
BIBLIOTEKA
Instytutu

Battiyckiego
w BydgoSzCzy



a

Pas







Die

Preußi�chenGguina�ier
FH i

TR
Iref. ”- c .A R

;

höheren Bürger�chulen.

Eine

Zu�ammen�tellung der Verordnungen,

welche

ö

den höheren Unterricht
in

die�en An�talten umfa��en,

von

Dr. Johann Ferdinand ‘Neigebaur,
Kbnigl. Preuß. Geheimen Zu�tirathe.

Berlin, Po�en und Bromberg.

Dru> und Verlag von Ern�t Siegfried Mittler.

18 3 5,



|

Cat CTY TA NIA
Bel C + W.24
ER Rui LNA



Dem

Herrn Grafen

Wilhelm von Zedlihßund der Leipe,

Herrn

der Krazkauer Güter.

Dem Freunde

der

Freund,





Vorwort.

Wie der er�te Unterricht der Jugend in den Elementar-

Schulen Preußens geleitetwird, geht aus einer be�onderen,
von dem Herausgeberveran�talteten Sammlung der Ver-

ordnungen hervor, welchedas Volks-Schulwe�en betreffen.

Alles, was aber die weitere Ausbildung der Jugend in ge-

lehrten und höheren Bürger-Schulen betrifft, i� in der

vorliegendenSammlung der darauf Bezug habenden Ver-

ordnungen enthalten;nur �chienen manche die öffentlichen
Unterrichts- Verhältni��e überhaupt betreffendenallgemeineren

Be�timmungen vorzugswei�e in jene er�terwähnteSammlung

zu gehören. Doch erkennt der Herausgeberdie Möglichkeit
an, dies reicheMaterial be��er zu ordnen. Seine Haupt-

rü�icht war, dem Elementar- LehrerAlles zu geben, was

ihm nothwendigwar. Bedarf der Be�ißer der vorliegenden

Sammlung — den höherenUntecrichtbetreffend — jener

allgemeinerenBe�timmungen, �o �chien es vorzuziehen, ihn

auf jene er�te Sammlung zu verwei�en, als hier Wieder-

holungeneintreten zu la��en, welcheden Umfang die�es Wer-

fes bedeutend vermehrt haben würden.

Das Mini�terium der Gei�tlichen, Unterrichts- und

Medicinal - Angelegenheiten,welches dem Herausgeberdie�e
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Materialien zugänglichmachte, hat �ich durchdie�en neuen

Beweis �einer bekannten Humanität ein nicht geringes Ver-

dien�t um alle Schulmänner und Beamte erworben; da �ie

je6t alle zer�treuten Be�timmungen über die�en Gegen�tand

ge�ammelt erhalten konnten. Doch wo jede Seite des vor-

liegendenWerkes die Verdien�te die�er hohen Behörde dar-

chut, bedarf es weiter keiner Bemerkung.

Der Herausgeber,
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Von den Gymna�ien.
1. Verfa��ung der Gymna�ien.
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burg vom 21, Mai 187, ,

11. Auszug aus dem Programmdes Gymna�üzu Stral�undvom
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12. CEircular-Verfügungvom24. Januar1817
13, Eircular-Re�eriptvom 30, October 1819
14, Verfügung vom 25. März 1825
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ahre 1
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Er�ter Ab�chnitt.
Von den Gymna�ien.

‘IT. Verfa��ung der Gymna�ien.
A, Statuten und Fn�tructignen für die Gymna�ien.

No.
D Schulge�eßefúr das �tädti�che Gymna�ium in Königsberg in

reußen.

Fnhalt. 1) Von den Pflichten der Schüler. 2) Von der Auf-
�iche. Z) Von den Strafen.

_

L $. 1. Jeder Schüler i� verpflichtet: 1) zum regelmäßigen
Fleiße im Lernen und Arbeiten, 2) zur Ehrerbietung gegen �ämmtliche
Lehrer der Schule, ZY zum �chi>lichen Betragen gegen �eine Mit�chü-
ler. — $. 2, Zum Fleiße gehört zuer�t púnktliher Be�uch aller Schul-
�tunden. — $. 3. Daher foll jeder Schüler innerhalb der lezten fünf
Minuten vor dem Glocken�chlage �ih einfinden, und wenn ihm zwi-
�chen den Stunden erlaubt worden, �ich zu entfernen, die vorge�chrie:
bene Zeit der Rükkehr genau beobachten. — $. 4. Jedes Ausbleiben,
be�onders nah den Ferien, muß durch be�timmte Zeugni��e der Eltern
und Vormünder ent�chuldigt werden.

— $. 5. Außer den Lehr�tunden
darf Niemand ohneErlaubniß im Schulgebäude �ich aufhalten. —

$.6. ZumFleiße gehörtferner, daß jederSchüler �eine eigenenSchul-
búcher habe und reinlih halte. — $. 7. Eben �o �ollen die Schreib-
bücher �tets in Ordnung,�auber gehalten und le�erlich ge�chrieben �ein.

— 6.8. Jeder Schüler �oll immer genau wi��en, welche Arbeiten ihm
zum häuslichen Fleiße aufgegebenworden, Weiß er es niht und

glaubt er irgend eine Aufgabe nicht reht ver�tanden zu haben „- �o �oll
er �ich darnach ‘bei �einem Lehrer erkundigen. — 9. 9. Glaubt. ein

Schúler, daß ihm mehr aufgegebenworden, als er mit Rüek�icht auf
die ihm nothwendige Erholungfüglih verfertigen könne: �o �oll er

úber die Art, wie er �eine Zeit anwendet, Zeugni��e �einer Eltern oder
Angehörigen bringen. — 9$+10, Jeder Schüler i�t den Lehrern aller
Cla��en, wenn �ie auch niht �eine Lehrer �ind, Re�pect �chuldig , und
falls �ie ihm Ermahnungen oder Verwei�e geben, �oll er die�elben be-
�cheiden und ohne Widerrede anhören, und �elb�t wenn er etwas zu
�einer Vercheidigunganführen zu können glaubt, da��elbe mit aller der.
Ehrerbietungvortragen,die ein Schüler �einem Lehrer �chuldig i�t. —

$. Jl, uchin Abwe�enheitder Lehrer �ollen die Schüler unter ein-

qner Borzúpräch niemals die Achtung gegen jene verleßen. —
. * 5 gli r

i
y

in

Schú-
ee mit anderer(fiafbar �ind alle Verabredungen, welche ein Sch

en föônnte ir etwas zu unternehme
“ was der Achtung

�en fônnce, um irgend à nehmen,
gegen Lehrer zuwider i�t. Die An�tifter �olcher Ver-

abredungen haben, �elb�t nach. aus
i !
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; - ausge�tandenerStrafe, noch Verwei�ung |
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der Schule zu erwarten. — $. 13, Keiner �oll den Andern im

'

L



2

Lernen �tören. — $. 14. Die áltern und reifern Schüler jeder Cla��e
�ind verpflichtet, den �chwächern einige Nachhúlfe zu lei�ten, falls dies
vom Lehrer verlangt wird. — $. 15. Dagegen �ollen die jüungern �ich
den ältern, wenn die�e zugleich ge�chi>kter �ind, be�cheiden unterordnen,

"�ich aber niht zu geforderten Dien�tlei�tungen gebrauchen la��en. —

$. 16. Die Schüler der obern Cla��en �ollen �ih nt<ht unterfangen,
denen der untern befehlen zu wollen, �ondern nur dur< gutes Bei:

�piel �ollen �ie �ich einen Vorrang erwerben.
ÎT. $. 17. Jn Hin�icht der Auf�icht zerfällt jede Cla��e außer der

ober�ten, in drei Abtheilungen. Die Mehrzahl �teht unter gewöhn-
licher Cen�ur, einige �ind unter be�onderer Auf�iht, noch andere, die

�ich auszeichnen, genießen ein größeres Vertrauen. — $. 18. Die unter

be�onderer Auf�icht �tehen, �iken in der Cla��e dem gewöhnlichen ‘Platze
des Lehrers nahe, und jedes auh nur fleine Ver�ehen, was �ie machen,
wird in_ einer be�ondern Tabelle mit einem Zeichenangemerkt. Wö-
chentlih (im Nothfall �ogar täglich) bekommen �ie von einem Lehrer
ihrer Cla��e eine gedruckte oder ge�chriebeneCen�ur (die auh der Kürze
wegen in einer bloßen Nummer be�tehen fann). Sie mü��en die�elbe
ihren Eltern oder Vorge�eßten vorwei�en, und von die�en unter�chrie-
ben zurücfbringen. — $. 19. Die Mehrzahl bekommt ähnlicheCen�u-
ren nur monatlich. — $. 20. Die größeres Zutrauen genießen, bekom-
men ihre Cen�uren vierteljährlih. — $. 21. Die Cen�uren dienen eben-

�owohl als Zeichen von Lob als von Tadel. Aber die größte Ehre
wird darín ge�eßt, daß Einer weder gelobt noh getadelt werde, �on-
dern ohne äußeren Antrieb �eine Schuldigkeit thue. — $. 22. Unter

be�ondern Um�tänden können auch von den Eltern Cen�uren erbeten

werden, wegen häus{�ichenBetragens und Fleißes. În der Regel aber

trifft die Auf�icht der Schule nur die Schul�tunden. — $. 23. Wenn
in zahlreihen Cla��en einigen Schülern ein Theil der Auf�iche über
andere vom Lehrer aufgetragen wird, �o dürfen die�eiben die�en Auf:

trag nicht nur niht ablehnen, �ondern �ie �ollen ihn mit be�onderer
Sorgfalt und Genauigkeit vollführen.

II). $. 24, Die Schüler werden vor dreierlei Untugenden be�on-
ders gewarnt: vor Leicht�inn, Trägheit und Trok. — $. 25. Nicht
alle Fehler werden be�traft. Fehler aus bloßem Leicht�inn wird man

vielleicht das er�temal über�ehen; Fehler aus Trägheit haben zunäch�t
Einfluß auf die Cen�ur, aber bei Vergehungenaus Trok muß der

Schúler allemal auf Strafe gefaßt �ein. — $. 26. Die Strafen be-
�tehen in Verwei�en, Carcer und körperlicherZüchtigung. — $. 27.

Muthwillige oder au< nur unbe�onnene Verlegungender Schulge-
‘bâáude, Fen�ter, Ti�che, Schul: Uten�ilien haben außer der nach den

Um�tänden zu erme��enden Schul�trafe auch n9< die natürliche Folge,
daß der Verleber zum Schadener�aße angehaltenwird. — $. 28. Wer

auf der Schule zu bleiben wün�cht, der muß �i gefallen la��en, daß
auch die Zeit zwi�chen den Schul�tunden zur Strafzeit gemachtwerde.
— $. 29. Dies fommthaupt�ächlich vor bei Carcer�trafen, damit nicht
die Lehr�tunden ver�äumt werden. — $. 30. Die Schulebe�timmt die

Strafen nah den Um�tänden, und es läßt �ich darüber kein genaues
Ge�eß fe�t�tellen. Jedem Schüler �agt �ein Gewi��en, wenn er Strafe
verdient, und man fant? ihm begreifli<hmachen, wenn �ie wohlthätig
i�t, um ihn bedächtigerund acht�amer zu machen. Damit indeß jeder
Schúler �o viel als möglichim Voraus gewarnt �ei, muß er �i fol:
gende Säße merken. — $. 31. Die drei im $. 26. angegebenenStra-
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fen fônnen theils einfach, theils ge�chärft zur Anwendungkommen.EinfacherBei in derwelchen jeder einzelne Lehrer in der Cla��e
giebt, worin er unterrichtet. Ge�chärft wird der Verweis durch die

»egenwart mehrerer Per�onen , insbe�ondere mehrererLehrer. Ein-
fache Carcer�trafe i�t bloßes ZurÜckbehaltenz ge�chärfte Carcer�trafebe-

�ieht in längerem Arre�t an einem dazu befondersbe�timmtenOrte.
Einfache körperliche Züchtigung be�teht in einzelnen Schlägenmit eé-
tem der Ge�undheit nicht Schaden bringendenWerkzeuge.Ge�chärft
wird die�e Züchtigung dur< nahdrü>lichere Streiche. Sollte je Hun-
ger als Strafe für nôthig erachtet werden,�o würden hiervon,�o wie

von dem Zurückbehalten außer den Schul�tunden, �o wie von jeder
�trengen Be�trafung die Eltern oder deren Stellvertreter in Kenntniß
ge�eßt werden. — $. 32. Die einfachen Strafen �ollen nur kurz dau-
ernden Schmerz hervorbringen, und �ie werden angewendet, wenn

�chnelle Be��erung zu hoffen i�. — $. 33. Die ge�chärftenStrafen�ollen gröbern Leicht�inn und tiefere Verdorbenheit be��ern. Sie wer-

den in der Lehrer-Conferenzangeordnet. — $. 34. Schläge bekommen
jüngere Knaben vom Lehrer, wenn �ie ihm Mangel an Achtung be-
wei�en, �ei es dur<h Troß oder durch beharrliche Trägheit. — $. 35.
Wenn ältere Schüler auf die�e Wei�e fehlen, �o wird es der Lehrer:Conferenz angezeigt, welche alédann ge�chärften Verweis oder längere
Carcer�trafeanordnet. — $. 36. Carcer�trafe folgt in der Regel auf
Faulheit, wenn Verwei�e nicht geholfen haben. — $. 37. Mit länge-
rem Carcer auf mehrere Stunden, halbe oder ganze Tage, werdeit
diejenigen bedroht, welche dur< ihr Becragen zeigen, daß �ie durchanhaltende Züchtigung zur Sinnesänderung mú��en gebracht werden.

— $. 38. Bei �chwereren Vergehungen können die�e Strafen durchBe�chlü��e der Lehrer-Conferenznoch ge�härft werden. — $.39. Aelte-
ren Schülern, die �chon mehrere Jahre auf der Lehran�talt gewe�en
�ind, wird nicht bloß das, was �ie begehen, zugerechnet , �ondern auch
das üble Bei�piel, was �ie gaben. Beharrliches übles Bei�piel wird
nicht geduldet; wer es giebt, wird von der Schule weggewie�en. —

$. 40. Wer demnach auf der Schule bleiben will, der �orge nah Úber:
�tandener Strafe dur< �ein Betragen zu bewei�en, daß Strafen ihn
no< be��ern fönnen.

AE

Ve�tätigt dur das Mini�terial : Ne�cript vom 28. Juni 1823.

No.
D; �ecatutenfür das Sradt: Gymna�ium zu Königsberg in

reußen.

$. 1. Das Stadt: Gymna�ium hat a) einen Director, b) zur Zeit4 Oberlehrer, c) 4 Unterlehrer und 4) die nôthige Anzahl von Hülfs-
lehrern. Die Anzahl von acht ordentlichen Lehrern, die nur jeßt dur<die außerordentlicheFrequenz des Gymna�iums nôthig geworden i�t,
kannJedoh bei �ich etwa vermindernder Frequenz eine Reduction er-
leiden. Schreib:und Zeichnenlehrergehören zu den Hülfslehrern,und
goerden

aus dem Hülfslehrer-Fonds,dem das Zeichnengeld anheimfällt,
ezahlt.

ÿ. 2. Die Ca��en- Angelegenheiten

,

in wie fern fie in den Kreis
des Gymna�iums LinfallenE elta Receptur des Dinten-
Und Lichtgeldes, werden unter Oberauf�icht des Directors von Einem
der Lehrer und nôthigenfallsalternirend be�orgt.

‘

;
+ D. Die Wahl des Directors �owohl als der ordentlichen Lehrerfommt dem Magi�trate zu, doch �o, dáß dabei dasGutachten der �ach:
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ver�tändigen Mitglieder der Stadt-Schuldeputation jedeëmal eingezogen
werden muß. Die Be�tätigung der Gewählten wird vom Königlichen
Con�i�torio bei dem KöniglichenHochverordneten Mini�terium nachge:
�ucht. Die Annahme der Húülfslehrerhängt ebenfalls vom Magi�trate
ab, der jedo<h bei der�elben des Directors billige Wün�che möglich�t
zu berú�ichtigen hat.

$. 4. Bei Vacanzen hat der Director dem Magi�trate genau an-

zuzeigen, auf welche wi��en�chaftlihe Fächer bei der Wahl vorzüglich
Rück�icht zu nehmen �ei.

$. 9. Die dem Gymna�ium zunäch�t vorge�eßte Behörde i�t die

Sac Schuldeputation , und ná<h�t der�elben als Patron der Ma-

gi�trat.
$, 6. Außerdem wird ein aus den Mitgliedern der Stadt-Schul-

deputation zu ernennendes be�onderes Ephorat dem Gymna�ium vor-

ge�eßt, welches die be�ondere Auf�icht über den ganzen Gang der

Gymna�ial :- Ge�chäfte, Über die Púnktlichkeit , damit der Director und
die Lehrer das Jhrige thun, über Befolgung der be�tehenden Ge�eke
und Verfügungen über Disciplin u. dgl. zu führen, die Lectionen un-

erwartet zu be�uchen, und von dem Befundenen der Stadt: Schul-
deputation und durch �ie dem Magi�trate Bericht zu er�tatten hat.
Zu den Mitgliedern des Ephorats gehört �tets der Superintendent
zu Alt�tadt vorzüglich als Auf�eher über den Unterricht in der Reli-

gion und der hebräi�chen Sprache.
$. 7. Das Con�i�torium verfúgt in allen Sachen des Gymna�ié,

welche das Materiale und die Verfa��ung betreffen, nach Verhältniß
der Sache an den Magi�trat oder an die Stadt-Schuldeputation; wo

hingegen bloß furze Notizen einzuziehen �ind, die auf das Ganze kei:
nen Bezug haben, unmittelbar an den Director.

$. $. Der Director i�t niche nur ‘er�ter Lehrer, �ondern auh un-

mittelbarer Vor�teher des ganzen Gynina�iums.
$. 9. Die Lehrer �ind ihm Ehrerbietung und in Amts�achen Folg-

�amkeit, er i�t ihnen dagegen Achtung und �elb�t beim Tadel etwa vor-

kommender Fehler (den �ie be�cheiden aufzunehmenhaben) An�tand
und Wárde des Tons und der Behandlung �{<uldig. Auch die unter

ihm �tehenden Lehrer dürfen bei etwaniger Vertheidigung ihrer An-

�ichten und Handlungëswei�e nie verge��en, daß �ie mit einem Vorge-
�eßten zu thun haben.

$. 10, Der Director darf die Cla��en be�uchen �o oft er will,
und �oll �ie amtlih be�uchen, �o ofc es ihm die Zeit ver�tattet, oder
die Um�tände es gebieten.

$. 1L. Der Director hat die ins Gymna�ium Aufzunehmenden
zu prúfen, und nah dem, was er bei der Prüfung findet, ihnen ihren
Plaß anzuwei�en.

$. 12. Erfertigt die Entla��ungs-Scheine für die, welche ohne
Abiturienten -Prúfung das Gymna�ium verla��en wollen, nach vorher
genommener Rü�prache mit dem Lehrer:Collegium, aus.

$. 13. Jn Bezug auf den Lehrplanim Ganzen, hat der Director
mié Sorgfalt darauf zu halten, daß die deshalb vom Königl. Hoch-
verordneten Mini�terium erla��enen Anordnungen genau befolgt wer-

den, und i�t dafúr den vorge�eßten Behörden verantwortlich,
$. 14. Den halbjährigen Stundenplan hat der Director jedesmaîï

�ehs Wochen vor Anfang des Cur�us zu fertigen, �odann demLehrer-
Collegium und der Stadt: Schuldeputation vorzulegen. Die�e wird
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ihn hierauf beim Königl. Con�i�ktorium zur Prüfung und Genehmi
gung einreichen. Es i� dabei in Bezug auf diejenigen Cla��en, aus

welchen Schüler den Confirmanden- Unterricht be�uchen, darauf zu
�ehen, daß niht Hauptgegen�tände für die jenem Unterrichte be�timm-
ten Stunden (in der Regel von 11—12 Montags und Donner�tags)
ange�eßt werden.

;

6. 15. Glauben die Lehrer gegen den vom Director entworfenen
tundenplan gegründete Einwendungen machenzu fönnen, �o werden

die�e der Stadt: Schuldeputation zur Ent�cheidungvorgelegt. Will
der Director oder die úbrigen Lehrer bei der Be�timmung der Stadt-

�puldeputation �ich nicht beruhigen, �o ent�cheidet das Königl. Con-
litorium.

$. 16. Der Oberlehrer giebt in der Regel 21 Stunden, der Unter-
lehrer 23 wöchentlich. Mehr zu übernehmen �ind �ie �o lange nicht
verbunden, als die Zahl der Schüler die ge�ezlihe Norm von funfzig
in einer Cla��e nicht über�teigt. Nimme die Lehran�talt mehr Schüler
auf, als �ie haben �ollte, und es erwäch�t daraus den Lehrern eine

Mehreinnahme an Schulgeld, �o haben �ie auch bei nothwendig wer-

denderSpaltung einer Cla��e in mehrere Abtheilungen ohne Erhöhung
ihres �tehenden Gehalts mehr Stunden zu übernehmen. Bei der

Vertheilung der Stunden �oll jedo<h auf die Menge Zeit ko�tender
-Correcturen in den Obers Cla��en billige Rück�icht genommen werden,

_$. 17. Der Director giebt ungefähr halb �o viel Stunden, als
ein Oberlehrer.

9+ 18. Die Morgenandachten leiten die ordentlichen Lehrer der
Reihe na< wochen - oder tagewei�e. Selb�t der Director i�t hiervon
niht ausge�chlo��en. Was jeder fromme Hausvater vermag, nah dem
Ge�ange ein herzliches Weihegebet für die Pflichten und Ge�chäfte
des Tages mit �einen Hausgeno��en zu �prechen, das wird man billig
auch jedem Lehrer zutrauen und zumuthen können.

$. 19, Jeder Lehrer �oll mit dem Anfange der Stunde, in der
er zu unterrichten hat, in �einer Cla��e �ein, und �ie nicht eher verla�-
�en, als bis der ihn ablô�ende Lehrer eingetreten oder am Ende des
Schultags die Cla��e entla��en i�t.

$. 20, Der Director hat das Recht , Conferenzenzu�ammen zu
berufen,von denen �ich keiner der dazu aufgeforderten Lehrer aus:

�chließendarf. Eine �olche allgemeine Conferenz i�t in der Regel wd-
entlich einmal abzuhalten. Gegen�tändeder�elben �ind alle diejenigen

erathungen, die auf Unterricht - Methode, Disciplin und dergleichen
Bezughaben. Auf andere dem Ganzen der Schule entfremdete Ge-
gen�tände �ich einzula��en, i�t der Director nicht verpflichtet.

$. 21. Die Verhältni��e des Directors zu den Lehrern, insbe�on-
dere in welchenFällen ihm das Votum decisivum zufomme, werden

- no< nachträglichin einem be�ondern Regaulativofe�tge�ekt werden.

;
d. 22. Dankbarkeit gegen König und Vaterland, Achtung gegen

Ge�eß und Verfa��ung, Gewöhnung an Gehor�am und �trenge Ord-
nung mü��en der Gei�t �ein, der das Ganze des Gymna�iums be�eelt.

$. 23. Hôhere Men�chenbildung durch gelehrte Wi��en�chaft und

Beförderungdes gelehrten Wi��ens dur< die höhere Men�chenbildung,
ein �tetes Jneinandergreifen,beides ein harmoni�ches Heben des Wi�:
�ens, der Kraft und des Wollens, dies der Zwe des Gymna�iums,
das demzufolge nicht bloß als Lehr-:,�ondern auch als Erziehungs-An-
�talt da�tehen muß.



6, 24. Religio�ität und �trenge Sittlichkeit der Lehrer in Wort
und That, púnktliche, aus jenen hervorgehende Unterordnung unter

jedes ge�eßliche Verhältniß, Eintracht im Gei�t bei allen in einem

zahlreichen Lehrerverein niht ganz zu vermeidenden Reibungen und

“Mißver�tändni��en (von denen doch nie ein Schüler etwas bemerken

darf) mú��en den Schülern den Gei�t der Frömmigkeit, der Sitt�am-
keit, der Ge�emäßigkeit und der Liebe einhauchen.

6. 25. Der Neligions : Unterricht, in gleichem Maaße belehrend
fúr den Ver�tand, ergreifend für den Willen, erhebend für das Ge-

fáhl, darf durchaus niht als Neben�ache ange�ehen, �ondern muß von

allen Lehrern dur<h Wort und Bei�piel als Sache der Men�chheit und

des Vaterlands geheiligt werden.

$. 26. Er wird nah dem Bekenntni��e der evangeli�chen Kirche
ertheilt. Katholiken und Juden können zwar in die An�talt aufge:
nommen, aber nicht gezwungen werden, dem Religions: Unterrichte bei:

zuwohnen. Thun �ie es aber nah dem Willen ihrer Eltern , �o wird

er ohne be�ondere Rück�icht auf �ie mit evangeli�her Offenheit und

Liebe erthei�lt.
$. 27. Den fkir<hlihen Erbauungen an den Sonn-, Fe�t- und

Bettagen beizuwohnen, mú��en die Schüler der vier obern Cla��en er-

mahnt und von den ordentlichen Lehrern abwech�elnd die bei dem Vor-

mittags: Gottesdien�te ín der alt�tädti�chen Kirche er�cheinenden Gymna-

�ia�ten beauf�ichtigt werden. Die Nichter�chienenen �ind verpflichtet,
am folgenden Tage ausreichende Ent�chuldigungs- Gründe ihres Aus-
bleibens vorzulegen. Können �ie das nicht, �o �ind �ie �traffällig.

$. 28. Von den in dem Gymna�ium eingeführten Lehrgegen�tänden
darf nie, um der be�ondern Bedürfni��e eines Schülers willen , eine

Diépen�ation ertheilt werden.

$. 29. Doch machen Calligraphie,Zeichnen und Ge�ang, als dem

Gymna�ia�ten minder we�entlich, hieoon eine Ausnahme; �o wie auch
der nur dem fünftigen Gottesgelehrten nöthige Unterricht in der he-
bräi�chen Sprache.

6. 30. Die Disciplin fommt ¿war jedem fixirten Lehrer in jeder
Cla��e und úber jeden Schüler zu, da die Schule Eín Ganzes aus-

macht. Doch i� für jede Cla��e Ein Lehrer “als be�onderer Cla��en-
auf�eher zu be�timmen , in de��en Bei�ein kein anderer Lehrer discipli-
nari�che Handlungen Über Schüler die�er Cla��e �ich anmaßen wird.
Wenn der Cla��enauf�eher und der Director niht im Schulhau�e zu-

gegen �ind, �o i�t jeder Lehrer zur Erhaltung der Ordnung in jeder
Cla��e ‘verpflichtet, und jeder Schüler i�t ihm Achtung und Folg�am-
feit �huldig. Es wird vorausge�eßt, daß die Hülfslehrer, dringende
und wichtige Fälle ausgenommen , das Recht der Disciplin dem Cla�:
�enlehrer überla��en, und daß jeder Lehrer für das von ihm verübte

Strafrecht verantwortlich bleibt.
$. 31. Beim Eintritte des Directors hört jedes andern Lehrers

Disciplinar Gewalt auf. : :

$. 32, Körperliche Züchtigungen dürfen in Prima und Secunda

gar nicht, in den untern Cla��en nur bei erheblichen Vergehungen an-

gewandt, übrigens aber ohne Verlekung des An�tandes und ohne die

Ge�undheit der Schüler -zu gefährden, ertheilt werden.
$. 33, Ganz zu vermeiden �ind Ausbrüche der Leiden�chaft (weit

unter�chieden vom Ausdruke eines tiefen und gere<ten Unwillens über
das Ge�chehene, des Schmerzes Über die traurige Nothwendigkeit zu



�trafen),ehrenrührigeDepun dffentlicheEntwürdigung oder

âcherlihmachen des Strafwürdigen.
: MEEe Yi GeinLehrer hat das Recht, einen Schüler eigenmächtig

aus �einem Unterrichte zu verwei�en, �ondern muß die etwanigen Un-

gebúhrlichkeitende��elben dem Lehrer : Collegium bei der Conferenz an-

Feigen.
,*. 35. Des Lehrers Strafrecht er�tre>t �ich bloß �o weit, daß es

kleine Vergehungen, Unarten, Bewei�e von augenbli>licher Trägheit
dur eine angeme��ene Schul�trafe und Maaßgabeder Schulge�ebße
rúge. NachdrücklichereZüchtigungen für gröbere ae

Bedungen
können

nie dur< Willkúhr des Einzelnen, �ondern nur durch die Lehrer:Con-
ferenz zuerfannt werden.

UE

g. 36. Die nähere Be�timmung der Strafe hat �ich übrigens nach
dem zu rihten, was in den be�tehenden Schulge�ezen ausge�prochen
und den Schülern bekannt i�t.

$. 37. Bei Vacanzen oder Krankheiten werden die erledigten
Stunden unter das Lehrer: Per�onal vertheilt, �o viel möglich ohne
Combination der Cla��en.

; |

$. 38. Ohne vorherige, dem Director gemachte, Anzeigedarf kein
Lehrer ausbleiben, wenn das Amt ihn ruft. Jm unerwarteten, aber
gewiß nur äußer�t �elten vorkommenden Nothfalle �tehen dem Director
drei Mittel zur augenbli>lichen Abhúlfe zu Gebote: 1) An�tellung
eines jebt eben unbe�chäftigten Lehrers an die jekt lehrerlo�e Cla��e,2) Combination,3) Anwei�ung eines der ober�ten und tüchtig�ten Schü:ler, die vacirende Cla��e zu be�chäftigen.s Den Schülern werden, wenn �ie noc einer be�onders ge-nauen Auf�ichtbedúrfen, wöchentliche, gewöhnlich aber monatliche, und
denen, die �ich �chon ein größeres Vertrauen erworben haben , viertel:
jährliche Cen�uren ertheilt, die �ie, von den Eltern oder deren Stell-
vertretern unterzeichnet, den Lehrern wieder vorzulegen haben.

$. 40. Der Cur�us i�t halbjährig, und Ver�ebung agus einer
‘Cla��e in die andere findet nur zu O�tern und zu Michaelis Statt.

9. 41. Die Abiturienten-Prüfung wird jedesmal wenig�tens drei
Wochen vor Vollendung des Cur�us ganz nach den deshalb ergange-
nen Verordnungen im Bei�ein eines Con�i�torial - Commi��arius und
eines Commi��arius. des Magi�trats und der Stadt: Schuldeputation
denen die Prúfungs : Aufgaben vorher zur Beurtheilung vorzulegen

�ind) und einiger Deputirten der Stadt: Schuldeputation gehalten.
$. 42, Die Probearbeiten der Abiturienten werden den Commi�:

�arien und den Deputirten der Stadt : Schuldeputation (oder des
Ephorates) nicht anders als bereits corrigirt und mit Cen�uren ver-
�chen, {on vor der mündlichen Prúfung vorgelegt.$. 43. Jährlich zu Michaelis wird eine öffentlichePrüfung ge-halten, zu welcher der Director die Behörden und die Angehörigender Schülerdur ein gedru>tes Programm einladet. Zu O�tern fin:det nur ein Privat: Examen Statt, zu welchem die Behörden einge:
laden werden.

$. 44. Feriendúrfen jährlih mit Ein�chluß aller einzelnen Vacanz-
tage niht über 9 Wochen gehalten werden. Jhre Anzahl kann das
Lehrer : Collegium nach Befinden der Um�tände vermindern, aber nie
vermehren.

$. 45, Die Gymna�ial:Bibliothek �teht unter Oberauf�icht des
Directors. Das Bibliothefkariatwird von den Lehrern abwech�elnd

7
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verwaltet. Kein Buch aus der�elben darf ohne Empfangs�chein ver:

liehen, und úber das, was an Büchern und Jn�trumenten anzu�chaf-
fen i�t, muß in der Lehrer:Conferenz gerath�chlagt werden.

$. 46. Beträgt �ih ein Schüler �o, daß �eine Beibehaltung im

In�titute niht wün�chenswerth er�cheint; �o muß vor �einer Verwei-

�ung eine genaue Unter�uchung der That�achen und die Verantwortung
des Ange�chuldigten vorauëgehen. Die Verwei�ung �elb�t kann nur

mit Zu�timmung der Stadt: Schuldeputation erfolgen,
$. 47. Der Director i�t verpflichtet, auf die Beobachtung die�er

Statuten zu halten, �i<h au< �einer Seits pünktlih nah ihnen zu
rihten, und wo er dur< Ermahnungen und ern�te Hinwei�ung auf
das Vorge�chriebene �ie niht ohne Bei�tand aufreht zu erhalten ver-

mag, die Verleßung der�elben der näch�ten Schulbehörde anzuzeigen.
Be�tätigt dur<h das Mini�terial -Re�cript vom 28. Juni 1823.

No. 3. Statuten für das Königl. katholi�che Gymna�ium zu Coniß.
Das Mini�terium be�tätigt hierdurch, auf den Bericht des Königl.

Con�i�torii und Provinzial: Schul- Collegii zu Danzig, nach�tehende
Statuten für das Königl. katholi�he Gymna�ium zu Coni.

$. 1, Das Gymna�ium hat einen Director und �ieben ordentliche
Lehrer katholi�cher Confe��ion, von welchen die drei er�ten den Titel

Oberlehrer, die drei lezten den Titel Unterlehrer führen, und einen

be�ondern Religionslehrer gei�tlichen Standes; den Religions :Unter-

richt der evangeli�chen Schüler be�orgt ein zu die�em Zwecke remune-

rirter außerordentlicher Lehrer, und den Ge�ang-, Zeichnen- und Schón-
�chreib: Unterricht ein be�onderer Hülfslehrer. Alle Lehrer mü��en ihrer
Confe��ion gemäß ein an�tändiges, un�träfliches Leben führen.

s. 2 e�oldung. Die Zahlung der Gehalte ge�chieht in vier-

teljährlihen Raten praenumerando dur< die Gymna�ien : Ca��e,
$. 3. Die Amtswohnungen und die Be�chaffenheit der�elben hän-

gen von den näheren Be�timmungen des Königl. Con�i�torii ab, und

treten hierbei diejenigen Be�timmungen ein, welche von der Königl.
Regierung zu Marienwerder vom 23. April 1823. Ll,No. 195. mitge:
theilt worden �ind. Bauliche, von der Gymna�ien: Ca��e zu be�trei-
tende Bedürfni��e in den Amtswohnungen mü��en daher dem Di-

rector von den einzelnen Lehrern �chriftlich namhaft gemacht werden,
welcher deren Unter�uchung dur< den Königl. Bau - Officianten ver-

anlaßt, und de��en An�chläge an die Königl. Regierung zu Marien-
werder ein�endet. Jeder Lehrer muß �i< Übrigens auf das angewie-
�ene Amts : Local be�chränken , da��elbe im Stande erhalten, nicht ver-

wohnen, und dafür Sorge tragen, daß die Schulgänge nicht verun-

reinigtwerden, no< die Schule dur<h häusliche Verrichtungen ge-
órt wird.

$. 4. An Deputat- Holz erhält der Director jährlich 20, der er�te
Oberlehrer 15, der zweite 14, der dritte 5, desgleichen der Religions:
Lehrer 5, �o wie der er�te Unterlehrer 5 Klaftern. Die Verabfolgung
ge�chieht auf Wei�ung des Directors durch den jedesmaligen Haus-
mei�ter, und geht die Heizung der Cla��en�kuben vor, falls durch un-

abwendbare Um�tände ein augenbli>licherHolzmangel eintritt. Die

Auf�ichtÜber die 36 Klaftern Kla��enholz hat der Director allein zu
führen, und i� darúbex feinem Lehrer irgend eine Arc von Rechen-
�chaft zu geden �chuldig, wenn er nur dafür �orgt, daß die Cla��en�tu-
ben gehörig erwärmt �ind.
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. 5. Der dem Director und den drei Oberlehrern bewilligteund

übetwi�eneAntheil Gartenland beim Convictzu St. Augu�tin muß
von den Betheilten �elb�t umzäunt und in Zäunen unterhalten werden.

Die Umzäunung der daran�tehendenBaum�chule, als zum Paupern:
hau�e bei St. Augu�tin gehörig, wird aus. den Einnahmendie�es Hau:
�es be�tritten und daraus unterhalten. Den Streifen Land entlang
der Mauer des Gymna�ii an dem �ogenannten Ziegel�ee erhält der je:
desmaligeReligions - Lehrer zur etwanigen Benußung, muß aber die

Pforte zum gemein�amen Wa��ergange ofen la��en.
N

$. 6. An�tellung des Lehrer: Per�onals. Jn An�ehung
der Ernennung und An�tellung, �owohldes Directors als der �ammt-
lichen Lehrer, wird es nach den für die übrigen KöniglichenGymna-
�ien be�tehenden Vor�chriften gehalten.

$. 7. Bei jeder eintretenden Vacanz einer Lehrer�telle muß der

Director dem Königl. Con�i�torio �ein Gutachten darübereinreichen,
welche Lehrkräfte der gegenwärtigeZu�tand der An�talt Überhaupt und
die erledigte Stelle in�onderheit vorzüglich erhei�cht.

$. 8. Das Verhältniß des evangeli�chen Religions - Lehrers zur
An�talt be�timmt die Mini�terial - Verfügung vom 13. Juni 1822 und
des Königl. Con�i�toriums vom 6. Julî de��elben Jahres.

:

$. 9. Die Hülfslehrer für den Ge�ang-, Schreib - und Zeichnen-
Unterrichtnimmt der Director mit Genehmigung des Königl. Con-

fi�torii halbjährlich oder jährlich an, und �ind die�e ganz den Wei�un-
gen und den Vor�chriften des Directors untergeordnet.
$. 10. Cin Gleiches gilt vom Hausmei�ter, welcher im halbjähr-

lichen oder jährlichenVerding vom Director angenommen wird, und

allein von ihm die nöôthigen häuslichen und amtlichen Wei�ungen und
Anordnungen erhält. |.

$. 11. Zum Kirchendiener wählt der Religions - Lehrer mit Ge-
nehmigung des Directors einen zuverlä��igen, ordnungéliebenden und
anerfannt treuen Schüler aus den mittlern oder obern Cla��en.

F. 12, Der Director führt über �ämmtlicheGymna�ial : Gebäude
die Auf�icht, auh über die Kirche und deren Jnventar, desgleichen
Über die Anordnungen beim Gottesdien�te. Wenn den Religions:
Lehrer hierin irgend eine Abänderungnôthig dünkt, �o hat �ich der:

�elbe an den Director zu wenden. Das Kirchen - Inventar i�t der

JedesmaligeReligions - Lehrer verpflichtet, auf Wei�ung des Directors
zu übernehmen,und i� dafür verantwortlih; er muß den Director
bei Zeiten darauf aufmerk�am machen, wo �<adhafte Gegen�tände zu
verbe��ern oder neue anzu�chaffen �ind. Die Be�treitung größerer Er:
forderni��e muß durch den Director bei der vorge�eßten Behörde nach-
ge�ucht werden.

$. 13. Jn Betreff der anzu�chaffenden Lehrmittel für die Lehrer-
Bibliothekmachtjeder Lehrer inee Bee�e lng�eine Vors
�chläge, oder reicht �ie in außerordentlichen Fällen anderweit �chriftlich
dem ‘Director ein, welcher nah Erme��en der Um�tände für die An;
�chaffung der�elbenaus den jährlichen États :Geldern �orgt.
_9$.14. Die Bücher der Lehrer: Bibliothek werden wöchentlich in

einer näher zu be�timmenden Stunde unter der Auf�icht des Directors
oder des Mitgehülfender Bibliothek gewech�elt, und werden �olche in
ein dazu be�timmtes Buch von dem anwe�enden Director oder Mit:
gehülfen der Bibliothekeingetragen und beim Zurübringen gelö�cht.

$. 15. Ein an den Lehrmitteln verur�achter anderweiter Schaden,
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als der des gewöhnlichenAbnußens beim Gebrauch, wird von dem

Veranla��er er�ebt. N
6. 16. Alle Jahre werden wentg�tens einmal �ämmtliche Bücher

auf Wei�ung des Directors zu�ammenge�tellt, ihr Zu�tand unter�ucht
und verbe��ert, und das Nöthige darüber im Jnventar angemerkt.

$. 17. Diíe Bibliothek �owohl als die �ämmtlichen Lehrmittel der

An�talt befinden �i<- unter dem Ver�chlu��e des Directors, welcher be-

�tändiger Bibliothekar i�t. Die Stelle des Bibliothek: Gehülfen wech:
�elt unter den übrigen Lehrern nah den Be�timmungen des Directors;
die be�ondere Auf�icht úber den mathemati�chen und phy�ikali�chen Ap-
parat führt inde��en der jedesmalige Lehrer der Mathematik und

Phy�ik , welcher zu die�em Zweck einen eigenen Bibliotheken-Schlú��el
unter Verantwortlichkeit �eines Gebrauchs erhält.

$. 18, Das Archiv der Schule führt der Director allein.

$. 19, Die An�chaffung der Schúler-: Le�ebücher be�orgt der Di-
rector, wenn eine Geld�umme dazu von Seiten der Behörde überwie:
�en worden, ohne weitere Rück�prache, läßt die Bücher durch einen
Primaner oder Secundaner eintragen, auf �eine Wei�ung verabreichen,
zur gehörigen Zeit ein�ammeln und zu einer jährlichen Nach�icht zu-
jammen�tellen.

:

$. 20. Jn der Wahl der Schüler -Le�ebücher unter�tüßen den
Director vorzúglich diejenigen Lehrer, welche in den drei obern Cla��en
die deut�che Sprache zu lehren haben.

$. 21. Die Auf�icht über die Benukung des Schüler - Claviers
und die Noten überträgt der Director dem Hülfslehrer des Ge�anges.

$. 22. Aufnahme der Schüler. Zum Unterrichte auf dem

Gymna�ium werden Kinder chri�tlicher und jüdi�cher Eltern zugelä��en.
$. 23. Alter. Zur Aufnahme gehört, daß ein Knabe fertig

Deut�ch und Latein le�en, �chreiben und die 4 Species re<hnen könne,

RA
der Regel nicht unter 8, oder für Sexta nicht úber 16 Jahr

alt �ei. |

$. 24. Die nôthige Prúfung zur Aufnahme der Schüler für die
vier untern Cla��en des Gymna�iï vollzieht der Director entweder al:

lein, oder zieht die dabei intere��irten Lehrer hinzu. An der Prúfung
für die beiden obern Cla��en nehmen �ets alle OberlehrerAntheil.

$. 25. Ein jeder Schüler der An�talt wird bei �einer Ankunft von

dem Director in das Album eingetragen, welches die voll�tändige An-

gabe �eines Namens und Alters, �o wie des Standes �einer Eltern
oder Vormünder und des Auf�ehers, welchem der Schüler wird über-

geben werden, enthält. Hinter einem jeden Namen bleibt �o viel

Raum offen, daß darauf der künftige Abgang von der Schule und

das Ergebniß der Endpräfung, neb�t andern ihn betreffenden erheb-
lichen Ereigni��en bemerktwerden können.

$. 26. Die Sáäßedes Schulgeldes be�timmt unter Genehmigung
des Mini�teri das Königl. Con�i�torium nah Erme��en der Um�tände,
wobei auf die Vor�tellung des Directors und der Lehrer:Ver�ammlung
Rúk�icht zu nehmen i�t.

$. 27, Die Ausnahme einzelnerSchüler von den Ge�angúübungen
und dem Zeichnen: Unterricht hängt von dem Erme��en des Directors

ab; von den Schreib�tunden, welcheauf die drei untern Cla��en zu
be�chränken �ind, darf aber kein Schüler ausgenommen werden.

$. 28. Stirbt ein Schüler, �o begleitet ihn das ganze Gymna-
�ium zur Ruhe. Der betreffende Religions: Lehrer hält ihm eine
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Grab -: Rede, und �ein Tod wird bei �einem Namen im Album ver-

zeichnet. .: C 29, Die ordentliche Schulzeit i�t in den Wintermonaten Vor-
mittags von 8—12, in den Sommermonatenvon 7— 11, Nachmit-
rags aber �tets von 2—4 Uhr. Mittwoch und Sonnabend i� der

Nachmittag frei, und wird be�onders den techni�chen Uebungen zuzu-
eignen �ein.

‘ . y

$. 30. Die Abgangs - Zeugni��e der Schülerwerden auf den Grund
der Urtheile derjenigen Lehrer, welche in der Cla��e, aus welcherder
Schüler abgeht, unterrichten, von dem Director ausgefertigt. Bei
der Anfertigung der Abiturienten- Zeugni��e wird nach den darüber fe�te
ge�eßten Vor�chriften verfahren.

'

$ 31. Dem râglichen Unterrichte geht Dien�tag und Freitag die
Me��e in ber Gymna�ial : Kirche voran, welcher alle katholi�chenSchú-
ler beiwohnen, Montag und Donner�tag wird der Unterricht Punkt
8 Uhr mit einem gemein�chaftlichen Morgenge�ang von den Schülern
aller Cla��en begonnen, worauf der Director den Schülern etwanige
neue Verhaltungs-: Regeln, Vor�chriften der Behörde und dergleichen
befannt macht. Mittwoch und Sonnabend hält jeder Lehrer zu An-
fang der er�ten Lehr�tunde in �einer Cla��e ein Morgengebet.

. 32. Zur nôthigen Vorbereitung der griechi�chen Lectionen mit-
tel�t der Cla��en-Wörterbücher i�t die Stunde von 4—5 be�timmt, �o
daß alle Cla��en um 5 Uhr vom Hausmei�ter ge�chlo��en werden.

+

93. Der Director i�t zu 10 bis 12, die Oberlehrer von 18 bis
20, dieUnterlehrer von 22 bis 24, der fatholi�he Religions : Lehrer
zu 12 bis 14, der Húlfslehrer von 24 bis 26 wöchentlicherLehr�tun-
den, und Leßterer anch zur Leitung des Ge�anges beim Gotresdien�te
verbunden. Während einer Abwe�enheit oder Krankheit des Directors
übernimmt der er�te Oberlehrerdie ein�tweilige Leitung des Ganzen
nach d:r ihm vom Director gegebenenAnwei�ung. JFeiner der Leh-
rer franf, �o vertheilt der Directorauf eíne angeme��ene Art die un-

be�eßten Lehr�tunden unter die übrigen Lehrer der An�talt.
9. 34. Der Director: leitet unter der unmittelbaren Auf�icht des

Königl.Con�i�torii die ganze Schule, �owohl in wi��en�chaftlicher als
�ittlicher Hin�icht, und i� zugleichder er�te Lehrer der�elben.

$. 35. Der Director ij auch zugleich Vor�tand des Königl, Con-
victs und Paupernhau�es bei St. Augu�tin.

._
$. 36. Alle Schüler werden in 6 Cla��en eingerheilt, mit den her-

kömmlichenNamen Prima, Secunda 2c, 1c. bis Sexta.
9. 37. Uever alle Schüler der An�talt werden jährlih wenig�tens

drei óffentlicheCen�uren gehalten,in welchen jeder Schúler eine eben
�o �trenge als treue Würdigung des Getei�teten oder Unterla��enen
�chriftlicherhält, welcheCen�ur er dann von �einen Eltern oder Ange-
hörigenunter�chrieben zurü>bringt. Bei Ertheilung der Cen�uren i�
auf das Urtheil des Cla��enlehrers vorzüglich zu achten, wenn gleich
das ge�ammte Urtheil aller Lehrer das eigentliche Ergebniß erzeugt.

F. 38. Einer jeden der �e<s Cla��en �teht ein be�onderer Cla��en-
lehrer oder Ordinarius vor, wozu derjenige Lehrer zu wäÿlen, welcher
entiveder die mei�ten oder wenig�tens einige Haupt: Gegen�tände in
die�er Cla��e zu lehren hat. Der�elbe i�t in wi��en�chaftlicher und �itt-
licher Hin�icht die näch�te Ju�tanz und der väterliche Freund und Fúh-
rer die�er Cla��e.

$. 39. Alle Schüler und deren Angehörigen können zwar dem
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Director jederzeit ihr Anliegen vortragen, die Schüler jeder Cla��e
haben �i< aber damit zunäch�t an ihren Cla��enlehrer zu wenden. Die-
�er hält über jeden Schüler ein Verzeichniß �eines �ittlihen und wi�:-
�en�chaftlichen Wandels, welches in amtlicher Rück�prache zum Grunde

gelegt wird. Jn die�es Buch �ind auch die äußern Verhältni��e, �eine
Herkunft, Verhältni��e der Eltern, Wohnungen in der Stadt, einzu-
tragen, um eine vollkommene Ueber�icht úber jeden Schüler zu haben.

$. 40. Dem Cla��enlehrer liègt zunäch�t die �ittlihe und wi��en:
�chaftliche Beauf�ichtigung �einer Schüler ob, unbe�chadet der Auf�icht
des Directors. Zu die�em Endzwe> be�ucht er von Zeit zu Zeit ihre
Wohnungen, be�onders. deren, welche ihre Eltern niht am Orte haben,
�e6t �ich mit leßtern nöôthigenfallsauch �chriftlih in Corre�pondenz, be-

auf�ichtiget und ordnet den Privatfleiß der Schüler, läßt �ich zu, die-

�em Endzwecke monatlich ihre Arbeitsbücher nach Hau�e mitgeben, und

�ucht jeden �chädlichen Einfluß von ihnen abzuwenden. Aus die�en
ArbeitsbÜchern ergiebt �ich theils die Ordnungsliebe, der Fleiß und die

Fort�chritte der Schüler, theils �egen �ie auch den Cla��enlehrer in den

Stand, zu erme��en, ob der Schüler nicht durch Zu�ammentreffen ver-

�chiedener gleichzeitiger Arbeitenúberladen werde, worüber dann mit
den andern Lehrern Rück�prache zu nehmen �ein wird. Auch auf die-

jenigen Schüler, welche ihre Eltern am Orte haben, �ucht der Cla��en:
lehrer �einen Einfluß wohlthätig zu verbreiten, und �et �ich dazu mit
den Eltern in nähere Verbindung, welche die wohlthätigen Zwecke
hierin nicht verkennen werden.

$. 41. Die Cla��enlehrer la��en �ih auh angelegen �ein, daß die

vierteljährliche Cen�ur in die Hände der Eltern, Vormünder und An-

gehörigen gelange, und von die�en unter�chrieben zurückgebrachtwerde.

$. 42. Der Einfluß des Cla��enlehrers hebt übrigens das nicht
auf, was ein anderer Lehrer in disciplinari�cher Hin�icht Über den Be-

auf�ichtigten verhängt. Auch nimmt der Cla��enlehrer unter feiner

Bedingung von dem Beauf�ichtigten Klagen úber einen Mitlehrer an,

�ondern gehören die�e aus�chließlih vor den Director.

$. 43, In An�ehung der Convictoren und Pauper�chülerbei St.

Augu�tin hat der Cla��enlehrer �ih in allen wihtigen Angelegenheiten
mit dem Vor�teher die�er An�talt in nähere Beziehungzu �etzen.

$. 44. Da, wo der Director eintritt, ruht die Disciplinar:Gewalt
einzelner Lehrer.

$. 45. Der allgemeine Badeort im �ogenannten Mönchen�ee wird
vom Magi�trate der Stadt Coniß be�timmt, und dürfen die Schüler
keinen andern be�uchen; die Zeit des Badens und die Auf�icht dabei

be�timmt und be�orgt der jedesmalige Cla��enlehrer.
$. 46. Die�e Cla��enlehrer�chaft dauert immer dur< ein ganzes

Schuljahr. Auch behalten die Schüler �o lange als es nur die úbri-

gen Um�tände ge�tatten, den�elbenCla��enlehrer.
$. 47. Jn Betre�� der Auf�icht und Handhabung der Ordnung

unter�túßen die einzelnen ordentlichen Lehrer der An�talt den Director

in der Art, daß �ie wdchentlih mit der äußern Auf�icht über die

�ämmtlichen Schüler wech�eln. Die�e Auf�icht be�chränkt �i< vorzüg-
lich: D) auf den Gottesdien�t am Sonntage und in der Woche (den
über die evangeli�chen Schüler be�orgt ihr Religions: Lehrer ); 2) auf
die Handhabung der Oxdnung im Schulgebäude vor Anfangder Lehr-
�tunden, in der Zwi�chenzeit, be�onders zwi�chen der zweiten und drit-

ten Stunde Vormittags, desgleichen am Ende der Schul�tunden.
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GSewöhnlicheVorfälle �chlichtet er �ofort, ungewöhnlichebringt er zur

Ent�cheidung an den Director; 3) auch liegt es dem die Woche ha-
benden Lehrer ob, bei dem Morgenge�angeMontag und Donner�tag
gegenwärtig zu �ein, und ihn zu be�tirumen , falls der Director nicht
elb�t gegenwärtig i�t.

°

P é 8. In Anrehungdes Ganges und der Art und Wei�e des
Unterrichts geben im Allgemeinen die für die Königl. Gymna�ien
überhaupt be�tehenden Vor�chriften die Norm. ' ;

$. 49. Das, was in Betre�f des Lectionsplans im Allgemeinen
und jedes einzelnen Lehrzweigs inébe�ondere entweder dur< höhere
Vor�chriften, oder durch die Lehrer : Ver�ammlung, oder auh durch be-

�ondere Ergänzungen des Directors be�timmt und angeordnet worden,
hat ein jeder Lehrer auf's Gewi��enhafte�te zu beobachten, und darf
�ich feine Abweichung, weder in der Lehrzeit, noh in dem Lehrgegen-

�tand,noh in dem Lehrmittel ohne Vorwi��en des Directors er-

auben.

s. 50. Jn den Unterrichts�tunden i� �orgfältig Alles zu vermeiden,
was zu ein�eitiger, feind�eliger Behandlung der ver�chiedenen religiö�en
An�ichtenführt. Ganz vorzüglich i�t dies aber in den beider�eitigen
Religions�tunden �elb�t erforderlich.

$. 51. Den fkatholi�chen Religions�tunden dürfen Schúler nicht
katholi�cherEltern ohne �chriftliche Erlaubniß ihrer Eltern oder Vor-
munder niht beiwohnen.

die 952, Obgleichdie täglichenmündlichen Antwortenund Arbeiten

Leh Und Wei�e und die Tiefe- des Eindringens in die einzelnen
e9rgegen�tände beurkunden, �o i�t do< noch ganz vorzüglich auf �tu-

fenmäßigfolgende�chriftliche Ausarbeitungen in allen Hauptgegen-�tänden �orgfältige Auf�icht anzuwenden. Die Aufgaben dazu �ind
demnachder jedesmaligenBildungé�tufe angeme��en und planmäßig
zu wählen, und dabeinicht nur auf er�chöpfenden Sachreichthum
�ondern auch auf die Regeln des guten Ausdruc>ks zu achten, und die
Arbeitverbe��ert, mit einem kurzen Urtheil begleitet, dem Schúlerzu:
rüzugeben, das Ergebuiß aber �ih be�onders anzumerken,�o daß der
Lehrer am Ende des Quartals eine voll�tändige und genaue Ueber�icht

gllerLei�tungen eines Schülers auchhierin be�izt. Kommen metri�che

er�ucheauch �eltener vor, �o dürfen �ie doh nicht ganz Úbergangen
Lel

en. Zeigt ein Schüler wahrhaftpoeti�che Anlagen, �o wird der

erer die�e gewiß mit Vergnügen außer den Schul�tunden und ohne
eeinträchtigungder�elben zu leiten wi��en.

,
9. 53. Damit die Le�ung deut�cher Werke ununterbrochen und

o ßig ge�chehe, �o �ollen die Lehrer, welche die deut�che Sprache

der:Shi an zu lehren haben, bei ihren Schülern die Benußung

Titel Huer : Bibliothek�ich be�onders angelegen �ein, und �ich die
ile! der gele�enenBücher mit furzer Angabe des Jnhalts von Zeit

zu Zeit �chriftlichvorlegen la��en, �i< mic ihnen hierüber mündlich be-

�prechen,und �ie in Bezug auf ihre �chriftlichen Auf�äße auf ihre Be:
dürfni��e be�ondersdarauf aufmerk�am machen.

$. 54. Jeder Lehrer läßt in den drei obern Cla��en �owohl in
den Sprachen,als in der Mathematik, monatlih �eine Schúler eine
Probearbeit fertigen,welche jedo< nicht úber zwei Lehr�tunden ein-
nehmen darf. Die�e wird dann dem Director, von dem Lehrer ver:

ert und mit kurzem Urtheile begleitet, Übergeben. Auch erhält der
irector, zur Ueber�icht des Ge�ammtwirkens und Fort�chreitens des
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Ganzen, am Schlu��e eines jeden Quartals die Ueber�chriften �ämmt-
licher �chriftlicher Arbeiten.

$. 55. Der Director beruft �o oft, und wenn er es nôthig findet,
minde�tens aber monatlih einmal, Lehrer: Ver�ammlungen, in welchen
er den Lehrern die amtlichen höheren Verfügungen, �o wie �eine An-

�ichten und Wün�che Úber den Zu�tand der An�talt wmittheiit. Jeder
Lehrer ilt verbunden, der Ver�ammlung beizuwohnen, und Alles, was

das Wohl der An�talt fördert , hier zur Sprache zu bringen. Außer-
dem fann jeder einzelne Lehrer mit Angabe der Gründe, beim Dí:
rector auf eine Lehrer:Ver�ammlung antragen, welche den Um�tänden
gemäß �o bald als möglih abgehalten wird. Wenn aber der Director
den Gegen�tand nicht zur Lehrer:Ver�ammlung geeignet erachtes und
der auf leßtere antragende Lehrer �ich nicht bei den Maaßregeln oder
der Ent�cheidung des Directors beruhigt; �o �teht ihm frei, unter

Darlegung der Gründe, die�e Angelegenheit an die vorgeordrete Be-

hörde dur< den Director zu bringen, welcher die�en Vortrag unter

Darlegung �einer Gegengründe an gedachte Behörde zu befördern hat.
$. 56. Zu den Berathungen der Lehrer: Ver�ammlungen gehören,

außer den einzelnen Lehrgegen�cänden und deren Einrichtung und die

Schulzucht, die Entwerfung des Stundenplans, die Ver�eßkung der

Schúler, die Anordnung der Prüfung, und Úberhaupt Alles, was den

Zu�tand des Gymna�ii betrifft. Jn der Lehrer: Ver�ammlung eni�chei-
det die Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit i�t diejenige
Meinung ent�cheidend, für welche der Director �eine Stimme abgege:
ben hat. Dem Director �teht Übcrdies in dringenden Fällen die Be-

fugniß zu, auh gegen die Stimmenmehrheit zu ent�cheiden und zu

handeln; jedoch muß der�elbe úber jeden �olchen �peciellen Fall unver:

züglich unter Einreichung des darüber aufzunehmenden Protocolls an

das Königl. Con�i�torium ausführlich berichten. Was in der Lehrer-
Ver�ammlung fe�tge�est worden, i�t für jeden Lehrer der An�talt Vor-

�chrift, und der einzelne Lehrer darf in �einem Lehren und Wirken

nicht davon abgehen, no< weniger �ich dagegen Bemerkungen oder gar
Ausfälle vor Schülern erlauben.

$. 57. Jeder Lehrer muß �eine Unterrichts: Stunden mit dem

Glocken�chlag anfangen und �chließen. Zwi�chen Lehr�tunden findet
fein Zwi�chenraum Statt, und die Lehrer �ind verbunden, �ih in der

Cla��e abzulö�en, und für jede Unordnung im Unterla��ungs: Falle ver:

antwortlich + auch hat jeder Lehrer beim Herausgehen der Schüler die

Cla��e zuießt zu verla��en.
d Der Director be�ucht, �o oft er will, ohne Weiteres die

Cla��en, und i�t hierzu monatlich wenig�tens einmal verbunden,

$. Feder Lehrer i� verbunden, wenn er entweder in Betreff
eines Unterrichts: Gegen�tandes, oder in der Behandlung de��elben,
oder bei der Schulzucht und dem �ittlichen Verhalten einzelner Schü-
ler einen Uebel�tand bemerkt, und ihn durch �einen Einfluß nicht �elb�t
be�eitigen kann, dem Director unge�äumt, unter Angabe der näheren
Verhältni��e, davon Anzeige zu machen.

$. 60. Jeder Lehrer i� ferner verpflichtet und befugt, Unarten
und Unregelmäßigkeitender Schüler, die in �einer Gegenwart ge�che-
hen, durch �ein An�ehen zu unterdrü>en, wenn derjenige Miktlehrer,
welcher dazu die nähere Verpflichtung hat, niht anwe�end i�t.

$. 61. Der Cen�ur �owohl, als jeder andern Schulfeterlichkeit
wohnen alle ordentlichen Lehrer ununterbrochen bei, Werden den

t
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Schülern bei den Cen�uren öffentlicheVorhaltungen gemacht,�o mü�
�en die�e zwar �treng, aber mit dem vorwnltenden Tone väterlicher
Milde ge�chehen. C

. 62, Feder Lehrer muß �i< den guten und“ wi��en�chaftlichen
Gei�t �einer Schüler möglich�t angelegen�ein la��en, und �o viel als
möglich mit gleichförmigem Ern�t auf ihr Gemüthwirken, und �ich
daher jeder leiden�chaftlichen Rede vor den Schúlern enthalten.Wirkt
indeß auf einen Schüler die gewöhnlicheSchul�trafenicht, �o bleiben
allerdings nur körperliche Strafen anzuwendenÜbrig, die aber in den

drei oberen Cla��en durchaus nie -ohne Vorwi��en und Genehmigung
des Directors, und auch in den andern Cla��en nur, wenn �ie zuleich:
tern Strafen die�er Art gehören, vollzogen werden dürfen. Die Car-

cer�trafen und das Nach�iben in den Cla��en darf ebenfalls nie ohne
Vorwi��en und Genehmigung des Directors verhängt werden. J�>
aber der Unfleiß eines Schülers �o groß geworden, daß derZwe>k des

Unterrichts an ihm ganz verfehlt wird, oder wird die Schulzucht
durch das von ihm gegebene-bô�e Bei�piel gefährdet, �ind endlich die

angewandten Strafen ohne Erfolg geblieben, �o i�t die Entfernung
tines �olchen Schülers aus der An�talt allerdings zulä��ig, jedochalle-
geit nur als leßtes Mittel nach vergeblich ver�uchten andern Mitteln
Und nach gewi��enhafter reiflicher Erwägung aller Verhältni��e, �o wie

nur dann anzuwenden, wenn der Director mit der Mehrzahl der or:

dentlichen Lehrer darüber einver�tanden i�t, wie denn auch die Eltern

“mú��eacre�endenSchülers davon zeitig in Kenntniß ge�egt werden
- lu«lußer jenen Fállen fónnen unter eben die�en Be�timmungen

auh Schüler,welche in einer der drei untern Cla��en zwei Jahre, in
der Tertia aber drei Jahre ge�e��en haben, und feine Ausficht zur
Ver�eßung geben, als für ein Gymna�ium nicht gehörigeSubjecte zus
rú>gewie�en werden.

$. 63. Will ein Lehrer eine Cla��en�tube zum Privatunterricht ge-
brauchen, �o hat er den Director darum zu er�uchen, und dafür Sorge
zu tragen, daß weder in der Zwi�chenzeitUnordnungenvorfallen, noch
die Schulti�che, Bänke, Tintenfä��er, Karten und dergleichen verlebt
werden, und i� er für- etwanigen Schaden verantwortlich; nach 5 Uhr
im Winter und na< 6 Uhr im Sommer darf ein �olcher Unterricht
in einer Cla��e aber nicht eintreten.

d. 64. Dajeder Lehrereine �einen Verhältni��en angeme��ene Be-
�oldungvom Staate genießt, und dadurch vor Nahrungé�orgen ge:
�icherti�t; �o wird mit Recht erwartet, daß auch jeder Lehrer �eineKraft ganz und allein dem öffentlichenUnterrichte widme, und �ich
dem�elben nicht durch Privatunterrichtentziehe. Einzelnen Schülern

feinerCla��e unentgeldlih privatim nachzuhelfen, wird als lobenswer-
ther Eifer Anerkennungfinden, fúr- Geld aber darf fein Lehrer �einen
eigenen Schülern�ogenannte Correpetitions-Stunden geben, welche
vielmehr gänzlichunter�agt werden.

9. 65. Jeder Lehrer muß �i< niht nur den Unterricht und die
Erziehungder ihm anvertrauten Jugend aus allen Kräften angelegen
�ein la��en, �ondern �ich auch befleißigen, durch recht�chaffenen und ta-

dellos�ittlichenWandel �einen Schülern Vorbild zu �ein; grobe Ver-
hachlä��igung die�er Pflicht , gegebenes �chweres Aergerniß oder un�itt-
liches Betragen, oder gemeiner Umgang zieht nachdrükliche Discipli-
nar: Strafe Und, dem Befinden nach, den Verlu�t des Amtes nach�ich. Für ein �chweres Aergerniß i�t es zu halten, wenn katholi�che
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Lehrer ín kirchlich verbotenen Graden heirathen, ohneDispens der gei�t:
lichen Oberen ausgewirkt: zu haben, oder �on�t in kirchlich- ungültiger
Ehe leben und nicht zu den Sacramenten gehen.

$. 66. Bei Streitigkeiten und Beleidigungen unter den Lehrern
ver�ucht der Director die Vermittelung und Beilegung, und legt, wenn

�ie mißlingt, den Thatbe�tand dem Königl. Con�i�torio zur Ent�cheidung
vor, und tri��t die zur Erhaltung der Ordnung erforderlichen Maaß-
regeln; es wird jedo<h mit Recht von wi��en�chaftlich gebildeten Män-
nern erwartet, daß �ie der Jugend auch hier mit gutem Bei�piel vor-

angehen, und �ih fein Betragen zu Schulden kommen la��en werden,
welches unter ihrer Würde und ihrem collegiali�hen Berufe zuwider i�t.

$, 67. Glaubt ein Lehrer vom Director in irgend einer Hin�icht
beleidigt oder beeinträchtigtzu werden , oder hat er über den�elben �on�t
Be�chwerde, �o i�t er berechtigt, dem�elben darüber be�ondere Vor�tellun-
gen zu machen, und wenn der�elbe der Be�chwerde nicht abhilft, leßtere
der vorge�etzten Behörde �chriftlih vorzutragen, er muß jedoch davon,
daß �olches ge�chehen i�t, dem Director �ogleich Anzeige machen.

$. 68. Die katholi�hen Schüler gehen alle Jahr einmal auf Be-

�timmung des Religions: Lehrers zur Beichte und Communion, und es

wird den Lehrern empfohlen, und zur öô�terlichenZeit von ihnen erwar-

tet, daran Theil zu nehmen.
$. 69, Dadie�e An�talt katholi�ch i�t, und auch alle ordentliche Leh-

rer der�elben �ih zur katholi�chen Kirche bekennen, �o wird ihnen in den

Grund�ätzen die�er Kirche angeme��enes Verhalten in Wort und That
zur be�ondern Pflicht gemacht.

$. 70. Alljährlich i�t dur< mehrere Tage vor dem 3. Augu�t eine

öffentliche Prúfung aller Cla��en, wozu der Director durch ein vor-

�chriftsmäßiges Programm einladet. Die gelehrteAbhandlung, abwech-
�elnd in deut�cher und lateini�cher Sprache, einen die Schule: näher an-

gehenden Gegen�tand betreffend, verfaßt, in einer von der vorgeordneten
Behörde näher zu be�timmenden Folge, der Director mit den Oberleh-
rern der An�talt; die jährlichen Schulnachrichten aber faßt Er�ter allein ab.

$. 71. Der 3. Augu�t, das Geburtsfe�t Sr. Maje�tät des Königs,
als des zweiten erhabenen Begründers der An�talt, i�t das größte Schul-
fe�t im Jahre, und wird, außer der Ver�eßung der Schüler, dur Ge-

�ang und Vortrags:Uebungen und einen feierlichen Gottesdien�t ge-
feiert, und mü��en alle Lehrer der An�talt dabei zugegen �ein.

$. 72, Bei allen wichtigen Schu�feierlichkeiten er�cheint der Di-
rector mit den Lehrern in einfacher �chwarzer Kleidung, und, wenn es

die Witterung zuläßt, in Schuh und Strümpfen.
$. 73, Ferien �ind an allen gebotenen Fe�ttagen, und außerdem:

1) vom 4. Augu�t bis zum 10. September, 2) am Aller: Seelen : Tage
nah der Kirche, 3) vom heiligen Abend vor Chri�ttag bis zum Neu-

jahr, 4) auf Fa�tnacht und A�chermittwochdes Morgens, 5) am Mitt-

woche in der Charwoche bis zur künftigenMittwoche, 6) zu Pfing�ten
vom heiligen Abend bis zur künftigenMittwoche. Uebrigens dürfen an

den Sonn- und Feiertagen, welche in die sub No. 3., 4., 5. und 6.

erwähnten Ferien fallen, wie auh an den drei lekten Tagen der Char-
woche, die religió�en Uebungen der Schüler nicht ausfallen. Ueber den-

Gottesdien�t wird der Herr Bi�chof von Culm mit Vorwi��en des Mi-

ni�terii nähere Vor�chriften geben.
$. 74. Der Director �owohl als die Lehrer haben, lebtere unter

Genehmigungdes Directors, zunäch�t �elb�t die Verpflichtung, wenn �ie



| 17

dur< eine nothwendige Rei�e oder andere ‘dringendeUm�tändevon

ibuAmg e a abgehaltenwerden, durch geeigneteMitglieder
für ihre Vertretung zu �orgen, und nur bei plöblicheintretender
Krankheitdes Directors i�t der er�te Oberlehrer verpflichtet, die Lei-

tung der An�talt und die Vertheilung der Stunden des Directors zu

be�orgen. Die�elbe Sorge tri�t den Director, wenn ein Lehrerer:

krankt. Sieht �i< inde��en ein Lehrergenöthigt, außer der Zeit der

Schulferien zu verrei�en , wozu jedoch�owohl innerhalb als außerhalb
der Ferien die Genehmigung des Directorsund, dem Befindennach,
des Königl. Con�i�torii erforderlichi�t, oder durch�on�tige Hinderni��e
von Abhaltung der Stunden zurü>gehalten, �o i�t er verbunden, dem
Director Anzeige zu machen, und �ogleich �einen Stellvertreter vorzu-
�chlagen, dem Director aber liegt es ob, den Stellvertreter,wenn er

ihn für geeignet hält, noch be�onders anzuwei�en, und nur in dringen-
den Fällen Verbindungen der Cla��en anzuordnen.

E

$. 75. Der Director fann außer den Schulferien bei dringender Ver-
anla��ung den Lehrern zu einer Rei�e auf 2 bis 3 Tage Urlaubertheilen,
Und �elb�| ohne Urlaub auf die�e Zeit verrei�en. Zu Rei�en auf längere

eit muß der Director und jeder Lehrer durch den Director bei dem Kd-

�ue Con�i�torio mit Anzeige �einer Stellvertretung Urlaub nach-
Uchen.

Das Mini�terium behált die Abänderung und, dem Befinden nach,
Aufhebungvor�tehender Statuten hiermit ausdrückflichvor.

Berlin , den 28. Mai 1827,

No. 4. Schulge�eze für das Gymna�ium in Liegnis6.
$. 1, Jeder Schúler muß ih zu den er�ten Lehr�tunden des Vor-

und Nachmittags pünktlich einfinden, und weder durch �pätes Kommen
Gebet und Unterricht �tôren, no< dur<h zu frühes Er�cheinen Ver-
anla��ung zu Lärm und Unordnungen geben.

d. 2, Während der Lehr�tunde darf kein Schüler das Lehrzimmer
verla��en. Nur in ganz außerordentlichen Fällen kann das Hinaus:
gehen ver�tattet werden, und auch dann �oll kein Schüler dur< Ge-
�chrei oder Herumlaufen im Gymna�ial-Gebäude Störung verur�achen.

$. 3. Wird die Abrufung eines Schülers von Eltern, Anverwandten
oder Freunden verlangt, �o �teht es dem Lehrer zu, úber die Zulä��ig-keit der�eiben zu ent�cheiden, und �olche, wenn kein dringender Grund
angegebenwird, zurü> zu wei�en, oder die Erlaubniß bis zum Schluß
der Lehr�tunde zu ver�chieben. Schüler des Gymna�iums �ind für �ich
niche befugt, den Unterricht einer Cla��e durch Anklopfen Behufs eines
�olchenHerausrufens zu �idren, Diejenigen, welche dies thun und
�ich über die Veranla��ung niht genugend zu rechtfertigen wi��en,�ollen als Ruhße�tôrer be�traft werden.

9. 4. Während der Dauer der Lehr�tunden darf kein Schüler das
Gymna�iumohnebe�ondere Erlaubniß verla��en.

9+ 5. ‘Privat- Unterricht darf nie mit dem öffentlichenzu�ammen-
fallen, und zwar eben �o wenig derjenige, welcher ertheilt, als der:

Jenige, welchergenommen wird.
,

9. 6. Wahrend des Stundenwech�els kann Jeder das Lehrzimmer,
nicht-aberden Raum des Schulgebäudes verla��en; wer in dem Lehr-
zulmer bleibt �oll in dem�elben niht herumlaufen und läârmen. Auf

Fasdurch die Glockegegebene Zeichen muß Jeder wieder auf �einem
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$, 7. Es fann keinem Schüler ver�tatter �ein, �ich von irgend cinem

Gegen�tande des öffentlichenUnterrichts (wozu auch der Zeichnen: Un-
terricht zu rechnen i�t) ohne Erlaubniß des Recrors auszu�chließen.
Dispen�ation von den calligraphi�chen und den Ge�ang�tunden fann
in be�ondern Fällen Statt finden, muß aber bei dem Rector nach:
ge�ucht werden. Wegen der Dispen�ation vom Griechi�chen für Schü-
ler der beiden obern Cla��en wird der�elbe auf Verlangen den Eltern
und Vormündern �olcher Schüler die deshalb be�tehenden Vor�chriften
bekannt machen. An dem evangeli�chen Religions -Unterrichte dürfen
Schüler, welche der fatholi�chen Kirche zugethan �ind, nur dann Theil
nehmen, wenn �ie funfzehn Jahr alt �ind, oder ihre Eltern es aus-

drü>klih wün�chen. Die Schüler mo�ai�chen Glaubens mü��en auch
Sonnabends alle Lectionen be�uchen, und dürfen �ih keiner ordnungs-
mäßigen Be�chäftigung, namentlich dem Schreiben, entziehen.

$. 8. Jeder künftige Theologe oder Philologe muß, �obald er in

pe
Secunda eingetreten i�t, auch an den hebräi�chen Stunden Theil

nehmen.

$. 9. Die Eltern auswärtiger Schüler �ind verpflichtet, ihre Söhne
zuverlä��igen Per�onen zu Übergeben, welche für die Regelmäßigkeit
des Schulbe�uchs ihrer Pflegebefohlenendur< Aué�tellung glaubwür-
diger Atte�te in Erckrankungsfällen und bei andern triftigen Ur�achen
der Schulver�äumniß haften, über die �ittlihe Führung der ihnen un-

tergebenen Schüler in Gemein�chaft mit den betreffenden Ordinarien

wachen, und überhaupt in Beziehung auf die Verhältni��e der Schule
‘die Stelle der Eltern vertreten. Da es durchaus nothwendig i�t,
daß Schúler auswärtiger Eltern, welche �ich niht in wirklichen ‘Pen-
�ions : An�talten befinden , bei �olchen Wirrhsleuten untergebracht wer-

den, wo ihre Sittlichkeit keine Gefahr leidet, �o wird hierdurch fe�t-
ge�tellt, daß die Wahl der Wohnungen bei der Aufnahme in die An-

�talt, �o wie der etwaige Wech�el der�elben niht ohne Genehmigung
des Nectors getroffen werde. Nuk �olche Wohnungen , gegen welche
von Seiten der Schule nichts einzuwenden i�t, können ver�tatret werden.

6. 10. Kein Schüler darf ohne vorhergegangeneBerwilligung des

RNectors und der betreffenden Lehrer die Schul�tunden ver�äumen,
Wird ein Schüler krank, �o �ind de��en Eltern oder Auf�cher ver:

pflichtet, es dem Ordinarius �einer Cla��e zu melden.

$. 11. Wegen jeder Schulver�äumniß hat �ih jeder Schüler durc
ein glaubwürdiges �chriftlihes Zeugniß �einer Eltern oder Auf�eher
auszuwei�en. Nur in dem Falle, daß die Eltern oder deren Stell-
vertreter abwe�end �ind, kann eine von dem Schüler �elb�t ge�chriebene
und unter�chriebene Erklärung vorläufig angenommen werden.

$. 12. Ab�enzen , Über welche �ich ein Schüler nicht aus triftigen
Gründen ent�chuldigen kann, werden in den Schulbüchern zur Be-

merkung für die Schul- und Abgangs- Zeugni��e notirt , bei Frucht-
lo�igkeit der desfall�igen Rügen mit Carcer be�traft, und ziehen zulebt
Entfernung vom Gymna�io nah �i<h. Da��elbe Verfahren findet
Statt, wenn Schüler ohne ausdrü>kliche Erlaubnißdes Rectors vor

Anfang der Ferien verrei�en, eder er�t zurü>kkehren, nachdem die
Lectionen �chon wieder angefangen haben, oder der öffentlichen Prú-
fung und der Een�ur �ich entziehen.

d. 13. Jeder Schüler muß die nöthigen Schulbücher , Schreib-
und Zeichnen-Materialien mitbringen und �tets hinlänglich damir ver-
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gn �ein, die�elben au<, wo es thunlich i�t, mit �einem Namen be-

deichnen.
,

$. 14. Die aufgegebenenArbeitenmuß Jeder in reinlihenHeften
mit Fleiß angefertigt zur vorge�chriebenenStunde abliefern; Ver-

�äumni��e die�er Pflicht werden wie Schulver�äumni��ebe�traft.
$. 15. Jeder �oll auf die Lectionenwohl vorbereitet er�cheinenund

den�elben mit Aufmerk�amkeit beiwohnen,be�ondersaber in den obern

(la��endurch �eine Privat�tudien wi��en�chaftlichen Sinn an den Tag
egen.

‘
?

$. 16. Keiner darf den ihm angewie�enenPlak eigenmächtigver:

ändern , �ondern Jeder behält den�elben in der Regel in den obern

Cla��en ein ganzes, in den untern Cla��en ein halbesJahr lang.
d. 17. Der Primus der Cla��e Übernimmt die Auf�ichtund Ver-

antwortung für Erhaltung der Ruhe, wenn der Lehrer genöthigt�ein
�ollte, die Cla��e auf einige Minuten allein zu la��en. Beleidigungen
gegen den Primus während und wegen Ausübung der ihm obliegen-
den Auf�icht werden mit verdoppelter Strenge geahndet.

'

9. 18, Wird einem Schüler von einem Lehrer ein Verweis gege-
ben, �o hat der Schüler während der Lehr�tunde nicht das Recht, �ich
zu vertheidigenz leßteres darf er er�t nah den Lehr�tunden thun, aber
nur auf eine ruhige und be�cheidene Wei�e. —

$. 19, Sittlichkeit, Be�cheidenheit, An�tand im Benehmen, wie in

_

der Kleidung, muß von jedem Schüler, �owohl in als außer der
Schule, Jederzeit beobachtet werden. Uebertretungen die�es Ge�ees
werden gleichmäßig be�traft, mögen �ie nun in oder außerhalb der
Schule vorgekommen�ein.

$. 20. Kein Schüler darf ohne Auf�icht der Eltern oder deren

Stellvertreteröffentliche Wirthshäu�er, Weinhäu�er, Zuekexbäereienund Vergnügungsörter in und außer der Stadt be�uchen.
9. 21. Theilnahme an Trinkgelagen und Glüs�pielen i�t durch:

aus verboten.

9. 22. Das Baden i�t nur an den von der Polizeibehörde zu be-
�timmenden gefahrlo�en: Pläßen und in der von dem Rector näher
fe�tzu�eßenden Zeit -erlaubt. -

d. 23. Kein Schüler darf am �päten Abend auf den Straßen der
Stadt oder auf der Promenade herumlaufen.Häufige und zahlreiche
Zu�ammenkünfteauf den Stuben �ind un�tatchafe, weil �ie ruhige
wi en�choftlicheBe�chäftigung �tören.

9. 24. Da die Benubung dôffentiicherLeihbibliotheken unter�agt i�t,
hat der Le�elu�tige an den Vor�tand e Bücher�ammlungendes Gym-
na�iums um unterhaltende und belehrende Werke �i<h zu wenden,
Wer ein Buch aus einer der Bibliotheken des Gymna�iums erhält,
muß es �auber halten und zur be�timmten Zeit wieder abgeben. Wer
ein Buch be�chmukßt, be�chädigt, dur< Hinein�chreiben oder Malen
verdirbt, oder gar verliert, i�t zum Schadener�ag und nah Um�tänden
zur neuen An�chaffungdes Buches verpflichtet. Keiner darf ein ge:
lichenes Buch weiter verleihen.

9. 29. Schüler�ollen keine Nachdrúcke kaufen und desfall�ige Auf-
forderungenzurü>wei�en. Ausgaben der Autoren mit beige�chriebenen
AnmerkungenUnd Ueber�ekungen �ollen vor dem Anfkaufe dem Cla�-
�enordinariusoder dem Rector zur Genehmigung des Gebrauches vor:

gezeigt werden.
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$. 26. Hat ein Schüler etwas gefunden, was eínem andern in oder

außer der Schule gehört, �o i�t �olches an den Cla��enordinarius ab-

zugeben, damit der�elbe es in Verwahrung nehme und dem Eigen-
thümer zu�telle.

$, 27, Schwere Vergehungen in und außer der Schule, als Ent-
wendung fremden Eigenthums, Zurückhalten des Gefundenen, Miß-
handlung der Mit�chüler, Verhöhnung und Beleidigung �olcher, welche
er�t neu angenommen oder in eine hôhere Cla��e ver�ezt �ind, Sün-
den gegen die Gefeße der Schamhaftigkeit und Züchtigkeit, grobe und

wiederholte Ungebühr gegen Lehrer , niht zu bändigende Nohheit, be-

harrlicher Unfleiß und muthwillige Schulver�äumniß ziehen Entfer:
nung vom Gymna�ium, entweder als consilium abeundi oder als Re-
legation nach �ich.

|

$. 28, Die während der Schulzeit erhaltenen Cen�urbücher und

Zeugni��e muß der Schüler �einen Eltern oder Vorge�eßten zur Un-

ter�chrift vorlegen und, mit die�er Unter�chrift ver�ehen, �einem Ordi-
tiaríus wieder zu�tellen. Verfäl�chung der Unter�chrift oder des Zeug-
ni��es �elb�t wird mit Verwei�ung be�traft.

'

$. 29. Schülern, welche ein Jahr in der Cla��e ge�e��en laben, und

ver�ekt zu werden wün�chen , i�t erlaubt, �ih bei ihrem Ordinarius
oder bei dem Rector zur Translocations Prüfung zu melden. Dte-

jenigen, welche �ich bei dem Ausfalle die�er Prufung nicht beruhigen
wollen, haben �ih binnen 8 Tagen mit dem Ge�u<h um nochmalige
Prüfung an den Rector zu wenden, damit, nah Befinden der Um-

�tände, Über Gewährung de��elben ent�chieden werde.

$, 30. Schúler, welche zwei Jahre in einer untern Cla��e ge�e��en
haben, und von allen Lehrern ein�timmig für nicht reif zur Ver�ebung
erklärt werden, �ollen na<h höherer Verordnung nicht zu dem Stu-
dieren zugela��en werden.

$. 31. Schüler, welche das funfzehnte Lebensjahr erreicht haben
und confirmirt werden �ollen, haben �ih bei den Herren Gei�tlichen
zur Theilnahme am Confirmations Unterricht zu melden. Bereits

Confirmirte �ollen an der öffentlichenAbendmahlsfeier Theil nehmen,
oder, wenn �ie es niht thun, dur< ein Zeugniß von ihren Eltern
und Vorge�ekten �ih auswei�en, daß dies, auf Verlangen der�elben,
wegen anderweiter Theilnahme an die�er heiligen Handlung ge�chehe.

$. 32, Schüler, welche nah der Vergün�tigung des Ge�eßes vom

3. September 1814 ihre Mikitair : Verpflichtung mit einem Dien�t-
jahr lô�en wollen, haben �i< die�erhalb vor dem 1. Augu�t des Jah-
res, in welchem �ie daszwanzig�te Jahr erreichen, bei der mit die�er
Angelegenheit beauftragten Königl. Commi��ion hie�elb�t unter Ein-

reichung eines von uns auszu�tellenden Zeugni��es zu melden.

$. 33. Wenn ein Schüler vom Gymna�ium abgehen �oll, �o haben
de��en Eltern oder Stellvertreter dies mündlich oder �chriftlih dem

Rector anzuzeigen, worauf das Abgangs -Zeugniß durch den Ordina-
rius ausgefertige und vom Rector unterzeichnet und unter�iegelt er-

theilt werden wird.
x

$. 34. Abiturienten �ollen auh na< vollzogenerPrüfung pro abitua
den Lectionen, �o wie der öffentlihen Prüfung beiwohnen. Ueber-

haupt �ind �ie der Ordnung und den Ge�eben des Gymna�iums bis

zu ihrer wirklichen Entla��ung unterworfen.
$. 35. Jeder Abgehendehat bei denjenigen Lehrern, deren Unter-
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richt er genoren, Ab�chied zu nehmen, Das Schulgeldwird jo lange

gezahlt,alsM‘Schüler�einen Abgangme Mnaezoigthat.
$. 36. Zu lei�tende Zahlungen �ind;

1) Bei der Aufnahme: :

Ju�criptionsgeld (wovonder Rector 3, der
-

Prorector 3 bezieh) «

«
«+ + . 1 Thl.

Für ein größeres und ein kleineres Cen:

urbu<ß «eee
— s Sgr.

Fü ein Exemplar der Schulge�e)le .
— ¿+ 2

Für die Schulbibliothek « „«

..
— : 10

Fúr die deut�che Le�ebibliothekvon den ín
'

die 3 obern Cla��en Aufgenommenen.
— : 10

2 Schulgeld jährlich:
; für Städti�che . + + +

in IV. V, | für Fremdeoe
6

; für Städti�cheín T. IL. II. | tür Fremde,
3) Bei jeder Ver�e6ung für die Schulbibliothek— 5 10

Für die deut�che Le�ebibliothekin den drei

* è

panalNTB| l

obern Cla��en... — ‘10

4) Fúr ein gewöhnliches Abgangs-Zeugniß „
— ‘+ 9 +

5) Fúr ein AbiturientenZeugnß „ «+ 8 —

6) Bei Carcer�trafe an den Oeconomus 3 /

_
Alle Zahlungen mü��en zur be�timmten Zeit púnktlich gelei�tet wer:

“den, und namentli<h muß das Schulgeld bis zum 20. des dritten
Monats eines jeden Quartals berichtiget �ein.

Liegniß, den 20. Oct. 1831.
Rector und Lehrer:Collegium des Gymna�iums.

Dr. Pinzger.
Die vor�tehenden Schulge�eße werden hierdur< ihrem ganzen Um:

fange nach von uns be�tätiget. Breslau, den 22. Nov, 1831.

Königliches Provinzial: Schul : Collegium.
von Merkel.

No. 5. Schulge�eße für das katholi�<heGymna�ium zu Breslau.
$. 1. Dic Anmeldung der Schüler erfolgt in der Regel vor An-

fang des Schuljahrs bei dem Director des Gymna�iums, welchem �ie
von den Eltern odex Pflegern vorge�tellt werden. Wenn die�er �ie in

An�ehung ihrer Ver�tandesreife und Vorbildung zur Aufnahme geeig:
net findet, �o erhalten �ie einen Jn�criptions- Schein ,

mit welchem �ie
�ich bei denjenigen Lehrern, an welche �ie der Director wei�en wird,
zu melden haben. :

$. 2, Schüler, welche aus einem Gymna�ium in ein anderes über-
gehen, oder �ich dur< Privat:Unterricht zum Eintritte in eine höhere
Cla��e hinlänglichvorbereitetglauben, mü��en �ich, die er�teren durch
ein Zeugniß jenes Gymna�iums, welches �ie verla��en haben, die leb-
teren durch eine mit ihnen vorzunehmende Prüfung, für welchenach

Verordnungvom 13. Juni 1801 Zwei Thaler zu entrichten�ind, aus-
wei�en, in welcheCla��e einzutreten �ie entweder nah jenem Zeugni��e
oder nach die�er Prüfung geeignet �ind.
_$. 3. Das Schulgeld i�t an die Ca��en- Verwaltung des Gymna-

�iîums voraus zu bezahlen, und beträgt zwölf, für unbemitteltere Schü-
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ler acht oder �ehs Thaler. Noch größere Ermäßigung oder völliger
Erlaß fann nur in �eltenen Fällen, und nur Schülern, die �ich bei
anerkannter Armuth durch Talent, Fleiß und �ittlihe Führung aus;

gezeichnet haben, al�o niemals vor Ablauf des er�ten Schuljahrs ge-
währt werden. Die�e Begün�tigung findet immer nur auf ein Jahr
Statt; bei eintretendem Unfleiße und tadelnswürdiger Aufführung
aber hôrt �ie �ogleih auf. Außer dem Schulgelde i�t no< für das

Ein�chreiben in der Regel Ein Thaler zu entrichten. Rück�tände dúr-
fen nicht geduldet, �ondern mü��en, wenn Erinnerungen nicht fruchten,
�ofort auf gerichtlihem Wege eingeklagt werden.

$. 4. Eltern oder Pfleger �olher Schüler, welhe vor ihrer Auf-
nahme in das Gymna�ium noh niht zum Genu��e des heiligen Abend-

mahls zugela��en worden, haben die�es dem Director anzuzeigen , da-

mit er die Unterwei�ung der�elben dur<h den Neligions : Lehrer der

Schule veran�talten, bei evangeli�chen Schülern aber durch die be-

treffende Gei�tlichkeit einleiten kann.

$. 5. Wegen der Wahl der Wohnungen für ausheimi�he Schüler
haben ihre Eitern oder Pfleger �ich mit dem Director und Cla��en-
Ordinarius zu berathen, welche berechtigt �ind, dafür zu �orgen, daß
auch von die�er Seite nicht nur Alles, wodurch der Fleiß des Schú-
lers ge�tört und �eine Sittlichkeit gefährdet werden ftönnte, vermieden,
�ondernauch eine zwe>mäßige häusliche Auf�icht über den�elben ein-

geführt werde. Jn die�e Auf�iht des Haus- oder Stubenwirths,
Curators u. �. w. muß �i< der Schüler willig fügen.

$. 6. Der Schüler i�t verpflichtet, dem Director und den Lehrern,
als denjenigen, welche �ein �ittliches und gei�tiges Wohl zu fördern
und die Stelle �einer Eltern zu vertreten berufen �ind, Ehrfurcht und

Hochachtung zu bewei�en, und zwar niht nur äußerlich, �ondern vor-

züglich dur< pünktlichenGehor�am und durch gewi��enhafte Befolgung
aller ihrer Wei�ungen und Ermahnungen.

$. 7. Ein Jeder �ei gegen �eine Mit�chüler verträglich, liebreich
und dien�tfertig. Er gebe an �cinem Theile das Bei�piel der Ord-

nungsliebe, des Fleißes und der Sittlichkeit. Wer Andere zum Bö�en
verleitet, wird be�traft oder nah Uni�tänden von der Schule verwie�en.

$. 8, Die Schüler find in der Regel verpflichtet , alle Lehr�tunden
ohne Ausnahme zu be�uchen. Nur in Rück�icht der Religion �ind
evangeli�che Schüler von der Theilnahme an dem fatholi�chen Religions-
Unterrichte entbunden.

$. 9. Krankheit oder andere unabweisliche Verhinderungen des

Schulbe�uchs muß der Ausbleibende den betreffenden Lehrern anzeigen.
Wenn die�es im voraus niht mögli<h war, �o hat er während der

Abwe�enheit �eine Ent�chuldigungs: Gründe, mit Zeugni��en belegt,
durch glaubwürdige Per�onen anbringen zu la��en, und falls auch die:

�es unmöglih wäre, �ogleich nach �einer Núckkehr Zeugni��e vorzulegen,
welche �ein Ausbleiben hinreichend ent�chuldigen. Da��elbe gilt auch
für diejenigen, welche er�t nah bereits angefangenen Lehr�tunden von

den Ferien zurückkehren. Unent�chuldigte Abwe�enheiten werden nicht
nur ín dem näch�ten Zeugni��e vermerkt, �ondern ziehen auh nach
Verhältniß noch andere Be�trafung nah �ih. Wer bei einer länger
anhaltenden Abwe�enheit nah vier Wochen dem Director nicht Anzeige
zugehen läßt, wird als ausge�chieden betrachtet.

$. 10. Zu den Schul�tunden finde �ih der Schüler weder zu früh,
noch zu �pât ein, Er bringe die erforderlichen Bücher, Schreib : und
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Zeichnen: Materialien

,

desgleicheti eiù reinl(hes Heft zu gelegentlichen
Vermerkenmit,und nehueruhig den ihmvom Ordinarius angewie?
�enen Pas ein.

: E .
i

$. 11, Während der Lection be�chäftige�ich der Schüler aus�chließ-
lích mit dem Gegen�tande des Unterrichts. Jede andere Be�chäftigung
und Störung wird �treng gerügt. Mitgebrachte nicht zur Sache ge:

hôrigeBücher, Eßwaaren u. |. w. werden weggenommen. Auch
während der Zwi�chenzeiten verhalte�ich Jeder ruhig; alles Schreien,
Hinaus- und Herumlaufen, Ringen u. |. w. i�t unter�agt.

$. 12. Was von dem Be�uche der Schul�tundenund dein Betragen
in den�elben ge�agt worden, gilt in erhöhetemMaaße von demReli:

gions:Unterricht und den Neligions-Uebungen in Schule und Kirche.
$. 13, Der Schüler i� verbunden, jederzeit, insbe�ondere aber bei

vorfalienden Unordnungen, dem Lehrer genaue und gewi��enhafteAus-

kunfe zu geben. Jede Verheimlichung oder gar unwahredus�agewird auf das �treng�te be�traft. Haben mehrere Schüler einemLeh-
rer Etwas vorzutragen, �o darf die�es nicht in! Ma��e, �ondern immer

nur einzeln und mit der dem�elben �chuldigen Ehrfurcht ge�chehen.
$. 14. Keiner der jüngeren Schüler darf einen Correpetitor, noch

einer der älteren Privat�tunden ohne Genehmigung �eines Ordinarius
annehmen,

:

d. 15, Die Zeit außer der Schule hat der Schúler zur fleißigen
Wiederholung des Vorgetragenen, zur �orgfältigen Ausarbeitung der
Aufgaben und zur Vorbereitung auf die näch�ten Lectionen zu ver:

“wenden. Die Abend�tunden gehören unbedingt dem häuslichen Fleiße an.

_$. 16. Bei der Wahl der Lecture, wozu die Jugend-Bibliothek des
Gymna�iums den be�ten Stoff liefert, i� mit Sorgfalt zu verfahren,
die Benußung der Leihbibliotheten aber durchaus unter�agt.

9. 17. Wenn Schüler zu Spielen oder Leibes - Uebungen“fich ver:

cinigen, �o darf die�es nur auf eine Niemanden belä�tigende Wei�e und
im Einver�tändni��e des Ôrdinarius, oder wenn es mehrere Cla��en
betrifft, des Directors ge�chehen. Der Gebrauch des Schießgewehrs,
des Schießpulvers, und Alles, woraus Gefahr erwach�en könnte, i�t
�îreng verboten. Das Baden i� nur an be�onders dazu be�timmten,
von der Polizei für. �icher erflärten Plägen und in an�tändiger Bade:
kleidung, �o wie das Schlitt�chuh-Laufenund alles andere Vergnügen
auf dem Ei�e er�îi dann und da erlaubt, wann und wo die Gefahr:
lo�igkeit gleichfalls von der Polizei fe�ige�telit i�t.

ÿ. 18. Kein Schüler darf Wein:, Bier : oder Caffeehäu�er u. �. w.

be�uchen, worunter jedoch Spazierörter, die in Ge�ell�chaft der Eltern,
Pfleger,Lehrer oder einer befreundeten Familie, auch ländliche Wirths-
au�er, welche von einzelnen oder wenigen Schülern zu�ammen auf
weiteren Spaziergängen, um eine Erfri�chung einzunehmen, be�ucht
werden, nicht begriffen �ind. Die Ko�t an einer öffentlichen Wirths-
tafel zu nehmen, i�t keinem Schüler ge�tattet. Zum Be�uche von
Schau�pielen, Bällen, Concerten u. . w. mú��en �i< einheimi�cheSchü-
ler mit der Erlaubniß ihrer Eltern oder Pfleger auswei�en, ausheimi-
�che aber die Genehmigungdes Ordinarius nach�uchen. Trinkgelage,
Commerce, alle Ungebühr auf Straßen und Pläkßen , alles �ogenannte
�tudenti�cheTreiben, jedes Nachäffen der Renommi�terei in Tracht und
Kleidung,das Tabakrauchen,der Gebrauch der Rappiere u. �. w. �ind

erboten.

$. 19, Jm Verlaufe des Schuljahrs werden zwei halbjährliche



24

Prüfungen neb�t Cen�uren über den Fleiß und díe �ittliche Führung
der Schüler, Úber die untern Cla��en noch außerdem zwei Cen�uren,
mit allen aber am Ende des Schuljahres eine öffentliche Prüfung
abgehalten, welhen Prüfungen und Cen�uren alle Schüler, auch die
bereits examinirten Abiturienten beizuwohnengehalten �ind.

$. 20. Das bei den Cen�uren und Prüfungen erlangte Zeugniß
hat der Schüler �einen Eltern oder Pflegern vorzulegen, und nachdem
es von den�elben unter�chrieben worden, dem Ordinarius zu úüber-

reichen. Verfäl�chung der Unter�chrift oder des Zeugni��es �elb�t wird

�treng nah Ura�tänden mit Verwei�ung be�traft.
$. 21. Ver�ebung in höhere Cla��en findet in der Regel nur am

Ende jedes Cla��en-Cur�us Statt, und wird zur Benachrichtigung der

Eltern oder Pfleger ausdrü>klih in dem Zeugni��e vermerkt werden.

Prüfungen nicht ver�ezter Schüler nah den Ferien können nur ge-
�tattet werden, wenn längere Krankheit die Ur�ache der Nichtver�ezung
war. Schüler, welche in einer der vier untern Cla��en zwei Jahre
ge�e��en, ohne ver�et werden zu können, �ollen als ungeeignet zum
Studieren von der An�talt entla��en werden, wovon jedoch, wie von

der in jedem andern Falle nothwendig gewordenen Entfernung, den

Eltern zuvor Nachricht ertheilt werden wird.

$. 22, Schüler, welche �ich Ungehor�am, Unfleiß und Un�ittlichkeit
zu Schulden kommen la��en, verlieren, abgerehnet, daß �ie in eine

angeme��ene Schul�trafe verfallen, auh jeden An�pruh auf Unter-

�túßungen, Stipendien u. �. w., da die�e nur für untadelhafte Zôg-
linge der An�talt be�timmt �ind.

$, 23. Diejenigen Schüler, welche �ih dem militairpflichtigen Alter

nahen, haben �i<h vor dem 1. Augu�t desjenigen Jahres, in welchem
�ie zwanzig Jahre alt werden, mit einem Zeugni��e des Directors bei

einer der Königl. Departements - Prúfungs: Commi��ionen zu melden,
um die Begün�tigung zu erhalten, nur Ein Jahr und zwar nach zu-
rúcégelegtem drei und zwanzig�ten Lebensjahre dienen zu dürfen.

$. 24. Will ein Schüler das Gymna�ium verla��en, �o i�t er ge:
halten, unter Beibringung der Einwilligung �einer Eltern oder Pfleger
es dem Director zu melden und, wie �ich bei ge�itteten Jünglingen

yon�elb�t ver�teht, von ihm und den Lehrern der An�talt dankbaren

b�chied zu nehmen.

No. 6. In�truction für die Directoren und Rectoren der gelehrten
<hulen der Provínz Brandenburg.

$. 1. Wichtigkeit und Zweck des Amts des Directors
oder Rectors einer gelehrten Schule. — Je we�entlicher der

Einfluß der gelehrten Schulen auf die Wohlfahrt des Vaterlandes

i�t, um �o mehr muß von demjenigen, welchem die Leitung einer �olchen
Lehran�talt anvertraut i�t, nicht allein das Maaß der hierzu erforder:
lichen Kenntni��e und das Be�treben nach �teter Vermehrung der�elben,
�ondern auch erwartet werden, daß er dur<h �ein Bei�piel und �eine
Ge�innungen in jeglicher Beziehung wohlthätig auf Lehrer und Ler-
nende und namentlich dahin wirke, daß die aus der Schule in das

Leben tretenden Júnglinge, beides, mit �att�amen Kenntni��en ver�ehen
und von guten Ge�innungen durchdrungen �ind.

$. 2, Wiefern �ie auh die Externa der Schulen wahr-
zunehmen haben. — Den Directoren und Rectoren liegt zwar
die Wahrnehmung des, ge�ammten Zu�tandes der ihnen untergebenen
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Lehran�talten ob. Da inzwi�chen die eigentlichenäußerenVerhältni��e,
als datC und Rechnungswe�en,die baulichenEinrichtungenund

dergleichen,�ie in der Regel nicht angehen, ihre etwanige Concurrenz
aber, wo und �o weit �ie be�teht, în der �peciellen Verfa��ung der

hule gegrúndet und durch be�ondere Ge�eke angeordnet i�t, �o wird

hier nur im Allgemeinen die Vor�chrift gegeben,daß, wo immerauch
der Vor�teher eîner gelehrten Schule eine Verab�äumungin Gegens-
�tänden der fraglihen Art wahrnimmt, er dergleichen zur Kenntniß-
nahme des Ephorats und Patronats und, wenn �olches erfolglos bleibt,
bei uns zur Sprache zu bringen �ich verpflichtet halten �oll.

$. 3. Jhre Sorge für das Innere der Schule. — Was
aber ganz etgentlih in dem Bereich der irectoren und Rectoren der

gelehrten Schulen liegt, �ind die innern Verhältni��e der�elben oder
Alles, was zu dem eigentlichen We�en �olcher Lehran�talten gehört,
Und în die�es �ollen �ie na< ihrem Standpunkt und unter Verant-

wortlichkeit nah allen Kräften und in allen Beziehungenfortdauernd
eingreifen, �o daß ihnen zu jeder Zeit in fraglicher Rúek�ichtder ge-
�ammte Zu�tand der Schule klar vor Augen liegt und ihr Einwirken
Überall er�ichtlich i�t,

:

$. 4. Zweek die�er Jn�truction. — Wenn die den Directo-

xen und Rectoren hierunter obliegenden Pflichten bereits fa�t ohne
Ausnahmetheils durch frühere Verordnungen, theils in neuerer Zeit
durch die jebige hôch�te gei�tliche und Schulbehörde und durch uns

fe�tge�ebßt �ind, �o wird die vorliegende In�truction vorzüglich einer�eits
nux einen Ueberblick

!
i

jener Pflichten zu geben, demnäch�t andern�eits
aber auh Einiges zu ergänzen und nach �einem Zu�ammenhange näher
zu be�timmen haben , wobei erinnert wird, daß, welche Obliegenheiten
hierín nicht ausdrü>iich aufgehoben und welche Verhältni��e nicht
ausdrü>li< abgeändert find, die�e forthin auch be�tehen �ollen, eben
�o alles dasjenige, was in Betreff einer einzelnen Lehran�talt durch
be�ondere, von den Landesbehördenausgegangene ge�eßzlicheVor�chriften
angeordnet i�t.

$. 5. Steilung der Directoren und Rectoren über-
haupt. — Was zuvörder�t die Stellung der Directoren und Rectoren
an �ich betrifft, �o folgt daraus, daß wir die�elben in jeglicher Bezie:
hung fúr die Wohlfahrt der ihnen anvertrauten Lehran�talten verant:
wortlich halten, von �elb�t, daß, wenn wir ihnen allerdings zur Pflicht
machen, Alles, was irgend hierzu�i eignet, ale namentlich die Ente
werfung des Lectionsplans, die in disciplinari�cher Hin�icht zu ergrei-
fende Maaßnahme, die Berathungen über die Translocationen der

Scholaren, die Anordnung der Prúfungen, die Vertheilung der Schul-
prämien u. . w. als Gegen�tände der Erwägung in den Lehrer - Con-
ferenzen zu betrachten, die Stimme der Lehrer hierüber mit Ruhe und

Unbefangenheit zu vernehmen, und in der Regel die Sache durch
Mehrheit der Stimmen, wobei ihnen jedo< bei �i< vorfindender
Gleichheit der Stimmen das Votum decissivum gebührt, zum Be�chluß
zu bringen, wir ihnen doh auch in dem Falle, daß die Mehrheitder
Stimmen wider fie i�t, in allen fraglichen Angelegenheitendie Ent-
�cheidung nach ihrem be�ten Wi��en und Gewi��en und die demnäch�tige
Ausführung unter der Be�chränkung ge�tatten, daß der vorgebrachte
Di��en�us und die Gründe für den�elben zu Protocoll gebracht werden.

.
$. 6. Jhre Pflichten im Allgemeinen. — Betreffendhier-

nach�t die ihnen nach die�er St-llung abliegenden allgemeinen P�lich-
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ten, �o umfa��en die�elben in�onderheit folgende Gegen�tände: H) die

Aufrechthaltung einer guten Zucht und Sitte; 2) die Sorge für die

zwec>mäßig�te Einrichtung der Lehrverfa��ung neb�t der Abhaltung der

angeordneten Prúfungen; 3) die Oberauf�icht Über die Schulbibliothek
und die �on�tigen Sammlungen und Lehrmittel; 4) die Aufficht über
das Archiv der Schule, wozu 5) die be�ondern Pflichten gegen Schü-
ler, Lehrer, Vorge�eßte und Unterbediente der Schule kommen.

$. 7, Disciplin überhaupt. — Vor Allem i�t es heiligePflicht
der Directoren und Rectoren, über den Gei�t der Schule zu wachen,
und �o wie einer�eits jeder verderblichen Richtung der�elben, möge �ie
�ih bei den Scholaren in Verkehrtheit, Ungehörigkeit und Unlauter-
keit der Ge�innungen oder in unerlaubtem Be�uch öffentlicher Ver-

gnügungsörter , oder in ungeziemender Kleidung oder wie irgend �on�t
äußern — und wir machen ihnen bei eigener Verantrwortlichfeit zur
Pflicht, uns, wenn ihre in fraglicher Beziehung anzuwendenden Be-

mühungen erfolglos bleiben, hierüber unverzüglich die nôthige Anzeige
zu machen — entgegen zu arbeiten, �o andern�eits den reinen und find-

lichen Sinn ihrer Schüler zu erhalten, die�elben an den �treng�ten
Gehor�am zu gewöhnen, und ihr ganzes We�en al�o mit dem Gei�te
der Ge�e6mäßigkeit zu erfüllen, daß �ie, �chon jet mit dem lebhafte�ten
Willen erfúllt, �ih zu gutcn und nüßlichen Mitgliedern der búrger-
lichen Ge�ell�chaft zu bilden, �päterhin um �o geeigneter werden, alle

ihnen aufzuerlegende Pflichten �treng zu erfüllen, und als Bei�piele
mu�terhafter Amtstreue, höch�ter Ge�eßmäßigkeit und innig�ter Vater-
landéliebe vorzuleuchten, alle die�e Tugenden aber in�onderheit auch in
der Ehrfurcht vor dem Könige und în der treue�ten Anhänglichkeit an

de��en Allerhöch�te Per�on an den Tag zu legen.
$. 8 Beauf�ichtigung der Scholaren bei dem Cla��en-

wech�el. — Vie es hier nicht der Ort �ein kann, in die Mittel zur
Aufrechthaltung einer guten Zucht und Sitte unter den Scholaren
�peciell einzugehen, au<h von den Directoren und Rectoren erwartet

werden muß, daß �ie der Handhabung der�elben gehörig kundig �ind,
�o fann doch nicht unterla��en werden, hier in Erinnerung zu bringen,
daß, da viele Unordnungen der Scholaren während des Wech�els der

Stunden Statt finden, es nôthig i�t, niht allein die�e Zwi�chenräume
zu be�chränken und �ie nicht úUber 10 Minuten dauern zu la��en, �on-
dern auch �elb�t während die�er kurzen Zeit eine abwech�elnde ailgemeine
Beauf�ichtigung dur< die Lehrer, von denen übrigens zu verlangen
i�t, daß �ie ihre Lehr�tunden púnktlich abwarten und daher zu rechter
Zeit anfangen und �chließen, anzuordnen.

$. 9. Cla��en-Ordinarien, — Um nun aber noch genauer,
wie bis dahin der Fall gewe�en i�t, die Scholaren, �o wie in An�ehung
ihres Fleißes, �o in�onderheit auh in An�ehung ihres �ittlihen Be-

tragens zu controlliren , haben wir die Cla��en-Ordinarien ange-
ordnet, und empfehlen un�ern Directoren und Rectoren, um �o mehr
Sorgfalt bei der Wahl der�elben anzuwenden, und überall auf die

Befolgung un�erer desfall�igen Jn�truction vom 29. Junius 1520 um

�o �trenger zu ha�ten, als der Einfluß die�er Lehrer auf die Sitten
und den Fleiß der Schüler auh dadur< we�entlich wird, daß �ie die-

�elben gleichfalls außer der Schulzeit thunlich�t beobachten, und �ich
mit ihren Eltern oder �on�tigen näch�ten Angehörigen in die, den Um-

�tänden nah, nöôthigeBeziehung �ehen �ollen, Daß übrigens zu Or-
dinarien einer Cla��e, �o weit irgend �olches ausführbar i�t, in�onder:

è
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heít diejenigenLehrer be�timmt werden, welchein der�elben den Reli:

gions-Unterricheertheilen, i�t von uns �chon gelegentlichin einzelnen
Fallen verfúgt, und wird hier zur allgemeinen Nachachtung anempfohlen.

$. 10. Die Cenf�uren der Schüler. — Die Cen�uren der

Scholaren �ind cin niht minder we�entlihes Mittel zum Zweck.
Sie mü��en, in Folge un�erer desfall�igen früheren Verfügungen, jähr-

lih vier oder wertig�tens drei Mal, und, damit die Eltern oder Ange-
)drigen wi��en, wann �ie die Beurtheilung ihres Sohnes oder Pflege-
befohlenenentgegen zu nehmen haben, von den Directoren oder Recto:
ren zu einer be�timmten Zeit, mit angeme��ener Feierlichkeit und im

Bei�ein �ámmtlicher ordentlicher Lehrer der An�talt, �ofern die�e nicht,
wo die Cen�ur aller Scholaren nicht gleichzeitig Statt finden kann,
anderweit in den Cla��en be�chäftigt �ind, abgehalten werden. Wir

dúrfen �owohl in den �peciellen Urtheilen der einzelnen Lehrer, als in

dem aus den�elben zu ziehenden Re�ultat, als welches dem Schüler
mitgetheiltwird, den vorwaitenden Ton väterlicher Milde, wo irgend
die�elbe‘nur ne< anwendbar i�, auch hiernäch�t erwarten, daß die nd:

thigen Veran�taltungen getroffen werden, daß die ausgefertigten Cen-

�urenauch richtig zu Händen der Eltern oder deren Stellvertreter
getiangen.

$. 11. Hauptmittel zur Erhaltung guter Sitten un-
ter den Scholaren. — Als Hauptmittel zur Erhaltung einer gu-
ten Schulzucht �ind noch be�onders zu erwähnen, einmal die Erweckung,
Nährung und Erhaltung des religids: �ittlichen Gefühls der Scholaren,
und �odann das vôllig überein�timmende Verfahren �ämmtlicher Lehrer

--ín Behandlung eines Schülers. Zur Erreichung des leßten Zwe>s
bietendie Lehrer-Conferenzen,in welche au< die Erwägung des �itt:
líchen Zu�tandes der Schule in�onderheit gehört, Gelegenheit dar, o
wie, was die religio�e Bildung der Jugend betrifft, ‘den Directoren
und Rectoren anempfohlenwird, nicht allein die Religiozs�tunden
jedesmal den bewährte�ten Lehrern zu übertragen, den Be�uch des öôf:
fentlichenGottesdien�tes dur<h Anmahnungenund das eigene Bei�piel
zu befördern, �ondern auh von Zeit zu Zeit �ämmtliche Schotaren
oder einzelne Abtheilungen der�elben zur Anhörung eines be�ondern
Vortrags religiô�en Inhalts zu ver�ammeln.

ÿ. 12, Strafen. — Sofern die obigen Mittel zur Erhaltung
der Zuchtbei einzelnen Subjecten, auch die gewöhnlichen andern päda-
gogi�chenStrafen niht anwendbar �ind, verbleiben allerdings nur

körperliche Strafen, die aber in den drei obern Cla��en durchaus
nie ohne Borwi��en und Genehmigungdes Directors oder Rectors,
und auch in den untern Cla��en nur, wenn �ie zu den leichtern Stra-
fen die�er Art gehören und nur von denjenigen Lehrern vollzogen
werden durfen, welche der Director oder Rector hierzu be�onders auto-

ri�irt hat, �o daß auch alle mit der fraglichen Autori�ation nicht ver:

�ehene Lehrerder Untern Cla��en, vor Vollziehung jeder körperlichen
Strafe, mit dem Director oder Rector Núk�prache nehmen und de��en
Autori�ationerhalten haben mú��en. DiéeCarcer�trafe, auch das Nach:
�ißen in den Cla��en darf ebenfalls nie ohne Genehmigung des Di-
rectors oder Rectors verhängt werden. Jt aber der Unfleiß oder die
Nohheit in dem Betragen eines Schülers �o groß geworden, daß der

weckdes Unterrichts an dem�elben ganz verfehlt wird, oder wird die

Disciplindurchdas von ihm gegebene bô�e Bei�piel bedeutendgefähr-
et, �ind endlich die gewöhnlichen Correctionsmittel ohue Erfolg ge-
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blieben, �o bleibt nur übrtg, einen �olchen Schüler aus der An�talt
zu entfernen. Wir geben hierzu den Directoren und Rectoren dice

Befugniß, jedoch unter der Be�chränkung, daß die Mehrheit der or:

dentlichen Lehrer des Collegii úber die Nothwendigkeit der Entfernung
mit ihnen einver�tanden i�t, und unter der Bedingung, daß der Fall
mit den Beweggründen der Entfernung niht allein dem Ephoro
scholae, wo ein �ol<her vorhanden, oder der, �eine Stelle vertretenden

näch�ten Behörde, angezeigt, �ondern au< den Eltern oder �on�tigen
näch�ten Angehörigen des betreffenden Schülers hiervon zu rechter Zeit
Kenntniß gegeben wird.

$. 13. pecielle Disciplinar-Ge�ebke und Ordnungen.
— Wo Alumnate oder Pen�ionate mit der gelehrten Schule verbunden

�ind, da bleiben die fúr die Alumnen und Pen�ionäre in Betreff der

Disciplin be�tehenden be�ondern Reglements in Kraft. Da��elbe gilt
auch von den bereits für die Disciplin einzelner Schulen be�tehenden
Anordnungen , �o weit die�elben niht dur< gegenwärtige Jn�truction
aufgehoben oder be�chränkt werden. Wo dergleichen be�ondere Discipli-
nar:-Ge�eße aber noch nicht vorhanden �ind, oder einer Revi�ion bedúr-

fen, mü��en �olche von dem Director oder Rector bezugswei�e entworfen
oder durchge�ehen, und, nachdem �ie dem Ephorus zur Beurtheilung
vorgelegt worden, uns zur Prüfung und Be�tätigung einge�andt wer-

den, Es wird inde��en, nah der Natur der pädagogi�chen Strafen
und Belohnungen , der Disciplinar - Ge�eße der fraglichen Art in der

Regel nicht viele bedürfen, wohl aber werden die, zur Aufrechthaltung
einer guten Zucht und zur möglichenVermeidung von Strafen dien-

lichen „Ordnungen für das ganze äußere Verhalten der Scholaren
‘“

Überall Gegen�tand der Aufmerk�amkeit der Directoren und Rectoren

�ein mú��en, und wird ihnen überla��en, das We�entlich�te hievon gleich-
falls in die Disciplinar -Ge�eße aufzunehmen.

$. 14. Lehrverfa��ung überhaupt. — Eine zweite we�entliche
Obliegenheitder Directoren und Rectoren der gelehrtenSchulen i�t die

Sorge für die möglich�t vollkommene Einrichtung der Lehrverfa��ung
und die hievon unzertrennliche Belebung des Fleißesder Lehrenden und

Lernenden. Die Directoren und Rectoren mü��en zu dem Ende den

Zweck der gelehrtenSchule �charf im Auge behalten, und �ich, nach
Maaßgabe der ihnen dur< das Lehrper�onal Überwie�enen Kräfte, �chon
in den untern Abtheilungen, vornehmlich aber von der vierten und drit-

ten Cla��e an, dort jedoch mit gebührenderBerück�ichtigung des Ueber-

ganges mehrerer Scholaren zu andern Be�timmungen, dem�elben immer

mehr nähern. Zu dem Umfangeihrer desfall�igen Pflichten gehört die

Entwerfung des halbjährlichen Lectionsplans, die Ueberzeugung, welche
�ie �ih von der Ausführung de��elben in allen Cla��en zu ver�chaffen ha-

‘ben, und die zye>mäßigeEinrichtung der öffentlichen und privaten
rüfungen.P C15. Lectionsplan. — Wie der Lectionsplan verfaßt werden

mú��e, darüberbeziehenwir uns auf un�ere hierüber ver�chiedentlich er-

gangenen Verfügungen, und namentlichauf die vom 12. October 1820.

Hier bringen wir nur in Erinnerung, daß, wenn der�elbe allerdings
haupt�ächlich von dem Director oder Rector ausgehen muß, wir dennoch
erwarten, daß der Abfa��ung de��elben eineBerathang mit den Lehrern
vorangehe und eines Jeden billige Wün�che na< Thunlichkeitberück:

�ichtigt werden. Jn welchen Lehrobjectenund bis wie weit ein Lehrer
mít Erfolg unterrichten. kann, giebt theils de��en Prüfungszeugniß, theils
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die nahmaligeErfahrung an die Hand; nux darf der als Unterlehrer
ange�tellte Lehrer niht eher in den drei obern, Cla��en unterrichten , bes
vor er nicht �ein anderweites Examen als Oberlehrer gemacht hat. Die

Zahl der, jedem Lehrer obliegendenLehr�tunden i�t in der Vocation oder

dur das Herkommen be�timmt; es wird inde��en von den Vor�tehern
Un�erer gelehrten Schulen erwartet, daß �ie, wenn von einem Lehrerin
einer Cla��e viele Correcturen zu be�orgen�ind, hieraufbillige Rück�icht
nehmen und die�e Arbeit dur<h andere ihm zu überwei�ende minder be-

�{werliche Stunden ausgleichen. Außerdemerneuern wir die �chon fe�t:
�tehende Anordnung, daß ‘der Lectionsplan für das Sommerhalbjahr be-

reits in den er�ten Tagen des März, und der für das Winterhalbjahr
in den er�ten Tagen des September, und deshalb unerläßlich �o früh
bei uns zur Prüfung eingereicht werde, damit die von uns etrva zu
bewirkenden Abänderungen noh zeitig genug getroffen werden können.
Und �ollten die Um�tände nicht ge�tatten, dann �chon den Lectionsplan
al�o zu entwerfen, wie er das ganze Seme�ter hindurch verbleiben kann,
�o i�t dennoch vorläufig eine ein�tweilige Lectionstabelle mit Vorbehalt
des nachmaligen voll�tändigen Lectionsplans einzureichen, wie denn auh
Jede,im Laufe des Halbjahrs in Betreff der Vertheilung der Lectionen

nôthiggewordene und verbleibende Abänderung nachträglich bei uns an-

zUzeigeni�. Daß kein Lehrer eigenmächtig von dem Lectionsplane ab-
weiche oder cin anderes Lehrbuch als das vorge�chriebene zum Grunde
lege, bedarf der Erinnerung nicht; es wird aber auch von dem- Di:

rector und Nector erwartet, nie ohne Noth die einmal eingeführten
Lehrbüchergegen andere zu vertau�chen, um den Schülern und Lehrern

_„unnöthigeAusgabenzu er�paren.
-

$. 16, Be�uch der Cla��e und Revi�ion der �chriftlichen
Arbeiten der Schüler. — Damit - nun aber der Vor�teher der
Schule die Ueberzeugungerhalte, daß in allen Lehrgegen�tändenund in
allen“Cla��en ganz dem Lectionsplangemäß gelehrt werde, hat er, wie
ihm �chon in disciplinari�cher Hin�icht obliegt, die einzelnen Cla��en oft-
mals zu be�uchen, und, �ofern einige Lehr�tunden gleichzeitigmit �einen
eigenen fallen, �ich zur Erreichung des fraglichen Zwes lieder je zuwei-
len dur einen der andern Lehrervertreten zu la��en , als die obigewich-
tige Pflicht zu verab�äumen.Außerdemi� we�entlich, daß er �i, in-
nerhalbder Dauer des halbjährigenoder jährigenLehrcur�us , die �chrift:
lichenArbeiten der Scholaren în abwec�elnder Ordnung je aus einer
Cla��e nach der andern, vorlegen läßt, wodur< er zugleich zur Aufrecht-
haltungder von den Scholaren zu beobachtendenäußern Ordnung und
Reinlichkeitihrer Hefte, als worauf mit aller Sorgfalt zu halten i�,

beitragenwird. Endlich wird es gut �ein, in den, während der Dauer

desLehen9eallendenConferenzenim Allgemeinen Rück�prachemit

ver ed
pet

‘Tha
den Stand der Ausführung des Lectionsplans in den

er�chiedenen Cla��enzu nehmen, wie denn außerdem auch hiebei nicht
zu unterla��en �ein wird, den Con�pect des ge�ammten Plans au aus
dem Grunde immer zur Hand zu haben, damit �ofort jeder Lehrer �eine
Stellung zum Ganzen entnehmen und um �o mehr zur Erreichung des
Zwecks beitragenmöge.

$. 17, Prüfungen, Translocations-Examina. — Die von

demDirectoroderRector zu veran�taltenden Prüfungen betreffend, �o
gehörenhieher die Translocations -, die jährlichen öffentlichenExamina
und dieAbiturienten:Prüfungen. Daß jeder Ver�eßung der Scholaren
as einer niedern in eine höhere Cla��e ein Translocations-Examen vor-
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angeheund daß die�e Examina mithin jährlich oder halbjährlih Statt

finden mü��en, i�t dur< un�ere Verfügung vom 28, December 1820 in

Erinnerung gebracht. Wenn allerdings die Ver�ezungsfähigkeit gemein-
�chaftlih von dem Director oder Rector und dem Lehrer, aus de��en
Cla��e ein Schúler ver�eßt, und demjenigen, in de��en Cla��e er promo-
virt werden �oll, beurtheilt wird, �o gebührt doch jedenfalls dem Déi-

rector, auf �eine Verantwortlichkeit, die Ent�cheidung. Uebrigens muß
dem mündlichen Examen, wo irgend �olches anwendbar i�t, das �chrift:
liche vorangehen, und �ind die �chriftlichen Arbeiten der Scholaren in-

�onderheit auch-dem Lehrer, welcher den zu ver�ezenden Schüler anneh-
men �oll, mitzutheilen. Ueber die ganze Verhandlung wird ein Pro-
tocoll geführt und auf den Grund de��elben der Be�chluß gefaßt.

$. 18. Oeffentliche Schulprüfungen. — Jn An�ehung des

jährlichen oder halbjährlichenöffentlichenExamens hat der Vor�teher der
_ Schule dahin zu �ehen, daß innerhalb einer gewi��en Reihe von Jahren

mit den auftretenden Lehrern und Cla��en abgewech�elt werde, wenn an-

ders die grôßeré Zahl der Lehrer und Cla��en �olches nôthig macht.
Hiernach werden denn al�o auch die Religions: Cla��en nicht Úbergangen
werden dürfen. Daß in der Regel die fraglichen Prüfungen innerhalb
un�erer Provinz zu O�tern Statt finden �ollen, i� �chon durch frühere
Verfügungen fe�tge�eht. Ob außerdem zu Michaelis be�ondere Rede-
Actus veran�taltet und die�e roiederum mit be�onderen Schulfeierlichkeiten
verbunden werden �ollen, bleibt dem Erme��en jedes Directors oder

Rectors úberla��en. Dann aber i�t es um �o weniger nôthig, die Zeit
der eigentlichen Prüfung dur zu viele von den Scholaren zu haltende
Reden zu be�chränken, obgleich dennoch eine und die andere von einem

Primanexr in deut�cher und vornehmlich auch in lateini�cher Sprache
zu verfa��ende Rede niht wohl fehlen darf.

$. 19. Abiturienten-Examina. — Der Abiturienten-Prüfun-
gen darf hier nur erwähnt werden, da ber die�elben eine be�ondere Jn-
ftruction d. d. Berlin, den 25. Juni 1812 vorhanden, auch, woas �on�t
hierunter dem Director und Rector obliegt, durch mchrere von uns er-

la��ene Verfügungen in dem Maaße fe�tge�eßt i�t, daß fa�t keine Unge-
wißheit hiebeiPlaß finden kann. Hier wollen wir die Directoren und

Rectouren nur noch wiederholentlich,dahin verpflichten, daß �ie die zur
Univer�ität abgehendenScholaren vor unerlaubten Verbindungen alles

Ern�tes verwarnen und �ie auf die unausbleiblichen Folgen der Ueber-

tretung der hierunter be�tehenden Ge�cke aufmerk�am machen. Daß
alle andere von der Schule abgehendeSchüler, wenn �ie, worauf zu
halten i�t, ihren Austritt gehörig anzeigen, auh mit einem gewöhn-
lichen, von dem Rector zu Uunter�chreibenden und mit dem Schu�in�iegel
zu bedru>enden Zeugni��e ver�ehen werden mü��en, bedarf der Erinne-
rung nicht.

$. 20. Schulprogramme. — Wir erwähnen auc zugleich hier
der ‘Programme,da die�elben gewöhnlich um die Zeit der jährlichen öf:
fentlichen Prüfungenverfaßt werden. Die Wahl des Gegen�tandes die-

�er Schul�chriften allerdings der eigenen Beurtheilung der Verfa��er
Úberla��end, verlangen wir dennoch, daß, wenn der�elbe auh niht in

näherer Beziehung zu der Schule �tehen und �elb�t niht einmal aus
dem Gebiet der Pädagogik oder der Didaktik entnommen worden �ein
�ollte, dem Schlu��e de��elben doh jedesmal die Chronik der gelehrten
Schule für das verflo��ene Jahr, und zwar in deut�cher Sprache, bei-

gefügt werde, wozu denn auch die Nennung der Abiturienten und die
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Anzeigeder Präfungsnummer, welche �ie erhalten, jedoch ohne ein �on-
�tiges Urtheilübete,gehört. Daß üúbrigensjeder Gegen�tand,welcher
ln den fraglichen Schul�chriften abgehandelt wird, mit angeme��ener
Sorgfalt, beides in An�ehung der Sache und des Vortrags, behandelt
werde, erfordert �chon die Würde einer gelehrtenSchule, und läßt �ich
von Männern, welche an der Spiße �olcher An�talten �tehen, um �o
mehr au< für die Folge erwarten, da zur beeiltenAbfa��ung die�er
Schriften kein Grund vorhanden i�t. Wenn wir endlichdurch un�ere
Berfügung vom 24. October 1822 die Einrichtung.getroffen haben, daß
�ämmtlichenDirectoren und Rectoren dur< uns ein Exemplarvon

jeder, innerhalb un�erer Provinz er�cheinenden Schul�chriften die�er Art
ZUge�andt wird, �o beab�ichtigen wir hierdurch Unter- andern auch, eine

genauere Verbindung unter den Directoren und Rectoren , als Amtsge-
No��en, zu knüpfen, und zu bewirken, daß das der cinen gelehrtenSchule
eigenthümlicheGute auch in die andere übergehe.
z_$ 21. Beauf�ichtigung der Bibliothek. — Zu den, das

«nnere der Lehran�talt betre�fenden allgemeinen Pflichten des Directors
Der Rectors einer gelehrten Schule gehört guch die Oberauf�icht,welche
ihm úber die zum allgemeinenGebrauch �tehenden Lehrmittel, überden
Phy�ikali�chen Apparat und andere Sammlungen und. über die Schüler-und Lehrer:Bibliothek zu führen obliegt. Es i� in der Regel nôthig,
daß für jeden die�er Zweige be�ondere Auf�eher aus der Zahl der Lehrer
gewählt werden, und i�t, was die Bibliotheken betrifft, hierüber auch
chon größtentheils das Nôthige durch be�ondere Jn�tructionen und Ne-
glements fe�tge�ezt worden. Hier empfehlen wir den Vor�tehern der
gelehrtenSchulen nur überhaupt, alle die�e Gegen�tände im Auge zu

-bchaltcn, und �ich einer zu be�timmten Zeiten abzuhaltenden Revi�ion
der�elbenzu unterziehen, zu dem Ende auch die Verzeichni��e und hie-her gehörigenJnventaricn von Zeit zu Zeit durchzugehenund auf deren
�tete Voll�tändigkeit zu halten.

9. 22. Archiv der Schule. — Wonnden Directoren und Recto:
ren bei der Auf�icht über die vorhin gedachten Stücke die nôthige Hülfe
durch die anderen Lehrer der An�talt wird, �o verbleibt ihnen dagegendoch aus�cließlich die Anlegung, Erhaltungund Anordnungdes Schu-
arhivs. Es i� nâmli< zur Aufrechthaltungder Ordnung unum-

gänglichnôthig , daß, vas in Bezug auf die Schule, von welcherBe-
hôrde es auch �ei, verfügt wird, oder was �on�t Bemerkenswerthes der-
�elben zugeht, gehörig aufbewahrt, und zu dem Ende in die nöthigenbe�onderen Acten�tückeund al�o vertheift werde, daß, wenn ein Director
oderRector �eine Stelle auf immer oder auf einige Zeit

.

verläßt, �ogleich�ein Nachfolgeroder Stellvertreter �ich gehörig orientiren und �ich mit
leihter Mühe die Uber jeden Gegen�tandvorhandenen Ge�eße, Anord-
nungen und �on�tige Kenntni��e von der Lage der An�talt erwerbenkôune. Umhierunter eine zu�agende Voll�tändigkeitzu erzielen, mü��enauch „dieConcepteder von den Directoren oder Rectoren zu er�tatten-den Berichteund ihre anderweite amtliche Corre�pondenz aufbewahrt
werden, wie dennendlich niht minder hieher‘auh gehört, daß die Cen-
�uren der Schüler, die von ihnen gelieferten erheblicheren Specimina,in�onderheit auh das Album der Aufgenemmenen,dann, was bei An-
�tellung und Abgangder Lehrer verhandelt wird, aufbewahrt und unter
be�ondern Ver�chiuß des Directors oder Rectors genommen werde.

9. 23, Be�ondere Pflichten des Rectors gegen die Scho-laren. — Dem Rector oder Director licgt 0b, die neu ankommenden
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Scholaren entweder allein, oder, wenn er will, unter Zuziehung eines
und des andern Lehrers zu prüfen, die Cla��e, in welche �ie nah dem

Maaße ihrer Kenntni��e und Fertigkeiten gehören, zu be�timmen, womit
die Eintragung �olcher Novizen in das �orgfältig aufzubewahrende Al-
bum der Schule nach Vor- und Zunamen, Geburtsort, Alter, Stand
und Wohnung des Vaters �ogleich zu verbinden, für die künftigenVer-

�eßungen der Schüler, für etwanige �on�tige Bemerkungen und Verzeich-
nung der Zeit ihres Abgangs die nöthigen be�ondern Columnen vor der

Hand leer zu la��en �ind. Eben �o, und wenn gleich die Schüler zu-
näch�t den Cla��en- Ordinarien zur thunlich�ten Beauf�ichtigung auch
außer der Schulzeit überwie�en �ind, hat �ich doh gleichfalls auch in

fraglicher Beziehung der Director oder Rector in möglich�t genauer
Kenntniß von den�elben zu erhalten, überhaupt aber �ih von den Sit-
ten, dem Fleiße und den Fort�chritten jedes Schülers al�o zu unterrich:
ten, daß er den Eltern und Angehörigenzu jeder Zeit die nôthigeAus-
funft zu ertheilen, au< im Stande i�t, , bei den Berathungen in der

Lehrer: Conferenz über Gegen�tände der Disciplin aus eigener Ueber-

zeugung �eine mitrathende oder ent�cheidende Stimme zu geben. Die,
der Erthcilung von Schulprämien würdig erkannten Schüler werden

ihm angezeigt, und wählt er die�elben mit den andern Lehrernaus, wo-

bei ihm, bei Ver�chiedenheit der Meinungen, gleichfalls jedeómal die

Ent�cheidung zu�teht.
$. 24. Be�ondere Pflichten gegen die Lehrer. — Dem Di:

rector oder Rector liegt in der Regeldie fôrmliche Einwei�ung des neu

ange�tellten Lehrers in das ihm übertragene Amt, bei den Gymna�ien
un�ers Patronats auch die vor�chriftémäßige Vereidung de��elben, und

in jedem Fall dahin zu �ehen ob, daß beides bewirkt werde, wie er denn

auch frúhzeitig von dem beab�ichtigten Abgange eines Lehrers oder de��en
Tode unverzúglich�t die erforderliche Anzeige bei uns zu machen und �ei-
nem Bericht zugleich eine Nachwei�ung �äâmmtlicher Einfkunfte der Stelle
und das Verzeichniß der durch den Abgang ofen gekommenen Lehr�tun-
den beizufügen, auch, wenn ihm ein zum Nachfolger geeignetes Sub-

ject bekannti�t, die Aufmerk�amkeit des Patronats auf da��elbe zu
leiten hat, '

$. 25. Lehrer-Conferenzen. — Wenn das Verhältniß der Leh-
rer zu dem Director oder Rector allerdings ein nachgeordnetes i�t, und
von ihm berall eite willige Befolgung �einer Anordnungen erwartet

roerden fann, �o wird es ihm anderer Seits nicht entgehen, wie eine

�olche Willfährigkeit nur im Fall der Noth aus dem Subordinations-

verhältni��e hervorgehen, ihre Hauptquelle aber in einer auf �einen mu-

�terhaften Wandel, �ein um�ichtiges Benehmen , �eine Gelahrtheit und

�eine Pflichtliebe gegründeten Autorität haben muß. Wenn �eine Ver-

dien�tlichkeit jedem Lehrer einleuchtet, wenn er allen die Ueberzeugung
zu gében ver�teht, �ich, in welcher Cla��e auch be�chäftigt, dennoch ais

we�entlichen Theil eines organi�chen Ganzen zu betrachten, wenn er da-

bei Jedem, wie er es verdient, mit Liebe und Achtung begegnet, �o wird
er in �elteneren Fällen zu dem �hli<ten Befehl �eine Zuflucht zu neh-
men nôthig haben. Um das Intere��e jedes Lehrers an dem Ganzen
zu erhalten, �ind daher die Lehrer-Conferenzen we�entlich. Sie
werden von dem Director oder Rector für die gewöhnlichen Berathun-
gen zu be�timmten Zeiten, außerdemaber �o oft als nôthig außerordent-
lich abgehalten; auch muß, was in den�elbenverhandeltwird, jedesmal
in be�ondern, entweder von dem jedesmaligen jüng�ten Lehrer, oder in
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abwech�elnder Ordnung von allen Lehrern zu führendenProtocollen vers

faßt de anta A Conferenzen hat auch der Director oder Rectorie von uns oder andern Behörden eingega genen betre��enden Verfü-
Zungen dem Lehrer-Collegio mitzutheilen, falls ihr Jnhalt nicht eine

�ofortigeMittheilung auf dem Wege des Umlaufs nöôthigmacht. Welche
erfügungenviel mehr vor ihn allein, als vor die Ge�ammtheit der

ehrer gehören , wird in jedem einzelnen Falle leichtzu entnehmen �ein.
$, 26. Conduitenli�ten. — Daß der Directoroder Rector den

Wandel der Lehrer, die Art, wie ie ihren Pflichten�ih unterziehen,
und ob �ie in ihren Studien fort�chreiten,�orgfältigwahrnehme,i�t eine

�einer wichtig�ten Obliegenheiten. Die jährlih Anfangs des Decembers
dU verfa��enden Conduititenli�ten mü��en das unbefangeneund frei:
mäüthigeUrtheil des Directors oder Rectors über jedenLehrerenthal-
ten; jedoch erwarten wir, wenn immer es �ich nöôthigerwei�et, in frag:
licher Beziehung auch be�ondern Bericht.

‘

+ 27. Vertretung der Lehrer. — Was der DirectorundRector, wenn er �elb�t verrei�et, und anderer Seits, in die�em Falle,die Lehrer gegen ihn zu beobachten haben, i�t dur< un�ere Verfügung
vom 26. März1818 auf das Genaue�te be�timmt, und wird hierauf
Bezug genommen. Wenn ein Lehrer außer der Zeit der Schulferien zu
verrei�en genöthigt i�t, oder erkrankt, oder �on�t durch unabwendbareHinderni��e von Abwartung einer Lection zurückgehaltenwird, �o liegt
dem Director und Rector ob, auf die ihm deshalb zur rechten Zeit von
dem betreffenden Lehrer zu machendè Anzeige, das Nöthige wegen de��en
Vertretungdurch ein anderes Mitglied des Lehrer: Collegi, und nur in
dringlichen Fällen dur<h Combination der Cla��en, anzuordnen. Um in

An�ehung der anzuordnenden Vertretung in einzelnen Lehr�tunden nichtin Verlegenheit zu fommen, wird es gut �ein, die Art, wie die�elbeStatt finden �oll, �chon vorher und bei dem Anfang jedes Schul: Se-
me�ters zu verabreden und fe�tzu�tellen. LängereVertretungenerfordern
be�ondere, nach den Um�tänden zu treffende Einrichtungen.
_

$. 28. Pflichten der Directoren und Rectoren gegenihre Vorge�eßte, — Woeine gelehrte Schule ein be�onderes Cura-
torium hat, da i�t �olches nah Maaßgabe �einer Befugniß und in den
betreffendenFällen als die näch�teBehörde des Directors oder Rectors
u erachten,und er hat �ich auch in allen vor da��elbe gehörendenFällen
zunäch�tdahin zu wenden. Seine Verpflichtungzu dem Ephoro --

Gymnasii, wo ein �olcher be�tellt i�, liegt in�onderheit darin, daß er

dem�elben,auf Erfordern, über den Zu�tand der An�talt Auskunft gebenund ihm den Lectionsplan und die eingehendenVerfügungen mittheilen
muß, wie �ich denn von �elb�t ver�teht, daß dem�elben der Zutritt zuden Cla��en und die Theilnahmean den Conferenzen der Lehrer freé
�teht. Die Conduitenü�ten der Lehrer gelangen dur< ihn an uns.
Ueberhauptaber wird erwartet, daß die Directoren und Rectoren in�on-derheitin allen außergewöhnlichenFällen mit dem Ephoro Gymnasii
Rück�prachenehmen, �ich �einen Rath erbitten, �ich überall eines guten
Vernchmenszu dem�elben befleißigenund ihm die gebührendeAchtung
erwei�en, Eben dahin werden auh die Bemühungen der Rectoren und
Directoren gegen dasPatronat und jedes Mitglied de��elben gerichtet �ein.

e,
% 29. Berichte, Führung des Schulin�iegel s. — Die von

ihnen zu er�tattenden amtlichen Berichte werden, wenn nicht noch ein
anderer Berichtser�tatter ausdrü>lih ernannt i�, von ihnen allein ab-

Seftattet,wie �ie denn auch allein das Schulin�iegel führenund die gee
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wöhnlichen Schulzeugui��e, jedoch auf den Grund der Urtheile der Ge-

�ammtheit der betreffenden Lehrer, aus�tellen. Wegen Ausfertigung der
Abiturienten - Zeugni��e enthält die $. 19. angeführte In�truction be�on-
dere Vor�chriften.

'

$. 30. Pflichten gegen die Unterbediente der An�talt. —

Endlich haben die Directoren und Rectoren un�erer gelehrten Schulen
auch alles Fleißes ihr Augenmerkdahin zu richten, daß die, in näch�ter
Beziehung zu der Schule �tehenden dienenden Per�onen, als die Auf:
ivärter, Calefactoren und wie fie �on�t heißen mögen, �ich nicht auf eine
den Scholaren ein bö�es Bei�piel gebende Wei�e betragen. Wird der-

gleichen, oder eine �on�t verbotene Beziehung der�elben zu einem Schü-
ler vermerkt, �o haben �ie �olches �ofort zur Kenntniß zunäch�t des Epho-
rats zu bringen , und, wenn auf ihre Be�chwerde nicht gehört und auf
irgend eine Wei�e der�elben niht abgeholfenwird, uns hierüber Anzeige
zu machen. YIn�onderheit wird in fraglicher Beziehung denjenigen
Rectoren und Directoren da die �treng�te Wach�amkeit anempfohlen, wo

mnéít dex An�talt auch Alumnate oder Pen�ionate verbunden �ind.
Berlin, den 10. Juni 1824.

KöniglichesCon�i�torium der Provinz Brandenburg.

No. 7. Dien�t- In�truction für die Directoren dex Gymna�ien der

Provinz We�tfalen.
:

$. 1. Zweck die�er Jn�truction. — Die gegenwärtige Jn-
�truction begreift die Pflichten und*Befugni��e, welche den Directoren

hin�ichtlich der äußern und innern. Verhältni��e der Gymna�ien obliegen
und zu�tehen, Jedoch bleiben die jebßtbe�tehenden, in Localverhältni��en
begründeten, durch ausdrü>liche Verfügungen genehmigtenEinrichtungen
auch fernerhin in Kraft.

6. 2. Die Pflichten des Directors im Allgemeinen. —

Der Director i�t für die Ge�ammtwohlfahrt der ihm anvertrauten Lehr-
an�talt verantwortlich, Was deren äußere Verhältni��e betrifft, �o
nimmt er entweder �chon als Mitglied der näch�ten Auf�ichts- und Ver-

waltungs-Behörde an deren LeitungAntheil, oder er hat doch die Ver-

pflichtung, allen Schaden von der An�talt abzuwenden, Vortheil der�el:
ben zuzuwenden, oder die Aufmerk�amkeit der Behörden darauf zu richten.
Ganz vorzüglichliegr ihm aber die Sorge für das Jnnere, die Lei:

tung des gefammten Unterrichts, der Disciplin und Erziehung, und die

näch�te Auf�icht Úber die Lehrer ob, welche ihn in allen ihren amtlichen
Beziehungen als ihren näch�ten Vorge�eßten zu erkennen und �einen An-

ordnungen Folge zu lei�ten haben. Ñ

$. 3. Lehrer-Conferenzen. — Weil indeß nirgends mehr, als
im Schulwe�en, von der richtigen Ein�icht, der Ueberein�timmung und
dem guten Willen der Zu�ammenarbeitenden das Gelingen des ganzen
Werkes abhängt, �o �ollen regelmäßigeLehrer-Conferenzen gehalten
werden, in welchen Alles zur Berathung gebracht wird, was das Ma-
teriale und die Methode des Unterrichts, den Fleiß und die Fort�chritte
der Schüler, die Prüfungen der Cla��en und derAbiturienten, die Dis-

ciplin, die Cen�uren, die Translocationen, und überhaupt alles dasjenige
betrif�t, wobei Berathung mit Mehrerenwün�chenswerthi�t. Jn die-

�en Conferenzentheilt auch der Director die von uns oder andern Be-

hörden eingegangenen, das Ganze betreffenden,Verfügungendem Lehrer-
Collegio mit, falls ihr Juhalt nicht eine �ofortigeMittheilungauf dem

Wege des Umlaufs nöthig macht. Welche Verfügungen vielmehr vor
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denDirector allein, als vor die Ge�ammtheit der Lehrergehören,wird
in jedem einzelnen Falle leiht zu erkennen �ein, und i�t naturlichder
Beurtheilungdes Directors anheimge�tellt. — Jm Einzelnen fügen wir
noh folgende Be�timmungen hinzu: a) Die Tonferenzenwerden min-
de�tens einmal in jedem Monate, zu be�timmter Zeit, gehalten. Bei
außerordentlichenVeranla��ungen beruft der Director auch außerdem die

onferenz. — b) Er führt _in der�elben den Vor�ik, und hat, wenn er

eine Sache zur Stimmen-Sammlung geeignet hält, bei gleich getheilten
Stimmen, die Aus�chlag gebende Stimme. Jedoch auch dann, wenn

die Mehrzahl der Lehrer mit �einer An�icht nicht überein�timmt,�oll er

das Necht haben, — weil ihm die Verantwortlichkeit für das Ganze
obliegt, — dasjenige, was �einer gewi��enhaften Ueberzeugung nach für
das Wohl des Ganzen das Be��ere i�t, fe�tzuhalten. Er wird, wenn er

es für gut hält, oder die Entgegen�timmenden es verlangen, die Ent-

�cheidung der Behörden, unter Vorlegung der beider�eitigen Gründe,
einhelen, zugleich aber �eine An�icht unmittelbar zur Ausführung brin-

gen , falls die Sache Eile hat. Die Lehrer �ind auch in die�em Falle
verpflichtet, bis zum Eingang der höheren Ent�cheidung, �einen Anord-

nungen Folge zu lei�ten. Nur bei der Verwei�ung oder Relegation eines

Schülers, ($. 13 d. 2. und 3. die�er Jn�truction) begiebt �ich der Di-
rector des obigen Vorrechtes und folgt unbedingt der Stimmenmchrheit.
— ©) Ueber jede Conferenz-:Verhandlung wird ein Protocoll geführt,
und zwar von einem für eine längere Zeit dazu gewählten Lehrer, oder
von allen, der Reihenfolge nah, — und darnach von allen Anwe�enden
unter�chrieben.— d) Dem Erme��en und dem Zartgefühl des Directors
�ci es anheimge�tellt,ob er etwaige Wider�eblichkeiten eines Lehrers gegen
�cine, ín �einen Directorpflichten ruhenden, Anordnungen und Wei�un-
genin der Conferenz zur Beurtheilung und Ent�cheidung bringen, oder
lieberden Fall, wenn er dur freund�chaftliche Vermittelung nicht
könnte erledigt werden, der höheren Behörde vortragen will, Eben �o
bleibt den Lehrern, wenn �ie glauben, daß der Director �eine amtlichen
Befugni��e über�chritten habe, und wenn die Ver�tändigungunter vier
Augen oder in der Conferenzkein Re�ultat liefert, der Weg der Be-

�hmerdeoffen.
L. 4. Entwerfung des Lectionsplanes. — Minde�tens vier

Wochenvor dem Schlu��e jedes Seme�ters,oder wo derLehrplanfúr
ein ganzes Jahr fe�t�teht, des Schuljahres,entwirft der Director, nach
vorhergegangenerBerathungmit �ämmtlichen Lehrern in der Conferenz,
en Lectionsptlanfür das folgendehalbe oder ganze Jahr, ver�ieht
19n mit allen zur leichtern Ueber�ichterforderlichen Notizen , und zwar
genau in der Form der sub Lit, A. B. und C. hier beigefügtenSche-

Vele
D reicht ihn alsdannzur Be�tätigung bei uns ein. Jn welchen

VAjecten und bis wie weit ein Lehrermit Erfolg unterrichten könne,
gie {theilsde��en Prüfungszeugniß,theils die nahmalige Erfahrung an
die Hand;nur darfder als Unterlehrerange�tellte Lehrer nie als Haupt-
lehrerin den oberen Cla��en auftreten, bevor er nicht �eine Prúfung als

Oberlehrergemachthat ; höch�tens darf ihm, mit un�erer Genehmigung,
eine einzelneLection in einem �olchen Fache nah oben hin anvertrauet

werden, in welchemer vorzugswei�e eine hdhereBildung be�ikt. Uebri-
Sens erwarten wir, daß der Director bei der Vertheilung der Fächer

M Stunden unter die Lehrer, �o viel thunlich, auf die Neigung und

qu�cheder�elben, und vorzüglichauh auf das richtige Verhältniß der

er�iunden und der mit ihnen verknüpftenanderweitigen Arbeiten , be-
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�onders der Präparation und �orgfältigen Correctur der �chriftlichen Ar-
beiten, billige Rüek�icht nehmen werde.

6. 5. Lehrordnung. Lehrcur�us der ver�chiedenen Cla�-
�en. Fachlehrer. Auf�teigen der Lehrer und Ver�eßung der

Schüler. — Eine we�entliche Aufgabe für jede Schule i�t es, daß dea

einzelnen Cla��en ihr be�timmter Cur�us für jeden Unterrichtszweig genau
vorgezeichnetwerde, �owohl in Ab�icht der Zeit, als des in der�elben zu
erreichenden Zieles. Im Allgemeinen �tehen zwar die dabei zu befolgen-
den Grund�äte, theils dur<h höhere Verordnungen, theils durch die,
zum Gemeingute gewordene und �ich immer �chärfer entwickelnde, Jdee
des höheren deut�chen Unterrichtswe�ens, �chon fe�t; allein im Einzelnen
i�t noch Vieles durchzubilden, �owohl was den Umfang, als die Me-

thode und die Hülfsmittel der ver�chiedenen Unterrichtszweige betrifft ;
und wiederum hat jede An�talt, nah der Eigenthümlichkeitihrer Lehrer,
ihrer Mittel, ihres ganzen be�ondern Standpunktes, recht �orgfältig zu
überlegen, wie gerade �te auf dem angeme��en�ten Wege �ich dem Ziele
nähern mü��e, Daher i�t es eine Hauptaufgabe für ein jedes Lehrer:
Collegium, die Einheit des ganzen Strebens der Schule in allen Lehr:
zweigen und Cla��en durch fortge�eßte Ver�tändigung aufrecht zu halten.
Wir geben dazu folgende Maaßregeln an die Hand: a) Obwohl der

Director die hohere Ueber�icht des Ganzen haben und den Mittelpunkt
bilden muß, in welchem Erkenntniß und Praxis ihre Einheit finden, �o
fann er doh nicht Alles allein thun, und eine Theilung der umfa��en-
den Arbeit wird in jeder Hin�icht zweckmäßig�ein. Zu dem Ende ver-

theilen die Mitglieder des Collegii die Hauptfächer des Unterrichts in
der Art unter cinander, daß der Einzelne ein einzelnes Fach für einige
Zeit zur �peciellen Bearbeitung und Beauf�ichtigung übernimmt, �ich
mit dem Stoffe, den Hülfsmitteln, der Methode, den wi��en�chaftlichèn
Fort�chritten die�es Faches, den da��elbe betreffenden Verordnungen2c.

gründlich bekannt macht, und die methodi�che Durchführung de��elben
durch die ganze An�talt, oder eine ihrer Bildungs�tufen, zu �einer be-

�ondern Aufgabe ma<ht. Einem jeden wird natürlich dasjenige Fach
zufallen, in welchem er �elb�t am mei�ten be�chäftigt i�t; alkein �eine
Sorge er�tre>t �ich au< über �eine eigene Lehrerthätigkeit hinaus auf
die úbrigen Lehrer, welche in dem�elben Zweige unterrichten. Mit ihm,
dem Hauptfachlehrer, haben �ie zunäch�t das Jneinandergreifen ih:
res Unterrichts zu überlegen und ihn in der Entwerfung des Fachlehr:
planes für das näch�te Jahr zu unter�tüßen. Die�er, den ganzen Lehr-
zweig mit �einen einzelnenStufen umfa��ende, ‘Plan wird dem Director

vorgelegt, welcher ihn wiederum der Conferenz zur Keuntnißnahme,
oder, wenn nôthigen, Berathung mittheilen wird. DerFachlehrerwird

zugleichwohl thun, wenn er �ich eine kurze Chronik über �ein Fach an-

legt, worin er �owohl litterari�che Notizen , eigene Bemerkungen, Ver-

ordnungen u. �. w., als auch jedesmal den be�tätigten Fachlehrplan, ein:

trägt. Er i�t es ebenfalls,von welchem haupt�ächlich die Vor�chläge zu
An�chaffungen von Büchern und andern Lehrmitteln für die von ihm
vertretene Wi��en�chaft erwartet werden. Für einige Fächer, wie z. B.
das mathemati�ch - phy�ikali�che, das hi�tori�ch : geographi�che, häufig auch
für die deut�che Sprache, wird �ich die Be�timmung der Hauptfachlehrer
leicht treffen la��en, da die�elben �chon mei�tentheils einigen Hauptlehrern
zugetheilt �indz aber auh in den alten Sprachen i�t es �ehr er�prießlich,
die im Obigen angedeutete Vertheilung vorzunehmen, und, wenn nicht
alle Lehrer gleichzeitig ein Hauptfach bekommen können, mit den Auf:
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�chreiten des ‘Bangenerhalten werde. Bei kleineren An�talten wirddie
Ausführungfreilich leichter �ein, aber auch die größerenLehrer-Collegien
können �ie �ich dadurch erleichtern, daß �ie die Sorge für die unteren
Cla��en von der fúr die oberen trennen und die Fachlehrer in beidenHälftenwieder auf angeme��ene Wei�e in Verbindungbringen. — b) Wo
nun aber auch die Anordnung eigentlicherFachleiter,wegen eigenthüm-
licher Schwierigkeiten,niht Statt finden könnte, da muß �ich doch der

Director, vor dem Anfange eines neuen Cur�us, mit �ämmtlichenLel-
rern über den Gang berathen, den ein jeder in �einem Unterrichtezu

nehmen, und über das Ziel , welcheser in einem be�timmten Zeitraume
zu erreichen hat. So wird allmaligein Zweig des Gymna�ialunter-
richts nach dem andern durchgearbeitet und in einen fe�ten Plan ge:

bracht werden. — c) Damit der Cur�us der unterenCla��en, der in der

Regel auf ein Jahr zu be�timmen i�t, ganz regelmäßigabgehaltenund
die Lehrer der�elben mit Recht verp�lichtet werden können,ihn bis zu
dem der Cla��e vorge�te>ten Ziele durchzuführen,i� es wichtig, daß nur
einmal im Jahre, und zwar zu Michaelis, eineAufnahme �olcher Schuü-
ler Statt finde, welche den Gymna�ial -Cur�us von vorn beginnen.
Wer zu einer andern Zeir aufgenommen�ein will, muß �chon �o viel

Kenntni��e be�iken , daß er in irgend eine Cla��e paßt. DiejenigenAn-
�talten, bei welchen die einmalige jährliche Aufnahme der Anfangs�chüler
noch nicht hat durchgeführt werden können, haben angelegentlich�t dahin
gu arbeiten, daß die entgegen�tehenden Hinderni��e bald weggeräumt
werden, — d) Jn Ab�icht des Cur�us der beiden unteren Bildungs:
�tufen, al�o der Sexta und Quinta, der Quarta und Tectia, oder auch
der drei unteren Cla��en zu�ammen, wenn die�e einen gleich langen Cur:
�us mit einander haben, i�t eine Einrichtung �ehr empfehlenswerth,

“welche �ich bei mehreren An�taíten bewährt hat, wo die Per�önlichkeit
der Lehrer und die Verhältni��e des Ganzen �ie möglichmachten. Die-
�es i�t der Cla��enwech�el unter den Lehrernin der Art, daß der Haupt-
lehrer der näch�tvorhergehendenCla��e �eine Schüler, �o viele ihrer am

Ende des Cur�us zum Au��teigen reif �ind, auch durch die näch�tfolgende
Cla��e führt, al�o zwei oder drei Cur�us hindurch ihr Lehrerbleibt, und
er�t dann den Lauf von neuem beginnt. Es fällt in die Augen, wie

wohlthätig die�e Veran�taltung�owohl für den Unterricht als die Er-
ziehung, be�onders für das innige väterlicheVerhältniß zwi�chen Lehrer
und Schülern , �ein mü��e, Wir wellen daher ge�tatten , daß die Di-
rectoren derjenigen An�talten, bei welchen die�e Einrichtung noch nicht
Statt findet, wenn �ie die�elbe mit Erfolg einführen zu könnenglauben,
den nach ihrea Verhältni��en“ berechnetenPlan dazu entwerfen und uns

zur Genehmigungvorlegen. — e) Bei den An�talten, welche für jede
ihrer 6 oder 7 Cla��en mit einem einjährigenCur�us ausreichen, weil

ihnen die lateini�che Trivial�chulevorarbeitet, i�t die Anordnung eines
jeden Cla��en:Pen�ums leichter, als bei denen, welche auf ihre 5 oder6 Cla��en einen 9 bis 10jährigenCur�us ‘vertheilen mü��en. Bei den
lelteren muß es Hauptaugenmerk�ein, daß, je weiter nah unten hin,
de�to kürzer die Cur�us und de�to ra�cher und allgemeinerdas Auf�tei:
gen der Schüler �ei. Nach oben hin �ind die Cur�us länger und die

Ver�ehungen weniger allgemein. Doch muß es Negel �ein , daß überall

nur eine Hauptver�ekungim Schuljahre, beim Anfange de��elben, Statt
finde,und daß ein Auf�teigen außer die�er Zeit nur als Ausnahme für
die Fähig�ten gelte, die �ich alsdann auch bald über die Schlechtern,ja
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�ogar Mittelmäßigen, der neuen Cla��e emporarbeiten werden. — {) Bei
die�en Hauptver�ezungen wird folgendes Verfahren beobachtet:
Vor dem Schluß des Seme�ters, ehe die Hauptferien eintreten, werden
in der Conferenz die Schüler aus allen Cla��en bezeichnet, welche ohne
Bedenken auf�teigen, und diejenigen, welche es nicht können. Den in
der Mitte übrig bleibenden, bei welchen das Hinderniß mei�tentheils in
dem Zurückbleibenin einem oder einigen Unterrichtszweigenliegt, wird
vor den Ferien angezeigt, daß �ie bei dem Anfange des neuen Cur�us
eine be�ondere Prúfung werden be�tehen mü��en, um die Frage wegen
ihrer Ascen�ion zu ent�cheiden, und es werden ihnen die Fächer nam-

haft gemacht, für deren Repetition �ie be�onders die Ferien zu benutzen
haben. Auf die�e Wei�e läßt �ich hoffen, daß mancher noh Fort�chritte
in der Zwi�chenzeit machen werde, Daß bei den Translocationen úber-
haupt eine gewi��enhafte Strenge herr�chen mü��e, und auf die�er
zum’ großen Theile die gute Ordnung einer Schule beruhe, bedarf kei:
ner Auseinander�eßung. '

$. 6. Revi�ion der Cla��en und der �chriftlichen Arbei-
ten der Schúler. — Dem Director liegt es ob, dahin zu �chen, daß
jeder Lehrer niht nur die ihm übertragenen Lehr�tunden pünktlich an-

fange und abwarte, �ondern auch in jeder der�elben �ein Lehrobject, olzne
da��elde eigenmächtig zu ändern, �o behandele, daß Fleiß und Thätigkeit
der Schüler lebendig angeregt werden. Zu die�em Ende hat er die

Pflicht, die einzelnea Lehr�tunden, ohne irgend eine per�önliche Nück-
ficht, fleißig zu be�uchen, jedem Lehrer über bemerkte Abweichungenvon

dem Lehrplane, Mängel in der Methode, in der Disciplin 2c., freund-
liche, und wenn es erforderlich i�t, ern�te Erinnerungen zu machen, und

in�onderheit auh die Ausarbeitungsbücher der Schüler �ich dfter vorle-

gen zu la��en, um über deren Fleiß und Lei�tungen genaue Kenntniß zu
unterhalten.

$. 7. Cla�f�en:-Prúfungen. — Damit �ih aber auch in den

übrigen Lehrern eine, dem Gedeihen der An�talt �ehr förderliche, An-

�hauung des Ganzen der�elben bilde; damit das Vorzügliche, was ein

jeder Lehrer durch �eine Methode in einem einzelnen Unterrichtsz:oeige
lei�tet, zum Gemeingute aller, und überhaupt das Vorbild der alteren
und geuübterenLehrer bildend für die jüngeren werdez endlich, damit der

Wetteifer unter den Schülern möglich�t rege und lebendig bleibe, �oll in

be�timmten Zwi�chenräumen abwech�elnd eine Cla��e nah der andern,
und zwar �o, daß eine jede minde�tens einmal im Jahre an die Reihe
fômmt, von den in ihr unterrichtenden Lehrern, in Gegenwart des
Directors und aller übrigen Lehrer, in ihren ver�chiedenenUn-

terrichtsgegen�tänden gründlichgeprüft werden. Die�e Prüfungen, welche
viel mehr, als die jährliche Hauptprüfung aller Cla��en vor dem ge-
mi�chten Publiko, in?s Einzelne zu gehen ge�tatten, werden jedesmal dem

näch�ten Schulvor�tande angezeigt, damit der�elbe eins oder einige �einer
Mitglieder zu den�elben committiren könne. Bei der auf jede Cla��en-
prüfung zunäch�t folgenden Conferenz wird das Re�ultat der�elben in

Beziehung auf die einzelnen Unterrichtsgegen�tände , be�onders von Sei:
ten der Fachlehrer, be�prochen und nah �einen Hauptzúgen in das Pro-
tocoll aufgenommen. :

$. 8. Allgemeine Schul-Prüfung. — Die Hauptprüfung
der Schule am Schlu��e des Schuljahres, neb�t den damit zu verbin:
denden Redeubungen 2c. , i�t bei den einzelnen An�talten bereits durch
das Herfommen, �o wie die Einrichtung der Programme durch eine
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umfa��ende höhere In�truction be�timmt. Wir bemerkennur noch, daß
der Directo,beiEndungder Programme, in einem be�ondern,kür
zern oder längern, Berichte diejenigen Vorgängeoder Bemerkungengusder Jahresge�chichteder An�talt hinzuzufügen hat, welche�ich in dem

Programme vor dem Publiko niht wohl aus�prechen licßen. :

$. 9, Abiturienten-Prüfung. >=

Eben �o i�t die ‘Prufung
der zur Univer�ität abgehendenSchüler durchdie allgemeineJn�truction
vom 25, Juni 1812 und durch un�ere näherenBe�timmungenüber das

dabei zu beobachtende Verfahren vom 17, April 1826 in eine fe�te Ord-
nung gebracht. e

8T0Mbgangszeugni��e.— Für die ohne Abiturienten-Prü-
fung abgehenden Schüler fertigt der Director, oder in �einem Auftrage
der Ordinarius der Cla��e, aus welcher �ie abgehen, die Zeugni��e aus,
nachdem die�elben, wenn lie eine be�ondere Berathung erfordern, ZUVvOL
in der Conferenz beredet worden. Sie mü��en, zufolgeder hohenMi:
ni�terial - Re�cripte vom 9. Mai und 12. Juni 1826, die voll�tandige,
gewi��enhafte Characteri�tik des Schülers nach �einem wi��en�chaftlichen
und �ittlichen Standpunkte, die Cla��e und deren Stufe, aus welcher er
austritt, und namentlich auh den Um�tand enthalten, ob er etwa die

An�talt verla��e, weil ihn �eine Lehrer noch nicht reif zu der Abiturienten:
Prüfung erachten. Die von dem Cla��en- Ordinarius ausgefertigten
Zeugni��e werden von dem- Director mit unterzeichnet. .

$. Ll. Aufnahme neuer Schüler. — Neuanfommende Schü-
ler prúft der Director, oder láßt �ie von �einen Collegen prüfen, be-
�timmnt nah dem Ne�ultate die Cla��e, wohin �ie zu �een �ind, trägt �ie
in das �orgfältig aufzubewahrende Album der Schule nah Vor- und
Zunamen, Geburtsort, Alter, Stand und Wohnort des Vaters, ein,
und führt �ie, nachdem ihnen die Schulge�eße bekannt gemacht �ind, mit
angemeßner Feierlichkeitin ihre Cla��e ein. Daß er �i<, wenn ihm
ihre Verhältni��e nicht �chon per�önlich genau bekannt �ind, zuvor ein
Zeugniß über ihren bisherigen Unterricht und ihr �itciiches Betragen
vorlegen la��e, bedarf der Erinnerung nicht. Ausdrüklich jedoch erin-
nern wir an die Be�timmung der oben angezogenen hohen Mini�terial
Verfügung vom 9. Mai 1826, daß kein Director einen, von einem
preußi�chen Gymna�io zu ihm kommenden,Schüler in eine hdhere
Cla��e oder Cla��enabtheilung ver�eßendürfe, als die, für welche er in
dem Abgangszeugni��e der vorigen An�talt für reif erklärt worden.
Wennder�elbe al�o kein darüber be�timmt �prechendes Zeugniß vorlegt,
�o muß er angehalten werden, ein �olches nachzuliefern.

®

, 9.
12. Disciplinar-Ordnung, — Jn Ab�icht der Schul-

disciplin i�t es vor Allem heiligePflicht der Directoren, jeder ver-

derblichenRichtungder Schüler, möge �ie �i< in Verkchrtheit und Un-

lauterfeitder Ge�innungenund Be�trebungen, im unerlaubten Be�uch
vffentlicherVergnügungsdrter,ungeziemender Kleidung, Anmaßung im

Betragen, oder wie irgend �on�t äußern, entgegen zu arbeiten, ganz
haupt�ächlichaber einen frommen und kindlichen Sinn in ihnenzu er:

halten, �ie dabeian �trengen Gehor�am zu gewöhnen und �o ihr ganzes
We�en früh mit demGei�te der Ge�ezmäßigkeit zu erfüllen. Wenn
nun auch die untrüglich�te Quelle eines �olchen Gei�tes unter den Schü-
lern in dem Gei�te der Lehrer liegt, und ihre Tüchtigkeit im Wi��en,
in der Ge�innung und im Leben die �icher�te Stäbe der guten Zucht
und Ordnung der Schule i�, �o �ind doh auh äußere Veran�tal-
(ungen für die Disciplin erforderlich. Bei ihnen i� es Haupt�ache,
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daß durch die fe�te Ordnung, �owohl der ganzen Schule, als einer jeden
Cla��e, den Vergehungen der Schüler möglich�t vorgebeugt und da-

durch die Strafe möglich�t �elten werdez wenn die�e aber denno< nôd-
thig geworden, daß �ie mehr den Charakter einer unabänderlichenHand-
habung der allgemeinen Schulordnung, als den einer Willkühr des ein-

zelnen Lehrers oder des Directors, an �ich trage. Zu jenen äußern An-
ordnungen gehören folgende: a) Die bereits bei allen An�talten einge-
führte Be�tellung von Cla��en-Ordinarien, als näch�ten Vor�tehern
einer Cla��e oder einer Abtheilung der�elben, denen, außer dem Haupt-
unterrichte, vorzüglichauch die Sorge für die �ittliche Haltung der�elben
obliegt. Wir haben die, für die einzelnen An�talten �chon gelegentlich
erläuterten, Pflichten der Ordinarien in einer allgemeinen Ju�truction
zu�ammengefaßt, und fügen fie als be�ondere Beilage Lit. D., zur Ver-

theilung unter die Lehrer, hier bei. — b) Wenn das �ittliche Ehrgefühl
einmal in einer Cla��e Wurzel gefaßt hat, �o fönnen Cla��en: Ael-

te�te oder Ordner, oder welchen Namen �ie �on�t führen mögen, durch
die Lehrer be�tellt, oder auh dur<h Wahl der Schüler �elb aus ihrer
Mitte ernannt und von den Lehrern be�tätigt, über die Ordnung mit

wachen helfen, und be�onders in Abwe�enheit des Lehrers eine zwe>-
mäßige Auf�icht führen. Doch bedarf die Magaßregeleiner um�ichtigen
Ausführung. — c) Da die mei�ten Unordnungen der Schüler vor dem

Anfange und nah dem Schlu��e der Schule, �o wie au< während des

Stundenwech�els, vorzufallen pflegen, �o i�t es nöthig, auf die�en Punkt
be�ondere Aufmerk�amkeit zu richten. Zuer�t �chen wir fe�t, daß das

Schul -Local Morgens und Nachmittags läng�tens 15 Minuten vor

dem Anfange der Lectionen geöffnet und nah dem Schlu��e der�elben
�ogleich wieder ge�chlo��en werde. Und was den Stundenwech�el be-

trifft, �o empfehlen wir die bei einigen Gymna�ien der Provinz von Al-
ters her be�tehende Ordnung, daß nach den beiden er�ten Vormittags-
�tunden eine Pau�e von vollen 30 Minuten Statt findet, in welcher
die Schüler nah Hau�e gehen und ein Früh�tück nehmen fönnenz; 1w0o-

gegen zwi�chen der er�ten und zweiten, dritten und vierten, und den

beiden Nachmittags�tunden gar keine Pau�e i�t, �ondern, falls ein Leh-
rerwech�el eintritt, der Ankommende den Abgehendenunmittelbar ab-

lô�et. Auf die�e Wei�e geht der ge�ammten Unterrichtszeit kaum �o viel

Zeit ab, als wenn bei jedem Stundenwech�el eine, wenn auch kurze,
Pau�e eintritt. — Wo die obige Einrichtung, der örtlichen Verhältni��e
wegen, nicht eingeführt werden kann, i�t es doch vielleicht möglich, eine

Fräh�tä>s - Viertel�tunde auf dem Schu�hofe zu ge�tatten und dagegen
die Übrigen Pau�en wegfallen zu la��en. Jn jedem Falle muß es Regel
�ein, daß die Schüler nie, oder doh nur im Nothfalle, und auch dann

nur wenige Minuten, ohne Auf�icht im Schulzimmer allein �ind. —

d) In jeder Cla��e befinde �i<h, unter Auf�icht und Ver�chluß des
Haupt - Cla��enlehrers, ein Cen�urbuch, mit den Namen ailer Schü-
ler und den erforderlihen Rubriken ver�ehen, in welchem möglich�t kurz
und einfach, durch be�timmte Zeichen,jede ahndungswerthe Ver�äumniß
oder Vergehung des Einzelnen von jedem Lehrer, der in der Cla��e un-

terrihtet, notirt werden kann. Die�es Buch wird in den Conferenzen,
bei der Berathung über den Zu�tand derCla��en und ihrer Schüler,
und bei Ertheilung der Cen�uren, zum Grunde gelegt, und ein Auszug
daraus fann in einzelnen Fällen der Cen�ur hinzugefügtwerden, zur
Notiz für díe Eltern und zum Beleg des härterenTadels. — €) Ueber
den Werth der �chriftlichen und mündliçhenCen�nren, ín welchen der
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Standpunkte des Schülers in Beziehung auf jeden Lehrgegen�tand, �o
wie auf die Disciplin, ausge�prochen wird, bedarf es keiner weiteren
Erôrterung, Ob die�elben be��er viertel oder halbjährlich, oderetwabei

den unteren Cla��en viermal, bei den oberen aber nur zweimalim Jahre
ausgetheilt werden, hängt von dem Zu�tande undden Verhältni��en der

hule im Ganzen ab, und bleibt dem Erme��en des Lehrer- Collegi
Überla��en. Wir bemerken nur, daß die

ju ‘häufige Anwendung der
wichtigeren disciplinari�chen Maaßregelnihrem Eindrucke nothwendig
�chaden muß. — Die bisherige Gewohnheithat es fa�t überall ‘mit �ich
gebracht , daß die Cen�uren der Schülerauf be�ondernZetteln ausgefer-
tigt werden. Vortheilhafter für die Ordnungdie�esGe�chäftes und zu-
gleich zeiter�parend wird es �ein, wenn jedem Schüler �eine Cen�ur fort:
laufend von dem Cla��en -Ordinarius ín einem be�ondern Büchlein aus-

gefertigt wird, welches er bei dem Cen�ur- Actus aus den Händen des

Directors empfängt und demnäch�t, mit der Unter�chrift �einer Eltern
oder Pfleger ver�ehen, zurückbringt.— Zur Begründung die�er öffent:
lichen, nur allgemeineErgebni��e enthaltenden,Cen�uren dient einestheils
das sub lit. d. erwähnte Cen�urbuch der Cla��e, theils die in der Jn-
�truction für die Cla��en - Ordinarien $. 3. empfohlenenLebenslgufe der

Schüler. — Uebrigens glauben wir den Directoren und Lehrern nicht
er�t empfehlen zu dürfen, bei Ertheil�ung der Cen�uren Um�icht und

chonung zu beobachten und �ih zu hüten, Úber die noh unent�chiedene
�ittliche Entwickelungjugendlicher Charaktere allzu be�timmt abzu�prechen.

s. 13. Strafen. — Was die Strafen anbetrifft, �o i�t in Hin-
�icht ihrer eine be�timmte Stufenordnung zu beobachten: a) Bei gerin:
gern Vergehen und Ver�äumni��en �traft der einzelne Lehrer, in
de��en Stunde �ie vorgefallen, �elb�t, entweder durch bloße Einzeichnung
in das Cen�urbuch; oder indem er zu die�er noch eine außerordentliche
Arbeit, als Strafe der Ver�äumniß2c., hinzufügt; oder durch Herun-
ter�ehben um einenoder mehre Pläbez oder- endlich dur< Cla��enarre�t
auf eine oder einige Stunden, jedo<h immer mit einer be�timmten Ar-
beit verbunden, — welche Strafen alsdann im Cen�urbucheauch be-
merkt werden mü��en. — b) In bedeutendernFällen macht der cin-
zelne Lehrer dem Director Anzeige, welcher den Cla��enarre�t bis auf
die Dauer eines Tages verlängernkann. — c) Als dritte In�tanz tritt
die Lehrer-Conferenz ein, vor welcher eine Ermahnung, cine Zu:
rechtwei�ung, ein gelindereroder härterer Tadel, �chon zu den bedeuten-
deren Strafen gehören wird. Reichtdas Wort nicht hin, �o kann der

mehrtägigeCla��enarre�k, endlichdie Carcer�trafe auf kúrzereund längere
Zeit, dur die Conferenz dictirtwerden. Körperliche Züchtigung wird
bei ciner �o ge�chlo��enenDisciplinarordnung.und ihrer zweckmäßigen
Handhabung fa�t gänzlih aus der Schule verbannt werden können.
Nur în dem Falle,wenn ein jüngerer Knabe entehrendeFehler, z. B.
hartnäckiges Lügen, öfter beginge,möchte er, zum äußer�ten Schimpf,
vor der Lehrer- Conferenz, durch den Pedellen mit der Ruthe auf die

Finger ge�traft werden. — d) Wenn ein Schüler, nachdem alle Straf-
mittel an ihm er�chöpft �ind, �ich als unverbe��erlich zeigen �ollte, �o tritt

die Entfernung von der Schule in ihren ver�chiedenen Graden
ein. 1) Derer�te der�elben, die �tille Entfernung, be�teht darin, daß
der Director , oder in de��en Auftrage der Cla��enlehrer, in einem Pri-
vat�chreiben die Angehörigenvon der Aufführung des Zöglings benach-
richtiget und ihnen den Rath ertheilt, den�elben von der Schule zurück
zunehmen, Die�es kann im Namen der ganzen Lehrer-Conferenz
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wiederholt und die Drohung.hinzugefügt werden, daß: 2) eine wirk:

liche e das

Leber»erfolgen werde. Muß es bis zu die�er kommen,
�o faßt das Lehrer: Collegium dur<h Stimmenmehrheit den definitiven
Be�chluß, der alsdann mit �einen Beweggründen �owohl der �tädti�chen
Schulbehörde, als auch den Eltern oder näch�ten Angehörigen des Schü-
lers, bekannt gemacht wird. J�t der�elbe ein Fremder und fann oder

will er nicht in ganz kurzer Zeit den Ort verla��en, �o wird auch noch
der Polizei eine be�ondere Anzeige gemacht, damit er niht länger als

zur Schüle gehörig und unter ihrer Auf�icht �tehend ange�ehen werde.

3) Jn außerordentlichen Fällen, wenn die Vergehungen eines Schülers
von wirklicher Bösartigkeit zeugen und es bedenklich �cheinen muß, wenn

er in eine andere An�talt, zur Gefahr �einer neuen Mit�chüler, aufge:
nommen würde, �oll die höch�te aller Schul�trafen, die öffentliche
Relegation, eintreten. Es findet dabei da��elbe Verfahren , wie bei
der Aus�chließung, außerdem aber noh die Bekanntmachung an alle

Gymna�ien und höhere Schulen der Provinz Statt, deren keine den

Relegirten aufnehmen oder zur Abiturienten-Prüfung zula��en wird.

Auch kann die Relegation nur mit Zu�timmung des Orts: Schulvor-
�tandes vom Lehrer: Collegio dictirt werden, und bedarf außerdem noch
un�erer Be�tätigung, welche unter Vorlegung aller Acten�tückeeinzuholen
i�t. — e) Wer auf eine der oben bezeichneten Arten verab�chiedet i�t,
fann immer noch ein Abgangszeugniß erhalten, doch wird es der �treng-
�ten Wahrheit gemäß auch die Art der Entfernung ausdrü>klih bemer-
fen. — ff) Nach der wirklichen Verwei�ung �teht es einem andern

Gymna�ium frei, ob es die Aufnahme des Schülers bedingungswei�e
wagen, oder die�elbe verweigern will; und ob�chon der Ausge�chlo��ene
�ich nach einem halben Jahre auch bei �einer früheren An�talt zur Wie-

deraufnahme melden kann, �o hängt es ebenfalls von ihr ab, ob und

wie �ie die�elbe gewähren will.

$. 14. Entfernung unfähiger Schüler. — Bei �olchen
Schúlern, welche bloß dur<h Mangel an allem Talente, bei �on�tigem
guten Willen, gänzlichzurückbleibenund der Schule zur La �ind, wird
der ern�tliche Rath der Lehrer gewiß endlich ihre Entfernung von der

Schule bewirken; und �ollte dies niht der Fall �ein, �o wird hierdur<
als Regel fe�tge�tellt, daß jeder Schüler, der zweimal den vollen Cur�us
einer Cla��e durchgemacht hat und doh niht zum Auf�teigen reif be-

funden wird, �ich dadurch �elb�t das Urtheil �pricht, daß er niht zum
Studiren be�timmt �ei, und daher diè Schule verla��en mü��e.

6. 15. Neligió�e Uebungen. Kirchenb-:�uch. Allgemeine
Schulver�ammlungen. — Wenn im Anfange. un�erer Vor�chriften
uber Disciplin die innere Ge�innung als daëjenigebezeichnet i�t,
worin äußere Sitte und Ordnung er�t ihre wahre Stüße finden kôn-

nen, �o heben wir hier zuleßkt noch einmal den Mittelpunkt hervor, von

welchem alle Be�trebungen der Schule in die�er Hin�icht ausgehen müf:
�en: die Pflege des religió�en Sinnes und GBei�tes der Ju-
gend nämlich. Die Directoren werden es als ihre wichtig�te Pflicht
an�ehen, auf die�en Punkt mit allen Mitteln, welche der Schule zu
Gebote �tehen, zinzuwirken; �ie werden den Religionsunterricht den Be-

währte�ten und Gereifte�ten unter den Lehrernauftragen, den Be�uch
des ôffentlichenGottesdien�tes, wenn er �ich, der Oertlichkeit wegen,
nicht als eine gemein�ame Pflicht, unter Auf�icht der Lehrer, einrichten
läßt, wenig�tens dur Bei�piel, Anmahnungund zwe>mäßige Nachfrage
von Seiten der Ordinarien oder Religionslehrer, in der er�ten Reli-
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gions�tunde der Woche, zu befdrdern �uchenz und ferner dur den reli-

gid�en Charakter, der das Leben der Schule durchdringen muß, durch
das täglicheGebet, und wo Raum und Gelegenheit es ge�tatten , auh
durch täglichen Ge�ang, auf das Eine, was Noth thut, und was dem
Wi��en und Wollen. des Men�chen er�t die hdhere Weihe giebt, das Ge-

müth der Jugend hinführen. Endlich i�t
ès

für die�en Zweck auch
wichtig, daß von Zeit zu Zeit Schulver �ammlungen, entweder der
ge�ammten Schule, oder doh mehrerer Cla��en, mit môglich�ter Feier-
lichkeit und im religid�en Sinne gehalten werden , worin der Director

belehrend,ermahnend, warnend und ermunternd Alles zur Sprache
bringt, was zur Belebung guter Ge�innung und guter Sitte beitra-
gen fann.

$. 16. Be�ondere Pflichten beim Eintritt und Abgange
der Lehrer. — Dem Director liegt in der Regel die förmliche Ein-

wei�ung eines neu ange�tellten Lehrers in das ihm übertragene Amt ob,
wenn auh nah dem Herkommen die Anordnung der dabei Statt fin-
dendenFeierlichkeitvon der Orts�chulbehörde ausgeht und die�elbe durch
eine Rede eines ihrer Mitglieder daran Theil nimmt, Eben �o hat der

Director frühzeitig von dem beab�ichtigten Abgange eines Lehrers, —

der ihm demnach zuer�t anzuzeigen i�t, — oder de��en Tode, die Anzeige
zu machen, und, wenn ihm ein zum Nachfolger geeigneter Mann be-
kannt i�t, die Aufmerk�amkeit der Behörden auf den�elden zu lenken.

d+ 17. Vertretung des Directors und der Lehrer. —

Wenn der Director außer der Ferienzeit zu verrei�en ‘genöchigt i�t, —

wozu für eine mehr als viertägige Abwe�enheit bei Königl. Gymna�ien
un�ere Genehmigung, bei andern die des Patronats eingeholt werden
muß, — �o hat er einem der Oberlehrer, in der Regel dem ihm zu-
näch�t�tehenden, die Stellvertretung im Rectorat zu übertragenund für
zwe>mäßigeVertheilung �einer Lectionen zu �orgen, Wenn ein Lehrer
erkrankt, oder durch �on�tige unabwendbareHinderni��e von der Abwar-
tung �einer Lectionen abgehalten wird, �o liegt dem Director ob, auf die
ihm zu rechter Zeit zu machende Anzeigedie nöôthigeVertretung durch
die andern Lelzzer, oder in dringlichen Fällen eine Combination von

Cla��en, anzuordnen. Bei allzu zahlreichenCla��en wird es freilich oft
gerathener �ein, lieber für eineCla��e eine Schiußlection ganz wegfallen
zu la��en. Lehrer, weiche über die ge�eßliche Ferienzeit hinaus Nei�en
zu ihrer Belehrung oder Erholung machen wollen, bleiben, auh abge-
�ehen von dem erforderlichenUrlaub, den �ie entweder bei uns oder bei
der Patronats : Behörde, unter Beifügungder vorgängigenZu�timmung
des Directors, nachzu�uchenhaben, von der Gefälligkeit ihrer Amts-
geno��en hin�ichtlich der nöthigen Vertretungabhängig, und haben�elb�t,
Unter Auf�iche und Mitwirkung des Directors, für die vortheilhafte�te

ewerf�telligung-der�elben zu �orgen.
$. 18. Berichte. Conduitenli�te. — Die zu er�tattenden amt-

lichen Berichte werden, wenn nicht no< ein anderer Berichtser�tatter
ausdrü>lih ernannt i�, von den Directoren allein er�tattet, wie �ie denn

auch allein das Schul�iegel führen. Auch die etwaigen Eingaben ande-
rer Lehrer an die Behörden gehen in der Regel dur< den Director,
Und werden von die�em �ogleich mit �einem Gutachten begleitet. Die
âhrlih, Anfangs Decembers, zu verfa��enden Conduitenli�ten mü�-
�en das �treng gewi��enhafte, unbefangene und freimüthigeUrtheilüber

jedenLehrerenthalten; be�onders muß bei den Cla��en Ordinarien aus:

ruälih angemerkt werden, welche unter ihnen ihren Standpunkt als
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Erzieher und väterlicheFreunde ihrer Schüler am lebendig�ten aufge-
faßt und dur< treue Sorge, auch über die Gränzen der Schul�tunden
hinaus, bethätigt haben. Für die voranzu�tellende Ueber�icht der Lectio-
nen jedes Lehrers fügen wir das bereits angeordnete Schema noch ein-
mal als Beilage Lit. E. hier hinzu.

6, 19, Verhältniß zu der Orts-Schulbehörde. — Wo
eine gelehrteSchule einen be�ondern örtlichen Schulvor�tand hat, da i�t
cin �olcher nah Maaßgabe �einèr Befugniß als die- näch�te Behörde des
Directors zu erachten, und er hat �ich, be�onders in allen äußern Ange-
legenheiten der An�talt, zunäch�t dahin zu wenden und den von dem-

�elben ausgehenden VerfügungenFolge zu lei�ten. Um jedoch einen weit-

läauftigenGe�chäftsgang zu vermeiden und den Directoren Gelegenheit
zu geben, das Jntere��e der Schule auf alle Wei�e zu vertreten, i�t
Úberall die Anordnung getroffen, daß �ie als außerordentliche Mitglieder
zu den Sigungen des Vor�tandes zugezogen werden, um bei den Ver-

handlungen über die innern Angelegenheiten der Schule eine mit ent-

�cheidende, úber die äußern eine: berathende Stimme abzugeben.
$. 20. Auf�iht über Bibliothef und Lehrapparat. —

Zu den Pflichten des Directors gehört auch die Auf�icht über die Schu l-

bibliothek und die andern dem Gymna�io angehörigen Sammätiun-

gen für den Unterrichtszwe>z jedoch kann er einzelne Lehrer mit der

be�ondern Sorge für einzelne Zweige die�er Sammlungen beauftragen;
und �o �teht in der Regel dem Lehrer der Mathematik und der Natur-

wi��en�chaften die �pecielle Auf�icht Überdie fär die�e Unterrichtszweige
vorhandenen Apparate zu. Doch führt der Director auch darüber die

Oberauf�icht, und �orgt, in Gemein�chaft mit jenem, für die Erhaltung
und zweckmäßigeVermehrung de��elben. — Ueber den Ankauf der Bü-

cher zur Bibliothek und �on�tigen Unterrichtsmittel, innerhalb der Grän-

zen des dafür ausgeworfenen Etatsquantums, führt und legt er die

jährlicheRechnung. Um jedoch �icher zu �ein, daß er keinen gegründeten
Wun�ch der Lehrer, be�onders der eigentlichen Fachleiter, über�ehe, wird
er wohl thun, auf der Bibliothek ein �ogenanntes De�iderien-Bu ch
niederzulegen, in welchem jeder Lehrer im Laufedes Jahres die Bücher,
deren An�chaffung er fúr das. einzelne Fah für wichtig hält, mit den

allenfal�igen motivirenden Notizen und Bemerkungen, verzeichnen kann.

$. 21. Archiv der Schule. — Zur Aufrechthaltung der ge-
�ammten Ordnung i� es nôthig, daß das, was in Bezug auf die Schule
von Behörden verfügt wird, oder was �on�t Bemerkenswerthes der�el:
ben zugeht, gehörig aufbewahrt und �o geordnet werde, daß beim Ab-

gange , oder auch nur bei Abwe�enheit, des Directors �ein Nachfolger
oder Stellvertreter �ich �ogleich die nôthigen Kenntni��e über alles Vor-
fommende ver�chaffen könne. Zu dem Ende mü��en auch die Concepte
der von den Directoren er�tatteten Berichte und ihre anderweitige amt-

liche Corre�pondenz aufbewahrt werden. Aus die�en Acten�tüken, dem
Album der Aufgenommenen, den Conferenz-Protocollen und Fachlehrer-
Berichten, den Cen�urbüchern und �on�tigen, die ganze An�talt und deren

Lehrer und Schüler betreffenden Papieren, be�teht das Archiv der

Schule, welches unter Auf�icht und Ver�chluß des Directors �teht.
6. 22. Pflichten in Ab�icht der Unterbedienten der An-

�talt. — Endlich haben die Directorenauch alles Fleißes ihr Augen-
merk dahin zu richten, daß die, in näch�ter Beziehungzu der Schule
�tehenden, dienenden Per�onen , als dieAufwärter, Pedellen u. ��. w.,

niht nur ihre Pflichten gehôrigerfüllen, �ondern auh den Schülern
.
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durchihr Betragen kein bö�es Bei�piel geben. Wird dergleichen, oder
eine �on�t verbotene Beziehung zu einem Schüler, bemerkt, �o haben �ie
�olches �ofort zur Kenntniß der näch�ten Behörde zu bringen, und, wenn

der Be�chwerde nicht abgeholfenwird, uns hierüber Anzeige zu machen.
$. 23, Da in gegenwärtigerIn�truction Vieles enthalten i�, was

das ganze Lehrer- Collegium angehtund für, da��elbe verbindend i�t, �o
�oll ein Exemplar der�elben �tets im Conferenzzimmerofen liegen, auch
jedem Lehrer auf Verlangen zu genauerer Ein�icht nach Hau�e verab:
folgt werden.

Múän�ter, den 2, Januar 1827.

KöniglichesCon�i�toriuum und Provinzial: Schul: Collegium.
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Vertheilung
der

Lehrgegen�tände,

1) Latetni�ch

2) Griechi�ch

3) Dent�ch
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6) Religion

7) Philo�ophie

8) Mathematik

9) Naturkunde

10) Erdkunde

11) Ge�chichte

12) Schön�chret

ben

1 3) Zeichnen

No. 1, AllgemeinerLehrplan des Gymna�iums
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No. 2, Methodi�cher Lehrplan des Gymna�iums
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No. 3, Specieller Lehrplan des Gymna�iums
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No.8. FJIn�truction für die Cla��en - Ordinarien an höheren Schulen
in We�tfalen.

Das Bedúrfniß einer tüchtigen organi�chen Ausbildung der höheren
Unterrichtsan�talten in allen ihren Theilen und Stufen hat auch die

Anordnung von Cla��en-Ordinarien herbeigeführt,welche den Ein-

heitspunkt, �owohl für die wi��en�chaftliche, als be�onders für die �ittliche
Ordnung einer Cla��e oder Cla��enabtheilung bilden �ollen. Damit auch
in die�er Maaßregel die möglich�te Ueberein�timmung bei den höheren
Schulen der Provinz We�tfalen Statt finde, haben wir die Rechte und

Pflichten der Ordinarien in folgenden Be�timmungen zu�ammengefaßt :

$. 1. Jn der Regel i�t zum Ordinarius einer Cla��e derjenige Leh-
rer zu wählen,"der �chon dur< die Natur und die Zahl �einer Lehr�tun-
den in der�elben einen ent�cheidenden Einfluß auf die Schüler hat. Jn
den unteren Cla��en eignet �ih dazu vorzugswei�e der lateini�che und

deut�che Sprachunterricht, in den oberen der lateini�che und griechi�che,
oder doh ein bedeutender Theil de��elben; und i�t es zugleich möglich,
dem Ordinarius auch den Religionsunterricht zu Übertragen, �o wird er

in die�em das kräftig�te Mittel zu einer �egensreichen Einwirkung auf
das Gemúth �einer Schüler be�ißen.

$. 2. Er wird demnach, wie es we�entlich in �einer Be�timmung
liegt, das Vertrauen eines jeden �einer Zöglinge ju

erwerben �uchen,
damit �ie �ich getrieben fühlen, vor Allen zu ihm ihre Zuflucht zu neh-
men, wo �ie nur immer �einer Hülfe dur<h Nath und That bedürfen.
Doch wird er die�en �einen Einfluß keinesweges benußen, um durch
Ver�prechungen, Drohungen, Zudringlichkeit u. �. w. Einzelnezu heim-
lichen Angebereien ihrer Mit�chüler zu verleiten und �ich �o gleich�am
eine begün�tigte Parthei in �einer Cla��e zu bilden, wodurch das gerade
und offene �ittliche Verhältniß zu der ganzen Cla��e nothwendig ge�tört
würde, Am wenig�ten aber wird er Klagen der Schüler gegen andere

Lehrer annehmen, �ondern �ie mit die�en, wenn �ie Grund zu haben
�cheinen, immer an den Director verwei�en. '

6. 3. Um ein voll�tändiges und �icheres Urtheil úber Aufführung,
Fleiß und Fort�chritte jedes Schúlers bilden und �owohl in den jedes-
malígen Cen�uren, als be�onders auch bei de��en Abgangevon der Schule,
und auf Erfordern auh noh �päter, aus�prechen zu fönnen, i�t eine,
auf ver�chiedenen Schulen mit Erfolg ver�uchte, Einrichtung �ehr em-

pfehlenswerth: daß nämlich bei der Aufnahme eines Schülers �ogleich
ein Lebenslauf de��elben, Curriculum vitae, fúr die Dauer �eines
Aufenthalts auf der Schule, auf be�onderm Bogen von dem Director

angelegt und dem Ordinarius der Cla��e, in welche er eintritt, Übergeben
werde. Die�er führt den�elben fort, �o lange der Schüler �einer be�on-
deren Auf�icht anvertrauet i�t, trägt in der Kürze alle zur Charakteri�tik
de��elben in wi��en�chaftlicher und �ittlicher Beziehung dienenden Notizen
ein, (wozu er be�onders das $. 12. d. der Jn�truction für die Directo-
ren angeordnete Cen�urbuch der Cla��e benußt) und Übergiebtden

Bogen, bei der Ver�ezung des Schülers in eine andere Cla��e, dem Or-
dingrius der�elben zur Fort�ebung. Daß die�e Aufzeichnungenmit dem

gehörigen Zartgefühlege�chehen, das mehr Zufällige und �hnell Vor-

úbergehendenicht aufnehmen, �ondern �ih nur an das We�entliche hal:
ten mú��en, bedarf keiner weitern Auseinander�ebkung.Ueberdies werden

�ie, nachdem �ie vier Jahre nah dem Abgange des Schülers im Archive
bewahrt worden, vernichtet werden.

6. 4. Auf den Grund des Cen�urbuches der Cla��e und obigerper-
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�ônlicher Cen�urbogen,werden die viertel - oder halbjährlichenCen�uren
der Schüler vom Ordinarius, nah Rück�prache mit den übrigen in der
Cla��e unterrichtenden Lehrern, entworfen, dem Director zur Genehmi-
gung vorgelegt, und in der Rein�chrife von die�em und dem Ordinarius
vollzogen. Der leßtere hat dafür zu �orgen, daß die Cen�uren, mit der
Unter�chriftder Eltern oder �on�tigen Pfleger dér Schüler ver�ehen, ihm
wieder vorgelegt und im Concepte, oder in einerAb�chrift, bei den Acten
der Schule verwahrt werden. N :

ÿ. 5. Die Aufmerk�amkeit des Ordinarius auf �eine Schüler er-
�tre>t �ich auch über den Kreis der Schule hinaus. Jnsbe�ondere wird
ihm, wenn ihn auch die Verfa��ung der Schule nicht �chon dazu ver-

pflichtet, die Auf�icht auf die religis�e Führung und den Kirchenbe�uch
der Schüler empfohlen. Ferner muß er es fich zur Aufgabe machen,
�ich auh von ihren Privatbe�chäftigungen Kunde zu ver�chaffen, be�on-
ders aber diejenigen Schüler, deren Eltern nicht im Orte wohnen, und
die auch nicht Pen�ionâre eines der brigen Lehrer �ind, von Zeit zu
Zeit in ihren Wohnungen zu be�uchen, �i< von threm Fleiße und ihrer
�ittlichen Lebenswei�e zu überzeugen,und, �ollte er wahrnehmen, daß �ie
in ungün�tigen oder gar gefährlichenVerhältni��en leben, hiervon �ogleich
ihren näch�ten Angehörigen Kenntniß zu geben.

E '

$. 6. Die Ver�tändigung mit den Eltern und Angehörigen �einer
Zöglingewird überhaupt, �o weit �eine Zeit und die Um�tände �ie ge-
�tatten, zu den fräftig�ten Mitteln gehören, wodur< der Ordinarius
wohlthätig auf �eine Schüler wirken kann. In Fällen, wo er. �ich von

der Mitwirkung des Directors einen no< größern Erfolg ver�prechen
darf, wird er die�en darum angehen.

$. 7. Auf Fleiß und Ordnung in der Schule hat der Ordinarius
bei �einen Schülern auch dadurch zu wirken, daß er �ich die Arbeits-,
Schreib- und Zeichnenbücherder�elben von Zeit zu Zeit �ämmtlich vor-

legen la��e, daraus diejenigen Notizen entnehme, die zur Charakteri�tik
des Schülers dienen und zu einer Zurechtwei�ung de��elben oder Rúck-
�prache mit den übrigenLehrern in der Conferenz Veranla��ung geben.
Leßteres wird be�onders der Fail �ein, wenn er bemerken �ollte, daß die

Schüler durch zu viele Aufgabender ver�chiedenen Lehrer überhaupt,
oder an gewi��en Wochentagen, überladen werden.

$. 8, Ucber den Standpunkt der Cla��e in wi��en�chaftlicher und

�ittlicher Beziehung hält der Ordinarius in der ordentlichen Conferenz
des Lehrer:Collegiums den Vortrag, und bringt diejenigen Punkte zur

prache, úber welche er eine allgemeine Ent�cheidung wün�cht. Von
denübrigen Lehrern wird dagegen erwartet, daß �ie ihm, der den Ein-
heitspunktfür �eine Cla��e bilden �oll, Alles mittheilen, was �ie in der-

�ten bemerkt oder verfügt, oder Úber die�elbe in Erfahrung gebracht.
en.

$. 9. Die Ordinarien haben außer den im Obigen genannten Ver:

p�lichtungenauch noch diejenigen be�onders zu erfüllen, welcheder Di:
rector ihnen, als Cla��envor�tehern, auflegen wird, z. B. bei Prüfungen
neu aufzunehmender Schúler, Abfa��ung des Abgangszeugni��esfür
�olche, die aus die�er Cla��e die Schule verla��en u. �. w.; wie denn

Überhauptbei jeder Schule, ihren be�ondern Verhältni��en gemäß , der

obigen Jn�truction noch be�ondere einzelne Be�timmungen zuge�eßt wer-
den können.

. Mün�ter, den 2. Januar 1827.
'

KöniglichesCon�i�torium und Provinzial - Schul Collegium.
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No. 9. Déísciplinar- Ordnung für die Gymna�ien und Progymna�ien
der Provinz We�tfalen.

Vorwort. Obwohl jeder Schüler in den Vor�chriften der Reli-

gion und in der Stimme �eines Gewi��ens die �icher�ten Führer, wie

für �ein ganzes Leben, �o auch für �ein Verhalten in der Schule hat:
�o haben wir do< im Nachfolgenden diejenigenHauptpunkte zu�am-
menge�tellt, auf deren genaue�te Beachtung jede Lehran�talt rück�ichtslos
halten muß, wenn der Zwe> der Schule an ihren Zöglingen voll�tän-
dig erreicht werden �oll. Wir verpflichten daher auch alle Directoren
und Vor�tände die�er An�talten, auf die genaue�te Beobachtung nach-
�tehender Be�timmungen zu ha�ten und halten zu la��en, auh Nieman-
den in die Lehran�talt aufzunehmen, de��en Vater oder- väterlicher Stell-
vertreter �ich niht vorher �chriftlich verpflichtet hat, allen die�en Be-

�timmungen für �einen Sohn oder Pflegebefohlenen unbedingt bei

zutreten.
6, 1. Aufnahme in die Schule. — Jeder Schüler hat bei

�einer Anmeldung zur Aufnahme ein Entla��ungszeugniß der bisher
von ihm be�uchten Schule über �ein Betragen, den Grad der Kennt-

ni��e, und die Cla��e oder Cla��en - Abtheilung, aus der er abgegangen i�t,
beizubringen. Hat er noch keine eigentliche Schule be�ucht, �o i�t we-

E RPR beglaubigtes Zeugniß �eines bisherigen Privatlehrers er-

orderlich.f
$ 2. Auswärtige Eltern oder Vormünder haben überdies bei

der Anmeldung ihrer Söhne oder Mündel dem Rector der An�talt einen

unbe�choltenen, am Gymna�ial - Orte wohnhaften Mann namhaft zu

machen, dem. �ie die �pecielle Auf�icht der�elben außer der Schule voll-

�tándig úbertragen wollen, und de��en Bereitwilligkeit zur Führung
die�er Auf�iht nachzuwei�en. Auch haben �ie �elb�t oder durch die�e
Stellvertreter wegen des Unterkommens ihrer Söhne oder Mündel mit

dem Director Rúk�prache zu nehmen, auch ohne de��en und des Cla�-
�en : Ordinarius Wi��en deren Wohnung weiterhin nicht zu verändern.
Die Stellvertreter Übernehmenferner die Pflicht, Úber das �ittliche Be-

tragen der ihnen anvertrauten Schüler nah den Be�timmungen der

Schule zu wachen, keine Unordnungen zu dulden, und, wo �olche vor-

Famen den Director oder Rector davon unge�aumt in Kenntniß
zu �elen.

$. 3. Verhältniß zwi�chen der Schule und ihrem Zôg-
linge. — Von jedem aufgenommenen Schüler wird eine unbedingte
Unterwerfung unter alle Ge�ebe der An�talt erwartet. Auch Eltern und

Angehörige können ohne Zu�timmung der Lehrer keinen Schüler von

der Ordnung des Ganzen, al�o auch niht von einzelnen Unterrichts-
zweigen oder Lectionen entbinden, vielmehr i�t es in leßkterer Beziehung
Regel, daß Dispen�ationen von Unterrichtsgegen�tänden gar nicht
Statt finden.

:

6. 4. Verhältniß des Schülers zu den Lehrern. — Wie

jeder Schúler zur Achtung und Folg�amkeitgegen einen jeden Lehrer
verpflichtet i�t, �o i�t er in Hin�icht auf Fleiß und �ittliche Führung
vorzüglich �einem Cla��enlehrer (Ordinarius) zur Auf�iht und Lei:

tung übergeben, an welchen er �ih in allen Fällen, wo er des Rathes
und der Wei�ung bedarf, wenden, dem cr, als �einem väterliche1
Freunde, �ein volles Vertrauen �chenken wird.

6.5. Kirchenbe�uch. — Zu einer regelmäßigen Beiwohnung
des Gottesdien�tes und zur Theilnahme an religiö�en Handlungen be-
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darf kein wohlgearteter Men�ch, �obald er auch nur einigermaßen
zu dem Bewußt�ein der heilig�ten und höch�ten Angelegenheitender

Men�chheitgelangt i�t, eines äußern Antriebes. Wann*aber und wo

die Schule auch die�en Theil der Erziehung be�ondern Anordnungen
unterwirft, da i�t jeder Schüler um �o mehr verpflichtet, der väterlichen
Leitung�einer An�talt genaue Folgezu lei�ten. |

__$. 6. Schulbe�u<. — Mit allemErfoderlichen ver�ehen, �oll
�ich der Schüler zur be�timmten Zeit und pünktlich vor dem Anfange
der Lectionen in der Schule einfinden und �einêèn angewie�enen Plak
einnehmen. Ver�pätung, wenn zumal damit eine Ver�äumniß der ge:
mein�amen Morgenandacht verbunden i�t, darf durchaus niht Statt

finden. Wer auch gegründeteAbhaltung vom Schulbe�uche hat, darf
doch nicht ohne per�ônlich von dem Director oder Ordinarius einge-
holte Erlaubniß ausbleiben. Nur Krankheit macht cine Ausnahme;
doh muß in �olchen Fällen �ogleich auf eine zuverlä��ige Art An-

zeige gemacht werden. Um Schulver�äumni��e unter dem bloßen Vor-
geben von Krankheit zu verhüten, werden die Lehrer in verdächtigen
Fällen eine nähere Unter�uchung veranla��en. Die�elbe Pünktlichkeit,
wie im täglichen Schulbe�uch, wird auch in der Beobachtung der Ferien-
zeit erwartet. Wen Krankheit an der pünktlichen Rückkehr bei dem
Wiederanfange der Lectionen verhindert, hat die�es unfehlbar durch ein

glaubhaftes Zeugniß zu erwei�en.
$. 7. Häâuslicher Fleiß. — Die mit dem öffentlichenUnter-

richte niht be�ekte Zeit des Tages �ollen die Schüler �ich für ihren
Privatfleiß und ihre Erholung angeme��en einthèilen, auch, wenn es

gefordert wird, einen �chriftlichen Plan darüber vorzeigen. So weit
es nôthig i�t, wird jede An�talt die Eintheilung der Erholungs - und

Arbeitszeit noh be�onders be�timmen, und namentlih Einrichtung tref:
fen, daß ihre Zöglinge am Abende nicht zu �pät außerhalb ihrer
Wohnungen zubringen oder zur Unzeit Be�uch bei �ich dulden.
Den hierüber ergehendenBe�timmungen i� die püúnktli<�te Folge
zu lei�ten.

' |GR Ordnung und An�tand in der Schule und auf dem

Schulwege. — Jeder Schüler i�t zur Ordnung und Reinlichkeitam

Körper, in Kleidung, Büchernund Heften verpflichtet, Er hat Repe-
titionen, Präparationen, Ausarbeitungen,Charten, Zeichnungen,kurz
jede Arbeit �o zu liefern, Hefteund Bücher �o zu halten , wie �ie jeder
Lehrer in jeder Hin�icht von ihm fordert. Sein Aeußeres �oll den Aus-

.

dru jugendlicher Be�cheidenheitund Einfachheitan �i tragenz daher
darf er auch nicht in auffallender,von dem An�tande und der guten
Sitte abweichenderTracht in der Schule er�cheinen. Während des
Unterrichts i�t jede fremdartigeBe�chäftigungoder gar ab�ichtliche Stö-
rung, �o wie unzeitiges Fragenund Antworten dur< die Nacur der
Sache alsunzulä��ig bezeichnet,Die Zeit, welche zwi�chen den Lectio:
nen zur Srholungbe�timmt i�t, �oll nur die�er gemäß und auf eine an-

�tändigeWei�e benukt werden. Rohes und zügello�es Betragen entehrt
hier,wie überall,den Zöglingeiner hdhern Bildungsan�talt. Eben o
wird eín an�tändigesund geräu�chlo�es Betragen auf dem Gange zur
Schuleund zur häuslichenWohnung von jedem Schüler erwartet.

Jedes muthwilligeund unan�tändige Verhalten auf dem Schulwege
i�t von Seiten der Schule ern�tlich zu ahnden.
ein $. 9. Achtung vor dem Schul-Local. — Das Bewußt�ein,er hôhern Bildungsan�taltanzugehören, �oll den Schüler auch zur

1
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Achtung gegen die Stätte �einer Bildung bringen. Er muß das Schul:
gebäude, �o wie alles Schulgeräth und alle Unterrichtsmittel , für un-

verleßlih halten und in feinem Falle darin Etwas mit Wi��en und Wil:
len be�chädigen oder ent�tellen. Son�t hat er außer den Ko�ten der

Wiederherhellung des Verdorbenen noh eine be�ondere Schul�trafe zu
erleiden. Bleibt der Thäâter unentde>t, �o muß die betheiligteCa��e für
den Schaden �tehen.

$6.10. Betragen außer der Schule überhaupt. — Der
Schúler muß überhaupt in �einem ganzen Betragen Alles vermeiden,
wodurch er �i<h über �ein Alter erhebt, aus �einem Verhältni��e als

Schüler tritt oder gar �eine Sittlich“eit in Gefahr bringt. Unter�agt
i�t deshalb: a) Auch außer der Schule alles Auffallende in �einer Klei-

dung und alles Anmaßende in �einer ganzen äußern Haltung. —

b) Das Tabafkrauchen,und, falls etroa ausnahmsrwei�e bei Erwach�enen
die ausdrückliche, dem Director nachzuwei�ende Erlaubniß des Vaters
oder Vormundes Statt findet, das öffentlicheTragen der Pfeife und
das Rauchen an öffentlichen�tädti�chen Vergnügungsörtern oder in Ge-

enwart der Lehrer ohne deren ausdrükliche Genehmigung. — c) Das
Zaden gegen den Willen und die Anwei�ung der Schule. — d) Jede

lärmende und jede die Leiden�chaft des Spielens, Trinkens u. #. w.

nährende Zu�ammenkunft der Schüler in und außer dem Hau�e. —

e) Der Be�uch der öffentlichen Wirths- und Caffeehäu�er, Billards,
Conditoreien u. �. w., �owohl în der Stadt als in deren unmittelbaren

Nähe, anders als in Ge�ell�haft und unter Auf�icht der Eltern oder

�olcher Per�onen, welche die Stelle der Eltern zu vertreten und die

Bürg�chaft für das ge�ittete Betragen des mitgenommenen Schülers
zu Úbernehmengeeignet �ind. — f) Der Be�uch des Schau�piels und

öffentlicher Bälle, wenn niht nach vorhergegangenerZu�timmung der

Eltern oder deren Vertreter die Erlaubniß des Cla��enlehrers
eingeholt i�t, welcher erme��en wird, ob nah Alter, Vetragen und

Fleiß des Schülers die�e Erlaubniß gewährt werden könne oder nicht.
— 2) Die Benubung öffentlicherLeihbibliotheken, an deren Stelle die

Bibliothek der Schüler tritt, — h) Jede Verbindung der Schüler
unter �ih oder mit Andern, deren Zwe nicht dem Director angezeigt
und von dem�elben gebilligt i�t. :

$. 11. Achtung vor den Men�chen überhaupt und den
Vorge�eßten insbe�ondere. — Der Schüler �oll die�e Achtung
bewei�en: a) Vor �ich �elb�t, indem er �ich jeder ihn entehrendenHand-
lung, jedes Vergehensgegen Schaam und Zucht enthält. — b) Vor

�einen Mit�chülern, indem er �ich friedfertig und gefällig zeigt, empfan-
gene Beleidigungennicht �elb�t rächt, �ondern, wenn eine friedliche Aus-

�öhnung nicht erfolgt, �ie vor den Cla��enlehrer bringt, nie aber lieblos
und �chadenfroh gegen �einen Mit�chüler auftritt, oder �ich als ein �traf:
barer Verläumder und unberufenerZuträger zeigt. — c) Vorallen

Lehrern und Vorge�eßten der An�talt, �o wie überhaupt gegen ältere

Per�onen, in Beobachtung des äußern An�tandes �owohl, als in einem

be�cheidenen, von Offenheit und Wahrheitzeugenden Benehmen.
$, 12. Cen�uren. — Um jedem Schüler dur< Anerkennung �ei:

nes Fleißes und ge�itteten Betragens eine Aufmunterung zu gewähren,
dur<h Hinwei�ung auf �eine Mängel aber ihn zur Selb�terkenntnißund

Be��erung zu führen, und außerdem die Eltern und Angehörigen in
den Stand zu �eben, für das gute Verhalten de��elben na< Kräften
mitzuwirken, werden für die untern und mittlern Cla��en vierteljährlich,
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für die obern halbjährlich Cen�uren bei jeder Schule ausgegeben.
Die Mittheilungder�elbenge�chieht in der Regel dur<h den Schüler
�elb�t. Die�er hat �eine Cen�ur den Eltern oder Pflegern vorzulegen,
und die�elbe, mit deren Unter�chrift ver�ehen, �einem Cla��enlehrerwie-

derum vorzuzeigen. Sollte eine Cen�ur_zur gewöhnlichen Zeit bei den

ngehörigennicht erfolgen, �o werden �ie vor Allem den Eingang der-

�elben betreiben. E
$. 13, Maaß�tab der Beurtheilung der Vergehen. —

Wie die ver�chiedenen Vergehungenan �ich eine Stufenreihe in Ab�icht
der Strafbarkeit bilden, �o können auh die�elben Vergehen wegen
der �ie begleitenden Um�tände in ver�chiedenem Grade ahndungswerth
er�cheinen. Als die �trafwürdig�ten �tehen, näch�t den allgemein aner-

kannten gröbern morali�chen Vergehen, z. B. Lügenhaftigkeit und

Schamlo�igkeit, oben an: alle Regungen und Ausbrúche der Wi-

der�eklichfkeit und des Ungehor�ams, �o wie jeder anhaltende
Unfleiß, weil dur< �ie der Zwe>kdes Schulbe�uchs geradehinvereitelt
Und die Ordnung der Schule verleßt wird. Eine �{<hwere Verant-

wortung zieht �ich ferner jeder Schüler dur< Verführung �einer
Mit�chüler zu; vor Allem, wenn er als Urheber er�cheint, und fich
dabei wohl gar eine ab�ichtliche Verabredung zeigt. Ungleich �raf-
barer er�cheint auch ein Schüler bei Wiederholung eincs früheren

ergehensz ferner wenn die vorausgegangene Warnung unbeachtet ge-
blieben i�, wenn die �chon frühere Strafe ihn nicht zur Sinnesände-
rung geführt hat, wenn nicht bloß Leicht�inn und Uebereilung, �ondern
bewußtvolle Ab�icht in �einem Vergehen �ih ofenbart. Endlich
verdient hartnäckiges Leugnen und unredlihe Ver�tellung,
wo o�enes Ge�tändniß und aufrichtige Reue erwartet werden �ollte,
‘eine �trengere Ahndung. Wer als Zeuge hehlen oder durchhelfen wollte,
zieht �ich eben �owohl Strafe zu, als derjenige auf kräftigen Schuß
gegen etwanige Anfeindungenrechnenkann, der wahrheitsliebendeine

geforderte
oder �on�t �chuldige Anzeige über Verirrungen eines Mit�chü-

ers macht.
$. 14. Strafen. — AllenStrafen, welche die Schule nach �org:

fältiger und gewi��enhafter ErwägungallerUm�tände auszuüben �i ge:
nôthigt �ieht, liegt die reine und väterliche Ab�icht der Lehrer zum

runde, den �trafbaren Schülerzur Be��erung und Sinnesänderungzu
führen. Jeder Schülcr möge denn auch durch ein untadeliges Verhal:
ten, dur< Gehor�am und Fleiß, die An�talt der traurigen Nothwendig-
keit Úberheben,zu eigentlichenStrafen zu �chreiten. Bedeut�am mag
JedemSchüler, auf de��en Ein�icht Gefühl und Willen täglich einge:
wirft wird, �chon die lei�e�te Erinnerung �eines Lehrers �ein.
ReichenWinke und Erinnerungen nicht mehr hin, �o folgen Verwei�é,
und �ie werden entweder abge�ondert oder öffentlich, gelegentlichoder

feierlich,in Gegenwartder Cla��e oder vor der Lehrer: Conferenz, end-
lich vor denSchülern und Lehrern zugleich gegeben. Hieran �chließen

(e Bemerkungenim Tagebuche der Cla��e und auf der

C
en�ur, odernôthigenfalls,be�onders bei jüngern Schülern, för per-

ihe Strafe außer oder in der Cla��e oder vor der Lehrer-Conferenz,
fernerauh außerordentlicheMittheilungen über die �chlechte Auf

Erung an Eltern und Vormünder an. Sollte ein Schularre�t wirk:

weerer�cheinen,�ei es in der Cla��e oder im Hau�e eines Lehrers, �o

wi zu die�er Strafe ge�chritten, Wer den ihm angewie�enen Ort ge-
i��enlos verlicße und dadurch das �chonende Zutrauen der Lehrer
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täu�chte, hat Ein�chluß în den Carcer zu erwarten. Die Carcer�trafe
fann von einer Stunde an bis auf mehrere Tage, mit oder ohne die

gewöhnlicheBequemlichkeit und Ko�t, Statt finden, und außerdem muß
nach Ablauf der Strafe eine Vergütigung für den Schuldiener in dem

Magße entrichtet werden, wie dies jede An�talt be�timmt haben wird.

Reichendie Schul�trafen zur Be��erung niht mehr aus, oder wird das

Bei�piel und der Umgang eines Schülers �einen Mit�chülern gefährlich,
�o tritt die Entfernung von der Schule einz jedoch wird �ie zur
möglich�tenSchonung in drei Graden fe�tge�eßt: a) Der er�te der�elben,
die �tille Entfernung, be�teht darin, daß der Director, oder in de�:
�en Auftrage der Cla��enlehrer, die Angehörigen von der Aufführung
des Zöglings amtlich benachrichtigt und den Rath ertheilt , daß der�elbe
môge zurückgenommenwerden. Wenn die Angehörigendie�em Rathe
nicht folgen, �o trifft den Straffälligen für's Er�te noch eine angeme�:-
�ene Schul�trafe, doh mit der Ankündigung, daß er bei nicht erfolgter
Be��erung mit der — b) Aus�c<hließung werde be�traft werden; und

die Angehörigen haben es �ich dann �elb�t zuzu�chreiben, �obald zu die�em
zweiten Strafgrade ge�chritten werden muß. Jn die�em Falle �ollen
die Angehörigen von �einer Aus�chließung unter �<hriftliher Mittheilung
des Conferenz:Be�chlu��es eben �o, wie die Mit�chüler, in Kenntniß ge-

�eht werden. J�t er ein Fremder, �o wird auch noch der Polizei eine

be�ondere Anzeige gemacht, damit er nicht länger als zur Schule gehö-
rig und unter ihrer Auf�icht �tehend ange�ehen werde. — c) Jn außer:
ordentlichen Fällen, wenn die Vergehungen eines Schülers von wirk-

licher Bösartigkeit zeugen, und es bedenklich �cheinen muß, daß er in
eine andere An�talt zur Gefahr �einer neuen Mit�chüler aufgenommen
würde, �oll die höch�te aller Schul�trafen, die ò ffentliche Verwei-

�ung, eintreten. Es findet dabei da��elbe Verfahren wie bei der Aus.

�chließung, außerdem aber no< die Bekanntmachung an alle Gymna�ien
und höhere Schulen der Provinz Statt, deren keine den Verwie�enen
aufnehmen oder zur Abiturienten : Prüfung zula��en wird. — Wer auf
eine der drei Arten aus einer An�talt entfernt i�t, kann Zwar noch ein

Abgangszeugniß erhalten; doch �oll es der �treng�ten Wahrheit gemäß
auch die Art der Entfernung auëdrú>lich bemerfen,

$. 15. Entfernung unfähiger Schüler. — Mangel an na-

turlichen Anlagen zu wi��en�chaftlicher Ausbildung kann zwar, wenn er

nicht zugleih mft Unfleiß verbunden i�t, an �ich einem Schüler nicht
zum Vorwurfe gereichen, auf der andern Seite i�t ein �olcher Schüler
aber auh, wenn er mit Eigen�inn eine Bahn verfolgen will, die ihm
nun einmal voi der Natur ver�chlo��en: i�t, eine große La�t fúr die

Schule. Es wird daher außer den Be�timmungen, die �chon ander-

weitig wegen der Frei�chüler getroffen �ind, hierdurch fe�tge�eßt, daß ein

jeder Schüler, wenn er den voll�tändigen Cur�us �einer Cla��e zweimal
durchgemachthat, und doh nicht reif zum Auf�teigen befunden wird,
eben dadurch als ungeeignet zu dem fernern Be�uche der An�talt erklärt
werde und die�elbe verla��en mü��e, ohne daß die�es jedoch als Strafe
zu betrachten �ei.

$. 16. Abgang von der Schule. — Von den Eltern oder
dem Vormunde eines Schülers wird mit Recht erwartet, dafi, wenn

der�elbe die Schule verla��en �oll, �ie �ih deshalb mit dem Lehrer bench:
men , wenig�tens die be�timmte Anzeige davon machen werden. Be�on-
ders muß es ihnen wichtig�ein, den auf die genauere Kenntniß des

Schülers gegründetenRath der Lehrer über �eine Reife zu der Abitu-
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rienten:-Präfungzu vernehmen und zu befolgen. Der Schüler, de��en
Abgang nicht vor dem Anfange eines neuen Seme�ters, wo dasSchul:
geld halbjährig,oder eines neuen Vierteljahrs, wo es vierteljährigbe-
zahlt wird, angezeigt worden, bleibt in dem Verzeichni��e der Schüler
und muß das Schulgeld für den näch�ten Termin entrichten. Die

wirkliche Entla��ung und das darüber auszu�tellende Zeugniß kann nicht
erfolgen, �o lange der Schüler noh Schulgeldjnzahlen oder �on�tige
Obliegenheiten—gegen- die Schule, wohin wir auh die Rückgabe der
aus der Bibliothek gelichenenWerke rechnen, zu erfüllen, oder wenn

er bis zur Einhändigung �eines Zeugni��es �ich eines Vergehens�{uldig
gemacht hat, welches Strafe verdient. Er wird er�t jene abtragen oder

die�e erleiden mü��en. Jeder Schüler i� verpflichtet, bei �einem Ab-

gange von der Schule von �einen Lehrern und dem DirectorAb�chied
zu nehmen. Die Unterla��ung die�er dem gutgearteten Gemüthe �o na-

túrlichen Pflicht �oll im näch�ten Programm nah dem Befinden der

Um�tände bemerkt werden.
'

$. 17, Gegenwärtige, von dem hohen Königl. Mini�terium der

Gei�tlichen, Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenmittel�t Re-

cripts vom 1. April c. genchmigte, Disciplinar-Ordnung tritt bei den

einzelnen An�talten von dem Tage ihrer Bekanntmachung an in Kraft
und Wirkung. Jede An�talt kann der�elben, mit un�erer Genehmigung,
neh zu�äßliche Be�timmungen nach der be�ondern Oertlichkeit anfügen.

Mün�ter, den 24. April 1833.

Königliches Provinzial: Schul: Collegium von We�tfalen.

No. 10. Dien�t- In�truction für das Curatorium des Gymna�iums
zu Duisburg.

Das Mini�terium hat �i<h bewogen gefunden, auf den Bericht des
Königl. Provinzial: Schul : Collegiums zu Coblenzfür das Curatorium
des Gymna�iums zu Duisburg nach�tehende Jn�truction hiermit zu
erla��en. y

ae 1. Das Curatorium i�c be�timmt, die Local: Auf�icht ber das
Gymna�ium, in�oweit die�elbeniht dem Director vocationsmäßigüber-
tragen i�t, zu führen, das Ca��en- und Rechnungswe�ende��elben zu lei-
fen, und bei Be�ekung gewi��er Lehrer�tellendiejenigenPatronat-Rechte
auszuúben, welche dem�elbenin Berück�ichtigungder früher dem Stadt-

¡uagi�tratzuge�tandenen Befugni��e, nach dem $. 14. die�er Jn�truction
du�telzen.

$. 2, Das Cüratorium be�teht aus vier unentgeldlich arbeitenden

Miétgliedern:1) dem zuDuisburg wohnenden Landrathe des Krei�es,
welcher zugleich ais Königlicher Commi��arius die Köntglichen Compa-
kronats- Rechte wahrzunehmenhat; 2) dem Orts - Bürgermei�ter z
9) einem evangeli�chenGei�tlichen;4) einem rechtsfundigen Einwohner
der Stadt. Die beidener�tern �ind bleibende Mitglieder, die beiden lehz-
tern wech�eln allefünfJahre. Der Gei�tliche wird vom Presbyterium,der Rechtsver�tändigevon dem Curatorium erwählt, und zwar �o, daß
der er�te Wech�elam er�ten Januar 1828 erfolgt. Das austretende
Mitglied fann wieder erwählt werden. Ueber den Wahl- Act wird ein
Protocollaufgenommenund die�es dem Königl. Provinzial-Schul-Col-
legium zur Be�tätigungeinge�andt.
Zeit. 3. Wenn eines der beiden leßtgedahten Mitgliederaußer der

ewaguszu�cheidengenöthigt i�, �o tritt eine neue Wahl ein, der Neu-Zewählte fungirt jedoch nur für die dem Ausge�chiedenen noch gebüh:



69

rende Zeit, Beim Wech�el im Bürgermei�ter - Amte tritt bis zur Wie-
derbe�ebung der Stelle der Stellvertreter de��elben auh in das Curato-
rium; beim Wech�el im landräthlichen Officio wird Úber die Be�tim-
mung eines ein�tweiligen Dirigenten bei dem Königl. Provinzial-Schul-
Collegium be�onders angefragt.$. 4. Der Landrath i�t als KöniglicherCommi��artius bei dem Cu-
ratorium Dirigent de��elben. Er erbricht die eingehendenBriefe und

Verfügungen, �chreibt die�elben dem betref�enden Referenten zu, hält die

ordentlichen und außerordentlichen Sißungen und hat als Vor�ißer bei

etheilten Stimmen die ent�cheidende. Er revidirt die Concepte der

erfügungenund Berichte, �orgt für die Be�chleunigung des Ge�chäfts-
ganges, tritt �elb�t bei Verhinderungsfällender Referenten fördernd ein
und läßt �ih, wo er in �einen Functionen als Dirigent des Curato-
riums verhindert wird, durch den Orts - Bürgermei�ter vertreten.

$. 5. ‘Dem Bürgermei�ter liegen als Mitgliede des Curatoriums

haupt�ächlich diejenigen Ge�chäfte ob, welche �ih auf das Bau-, Ca��en-
und Rechnungswe�en des Gymna�iums beziehen. Er führt daher die

näch�te Auf�icht Über die Buchführung des Rendanten, hält die monat-

lichen Ca��enrevi�ionen und �orgt dafür, daß die�e immer gleichzeitigmit
der Revi�ion der übrigen Ca��en erfolgen, welche der Rendant des

Gymna�iums etwa �on�t noh zu verwalten hat.
6. 6. Der Gei�tliche, welcher von Seiten des Presbyteriums der

evangeli�chen Gemeinde dem Curatorium als Mitglied zugeordnet i�t,
liegt die Bearbeitung derjenigen Angelegenheitenob, welche �ih auf die

innere Verfa��ung des Gymna�iums, auf das Unterrichtêwe�en und dic
Disciplin de��elben beziehen, in �oweit dem Curatorium hierüber die

näch�te Localauf�icht zu�teht. Er i�t daher befugt, von dem Director

auf dem Wege der Er�uchung Nachrichten Über die innern Angelegen-
heiten der Schule einzuziehen, in de��en Bei�ein die Cla��en zu be�uchen,
und den Prüfungen und Cen�uren beizuwohnen.

$. 7. Der zum Miktgliede des Curatoriums be�tellte rehtsver�tän-
dige Einwohner der Stadt hat zunäch�t diejenigen Angelegenheitenzu
bearbeiten, welche �ich auf das gegen�eitige Verhältniß der Eltern zu
der Schule, �o wie auf die rechtlichen Fragen hin�ichtlih der Vermö-

gens- Verwaltung beziehen, muß jedoch auch geeignet �ein, die beiden

vorher gedachten Mitglieder nötl;igen Falls zu vertreten und einzelne
Zweige ihres Ge�chäfts auf längere Zeit zu Übernehmen.

-

$. 8. Der Director des Gymna�iums i� niht Mitglied des Cura-
toriums, kann aber von dem�elben zu den Berathungen zugezogen wer-

den, �o wie er �einer�eits befugt i�t, auf eine gemein�chaftliche Berathung
úber innere Angelegenheitender Schule anzutragen. Die�e Berathung
darf ihm niht verweigert werden, und i�t úber das Re�ultat der�elben
ein be�onderes Protocoll aufzunehmen. Anträge, welche �ih auf das

Bau- und Ca��enwe�en beziehen, mü��en von dem Director bei dem

Curatgrium �chriftlich eingereiht werden.

$. 9. Kein Mitglied des Curatoriums kann in �einem Verwal-

tungszweige eigenmächtig Verfügungen erla��en, �ondern die�e mü��en
nach vorhergegangenem Vortrage. von dem Curatorium �elb�t ausgehen.
Alle Verfügungen de��elben werden von wenig�tens zwei, die Berichte
von allen Mitgliedern gezeichnet.

$. 10. Aus den drei lebten Mitgliedern des Curatoriuums wird
von lebterem ein Secretair gewählt, der, mit Aus�hluß der Expedition,
deren jeder einzelne Referent �ich �elb�t unterzieht, alle Ge�chäfte über-
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nimmt, welche �i< auf die Journal- und Protocollführung, auf die
Regi�tratur AARAAug der Canzlei:Ge�chäfte bezieht. Er führt
auch das Siegel des Curatoriums.

11, Vem Curatorium i� ein be�oldeter Rendant untergeordnet,
der gegen Cautionslei�tung die Ca��e verwaltet, die Rechnung úber Ein-
nahme und Ausgabe etats - und verfa��ungsmäßig führt, die vieljährigen
Ca��en - Extracte einreicht und die Jahres: Rechnunglegt.

$. 12. Das Mundiren der von dem Curatoriumausgehenden Con-

cepte ge�chieht gegen Copialien, wofür, �o wie für Schreibmaterialien,
eine angeme��ene Summe auf den Etat gebrachtwird. Für dte Rein-

�chrift der von dem Rendanten ausgehenden Berichte, Extracte 2c. hat
die�er �elb�t zu �orgen.

$. 13. Das Curatorium i� in allen das Gymna�ium betreffenden
Angelegenheitender Königl. Provinzial - Schul: Behörde untergeordnet,

$. 14, Die Befugni��e, Rechte und Verpflichtungen des Curato-
riums als eines Collegiums �ind folgende: TL,Das Curatorium übt bei
der Be�ekung der Stelle des er�ten Oberlehrers und des er�ten Unter-

lehrers, der neu errichteten Hülfslehrer-Stelle, �o wie bei der An�tel-
lung der nicht als ordentliche Lehrer zu betrachtenden und gegen halb-
JährigeKündigung anzunehmenden techni�chen Hülfslehrer, des Rendan-
ten und der Unterbedienten der An�talt das Patronatreht aus. Zu
demBehuf wird es die Qualification derer, die zu der erledigten Stelle
in Vor�chlag gebracht werden, oder �ih um die�elbe bewerben, �orgfältig
prúfen, darnach zur Wahl �chreiten ,

- und unter Ein�endung des Wahl:
protocolls und aller von den Bewerbern vorgelegten Papiere mittel�t
der Königlichen Provinzial: Schul - Behörde um die Genehmigung und

Be�tätigung der Wahl nach�uchen, worauf nah Befinden von die�er
Behörde im Auftrage des Mini�terii nach vorgängiger Genehmigung
de��elben die förmlicheBe�tallung ausgefertigt wird. Es wird jedoch
dem Curatorium ausdrü>lih zur Pflicht gemacht, nur �olche Candida-
ten zur Wahl zu bringen, welche den hin�ichtlih der Prüfungen der�el:
benbe�tehenden Vor�chriften volllommen Genüge gelei�tet haben, auch
Uber die einzelnen Candidaten vor der Wahl das gleichfalls mit einzu-
�endende Gutachten des Directors desGymna�ii einzuholen. Die Wahl
und Ernennung des Directors, �o wie die Be�ekung aller übrigen oben
nicht genannten Lehrer�tellen ge�chiehtunmittelbar durch das Mini�te-
rium, doch bleibt es dem Curatoriumbela��en, �eine etwanigen Wün�che
in Betreffde��elben mittel�t des Königl,Provinzial: Schul : Collegi dem

Mini�terio vorzutragen. —
II. Das Curatorium hat in Betreff der

âußern Verhältni��e des Gymna�iums dafür zu �orgen , daß Alles, was
die Ausftattung,Unterhaltungund die ge�ammte äußere Einrichtung
de��elben betrif�t, in möglich�tvollklommenemund gutem Stande �ei,
daß die zu erhebenden Einkünftegehörigeingezogen, etatömäßig verwal:
tet

As
der Schuleund den an ihr Ange�tellten Allesentrichtet werde,

as nen gebr Es liegt deshalb dem Curatorium die Sorge für

dieVu�tanEhaltung der Schulgebäudeund Uten�ilien, �o wie die Lei:

ung es Rechnungswe�ensoù. Ohne Anwei�ung des Curatoriums

eimr�enfeine,niht dur< den Etat �peciell vorge�chriebenePo�ten ver-

de nme
oder verausgabtwerden, und zu jeder Anwei�ung, wodurch

Ls vetreffendeEtats:Titel über�chritten wird, i�t die Genehmigungder

Uwe Provinzial: Schul: Behörde einzuholen und dabeizugleich nach-

den Mnaus welchemFonds die gedachte Ueber�chreitung gede>t wer-
�oll, Die jährlichenRechnungenwerden von dem Curatorium ab-
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genommen und mit den Monitis der Königl, Provinzial: Schul -Be-
hôrde zur Superrevi�ion und Decharge vorgelegt. Das Curatorium
hat die Befugniß, dürftigen Schülern, auf das Zeugniß des Directors,
daß �ie Fahigkeiten be�izen und in Hin�icht ihres Fleißes und Betra-
gens �ih empfehlen, im Fall die Zahl der Frei�chüler niht �chon ein

Zehntheil der ganzen Anzahl der Schule Über�teigt, den Erlaß des

Schulgeldes und Unter�tüßung für Schulbücher aus dem dazu be�timm-
ten etatsmáäßigenFonds zu bewilligen. — 111, Jn An�ehung der innern

Einrichtung und Ordnung des Gymna�iums hat das Curatorium dar-

auf zu �ehen, daß die für die�elbe be�tehenden allgemeinen und be�onde-
ren Vor�chriften genau befolgt werden, und im entgegenge�eßten Fall
den Director darauf aufmerk�am oder nêthigenfalls dem Königl. Pro-
vínzial - Schul - Collegiumdavon Anzeige zu machen. Schulge�eke oder

�on�t we�entliche Abänderungen der innern Einrichtung mü��en von dem
Director dem Curatorium vorgelegt werden, ehe �ie an das Königliche
Provinzial-Schul: Collegium zur Be�tätigung gelangen. Das Curato-
rium hat den öffentlihen Prüfungen und Cen�uren des Gymna�iums
beizuwohnen und muß wenig�tens ein Mitglied delegiren, um bei den

übrigens nicht öffentlichenvierteljährlichenCla��enprüfungen gegenwärtig
zu �ein. Disciplinarvorfälle unter den Schülern, Verlebung der Amts-

pflichten und �on�tige Unordnungen der Lehrer und Unterbedienten, Zwi:
�tigkeit unter den�elben und Be�chwerden gegen �ie gehören in zweiter,
und wenn die Sache den Director �elb�t betrifft, in er�ter In�tanz vor

das Curatorium, welches, wenn dic Sache �ich niht gütlich beilegen
läßt, an das Königl. Provinzial-Schul : Collegium zu berichten hat.
In Fällen, die �chleunige Maaßregeln erfordern , aber eigentlich zur hö-
hern Ent�cheidung gehôren, darf das Curatorium provi�ori�che Maaß-
regeln treffen oder genehmigen, muß aber �ofort an die Königl. ‘Pro-
vinzial: Schul: Behörde desfalls berichten. Am Ende jedes Schuljahrs
hat das Curatorium mit den Conduitenli�ten der Lehrer einen amtlichen
Bericht Úber den innern und äußern Zu�tand des Gymna�iums an die

Provinzial - Schul - Behörde zu er�tatten und darin pflichtmäßigaufzy-
nehmen, was über den Fleiß, die Methode und den Unterricht der Leh-
rer, über den Fort�chritt der einzelnen Cla��en, über Zucht und Ordnung
unter den Schülern Löblichesoder Tadelnswerthes zur Kunde des Cu-
ratoriums gefommen i�t.

Berlin, den 21. Mai 1827.

No. 11. Auszug aus dem Programm des Gymna�it zu Stral�und
vom Jahr 1827. Ueber die innere Verfa��ung des dortigen
Gymna�üi.

1) Cla��eneintheilung. Un�ere Lehran�talt be�teht, wie die mei-

�ten Gymna�ien, aus �ehs Hauprtcla��en, von Prima bis Sexta
hinab, wel<he Paar und Paar in ihrem Lehrplane enger verbunden

die untere, mittlere und höhereBildungë�tufe, und damit auch die

Unter�chiede der Verbildung für die ver�chiedenen Lebensbe�timmungen
bezeichnen. Denn wiewohl in Characterund Organi�ation von jeher
Gelehrten�hule, deren Ziel die cla��i�che Bildung i�, �chließt un�er
Gymna�ium doch auch die höhere bürgerliche Bildung, für die es hier
keine be�ondere An�talt giebt, �o mit in �ich, daß, außer dem Zweck der

allgemeinen Gei�teserwe>ung durch die geeigneten Lehrgegen�tände, auch
nicht leicht ein Gegen�tand der Vorbereitung für die Zweige des búr:

gerlichen Ge�chäftölebens vermißt wird. Sexta und Quínta, als
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unter�te Stufe, bilden demnach zugleich für den niedern:Gewerb�tand
vor; Quarta und Tertia, als mittlere Stufe, bereiten zugleichdie

Knabenfür die höhern Berufsarten des Kaufmanns, Landwirths,
Kün�tlers u, . w. Um die�es no< be��er zu bewerk�telligen, be�teht
als Nebencla��e neben Quarta und Tertia eine �ogenannte Real-

cla��e fúr die Nicht�tudirenden, welche zwar als Schüler jener beiden

Cla��en an den mei�ten Lectionen der�elben(auch an den Lateini�chen,
von welchen Keiner befreit wird) fortwährendTheil nehmen, aber

während des Griechi�chen Unterrichts in beidenCla��en und während
des Mathemati�chen in Tertia, und noch in einigen be�ondern Stun-
den im Franzö�i�chen, Engli�chen, dem höhern bürgerlichenRechnen,
dem eigentlichen Schön�chreiben und dem mathemati�chen und bürger-
lichen Zeichnen unterrichtet werden. Secunda und Prima, als die

hôhere Stufe, �ind die Cla��en der eigentlichen Vorbildung für den

Gelehrten�tand. Combinationen mehrerer Cla��en im Unterricht, die

man mit Recht für nachtheilig hält, finden bei uns nirgends als nur

im Singen und Zeichnen Statt.
) Aufnahme der Schüler. Jn die �ehste, als die Ele-

mentarcla��e, treten die Schüler gewöhnlichmit dem Sten oder 9ten

Jahre ein, je nachdem �ie früher oder �päter die Reife der erforder-
lichen Vorbildung erlangt haben. Die�e be�teht in hinlänglicher
Ver�tandes- und Sprachúbung, um Begriffe gehörig unter�cheiden, auf-
fa��en und :ausdrüken zu fönnenz Fertigkeit im richtigen Le�en des

Deut�chen und Lateini�chen, einem guten Anfange im Schön�chreiben
und der Fähigkeit, etwas Dictirtes le�erlich und leidlih orthographi�h
niederzu�chreiben ; einigen Vorkenntni��en im Chri�tenthum und bibli-
�cher Ge�chichte; endiih Geübtheit im Le�en und Schreiben der Zahlen
und in den Anfängen des Rechnens. Früher mußten die Knaben wes

gen Mangels guter Elementar�chulen �chon im zarteren Alter und min-
der gut vorbereitet aufgenommenwerden; �eitdem die�em Bedürfni��e
durch die Für�orge un�ers Magi�trats aufs Be�te abgeholfen i�t , kann
auf die oben genannten Bedingungen des Eintritts in die Gelehrten-
hule um �o mehr mit Nachdruckgehalten werden, da auch eine Ver:
ordnung des Königl. HochwürdigenCon�i�torii vom 19. Juli 1826
die�elben ausdrü>lih zur Vor�chrift macht, — Die Aufnahme eines

chúlers fann zu allen Zeiten im Jahre ge�chehen; doch am pa��end-
�ten zu Michaelis , weil dann un�er Schuljahr anfängt. Jeder Neu-
aufzunehmende wird von �einen Eltern oder Angehörigen dem Director
des Gymna�ii vorge�tellt, und nachdem er von die�em geprüft und
�eine Cla��e ihm be�timmt worden, wird er in das Schülerbuch oder

das Album des Gymna�i eingetragen und erhält ein Exemplar der
(�eit 1822 erneuerten)Schulge�ege, zu deren Haltung er vom Di-
rector verpflichtet wird. Hieraufhat er �ich bei �einen Cla��enlehrern
zu meldenZuO�tern und Michaelis werden die neu Aufgenommenen

Á vollerSchUlerver�ammlungbei der öffentlichen Cen�ur eingeführt.
uus einerfremden Schule wird Niemand ohne Schulzeugnißvom
nor�teherder�elben angenommen und der Vor�chrift des Königl. Mi-

i�terii vom 8. Mai 1825 zufolge in der Regel in keine höhere Cla��e
vVer�ekt, als die er verla��en hat.

�chiebCla��enver�ezung. Die Ver�ebung in höhere Cla��en ge-

zu L bei uns nicht na< Fächern und Lectionen , �ondern von Cla��e

Zeich
a��e im Ganzen. Blos im Engli�chen und Franzö�i�chen, im

nen und Singunterrichtgilt nicht die �trenge Cla��enabtheilung.
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Die Ver�ekung findet in der Regel nur jährlih, am Schluß des

Schuljahres, zu Michaelis Statt; in den beiden untern Cla��en jedoch
in Fállen, wo es nôthig er�cheint , auh halbjährlih. Die zu Ver-
�ehenden melden �i<h, im Einver�tändniß mit ihren Eltern, zur be-

�timmten Fri�t zunäch�t beim Cla��enlehrer, dann beim Director, der
vom Ordinarius jeder Cla��e eine Li�te der Ver�eßungsfähigen neb�t
einem motivirten Urtheil über die Kenntni��e und Fertigkeiten eines

jeden erhält. Sodann werden von die�en Schülern �chriftliche Probe-
arbeiten in den Hauptfächern des Unterrichts unter den Augen der

betreffenden Lehrer angefertigt und . dem Director corrigirt und mit
einem Urtheil ver�ehen, zuge�tellt, der nah Durch�icht der�elben die ge-
nannten Schüler in jeder Cla��e �elb�t mündlih prúft, und nach ge:
haltener Rück�prache mit den Lehrern �owohl die Ver�e6ung als die

Rangfolge der Plâäbe für die Einzelnen na<h den Ergebni��en der

Práúfung be�timmt und die�elbe am Schluß des öffentlichenExamens
befannt macht. — Die Bedingungen zur Ver�ezung eines SchÚ-
lers aus VI. na< V. �ind: Vollkommene Fertigkeit im mechani�chen
Le�en des Deut�chen und Lateini�chen, mit einigem Ausdru> und rih-
tiger Betonung: Fähigkeit, eine gele�ene oder vorgetragene leichtere Er-

zählung zu�ammenhängend und ohne gröbere orthographi�che Fehler
niederzu�chreiben: Kenntniß der haupt�ächlich�ten orthographi�chen Re-

geln und der Deut�chen regelmäßigen Formenlehre neb�t den Präpo-
�itionen: im Lateini�chen Fertigkeit in den regelmäßigen Formen der

Sub�tantiva, Adjectiva mit den Comparationsgraden , der Zahlwörter,
Pronomina und Zeitroôxter, neb�t Kenntniß der Präpo�itionen und

der Hauptregeln über das Genus der Wörter: Uebung in Verbindung
des Subjects und Prädicats zu kleinern Säßen und im Ueber�eßen
und Analy�iren leichterer Stücke neb�t einiger Vocabelkenntniß. Jn
der Religion: Kenntniß der einfach�ten und faßlich�ten Begriffe der

Religions: und Sittenlehre und der bibl. Ge�chichte des A. Te�t. bis

auf David, neb�t einer Anzahl pa��ender Bibel�prüche und Liederver�e.
In der Geographie eine �ummari�che Kenntnißder ganzen Erdober-

fläche mit ihren Meeren, Gebirgen, Hauptflú��en und Ländern neb�t
deren Haupt�tädten, Einwohnern und Producten: im Rechnen Fertig-
feit in den 4 Species in unbenannten und benannten Zahlen. Jn
der Naturge�chichte: Kenntniß der wichtig�ten Säugethiere und Pflan-
zen nach ihren we�entlichen Merkmalen und Cla��ificationen. — Aus
V. nach IV.: Fertigfeit im richtig betonten und ausdru>svollen Le�en
des Deut�chen: voll�tändige Kenntniß der orthographi�chen Regeln,
der Deut�chen Formen- und der Wortfügungslehre (na< Hartung)
neb�t der Fähigkeit, eine gegebene Be�chreibung oder Erzählung geord-
net und größtentheils orthographi�h und grammati�ch richtig nieder:

zu�chreiben. Jm Lateini�chen:Kenntniß der �ämmtlichen Genus: und

Ca�usregeln, aller Zahlwörter, der unregelmäßigen Comparation, der

Ableitung der Tempora, der anomalen und defectiven Zeitwörter neb�t
den �ämmtlichen unregelmäßigen Verbis der 1, und 2. Conjugation.
Dabei eine gute Vocabelkenntniß, neb�t Uebung im- Ueber�eßen und

Analy�iren zu�ammenhängender Le�e�tÜke und im �chriftlichen Abfa��en
Lateini�cher Sabe in den ver�chiedenen Ca�usverbindungen. Jn der

Religion: voll�tändige Kenntniß der bibl. Ge�chichte des A. und N.

Te�t. , der er�ten 3 Haupt�tücke im kl. Luther�chen Catehismus und

des Hauptinhalts der Chri�tl. Religions- und Sittenlehre, neb�t den

dahin gehörigen Bibel�prüchen undLiederver�en nach Schlegels Ka-
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tehiêèmus. Jn der Geographie: die genauere Kenntniß aller Euro-
päi�chenLänder und Staaten mit ihren Bergen, Flú��en, Provínzen,
Städten, Einrichtungen , Producten und �on�tigen Merkwürdigkeiten,
wobei ein fe�t eingeprägtesLänderbild zum Grunde liegen muß. Fm

Rechnen: Fertigkeit in der Bruchrechnung nach den 4 Species und
in der einfachen Proportionsrechnung (Regula de Tri). Jn der Na-

turge�chichte: Kennctniß der übrigen Cla��en des Théerreichs, mit Aus-

{luß der Ornithologie. — Aus IV. nah UL Jin Deut�chen: Uebung
im freien , ausdrucsvollen und wohlbetonten Vortrage auswendig ge:
lernter Stücke; voll�tändige Kenntniß des etymologi�chen wie des �yn-
tacti�ches Theiles der D. Grammatik, und Fertigkeit, einen Brief oder

kleinen Auf�aß na<h einem gegebenen und vorher be�prochenen Stoffe
�prachrichtig und durchaus orthographi�h in gutem Zu�ammenhange
abzufa��en. Jm Lateini�chen voll�tändige Kenntniß aller regelmäßigen
und unregelmäßigenFormen in Nomen und Verbum und aller irre-

gulären Zeitwörter neb�t allen Regeln der Formenlehre mit Aus�chluß
des Capitels von der Wortbildung, und aus der Syntax Kenntniß
der Hauptregeln im Allgemeinen und genauere Kenntniß der Prädi-
katsverbindung und des Ca�usgebrauhs. Dabci Gewandtheit und

Fertigkeit im Ueber�cßen des Cornelius Nepos und Phaedrus neb�t
reichlicher Vocabeln- und Phra�enkenntniß und einiger Uebung im

grammati�chen Erklären. Im Styl Fertigkeit in der Anwendung der

Hauptregeln der Syntax zu mannichfaltiger Saßbildung. Jm Grie-

chi�chen: voli�tändige Kenntniß der regelmäßigen Formenlehre und der

Formenbildungsregeln bis zu den verbis contractlis neb�t der Accent-
*

lehre: Fertigkeit im Gebrauch der Formen in leihten �chriftlichen
Sáâken, �o wie im Ueber�chen und Analy�iren von Jacobs Gr. Le�e-
buch 1r Cur�. neb�t guter Vocabelkenntniß. Jn der Religion: eine

wohlbegrúndete Kenntniß der Lehren des Chri�tenthums neb�t den
5 Haupt�túcken des Luth. Catechismus und hinlänglicheGei�tes: und

Gemäücthsbildung in religid�en und �ittlichen Begriffen. Jn der Ma:
thematif: Anwendung der Buch�tabenrehnung in den 4 Species und

Uebungin den Decimalbrüchen; dabei die geometri�chen Elemente bis
zur Congruenz der Dreie>e. Jn der Geographie : eine genauere auf
ein fe�t eingeprägtes Länderbild begründete Kenntniß aller Europäi�chen
Und außereuropäi�chen Länder und Staaten mit ihren wichtig�ten
Städten, Provinzen, phy�i�chenBe�chaffenheitenund �on�tigen Eigen-
thümlichkeiten. Jn der Ge�chichte: eine allgemeine Ueber�icht der
merkwürdig�ten Weltbegebenhcitenim Zu�ammenhange, dur< Jahres-
gahlenund Namen im Gedächtniß fe�tgehalten. Jn der Naturge�chichte
endlich:eine Kenntnißund Ueber�icht aller drei Naturreiche, nah ihren
wichtig�tenErzeugni��en und deren Cla��ificationen. — Aus Ul. nach
IL, Jm Deut�chen: Kenntniß der feinern Syntax der D. Grammatikund der wichtigern Synonymen,Gewandtheit im freien declamatorf-
�chen Vortrage und Fähigkeit, nach einer gegebenen Dispo�ition einen
wohlgeordneten, �prachrichtigen u

i�irten
Auf�aß anzufertigen.A — {tigen und gut �tyli�irten Auf�aß anz g

Im Lateini�chen: voll�tändige Kenntniß des ganzen etymologi�chen und

�yntacti�chenTheilsvon Zumpts kleinerer Grammatik, neb�t den Re-

peuder Lat. Pro�odie und Fertigkeit �owohl im Scandiren der Heya:
undLals im Zu�ammen�ekzenaufgelôster Ver�e. Dabei Gewandtheit
Cicer

eichtigfeit im Ueber�eßen des Cá�ar, der leichrern Schriftendes
Feit 0 und der Metamorpho�endes Ovid, neb�t grammati�cherFertig:

TT
m Erklären und reicher Wort: und Phra�enkenntniþ.Im Styl

.
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ziemliche grammati�che Sicherheit und einiger Tact für Latinität in

zufammenlhängendenRede�túcken. Jm Griechi�chen: voll�tändige Kennt-
niß aller regelmäßigenund unregelmäßigen Formen des Nomen und

Verbum, auch des Homeri�chen Sprachgebrauchs, mit Aus�chluß der

ÜbrigenDialecte; berhaupt Kenntniß des ganzen etymologi�chen Theils
von Buttmanns Schulgrammatik (mit Ein�chluß der irregulären Verba,
deh mit Aus�hluß der Wortbildungslehre) und der wichtig�ten �yn-
tacti�hen Regeln. Dabei Fertigkeit im Ueber�ezen und Analy�iren
leichterer Pro�aifer (Jacobs 2r Cur�.) und ein Anfang im Ver�tänd-
niß des Homer, neb�t reicher Vocabelkenntniß, be�onders nach den

Wort�tämmen: auch ziemliche grammati�che Sicherheit und richtiger
Gebrauch der Accente in leichtern Uebungs�tücken aus dem Deut�chen
ins Griechi�che. Jn der Religion: Vertrautheit mit dem Fnhalt der

mei�ten Bücher des N. Te�t. , be�onders in Bezug auf Chri�tl. Reli-
gions- und Sittenlehre. Jn der Mathematik: Kenntniß der ganzen
ebenen Geometrie und Fertigkeit im Gebrauch der Polynome wie in

Berechnung der Potenzen und der Quadrat: und Cubikwurzeln. Jn
der Geographie: eine genauere �tati�ti�che Kenntniß der Europäi�chen
und außereuropäi�chen Staaten , insbe�ondere Deut�chlands und des

Preußi�chen Staats. Jn der Ge�chichte: eine Ueber�icht der ge�chicht-
lichen Hauptbegebenheiten und eine genauere und zu�ammenhängende
Kenntniß der Deut�chen Ge�chichte, an fe�te Einprägung der Jahres:
zahlen, Namen und Oertlichkeiten geknüpft. Jn der Phy�ik: ein po-

pulâres Ver�tändniß der wichtig�ten Naturer�cheinungen und genauere
Bekannt�chaft mit den: Lehren der mathemati�hen Geographie. —

Aus IL nah LT.Jm Deut�chen: Uebung und Gewandtheit im freien
declamatori�hen Vortrage �{hwererer Rede�túcke: Kenntniß der Haupt:
regeln des Styls und der dahin ein]hlagenden Capitel aus der Logik
und Rhetorik; auch des Unter�chiedes der poeti�chen und pro�ai�chen
Schreibart und der ver�chiedenen Arten des Stylsz endlich Fähig:
feit, úber ein gegebenes hi�tori�ches , redneri�ches oder philo�ophi�ches
Thema eine voll�tändige, logi�ch geordnete Di�po�ition zu entwerfen
und die�elbe in der attgeme��enen Schreibart zu einem correcten ,

wohlgeordneten und durchdachten Auf�ake auszuarbeiten. Jm Latei-

ni�chen: genauere Kenntniß der Feinheiten in der Lat. Formenlehre
wie im �yntacti�hen Sprachgebrauch und Vertrautheit mit dem Jn:
halt von Zumpts größerer Grammatik (mit Aus�chluß der Syntaxis
ornata): Gewandtheit und Wahl des Auédru>ks im Ueber�eßen von

Cicero’s Neden, der Aeneis und des Livius mit Ein�icht in Plan,
Anordnung und Zu�ammen�esung der er�tern und Fertigkeit in grarmn-
mati�cher und antiquari�cher Jnuterpretation; dabei im Ueber�ezen aus

dem Deut�chen ins Lateini�he Uebung im guten, ächt Lateini�chen Aus-
dru> und periodi�hem Sprachbau, mit Vermeidung aller gröbern
grammaticali�chen Fehler; Sicherheit in der Lateini�chen Pro�odie und

Fertigkeit, ein Gedicht aus dem Deut�chen oder Griechi�chen in gute
Lateini�che Hexameter überzutragen. Jm Griechi�chen: voll�tändige
Kenntniß des regulären und irregulären Theils der Formenlehre, der

Wortbildungélehre und der ganzen Syntax in Buttmanns Schul-
grammatik: Fähigkeit, ein Griechi�hes Exercitium in zu�ammenhän-
gender Nede ohne gröbere Ver�tóße gegen Accent und Grammatik an-

zufertigen: Uebung und Gewandtheit im Ueber�ezen und grammat.
Erklären des Xenophon, Herodot und Homer mit guter Kenntniß der

Dialectsformen und reichem Vocabelvorrath , be�onders na<h den
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Wort�tämmen und deren Verwandt�chaft unter einander. Jm He-
bräi�chen (nur die künftigen Theologen) Sicherheit und Fertigkeit in
der regulären Hebr. Formenlehre, Kenntniß einer guten Anzahl von

Stammwörtern und Geúbtheit, einen leichtern hi�kori�chen Ab�chnitt
aus dem Alt. Te�tam. zu über�ehenund zu analy�iren. Jn der Re-
ligion: genauere Kenntniß der hri�tlihen Glaubens - und Sittenlehre
aus der Urquelle, den Neute�tamentl.Schriften �elb�t, und Fertigkeit
im richtigen Ueber�eken und Erklären des Griechi�hen Textes. Jn
der Mathematik: Fertigkeit in der ebenen Trigonometrie und Stereo:

metrie, in den Gleichungen des er�ten und zweiten Grades und im

Gebrauch der Logarithmen. Jn der Ge�chichte: eine voll�tändige und

genaue Kenntniß aller Theile der alten Ge�chichte, an �ichere Einprä-
gung der Zahlen, Locale und Namen geknüpft, und mit gründlicher
Kenntniß der alten Geographie verbunden. Jn der Naturlehre: ge:
nauere Ein�icht în die Er�cheinungen und Ge�eke der Naturkräfte,
namentli<h der Wärme, der Electricität und des Magnetismus. —

Dies �ind die Forderungen, welche wir bei Ver�ebungen aus einer
Cla��e in die andere an un�ere Schüler machen. Da es �ih indeß
häufig, be�onders bei Aufnahme von Schúlern aus der Fremde, er-

eignet, daß einer in dem einen oder andern Fache im Verhältniß zu
�einer Ge�ammtbildung etwas zurú>geblieben i�t; �o wird hierin von

der Strenge der Anforderung in den übrigen Fächern nah Verhält-
niß der Um�tände zuweilen nachge�ehen (in der Voraus�eßung, daß bei
�on�tigem Fleiß und gutem Willen eine fehlende Kenntniß, wo es Noth
thut, auh durch Privatunterricht könne nachgeholt werden), wenn nur

haupt�ächlich im Lateini�chen — welches �tets der Hauptmaaß�tab für
Ver�ebungen in Geleßrten�chulen gewe�en i� und bleiben wird — das

für cine Cla��e Erforderliche im vorzüglichenGrade gelei�tet wird.

4) Dauer der Schulzeit, Lehrcur�en. Die Dauer der gan:
zen Schulzeit wird bei uns in der Regel zu 10 bis 12 Jahren ange-
�chlagen, wobei 5 Jahre auf Secunda und Prima kommen: �o daß,
wenn éiù Knabe mit dem Sten oder 9ten Jahre in die unter�te Cla��e
eintritt, er mit dem I9ten oder 20�ten, welches auch das angeme��en�te

lter i�t, zur Univer�ität übergehen fann. Die Lehrcur�en �ind in

denbeiden untern Cla��en in den mei�ten Lectionen halbjährig, in den
beiden folgenden einjährig, in Secunda zweijährig, in Prima dreijährig.

enn in den untern und wittlern Cla��en i�t es uns weniger um einen

Großenwi��en�chaftlichen Umfang des zu Erlernenden, als um fe�te
Einúbungde��elben durh Wiederholung der Cur�en zu thun.

:

5) Zahl der Lehr�tunden, Schulferien. Die Zahl der or:

dentlihenwöchentlichen Lehr�tunden i� in jeder Cla��e 32, wozu aber

noch als außerordentliche Lectionen in allen Cla��en der Sing- und

Vtichnenunterricht,in den beiden obern der in der Hebräi�chen, Engli-
hen und Franzö�i�chen Sprache hinzukommt; �o daß jeder Schüler
m Durch�chnitt täglich �ehs, auh wohl �ieben Stunden öffentlichen
Unterrichtsgenießt; wobei indeß auh, außer etwa dem Mu�ik: und

ReUnterricht, jeder audere Privatunterricht als Úber�l��ig, ja in der

égel als �chädlih zu betrachten i�t. Die Theilnahme am Zeichnen,
�ec am Engli�chen und Franzö�i�chen in L. ud IL i� freiwillig,aber
(8 für ein ganzes Schuljahr: zum Hebräi�chen �ind die künftigen
)eologenverpflichtet. Die Zeit der Lehr�ktunden i�, mit wenigen

(odificationen,für die ordentlichen von 8—12 und von 2—4, fúr
€

außerordentlichenWinters von 1— 2, Sommers von 4—5, Die
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Schulferien �ind, den Königl. Mini�terialverordnungen vom 27.

Aug. 1811 und vom 39. Augu�t 1825 gemäß, in der Art fe�tge�ebt,
daß zu Weihnachten, O�tern, Pfing�ten und Michaelis jedesmal eine
volle Woche, in den Hundstagen 14 Tage und nach Um�tänden etwas

darüber, freigegeben werden, wozu noch einige andere Tage im Laufe
des Jahrs als Localferien hinzukommen.

6) Abgang von der Schule, Der beab�ichtigte Abgang von

der Schule wird von den Schülern, welche die Abiturientenprüfung
be�tehen wollen, ein Vierteljahr vorher dem Director gemeldet, welcher
die Königl. Prüfungs-Commi��ion davon in Kenntniß �est. Alle übri:

gen Schüler zeigen, wie es �ich von �elb�t ver�teht, �owohl ihren Cla��en-
lehrern als dem Director ihren Abgang ebenfalls vorher auf die

gehörige Wei�e anz �on�t bleiöt ihre Verpflichtung zum Schulgelde bis

zur förmlichen Meldung des Abgangs.
7) Schulgelder. Das Schulgeld i�t �eit 1826 durch eine Be-

�timmung un�ers Hochedlen Magi�trats (wovon im vorjährigen Pro-
gramm das Weitere) in Ueberein�timmung mit einem Löbl. Bürger:
collegium regulirt und die Art und Wei�e �einer Erhebung fe�tge�eßt
worden. Da��elbe beträgt vierteljährlich in Prima 4 Rtlr. Pr. Cour.,
ín Secunda 3 Rétlr. 15 Sgr., in Tertia und Quarta 3 Rtl. 12 Sgr.,
in Quinta und Sexta 2 Rtir. 24 Sgr. Außerdem 3 Sgr. für den

Schuldiener und zu Michaelis 24 Sgr. Holzgeld. Das Scholarchat
des Gymna�iüi läßt die�e Gelder �elb�t erheben und zur Vertheilung
unter die Lehrer an den Director abliefern. Von allen �on�tigen Leî-

�tungen (das Eintrittsgeld bei der Aufnahme und eine Gabe der ab:

gehenden Primaner an die Schulbibliothek abgere<hnet) �ind un�ere
Schüler ganz befreit. Nur für die außerordentlichen Lectionen zahlen
die Theilnehmer vierteljährlih ein Gewi��es, nämlich für den Hebrät-
�chen Unterricht L Rtlr. 4 Sgr., für den Engli�chen und den Fran-
zö�i�chen Unterricht 24 Sgr., für den Zeichnenunterricht aber 12 Sgr. z
und eben �o viel fúr die be�ondern Schreib: und Zeichnen�tunden der

Real�chúler. Uebrigens gilt die alte Ob�ervanz bei uns, daß Schúler,
welche niht úber 14 Tage vor Anfang des Quartals eintreten, nur

fúr das folgende Quartal zahlen, wogegen die, welche �päter als 14 Tage
nach Anfang des Quartals abgehen, auch für das laufende Quartal
das Schulgeld zu entrichten haben.

8) Lehrercollegium. Das Lehrercollegium des Gymna�ii be-

�teht aus dem Director und �ieben ordentlichen Lehrern, wozu noch
vier außerordentliche Lehrer für den Hebräi�chen Unterricht in Se-
cunda, den Engli�chen und Franzö�i�chen, den Schreib: , Zeichnen: und

Singunterricht hinzukommen. Sie werden �ämmtli<h vom Magi�trat,
als dem Patron der Schule, erwählt und berufen. Jhre Ge�chäfte
�ind, mit möglich�ter Rück�icht auf das alterthümliche, wohlbewährte
Cla��en�y�tem �o vertheilt, daß je weiter nah ‘Prima hinauf, mehrere
Lehrer (doch in den ordentl. Lectionen niht über Y eintreten, damit,
wo der Unterricht �chwieriger wird, die Jugend aber �elb�t�tändiger,
jene weniger Stunden , die�e mehr�eitige Anregung habe, während je
weiter na<h unten hin, um �o mehr die Mehrzahl der Lectionen je
Einem Hauptlehrer zufällt, daß �ih an de��en Per�önlichkeit die no<
zartere Jugend vertrauenvoll an�chließe und allmälig zur Selb�t�tän-
digkeit emporarbeite. (Die Vortheile die�es Sy�tems hat mein hoch:
ge�häßter College, Hr. Profe��or Nizze, in einem be�ondern Pro-
gramm: über Cla��envertheilung in den Gymna�ien, Stral�. 1824 ent- |
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wickelt.) Dem Ordinaríus oder bleibenden Hauptlehrer jeder Cla��e
i�t die be�ondere Auf�icht Úber den guten Gei�t und Ton �einer Cla��e,
über. den öffentlichenund Privatfleiß der Einzelnen, die Ordnung und
Pánktlichkeit in ihren Arbeiten wie im Cla��enbe�uch und über ihr
ganzes �ittliches Betragen in“ und außer der Schule anvertraut. An

ihn haben �ich zunäch�t die betreffendenEltern in den Angelegenheiten
ihrer Söhne zu wenden. — Ereignet es �ich, daß ein Lehrer durch
Rei�en, Krankheit oder �on�tige Ur�achen een

der Abwartung �eines
Amts behindert wird, �o theilen �ich �eine Collegennach einer fúr alle
Fälle geregelten und fe�t�tehenden Vicariatsordnung �o in �eine
Ge�chäfte, daß der Unterricht der Jugend keine Unterbrechung erleidet,

9) Lehrverfa��ung überhaupt. Von der Lehrverfa��ung kann
hier nur das Allgemeine in �einen äußern Umri��en angegeben werden,
wozu der Lehrplan als Ergänzung dienen muß. Der Lehre die zwe>-
mäßig�te Einrichtung und möglich�te Wirk�amkeit zu geben, i� aller:

dings díe er�te Aufgabe der Schule und ihrer Vor�teher und Lehrer,
die ja eben davon den Namen fúhren. Die Per�onen der Lehren-
den, und ihre reg�ame, freudige, harmoni�che, aufs Be�te geordnete
Thätigkeitkommen hiebei zunäch�t in An�chlag. Es i�t bei uns mög-
lih�t dafür ge�orgt, er�tlih, daß jeder, vornehmlich in den obern Claf-
�en, wo mehrere Lehrer eintreten und der Unterricht �chon �trenger
wi��en�chaftlich i�t, in den Fächern, worin er am mei�ten núßen kann,
unterrichte: �odann, daß keiner na< Verhältniß mit Stunden über-
häuft oder in �einer äußern Lage zu �chlecht ge�tellt �ei, damit die ge-
hôrige Reg�amkeit des Gei�tes erhalten und die häusliche Muße zum
Be�ten der Lernenden und der Wi��en�chaft �elb�t verwendet werden
köônne. Zur Weckung und Erhaltung eines harmoni�chen Sinnes,
wi��en�chaftlihen Strebens und freudiger Amtsthätigkeit tragen befon-
ders die Lehrer: Conferenzen bei, welche (die Fälle außerordent-
licher Zu�ammenkünftefür Cen�uren u. . w. abgerechnet) regelmäßig
alle 14 Tage die Lehrer zu einem freund�chaftlichen Abendzirkel ver-

einigen, worin alle Jntere��en der Schule, be�onders was Lehrplan,
Methodikund Schuldisciplin betrifft, neben manhem Wi��en�chaft-
lihen in lebendiger Mittheilung - verhandelt werden. Wöchentliche
Revi�ion der Cla��endiarien, in welche von Tage zu Tage die

Fort�chritte des Unterrichts und die Lei�tungen der Schüler neb�t allen

Disciplinar : Ereigni��en eingetragen werden, und mit die�er Revi�ion
verbundene Cla��enbe�uche �ehen den Director in den Stand, das Wir-
ken aller Lehrer, das Zu�ammengreifen des Lehrplans und die Fort-
�chritte des Ganzen wie der Einzelnen zu úber�ehen und �i< mit �ei
nen Collegenüber alles Betreffende zu immer größerem Einklange zu

ver�tändigen. — Was �odann zweitens die Lehre oder den Unterricht
�elb�t betrifft, �o fordert der Zwe> de��elben, die no< unentwi>elte
JUgend zur gei�tigen Reife und Selb�t�tändigkeit emporzubilden , die

größte Um�icht und Sorgfalt, nicht bloß in der Auswahl, �ondern
auh in der Behandlung des Lehr�toffs. Daß der bei uns einge:
führte Lehrplan die möglich�te Voll�tändigkeit der Bildungsmittel
enthalte; �ofern fein wichtiges Element der Gei�tesentwi>kelung darin

vermißt wird; und die möglich�te ZÊwe>mäßigfkeit, �ofern alles dem

wahren Bildungszwe> Unangeme��ene daraus verbannt i�t, habe ich
iN meinem Programm von 1821: „Ueber den Organismus des öffent-
lichenUnterrichts an Gelehrten�chulen“/ zu erwei�en ge�ucht. Daß
aver jeder einzelne Lehrgegen�tand innerhalb �einer Grenzen die geord-
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net�te Ab�tufung: die zwe>mäßig�te Auswahl des für die ver-

�chiedenen Alter und BVildungé�tufen Geeigneten, und alle Cur�en im

engen und wohlgegliedertenZu�ammenhange untereinander enthalte,
die�es i�t die Aufgabe der Lehrin�tructionen für die einzelnen
Zweige des Unterrichts, deren Entwerfung und Durcharbeitung das

Ziel der gemein�chaftlihen Bemühungen des Directors und der übrigen
Lehrer i�t: wie denn �olche für die wichtig�ten Lelzrzweigebereits bet

« Uns vorhanden und die fúr den mathemati�chen Unterricht vom Prof.
Nizze în �einem Programm: „„Zwe>kund Folge des mathemati�chen
Unterrichts auf Gymna�ien, 1822“, bekannt gemacht i�t. — (Auch die

Úbrigen, deren Hauptinhalt un�er Lehrplan enthält, werden nah und

nah öôffentli<hmitgetheilt werden). Näch�t die�er Fe�t�tellung des

Materials der Lehre i�t die Hauptaufgabe die richtige Behandlung
de��elben, oder die zwe>mäßig�te Art und Wei�e, den Lehr�toff mitzu-
theilen und in den Seelen der Lernenden lebendig und fruchtbar zu
machen — die Methode meine i<. Daß der Unterricht all�eitig
die Gei�tesfraft der Lernenden we>e und zur Gegenwirkung auffor-
dere: daß das Mitgetheilte wahrhaft gei�tiges Eigenthum der Schüler
werde, und �ich zur eigenen freien Dar�tellung in ihnen ge�talte, die-

�es halten wir für das eigentliche Ziel alles Lehrens, das ein Bilden
von innen aus, niht ein Abrichten �ein �oll. Die Lö�ung die�er Auf-
gabe in den einzelnen Zweigen des Unterrichts i�t zwar allerdings mit

ein wichtiger Gegen�tand der Lehrin�tructionenz doch hängt gerade hier
das Mei�te von der Per�önlichkeit der Lehrenden, ihrer eigenen Sach-
fenntniß und Lehrerfahrung ab. Häufiges Wiederholen des Durch-
genommenen im Ganzen und Einzelnen und freies Vortragen de��elben
dur<h die Schüler �elb�t; �tete Anregung zum eigenen Denken und

Urtheilenz freie �chriftiiche Arbeiten in allen Zweigen des Unterrichts,
und be�onders in den obern Cla��en Anleitung zum eigenen Unter-

�uchen und For�chen und zur richtigen Anlegung und Behandlung der

Privat�tudien; — die�es �ind die allgemein�ten Züge der bei uns gel-
tenden Methodik. — Um aber �tets dié Re�ultate des Unterrichts und

den Bildungé�tand der Cla��en wie der Einzelnen über�ehen und wúr-
. digen zu fônnen, dazu dienen die Privatprúfungen, verbunden
mit der Durch�icht der �ämmtlichen Arbeitéhefte der Schüler, welche
der Dírector von Zeit zu Zeit in allen Cla��en veran�ta!tet. — Das

�olenne öffentlihe Schulexamen, welches allemal zum Schluß
des Schuljahres zu Michaelis in Gegenwart der Landes: und Stadt:

behörden und aller Freunde des Lehrwe�ens zwei Tage hindurch an-

ge�tellt wird und gewöhnlih mit einem Nedeact der zur Univer�ität
abgehenden Primaner �chließt, dient haupt�ächlich dazu, durh df�ent-
liche Darlegung der Re�ultate un�erer Schulthätigkeit �owohl in den

vorlfegenden Probearbeiten aller Cla��en aus den ver�chiedenen
Fächern des Unterrichts (welche vorher bei den Herren Scholarchen
circuliren) als in den mündlichen Prüfungen die Schule mit
dem Leben zu verknüpfen und das Publikum in �teter Beziehung zu
dem �tillen und ruhigen Gange des Schulwe�ens zu erhalten.

10) Schuldisciplin. Jn engem Zu�ammenhange mit der Lehre
�owohl, als mit der Per�önlichkeit der Lehrenden �teht die Schul:
disciplin. Jhr Zweck i�t, die �ittlihe Blúthe der Bildung und
des Unterrichts hervorzurufen, welche �ich im Leten und Handeln be-

währt. Sie i� daher eigentli<h die höch�te Aufgabe der Schule.
Jhre Wirkung �oll niht ein Zwang, �ondern freie Ge�innung �ein.
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Die uns anvertraute Jugend durch Lehre und Bei�piel zu ächt chri�t-
licher Frömmigkeit, innerer Reinheit der Sitten, äußerer Zucht und
An�tand, �trenger Regelmäßlgkeitin der Pflichterfüllung, Achtung für
Recht und Ge�eß, unweigerlichemGehor�am, Ehrfurcht und Ergeben-
heit gegen Eltern und Lehrer zu gewöhnen, und �ie dadurch zu guten
Men�chen und brauchbaren Bürgern zu bilden, halten wir für die

heilig�te Be�timmung des Lehrers : deshalb i� un�ere Stellung zu den
Uns Anvertrauten nicht die einer weltlichen Obrigkeit: die Schule i�t
Fort�esung und Ergänzung des Vaterhau�es: die väterliche Ge-
walt bezeichnet den Inbegriff un�erer Rechte, und Pflichten gegen die

Jugend. In die�er liegt das Band der Liebeund des Vertrauens,
welches uns mit un�eren Zöglingen gemein�chaftlih um�chlingen und
aller Mahnung und Lehre erft Lebenswärme und Fruchtbarkeit erthei:-
len muß; in ihr aber auh der �trenge Zwang, wenn der Träge in

�einen Pflichten �äumig i�t, der Ungehor�ame wider Sitte und Zucht
�ih an�traubt. Den Unverbe��erlichen entfernen wir lieber aus un�e-
rer Mitte, als daß er dur Bei�piel und Verführung die Uebrigen
verderbe. — Das äußere Betragen un�erer Zöglinge �ollen die Schu l-

ge�eße regeln, welche in 13 Artikeln, einfach und bündig, die Haupt-
vor�chriften des Verhaltens umfa��en. Jeder Schüler erhält bei �ei-
ner Aufnahme ein Exemplar, worauf er verpflichtet wird, und bei der

halbjährlichenCen�ur werden die�elben in voller Schulver�ammlung
Jedesmal wit den nôthigen Zu�áßen und Erläuterungen erneuert.
Die Rechen�chaft Úber die Einzelnen in Rú�icht auf Fleiß, Betragen
und Fort�chritte enthalten die halbjährlichen Schulzeugni��e, welche
nach vorhergegangenerBerathung mit �einen Collegen von dem Haupt-
lehrer jeder Cla��e ausgefertigt und vom Director und �ämmtlichen
Cla��enlehrern unter�chrieben den Schülern zur Ablieferung an ihre
Eltern in der öffentlichen Cen�ur ausgetheilt werden. Die�e,
welche zu Anfang jedes Seme�ters in engerer Schulver�ammlung, mit

religiö�er Feier verbunden, vom Director abgehalten wird, dient zu-
gleich, den Gei�t der ver�chtedenen Cla��en während des Halbjahres
zu würdigen, die. wichtigern Vorfälle in Erinnerung zu bringen, die

Ge�eße zu erläutern, neu Verordnetes mitzutheilen, �trafend, warnend,
ermunternd Vergangenes und Künftiges zu�ammenzufa��en und im

lebendigenGefühl der Einheit des Ganzen den Gei�t der Liebe und
des gemein�amen Strebens in Lehrern und Zöglingen der An�talt neu

zu wecken und zu beleben. Auch die Neuaufgenommenen werden bei

die�er Gelegenheit in den Schulkreis eingeführt. Ueber das Detail
der Zeugni��e der ihm anvertrauten Schüler verbreitet �ich hinterher
der Hauptlehrer in jeder Cla��e, um �ie für die Einzelnen de�to ein-
dru>svollerzu machen. Damit aber einestheils die�e Zeugni��e möôg-
lich�t genau ausgeführt, anderntheils der Director in den Stand ge-
�e6t werde, zu jeder Zeit den Stand der Disciplin und das Betragen
derEinzelnen zu kennen und darüber nöthigenfalls Auskunft zu er-
theilen,werden in den Cla��endiar ien aller Lehrabtheilungen (�iehe
dben)täglih und �túndlih �owohl die Ver�äumni��e als alle �on�tigen

isciplinarerinnerungen in Bezug auf Fleiß und Aufführung einge-
ragen, vom Director wöchentlich revidirt und von ihm in �einen Cla�-

�enbe�uchenzu Warnung, Tadel oder Aufmunterung der Schüler be-

nukt. — Ueberhaupt �uchen wir durch �tete und möglich�tgenaue B e-

laf�ichtigungun�erer Zöglinge, welche �i, �o weit es immer thun-
ih, au< über ihr häuslichesLeben er�tre>t (wiewohl wir hier leider



72

die Unter�tüßkung von Seiten der Eltern häufig vermi��en, ja nicht
�elten ihr Gegenwirken erfahren mü��en) das Bö�e, wo es �ich zeigt,
in der Geburt zu er�ti>en, jede Unterdrückung oder Verführung zu
verhindern, die Schächternen und Lä��igen zu ermuntern, den Ehr:
trieb wach zu erhalten, Kleinem zu �teuern. Dadurch beugen wir

nah Kräften gröberer Unart vor und �ind �eltener zu Strafen ge:
nôthigt. — Unter die�en ziehen wir die Ehren�trafen den übrigen vor.

Trägheit wird dur<h Nach�iben und Nacharbeiten be�traft, der Fleiß
ín den untern und mittlern Cla��en durch das Certiren aufgemuntert,
welches nach oben hin �par�amer wird und in Secunda nur viertel:

jährlih dur< Probearbeiten die Rangfolge be�timmt. Gröbere Ver:

gehungen werden in den obern Cla��en mit Carcer�trafe, in allen mit
dem (Gottlob �eltenen) Eintragen der Namen ins Schwarze Buch
des Gymna�ii auf kürzere oder längere Zeit (welches allemal mit De-

gradation verbunden i�t) und im äußer�ten Fall mit Entfernung von

der Schule geahndet. Eigentlicher Un�itte gebührt körperliche Züchti-
ung. Doch werden feine der �hwereren Be�trafungen ohne Zuzie-

hungdes Directors verhängt, in bedenklihen Fällen das ganze Colle-

giumzur Berathung gezogen. — Alle po�itive Belohnungen und
uszeihnungen für bewie�enen Fleiß oder Sittlichkeit des Betragens

zählen wir zu den bedenklichen Mitteln der Disciplin, weshalb die

Prämien in den beiden obern Cla��en, in BúÚchern be�tehend, mehr als

Andenken von Seiten der Schule an wohlgeartete Schüler betrachtet
werdenz bei den in Folge einer Stiftung jährlih zu vertheilenden
Preismedaillen (#. unten) �uchen wir dem möglichen nachtheiligen
Einfluß nach Kräften zu wehren. — Das Hauptmittel aber zur Er-

haltung eines guten und �ittlichen Gei�tes der Schule i�t der gute
Gei�t des Lehrer:Collegii �elb�t; welcher, wenn Einheit und in-

nige Harmonie der Ge�innungen und Grund�äße und des daraus ent-

�pringenden Verfahrens herr�cht, wenn alle von der Heiligkeit des

Berufs durchdrungen �ind, der ihnen anvertrauten Jugend von Gott
be�tellte Führer zum ewig Wahren und Buten zu �ein, und im ächt
wi��en�chaftlichen Leben und reht�ha�enem chri�tlihen Wandel ihr als

Vorbilder voranzugehen, nothwendig auch die heil�am�ten Wirkungen
auf die bildungéfähigenGemüther hervorbringen muß. Wie weit und

mit welchem Erfolge das jeßige Lehrer: Collegium die�es von allen
klar erfannte Ziel erreiche, �teht mir nicht an, hier beurtheilen oder

rühmen zu wollen; aber die�es darf i< bemerkbar machen, daß wenn

dur< Einigkeit der Maaßregeln und Be�trebungen etwas bei uns

ausgerichtet wird, die Lehrer :- Conferenzen, worin haupt�ächlich
das Wohl und die Leitung der uns Anvertrauten vielfach verhandelt
werden, dazu niht wenig von jeher beigetragen haben.

11) Schulbehörden. Patron des Gymna�ii i�t der Stadt-

magi�trat, welcher die �ämmtlichen Lehrer beruft und an�tellt und

Úber die Erhaltung des Ganzen wacht: näch�te Auf�ichtébehörde i�t
das Scholarchat, aus beiden Bürgermei�tern, dem er�ten Syndí-
fus, er�ten Camerarius und dem zeitigen Superintendenten be�tehend.
Die Leitung und Anordnung des Jnnern liegt dem Director des

Gymna�ii ob, welcher zugleich Organ und Vermittler des Collegi
bei den Behörden i�t. Könégliche Commi��arien der Abiturien-

tenprüfungs - Commi��ion �ind gegenwärtigHerr Regierungs-Prä�ident
Ritter 2c. von Rohr und Herr Con�i�torialrath Dr, Mohnike.
Die übrigen Mitglieder der Commi��ion be�tehen aus dem �tädti
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�en Scholarchat, dem Director und den vier er�ten Lehrern dcs

ymna�iiï. :

12) > alfsmictel des Unterrichts. Als Húlfsmittel des

Unterrichts be�it das Gymna�ium eine nicht unan�ehnliche Bibliothek,
welche be�onders im philologi�chen Fache viele �häßbare Werke enthä!t
und jährlih — wiewohl aus �hmalen Mitteln — möglich�t vermehrt
wird; eine Landkarten: Sammlung; einen phy�ikali�chen Apparat, der
aber �ehr der Aufhúlfe bedarf; ein Naturalien-Cabinet,welches außer
den botani�chen und zoologi�chen Vorräthen

,

be�onders eine treffliche
Mineralien : Sammlung der Gewogenheit eines Hohen Mini�teri ver-

danftz endlih im Fach der Antike die große Lippert�cheneb�t der klei:
nen Clau�ingi�chen Dactyliothek und eine ausgezeihnete Sammlung
Altgriechi�cher und Römi�cher Münzen, um das Jahr 1720 vom

Schwedi�chen Canzleirath von Staude, dem Sohn eines hie�igen
Rectors, dem Gymna�ium vermacht.

+

No. 12. Circular : Verfúgung des Königl. Mini�teriums des Innern
(zweite Abtheilung) de dato Berlin, den 24. Januar 1817 an

�ämmtliche Königl. Regierungen, die Ernennung von Königlichen
Commi��arien bei Schul: und Erziehungs: An�talten, wo der

Staat gegen die�e ‘Patronats-: Verpflichtungen durch �tehende Bei-

träge aus �einen Ca��en erfúllr, und auch daher an den Rechten
des Patronats úber �olche Theil nimmt, betreffend.

Der Königlichen Regierung wird anliegend Ab�chrift der Aller:

höch�ten Cabinetéëordre vom 10. d. Mets. in Betreff der Eraennung
von Königlichen Commi��arien bei Schul- und Erziehungs - An�talten,
wo der Staat gegen die�e Patronats : Verpflichtungen durch �tehende
Beiträge aus �einen Ca��en erfüllt, und auch daher an den Rechten
des Patronats über �olche Theil nimmt, mit dem Auftrage zugefer-
tigt, danach in �chon Statt findenden oder noh vorkommenden Fallen
au verfahren. , .

Zu Königlichen Commi��arien �ind immer Männer von Ge�chik-
lichfeit,die das Vertrauen der Patrone und des ‘Publikums genießen,
zu wählen und dem Mini�terio zur Be�tätigung vorzu�chlagen. Die�e
�ind im Allgemeinen dahin zu in�truiren, daß �ie an allen, das Jnnere
Und das Aeußere der An�talt betreffenden Verhandlungen den Patro-
nen über die�elben Theil nehmen, zu Allem mit�timmen , alle Erla��e,
Berichte oder �on�tige �chriftliche Ausfertigungen mit unterzeichnen,
Und în wichtigen Fällen be�ondere Anwei�ungen von der vorgeordneten

egierung einholen. Jn Fällen, wo es die Um�tände nothwendig
machen, den Commi��arien, wie in Frankfurt a. O., den Vor�is in

Uratorien oder Patronat: Collegien zu geben, muß bei den an das

Nini�terium gehenden Vor�chlägen mit Angabe der Gründe hierauf
e�onders angetragen werden.

Das Mini�terium hofft, daß die�e ganze Maaßregel nicht nur dem
Benehmenmancher Patronen in An�ehung ihrer Schul: oder Erzie-
Jungs - An�talten eine be��ere, fúr wahres Be�te rúck�ichtélos und tha:
fig be�trebteRichtang geben, �ondern auch andere, die noch kèine Kö-
Ugliche Unter�túbung für ihre Schulen genießen , antreiben wird, für
die�elben das Zhrige zu thun, wenn �ie anders niht mit Königlicher

nter�täßung auh Königliches Compatronat annehmen wollen.

Berlin, den 24. Januar 1817.
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No, 13. Circular: Re�crépt des Köntfgl.Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtlihe Kd-

négticheOberprä�tdenten wegen Beauf�ichtigung der höherenLehr-
an�talten. |

Durch die neue�ten Zeitereigni��e, be�onders aber durch die unter

dem 20. v. Mts. in der fünf und dreißig�ten Sibung der deut�chen
Bundes : Ver�ammlung in Frankfurt a. M. Statt gefundenen Ver-

handlungen in Betreff der in dem deut�chen Schul: und Univer�itäts-
We�en wahrgenommenen Gebrechen und Ausartungen, �ehe ih mich
veranlaßt, Ew. Excellenz (Ew. Hochwohlgeboren) hiermit dringend
aufzufordern, dem höheren Schulwe�en, mit Aus�chluß der Univer-
�itäten, für welche ih die Mitwirkung der betreffenden Königl. Ober:

prâ�idien noh be�onders in An�pruch nehmen werde — eine erhöhte
und ganz vorzüglicheAufmerk�amkeit zu widmen und Sich dadurch
in den Stand zu �chen, allen Mängeln und ganz vorzüglich jedem
Keime der Ausartung und des Verderbens, welchen Sie etwa in die-

�er oder jener höheren Schulan�talt gewahren �ollten, zeitig und nach:

drücftichentgegen zu arbeiten und �eine weitere Entwickelung zu ver-

hindern.
Zuvörder�t muß i< daher Ew. 1c. auf's Dringend�te zur Pflicht

machen, auf alle zweckdienlicheWei�e dahin zu wirken, daß �ämmtliche
Directoren, Rectoren, Profe��oren und Lehrer an den Gymna�ien,
Lyceen und höheren Schul- und Erziehungs - An�talten in lebendiger
Anerkenntniß ihres wichtigen Berufs und in ruhiger Erwägung de�:
�en, was ihnen zu thun obliegt in die�er Zeit, dur eine ganz be-

�onders �trenge, alle Verhältni��e rihtig würdigendeBe�onnenheit in
ihren mündlichen und �chriftlihen Aeußerungen, und dur<h ein von

innerer Haltung zeugendes, einzig und allein dem Wahren und Rech-
ten geweihtes Handeln in und außer der Schule kund thun und of:
fenbaren, wie es ihnen ein Ern�t i�t, ihr Leben in Einklang zu brin-

gen mit ihrer Lehre, und an der Reinheit, Gediegenheit und Un�träf-
lichfeit ihres eigenen Redens und Thuns der Jugend, welche �ie in
das �ittliche Leben einführen �ollen, ein Bei�piel und Vorbild zu geben,
dem �ie nah�treben fônne. Nur in dem Grade, als �ämmtliche Leh-
rer an den gedachten höheren Schulan�talten �ich fern halten von den

unklaren und verworrenen Meinungen einer in �elb�tgefälliger Täu-

�chung den Schein mit dem Wahren �o vielfach verwech�elnden Zeit,
und durch ihr ganzes Leben von der Klarheit ihres Denkens und von

der Lauterkeit und Fe�tigkeit ihres Willens fortwährend unzweideutige
Bewei�e geben, werden �ie au< ihren wohlthätigen Einfluß auf die

Bildung der heranwach�enden Ge�chlechter �ichern und die Ueberzeu-
gung begründen, daß die Tüchtigkeit der Bildung, zu welcher �ie durch
ihre Lehre wie durch ihr Bei�piel die ihnen anvertraute Jugend füh-
ren, alle die Be�orgni��e aus�chließt, welchen die deut�chen Regierungen
jekt gerade in die�er Hin�ihr Raum zu geben �ich auf eine �o drin-

gende Wei�e veranlaßt �ahen. -

Nicht weniger nothwendig i�t, dur< die na<hdrü>li<�ten Maaß-
regeln zu verhindern, daß fein Lehrer der gedachten höhern Schul-
an�talten durch die Tendenz �eines Unterrichts die Jugend zu der dün-

felhaften Anmaßung veranla��e, als �tehe ihr �chon ein eigenes Urtheil
Úber die Zeitereigni��e und die öffentlihen Angelegenheiten zu, und
als �ei �ie be�onders berufen, in die Ge�taltung des öffentlichenLebens

thätig einzugreifen oder gar eine erträumte be��ere Ordnung der Dinge
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herbeizuführen.Zwar �oll und muß den Gemüthern der Jugend eine
werfthätige Liebe zum Könige und Vaterlande tief eingeprägt und
kann hierzu der Unterricht in der Ge�chichte vorzüglichbenußt werden.
Aber es i�t auf keine Wei�e zu dulden, daß irgend ein Lehrer durch
kün�tlih herbeigeführte Vergleihungen mit der unmittelbar näch�ten
Gegenwart oder durch ab�ichtliche, klar oder unklar ausge�prochene
Beziehungenauf die augenblicklichenVerhältni��e der Für�ten, Völker
und Staaten �einem Unterrichte in der Ge�chichte einen unzeitigen
Reiz zu geben �uche, und die Jugend zu enaraeUrtheilen úbder Ge:
gen�tände anrege, welche �ie im Zu�ammenhange aufzufa��ea und zu
würdigen niht im Stande i�. Durch ein ‘�olchesungehöriges Ein-

mi�chen der Politik în den Ge�chichts :- Unterricht wird der Jugend
nur zu leiht die Unbefangenheit ihres Blicks in die Vergangenheit
getrúbtz �ie wird von einem gründlichen Auffa��en der nothwendig zu
erlernenden Gegen�tände abgezogen und zu dem Wahne verleitet, als

ver�tehe und wi��e �ie, worüber zu �hwakben �ie �ich herausnimmt,
Und als �ei �ie unter Hintan�ezung ihres näch�ten unmittelbaren Be-
rufs verpflichtet, ihren inhaltéleeren Gefühls: Vor�tellungen von einem
erträumten be��ern Zu�tande des öffentlichen Lebens Wirklichkeit und

Da�ein zu geben. Vielmehr fordert die Gegenwart dringender als je,
daß der Unterricht in der Ge�chichte wie in den übrigen öffentlichen
Lehrgegen�tänden�ich �treng in den Gränzen der Schule halte, auf
ein flares, umfa��endes und in genauer Kenntniß des Be�ondern
ruhendes Wi��en hinarbeite, und den Ern�t der Wi��en�chaft niemals

verleugne, um al�o die Jugend frúhzeicig dem Leicht�inne und der

Oberflächlichkeit im Denken zu entfremden und �ie vorzubereiten zu
der ern�teren An�trengung und zu den Pflichten ihres fünftigen Be-
rufs. Nur da, wo der öffentlicheUnterricht in allen Lehrfächernin
die�er Art erfolgt, und namentlih ein gründlicherund ern�ter Unter-
richt in der Religion, die Grundlage der ganzen Erziehung, eine wahr:
haft religió�e Bildung und nicht bloß ein hôch�t �chädliches Schwär-
men in unklaren Gefühlen bewirkt, läßt �ich erwarten, daß der Júng:-
ling, fünftig �ich �elb�t Úberla��en, in allen Verhältni��en die rechte

aÿn mit Sicherheit verfolgen wird.

Zu der Gründlichkeit eines �olchen Unterrihts muß �ich in allen
mehrgedachtenhöheren Schulan�talten eine �trenge Disciplin ge�ellen,
welchedie Jugend zwar mit Liebe und Milde behandelt, aber unab-
lä��ig auf Gehor�am, Fleiß und gute Sitte dringt, und die genaue�te

efolgung der desfall�igen Ge�eße zur heilig�ten Pflicht macht. Es

muß daher jede Unregelmäßigkeit, Unfolg�amkeit und Pflichtvernach-
lä}�igungder Schüler nachdrüklich gerügt, jede dünfelhafte Anmaßung
�ogleich bei ihrem er�ten Hervortreten zurückgewie�en, vorzüglich aber

JederUngehor�am gegen die Lehrer und jede Hintan�ebung der ihnen
gebührenden Ehrfurcht aufs �chärf�te ge�traft werden. Be�onders i�t
in allen, die Handhabung einer guten Disciplin betreffenden Fällen
allesunnôthige Rai�onniren und Discutiren mit der Jugend zu ver-

etiden, damit �ie fróh lerne, ohne Widerrede den vorge�chriebenen
e�eben zu folgen, �ih willig der be�tehenden Obrigkeit zu unterwer-

fen, und die bürgerliche Ordnung, welche eben auf púnktliche Befol-
Ang de��en, was Recht i�, beruht, durch die That anzuerkennen,
d

le�e obigen Bemerkungen werden hinreichen, Ew. 2c. die leîten-

die rund�äbe anzugeben, welche Sie in der gegenwärtigenZeit auf
€ mehrgedachtenhöheren Schulan�talten Jhres Oberprä�idial:Bezirks
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mít folgerehter Strenge în Anwendung zu bringen haben. Da aber
eine desfall�ige öffentlihe Bekanntmachung weder möglich noch nôthig
i�t, weil �te theils vielfältigen Mißdeutungen unterliegen, theils gegen
diejenigen Schulan�talten und Lehrer, welche nach vor�tehender Auf-
gabe bis jekt tadellos und ge�ezmäßig gewirkt haben, ein unbegrún:
detes und eben daher kränfendes Mißtrauen verrathen würde: �o muß
ich Ero. 2c. eigener Beurtheilung anheim�tellen, nah den Bedürfni��en
und Verhältni��en der einzelnen Schulan�talten und ihrer Lehrer, wie
es Jhnen zeitgemäß am zwe>>dienlich�ten und wirk�am�ten �cheint, das

Erforderliche �peciell zu veranla��en.
Ew. 2c. werden Sich dur< um�ichtige Verfolgung und mögliche

Erreichung der im Obigen angedeuteten Zwecke um die Schulan�tal-
ten, Lehrer und Schüler ein we�entliches Verdien�t erwerben und von

ihnen mannigfache Nachtheile abwenden, indem jede auf Seiten der

Behörden, der Lehrer oder der Schüler wahrgenommene Vernachlä�:
�igung de��en, was zu thun ihnen Pflicht und Ge�eß gebietet, fúr �ie
ganz unnach�ichtli< die unangenehm�ten Folgen herbeiführen wird.

Namentlich muß die Entfernung derjenigen Lehrer, welche nachtheilig
auf die Jugend durch bö�es Bei�piel und leicht�innige Lehre einwirken,
úberall unnach�ichtlich erfolgen.

Einer: be�timmten Anzeige de��en, was Ew. 2c. ín die�er Hin�icht
unmittelbar oder mittelbar dur< das Königl. Con�i�torium oder die
mit Leitung des höheren Schulwe�ens beauftragten Räthe de��elben
werden veranlaßt haben, �ehe ih demnäch�t entgegen, �o wie ih auch
hierdur< Ew. 2c. noh ausdrü>li< zur Pflicht mache, mich ven allen
den Fällen, in welchen von meiner Seite eine be�ondere Einwirkung
nôthig �ein �ollte, unge�äumt in die genaue�te Kenntniß zu �een.

Se. Maje�tät der König hat mlt Großmuth die Mittel gewährt,
die höheren Lehran�talten in einen be��eren Zu�tand zu ver�ezen. Wir

haben daher eine dcppelte Verpflichtung, Alles aufzubieten, damit die

wohlthätige Ab�icht Sr. Maje�tät des Königs zum Wohl und Segen
des Landes voll�tändig erfüllt werde.

Berlin, den 30. October 1819.
v. Alten�tein.

No. 14. Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen , Un-

terrichts:- und Medicinal : Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, betreffend die zu ergreifenden Maaßregeln wegen

Ueberfüllung der mittleren und unteren Cla��en der Gymna�ien.
Das Mini�teríum hat Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß �eit

einigen Jahren die Frequenz der Gymna�ien, be�onders in den größe-
ren Städten, um ein Bedeutendes gewach�en und dadur< eine, für
den Unterricht wie fúr die Disciplin nachtheilige, Ueberfüllung einzel-

[ner Cla��en herbeigeführt i�t. Die Ur�achen die�er Ueberfüllung man-

cher Gymna�ien �ind mannigfaltig, �cheinen aber vorzúglih in dem

noch in vielen Städten vorwaltenden Mangel wohl eingerichteter Ele-
mentar: und höherer Bürger�chulen, und demnäch�t auch darin zu lie-

gen, daß jet viele junge Leute, welche �ich �on�t einem bürgerlichen
Gewerbe würden gewidmet haben, wegen der für den Handels - und

Gewerb-:Stand ungün�tigen Zeitverhäleni��e �ich ohne wahren inneren

Beruf zu den gelehrten Studien drängen, hoffend, auf die�em Wege
theils leichter und �icherer in Zukunft ihren Unterhalt zu finden, theils
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jeßt zu der einjährigenDien�tzeit als Freiwillige zugela��en zu werden.
So �ehr entfernt das Mini�terium i�t, die Bildung, welche in den

Gymna�ien zu erlangen i�, auf einen Stand der bürgerlichenGe�ell-
�chaft be�chränken, und den übrigen Ständen die An�talten, welche zu
die�er Bildung führen, ver�chließen oder er�hweren zu wollen; eben �o
wenig fann da��elbe länger ge�tatten, daß die Gymna�ien wegen Manz
gels an einer hinreichenden Anzahl zwe>mäßig eingerichteter �tädti�cher
Elementar- und Bürger�chulen immer mehr überfüllt und dadurch die

Gymna�iallehrer, indem �ie ihre Zeit und Aufmerk�amkeit zu �ehr zer:
�plittern mü��en, gehindert werden, auf díe gei�tige Ausbildung der

einzelnen Schüler �o wohlthätig und nachhaltig einzuwirken, als �iïe
�ollten und auch bei einer ihren Kräften angeme��enen Zahl von Schú-
lern wohl fönnten. Da wahr�cheinlich no< eine geraume Zeit hin:
gehen dürfte, ehe es den Königl. und �tädti�chen Behörden wird ge-

lungen �ein, dur< zwe>mäßige Einrichtung einer hinreichendenAnzahl
von Elementar: und höheren Bürger�chulen dem desfall�igen immer

dringender werdenden Bedürfni��e abzuhelfen, und dadurch zugleich in-
direct der úÚbermäßigenFrequenz der Gymna�ien, be�onders in den

unteren und mittleren Cla��en, Einhalt zu thun, �o mü��en unmittel-

bar von den Gymna�ien �elb�t Maaßregeln ergriffen werden, um die
für die Schüler und fúr die Lehrer nachtheiligeUeberfüllung einzel-
ner Cla��en �o viel als möglich zu verhindern , und da, wo �ie bereits

eingetreten i�t, wenig�tens un�chädlih zu machen. Zu die�em Zwecke
�cheinen folgende Maaßregeln: 1) die Anordnung einer �trengeren und

ge�chärfteren Prüfung �oroohl bei der Aufnahme in die Gymna�ien,
als auch bei der Ver�egung aus einer Cla��e in die andere; 2) die

Be�timmung eines Maximi, úber welches hinaus künftig keine Schú-
ler in die betreffende Cla��e der Gymna�ien weiter aufgenommen wer-

den darf, und für welches im Durch�chnitt etwa die Zahl von funfzig
Schülern anzunehmen, da indeß nicht alle Alters�tufen gleihe Be:

handlungerfordern, für die ver�chiedenen Cla��en auch ver�chieden zu
be�timmen �ein möchte; 3) die Errichtung eines parallelen Coetus , �o-
bald die Schülerzahl in einer Cla��e das näher zu be�timmende Maxi-
mum über�chreitet, und endlich 4) die Fe�i�ezung dienlich zu �ein,
dur< welche den Gymna�ien die Befugniß ertheilt wird, �olhe Schü-
ler der unteren und mittleren Cla��en aus ihrem Krei�e zu entfernen,
welche �ich nah dem ein�timmigen Urtheile aller Lehrer niht zu den

Gymna�ial- Studien eignen, und wegen Mangels an Fleiße und an

âhigfeiten, au<h nachdem �ie zwei Fahre hindurch in einer und der:

�elben Cla��e ge�e��en haben, no< niht zur Ver�ekung in die zunäch{
hôhere Cla��e fúr reif erklärt werden können. Um nun in die�er für
das fernere Gedeihen der Gymna�ien einflußreichen Angelegenheiten
elne definitive Ent�cheidung vorzubereiten, und bei Erla��ung der�elben
dieVer�chiedenheit der provinziellen und örtlichen Verhältni��e �o viel
ais möglih berú�ihtigen zu können, fordert das Mini�terium das

dnigl, Con�i�torium auf, die gegenwärtige Frequenz der einzelnen
la��en der Gymna�ien �eines Bezirks hieher anzuzeigen und mit Rúk-

�icht auf die obige Eröffnung �i gutachtlich zu äußern, wie die Ueber-

Ullung einzelner Gymna�ial - Cla��en künftig vermindert, und da, wo
�ie bereits Statt findet, un�chädlich gemacht werden könne.

Berlin , den 25, März 1825,
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No. 15. Re�cript wegen Ueberfüllungder Gymna�ien.
Das Mini�terium hat aus der von dem Königl. Con�i�torio mit

dem Berichte vom 8. v. Mts. eingereichten Ueber�icht der Frequenz
der Gymna�ien �eines Bezirks die Ueberfüllung einiger die�er An�tal-
ten er�ehen, und i�t mit den Vor�chlägen, ihr abzuhelfen, ad 1. im
Allgemeinen zwar damit einver�tanden, daß bei der Aufnahme neuer

Schüler, be�onders in die unter�te Cla��e, höhere Forderungen an �ie
gemacht, und nur �olche Schüler aufgenommen werden, welche gute
Sâhigfeiten und die gehörigenVorkenntni��e nachwei�en. Das Königl.
Con�i�torium hat jedoch die�e hôhere Forderungen näher hierher anzu:
zeigen; — ad 2. genehmigt das Mini�terium, daß bei den Ver�ekun-
gen mit Strenge verfahren, und fein Schüler in eine höhere Cla��e
ver�eßt werde, der nicht volllommen fúr die�elbe vorbereitct i�t. Es

�ind daher die �chriftlichen und mündlichen Ascen�ions : Prüfungen auf
das zwe>mäßig�te und derge�talt einzurichten, daß diejenigen Schüler,
welche von �ämmtlichen Lehrern für ascen�ionsfähig erklärt werden,
unbedingt und ohne Prúfung auf�teigen, diejenigen, welche von �ämmt-
lichen Lehrern fúr unfähig erklärt werden, ohne Prüfung zurückblei-
ben, und nur diejenigen Schüler, úber deren Fähigkeit oder Unfähig-
keit die Lehrer nicht ein�timmig �ind, von einer eigenen Prúfungs-
Commi��ion, die aus den Lehrerh beider betheiligter Cla��en zu�ammen:
ge�ekt �ein, und deren Vor�is der Director haben muß, �treng geprüft
werden. Die Ent�cheidung über das Re�ultat muß dann na<h Stim-

menmehrheit erfolgen und der Director bei gleichen Stimmen deu

Aus�chlag geben. Nach Secunda oder gar nach Prima dúrfen durch:
aus keine unfähigen Schüler ver�ebt, und in die�e Cla��en nur �olche
aufgenommen werden, die. für die höheren Studien Beruf und Fähig-
feiten haben. Ein ähnliches Verfahren i� bei der Aufnahme aller
von andern An�talten abgegangener, be�onders aber der ausländi�chen
Schúler zu beobachten , bei welchen leßteren dem Director noh über-
dies eine gewi��enhafte Nachfor�chung nach ihrer biéherigen Auffüh-
rung zur Pflicht gemacht werden muß; — ad 3. will zwar das Méí-

ni�terium den Gymna�ien die Befugniß zuge�tehen, �olche Schüler der

míttleren und unteren Cla��en, welche nah dem ein�timmigen Urtheil
aller Lehrer �ih ni<t zu den Gymna�ial: Studien eignen, und nament-

lih �olche, die wegen Mangels an Fleiß und Fähigkeiten auh nach:
dem �ie zwei Jahre hindur<z in einer und der�elben Cla��e ge�e��en
haben , no< niht zur Ver�e6ung in die höhere Cla��e für reif erklärt
werden können, ohne Weiteres aus ihrem Krei�e zu entfernen. Das

Königl. Con�i�torium hat jedoch in der deshalb an die Gymna�ien zu
erla��enden Verfügung die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, daß die�e
Befugniß nicht zur Härte gemißbraucht, �ondern überall mit der nô-

thigen Schonung zur Anwendung gebracht werde; — ad 4. will das

Mini�terium ge�tatten, daß da, wo ungeachtet aller obigen Maaßregeln
noch immer zu zahlreiche Cla��en vorkommen, die�e gerheilt, und die

Schúler in parallele oder ín untergeordnete Côtus, leßtere mit einem

be�chränfteren Cur�us, abge�ondert werden. Eine �olche Theilung i�t
jedo<h nur in den unteren und mittleren Cla��en, und höch�tens in
Secunda zulä��ig; dagegen muß, um das Getrennte wieder in der

ober�ten Cla��e zu vereinigen, und um anderer �ehr erheblichen Gründe

willen, die Theilung der Prima in zwei neben einander laufende Côtus
úberall vermieden werden. Berlin, den 24. December 1825,

An das Königl, Con�i�torium zu Coblenz.
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B, Gegen�tände des Unterrichts und Lehrplan.

a) Fm Allgemeinen.
No. 16. Auszug aus dem Programm des Gymna�ii zu Stral�und

vom Jahre 1827, die Unterrichts : Gegen�tände betreffend.
Lehrplan. |

Der Lehrplan kann in dreifacher Beziehung dargelegt werden, nach
der Ordnung der Lehrgegen�tände, der Lehrer und der Zeiteintheilung.
Die er �te �tellt das rein Objective und Bleibende in dem Verhältniß
und der Eintheilung der Unterrichts: Cur�en auf; an die zweite,
welche die Dar�tellung des Subjectiven, derVertheilung der Lectionen
Unter die Lehrer enthält, läßt �ich die Ueber�icht des im verflo��enen
Schuljahre wirkli<h Gelei�teten knüpfen; die dritte, welhe das

Wech�elverhältnißvon beiden in der Zeiteintheilung angiebt, liefert

tueLehreinrichtung des näch�ten Jahres in der angehängten Lections-
abelle.

/

1) Ueber�icht der Lehrgegen�tände.
Sprachunterricht.

a) Das Lateini�che geht als Hauptlection und Ba�is der ganzen
gelehrten Schulbildung dur< alle Cla��en, und hat in Prima 11, in
den drei folgenden Cla��en 10, in den beiden untern 8 Stunden wö-
<hentlih. Jun die�er Sprache �oll der jugendliche Gei�t im eigentlichen
Sinne durchgebildet werden, indem er nicht nur von Stufe zu Stufe
vom Leichteren zum Schwereren, vom Einfachen zum Zu�ammenge�eßten
fort�chreitend, dur< die Grammatif �yntheti�ch in das fe�te, harmoni-
�he Gefuge eines lebendigen Sprachorganismus eingeführt, durch
Interpretation und Critik analyti�h zu den fein�ten Operationen des
Denkens im Zergliedern der Begri��e und im Zerlegen des Baues der

Kun�twerke angeleitet wird, und vom Unge�chma>k �i reinigend, all:

málig dur<h das Ver�tändniß der antiken Mei�terwerke die edle cla�-
�i�che Form der Dar�tellung im Ausdru> erhabener Ge�innungen und

Gefühle in �ih aufnehmen und zugleich die Welt des Alterthums in
ihren großen und würdigen Umri��en an�chauen und kennen lernen

�oll) welches Alles zugleich auch für den Unterrichtin der griechi�chen
Sprache, und hier fa�t no< mehr, in Rü�icht auf die wahrhaft gei-
�tige Mu�ik und die innere Unendlichkeitihres Organiémusgilt): �on:
dern es �oll in die�er Sprache die Form, in ungebundener wie in
gebundener Nede, auh reproducirt werden, und der Gei�t in
freier, lebendiger , correcter Dar�tellung , nicht in Floskeln und Phra-
�en allein, �ondern in innerer Gediegenheit, Schönheit und Harmonie
der Compo�ition �ein cla��i�hes Gepräge bewähren. Dies i�t das

Ziel, wonach der lateini�che Unterricht zu �treben hat. Daher muß
in geordneter Stufenfolge vom Leichteren und Einfacheren zum Schwe-
ren und Zu�ammenge�eßten die Synthe�is im grammati�chen Unter-
richt, die Analy�is im Juterpretiren und die Reproduction im
Styl Hand in Hand gehen und die allmälige Aneignung des Stof-
fes der Sprache im Vocabellernen und Phra�eologie jene drei Uebun-
gen �tets begleiten. Sexta. Fe�te Einúbung der regelmäßigenFor-
inen des Nomen und Verbum und Vocabellernen i�t Haupt�ache.

veit�ushalbjährig. Grammatik und Lectúre 6 St., in jeder Lection

eerdunden.Er�te Grundlegung der grammati�chen Begri�fe, Reder
chile,Genus, Numerus, Ca�us. Die regulären Formen der 5 De-

[nationen neb�t den Hauptge�chlehtsregeln, Adjective und regel-
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mäßige Comparation. Zeitwdrter. Cardinalia und Ordinalia. Pro:
nomina. Arten und Theíle des Verbi. Húlfêverbum esse und die
4 Conjugationen neb�t den Deponentibus gründlich gelernt; dazu die

Prâäpo�itionen. (Zumpt Auszug $. 5—8. 10. 11. 13. 14. 17. 20. 21.
24. 25. 28, 29, 34 —37. 41. 42. 65.) Daneben Gedike?s Le�ebuch
1. Ab�chn. S, L—$Sin der Cla��e allmälig erklärt, analy�irt, die Vo-
cabeln an der Tafel ange�chrieben, von den Schülern nachge�chrieben
und zu Hau�e memorirt. Dabei Anleitung zur hauslichen Präparation.
Sodann 2, Ab�chn. S. $—24 häuslih präparirt, in der Cla��e über-

�eßt, analy�irt, Redensarten ausgezogen und neb�t den Vocabeln me-

morirt. Dabei �chriftliche Ueber�e6ung zu Hau�e, auch fúr die deut-

�che Stylbildung wichtig. — Styli�ti�he Vorübungen 2 St. Jn der

Cla��e �elb�t heuri�ti�<h ange�tellt, an der Tafel ange�chrieben, von den

Schúlern nachge�chrieben und zu Hau�e mundire. Verbindung des

Sub�tantivs und Adjectíivs, des Subjects und Prädicats und einfache
Ca�usverbindungen (Schulze Vorúb. S. 5—12 und aus S. 13—77
das Leichtere). — Quinta. Tieferes Eingehen in die Formenlehre,
vertnehrte Vocabel- und Phra�enkenntniß, erhöhte Fertigkeit im Ueber-

�)�eßen und Analy�iren, und Uebung in zu�ammenge�eßterer Saßbildung
i�t Ge�ichtspunkt. Cur�us halbjährig. Grammatik 3 St. Wiederho-
lung des Cur�us von VI. Einübung �ämmtliher Genus- und Ca�us-
regeln und aller Zahlwörter. Unregelmäßige Comparation. Theorie des
Verbum und Bildung der Tempora. Verba ‘anomala, defectiva, im-

ersonalia. Jrreguláre Zeitwörter und Deponentia der 1. und 2.

onjugation memorirt. Zumpt Auszug $. 10. 13. 15. 17— 21. 26.
27. 30—33. 38 — 40. 44. 45. 54. 55. 5S. 60. neb�t Einübung der die

Stylübungen begleitenden �yntacti�chen Regeln in Schulze?'s Vorúbun-

gen.
— Lectúre 3 St. Gedi>e Le�eb. 3r—5r Ab�chn. S. 24— 112.

häuslich prâparirt, in der Cla��e úber�eßt, analy�irt, (doch niht zu
weitläuftig ) Phra�en ausgezogen und neb�t, den Vocabeln memorirt.
Dabei häufiges Netrovertiren in der Cla��e und �chriftlihe Ueber-

�ekungen, wovon immer eine durchgegangen und die übrigen von den

Schúlern nachcorrigirt werden — Styli�ti�he Vorübungen 2 St. Der
Text wird in der Cla��e vorúber�eßt, nachdem die Regel erklärt i�t,
zu Hau�e ausgearbeitet, in der Cla��e revidirt und theilwei�e corrigirt.
Zu�ammenge�eßtere Ca�usverbindungen. Appo�ition. (Schulze Vorüb.
Seite 13—90 die in VI, nihc úber�ekten Stücke). — Quarta.

Erweiterung der Wort: und Phra�enkenntniß, Befe�tigung in der

Grammatik, be�onders der Formenlehre, Uebung in allen Arten der

Sa6bildung und allmäliges Eindringen in den Gei�t der Sprache
durch zu�ammenhängende Lectúre i�t Ziel. Cur�us einjährig. Gram:
matif 3 St. Wiederholung des Cur�us von V. Griechi�he Formen
und unregelmäßige Declination. Anmerkungen zum Verbum. Trre-

gularia und Deponentia der 3. und 4. Conjug. Adverbien, Präpo-
�itionen in der Zu�ammen�eßuñng. Conjunctionen. Jnterjectionen. Jn
der Syntax die Lehren von der Prädicatsverbindung und dem Ca�us-
gebrauch �peciell und das Uebrige in Schulze’s Vorúb. (Zumpt
Auszug $. 9. 12. 14. 16. 22. 23. 43. 46—53. 56, 57. 62—64,
66— 68.) — Ein Theil jeder Stunde wird zum Auf�agen von

Stammwörtern (aus Schellers kl. Wörterbuch von Kärcher) benukt,
wobei der Lehrer die Derivata múndlich entwielt. — Lecture. Cor-
nelius Nepos 3 St. Phadrus 2 St. Das Verfahren wie in V.

Die Analy�e geht hier �chon tiefer in das Syntacti�che ein, macht im
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Phâdrus auf den Unter�chied der poeti�chen Diction aufmerk�am, bleibe
aber übrigens rein grammati�h, Wort- und Phra�enkunde hier be�on-
ders betrieben, Jm Cornel wird retrovertirt, die úber�ekten Stücke
aus Phâdrus auéwendig gelernt, in jeder Stunde der Fnhalt der vo-

rigen repetirt. — Styli�ti�che Uebungen 2 St. Der Text wird in der

Cla��e vorúber�ezt, nah Erklärung der Regel, zu Hau�e ausgearbeitet,
abgeliefert, vom Lehrer zu Hau�e durchge�ehen, der die Fehler bloß un-

ter�treicht, in der Cla��e angiebt, und demnäch�t einen Jeden �eine Ar-
beit verbe��ert in ein be�onderes Heft eintragen läßt. Durcharbeitung
der úbrigen �yntacti�chen Regeln (nach dem Pen�um von V.) in aller-
lei Säßen und Anfang der Styli�tik | in zu�ammenlhängenderRede

(Schulze Vorúb. S. 90—136). — Tertia. Ueber�icht des ganzen
Sprachgebäudesin der Grammatik, Gewandtheit im Ueber�ezen und

grammati�cher Jnterpretation neb�t reicher Wort - und Phra�enkenntniß,
grammati�che Ausbildung des Sty!s in zu�ammenhängender Rede und:

ein Anfang in der Verskun�t i�t Ziel. Cur�us einjährig. Grammatik
2 St. Wiederholung des Cur�us von IV. und Befe�tigung in der

Kenntniß der Stammwdörter, Elementar: und Accentlehre. Regeln der

Pro�odie. Wortbildung. Gebrauch der Tempora, Modi und Partikeln.
(Zumpt Auszug $. 1—4, 61. 76 — 83.) Dabei die Hauptregeln vom

au des Hexameters und Uebung im Zu�ammen�eßzen aufgelö�ter Hexa-
meter. — Lectúre, Cicero’s Cato major und Laelius, �tatari�ch genau
durchgegangen, zur Uebung in grammati�cher Juterpretation 2 St.

Ausgewählte Stúcke aus Ovids Metamorpho�en, zur Uebung des Dich:
terver�tandni��es 2 St. und Jul. Cä�ar B. G. und Cio. cur�ori�h zum
ra�cheren Fort�chritt in der Lecture, nur mit den nôöthig�ten Wort- und

Sacherklärungen 2 St. Bei der häuslichen Präparation werden die
Vocabeln im Voraus memorirt, reichliche Phra�en vom Lehrer zum

Auswendiglernenausgezogen, beim Ueber�eben auf Wahl, Correctheit
und Schönheit des deut�chen Ausdrucks gehalten; von Cicero und Ovid

�chriftlicheUeber�ezung, die Stücke aus lelzterem auswendig gelernt, das

’ele�eneaus er�terem retrovertirt, aus lebteremim freien Vortrage La-
keini�ch nacherzählt. — Stylübung 2 St. (Dôring 1. und 2, Cur�.)

as Verfahren wie in IV. Seltener Extemporalia, aus dem phra�eo:
logi�chenVorrath zu�ammenge�eßt.

— Secunda. Tieferes Eindringen
in die Compo�ition der alten Kun�twerke dur<h Wort- und Sachinter-
Pretation, und in den innern Organismus der Sprache durch die fei:
nere Grammatik und Synonymik, Stylbildung in zu�ammenhängender
lede bis zur grammati�chen Reinheit und periodi�chen Gewandtheit,

ein Anfang im Latein�prechen und im �elb�t�tändigen Versbau i�t Ziel.
Ur�us zweijährig. Styl, Grammatik und metri�che Uebungen 4 St.

Zur Stylbildung Döring 3. und 4, Cur�. und Zumpts Aufgaben bis

per
200. Wöchentliches Exercitium ( nicht vorüber�eßt, bloß mit gege:

aten Phra�en) von wenig�tens zwei Quart�eiten, vom Lehrer nach
YUslicherCorrectur (von Jedem wenig�tens die Hälfte, und die Fehler
mei�t nur unter�trichen) in der Cla��e durchgegangen, dann der verbe�
�ertelateini�che Text dictirt und von den Schülern auswendig gelernt,

le ihre eigenen Fehler �orgfältig corrigiren mü��en. Zur Phra�eologie
werden (außer dem Vorrath aus der Lecture) Erasmi Àdagia im Aus:
éugebenust. — Zumpts größere lateini�che Grammatik $. 1— 83. wird

1 einem einjährigen Cur�us erklärt und eingeübt, neb�t der Lehre von

üb edefiguren (aus Vossïus Comment, rhetor. ), dazuder Anhang
ILMetrik bei Zumpt S, 539—:566 und wöchentlichcinemetri�che



82

Uebung fn freter Uebertragung deut�cher oder grlechi�cher Dichter�túcke
ín lateini�che Hexameter und ins elegi�che Versmaaß. — Lectúre: (Pro�.
4 St.) Cicero's Reden, 2 St. �tatari�h erklärt, mit Entwickelung des

Plans und hi�tori�chen Zu�ammenhanges einer jeden. Livius und Sal:

lu�t, jährlih abwech�elnd, 2 St. zur ra�cheren Lecture. Poet. 2 St.

Virgils Aeneis und Terenz, jährlich abwech�elnd; auch lebterer überall
metri�ch gele�en, nach Erklärung des Rhythmi�chen. Beim JInterpreti-
ren muß zwar auh in die�er Cla��e das Grammati�che durhweg vor-

walten; doch geht die Erklärung überall �chon tiefer in die Natur der

Compo�ition, den Unter�chied der Stylarten, des ‘Poeti�chen vom Pro-
�ai�chen, und überall in Erläuterung des Antiquari�chen ein. Práäpa-
ration, Phra�eologie, �chriftliche Ueber�ebungen (aus Cicero und Terenz)
mit Sorgfalt im deut�chen Ausdru>, wie in Tertia. Aus Virgil viel

auswendig gelernt (jede Woche ein Pen�um) und freier und zu�ammer-
hängender Vortrag des im Livius, Sallu�t oder Virgil Gele�enen durch
die reifere Hälfte der Schüler, zur Vorúbung im Latein�prehen. —

Príma, Neifendes Ver�tändniß der Welt des Alterthums, inneres

Eindringen in den Gei�t und Gehalt der Kun�troerke, Durch�chauung
des grammati�chen Organismus der Sprache in allen �einen Theilen,
neb�t Ueber�icht des größern Theils vom Sprach�chaße in Wörtern und

Phra�en, Weekung der Urtheilskraft dur<h FJnterpretation und Kritik,
endlich fün�tleri�che Ausbildung des Styls zur freien, �elb�t�tändigen Dar-

�tellung in allen Arten der gebundenen und ungebundenen Rede i�t hier
Ziel. Cur�us dreijährig. Styl, Grammatik, metri�he und Sprech-
úbungen 4 St. Stylúbungen theils in Exercitien (aus Zumpts Auf-
gaben von S. 200 an und andern vom Lehrer gewähltenTexten in der

oratori�chen, philo�ophi�chen, hi�tori�chen und epi�tolari�chen Pro�a } wd-
chentlich einem; Correctur und Memoriren wie in Secundaz theils in

freien Ausarbeitungen über aufgegebene Themate, zwei in jedem Vier-

téljahr, welche nah Jnhalt, Anordnung und Sprache beurtheilc und

corrigirt werden. Zur Uebung im gewählten und fertigen Latein�prechen
ge�chieht theils die Jnterpretation der Schrift�teller und deren Repetition
Lateini�ch, wozu noch ein zu�ammenhängender lat. Vortrag der griech.
und rôm. Litteratur und de��en lat. Nacherzählungdur< die Schüler
dient : theils werden, abwech�elnd mit den metri�chen Uebungen, alle 14

Tage von 2 Schülern der Reihe nach �elb�tgewählte und ausgearbeitete
Vorträge, die der Lehrer vorher durch�ieht, frei gehalten und über die

daraus von den Mit�chülern notirten Bemerkungen lateini�ch disputirt.
Metri�che Uebungen werden über �elb�tgewählte oder gegebene Stoffe
alle 14 Tage geliefert in ver�chiedenen, be�onders bei den Geübtern in

Horazi�chen Versartenz; und vom Lehrer corrigirt zurückgegeben.Jn
der Grammatik Wiederholungdes Cur�us von Secunda und Erläute-
rung der Syntaxis ornata. (Zumpt $. $4— 87.) — Lectúre. ‘Pro�a
4 St. Zur Ge�chichte Tacitus Annalen 2 St., zur Philo�ophie und

Rhetorik Cicero’'s/, Tusculanen und de Oratore, wech�elnd, 2 Stunden.

Poe�ie 3 St. für die drei Hauptgattungen, die epi�che, lyri�che und

dramati�che, Virgil , Horaz und Plautus wech�elnd; doh Horaz zum

größeren Theil. Präparation �tets auf Sinn und Zu�ammenhang;
Ueber�eßzungen vom Cicero ‘und Tacitus; jede Stunde Repetition der

vorigen Lection, Lateini�ch, mit Angabe des innern Zu�ammenhanges im

Gele�enen und öfterer Veranla��ung zum eigenen, freien Jnterpretiren.
Die Erklärung behält ihren grammati�chen Charakter: übt aber durch
öftere Anleitung zur Wort - und Sachkritifk den philologi�chen Scharf:
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�inn, geht ins Junere des Plans der Compo�ition und des Gedanken-

zu�ammenhangs ein und fügt aus dem Hi�tori�chen und dem Antiquariz
�chen úber Sitten , Lebens- und Staatseinrichtungen Überall �o viel zu,
um theils den Sinn des Schrift�tellers klar, theils das Leben und die

Denkwei�e des Alterthums den Jünglingen an�chaulih zu machen. —

Indeß muß Vieles, was zur Vervoll�tändigung der Zwecke von IL,
LIT.und I. dient, in einem wohlgeordneten und von den Lehrern beauf:
�ichtigten Privat�tudium eingebrachtwerden, wovon unten zu Ab�chn. B.2.

b) Das Griechi�che wird in 4 Cla��en gelehrt, in Quarta 4 St.,
in Tertia: 6, in Secunda 4, in Prima 6 St. wöchentlich. Jm Gan-
zen gelten für da��elbe die nämlichen Ge�ichtspunkte, welche dem lateis

ni�chen Unterricht vorange�tellt �ind, nux daß die �tyli�ti�chen Arbeiten
hier feinen �elb�t�tändigen Character haben, �ondern nur zur Einúbung
der Formenlehre und Syntax dienen. Dagegen i�t die�e Sprache wegen
der innern Vortrefflichkeitihres Baues und ihrer erhabenen Mei�ter-
werke în jeder Art der Dar�tellung vorzüglichgeeignet, in der Jugend
zugleich mit dem Sinn für tiefere Sprachfor�chung den Trieb für das

Reinwi��en�chaftliche und uneigennübigeLiebe zu allem Schönen und

Guten zu erwecken. Quarta. Cur�us einjährig, Grammatik 2 St.
Butrmann Schulgr. Elementar: und Accentlehre. $. 2—6. 8 —15.

Buch�tabenveränderung$. 16—830. RegelmäßigeDeclination der Sub-
�tantiva $. 32—55. Adjectiva mit den gradus compar. Zahlwörter.
Pronomína $. 58—77, Die Lehre vom Verbum, mit Einúbung
�ämmtlicher Formen der regelmäßigen Conjugation. ($. 81—103. 105.)
Haupt�ache i�t hier, den Schülern überall die Formen in ihre einfachen
Elemente zu zerlegen, ihnen das Gleichförmige in der Formenbildung
bemerfbar zu machen und �ie anzuleiten, nah den Ge�eßen der Buch-
�tabenveränderung im Verbum die Tempus�tämme zu bilden und die�en
mittel�t des Modusvocals, oder ohne �olchen, die Endung anzuhängen
(wobei Thier�ch Grammatik zu benuben i�t), Danebendie Ab�chnitte
aus Blume?s Uebungen 1. Abth. theils zu mündlicher, theils zu �chrift-
licher Ueber�ezung. — Lectüre 2 St. Jacobs Elementarbuch Lr Cur�us
be�onders zur Einúbung der Formenlehre und zur Vocabelkenntniß,wo-

bei alle Vocabeln memorirt werden. — Tertia. Cur�us einjährig.
Grammatik und Styolúb. 3 St. Wiederholung des Cur�us von IV.

und Einúbung der unregelmäßigenund Homeri�chen Formenlehre, mit

Aué�chluß der úbrigen Dialecte. Dazu die �ämmtlichen irregulären
Verba. Buttmann $. 1—117. Die Hauptregeln der Syntax werden

vorläufig in der Lecture beigebracht. Daneben �chriftliche Arbeiten aus

Blume's Uebungen 2. Abth. — Lectúre 3 St. Jacobs 2x Cur�, und
im leßten Vierteljahre Homers Ody��ee. Grammati�che Analy�e und

ocabellernen �ind Haupt�ache; leßteres be�onders nah den Wort�täm-
nen. Dabei Lennep, Niz und Riemer benubt, auch kann das Retro-
vertiren der Pro�a zur Uebung dienen. — Secunda. Cur�us zweî-

jährig. Befe�tigung in der ganzen Grammatik des Atti�chen und Ho-
meri�chen Dialects und tieferes Eindringen in den Gei�t der Sprache
durchLectúre und Jnterpretation �ind hier Ziel. Grammatik und Styl-
Übung2 St. Wiederholung des Cur�us von Il. Wortbildungslehre
Und - die ganze Syntax. (Buttmann $. 118 — 151.) Danebengriech.

Fercitia i “Tu�ammenhängender Rede aus Blume's Anleitung S. LI
bis 100, — Lectúre: 3 St. Xenophons Anaba�is, mit genauer gram-
mati�cher Interpretation. Jn jedem le6ten Vierteljahre ein Stk von

Herodot,zum Ver�tändniß des Joni�chen Dialects mit Hervorhebung
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der Jonlsmen 2 St. Homers IÎlías, nach befe�tigter Fertigkeit in der

grammati�chen Analy�e mehr cur�ori�h, Ueberall Vermehrung der Vo-

cabelkenntniß durch Auswendiglernen , be�onders im etymologi�chen Zu-
�ammenhange; und öôfteregrammati�che Uebung durch Retrovertiren der

Pro�a. — Prima. Tiefere Ein�icht in den lebendigen Organismus
und den Reichthum der Sprache, Eröffnung des innern Ver�tändni��es
und Unter�cheidung des ver�chiedenen Charakters der Kun�twerke, endlich
Eindringen in die mannichfaltigen metri�chen Formen , be�onders der

Dramatiker, i�t Ziel. Cur�us dreijährig. 1 St. Grammatik und Styl-
úbung wech�elnd. Aus Matthiä's gr. Schulgrammatik be�onders die

Syntax erlautert. Dabei Exercitia aus Blume’'s Anleitung $. 100—
235. Lectúre. Pro�a 2 St. Thucydides, Plato und Demo�thenes,
wech�elnd. Jm Poeti�chen 2 St. Sophocles, und in jedem lebten
Vierteljahr einiges von Theocrít und Pindar, zum Dialectsver�tändniß.
Die Grund�äße der Junterpretation wie oben im Lateini�chen. — Auch
in die�em Lehrzweigemuß die Privatlectúre Vieles ergänzen, wovon

weiter unten.

c) Das Hebräi�che wird mit den der Theologie �h widmenden

Schülern in zwei Cla��en, Prima und Secunda, in jeder 2 Stunden
wöchentlich, betrieben, nah Ge�enius Grammatik. Jn der zweiten
Cla��e die reguläre Formenlehre, Vocabellernen und Analy�iren leichterer
hi�tori�cher Ab�chnitte; in der er�ten die anomale Formenlehre und die

Syntax, mit Le�en ausgewählter P�alme und propheti�cher Ab�chnitte
und deren genauere Analy�e, Jn beiden �chriftliche Uebungen zur Be-

fe�tigung der Grammatif.
ad) Der deut�che Sprachunterricht, hat in den beiden untern

Cla��en 6, in beiden mittlern 4, in beiden obern 3 Stunden wöchentlich.
Theils theoreti�che Kenntniß ihres Baus, wie ihrer hi�tori�chen Ent-

wickelung und haupt�ächlich�ten Litteraturproducte, theils practi�che Aus-

bildung bis zur Reinheit, Leichtigkeit und Gediegenheit des �chriftlichen
und mündlichen Vortrags �ind Ziel die�es Unterrichts. Sexta. Gram-

mati�che und �tyli�ti�che Vorübungen, 4 St. Aller Unterricht muß hier,
wo Stoff und Form gegeben �ind, practi�che Ucbung �ein. 2 St. Har-
tungs fl. deut�che Sprachlehre $. 30—186. in der Cla��e durhgenom-
men und erklärt. Unter�cheidung der Redetheile, des Genus, Numerus
und Ca�us. Regelmäßige Formen des Nomen und Zeitworts, Alles an

Bei�pielen mündlih eingeübt. Hauptregeln der Syntax. Verbindung
des Subjects und Pradicats, Gebrauch der Ca�us und ihrer Prápo-
�itionen, der Modi, Tempora und der Sabverbindung dur< Conjunctio-
nen, mündlich und �chriftlich mit Bei�pielen an der Tafel erläutert.
Daneben in 2 St. die Hauptregeln der Orthographie (Hartung $. 187

bis 235.) in der Cla��e entwi>elt, dur<h Säáße, an die Tafel ange�chrie-
ben und von den Schülern nachge�chrieben, be�tändig erläutert; dann

kleine Rede�tücke,Erzählungen, Gedichte u. dergl. dictirt und nachge-
�chen , endlich freies Auf�eßen vorgetragener Erzählungen, er�t in der

Cla��e, dann zu Hau�e. — 2 St. Le�eúbung, mit dem Le�en der bibl.

Ge�chichte im Kohlrau�ch zu verbinden,und dadur< 4 Stunden: mit-
unter gei�tl, Lieder und kleine Gedichte aus Seidels Fabeln und Erzäh-
lungen er�t dffentlichgele�en, dann gelernt. Beim Le�en richtiger Aus-
dru> und gute Betonung be�onders beachtet : ôöfterestactmäßiges Zu�am-
menle�en der Schüler zur Aufmunterung. Be�onders wichtig i�t das

mündliche wohlgeordneteNacherzählendes Gele�enen dur<h Einzelne in

jeder Stunde, zur Uebung des zu�ammenhängendenDenkens und Aus-
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dru>s. — Quinta. Grammati�che Uebungen 2 St, Der Cur�us
von VI. wiederholt und ergänzt, mit Hinzufügung der Elementar - und

Wortbildungslehre.(Hartung $. 1—29,) - Verfahren wie in Vl, —

Orthographi�cheund Stylúbung 2 St. Die orthographi�chen Regeln
gleich anfangs voll�tändig eingeubt, mit vielfachen Dictaten. Dann

Anfang der Stylübung durch vorgetragene oder vorgele�ene Erzählungen
Und kleine Briefe, und Uebertragen poeti�cher Stücke in Pro�a. —

2 St. Le�eúbung, mit dem Bibelle�en im Kohlrau�ch verbunden. Ver-
fahren wie in VI. Frei declamirt noh wenig, und nur von den Be�ten.
— Quarta. Grammatik und Declamirübung, 2 St. Voll�tändigere
Entwickelungder regelmäßigen und unregelmäßigen Formenlehre nach
Hein�ius fl. deut�her Sprachlehre $. 1—214., Dabei häufige Uebung
im ausdrucksvollen, wohlbetonten Le�en mit freiem Declamiren poeti:
�cher Stücke abwech�elnd. — Stylübungen 2 St, Anfang des Dispo-
nirens nach gegebener Anleitung zum Be�timmen, Ordnen und Einthei-
len der Begrif�e. (Schallers Magazin 1r Th.) Freie Auf�äße in Chrien-
form, nach gegebenemFnhalt. Erzählende, be�chreibende Dar�tellungen,
Briefe und Formeln aus dem bürgerlichen Ge�chäftsleben. — Tertia.
Grammatik und Declamirúbung Z St. Wiederholung des Cur�us von

IV. und Dar�tellung der ganzen Syntax neb�t Entwickelung der wich-
tig�ten Synonymen. (Hein�ius $. 215— 297.) Le�e- und Declamir-

Übungen wie in 1V. bis zum freien, wohlgeordneten Vortrage größerer
Rede�túke. — Stylúbungen 2 St. Anleitung zur Behandlung und

Eintheilung gegebener Stoffe aus der Moral, Ge�chichte, P�ychologie,
Lebenserfahrung u. �. w., wobei der Gegen�tand er�t �ocrati�ch entwif-

felt, dann eine geordnete Dispo�ition von den Schülern aufge�eßt und
der voll�tändigen Bearbeitung des Thema vorange�telltwird. Daneben

forcge�eßte Anleitung zu Briefen und bürgerlichenGe�chäftsauf�ähen,
neb�t den äußern dazu gehörigenFormalien. — Secunda. Zweijähri-
ger Cur�us. 1 St. Theorie des Styls und dahin ein�hlagende Capitel
aus der Logik und Rhetorik. Denkge�ege. Begri��e. Urtheile. Schlü�te.
Definitionen. Regeln des Eintheilens und Disponirens. Redefiguren.
Charactereder ver�chiedenen Stylarten u. �. w. jährlih abwech�elnd mit
einer faßlihen Dar�tellung der Poetik (nach Reinbe>) und der deut-
�chen Pro�odik und Metrik (na< Grotefend). Daneben Uebungen im

dec�lamatori�chenLe�en und im freien Vortrage. — 2St, Stylúbungen.
Das Verfahren wie in Tertia, dabei dftere Aufgaben zur Auésarbeitung
von Dispo�itionen, die der Lehrer genau nach�iehtz doh werden die

freienAuf�äße nur nah vorher entwickelten und �treng geordneten Plä-
nen gemacht. — Prima. Dreijähriger Cur�us. 1 St. Zu�ammen-
hängenderVortrag der deut�chen Litteraturge�chichte,mit characteri�ti�chen

roben aus den wichtig�ten Autoren. — Stylübungen 2 St, Neben

größeren freien Arbeiten, be�onders in den 3 Hauptgattungen, der hi�to-
ri�chen, philo�ophi�chen und rhetori�hen Pro�a, theils nach be�prochenen
Und entwickelten, theils nach freien Dispo�itionen fortge�ezt. Daneben

dUweilenrhetori�che Uebungen im freien, declamatori�chen Vortrage und

Poeti�cheVer�uche, be�onders in metri�chen Ueber�eßungen.
'

e) Die franzö�i�he Sprache wird in beiden obern Cla��en in2 Abtheilungen,jede zu 2 Stunden wöchentlich, und bei den Real�chü-
�en von Tertia und Quarta während des Griechi�chen, dort in 3,
Ner in 4 Stunden gelehrt. Jn Prima und Secunda Daulnoy's
Grammatik2r Cur�. und de��en Materialien zu Stylübungen Liit. A.

is Zur Lecture auserwählte Stücke aus Voltaire, Racine und
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Florian. — Jn der Realcla��e Daulnoy's Grammatik Ix Cur�. mit

de��en Uebungs�tücken, und das franz. Schulbuch (Halle 1820) in bei-
den Abtheilungen. ‘

f) Die engli�che Sprache in Prima und Secunda eben �o wie
die franzö�i�che, in 2 Abtheilungenzu 2 Stunden. Jn beiden Wag:
ners Grammatik und Uebungs�tüke. Zur Lectúre Auserwähltes aus

Addi�on, Thom�on, Milton, und der Vicar of Wakefield, — Die

Real�chüfer in Tertia haben 3 Stunden wöchentlich, na<h Poppletons
und Bettacs Grammatik, Kühne?s Uebungs�tücken und Gedike's engl.
Le�ebuch.

Wi��en�chaftliche Lectionen.
a) Für den Religionsunterricht �ind in den beiden untern Cla�:

�en 4, in den übrigen 2 Stunden wöchentlich be�timmt; Ziel i�t die

Entwickelung der religiö�en und �ittlichen Anlagen mittel�t der Lehren
des Chri�tenthums, und po�itive Kenntniß des lebteren, �ammt �einer
Quelle, den bibli�chen Schriften, im hi�tori�hen Zu�ammenhange. —

a) In Sexta vorbereitender Cur�us, Entwickelung der religiö�en und

�ittlichen Elementarbegri��e, mit Memoriren leichter und zwe>mäßiger
Bibel�prüche und Liederver�e, nah Anleitung von Schwarz er�tem Un-

terricht in der Gott�eligkeit und Geßner Chri�tl. Religionslehre für die

Jugend. — Hierauf b) in Quinta katecheti�cher Cur�us der chri�tl.
Neligions- und Sittenlehre nah Schlegels Landesfatehismus, S. 39
bis 188 und die 3 er�ten Haupt�täcke, S. 17—33, neb�t ausgewäh�ten
Bibel�prüchen und Liederver�en. Jn Quarta der�elbe Cur�us voll�tän-
diger. S, 17—188. — Neben die�en katecheti�chen Cur�en geht als,

Grundíage der Bibelkenntniß die Bibli�che Ge�chichte A. u. MN. Te�t.
in Sexta und Quinta nah Kohlrau�ch, in 2 Abtheilungen, und in
Quarta Bekanntmachung mit dem �ummari�chen Jnhalt der einzelnen
bibli�chen Bücher (nach Krummachers Bibelkatechiómus) und Einübung
ihrer Folge. — Hierauf c) baut �i<h in Tertia und Secunda ein

Cur�us der Le�ung und populären Erklärung der Bücher des Neuen

Te�taments (mit luefchluß
der Apocalyp�e) neb�t angeknüpftenreligid-

�en und morali�chen Belehrungen; und zwar in Tertia (aus welcher
Cla��e die mei�ten Schüler ins bürgerlicheLeben übergehen) Deut�ch,
nach Luthers Ueber�ezung; am Schluß mit einer kurzen und faßlichen
Dar�tellung der wichtig�ten Begebenheiten und Religionsmeinungen in
der chri�tl. Kirche ‘(einjähr. Cur�.). In Secunda aber wird in der

angegebenenWei�e der griechi�che Urtext gele�en und erläutert. — d) Auf
die�e Vorbereitung und Befe�tigung in den Erkenntnißquellen un�erer
Neligion folgt in Prima ein geordneter Lehrcur�us (dreijährig), wel:

cher theilsin hi�tori�cher Belehrung das Wi��enswerthe Über die bibli-

�chen Bücher und ihre Verfa��er und über die Schick�ale und Lehrmei-
nungen der chri�tlichen Kirche liefert, theils in �ocrati�cher Entwike-

lungsmethode die ri�tlihe Religions- und Sittenlehre im Zu�ammen-
hange, mit �teter Beziehung auf ihre Quelle, die Bibel, dar�tellt.

b) Der mathemati�che Unterricht nimmt in allen Cla��en 4

Stunden wdöchentlih ein. Die untere Stufe füllt das gemeine
Rechnen aus, und zwar in Sexta die vier Species in ganzen Zahlen,
unbenannten und benannten, in Quinta die vier Species in Brüchen,
mit Aus�chluß der Decimalbrúche, und als Anwendung die leichteren
Fälle der einfachen Proportionsrehnung (Regula de Tri). Stete

Uebung bis zur mechani�chenFertigkeit und Sicherheit i�t hier Haupt:
�ache, daher die Cur�en halbjährig �ind. — Jn Quarta fängt der
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�treng wi��en�chaftliche Unterricht anz; und zwar ín einem halbjährigen
ehrgange, a) aus der allgemeinenArithmetik: Begründung der Ele-

mente; die 4 Species in Buch�taben; Primzahlen, Decimalbrüche.
b) aus der Geometrie : gerade Linie, Winkel und Parallelen, Congruenz
der Dreie>e. — Jn Tertia in einem einjährigen Cur�us a) aus der

allgemeinen Arithmetik: Entgegenge�eßteGrößen; Polynome, Potenzen,
Zahlen�y�teme,Quadrat: und Cubikwurzeln, Proportionslehre. b) Aus
der Geometrie: Congruenz der Viele>e, Gleichheit der Figuren , Aehn-
lichkeit der Figuren, Kreislehre, Me��ung der Figuren. — Jn Se-
cunda in einem einjährigen Cur�us a) aus der allgemeinen Arithme-
tif: Gleichungen des 1. und 2, Grades; Reihen dur<h Divi�ion; Pe-
rioden der DecimalbruchezProgre��ionenz, Logarithmen; irrationale und

imaginäre Formen. b) Aus der Geometrie: Ebene Trigonometrie,
Stereometrie, — Hierauf folgt in Prima. ein zweijährigerCur�us, und

zwar im er�ten Jahre a) Combinationslehrè;binomi�cher Lehr�aßz cubi:

�che und höhere Gleichungen. b) Sphäri�che Trigonometrie; ‘Pro-
jectionslehre. Jm zweiten Jahre a) Combinationslehrez binomi�cher
Lehr�a6; Functionenlehre. b) Sphäri�che Trigonometrie, Curven der

zweitenOrdnung. — Jn Quarta und Tertia werden Nizze's Lehr-
bücher der Algebra, Ir. Th. und der Geometrie 1x. Th., in Secunda
und Prima der�elben 2x. Th. zum Grunde gelegt, �o weit die�er reicht:
das Uebrige nach weiterm Entwurf des Vf. Jn den 4 obern Cla��en
wird jede Woche eine �chriftliche Uebungs - Aufgabe von den Schülern
ausgearbeitet und eingeliefert. — Jn der Realcla��e wird mit den

nicht�tudirenden Schülern in Tertia während des mathemati�chen Un-

terrichts der übrigen das bürgerliche Rechnen , insbe�ondere die Propor-
tionslehre in ihrem ganzen Umfange betrieben und die einfachen Säle
der practi�chen Geomecrie erläutert. Lehrbuch i�t Kries Anwei�ung zur
Rechenkun�t für Geübtere.

c) Der geographi�che Unterricht wird als vorbereitend für
den hi�tori�chen in beiden untern Cla��en in 4, in beiden mittlern in 2

Stunden wöchentlich betrieben. Der Cur�us i�t ein dreifacher. a) Jn
Sexta allgemeine und natürliche Geographie,welche, von allem Poli:
ti�chen abge�ehen, das Bild der Erdoberflächenach �einen allgemeinen
Umri��en und phy�i�chen Be�chaffenheiten (Zu�ammenhang der Meere,
Gebirge, Flü��e), die Länder nah Naturgränzen, die Völker nach
Sprachgebietèn, phy�i�chen und �ittlichen Eigenthümlichkeiten,die Ord-

nung der Städte nah den Strom- und Kü�tengebietenbehandeitz;über:

all die Merkwürdigkeiten der Natur und men�chlicher Lebenswei�e haupt-
�ächlich berück�ichtige(nah Seltens Leitfaden). b) Jn Quinta und
Quarta voll�tändiger Cur�us der politi�chen Geographie, welche die

einzelnen Länder mit ihren Einwohnern, Städten, Producten 2c. ge-

nauer, im ge�chichtlichen (politi�chen) Ge�ichtspunkt betrachtet; und
¿war in Quinta Europäi�che Länder und Staaten (nah Zobers Leit-
faden), in Quarta außereuropäi�che Länder und Staaten (na<h Can:

nabich fl. Schulgeographie). c) Jn Tertia �tati�ti�cher Cur�us, wel:
her Verfa��ung und Staatswe�en be�onders beruck�ichtigt und �ich des-

halbzunäch�t an den hi�tori�chen Unterricht an�chließt, zugleichaber zur

Wiederholungdes vorhergehenden Cur�us dient. a) Stati�ti�che Be-

|hreibungdes deut�chen Staatenbundes und der preußi�hen Monarchie
nsbe�ondere.  b) Stati�ti�che Ueber�icht der übrigen europäi�chenStaa-
ten und ihrer Colonieen (Cannabich). — Ueberall wird das Gedächtniß
durch �tete An�chauung und fe�te Einprägungder Localitäten unter�tükt,
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d) Dem Ge�chichtsunterricht �ind in den beiden mittlern Cla�-
�en neben dem geographi�chen 2 Stunden, in den beiden obern, wo

jener wegfällt, 4 Stunden wöchentlich gewidmet. Als vorbildend für

die�en Unterricht fann in den beiden untern Cla��en die bibli�che Ge-

chichte wvegen ihres epi�chen Charakters gelten. A. Jn Quarta und
ertia: Populärer Cur�us, einjährig, eine allgemeine und eine

be�ondere Ge�chichte enthaltend; nämli<h a) in Quarta faßliche Ueber:

�icht der Weltbegebenheitennah ihren Hauptmomenten, mit zweckmä-
ßigen Details; auf niederer Stufe dem wi��en�chaftlihen Cur�us in

Prima ent�prechend. Lehrbuch: Böttigers Allgem. Ge�chichte. b) Jn
Tertia eine voll�tändige, aber populâre und für die Jugend anregende
Erzählung der deut�chen Ge�chichte, (dem Lehrgang in Secunda ent-

�prechend) nah Bôttigers deut�cher Ge�chichte. — B. In Secunda
und Prima: Wi��en�chaftlicher Cur�us, ebenfalls eine be�ondere
und eine allgemeine Ge�chichte enthaltend, nämlich a) Jn Secunda die
alte Ge�chichte und Geographie, zur fe�ten Begründung des Details,
nah Bredowos Handbuchez; zweijährig. b) in Prima die allgemeine
Ge�chichte, na< univer�ellern Ge�ichtspunkten, zur Entwickelung des

hi�torifchen Urtheils, mit be�onderer Beziehung auf die innern Zu�tände,
Einrichtungen und Verfa��ungen der Völker. Der Lehrgang dreijährig,
mit jährlich wiederholter Ueber�icht. 1) Alte Ge�chichte und Staats-

alterthümer. 2) Ge�chichte des Mittelalters. 3) Neuere Ge�chichte.
Lehrbuch: v. Dre�ch Lehrb. d. allgem. Ge�chichte, 2r Cur�us. —— Da-
neben in Einer wöchentlichen Lehr�tunde in Prima ein Cur�us der grie-
chi�chen und rômi�chen Litteraturge�chichte nach Matthiä's Grund-

riß, lateini�ch vorgetragen und wiederhoit.
e) Naturwi��en�chaften." Der Unterricht in die�em Fache theilt

�ich in den der Naturbe�chreibung und der Naturlehre, wovon jene in
den drei untern Cla��en, die�e in den 3 obern, in jeder 2 Stunden

wöchentlich, aber in Prima nur Eine, gelehrt wird. — A. Natur-

be�hreibung. Befreundung mit der Natur, Weckung des For�chungs-
gei�tes, Uebung des Ver�tandes im Vergleichen,Ordnen, Definiren, Be-

�chreiben, endlich Kenncniß der Schöpfung i�t das Ziel; das Nahe übers
all dem Fernen vorgezogen. 3 Cur�en, nach dem Fort�chritt vom Leich-
teren zum Schwereren, und dem p�ychologi�chen Jntere��e gemäß, ein-

jahrígz jeder Cur�us zweitheilig, im Sommer �tets ein Fah zurn Sam-
meln und For�chen. Grundlage im Thierreich überall Goldfuß Hand-
buch dér Zoologie, im Pflanzenreich Helmuth Volksnaturge�chichte, 7r.
u. 8r. Band, im Mineralreich Germars Lehrbuch. Jn Sexta a) All-

gemeine Einleitung ins Thierreich. Saäugethiere. b) Pflanzenkunde. —

Jn Quinta a2) Amphibien, Fi�che und Würmer. þ) Ju�ectenkunde.
— In Quarta a) Mineralogie. b) Ornithologie. — B. Natur-

lehre. Ein zwiefacher Lehrgang, a) in Tertia (einjährig). Populäre
Naturlehre und mathemati�che Geographie, nach Kries Lehrb. d. Na-

turlehre f. Anfänger. b) Jn Secunda und Prima: Wi��en�chaft-
licher Cur�us na< Kries Lehrb. d. Phy�ik; und zwar in Secunda

(einjährig). Be�ondere Naturlehre; von der Wärme, Electricität und

vom Magnetismus. Jn Prima (dreijährig) 1) Allgemeine Naturlehre:
Körper überhaupt; fe�te, flü��ige Körper; Schall. 2) Aus der be�ondern
Naturlehre: die Lehre vom Licht. 3) Von den chemi�chen Wirkungen
der Körper. Einfache Körper, Salze und Erden, Wa��er, Luftarten.
"

f) Den zur Univer�ität abgehendenPrimanern wird vom Director

jedesmal im leßten Vierteljahr 2 Stunden wöchentlich eine Ueber -
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ficht des Feldes der Wi��en�chaften neb�t einer Anleftung zum afka-

demi�hen Studium (nach Ch. D. Becks Grundriß zu hodegeti-
�hen Vorle�ungen) vorgetragen.

Techni�che Fertigkeiten.
a) Schreibunterricht, nah Heinrihs Vor�chriften, in beiden

untern Cla��en 4 St. wöchentlich, in Quarta zwei, und eben �o viel
zum Behuf des hôhern Schön�chreibensin der Realcla��e.

b) Der Zeichnenunterriht wird in 3 Abtheilungen zu zwei
Cla��en, în jeder 2 Stunden wöchentlich theoreti�<h und practi�h er-

theilt, und dazu werden jedes Jahr bis zu 20 Rthlr. Pomm. neue

du�terblätter vom Magi�trat verwilligt.
c) Der Singunterricht wird 6 Stunden wöchentlich in 5 Ab-

theilungengegeben, wovon die leßte die Vorbereitungscla��e enthält, die

Übrigennach den vier Haupt�timmen ge�ondert, doh ofc zum Zu�am-
men�ingen vereinigt �ind. Für die unter�te �ind die Wandtafeln von

Glä�er, für die übrigen eine hinlänglicheAnzahl ge�chriebenerNoten-
bücher vorhanden.

2) Privat�tudien der Schüler.
Daß die Schüler für die außer ihren Schularbeiten ihnen übrige

Muße zu einem geordneten Privatfleiß angehalten werden, und daß �ie
die�en namentli<h auf philologi�che Studien, als den Hauptgegen�tand
des gelehrten Unterrichts, verwenden, i�t für den glücklichenFortgang
der Schulbildung anerkannt von der größten Wichtigkeit, Daher i�t
bereits unterm 11. April 1825 von eínem Hohen Königl. Mini�terium
eine geordnete Einrichtung der philologi�chen Privat�tudien für die Zög-
linge der Gelehrten�chulen unter Beauf�ichtigung der Cla��enlehrer vor-

ge�chrieben, und die�e Einrichtung auch bei uns, wo die Primaner �hon
�eit Jahren unter meiner Leitungcla��i�che Autoren privatim la�en, auf
die Schúler der 3 obern Cla��en ausgedehnt worden, jedoch �o, daß da-
bei der Freiheit des Einzelnen, je nah �einem Bedürfniß und �einer
Neigung, ein hinreichender Spielraum blieb. Denn die Nachtheile,
weiche aus einem auf alle Schüler einerCla��e gleichmäßigausgedehnten
Studienzwangeerwach�en, �ind bereits von uns im vorjährigen Schul-
programm entwickelt worden, Nur der Ge�ichtspunkt einer den Leh-
rern obliegenden väterlichen Leitung der Jugend zum Privatbe�ten jedes
Einzelnenrechtfertigt, aber leitet auch zugleich, die�es Eingreifen in die

Privatthätigkeit, um ihr die gehörigeZweckmäßigkeit zu verleihen.
Die Zwecke der Privat�tudien können aber, vom allgemeinen Stand:
punkte aus betrachtet, nur folgende �ein: a) Den öffentlichen Un-

terricht ergänzend und belebend zu unter�tüßen, Daher
nehmen vor allen andern die “philologi�chenStudien die Privatmuße in

An�pruch; theils �chon als Hauptelement der Schulbildung, theils weil
der ôffentlicheUnterricht den Reichthum der Lecture, welcher zum Ein-

dringen in den Gei�t der alten Sprachen und zur nôthigen Wort - und

achfenntniß in den�elben erforderlich i�t, niht gewähren kann. Des-

alb ziehen wir im Ganzen die cur�ori�che Lecture der Cla��iker für
die Privat�tudien vor, und empfehlen den Schülern: in Prima Cicero?s
Reden, Officia, Nat. Deor., Brutus; Lioius, Vellejus ,

die kleinern
Schriftenvon Tacitus, Ovid Fastor., Terenz, Virgil, Seneca tragoed,,

iniges von Plato; Thucydides, Euripides und Homer. Jn Secunda
icero’s Reden, Officia, Briefe; Cae�ar, Curtius, Livius, Ovids Me-

tam, und Tristiam, He�iodus, Homer, Herodot, Xenophon. Jn Tertia



90

Curtíus, Ju�tin, und zur WiederholungCornel und Phâädrus. b) Die
Lúcken auszufüllen, welche zufällig bei Einzelnen in ih-
rer Schulbildung geblieben �ind. Hier muß nothwendig für
die Privat�tudien ein weiteres Feld gela��en werden, indem �ie na<h Um-
�tänden, wenig�tens für einige Zeit, auch auf Mathematik und andere

Disciplinen, be�onders aber bei Manchen auf griechi�che und lateini�che
Grammatik gerichtet �eyn mü��en , deren zu�ammenhängendes Studium
�ich durch genaue Excerpta, Tabellen u. �. w. bewähren muß. c) Die

eigenthümliche Gei�tesrichtung der Einzelnen fördern zu
helfen. Es bezwe>t zwar der Gymna�ialunterricht eine Ge�ammt-
bildung des Gei�tes, welche das Verfolgen ein�eitiger Richtungen woah-
rend des Schullebens aus�chließt : gleichwohl läßt der Umfang der phi-
lologi�chen ‘Privat�tudien ein o�enes Feld für die ver�chiedenen Talente
und gei�tigen Be�trebungen der Jünglinge, �ei es zum Grammati�ch-
Kriti�chen, zum Philo�ophi�chen, Hi�tori�chen, Poeti�chen oder zu den

Real�tudien des Alterthums, welche der Lehrer niht zu unterdrücken,
�ondern nur wei�e zu leiten hat. — So bleibt den Privat�tudien ihre
gehörige Freiheit, indem �ie gleihwohl einer Leitung und Auf�icht zum

Be�ten der fähigen Jugend unterworfen werden. Denn die Unfähi-
gen , und �olche, welche im Cla��encur�us no< �ehr zurü> �ind, mü��en
feineswegs zu die�en Studien, welche �ie nur zer�treuen würden, �on-
dern nur zu geregelter Cla��enthätigkeit angehalten werden. — Die Be-

auf�ichtigung ge�chieht aber in der Art, daß jeder Hauptlehrer in den

3 obern Cla��en L) jeden �einer Schüler zu der ihm angeme��enen ‘Pri-
vatthätigkeit veranlaßt, und die dazu Qualificirten in der Wahl und

Methode ihrer Privatlectúre leitet. 2) Daß er alle 4 Wochen einige
Stunden dazu be�timmt, Revi�ion Über das Gelei�tete zu halten, wobei
er die Notizen- und Vocabelbücher nach�ieht, �elb�tgewählte Ab�chnitte
aus dem Gele�enen von den Einzelnen úber�eßen und interpretiren läßt,
und úber die Fort�chritte Aller �ih eine genaue Li�te hält. — Auf die�e
Wei�e können die Privat�tudien zum wi��en�chaftlihen und �ittlichen
Gedeihen der Jugend mit den öffentlichen Be�trebungen auf eine Wei�e
in Einklang gebracht werden, deren wohlchätigeWirkungen wir bei

un�ernSchülern bereits zu un�erer großen Befriedigung wahrgenommen
haben.

- No. 17. AllgemeineLehrverfa��ung während des Schuljahrs 1835 bei
dem Friedrich - Wilhelms:-Gymna�ium zu Berlin.

I Príma. — Ordinarius der Director.
Latein. Horat. Epist. Lib. I. und Carm, Lib, IIL und IV.

(größtentheils)2 St. Tacit.- Agricola und Uist, I, 2 St. Außerdem
wurden in einer wöchentlichen Stunde Extemporalia ge�chrieben,
wozu die Themata aus jedesmal vorherbe�timmten und von den Schü-
lern wiederholtenAb�chnitten der alten Ge�chichte entlehnt wurden, und

curfori�<h Terent, Andria und Adelph,, Tacit. Germ, und Annal.

Lib, I. und IL. gele�en. Prof. Bötticher. Cicero's Verrin; Act. 2.

B. 4. und 5. wöchentlich 2 St. Lateini�che Stylúbungen, Extempo-
ralien und eigene Ausarbeitungen, 2 St. Prof. Barby. Zu�am:
men 9 St. — Griechi�ch. Sophoclis Philoctetes und Oedipus Rex.

2 St. Prof. Barby. Jm er�ten Seme�ter Thucydides lib, IL cap.
1— 56. 2 St. — (Privatlectüre) Hom. Odyss. lib. I— XIV. inclus, ;

außerdem alle 14 Tage ein Exercitium, größtentheilsnah dem Cornel.

Nepos, zu�ammen wöchentlih 2 St. Oberlehrer Salomon. Jm
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2ten Seme�ter Thucydides lib. I. 2 St. (Privatlect.) Verod. I, ITIL
u. TV. 1—2 St. Alle 14 Tage ein Exercitium aus dem Miltiades
des Corn, Nep. Prof. Yxem. Jm Sommer-Seme�ter mit denjenigen
Schülern, welche niht Hebräi�ch lernen, Euripides Hippolytus; im

Winter Aristophanis Nubes. 2 St. Lehrer Fi�cher. — Deut�ch,
Beurtheilung der Ausarbettungen. Jn An�ehung der zu bearbeitenden

Themata war die Einrichtung getroffen, daß jeder Schüler �i einen

Schrift�teller, namentlich den Homer,Sophocles,Plato, Horatius, Li-

vius, Tacitus, Shake�peare, Göthe, Schiller 2c. wählte, an welchen
�eine Betrachtungen �ich an�chlo��en. 2 St. Der Director. — He-
bräi�ch. Jm er�ten Seme�ter ausgewählte P�almen, und das er�te
Buch der Könige cur�ori�ch; im zweiten die kleinen Propheten Joel,
Obadia, Jona, und cur�ori�ch die Genesis und andere Theile der mo-

�ai�chen Schriften. Außerdem wurden die Schüler in �chriftlicher und

mündlicher Uebertragung N. T. Stellen geübt. 2 St. Prof. Uhle-
mann. — Franzöô�i�<. Uenri III. et sa Cour, par Alex, Dumas,
Ferner Napoléon Bonaparte, par Alex. Dumas. Freie ge�chichtlicheAuf-
�âkbe, Exercitien. 2 St. Lehrer Frings. — Religion. Chri�tliche
Glaubenslehrez zweiter Theil. Von Zeit zu Zeit hielten einzelne Schü-
ler úber das Durchgenommene mündliche Vorträge. 2 St. Der Di-
rector. — Ge�chichte. Allgemeine Ge�chichte vom Anfang des 12ten
bis zum Anfang des 17ten Jahrhunderts. 3 St. Prof. Wigand. —

Mathematik. Jm er�ten Seme�ter die er�ten Elemente der analyti-
�chen Geometrie und ihre Anwendung auf Parabel, Ellip�e und Hyper-
bel. 4 St. Jm zweiten Seme�ter ebene und �phäri�che Trigonometrie.

4 St. Dr. Plücker. — Phy�if. Allgemeiner Theil der Phy�ik 2St.
Dr, Plúker. — Philo�ophie. P�ychologie. 1 St. Der Director.

IL Secunda. — Ordinarius ‘Profe��or Siebenhaar.
Latein. Livius von XXVII, bis L. XXIX. Cap. 30. wöchentlich

2 St. Cicero Ocrat. pro T. Ann. Milone, pro rege Dejotaro, pro
Marena wödentlih 2 St. Virg. Aen. Lib. VII—IX. (inclus, ) wö-

centlih 2 St. Stylúbungen dur< Erercitia, Ertemporalia, freie Auf:
�áße nach Thematen 2c. wöchentlich 2 St. Zu�ammen8 St. Prof.

Siebenhaar. — Griechi�ch. Homer's Ilias von L, XXI—XXIV.
und von 1. bis IV. (inclus) wöchentlich3 St. Prof. Siebenhaar.
Jakobs Attica XXIV — XXX. inclus. Grie, Grammatif, Exercitía,
Extemporalia, 3 St. Oberlehrer Bre�emer. Mit denjenigen Schú-
lern, welche niht am Hebräi�chen Antheil nahmen, las in 2 St. wd-
chentlichdie 2 er�ten Bücher aus Ärrian. de expeditione Alexandri der

Lehrer Heydemann. — Deut�ch. Beurtheilung der �chriftlichen Ar-
beiten. Den Jnhalt bildeten mei�tens Schilderungen, Be�chreibungen ,

Erzählungen;Auszúge, namentlich aus dem Cicero, Livius 2c. Betrach-
tungen aus dem Gebiete der Religion und Moral, je nah dem Stand-
punkte, auf welchem die einzelnen Schüler �ich befinden. — Mündliche
Vortrâge, zu welchen der Stoff größtentheils aus der Ge�chichte, oder

aus den in der Cla��e gele�enen Schrift�tellern gewählt war. Zu�ammen
St. Der Director. — Hebräi�ch. Die Bücher Samuelis ; Re-

petition und Einübung �chwieriger Theile der Formenlehre; allgemeine
Ueber�ichtder Syntaxis und leichtere Exercitien. 2 St. Prof. Uhle-
mann, — Franzö�i�ch. Ausgewählte Stücke aus dem Handbuche
von Jdeler und Nolte (Pro�ai�cher Theil). Exercítien und Extempora-
lien, 2 St. LehrerHeydemann. — Religion. Chri�tliche Glaubens-
und Sittenlehre, 2 St, Prof. Bötticher. — Ge�chichte. Ge-
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�chichte des macedoni�chen Zeitalters und römi�che Ge�chichte. 3 St.
Prof. Bötticher. — Mathematik. Jm er�ten Seme�ter die Lehre
von den Logarithmen und trigonometri�che Berechnung der Dreieckez
im zweiten Seme�ter Algebra und Auflö�ung der Aufgaben des er�ten
Grades mit einer und mit mehrern unbekannten Größen aus Hir�ch?'s
Sammlung. 4 St. Dre. Plúcfer. — Phy�ik. Allgemeiner Ueberblick
der ganzen Phy�ik. 2 St. Dr. Plüeker.

UL. Obertertia. — Ordinarius Profe��or Wigand.
Latein. Jm er�ten Seme�ter Caes. de bello civili Lib. IL, ím

zweiten einzelne leichtere Ab�chnitte aus Livius Lib. XX1, und XXII
3 St. Exercitia und Extemporalia, nah deren Cen�ur über die dabei

gemachten Bemerkungen von den Schülern Ausarbeitungen geliefert
wurden; Wiederholung und Einúbung der latein. Syntax. Außerdem
wurde die zweite Halfte des Kärcher�chen Schulwörterbuchs auëwendig
gelernt, und zum Theil durh augenblicklicheAnwendung des Gelernten

eingeübt. 3 St. Prof. Bötticher. — Cicero oratt. pro S. Roscio
Amerino und pro lege Manilia, im Sommercur�us 3 St., im Win-
tercur�us 2 St. Ovid Metamorph. im zweiten Seme�ter lib. VI. und

VIL 2 St. wöchentlih. Oberlehrer Salomon. Zu�ammen 10 St.
Mit den niht Hebräi�ch Lernenden las der Prof. Barby in 2 St.

Sallu�t's Catilina und Bellum Jugurthinum. — Griechi�ch. Yom.

Odyss. lib. XX. 199. bis XXIIL zu Ende. 2 St. wöchentl. Xenoph.
Anab, lib, V. c. 3 bis VIL zu Ende. 2 St. wöchentlih. Grammatik:
Wiederholung des etymologi�chen Theils und Erlernung der nicht atti-

�chen, be�onders epi�chen Dialectformen; aus der Syntax Aneignung
der haupt�ächlich�ten �yntacti�chen Regeln, verbunden mit Uebungen
durch Exercitien und Extemporalien. 3 St. Zu�ammen 7 St. ‘Prof.
Wigand. — Deut�ch. Cen�ur der deut�chen Auf�äke, und Uebungen
im freien Vortrage. 2 St. Prof. Wigand. — Hebräi�ch. Jn jedem
der beiden Seme�ter ein voll�tändiger Cur�us der ganzen Formenlehre
und Einübung der�elben an lei<htern Stellen aus den hi�tori�chen Schrif-
ten des A. T. 2 St. Prof. Uhlemann. — Franzö�i�ch. Le Vo-

yage de Catharine IL pour la Crimée. Ferner: Bruch�túcke von

Bo��uet, Bernardin de St. Pierre und Barthélemy. Exercitien , Ex-
temporalien und grammati�che Uebungen. 2 St. Lehrer Frings. —

Religion. Das Evangelium des Johannes. 2 St. Prof. Uhle-
mann. — Ge�chichte. Ucber�icht der alten und mittieren Ge�chichte
bis auf Carl den Großen. 3 St. Prof. Wigand, — Mathematik.
Die allgemeine Größenlehre nah Meier Hir�ch, bis zu den Potenzen
mit Bruchexponenten incl. 4 St. Prof. Yrem.

IV. Untertertia. — Ordinarius OberlehrerBre�emer.
Latein. Ovid. Matamorph. lib. X. lib. XII, neb�t Wiederholung

der pro�odi�chen Regeln nah Zumpt. 2 St. Des Cornelius Nepos
Lebensbe�chreibungen wurden cur�ori�ch gele�en und die er�te Hälfte des

Kärcher�chen Schulwörterbuchhsauswendig gelernt in 2 St. Prof.
Uhlemann. — Syntax der lateini�chen Grammatik nah Zumpt Cap.
76 — 83. Wiederholung des Cur�us von Oberquarta und des etymolo-
gi�chen Theiles; Einübung des Gelernten durch Exercitien und Extem-
poralien �chriftlich, �o wie durch Üeber�eßben ausgewählter Bei�piele aus
Augu�t's Anleitung múndlih, 3 St. Caesar de bell, Gall. lib, TIL,
TV., V.; auf Grammatif und Synonymik bezüglicheBemerkungen, vom

Lehrer beim Ueber�eßen gegeben, ver�uchten die Schüler zu Hau�e �rift-
lich zu bearbeiten; cur�ori�<h wurde das zweite Buch gele�en und dabei
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die- vom Cä�ar am häufig�ten gebrauchtenRedewei�en auswendiggelernt.
3 St. Oberlehrer Bre�emer. Zu�ammen 10 St. — Griech i�ch.
Der etymologi�che Theil von Buttmanns Schulgrammatik bis zu den

Verb, anom. incl, eingeubt dur< Erercitien und Extemporalien. 3St.

Jakobs Le�ebuh S. 132 bis 192. 3 St. Oberlehrer Bre�emer. —

Deut�ch. Cen�ur der deut�chen Auf�äße und Uebungen im freien Vor-

trage. 2 St. Prof. Uhlemann.
— Franzö�i�ch. Einübung der

wichtig�ten Regeln der Syntax durh Exercitia und Extemporalia, nach
Herrmann's franzö�i�chem Le�ebuche. Ueber�ekungenaus dem Franzö-
�i�chen ins Deut�che, Stücken von Jouy, Eyries und der Genlis, wo-

bei die deut�chen Ueber�esungen mündlich wieder ins Franzö�i�che über-

tragen wurden. Sprechübungen. 2 St. Lehrer Herrmann. — Re-

ligion, Die chri�tliche Glaubens- und Sittenlehre entwickelt aus den

drei er�ten Evangeli�ten. 2 St. Prof. Uhlemann. — Ge�chichte.
Ueber�icht der allgemeinen Ge�chichte von der Reformationbis auf die

neuere Zeit, im Sommer. Alte Ge�chichte bis Carl den Großen, im

Winter, wöchentlich 3 St. Geographie einzelner Länder , be�onders der

in der Ge�chichte berührten. 1 St. Prof. Siebenhaar. — Ma-

thematik. Halbjähriger Cur�us: Wiederholung des Cur�us von Ober-
quarta. Die Lehre vom Krei�e und von den regelmäßigenPolygonen,
mit Aus�chluß derjenigen Säße, welche �ich auf Proportionen gründen.
Anleitung zur Auflö�ung geometri�cher Aufgaben. 2 St. Anfangsgründe
der Buch�tabenrechnung: die vier er�ten Operationen. 2 St. Daneben

ununterbrochen fortge�eßte Uebung in der eigenen Bearbeitung gegebe-
ner Lehr�aße und Aufgaben. Schulamts - Candidat Meyer.

V. Oberquarta. — Ordinarius Oberlehrer Walter.
Latein. Cornelius Nepos, die größerenLebensbe�chreibungen�tata-

ri�ch, die fleinern cur�ori�ch. 5 St. Phaedri fabb, lib, T— IT. inclus,
mit Auswahl, von denen die vorzüglichern auswendig gelernt wurden.
2 St. Die Lehre vom Gebrauch der Ca�us voll�tändig, und außerdem
die wichtig�ten Regeln aus dem noch übrigen Theile der Syntax; aus-

führliche Wiederholung der ganzen Formenlehre und Auswendiglernen
des Kärcher�chen Schulwörterbuches (von A—C inclus.) 2 St. Exer-
citien und Extemporalien, nach eigenen Dictaten. 3 St. wöchentlich.
Zu�ammen 10 St. Oberlehrer Salomon. — Griechi�ch. Der ety-
mologi�che Theil der Buttmann�chen Schulgrammatik bis zum regel-
mäßigen Verbum incl. 2 St.z gele�en wurde Jakobs Elementarbuch,
I�ter Cur�us, 3 St. ; zu�ammen wöchentli<h5 St. Oberl. Walter.
— Deut�ch. Cen�ur der �chriftlichen Arbeiten, welche hier auf den
Kreis der Be�chreibung und Erzählung be�chränkt blieben, und múnd-
liche Vorträge, für welche entweder leichteAb�chnitte aus der Ge�chichte
dder pa��ende Erzählungen und Be�chreibungen gewählt werden mußten.
2 St. Oberlehrer Walter. — Franzö�i�<. Der �yntacti�che Theil
der franzö�i�chen Grammatik nah Herrmann, verbunden mit Exercitienz
gele�en wurden die der Herrmann�chen Grammatik angefügten Erzäh-
lungenund Fabeln. 2 St. Oberlehrer Walter. — Religion. Jm
er�ten Cur�us Sittenlehre. Jm zweiten Cur�us wurde nach dem Le�en
derApo�telge�chichte eine hi�tori�che Ueber�icht von der Ge�taltung des

kirchlichenLebens bis auf die neuere Zeit gegeben. 2 St. Prof. Wi-
gand. — Ge�chichte. Jm Sommer Ueber�icht der mittleren und
neuern Ge�chichte; im Winter alte Ge�chichte bis auf den Untergang
des abendländi�chen Reiches. 2 St. Oberlehrer Walter. — Geo-
graphie. Jm Sommer phy�i�che Geographie von A�ien und Amerifkaz
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im Winter Topik der ö�tlichen Halbkugel, dur< Zeichnen erläutert
nach Agren?’sMethode. 2 St. Oberlehrer Walter. 6 Mathem a:
tif. In der Geometrie das er�te Buch des Euclid, wobei die Schúler
zum Auffinden der Säße angeleitet wurden. 3 St. Jn der Arithmetik
Anwendung der 4 Species, und vorzüglich der Brüche auf die Regel-
detri mit geraden und umgekehrtenVerhältni��en, auf den Ketten�akß,
die Ge�ell�chaftsrechnung und auf die Auflö�ung leichter algebrai�cher
Aufgaben. 1 St, wöchentlich, Jm Sommer Dr. Rädell, im Win-
tercur�us Oberlehrer Salomon. — Zeichnen. Land�chaftszeichnen
nach Vorlegeblättern und Anwei�ung zum Aufnehmen nach der Natur.
2 St. Lehrer Furan >e.

VI. Unterquarta. — Ordinarius Lehrer Fi�cher.
Latein. Ausführliche Repetition der ganzen Formenlehre, mit be-

�onderer Hervorhebung de��en, was in den vorhergehenden Cla��en noch
niht dur<hgenommen werden konnte. Erlernen der Verba anomala und

defectiva, und adverbia derivata und ihrer Comparation, neb�t einigen
Regeln der Wortbildung. 2 St. Die Lehre vom Gebrauch der Ca�us,
des accus. €, infinit., der ablat, absolut. na<h Zumpts Grammatik;
Exercitía, zum Theil nah Augu�t’s Anleitung zum Ueber�eßen aus dem .

Deut�chen în das Lateini�che; Extemporalia nach eigenen Dictaten.
4 St. Jakobs Le�ebuch, 1�tes Bändchen, und gegen Ende eines jeden
Cur�us einige leichtere Lebensbe�chreibungen des Cornel. Nepos. 3 St.

Zu�ammen 9 St. Lehrer Fi�cher, — Grammati�che Uebungen und

Extemporalia nah eigenen Dictaten. 2 St. Schulamts - Candidat

Schulze. — Deut�ch. Ausführliche Entwickelung der Lehre vom

Saß nach einem eigenen Leitfaden; die Schüler wurden nicht nur im

Bilden, �ondern auch im Zergliedern einzelner Säße und ganzer Perio-
den fortwährend geübt. Erklärung an Mu�ter�chriften. Uebungen im

mündlichen freien Ausdru>, �o viel, es díe Zeit erlaubte. Auf�äße mei�t
erzählender und be�chreibender Art, theils nah Vorle�ung eines pro�ai-
�chen Stúkes fúr die weniger Geübtenz theils freie für die Geúbteren,
nach vorher duïrhgenommener Dispo�ition. 3 St. Lehrer Fi�cher. —

Franzö�i�ch. Ueber�eßen aus dem Franzö�i�chen ins Deut�che, aus

Herrmann?s Lehrbuch der franzö�i�chen Sprache, die �hwereren Stücke
des 2ten Cur�us. Exercitia. Aus der Grammatik, be�onders die unre-

gelmäßigen Verba. 3 St. Lehrer Heydemann. — Religion. Das
Leben Je�u nach den Evangelien; Auswendiglernen und Erklärung von

Sprüchen über die Glaubenslehre der -chri�tlichen Neligion. 2 St.

Prof. Uhlemann. — Geographie. Im Sommer phy�i�che, im

Winter politi�che Erdkunde von Eurova. 3 St. Oberlehrer Walter.
— Arithmetik. Die Lehre von den Brüchen, mit Uebungen im

Kopf- und Zi��errechnen, ganz be�ouders mit Berück�ichtigung des er�te-
ren. 3 St. Lehrer Fi�cher. — Naturge�chichte. AllgemeineZoolo-
gie, mit be�onderer Berück�ichtigung des thieri�chen Körperbaues und

der Eigenthümlichkeitendes Thierlebens; die Dar�tellung der Thiercla�
�en und deren wichtig�te Arten wird nur kurz als Wiederholung des in

den vorigen Cla��en Vorgetragenen beigefügt. 2 St. wöchentlich. Prof.
Trahndorff. — Schreiben. Uebungen im Schnell�chreiben nach
Audoyer?s Methode. 2 St. wöchentlich. Lehrer Meyer. — Zei h-
nen. Schattiren der geraden und gebogenen Flächen, und Baun�tudien
nach Vorlegeblättern. 2 St. Lehrer Frane.

VIL Quínta, — Ordinarius Lehrer Heydemann.
Latein. Die Etymologie bis zu den Verb. anomal, incl. na< dem

Auszug aus Zumpt's Grammatik; die Wortbildung als Gedächtniß-
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übungnah Kärcher's Schullex�con. Aus der Syntax díe einfach�ten
Regeln über den Gebrauch der Ca�us. Einúbung dur<h Exercitia und

Extemporalia. Ueber�eben ins Deut�che (im Sommer: Seme�ter aus

Bonuell’s Uebungs�tücken, im Winter: Seme�ter aus Blume's lateinis
�chem Elementarbuch). 8 St. Lehrer Heydemann. — Deut�ch.
Das Wichtig�te aus der Etymologie und Syntax der beugbaren Rede-

theile. Saßlehre. Beurtheilung der deut�chen Ausarbeitungen. Decla-
mations : Uebungen. 4 St. Im Sommer: Seme�ter Lehrer H eyde-
mann. — Im Winter - Seme�ter die Lehre vom Saße mit Berúck-

�ichtigung der ver�chiedenen Wortarten und be�onders der Verhältni��e,
in welche das Verbum zu den�elben tritt. Erzählende und be�chreibende
Auffäbe, fúr die Ungeubteren nah vorheriger Erzählung, für die Ge-
Übteren nach ‘bloßer Angabe des Stoffs und einiger belehrenden Winke.

Uebungen im freien mündlichenVortrage. 4 St. wöchentlich. Schul-
amts: Candidat Jßler. — Franzó �i�<. Einübungder regelmäßigen
Verba im Activ und Pa��iv, �o wie der

neutralen
und zurückkehrenden

Verba, in der bejahenden, verneinenden , fragendèn und fragend vernei-
nenden Form. Kurze Ueber�icht Über die unregelmäßigen Verba. Die

wichtig�ten Regeln über den Gebrauch der Fürwörter. Ueber�eßen aus

dem Franzö�i�chen ins Deut�che, und aus dem Deut�chen ins Franzd-
�i�che, aus Herrmanns Le�ebuch der franzö�i�chen Sprache. 3 St. Leh-
rer Heydemann. — Neligion. Das Leben Je�u nah dem Evan-
gelium Matthäi beendigt. Einzelne Ab�chnitte aus dem alten Te�tament.
Auswendiglernen geeigneter Bibel�tellen und Lieder aus dem Ge�ang-
buche. 2 St. Oberlehrer Bre�emer. — Geographie. Wiederholung
des Cur�us von Sexta und Erweiterung de��elben dur<h Befkanntma-
hung mit den vorzüglich�ten verticalenVerhältnt��en der Erdoberfläche
(nah Anleitung von Voigt's Leitfaden$. 16— 32.) in con�truirender
Methode. 3 St. Dr. Hir�ch. — Arithmetik. Multiplications: und

Divi�ions : Regeldetri, Ge�ell�chaftsre<hnung, Zeitrechnung. Uebungen im

Kopfrechnen. 4 St. Schulamts-Candidat Meyer. — Naturge-
< i<te. Be�chreibung der Amphibien, Fi�che, Jn�ecten und Würmer.

2 St. wöchentlich. Prof. Trahndorff. — Schreiben. Uebungen
im Schnell�chreiben nach Audoyer'sMethode. 2 St. wöchentlich. Leh-
rer Meyer. — Zeichnen. Die per�pectivi�chen Ver�chiebungen der

gebogenenLinien an einfachen Naturkörpern. Lehrer Frane.
VIII. Sexta. — Ordinarius Dr. H ir�<.

Latein. Die Etymologíe bis zu den Pronom. incl. , und von den
Verben diejenigen Formen der 4 Conjugationen, welche von der er�ten
Per�on Praesentis abgeleitet werden ; die Adverbia und Präpo�itionen.
Anwendungdes in den deut�chen Stunden Vorgetragenen auf die Bil-
dung einfacher lateini�cher Säke in mündlichenUebungen, in Exercitien
Und Extemporalien. Ueber�eben ins Deut�che (im Sommer aus Bon-
nel’s Uebungs�túcken,S. 1—13; im Winter aus Blume's latein. Ele-

‘mentarbuh, S. 1—9.) Auswendiglernendes Kärcher�chen Schulwör-
terbuchesA —

C

incl. mit Ausla��ung des fúr die Schüler no< Unver-

�tändlichen. 8 St. Dr. Hir�h. — Deut�ch. Die Lehre vom ein-
fachen Sate , bei welcher zugleich die Bedeutung der einzelnen Wörter-

cla��en entwi>elt wurde. Beurtheilung der deut�chen Auf�äße, zu denen
der Stoff aus der Ge�chichte und Mährchenwelt genommen wurde.

Uebungenim freienmündlichen Vortrage. 4 St. Dr. Hir�h. —

Sranzöô�i�<. Einübung der Declination, der Haupt: und Eigen�chafts-
wörter, der Pronomina , Zahlwörter und der er�ten Conjugation, Wie-
derholungdes Gelernten dur Exercitia aus Herrmann , dur< Extem-
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poralía und �chriftlihes Ueber�ezen aus Setden�tücker's Elementarbuch,
Theil L Im Sommer- Seme�ter Dr. Hir�h. Im Winter - Seme�ter
Schulamts- Candidat Kämpf. 4 St. — Religion. Jm er�ten Se-
me�ter Auswahl einzelner bibli�cher Erzählungen des alten und neuen

Te�taments. 2 St. Prof. Wigand. — Jm zweiten Seme�ter bibli-

�he Ge�chichte. Die Schüler arbeiteten, das ihnen Mitgetheilte aus,
und lernten einzelne darauf bezüglicheBibel�prüche auswendig. 2 St.

Prof. Bötticher. — Geographie. Allgemeine Ueber�icht der Land-
und Wa��ervertheilung auf der Erde in con�truirender Methode. 3 St.
Dr. Hir�h. — Arithmetik. Das Numeriren und die vier Species
mit unbenánnten und benannten Zahlen. Regeldetri. Dabei be�tändige
Uebungen im Kopfrechnen. 4 St. Schulamts- Candidat Meyer. —

Naturge�chichte. Naturge�chichte der Säugethiere und Vögel �pe-
cieller darge�tellt. 2 St. wöchentlich. Prof. Trahndorff. — Schrei-
ben. Uebungen in der deut�chen und engli�chen Current�chrift nah Vor-

�chriften. Þ St. wöchentlich. Schreiblehrer Leßhafft. — Zeichnen.
Die per�pectivi�chen Ver�chiebungen der geraden Linien an einfachen
Naturkörpern. Zeichnenlehrer Frane.

Ge�angunterricht in den obern Cla��en.
Er�te Ge�angcla��e vier Stunden: davon zwei für Sopran und

Alt, eine für Tenor und Baß, eine für die vereinigten 4 Stimmen.

Während des Schuljahrs von O�tern 1832 bis dahin 33 wurden

eingeübt Chôre aus Händels Athalia, und aus anderen Händel�chen
Oratorien, ein Te Deum von Ha��e, einige Fugen von Stölzel, Fr.
Graunz in der Stunde für Tenor und Baß eine zwei�timmige Me��e
von A. Lotti, und Mehreres aus B. Kleins religid�en Ge�ängen für
Männer�timmen.

Eine wöchentlicheStunde wax den Tenori�ten und Ba��i�ten der

zweiten Ge�angcla��e gewidmet; in einer für theoret. Unterricht be-

�timmten wurde die Lehre von den Tonleitern, Jntervallen und Accor-
den vorgetragen. Mu�ikdirector Re x.

Ge�angunterricht in den 3 untern Cla��en.
Sexta. Allgemeine Begriffe, Notenkenntniß, Uebungen im Treffen

leichter Fntervalle. 2 St.
Quinta. Bildung der Durtonleiter , Uebungen im Treffen �chwerer

Intervallen
verbunden mit dem Einúben ein�timmiger Lieder und Cho-

râle. t.

Quarta. Repetition der vorhergehendenCur�en mit be�onderer Her:
vorhebung de��en, was in den frühern Cla��en noh nicht durchgenom-
men werden fonnte. Eingeubt wurden zwei�timmige Choräle und Lieder.
2 St. Ge�anglehrer Hahn.

No. 18, Unterrichts-Gegen�tände in dem Friedrih-Wilhelms-Gymna�ium
zu Berlin. Aus dem Programm des Director Spilke v. J. 1823.

. Sprachen.
TL, Latein. Da die An�talt eine Gelehrten�chule �ein �oll, �o wird

auf das Lateini�che, als auf die Gelehrten�prache, bei weitem die mei�te
Zeit verwandt, indem ihr in jeder der drei untern Cla��en wöchentlich
acht, in jeder der vier obern zehn bis zwölf, im Ganzen wöchentlich
�ehs und �ehszig bis �iebenzig Standen gewidmet werden. Was die

Behandlung betrifft, �o hat man în neuern Zeiten hin und wieder, be-

�onders in ‘Privatin�tituten angefangen, einen dem bisherigen entgegen-
ge�eßten Weg einzu�chlagen, und um die Trockenheitder Grammatik zu
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vermeiden, �ich �ogleich zur zu�ammenhangenden Lecture der cla��i�chen
Autoren gewendet. Der Gedanke i�t niht neu; �chon Scioppius und

Mathias Gesner drangen auf etwas Aehnliches; wiewohl jedoch zwei
�o großeHeroen der Sprachkunde �ich für eine Abweichung von der ge-
wöhnlichenArt erklären, �o haben doch die biéher gemachten Ver�uche
im Ganzen (denn von dem, was etwa in der Préivatunterwei�ung ge-
lingt, fann hier nicht die Rede �ein, ) keine be�onders glücklichenRe�ul:
tate geliefert, vielmehr hat �ich in der Regel gezeigt, daß �olche, welche
niht unmittelbar von der Grammatik aus in die Sprache eingeführt
werden, überhaupt �päter wenig Sinn für Studien die�er Art zeigten,
und was insbe�ondere das Schreiben und Sprechen betri��t, es �elten
zu einer nur mittelmäßigen Fertigkeit brachten. Auch uns hat nichts
leiht in un�ern Berathungen öfter be�chäftigt, als die Frage über die

Iweckmäßig�te Einrichtung, welche dem Unterrichte in den alten Spra-
chen gegeben werden mü��e; zulest haben wir uns der Vor�chrift erín-

nert, welche Luther giebt: „Es �ollen die Kinderdie regulas zramma-
ticae auf�agen, daß �ie gedrungen und getriebenwerden, die gramma-
ticam wohl zu lernen, und wo den Schulmei�ier �olche Arbeit ver-

dreußt, wie man viel findet, �oll man den�elbigen laufer, la��en, und
cinen andern �uchen; denn kein größerer Schade den Kün�ten mag zu-
gefügt werden, als wo die Jugend nicht wohl geübtwird in der gram-
matica,“’ und’ �o �ind wir bis jekt im Ganzen bei der �tricten Ob�er-
vanz geblieben, �o jedoch, daß wir uns zugleich dasjenige anzueignen
�uchten, was die gegenüber�tehendeAn�icht Zweckmäßiges darbietet. Es
ergeben �ich nämlih für den Unterricht im Lateini�chen von �elb�t drei

ver�chiedene Stufen, die er�te, auf welcher Überwiegenddas Etymolo-
gi�che, die zweite, auf der das Syntacti�che,die dritte endlich, auf wel:

cher der Styl vorzüglichzu berü>�ichtigen i�tz auf der er�ten wird mehr
die aufnehmende, auf der zweiten mehr die ordnende,auf der dritten

mehr die hervorbringendeThätigkeit des Schülers in An�pruch genom-
men. Jndeß �oll der Zögling nicht bloß �chreiben und �prechen lernen,
es i�t vor Allem auf die Kenntniß der cla��i�chen Schrift�teller des Al-

terthums �elber abge�ehen; jedoch auc hier i�t der�elbeGang nothwen-
dig, �o daß der Zögling bei �einem Le�en zuer�t die einzelnen Elemente
der Sprache, dann thre logi�che Verknüpfung, und zuleßt den kün�tle-
ri�en Gebrauch kennen lernt, welchen der Schrift�teller im Perioden-
bau von den Sprachelementen macht, wobei zugleich das We�en und
der innere Gei�t des Etymologi�chen und Syntacti�chen tiefer ergründet
wird. Es i�t indeß natürlich, daß die Gränzen für die�e ver�chiedenen
Uebungennicht durchaus �treng von einander ge�chieden werden können,
Und daß namentlich die Uebungen der beiden unteren Cla��en oft mit
einander verbunden �ind. Eben deshalb �cheint es mir au< fa�t un-

möglich,für jede einzelne Cla��e �charf von einander abge�chnittene Cur-
�us zu be�timmen, indem alle die�e Gegen�tände nicht bloß ihrer Länge
nach geme��en werden dürfen, �ondern man auch in die Tiefe zu �ehen
hat, und es dabei eben �o �ehr auf die Gründlichkeit als auf den Um-

fang anfommt. Eine jede �olche �charfe Abgränzung hat etwas Mecha-
ni�ches und Todtes, und wenn �ie �ich auch auf dem Papier noch er-

träglich ausnimmt, �o fann �ie bei der Ausführung �elb�t nicht anders

als nachtheiligwirken, Wir haben daher die�e Gränzen auch nur im

llgemeinengezogen, und zwar �o, daß in Sexta und Quinta insbe-
�ondere das Etymologi�che, in Quarta, Unter- und Ober - Tertia das

Syntacti�che,in Secunda und Prima das Styli�ti�che vorherr�chendi�t,
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An Hin�icht der er�tern beiden Cla��en findet für die�en Unterricht einc

doppelte Aufgabe Statt, einmal: Erlernung und Befe�tigung des Ele-

mentari�chen, und dann Erlangung der Fertigkeit, das einzeln Gelernte
unmittelbar richtig anwenden zu fönnen. Jn die�er Hin�icht wird in

Sexta der etymologi�che Theil der Grammatik bis zu den regelmäßigen
Verben inclu�ive gelernt; die�er wird in Quinta zuer�t wiederholt, und

hierauf das Lernen der unregelmäßigen und defectiven Verben, �o wie
die Einübung der Grundformen (a verbo) nach der Zumpt�chen Gram-

matif, welche in allen Cla��en gebraucht wird, hinzugefügt. Zum ety-
mologi�chen Theile gehören gewi��ermaßen auch no< die Conjunctionen,
indeß werden die�e er�t auf der folgenden Stufe gelernt, da es ohne
‘Nuben �ein würde, �ie als Vocabeln der Reihe nach aufzuzählen, und

�ie er�t bei ihrer Anwendung in der Syntax in ihrer wahren Bedeu-

tung erkannt werden fönnen. Damit aber der Schüler bei dem Lernen
des Elementari�chen �ich niht gewöhne, bloß mechani�ch Worte fe�tzu-
‘halten, damit er vielmehr die ab�tracte Form möglich�t individuell und

in einer lebendigen An�chauungauffa��e, �o wird er angehalten, �ogleich
bei dem Lernen der Formen leichte und einfache Säke zu bilden, zu
welchen der Lehrer die Elemente liefert, �o daß auf die�e Wei�e neben
dem Vermögen des Auffa��ens auch �chon die combinirende Kraft in

Thatigkeit ge�eßt wird. Um aber die�es noh in höherem Grade zu
bewirken, und auch zugleich �chon auf die�er unter�ten Stufe dem Kna-
‘ben die Sprache nicht bloß in ihren einzelnen Elementen , �ondern auch
als ein Ganzes zu zeigen, �o wird �ogleih nach dem Erlernen der er-

�ten Formen zum Ueber�eßen �owohl aus dem Deut�chen ins Lateini�che,
als aus dem Lateini�chen ins Deut�che ge�chritten, und um auch hier
wieder Elementari�ches und Zu�ammenhangendes zu verbinden, �o werden

zuer�t die Vocabeln, dann aber jedeémal das ganze in der Cla��e durch:
genommene Stück voll�tändig auswendig gelernt. Außerdem wird, doch
die�es namentlich er�t in Quinta, wöchentlich ein lateini�ches Exercitium
gebracht, welches, na<hdem es von dem Lehrer genau corrigirt worden

i�t, in der Cla��e durchgegangen wird, wobei die er�ten �yntacti�chen Re-

geln vorkommen, welche die Kinder, um hier das bloß mechani�che Ler-
nen zu vermeiden, frei aufzufa��en, und dann ihrer Rein�chrift von dem

Exercitio , welche der Lehrer nochmals durch�ieht, hinzuzufügen haben.
Indem wir die Sache auf die�e Wei�e behandeln, �o glauben wir auf
der einen Seite der grammati�chen Strenge nichts zu vergeben, und

auf: der andern den Vorwurf zu vermeiden , als ob wir durch ein bloß
mechani�ches Auffa��en des Gegen�tandes höch�tens das Gedächtniß be-

�chäftigten, während die übrigen Kräfte de�to gleichgültigerbehandelt,
oder vielmehr gänzlich abge�tumpft würden.

Während in Sexta und Quinta für das Ueber�ezen aus dem La-

teini�chen ins Deut�che nur zwei, dagegen für das Lernen der Formen
�ehs Stunden wöchentlichverwandt werden, tritt in Quarta beides

ins Gleichgewicht, indem hier vier Stunden für Exercitien und Gram-

matik, und eben �o viel für die Le�ung eines leichten lateini�chen Schrift:
�tellers, jebt zunäch�t des Nepos, be�timmt �ind. Bei dem lebßteren
fommt es auf drei Momente an, auf die Präparation nämlich, das

Le�en des Pen�ums in der Cla��e, und die häuslicheWiederholung. Jn
Hin�icht auf die er�tere wird von den Schülern gefordert, daß �ie �ich
niht bloß damit begnügen, die einzelnen Vocabeln aufzu�chreiben und

auswendíg zu lernen, �ondern auch ver�uchen, aus eigener Kraft in das

Ver�tändniß des aufgegebenenPen�ums einzudringen. Bei dem Ueber-
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leben in der Cla��e �elb�t, zu welchem natürlich bald Die�er bald Jener
aufgefordert wird, damit Alle immer gleich gerü�tet �ind, und wobei Kei-
ner die Vocabeln zur Hand haben darf, muß der Schüler zuer�t die

Con�truction der Wörter und Säße auf�uchen, wodurch der Lehrer die

mannigfaltig�te Veran(a��ung erhält, Überdie Verbindung der einzelnen
Wörter zu Sáben, und über die Abhängigkeitder Sáße unter einan-
der �eine Schüler zum Bewußt�ein zu bringen, �o wie auf der andern
Seite ihnen cine Anleitung zu geben, wie �ie bei der Präparation zu
verfahren haben. Bei dem Ueber�chen �elb�t wird zuer�t ein möglich�t
wörtliches An�chließen an den Grundtext gefordert, und das Hinein-
tragen von Worten und Gedanken, die das Lateini�che nicht unmittel:

bar �elb�t an die Hand giebt, nicht geduldet; dagegen allerdings, wenn

Alles dem Ver�tande nach gehörig begriffen i�, die Schüler aufgefordert
Werden, eine dem Gei�te der deut�chen Sprache angeme��ene Ueber�ezung
zu bilden. Auf die Scheidung die�er beiden gleichnothwendigen Ope-
rationen fann nicht �treng genug gehalten werden; wird die er�tere ver-

nachlaä��igt, �o gewöhnt �ih der Schüler an Seichtigkeitz beobachtet man
die zweite niht gehörig, �o gewöhnt er �ich an Steifheit und Schwer-
fälligkeitim Ausdru>e. Wenn das Pen�um über�eßt i�t, �o wird es
von dem Lehrer erklärt, wobei es aber mehr auf das Grammati�che als

auf die Materie ankommt. Hierbei zeigt �ih die Kun�t des Lehrers
insbbe�ondere darin, wenn er den ganzen Cyclus der �yntacti�chen Regeln
an das Gele�ene anzuknüpfen, und aus dem�elben zu entwi>eln ver�teht.
Jn Quarta werden die�e Negeln zum Theil vom Lehrer dictirt, weil
�ie in der Zumpt�chen Grammatik nicht alle gleich faßlich ausgedrückt
�ind, wie es mir denn überhaupt eine der �chwierig�ten Aufgaben zu
�ein �cheint, eine vollkommen zweckmäßigeSchularammatik zu �chreiben.
Daß jene Regein auswendig gelernt werden, ver�teht �ich von �elb�t.
Was endlich die häuslicheWiederholung des Gele�enen betrifft, �o wird

auer�t eine �chriftliche Ueber�ebung gemacht, bei der niht zu�ehr von

den in der Cla��e gebrauchtenAusdrückenabgewichenwerden darf, au:

ßerdem aber mü��en die Schüler unter dem Titel Bemerkungendas-

Jenige zu Hau�e nieder�chreiben, was der Lehrerzur Erklärung beige-
bracht hat, wobei jedoch ihnen niht ver�tattet i�t, die�es während des

Unterrichts�elb zu notiren, wie denn überhauptdas �ogenannte Nach-
�chreiben recht eigentlich tödtend für die Aufmerk�amkeit i�t, weshalb ich
es eine meiner größten Sorgen �cin la��e, es aus allen Lehr�tunden, �o
viel möglich, immer mehr zu verbannen. Jn Hin�icht der Exercitia,
als der zweiten Hauptübung, finder folgende Einrichtung Statt: der

Lehrer �chreibt die Aufgaben �elb�t vorher nieder, indem er dadurch es

allein in �einer Gewalt hat, vom Leichteren zum Schwereren fortzu-
gehen, namentlich aber jedesmal in anderer Form die �yntacti�chen Re-

geln anzubringen , die bei der Le�ung des Schrift�tellers vorgekommen
�ind, und �o zugleich den ganzen für jede Cla��e be�timmtenCyclus zu

vollenden. Ofc werden aus dem Gele�enen �elb�t Aufgaben für dieExer-
citien gebildet , indem der Lehrer die Rede umwendet, und in eine an-

dere, zur Anwendung der erflärten Regeln pa��ende Con�truction umge-
�taltet, Das von den Schülern ausgearbeitete Exercitium wird von
dem Lehrer �o corrigirt, daß er die einzelnen Fehler nur unter�treicht,
Um �ie in der Cla��e wirklich zu berichtigen. Um hierbei die Aufmerk-
�amkeit noch mehr zu fe��eln, muß jeder Schüler in einem dazu be�on-
ders be�timmten Buche eine �ogenannte Fehlerbearbeitung machen, d. h.
er muß die Bemerkungen nieder�chreiben, welche von dem Lehrer in
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Hin�icht auf die von ihm begangenen Fehler beigebracht �ind ; die�e Ar:
beit wird. dem Lehrer zur abermaligen Durch�icht eingehändigt. Neben

die�en Uebungen wird zugleich in die�er Cla��e der ganze etymologi�che
Theil der Grgmmatik wiederholt, um insbe�ondere denen nachzuhelfen,
welche als Novizen in die�elbe eintreten, und bei denen �i< gerade in

die�em Krei�e oft noch Lücken zu finden pflegen.
Achnlichhnun wie. die Behandlungsart des Lateini�chen in Quarta

i�t �ie auch in den beiden Abtheilungen von Tertia, nur daß hier die
Lectúre über die grammati�chen Uebungen das Uebergewicht zu erhalten
anfängt, indem auf jene wöchentlich �echs, auf die�e aber nur drei bis
vier Stunden verwendet werden. Dex Haupt�chrift�teller für Unter-
tertia i�t Câ�ar, fur Obertertia Curtius; jedem werden in der Rege!
vier Stunden gewidmet, theils weil es hier �chon darauf ankommt,
daß der Schüler eine gewi��e Bekannt�chaft mit dem Schrift�teller �elb�t
erhalte, theils weil �ich nur dur< häufigeres Le�en in ihm der Sinn

für Styl und Periodenbau entwickelt, für den er in Obertertia auch
�chon durch eigene �chriftliche Uebungen vorbereitet wird, um de�to leich:
ter in den beiden - obern Cla��en eine eigenthümlicheFertigkeit darin zu
erlangen. Jn Untertertia fängt auh in drei wöchentlichenStunden
die dichteri�che Lectúre mit. den Metamorpho�en des Ovid an, welche
in Obertertia fortge�eßt werden, und an die der Unterricht in der Pro-
�odie, theils dur< das Erlernen der, pro�odi�chen Regeln, theils durch
kleine practi�che Uebungen angeknüpft wird. Die Aufgabe bei die�em
Unterricht i�t, den Schülern den Unter�chied des poeti�chen und pro�ai-
�chen Ausdru>s an�chaulich zu machen, und �ie über das We�en der

Tropen überhaupt zu belehren; eine bloß grammati�che Analy�e würde

hier völlig unangeme��en �ein; dagegen i�t zur Erreichung jenes Zwecks
nichts dienlicher, als das Gele�ene von den Schülern entweder münd-

lich oder �chriftlih in Pro�a wiederholen zu la��en.
In Secunda und Prima wird der Unterricht auf eine mehr wi�-

�en�chaftliche Wei�e behandelt, indem die Schüler allmälig ín den inne-

ren Gei�t der Sprache und des Schrift�tellers eingeführt, und beim

Le�en auch ein größeres Ganzes zu über�ehen, und im Auge zu behalten
gebt werden: Bei der Erklärung macht der Lehrer insbe�ondere auf
die Ueberein�timmung und die Unter�chiede �innverwandter Wörter, auf
den richtigen Gebrauch der Partikeln, auf die genaue Folge der Tem-

pora, Überhaupt auf Alles, was eine tiefere Kenntniß der Grammatik
und Sprache begründet, aufmerk�am. Jn die�er Hin�icht werden auch
ver�chiedene Lesarten nicht aus der Acht gela��en, welche noch dazu eine

�o trefflicheGelegenheit geben, um den Sinn für das Richtige und je-
desmal Angeme��ene zu �chärfen, und die Aufmerk�amkeit auf den Zu-
�ammenhang fe�tzuhalten. Die Syntax wird hier in einem höheren
Sinn behandelt, als in den niedrigeren Cla��en. Jn die�en wurde der

Sas nur gleich�am als grammati�ches Factum, hier dagegen în �einer
philo�ophi�chen Begründung ins Auge gefaßt, und die ver�chiedenen An-

�chauungswei�en, welche einem jeden zum Grunde liegen, entwi>elt.

Insbe�ondere aber i�t das Augenmerk des Lehrers auf die Bildung des

lateini�chen Periodenbaues gerichtet, indem er zeigt, wie die einzelnen
Sáße zu rhythmi�h und harmoni�h in �ich zu�ammenhängendengröô-
ßern Ganzen verbunden �ind. Die�es Alles findet dann wieder bei den

practi�chen Uebungen �eine Anwendung, welche in die�en Cla��en auf die

-nannigfaltig�te Wei�e getrieben werden. Denn indem es jekt nicht
mehr genügt, daß der Schüler er�t nach längerer Ueberlegung das Rich-
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tige finde, �ondern gleich auf der Stelle das jedesmal Angeme��ene zu
treffen wi��e, �o wird bald eine Ge�chichte deut�h erzählt oder vorge:
le�en, welche dann die Schüler �ogleich lateini�ch niederzu�chreiben haben;
bald wird ein eigentliches �ogenanntes Extemporale dictirtz be�onders
aber wird ôfter vorzüglich in Prima �ogleich mündlich über�eßt, indem
der Lehrer anfangs kürzere, dänn längerePerioden vor�agt, welche un-

inittelbar von den Schúlern ins Lateini�che übertragen werden, und
zwar �o, daß die�elben Säße mehrere Male mit veränderten Wendun-
gen und Redensarten ausgedrü>ktwerden, Die�e Uebung, welche frei:
lich einen �ehr gewandten und der Sprache kundigen Lehrer erfordert,
i�t von ungemeinem Nußtenz es giebt keine, wel<he den Schülern eine
�o große Gewandtheit ver�chaffte als die�e, indem �ie allmälig in den
Stand ge�eßt werden, den�elben Gedanken oft auf acht bis zehn ver-

�chiedene Wei�en auszudrücken. Hieran �chließen �i< zugleich in Prima
dieDisputationsübungen. Einer der Schüler| liefert dazu jedesmal eine

Abhandlung,welche gewöhnlicheine Charakteb�childerung, eine Verglei-
chung, oder die Beurtheilung eines einzelnen hi�tori�chen Facti zum Ge-

gen�tande hat. Die�e wird drei andern Schülern mitgetheilt , welche
als Opponenten auftreten. Der Lehrer �ieht bei der Disputation �elb�t
�owohl auf richtige Entwickelung der Gedanken, als auf zwe>mäßige
Wahl des Ausdru>s. Nach Vollendung der Disputation verbe��ert der

Lehrer no< �chriftlich die Fehler in der Anordnung und Ausführung,
Und nimmt nochmals davon Gelegenheit, mit dem Verfa��er �elb�t zu
disputiren, Außer die�en be�onders für den ra�chen mündlichen Aus-
dru> be�timmten Uebungen machen die Schüler theils längere theils
kürzereAuf�äâke mei�tens hi�tori�chen Inhalts, welche natürlich gleich:
falls von dem Lehrer �chriftlich verbe��ert werden. Die für beide Cla�:
�en be�timmten Schrift�teller �ind, in Secunda + Cicero, Livius und Vir-
gil ; für Prima: Cicero, Terenz, Horaz, und nachdem die Schüler wei-
ter fortge�chritten �ind, einzelne Ab�chnitte aus dem Tacitus, bei denen

zugleich auf eine fließende und auch dem Gei�te der deut�chen Sprache
angeme��ene Ueber�ezung ge�ehen wird. Daß mehrerevon die�en Schrift-

Fn lateini�ch ertlärt werden, i�t �chon dur< höhere Verordnungen
e�tge�elzt.

11. Griechi�ch. Seitdem man die hohe Wichtigkeitdes Griechi-
�chen fúr Entwickelung des wi��en�chaftlichen Sinnes erkannt hat, i�t
auf allen Gelehrten�chulen dem�elben ein weiterer Spielraum eröffnet.
Auf der un�rigen wird es in fünf Cla��en gelehrt, und zwar �o, daß ín
deù drei untern wöchentlich �ehs, in den beiden obern acht, zu�ammen
vier und dreißig Stunden dafür be�timmt �ind. Weil das Griechi�che
�chon in Quarta anfängt, �o i�t es auch aus die�em Grunde wün�chens-
werth, daß nur �olche junge Leute dem Gymna�io anvertraut werden,
welche wirklich �ich den gelehrten Studien widmen wollen, dagegen die-

Jenigen, welche für ein bürgerlichesGe�chäft be�timmt �ind, �i lieber zu
der Real�chule wenden, indem für die leßtern die�er Gegen�tand in kei-
nem Betracht núklich �ein kann, und �ie während de��en vieles Andere

enenfônnen, was unmittelbarer mit ihrem künftigen Berufe zu�am-
tenhängt.

,
Die Methodedes Unterrichts i�t im Ganzen die�elbe wiebei dem

Lateini�chen,da ja durch beide der�elbe Zwe> erreicht werden�oll; nur

darin �ind fie ver�chieden, daß bei dem Griechi�chen von Anfang an die

Schreibeübungenvöllig untergeordnet, dagegen das Le�en das Vorherr-
�chende �ein muß. Daß jeue nicht gänzlich fehlen dürfen, hat man in
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neuern Zeiten allgemein einge�ehen, und �o wird auch bei uns in jeder
Cla��e wöchentlich ein Exercitium geliefert, welches auf die�elbe Wei�e
vom Lehrer verbe��ert wird, wie es bei dem Lateini�chen angegeben i�t,
Da indeß die�e Uebungen nicht den Zwe> haben können, griechi�che
Styli�ten zu, bilden, da es vielmehr allein darauf ankommt, den Schü-
lern dadur< eine gründlicheKenntniß der Grammatik zu ver�chaffen,
�o fönnen ihnen auh nur wenige Stunden gewidmet werden; wir ver-

wenden darauf wöchentlih zwei Stunden in jeder Cla��e, und zwar �o,
daß dadur<h in Quarta und in Untertertia die Formenlehre, in den

drei folgenden Cla��en aber die Syntax eingeübt wird. Uebrigens findet
im Ganzen folgende Einrichtung Statt. Jn Quarta werden die Schú-
ler zuer�t im Le�en geübt, wobet auf das �treng�te darauf ge�ehen wird,
daß �ie nach Accent und Quantität zugleich le�en, was an �ich �chr ge-
ringe Schwierigkeiten hat, indeß bei früherer Verwöhnung �päterhin
Manchem fa�t ganz unmöglich fällt. Hieran �chließt �ih die Kenntniß
der Formenlehre bis zu den Verbis contractis, �o jedo<, daß, wie �i<
von �elb�t ver�teht, Alles, was einzelnen Dialecten angehört, ausge�chlo�-
�en bleibt. Daneben wird der er�te Cur�us des Le�ebuchs von Jacobs
úber�elzt, welches �elb�t nichts anders als eine Bei�ptel�ammlung für den

etymologi�chen Theil der Grammatik i�. Jn Untertertia, wo in der

Le�ung die�es Buchs fortgefahrèn wird, findet zuer�t ‘eine Wiederholung
alles in Quarta Gelernten Statt, worauf die anomalen Formen hinzu-
gefügt werden, jedoch ebenfalls mit Aus�hluß de��en, was nur den ein-.

zelnen Dialecten anheim fälle. Zugleich wird in beiden Cla��en für ei-

nen gehörigenWörtervorrath ge�orgt, indem theils die Vocabeln, welche
in den zu über�eßenden Stüken, theils die einzelnen Wörter, welche in
der Buttmann�chen Grammatik als Bei�piele vorkommen, aguewendig
gelernt werden, Jn Obertertia wird der dritte Cut�us von Jacobs
zum Grunde gelegt, �o daß man zuer�t die Auszúge aus dem Xenophon
lie�t, theils wegen der größern Einfachheit des Styls, theils weil dar-

aus die trefflich�ten Bei�piele zur Erläuterung der �yntacti�chen Regeln
hergenommen werden fönnen. Hierauf folgt dasjenige, was aus dem

Plutarch aufgenommen i�t; die Stücke aus dem Thucydides bleiben

natúrlih ganz und gar ausge�chle��en. Zugleich wird in die�er Cla��e
die Le�ung des Homer begonnen, welcher von da an den Schúler auf
�einem ganzen Wege dur<h das Gymna�ium begleitet. Es werden des-

halb hier zuer�t die epi�chen und ioni�<hen Formen gelernt, und er�t
dann mít der Lectüre ra�cher verfahren, wenn die�elben gründlich und

�icher eingeübt �ind. Jn Secunda theilt �ich der Unterricht neben den

Exercitien zwi�chen der Le�ung der Jlias und des Xenophon, doch tre-

tes bisweilen auch die leichteren Dialogen des Plato an de��en Stelle.

Jn Prima wird mit de��en größern Dialogen, den philippi�chen Reden
des Deme�thenes und den leichtern Stellen des Thucydides abgewech-
�elt; fúr die dichteri�che Lecture i�t der Sophocles be�timmt; den Homer
und Herodot le�en die Schüler privatim. Die Art der Behandlung if
die�elbe, welche i< bei der Le�ung der lateini�chen Schrift�teller darge-
�tellt habe, und bedarf daher hier feiner weitern Auseinander�eßung.

ITT. Deut�ch. Kein Unterrichtsgegen�tand bietet größere Schwie-
rigkeiten dar, als die�er, und es i�t im Ganzen der ächte Prüf�tein für
das Talent des Lehrers, wenn er den�elben zweckmäßigund für die Zöôg-
linge anziehend zu behandeln ver�teht. Die Aufgabe de��elben i�t näm-
lich eíne zwiefache, zuer�t, die Schüler über. die Sprache �elb�t zum Be-

wußt�ein zu bringen, dann aber, da der Men�ch �chon an �ich nicht
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anders als redend denken, und als denkend reden fann, die gei�tige Kraft
Und das allgemeine Bewußt�ein überhauptzu �tärken und zu bilden, �o
daß in die�er Hin�icht der Unterricht im Deut�chen dasjenige in eigen-
thümlichesLeben und innere An�chauung verwandeln foll, was der Zög-
ling �ih in den �ämmtlichen übrigen Lehr�tunden mehr durch das auf:
nehmendeVermögen angeeignet hat, Aus die�em Grunde i�t es nôthig,
daß der Lehrer , welcher die�en Unterricht mit Erfolg ertbeilen �oll, �ich
mit dem Schüler in einem viel�eitigeren Gedankenverkehrbefinde, und

genau den Standpunkt der gei�tigen Entwickelungkenne, welchen der-

�elbe erreicht hat. Hierauf i� das Ge�eß gegründet, daß der Lehrer,
dem jener Gegen�tand übertragen i�t, zugleich auh andere Unterrichts:
�tunden in der�elben Cla��e ertheile, nux möchte ih glauben , daß die�es
Ge�el nicht einzig auf die lateini�chen oder griechi�chen Lehr�tunden be-

�chränkt zu �eyn brauche, indem dabei nur die eine Seite, nämlich die

Entwickelungdes Sprachbewußt�eins, ins Auge gefaßt zu �ein �cheint;
ich würde vielmehr auch denjenigen Lehrer dazu geeignet achten, welcher
in den untern Cla��en namentlich den Religionsunterricht, �o wie in
den obern Cla��en den ge�chichtlichen mit Erfolg ertheilt, weil die�er am

mei�ten Gelegenheit hat, theils das allgemeine Bewußt�ein und das gei-
�tige Leben überhaupt zu we>>en, theils weil er den Schülern ein Ge-
biet eröffnet, in welchem fich für die�elben der mannigfaltig�te Stoff zu
eigenen mündlichen und �chriftlichen Uebungen darbietet. Damit aber
dem Lehrer jenes gelinge, �o i�t es unumgänglich nothwendig, daß er

�elb�t im Reiche der Gedanken einheimi�h, und in �einem ganzen Wi�-
�en �o viel möglich zur vollkommenen Klarheit hindurchgedrungen �ei,
mit einem Wort, daß er philo�ophi�chen Gei�t be�iße, indem er �on�t bei
�einem Unterrichte �ich mit einem dürren und unfruchtbaren Regelwerke
begnügen,und das Höch�te erreicht zu haben glauben wird, wenn �eine
Schüler �ich keine Fehler mehr gegen die herkömmlicheSchreib- und

Sprechwei�e zu Schulden fommen la��en. Zugleich kommt es bei kei:
nem Gegen�tande mehr darauf an, als bei jenem, die innere Eigenthüm-
lichkeit des einzelnen Zöglings �elber zu kennen, und daß die�es ohne
einen klaren, philo�ophi�chen Blik niht möglich i�t, leuchtet von �elber
ein. Aus demlebtern Grunde könnte man der Meinung �ein, daß die-

�er Gegen�tand überhaupt be��er dur< Privatunterwei�ung als durch die

offentliche gelingen möchte; inde��en wenn �ich die�es auch in einer ge-
wi��en Beziehung nicht leugnen läßt, �o giebt es doh wieder auch ge-
wi��e allgemeine Entwickelungspunkte, und gewi��e in jeder Entwike-

lungsperiodevorwaltende Kräfte des Gei�tes, welche der Lehrer nur im

Augezu behalten braucht, um Allen, freilih in ver�chiedenem Grade,
nüßlich zu werden. Es finden nämlichauch hier, wie mich dünkt, drei

ver�chiedeneStandpunkte Statt. Auf der unter�ten Stufe tritt über-

wiegend die Phanta�ie und, die An�chauungskraft hervorz auf der zwei:
fen zeigt �ich mehr in �elb�t�tändiger und �elb�tbewu�iter Thätigkeit dev

ordnende, das Be�ondere auf das Allgemeine zurückführendeVer�tand ;

auf der dritten endlich fängt der höhere, auf die inneren Ge�eße des
Lebensgerichtete Vernunftgebrauch �ich zu entwickeln an, welcher indeß
auf dem Gymna�io nur an dem Einzelnen entwickelt werden fann, um

auf der Univer�ität er�t zur vollkommenen Reife zu gelangen. Jch
brauchewohl nicht den Mißver�tand zu erwarten, als ob ichglaubte,
daß jedesmal nur eine von die�en Richtungen vorhanden wäre, viel:
mehr ver�teht �ich von �elb�t, daß jede der�elben nur die Form i�, unter

welcher nach inneren Entwickelungsge�eßen die ge�ammte gei�tige Kraft
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�h offenbart. Eben deshalb darf auch der Unterricht nie eine von je:
nen Richtungen allein ins Auge fa��en, und die übrigen gänzlich ver-

nachlä��igen, indem die�es ein �ehr verderbliches Mißverhältniß in der

ganzen inneren Entwickelungzur Folge haben würde; vielmehr muß
�chon auf der unter�ten Stufe auch der Ver�tand in An�pruch genom-
men werden, �o wie es auf der andern Seite nachtheilig �ein würde,
auf den folgenden Stufen die Bildung der Phanta�ie zu verab�äumen.
Aus die�em Grunde �ind denn auh in un�erer An�talt die Cur�us für
den Unterricht im Deut�chen noh viel weniger �charf abgegränzt, als
es bei den alten Sprachen dex Fall i�t; im Allgemeinen aber findet fol:
gende Einrichtung Statt: Jn! den beiden untern Cla��en, in deren jeder
vier bis fünf Stunden wöchentlich dafür be�timmt �ind, theilt �ich der

Unterricht in die eigentliche Sprachbildung oder den grammati�chen Un-

terricht, und in die Gedankenbildung durch �chriftlihe und mündliche
Dar�tellung. Was die er�tere betrifft, �o i�t das unabänderliche Ge�et
für die Behandlung, daß den Schülern niemals eine Erklärung oder

eine Regel in ihrer ab�tracten , kun�tgerechten Form gegeben wird, viel:

mehr i�t das Verfahren durchaus analyti�ch , �o daß die Kinder �elb�t
unter Anleitung des Lehrers aus einer Menge gegebenereinzelner Fälle
die Erklärung entwickeln, und �ich ihre Sprachlehre �elber machen, wo-

bei die Bücher von Harni�ch und Andern dem Lehrer treffliche Dien�te
lei�ten. Eine �hon fertige Grammatik dem Schüler durch Auswendig-
lernenla��en und nachfolgende �ogenannte Erläuterung des Allgemeinen
durch das Be�ondere zu geben, �cheint mir recht eiígentlih eine Sünde

zu �ein, welche �ih dann auch ganz gewöhnlichdadurch �elb�t be�traft,
daß die Kinder allen gelernten Regeln und aller Marter des Lehrers
zum Trob fal�ch zu �prechen und zu �chreiben fortfahren; von Denfen-
lernen und innerer Anregungkann vollends bei die�er Methode nicht die
Nede �ein. Richtiges Sprechen und das daraus folgende richtige Schrei:
ben wird überall auf die�em Wege nicht gelernt, �ondern allein dadurch,
daß die Kinder in allen Lehr�tunden angehalten werden , �i<h deutlich,
be�timmt und in voll�tändigen Säßen auszudrü>en. Jn den deut�chen
Stunden dient hierzu das mündlicheErzählen de��en, was der Lehrer
vorgele�en, oder, was viel be��er i�t, vorerzählt hat. Die eigenen fleineu

Auffábe �ind alle nur ge�chichtlichen Jnhalts, be�onders Mährchen,
welche für Kinder das höch�te Jutere��e haben, weil �ie der erwachenden
Seele einen Blick in eine höhere Welt öffnen, welche �ih ihnen nicht
anders als in der Ge�talt des Wunders offenbaren kann. Hierzu
fommt endlich no< Le�en und Auswendiglernen von Gedichten , �o wie

Überhaupt immer nähere Bekannt�chaft mit den Dichtern der Nation

zu den Aufgaben die�es Unterrichtsgegen�tandes in allen Cla��en gehört.
In Quarta i�t der Zögling �chon aus der poeti�chen und mährchen-

haften Welt in die des Hi�tori�chen und Facti�chen eingetreten, er wird
mit den realen Wi��en�chaften vertrauter; auch lernt er allmälig die

cla��i�chen Schrift�teller kennen; zugleich reift der Ver�tand durch eigene
Kraft von innenz hiernach �ind die Gegen�tände bedingt, welche in die:

�er und den folgenden beiden Cla��en den Kreis für die �chriftlichen Dar-

�tellungen bilden, namentli<h: Erzählungen nah dem Cornel, Ju�tin,
Cä�ar; Nachbildungen einzelner Stü>ke aus Ovids Metamorpho�en,
Auszúge aus den gele�enen franzö�i�chen Ab�chnitten, eine Uebung, welche
be�onders dazu dient, das We�entliche vom Unwe�entlichen unter�cheiden
zu lernen; daneben Be�chreibungen �elb�tge�ehener Gegen�tände, Ge-

hâude, Gegenden, Ma�chinen, wobci vorzüglich auf Schärfe und licht:
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volle Ordnung zu �ehen i�. Inde��en darf auch die Bildung derPhan-
ta�ie hier niht vernachlä��igt werden; dazu i�t nichts zwe>mäßiger als
die Nachbildung oder eigene Erfindung von Fabeln, einer Gattung,
welche den jungen Leuten am leizhte�ten gelingt, da �ie auf der Gränze
der Poe�ie und Pro�a �teht, indem in ihr eiw allgemeiner Gedanke

durch ein einzelnes Bild ver�innlicht werden �oll, und die zugleich auch
deshalb �ehr angeme��en i�t, weil �ie den jungen Men�chen gewöhnt, die

Gegen�tände der Natur auf eine �innvolleWei�e anzu�chauen und aufe
zufa��en. Aus der Grammatik gehört für Quarta insbe�ondere das �o
höch�t lehrreicheCapitel von der Wortbildung, welchesvor Allem dazu
Gelegenheit darbietet, den Schüler die einzelnen Wörter als lebendige
Stämme betrachten zu la��en, welche nah allen Seiten hin Zweige und

Blüten treiben. Sehr leicht �chließt �ich hieran die Lehre von den Sy-
nonymen, welche in allen die�en Cla��en eine der we�entlich�ten Be�chäf-
tigungen ausmacht. Er�t nach allen die�en Vorübungen wird in Ober-
tertia die Grammatik in einem mehr �y�temati�chenZu�ammenhange ge-
lehrt, was hier um �o fruchtbarer �ein muß, da, auf die�em Punkte dem

Schüler allmälig auh der innere Organismus der lateini�chen und

griechi�chen Sprache zum Bewußt�ein zu kommen anfängt, �o daß bei:
des gegen�eitig einander erläutert und unterftüßt.

In Secunda und Prima hat der Schüler �chon einen weitern Ge-

�ichtsfreis, jedoh nicht �o, daß er fähig wäre, wie es bisweilen von

ihm gefordert wird, Abhandlungen aus dem Gebiete der Moral und

Philo�ophie zu machen , vielmehr mü��en auch hier die Gegen�tände der

Bearbeituting aus �einer gei�tigen Lebens�phäre hervorgenommen, und dem

Standpunkte angeme��en �ein, welchen er in �einer intellectuellen und

�ittlichen Bildung erreicht hat. Vor Allem i�t es hier das große Reich
der Ge�chichte, welches den Stoff dazu darbieten muß, indem theils
vorzüglichbedeutende Momente herausgehobenund ins Einzelne gezeich-
net, theils große Charactere ge�childert werden ; insbe�ondere aber gehö:
ren hierher Betrachtungen über die Wendepunkteim Leben der Völker,
damit auf die�e Wei�e den Schülernallmaligder tiefere Sinn der Be-

gebenheiten aufgehe, wobei es �ich indeßvon �elb�t ver�teht, daß der

Lehrer ihnen zu Hülfe komme, und ihnen die Hauptge�ichtspunkte �el-
ber vor Augen �telle, wie denn überhauptfür alle Uebungen in dem

ganzen Krei�e die�es Unterrichts dieunerläßliche Bedingung gilt, daß
der Lehrer für jede Arbeit den Schülern eine Anleitung gebe, wie jedes:
mal der Gegen�tand zu behandeln�ei, indem nichts Verkehrteres gedacht
werden fann, als wenn den Schülern das bloße Thema hinge�tellt wird,
und es ihnen überla��en bleibt, da��elbe hin und her zu zerren, oder ein

chaoti�ches Gemi�ch von unzu�ammenhängenden,unverdauten und �chie-
lenden Gedanfen zum Be�ten zu geben. Ferner gehören zu den Auf-
gaben der er�ten beiden Cla��en: Ueber�ichten der gele�enen Ab�chnitte
aus den lateini�chen und griechi�chen Schrift�tellern, Plane von cicero-

Niani�chen und demo�theni�chen Reden, Darlegung des Ganges eines

platoni�chen Dialogs , Dar�tellung des Stoffs oder einzelner Charactere
aus einer Tragödie, der Gang einer horazi�chen Ode oder Satirez hier-
zu kommen poeti�che Ueber�ezungen aus den alten Dichtern , wobei �ich
die Gelegenheit von �elber darbietet, über die Pro�odie der deut�chen

prache zu reden: eben �o Umbildung von pro�ai�chen Dar�tellungen in

Poeti�che, wozu namentlich �ich Geßners Fdyllen gebrauchenla��en; ei:

gene kleine poeti�che Ver�uche, wäre es auh nur, um die Schwierig-
keiten der Sache kennen zu lernen, und fich eine größere Gewalt über
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die Sprache zu ver�chaffen. Vor Allem wichtig �ind in die�en beiden
Cla��en mündliche Vorträge, zu welchen freilich �chon die hi�tori�chen
Lehr�tunden benußt werden , jedo<h wird auch jede Gelegenheit in den

deut�chen Lecttonen �elb für die�en Zwe> wahrgenommen, insbe�ondere
dadurch, daß ich bald Die�en bald Jenen �eine Arbeit, wenn �ie �ih dazu
eignet, er�t mündlich vortragen la��e, ehe ih zu der Beurtheilung der-

�elben �chreite, dann aber auch, daß ein Einzelner von Zeit zu Zeit ber
ein Thema, welches ex vorher durchdacht hat, einen freien Vortrag hält.
Endlich wird in Secunda �owohl als in ‘Príma eine Ueber�icht der Ge-

�chichte der deut�chen Litteratur gegeben, und dadur< die Schüler mit

den Schrift�tellern der Nation aus jeder ‘Periode vertraut gemacht.
Noch bleibt ein Wort zu �agen über das Verfahren, welches die

Lehrer bei der Correctur der von den Schülern gelieferten Auf�äße be-

obachten. Jn den untern und mittlern Cla��en i� für die Ablieferung
jedesmal ein Zeitraum von vierzehn Tagen fe�tge�eßt, in den obern Cla�-
�en i�t eine Fri�t von drei Wochen ge�tattet, indem es �on�t nicht mög-
lich i�, etwas nur einigermaßen Gründliches und Ausführliches zu er-

warten.

Bei der Correctur kann �ich der Lehrer, wenig�tens in den mittlern
und obern Cla��en, nicht damit begnügen, die gemachten Fehler bloß zu
unter�treichen, wie es bei den lateini�chen Exercitien zwe>mäßig war;

vielmehr, da ín jedem Auf�ake �ich jedesmal andere Ver�ehen finden, �o
begleitet ev die�elben überall mit kürzeren oder ausführlicheren Bemer-

fungen, um dadurch den Schüler �ogleih Über die Natur des begange-
nen Fehlers zu orientiren. Eben �o i�t es unmöglich, in der Cla��e
�elb�t alle Arbeiten einzeln zu beurtheilen, vielmehr werden nur �olche
herausgehoben, welche zu Bemerkungen Veranla��ung geben, die nicht
bloß dem Einzelnen, �ondern Allen insge�ammt lehrreich werden können.
Der Lehrer deutet auch hier dasjenige, worauf es be�onders ankommt,
vorher an, und läßt dann von den Schúlern �elb�t das Richtige �uchen.
Um die Sache noch mehr zu beleben, werden in den obern Cla��en, be:

�onders ín Prima, die Arbeiten oft, nachdem ich gleichfalls dasjenige,
was einer Berichtigung bedarf, angedeutet habe, unter die Schüler �elb|t
vertheilt, und dann in der Cla��e von Mehreren gemein�am be�prochen.
Uebrigens �ind für die�en Unterrichksgegen�tandvon Quarta an wöchent-
lih nur zwei Lehr�tunden be�timmt, welche offenbar nicht hinreichen,
um ihn mit der gehörigen Gründlichkeit zu behandeln; indeß fann an

die Vermehrung die�er Zahl er�t dann gedacht werden, wenn Überall ein

reht fe�ter Grund im Lateini�chen und Griechi�chen gelegt i�t, �o wie

Überhaupt die gegenwärtig den einzelnen Unterrichtsgegen�tänden gewid-
mete Zahl von Lehr�tunden keineswegesals eine für alle Zeiten geltende
ange�ehen werden darf, indem vielmehr ihr Verhältniß gegen einander
allein durch die jedesmaligen Bedúrfni��e der Schule bedingt i�t.

IV. Foanzöó�i�h. Das Franzö�i�che gehört niht zu den we�ent:
lichen Unterrichtsgegen�tändeneiner Gelehrten�chulez da es indeß immer

noch mit un�ern äußern Verhältni��en auf eine mannigfache Wei�e ver-

wach�en i�t, da es ferner zum Ver�tändniß vieler trefflichen Werke, be-

�onders aus dem Gebiete der Naturwi��en�chaften und der Mathematik
niht entbehrt werden kann, und es endlich das �pätere Erlernen der

brigen neuern Sprachen ungemein erleichtert, �o �cheint es mir nicht
unzwe>mäßig, daß das Gymna�ium denen, welche es lernen wollen,
cine Gelegenheitdazu darbiete. Jnde��en kann dem�elben-natürlichim-
mer nur ein be�chränkterRaum zugeme��en werden, und disAn�talt hat
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das Jhrige gethan, wenn �ie den Schüler �o weit bringt, daß er einen

Schrift�teller mit Geläufigkeit zu le�en im Stande i�, und �ich �crift-
lih im Ganzen ri<tig auszudrückenweißz eine größere Fertigkeit im

Sprechen bleibt billig dem Privatunterrichte überla��en.
Das Franzö�i�che wird auf dem Gymna�io în �ehs Cla��en gelchrt,

Und es �ind wöchentlich dafür im Ganzen vierzehn bis �echszehn Stun-
den be�timmt. Jn den drei untern Cla��en i� die Bemühung des Leh-
rers be�onders auf fertiges Le�en, gelaufigesUeber�eßen,und die Kennte
niß des etymologi�chen Theils der Grammatik gerichtet; doch dürfen
auch hier die �chriftlichen Uebungen keinesweges vernachlä��igt werden,
welche der Lehrer �elber genau verbe��ert. Zugleich muß dur<h Auswen-

diglernen von Vocabeln und Phra�en für den gehörigen Wortvorrath
ge�orgt werden. Jn den obern Cla��en beziehen �ich jene Uebungen ganz
be�onders auf die Bekannt�chaft mit den Eigenthümlichkeitendes fran-
zö�i�chen Ausdrucks, weshalb ein zu�ammenhängenderUnterricht über die

Wortfügung an die�elben ge�chlo��en wird. Die Bücher, welche für das

Le�en zum Grunde liegen, �ind in Sexta und Quinta der er�te, �o wie
in Quarta und Tertia der zweite Theil von Hecker's franzö�i�chem Le�e-
buche, in Secunda und Prima die trefflichen Handbücher von Nolte
und Fdeler.

7 Hebräi�ch. Die�e Sprache gehört an �ih eben �o wenig wie
die vorige zu den we�entlichen Lehrobjecten einer Gelehrten�chule; da

�ie aber dem künftigen Theologen unentbehrlich , und ohne �ie gar kein

gründliches Ver�tändniß der heiligen Schriften möglich i�, zugleich aber

nach dem bekannten Sprichworte in �pätern Jahren �hwerlih nachge-
holt werden fann, was in frühern ver�äumt worden, �o �cheint es mir

unerläßliche Pflicht der Gymna�ien zu �ein, auch die�em Gegen�tande
eine be�ondere Aufmerk�amkeit zu widmen. Jn un�erer An�talt �ind für
den�elben wöchentlich in den beiden obern Cla��en vier Lehr�tunden be-

�timmt, wozu jedoch noh zwei andere werden hinzugefügtwerden, wenn

die Zahl der künftigen Theologen �ih etwa bei uns vermehren �ollte;
für's Er�te reichen jene vier Stunden vollkommenhin, da bis jet
unter un�ern Schülern verhältnißmäßig �chr wenige �ind, welche �ich
der Theologie zu widmen gedenken, und die Zahl der�elben jedesmal
etwa nur den fünften oder �echsten Theil der beiden obern Cla��en be-

trägt. Was den Unterricht �elb�t betri��t, �o i� der�elbe �o geordnet,
daß der jedesmalige Cur�us in Secunda ein Jahr dauert, was um �o
eher thunlich i�t, da au< in den übrigen Lehrgegen�tändenKerner in

kürzererZeit nach Prima befördertwerden kann, die Mei�ten aber län-
gere Zeit bedürfen, um hier die für die er�te Cla��e nöthigeVorbereitung
zu erhalten. Hin�ihts der Methode wird im Ganzen der Gang be-

folgt, welchen Ge�enius in der Vorrede zu der dritten Auflage �einer
Grammatik fr die�en Gegen�tand angiebt.

B, Wi��en�chaften.
I. Religion. Es giebt Pädagogen, und zwar �ehr ein�ichtsvolle

Und ehrenwerthe, welche zweifeln, ob der Religionsunterricht �einem
We�en nach überhaupt in die Schule gehôre, und nicht bloß bis zum
Katechumenenunterrihteine Sache der häuslichen Bildung �ei. So
�agt Schwarz in �einer Erziehungslehre Theil 3. S. 201: „Die öf:
fentlicheSchule halten wir durchaus nicht für den Religionsunterricht
�chi>lich; da nehmen die Kinder zu viele Rúk�ichten auf einander, da
gilt es, wer am be�ten antworten kann, da wird die Thrâneder Rüh-
rung belacht, die freie Aeußerung des kindlichen Gemúüthsdem Spotte
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Preis gegeben, und al�o die Religion zur {nöden Wi��erei entheiligt.
Am �chlimm�ten angebracht i�t daher die�er Unterricht auf höheren
Schulen , unter Jünglingen , die ohnehin �chon bei ihrem Lernen ein

ganz anderes Intere��e haben als das religiö�e. Die Erfahrung be:

�tätigt es genug�am.‘“ Trauriges Bild von un�ern Schulen, welches,
wenn ihm die Wirklichkeit in der That ent�präche, ein �chauderhafter
Beweis für die tief�te innere Zerrúttung der�elben wäre, indem �ich
dadurch beurkundete, daß �ie ihren höch�ten Zwe, der nur allein darín

be�tehen kann, �ittlich religiô�e An�talten zu �ein, welche �ich nicht da:
mit begnúgenwollen, das bloße Wi��en zu fördern, �ondern durch eben

die�es �elb�t eine höhere, �ittlich religiö�e Bildung hervorzubringen,aus
den Augen verloren hâtten. Jnde��en muß i< wenig�tens bekennen,
daß �ih mir während der fünf und zwanzig Jahre, �eitdem i< ‘im

Lehramte bin, und in denen ih jekt an zwanzig Jahr ununterbrochen
Religionsunterricht und zwar fa�t nur in den obern Cla��en mehrerer
Gymna�ien ertheilte, gerade die entgegenge�eßte Erfahrung bewährt
hat. Ju keiner Lehr�tunde haben meine Schüler �tets eine ge�pann-
tere Aufmerk�amkeit bewie�en als in die�er, und weit entfernt, daß �ie
den Gegen�tand hätten be�pötteln oder befritteln �ollen, bewies viel-

mehr die Heiligkeit und Erhabenheit de��elben auh über rohere Ge-

müther ihre Ehrfurcht gebietende Kraft; ja �elb�t das, was man �on�t
nur von jüngeren Zöglingen zu fordern pflegt, das Auswendiglernen
und Vortragen von geiftlichen Liedern, war keinesweges auch jenen
Erwach�enen befremdend, und ih bin überzeugt, daß Vielen von ihnen,
die �hon läng�t in die Verhältni��e des Lebens eingetreten find, man-

cher der damals gelernten Ver�e noh jeßt ermunternd und trö�tend
in der Seele nahklingt. Eben �o habe ih die Erfahrung gemacht,
daß es Lehrer giebt, die in andern Beziehungen vielleicht keine aus:

gezeichnete Gaben be�iken, aber dennoch, falls �ie es nur redlich mei-

nen, denn darauf kommt hier freilih Alles an, gerade in die�em Ge-

gen�tande �tets aufmerk�ame Schüler haben , und ih muß es deshalb
fúr das �icher�te Kriterium halten , daß Jemand überall zum Unter:

richte der Jugend nicht geeignet i�t, wenn die Mehrzahl �einer Schü-
ler für die�en Gegen�tand �ih falt und gleichgültigzeigt. Wer daher
den Religionsunterricht aus den Schulen, namentlih aus den Ge-

lehrten�chulen auë�chließen möchte, von dem kann ih niht anders

glauben, als daß er entweder nur einer vorgefaßten Meinung folgt,
oder daß er das Unglú>kgehabt hat, nichts als �hlehte Schulen ken-
nen zu lernen, die denn freili<h be��er gar nicht exi�tirten. Eben �o
wird es wohl jekt nur noh Wenige geber, welche der Meinung wä-

ren, man mú��e den Religionsunterriht wenig�tens nicht zu früh an-

fangen, �ondern er�t abwarten, bis die Kinder zu Ver�tande gekommen
�ein; denn hinreichend �chon i�t die�er Jrrthum widerlegt, und er wi:

derlegt �ich �elb�t für Jeden, der auf der einen Seite das We�en der

Religion, und auf der andern das We�en der Kindes�eele kennt. Das

Gottesbewußt�ein i�t einem jeden Kinde angeboren, jedes trägt es ur-

�prúnglih in �ich, und wenn irgendwo Platons Aus�pruch, daß alles

Lernen eine Erinnerung �ei, �ich auf den Unterricht anwenden laßt, �o
i�t es hier, indem un�er ganzer Religionsunterricht keine andere Auf:
gabe hat, als jenes, nicht etwa er�t hervorzubringende, �ondern ur-

�prüngliche, dem Men�chen we�entliche Bewußt�ein anzuregen, zu er-

leuchten, und es be�celend fúr das ganze innere und äußere Leben zu

machen, Zwiefach aber i�t die Wei�e, auf welche jenes ge�chehen muß,
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theils nämlich dur< das dem Zöglinge im Leben gegebeneVorbild,
Und �o liegen allerdings die Wurzeln aller Frömmigkeit und aller reli-
giô�en Unterwei�ung în der Familie, ohne deren Mitwirkung die�er
Unterricht überhaupt �tets unfruchtbar bleiben wird, eben �o wie auch
der ganze Gei�t der An�talt, vor Allem aber die �ittlihe Per�önlichkeit
der einzelnen Lehrer einen zwar nicht in die Augen fallenden, aber um

�o mächtigeren Einfluß auf die Erregung des �ittlihen Sinnes hat;
dann aber auh durch die Lehre, welche freilich der Entwickelung des

allgemeinen Bewußt�eins gemäß ver�chiedenartige Formen annehmen
muß, um für das Gemüth eindringli<h und wirk�am zu werden. Auf
gleiche Wei�e bedarf auh jener Jrrchum kaum mehr der Widerlegung,
daß man zuer�t mit der natürlichen Religion, wie man es nannte, an-

fangen, und auf die�e den Unterricht in der chri�tlichen folgen la��en
mú��e, ein Jrrthum, welcher aus einem eben �o getrübten religiö�en
als pädagogi�chen Bewußt�ein hervorgegangen if, jenes, weil man

nicht bedachte, daß Alles, was man als natürliche Religion lehrte,
�elb�t aus dem Chri�tenthume hergeflo��en war,die�es, weil úberall
beim Unterricht das Be�ondere vor dem Allgemeinen, das Concrete
vor dem Ab�tracten, die An�chauung vor dem Begriffe vorausgehen
muß. Aber, nicht bloß der chri�tlih religió�e Sinn �oll unter der

Jugend erwe>t werden, es thut eben �o Noth, namentlich auf der

Gelehrten�chule auch den firhlihen Sinn zu wec>en. Daß die�es in
den evangeli�chen Schulen biéher fa�t gänzlich vernachlä��igt i�, läßt
�ih wohl nicht leugnen, ja man hat es wohl gar gefli��entlih vermie-

den, auf die Erregung de��elben hinzuwirken, weil man meinte, daß
es gerade im We�en des Procte�tantismus liege, und �ih dadurch der

Gegen�aß gegen den Katholiciómus, in welchem Chri�tenthum und

Kirchenthum als Eins gilt, recht be�timmt aus�prehe, wenn das kirch-
liche Element auch nicht einmal zum Bewußt�ein gebraht würde. Es

i�t nacúrlich hier der Ort nicht, die�e An�icht zu beurtheilen, für
den Unterricht auf Gelehrten�chulen aber �cheint mir die�es Moment
um �o wichtiger zu �ein, weil diejenigen, welche �ih nicht der Theolo-
gie widmen, darüber �päter keine Belehrung erhalten, Noch eine Be-

merkung erlaube ich mir, ehe ih dar�telle, nah welcher Stufenfolge
der Religionsunterricht in un�erer An�talt ertheilt wird. Es i�t nám-

lich wohl die Meinung geäußert worden , ob es nicht zwe>mäßiger
�ein möchte, die�en Unterricht gar niht den Gymna�iallehrern anzuver:
trauen, �ondern allein ihn in die Hände der Gei�tlichen zu legen. Jch
muß bekennen , daß, �o heil�am eine �olche Einrichtung im Einzelnen
�ein fönnte, �ie denno<, wenn fie zu einer allgemeinen gemacht wer-

den �ollte, �ih �ehr nachtheilig zeigen müßte, indem �ie den Lehrern
das trefflih�te Mittel aus den Händen nähme, auch �ittlich bildend

auf die Zöglinge einzuwirken, in eine innere Seelengemein�chaft mit

ihnen zu treten, und �o auf das ganze Leben der�elben einen �egens-
reichen Einfluß zu gewinnen; wobei es �ih aber von �elb�t ver�teht,
daß nur denjenigen Lehrern die�er Unterricht anvertraut werden kann
Und darf, welche theologi�che Studien gemacht haben, wie es an �ich
�hon bei den mei�ten Gymna�iallehrern der Fall i�t, und bei denen

to die�es Studium in die Ge�innung und das Leben úbergegangen
etgt. »

Der Stufengang, na<h welchem wir den Religionsunterricht in
Un�erer An�talt ertheilen, i�t folgender: in den drei untern Cla��en wer-

den die Lehren des Chri�tenthums aus den Ge�chichten des alten und
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neuen Te�tamentes, vor Allem aus dem Leben Je�u �elber entwiekelt.
Entweder werden die�e vom Lehrer erzählt, oder aus der Bibel �elb�t
gele�en, was um �o rath�amer i�t, weil Manches darin recht eigentlich
fúr Kinder ge�chrieben zu �ein �cheint, und zugleich keine der Nachbil-
dungen die an�chauliche Einfachheit und Kraft dex Ur�chrift erreicht.
Ueberhaupt �cheint mir das Bibelle�en auh in den Gymna�ien etwas

ganz Unerläßliches zu �ein, zumal wenn man erwägt, wie unglaublich
die Unbekannt�chaft i�t, die �ogar bisweilen Candidaten der Theologie
damit verrathen; daß dabei vorausge�eßt wird, der Lehrer werde die

für jedes Alter angeme��ene Auswahl treffen, bedarf keiner Erinne-
rung. Gut i�t es zugleich, wie ih �hon oben bemerft habe, wenn

der�elbe Lehrer auh den Unterricht im Deut�chen ertheilt , damit jene
Erzählungen von den Kindern wieder niederge�hrieben werden, und
daraus hervorgehe, wie jeder Einzelne �ie aufgefaßt hat. Das Ergeb-
niß aus den�elben wird dur<h Sprüche der heiligen Schrift fe�tgehal-
ten, und dem Gedächtniß eingeprägt; auh werden wöchentlich meh:
rere Ver�e eines Liedes erlernt. Jede Religions�tunde wird zugleich
in allen Cla��en mit Ge�ang und Gebet begonnen.

In Tertia werden die chri�tlichen Wahrheiten mehr in ihrem in-

nerlihen Zu�ammenhange vorgetragen. Ein be�onderes Lehrbuch wird
dabei niche zum Grunde gelegt, weil mir nichts �{hwieriger zu �ein
�cheint, als gerade bei die�em Unterrichte einem fremden Gedanken:

gange zu folgen. Der Lehrer hälce �ich auh hier am be�ten unmittels
bar an die heilige Schrift, um aus den einzelnen Aus�prüchen der�el:
ben die chri�tlichen Lehren zu entwickeln, indem er dadur< den Schein
vermeidet, als ob das von ihm Vorgetragene etwas Gemachtes und

von ihm Ausgedachtes wäre, �ondern es vielmehr �ogleich als gött-
liches Wort und göttliches Gebot kund giebt. Auch i�t er dadurch
�icher, fich nicht in allgemeine Betrachtungen ohne fe�ten Grund und

Boden zu verlieren; �o wie �ih zugleich dadur<h der Schaß der Zöôg-
linge dur< immer ausgebreitetere Bekannt�chaft mit den Krafc : und

Kern�prüchen der heiligen Schrift mit jedem Tage vermehrt.
Secunda und Prima haben bisher ihren Neligionsunterricht ge-

mein�chaftlih erhalten, und dies wird zunäch�t auch wohl noch ferner
Statt finden können. Die Aufgabe i�t hier eine zwiefachez zuer�t
nämlich eine �olche Dar�tellung des Chri�tenthums und des chri�tlichen
Glaubens, daß �eine Ueberein�timmung mit dem Erkennen und der

Vernunft einleuchtend gemacht wird; dann aber eine �olche Dar�tel-
lung der Entwickelung der chri�tlichen Gemein�chaft, daß Jeder da-

durch zur Erkenntniß der Stellung, welche er �elb�t in ihr einnimmt,
�o wie ihrer jedesmaligen Bedürfni��e geführt wird. Was das Er-

�tere betrifft, �o habe i<h dabei, weil Jeder den Unterricht in der

Regel wenig�tens drei Jahr genieße, immer ver�chiedene Wege einge-
�chlagen; bald habe ih näâmlih einen größern Ab�chnitt des neuen

Te�taments zum Grunde gelegt, bald bin ih meinem eigenen Gedan-

Fengange gefolgt, und zwar �o, daß ih auh hier nicht immer von

den�elben Aufnüpfungspunkten ausging, um eben dadurch den innern,
tiefen Zu�ammenhang, und wie Alles zuleßt immer in den gleichen
Endpunkt ausgeht, darzu�tellen. Jn An�ehung des Unterrichts über
die firchlihe Gemein�chaft giebt es, wie es mir �cheint, nur zwei
Hauptmomente, welche der Lehrer fe�tzuhaltenund in der größtmög:
lichen An�chaulichkeit darzu�tellen hat; die chri�tlicheKirche in ihrem
Ent�tehen und in ihrer Erneuerung durch die Reformation , mit einer
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Hindeutungauf dasjenige, was bei der�elben no< unvollendet geblie-
ben i�t; �o wie in der Bekanntmachung mit dem Hauptinhalt der

wichtig�ten Bekenntniß�chriften der evangeli�chen Kirche.
1, Mathematik. Der Unterricht in der Mathematik nimmt,

wenn er gedeihen �oll, �chon wegen der eigenthümlichen Natur des

Gegen�tandes, und wegen des größern Aufwandes von innerer Kraft,
welche er fordert, unter den eigentlih wi��en�chaftlichen Gegen�tänden
den größten Theil der Zeit in An�pruch; auf un�erer An�talt �ind ihm
deshalb wöchentlich vier und dreißig Lehr�tundengewidmet, al�o etwa

der dritte Theil der Zeit, welcher für den ge�ammten Unterricht in
alten Sprachen be�timmt i�t, Die�e Stunden werden folgendermaßen
benußkt:in Sexta und Quinta, ín deren jeder wöchentlich vier Stun-
den auf den Gegen�tand verwandt werden, wird die Arithmetik prac-

ti�ch, was aber bekanntlich etwas Anderes heißt als mechani�ch, gebt.
Ueber die Methodik die�es Unterrichts wird bei den Lehrgegen�tänden
der Real�chule die Nede �ein. Jn Quínta dient zugleih als Vor-

übung für den geometri�hen Unterricht die Betrachtungund Con-
�truction Érp�tallographi�cher Formen aus der Mineralogie, eben �o wie

auch durch ‘die Elemente des Zeichnens in den untern Cla��en der

Sinn für geometri�che Formen entwi>kele wird. Ohne eine �olche
Vorbereitung�cheint mir der Eintritt in das cigentlich wi��en�chaftliche
Gebiet für die Mei�ten wenig�tens ein Salto mortale zu �ein, �o wie

ich zugleich niht glaube, daß der mathemati�che Unterricht eher ange-
fangen werden mü��e, als bis der Ver�tand eine gewi��e Reife erlangt
hat, dann aber der�elbe auh �ogleich eine mehr wi��en�chaftliche Form
annehmen kann, wiewohl allerdings der jedesmalige intellectuelle
Standpunkt der Zöglinge mancherlei Modificationen nothwendigmacht.
In Quarta wird in drei wöchentlichen Stunden der Cur�us der bei:
den frühern Cla��en durch Dar�tellung der Gründe des dort einge-
übten Verfahrens mit Zahlgrößen innerlich befe�tigt, woran �ich die

Lehre von den Decimalbrüchen und von der Ausziehung der Quadrat-
und Cubikwurzeln an�chließt; drei Stunden �ind fúr die Geometrie
be�timmt, worin die Elementarlehre Uber Winkel, Parallellinien und

Congruenzder Dreiecke entwi>kelt wird. Jn Untertertiai�t ein halb-
jähriger Cur�us, in welchem drei Stunden für die Lehre von den

Verhältni��en und Proportionen, verbunden mit Uebung der daraus

herzuleitendenbekannten practi�chen Rechnungsregeln, �o wie drei
Stunden für Geometrie be�timmt �ind, in welchen die Planimetrie,
mit Aus�hluß der re<hnenden Cyclometrie, beendigt wird. Die Ge-

gen�tände für Obertertia �ind in einem halbjährigen Cur�us und �echs
wöchentlichenLehr�tunden folgende: Buch�tabenrehnungz; Gleichungen
vom er�ten Grade; Lehre von den Potenzen und Wurzeln; Rechnung
nit algebrai�chen rationalen und irrationalen Polynomen (Erklärung
Und Uebung des Gebrauchs der Ein�chließungszeichen). Gleichungen
vom zweiten Grade, Aus der Geometrie: Recapitulation der �hwie-
rigeren Theile der Ebenengeometrie mit An�chluß der rechnenden
Cyclometrie und �odann die Hauptlehren der Stereometrie. Jn Se-
cunda i�t der Cur�us jährig, aber �o eingerichtet , daß die halbjährlich
Eintretenden �ogleich am Vortrage jedes Seme�ters Theil nehmen föôn-
nen. Jn einem Seme�ter Recapitulation und Befe�tigung der Lehre
von den Potenzen und Wurzeln, der Lehre von den Gleichungen und

weitere Ausführung der leßtern bis auf Gleichungen vom dritten,
vierten und höhern Graden, Jm andern Seme�ter: Logarithmen,
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(briggi�che) ebene Trigonometrie und an�chlußwei�e: Uebungen in alge-drai�cherund numeri�cher Auflö�ung geometri�cher Probleme aus der

Ebenengeometrie und Stereometrie. Jn Prima i�t der Cur�us jäh:
rig, jedoch �o, daß die halbjährlich Eintretenden dem Vortrage jedes-
mal gleich folgen fönnen. Jn einem Seme�ter: �phäri�che Trigono-
metrie. Combinationslehre. VBinomialtheorem und Functionenlehre
angewandt auf Reihen (namentlich arithmeti�che vom er�ten und hö-
hern Graden und geometri�che) und Eurven. Jm andern Seme�ter :

Elemente der Differential- und Jutegralre<hnung mit ihren ausge-
zeichnete�ten Beziehungen auf Reihen, Curven (dievom 2ten Grade
werden vergleichend geometri�ch und analyti�ch behandelt) und Functio-
nen (namentlich logarithmi�che und Circular-Functionen).

|

Uebrigens i�t es unerläßlihe Pflicht des Lehrers in allen Cla��en,
nicht allein darauf zu �ehen, daß die Schüler theils das in der Lehr-
�tunde Durchgegangene zu Hau�e wirklich ausarbeiten, �ondern auch
dadur<h vor Allem den Unterricht für die�elben er�t recht fruchtbar zu
machen, daß er durch be�ondere Aufgaben ihre Combinationsgabe übt,

‘und durch �orgfältige Verbe��erung der gelieferten Arbeiten die Sache
den Schülern noh wichtiger macht.

TIL, Naturwi��en�chaften. Die Naturwi��en�chaften haben
den Zweek, die Einheit des Lebens zu zeigen, wie es die Ma��e von

den un�cheinbar�ten, zurückgezogen�ten Regungen an in tau�endfältiger
Ab�tufung bis zu immer höher und vollendeter ausgebildeten Ge�tal-
tungen durchdringt, und wie es überall auch in den �cheinbar unge-
bändigt�ten Aeußerungen dem Ge�eßze höherer Jdeen gehor�am i�t,

Wie die Realwi��en�chaften überhaupt, �o haben insbe�ondere wie-
der die Naturwi��en�chaften eine �ubjective und eine objective Seite. Die

lektere bildet die be�chreibende Naturwi��en�chaft oder die �ogenannte
Naturge�chichte. Sie lehrt die vorhandenen, be�tehenden Ge�taltungen
der Natur hi�tori�ch, nah äußerlichen Merkmalen, jedoch auf eine der

allgemeinen Aufgabe ent�prechende Wei�e, d. h. úberall das Mannig-
faltige und �cheinbar Regello�e zur Einheit zurükführend, fennen.

Die �ubjective Seite, der Kern der Naturwi��en�chafren, i�t die Ph y-

�ik, (im weitern Sinne des Worts) welche den innern Zu�ammen-
hang und die innere Bedeutung der Naturer�cheinungen zu entwickeln

hat. Beide Seiten entfalten �ich im Ganzen und in ihren einzelnen
Gliedern nah dem�elben Princip, nach welchem �ie �elb�t ge�chieden,
und eíne als die Fort�eßung der andern zu betrachten �ind. Die Na-

turge�chichte beginnt mit der Aufzählung der unorgani�chen Gebilde,
und geht, überall vom Einfachern zum Zu�ammenge�eßtern fort�chrei:
tend, durch die organi�hen Formen des Pflanzenreichs bis zu den

vollendet�ten Thierorganismen. Die Phyfik beginnt mit der Betrach:
tung der Schwere, als der allgemein�ten und einförmig�ten Lebens-

regung der Ma��e, geht �tufenwei�e alle höhere Thätigkeiten des Na-

turlebens, Wärme, Electricität , Magnetiömus durch, und endet nach
der Betrachtung des Lichts in der fosmi�chen Phy�ik, deren Gegen-
�tand das planetari�che Leben im Großen, in der Ge�ammtmannig-
faltigfeit aller �einer Aeußerungen i�t (Meteore, Erdmagnetismus,
Nordlicht, Gewitter, kosmi�che Bewegung,Organismus ). Die�er An-

�icht gemäß i�t jezt der Plan für den Unterricht in den Naturwi��en-
�chaften auf un�erm Gymna�io entworfen, jedo<h nur er�t theilwei�e

puegefndrez
es �ind fúr den�elben úberhaupt zehn bis zwölf Stunden

e�timmt.
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Die Naturge�chichte i�t in halbjährigeCur�us auf dfe vier unter�ten
Cla��en vertheilt. :

Jn Sexta und Quínta Míneralogie. — Die Kry�tallographie, wo-

bei die Kry�tallmodelle zum Theil von den Kindern �elb�t aus Pappe
angefertigt werden fönnen , i�t die gün�tig�te Vorbereitung zur Geome-
trie, �o wie die Kenntniß der Mineralien �elb�t, namentlih der am

mei�ten verbreiteten, in großen Gebirgsma��en vorkommenden, we�entlich
für das lebendigere Auffa��en des �ih anfangs be�ondersnur auf Ge-
birgs: und Höhenzúgein �einen Eintheilungenbegründenden geographi-
�chen Unterrichts i�t.

In Quarta Botanik. Cryptogamen und Phanerogamen. Jn Un-
tertertia. Er�te Halfte der Zoologie. Niedere Thiercla��en, von den Jn-
fu�ionsthieren an dur< die Corallen, See�terne, Mu�cheln und Schnek-
ken bis zu den In�ecten inclu�ive.

In Obertertia. Zweite Hälfte der Zoologie. Flei�chthiere: Fi�che,
Amphibien,Vögel, Säugthiere.

|

Die Phy�ik i�t auf die beiden obern Cla��en während eines Trien-
niums vertheilt. Jn Secunda. Er�tes Seme�ter: Mechanik. Zwei:
tes Seme�ter: Coháâ�ions- und Wärmelehre, und chemi�cherProceß.

In Prima: Drittes Seme�ter: Electricität und Magnetismus.
Viertes Seme�ter: Optik. Fünftes und �ehstes Seme�ter: Cosmologi-
�che Phy�ik.

IV. Geographie und Ge�chichte. Für den Unterricht in der

Geographie, welcher in den drei untern Cla��en als ein be�onderer, in
den höôhernaber jedesmal an die Ge�chichte �ih an�chließend, ertheilt
wird, �elken wir bei dem aufzunehmenden Zöglinge die elementari�chen
Kenntni��e billig �chon voraus, �o daß in Sexta �ogleich damit angefan-
gen wird, an dem Globus die Ge�talt der Erde, �o wie das Verhältniß
der beiden Hauptma��en, Wa��er und Land, an�chaulichzu machen, wor-

auf in den beiden foigenden Cla��en der Schüler mehr im Detail eine

Kenntniß der Erde erhält. Die Aufgabe dabei i�t die�e, ihm die natür:
liche Phy�iognomie jedes Landes, �o wie den wech�el�eitigen Einfluß der
Natur auf den Men�chen, und wiederumdes Men�chen auf die Natur
darzu�tellen. Aus die�em Grunde fängt die Geographie eines Landes
damit an, die großen Naturverhältni��e zu be�chreiben, und zwar �o,
daß zuer�t die Lage des Landes auf dem Globus nachgewie�en wird, da-
mit jeder einzelne Theil der Erde immer in Beziehung auf das Erd-

ganze und im Zu�ammenhange damit gedacht werde, weshalb der große
Kummer�che Globus in jeder geographi�chen Stunde den Schülern vor

Augenge�tellt wird. Hierauf wird die Erdol fläche des Landes betrach-
tet ‘in ihrem Gegen�aß zwi�chen Höhe und Tiefe, indem dadur< auf
der einen Seite die Ver�chiedenheitdes Klima?'s und der Vegetation,
Und auf der andern die Bewä��erung und Fluß�trômung des Landes be-
dingt i�t. Hierauf folgt die Be�chreibung der Bewohner, Sitten �il
dernd, naturgemäß anfangend von dem, was die er�te Er�cheinungeines
Individuums darbietet, und endend mit Hinwei�ung auf die Gemein-

�chaft und Vereinigung im Staate oder dem Analogon de��elben, und
hier {ließt die Dar�tellung mit der Angabe der Städte, wobei es wie-

der nicht auf die Anzahl ankommt, �ondern vielmehr darauf, daß nur

�olche herausgehoben, und �o genau als es angeht be�chriebenwerden,
welche etwas Eigenthümliches und Charakteri�ti�ches darbieten. Die
Aufgabedes Lehrers i� hierbei, die Dar�tellung �o lebendig als möglich
u

machen,und er �ieht �ich dur< den Eifer und die For{�chritte�einer

_
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Schüler belohnt, wenn �ein Vortrag �ich dem Tone, �o wie dem Reich-
thum und der Klarheit einer Rei�ebe�chreibung annähert. Auf die�e

ei�e glauben wir auch hier den Mittelweg einge�chlagen zu haben
zwi�chen der bloß �feletartigen Dar�tellung, welche allein dabei �tehen
bleibt, den Schülern das Gerippe der Erde zu zeigen, und der ge�ebßlos
hin- und herfahrenden, die bloß nach dem greift, was etwa auf Augen-
blicke die Schüler ergößen möchte, ohne Zu�ammenhang und innere

An�chaulichkeit in ihre Kenntni��e zu bringen. Um indeß gleih vom

Anfang an die Aufmerk�amkeit zu fixiren, und auch bei die�em Unter-

richte alles bloß mechani�che Auffa��en zu vermeiden, �ondern vielmehr
die all�eitig�te innere Thätigkeit hervorzubringen, i�t es nicht ge�tattet,
in den Lehr�tunden nachzu�chreiben, oder auch nur Einzelnes zu notiren,
weil dadurch die Aufmerk�amkeit �tatt gefe��elt, vielmehr lo�e wird und

er�chlaf�e; dagegen fängt der Unterricht nah vorhergegangenerWieder-

holung jedesmal damit an, daß Allen einzelne Namen und be�ondere
Stichwörter dictirt werden, an denen der Schüler, indem er das Er-

zählte zu Hau�e ausarbeitet (und �o wird es er�t wirklich ein Ausar-
beiten und niht ein bloß mechani�ches Ab�chreiben), den Faden des

Unterrichts verfolgen kann. Eben �o haben die Schüler in der Cla��e
feine Charten, indem auch die�es auf alle Wei�e �törend i�t, vielmehr
wird .an dem Globus, �o wie an der großen Wandcharte, welche von

Allen ge�ehen werden kann, dasjenige nachgewie�en, was nachzuwei�en
i�tz dagegen i�t es Ge�eß, daß jeder Schüler die Charte des Landes,
über welches gelehrt wird, zu Hau�e habe und gebrauche, und �ich auf
die�e Wei�e genau die Localität des Landes einpräge. És �ind übrigens
dem geographi�chen Unterrichte wöchentlich �ehs bis aht Stunden ge-
widmet, an �ich eine geringe Zahl, indeß muß man bedenken, daß der

Gegen�tand durch �eine eine Seite in den naturhi�tori�chen Unterricht
eingreift, die andere Seite aber, die politi�che nämlich, als das Re�ultat

eeGe�chichte, durh den hi�tori�chen Unterricht begründet und be-

e�tigt wird.
Die Anfänge des hi�tori�chen Unterrichts liegen in den deut�chen

Stunden der untern Cla��en, in welchen, wie oben gezeigt i�t, insbe�on-
dere dur< Erzählen und Wiedererzählen theils von erfundenen, theils
von wirklichen Begebenheiten auf der einen Seite die innere Welt auf-
gehen, auf der andern der Sinn für das Leben geweckt werden �oll.
JInsbe�ondere zeigt es �ich als zweckmäßig, wenn für die�en Kreis aus

dem Gebiete der Ge�chichte bald das mehr Mythi�che, bald das Bio-
graphi�che, in wie weit es nämli<h niht in das Politi�che eingreift,

« �ondern in �ofern das Neinmen�chliche und Sittliche �ih in ihm dar-

�tellt, herausgehobenwird. Was den eigentlichen hi�tori�chen Unterricht
betri��t, �o könnte man meinen, daß er, wie der Unterricht in Sprachen
mit dem etymologi�chen Theil der Grammatik und Vocabeln, mit Er-
lernen von Jahreszahlen und Namen anfangen mú��e; allein ih habe
�chon in meiner er�ten Schul�chrift mich darüber geäußert, daß ih die�e
Mechode fúr eine gänzlich ab�chre>ende halte, und die Erfahrung hat
mich in die�er Ueberzeugung noch mehr befe�tigt. Wie wir bei dem

geographi�chen Unterricht dem Schüler nicht bloß die na>ten Berge zet-
gen, �ondern auh in die Thäler mit ihm �teigen, um ihn das Werk
der Natur und der Men�chen betrachten zu la��en, �o glauben wir auch,
daß, wenn der junge Men�ch einmal zu dem Alter gekommen i�t, dem

Unterricht für die Ge�chichte gewach�en zu �ein, wir ihn dann nicht
mehr vor einem Fächerwerkvorüber zu führen haben, in welches �päter-
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hin die Heroenbilder der Ge�chichte hineinge�tellt werden �ollen, �ondern
wir �ind der Meinung, daß wir �te ihm �ogleich �elb�t zeigen mü��en,
�o daß uns der Unterricht in der Ge�chichte nicht in der Ge�talt einer

Linieer�cheint, �ondern als ein immer mehr �ih erweiternder Kreis, und

Jede höhere Stufe immer da��elbige, aber nur nah einem vergrößerten
Maaß�tabe dar�tellt. Denn auch das möchte nicht das Rechte �ein, wenn

man den Schüler jedesmal eine Zeitlang durch die Sandwü�te der blo-
ßen Chronologie hindur< führen wollte, um ihn dann �i<, von Zeit
zu Zeit bei einer Da�e angelangt, erqui>ken zu la��en, indem zu fürchten
wäre, daß ihm der übrige Weg nur de�to langweiliger und ôder er�chei:
nen múßtez Alles vielmehr, was vor dem Auge des Zöglings vorüber-
geführt wird, muß in lebendiger Fülle und an�chaulicher Kraft er�chei:
nen, wobei man deun auch nicht zu fürchten braucht, daß das Chrono-
logi�che leicht werde verge��en werden, vielmehr kann man überzeugt�ein,
daß da��elbe auf keíne andere Wei�e, als auf die�e �ich tief und unaus-

[ô�chlich einprägt. Aus die�em Grunde aber �cheinees mir auch, daß
der eigentliche hi�tori�che Unterricht nicht zu | früh begonnen wexden
mü��e, und daß nicht leicht der Knabe vor dem dreizehnten bis vier-
zehnten Jahre die Fähigkeit be�it, das Bild, �ei*es von dem Leben der
Völker �elb�t, �ei es von einzelnen großen hi�tori�chen Ge�talten, die doch
wieder nur aus jenem begriffen werden können, richtig und �charf auf:
zufa��en. Aus dem leßtern Grunde würde ih auch einzelne biographi-
�che Dar�tellungen nicht für einen zweémäßigen Elementarunterricht in
der Ge�chichte halten, indem das Leben der Reprä�entanten der Völker
im Leben der leßtern �o tief eingewach�en i�t, daß eben Eins nur aus

dem Andern ver�tanden wird, und Eins immer als der Spiegel des
Andern er�cheint, �o daß der Lehrer,wenn er jenes als Ge�chichte giebt,
in Gefahr fommit, entweder gar nicht, oder was noh �{<limmer i�t,
�chief und halb ver�tanden zu werden. Auf die�eWei�e wird in Quarta
in zwei wöchentlichen Stunden während eines jährigen, und in Tertia
in drei bis vier wöchentlichen Stunden während eines anderthalbjähri:
gen Cur�us eine Ueber�icht über die Ge�chichte gegeben, in welchem leb:
teren be�onders, wie billig, die deut�che am bedeutend�tenhervorgehoben
wird. Für Secunda und Prima i�t dann für jenes die alte, für die�es
die mittlere Ge�chichte be�timmt. Der Cur�us i�t anderthalbjährig, und

wöchentlich werden drei Stunden darauf verwandt. So wie in den
untern Cla��en das Bild von dem Leben der Völker den Schülern mehr
äußerlicher�cheint, �o wird hier mehr in den innern Zu�ammenhang
eingegangen, und der Lehrer ver�ucht es neben den äußern theils fried-
lichen theils feindlichen Verhältni��en der Völker unter einander auch
was von der Verfa��ung, dem Verhältni��e der einzelnen Staaten zu

einander, der Verwaltung, dem Kriegeswe�en u. �. w. dem Jüngling
auf die�er Stufe �einer intellectuellen Ausbildung faßlih i�t, zur An-

�chauung zu bringenz dies i�t namentlich bei der alten Ge�chichte um �o
hothwendiger, da für die �ogenannten Alterthümer feine be�ondere Lehr-
�tunden ausge�eßt �ind. Was die äußere Behandlung des Unterrichts
betrifft, �o i�t oben �chon angedeutet worden, daß der�elbe, und zwar in
allen Cla��en, afs eine treffliche Gelegenheit benußt wird, die Schüler
îm mündlichen Vortrage zu üben, indem theils größere, theilskleinere

Partien von ihnen in der Cla��e erzählt werden. Dabei wird aber das

Chronologi�chekeinesweges vernachlä��igt, vielmehrnamentlichin Tertia

daraufge�ehen, daß die jungen Leute unter Andern auch in der alten

Ge�chichtedie ver�chiedenen Arten der Zeitrechnung na< Olympiaden,
1
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Jahren Roms und Jahren vor Chri�to zugleichauffa��en, worin auch
die Mei�ten ohneSchwierigkeit eine niht geringe Fähigkeit erlangen,
was aber, früher ver�äumt, �päterhin oft �elb�t von Solchen nicht wie-
der eingeholt wird, die ein eigentliches Studium aus der Ge�chichte
machen. Gänzlich wird übrigens auch für die�e Lehr�tunden in Zukunft
das Nach�chreiben abge�chafft werden, und der Lehrer allein die Methode
befolgen, die �chon jekt in den geographi�chenLectionen beobachtet wird,
�o daß die Schüler nur einzelne Data �<riftli< erhalten, dabei aber

verpflichtet �ind, den frei aufgefaßten Vortrag des Lehrers zu Hau�e
auszuarbeiten. Dies giebt freilich dünnere Hefte, aber de�to mehr ver-

arbeitet �ich dabei in Leben und Gei�t.
VI, Techni�che Lehre�tunden. Wiewohl techni�che Fertigkeiten

außerhalb des Krei�es liegen, welchen die Gelehrten�chule unmittelbar

umfaßt, �o �ind �ie doch von �olcher Wichtigkeit, theils für die gegen�ei-
tige Mittheilung , wie das Schreiben, theils zur Entwickelung des das

ganze innere Leben erhöhenden Sinnes für das Schône, wie Ge�ang
und Zeichnen, daß jede An�talt nicht geringe Vorzüge be�ißt, welche zu
allen die�en Gegen�tänden ihren Schülern eine gün�tige Gelegenheit ver-

�chaffen kann. Allein es läßt �ih nicht leugnen, daß eine �olche mit

ungemeinen Schwierigkeiten verbunden i�t, be�onders in Hin�icht des

Zeichnens, �o daß �elb�t ge�chi>kte Lehrer unter den�elben erliegen,und
nur �elten ausgezeichneteRe�ultate zu liefern im Stande �ind. Denn

zuer�t bedarf die�er Gegen�tand eines eigenthümlichenLocals, und un�ere
Schulcla��en �ind darauf in der Negel nicht berehnet; no< viel weni-

ger können die gewöhnlichenSchultafeln dazu gebraucht werden, indem

�ie nicht einmal ge�tatten, dem Papiere oder dem Reißbrette die gehö-
rige Lage zu geben; auch i�t die große Anzahl der in einer Cla��e be:

findlichen Schüler ein �hwer zu überwindendes Hinderniß, indem es

�elb�t einem großen Mei�ter niht geringe Múhe machen wúrde, eine

Anzahl von mehr als funfzig auf einen ziemlich engen Raum be�chränk-
ten jungen Leuten zu gleicherZeit zwe>mäßig zu be�chäftigen, zumal da

die Kün�tler niht gerade auch ausgezeichnete Pädagogen �ind. Eben

�o wäre es nôthig, daß wenig�tens immer zwei auf einander folgende
Stunden die�em Unterrichte gewidmet würden, indem er jedesmal eine

Menge äußerer Vorkehrungen gebraucht; allein auch die�es i�t nicht an-

ders zu erreichen, als wenn die Lehr�tunden auf die Nachmittage der

Mittwoche und Sonnabende verlegt werden, die man indeß der nöthi-
gen Erholung wegen den jungen Leuten billig nicht verkürzen darf. Da
wir nun mit allen jenen Schwierigkeitenzugleich zu kärnpfen haben, �o
werden wir er�t dann im Stande �ein, etwas uns �elb�t Befriedigendes
ín die�em Lehrgegen�tandezu lei�ten, wenn wenig�tens ein Theil der�el:
ben �ih hat Überwinden la��en. Was den Ge�angunterricht betrifft , �o
haben wir auh mit die�em er�t jekt einen deshalb noch freilih �ehr
unvolllommenen Anfangmachen können; be�onders fehlt uns auch zu

im noch ein zweckmäßigesLocal. Dem Schreiben endlich werden in

exta und Quínta wöchentlich vier, in Quarta aber zwei Lehr�tunden
gewidmet; von der dabei befolgten Methode werde ih weiter unten zu
reden Gelegenheithaben.

'

No. 19, Jahres: Bericht des Joachimsthal�chenGymna�iums zu Ber-
lin von O�tern 1832 bis dahin 1833.

A. Sprachen.
I, Lateini�che Sprache. — Sexta. Formenlehreund aus der

Syntax die Regeln über den Nominativ, na<h Burchhards Schul-
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Grammatik.Dakei Ueber�ezungen aus dem Deut�chen in das Latei-

li�che und umgekehrt, beides nah dem Anhange zu Burchhards Schul:
Grammatik, ( Jn�p. Simon) 10 Stunden. — Quinta. Fortge�eßte
Einúbungder Declinationen und Conjugationen (In�p. Knöpfler)
2 Stunden. Die haupt�ächlich�ten Regeln der Syntax nah Burch-
hards Schu{ - Grammatik ; dabei Ueber�eßungen aus dem Lateini�chen in
das Deut�che und umgekehrt, beides nah dem Anhange zu Burchhards
Schul: Grammatik (Schulamtscd. Boehm) 8 Stunden. — Quarta.
1) Einúbung der ge�ammten Formenlehre und der Syntax .na<h Zumpts
großer Grammatik. Dabei Extemporalia und Exercitia (De. Cla��en)
5 Stunden. 2) Cornelü Nepolis vitae (Dr, Cla��en) 5 Stunden.
3) Phaedri fabulae (im Sommer Dr, JFdeler, im Winter In�p.
Redepenning) 2 Stunden. — Unter-Tertia. 1D)Wiederholung
der Formenlehre und Fort�e6sung der Syntax. Dabei Extemporalía
und Exercitía (Prof. Seebeck) 5 Stunden, 2) Julü Caesaris Bell,
Gallicum Lib. T—IV, incl. und Cornelü Nep. Atticus (Prof. See-
beŒ) 3 Stunden. 3) Auswahl aus dem poeti�chenTheile der Cru-
stula und Einubung der pro�odi�chen Regeln (Prof. Pa��ow) 2

Stunden. — Ober- Tertia. 1) Wiederholung des grammati�chen
Pen�ums der vorigen Cla��en und Fortführung der Syntaxz dabei Ex:
temporalia und Erxercitiía ( Jn�p. Bie�e) 5 Stunden. 2) Juli Cae-
saris Bell, civile lib. L TL ITL; cur�fori�< Bell, gall, lib, V, VI, VIL
1—20. (In�p. Bie�e) 3 Stunden. ZY Schulzü Anthol, Latina

(Ovidii Metam. I. 89 —328. IV, 606—66L.) mit fortge�eßter Ein-

Úbung der pro�odi�chen Regeln und Uebung in lateini�chen Ver�en (Dr.
Techow) 2 Stunden. — Unter-Secunda. 1) Extemporalia und

Ueber�ebung aus Zumpts Aufgaben(Prof. Suethlage) 3 Stunden.
2) Sallusti1 Catilina und Jagurtha (Prof. Köpfe) 2 Stunden.
3) Ciceronis Oralio pro R. Amerino, pro Árchia poeta, pro Deio-

taro, pro Ligario (Prof. Snethlage) 2 Stunden. 4) Repetition
der Privatlectüre Curtius Lib, VIL —X. (Prof. Köpke) 1 Stunde.
5) Ovidii Metamorphoses Lib, IV. V. VI, mit practi�hen Uebungenin

lateini�chen Ver�en (Prof. Snethlage) 2 Stunden. — Ober-Se-
cunda. 1) Exercitia und Extemporalia (Prof. Jlgen) 3 Stunden.
2) Ciceronis Orat. pro Milone u. pro Murena (Dr. Slgen) 2 St.
3) Livii Histor: Lib. 39 — 42. mit den Nichthebräern, und Lib, 26

— 27. mit der ganzen Cla��e (Prof. Conrad) 3 Stunden. 4) Vir-

gli Aecnecis Lib, VIL bis X. incl. (Prof. Köpke) 2 Stunden.
— Prima. 1) Freie Auf�äße und Extemporalia (in der 1�ten Abth.
Prof. Kráger, in der 2ten Prof. Pa��ow) 3 Stunden, 2) Cice-

ronis Tuscul, Lib, T, und Orat. in Verr., Divinat. Act, L (die�elben)
2 Stunden. Y) Repetition der Privatlectúre Terentii Andr., Eunuch.,
Uecyra (die�elben) 1 Stunde. 4) Taciti Annales Lib, IL und IITL
(Dir. Meineke) 2 Stunden. 5) Uoratii Carm, Lib, IIL und IV.

(Dir. Meineke) 2 Stunden.
IL Griechi�he Sprache. — Quarta. Formenlehrebis zuin

regelmäßigen Verbum incl. Dabei Jacobs ElementarbuchCur�. 1,

(Prof. Salomon) 4 Stunden. — Unter: Tertia. Wiederholung
derFormenlehre und Erweiterung bis zu den Verbis auf ¿e incl. Da-
bei Jacobs Elementarbuch Cur�. LT. und leichte Exercitia zur Befe�ti:
gung der Formen (Prof. Pa��ow) 6 Stunden. — Ober- Tertia.

Wiederholungder Formenlehre mit Hinzufügung der unregelmäßigen
Verba. Anfangsgründe der Syntax. Dabei Schmidts Chre�tomathie
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vom Anfang bís pag. 179 und Schreibeübungen (In�p. Redepcen-
ning) 6 Stunden. — Unter-Secunda. 1) Wiederholung des

grammati�chen ‘Pen�ums, Fort�esung der Syntax, Exercitia ( ‘Prof.
Krúger) 2 Stunden. 2) Xenophontis Anabasis Lib, TIT bis V.

incl, (Prof. Krüger) 2 Stunden. Z) UHomeri Odyssea Lib. I. bis
IV, incl. (Dir. Meineke) 2 Stunden. — Ober: Secunda.
1) Grammatik und Exercitia (Prof. Seebe>) 2 Stunden. 2) He-
rodot: VI, 94 — VIL 43 und Plutarchs Gracchen und Demojth. (Prof.
Seebeck) 2 Stunden. 3) Homeri Odyssea Lib, VIL — XIIL (Prof.
Snethlage) 2 Stunden. — Prima. 1) Grammati�che Uebungen
und Exercitia ( ‘Prof. Krúger) 1 Stunde. 2) Thucydides Lib. VL.

und VII. 42—47. (mit Uebergehung der Reden) und Repetition der

Privatlectúre, wozu der Arrian gewählt wurde (in der er�ten Abthei-
lung Prof. Krüger, in der 2ten Prof. Pfund) 2 Stunden.

3) Sophoclis Philoctetes und Antigone (Dir. Meinefe) und mit
der untern Abtheilung der Cla��e Homeci Ilias Lib. 1—10, incl.

CProf. Pfund) 2 Stunden.
”

III. Hebräi�he Sprache. — Ober-Secunda. Anfangsgründe
der Grammatik nah Ge�enius und die er�ten Uebungen im Ueber�eßen
(Prof. Pfund bis Weihnachten, von da Dr. Techow) 2 Stunden,

Prima (2te Abtheilung). Wiederholung des vorigen Pen�ums
und die unregelmäßigenVerba z dabei die hi�tori�chen Stücke aus Ge�e-
nius Le�ebuch (Prof. Jlgen) 2 Stunden. — Prima (1�te Ab-

theilung). Schreibeübungen zur Begründung der grammati�chen
Formen, Erklärung der P�almen ( ‘Prof. Snethlage) 2 Stunden.

IV. Deut�che Sprache. — Sexta. 1) Orthographi�che Uebun-

gen, Le�en und Grammatik ( Jn�p. Knöpfler) 4 Stunden. —

Quinta. Grammatik, Uebungen im �chriftlichen Ausdru>, Le�eübun-
gen, Declamation, (In�p. Knöpfler) 4 Stunden. — Quarta.
Grammatik, mündliche und �chriftliche Dar�tellung vorgetragener Erzäh-
lungenz Uebungen im Le�en und Declamiren (In�p. Redepenning)
2 Stunden. — Unter-Tertia. Grammatik und kleine Auf�äße über

Gegen�tände, die im Krei�e der Erfahrung der Schüler liegen; Decla-

mationsúbungen (Semin, Ziegler) 2 Stunden, — Ober- Tertia.
Freie Auf�äße über leichte Themata(Dr. Techow) 2 Stunden. —

Unter-Secunda. Auf�äßze über gegebeneund vorher von dem Leh-
rer mít der Cla��e be�prochene Stoffe haupt�ächlich aus der Ge�chichte,
Lebensbe�chreibungenu. �. w. (Dr. Reinganum) 2 Stunden. —

Ober-Secunda. Freie Auf�äße haupt�ächlih über Gegen�tände aus

der Moral und Ge�chichte (Prof. Köpfe) 2 Stunden. — Prima.
Größere �tyli�ti�he Arbeiten; Abriß der deut�chen Litteraturge�chichte ;

(Prof. Salomon) 2 Stunden.
V, Franzöó�i�he Sprache. — Quinta. Le�en und die er�ten

Anfänge der Grammatik nah Seiden�tücker (Dr. Müßell) 2 Stun-
den. — Quarta. Formenlehre bis zum unregelmäßigenVerbum incl.

neb�t Uebungen im Ueber�eßen aus dem 2Zten Bändchen von Seiden-

�tücker (Dr. Reinganum) 2 Stunden. — Unter-Tertia. Wieder-

holung des grammati�chen Cur�us der vorigen Cla��e; Uebungen im

Schreiben; Florians Numa Pompilius (Seminari�t Ziegler) 2

Stunden. — Ober- Tertia. Einübung grammati�cher Negeln ; Exer-
citia und Extemporalia; Fénélons Télémaque (Seminari�t Ziegler)
2 Stunden. — Unter-Secunda. Extemporalía und Exercitia; Vol-
taire’s Charles XIL (Dr, Reínganum, �eit Weihnachten Prof. Con- |
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rad) 2 Stunden. — Ober-Secu ada. Extemporalia uid Éxercitia,
Auf�äße; Jdeler und Nolte’'s Handbuch, die Stücke von St. Réal,
Voltaire,Mercier, Le�age und Crébillon; und les trois quartiers (Prof.
Conra d) 2 Stunden. — Prima. Extemporalia und Exercitía, Auf:
�äße; l’école des vicillards von Delavigne und Boileau?s Satyren,
art poétique und Lutrin, (Prof. Conrad) 2 Stunden.

VI. Engli�che und Jtalieni�he Sprachen. — Der Unter:

riht im Engli�chen wurde den Schülern der Prima und Secunda wd-

chentlih in 4 Stunden von dem Prof. v. Seymours, und der im

Jtalieni�chen den Schülern der Prima wöchentlich in 2 Stunden von

dem Prof. Fabrucci erctheilt.
B. Wi��en�cha�ten.

I. Religionslehre. — Sexta. Bibli�che Ge�chichte bis Chri:
�îtus, nah Kohlrau�ch, mit den dazu gehörigenLiederver�en und Sprü-
hen, welche auswendig gelernt wurden ( Jn�p, Simon) 2 Stunden.
— Quinta. Das Wichtig�te aus dem Leben Je�u, nach Kohlrau�ch
mit den dazu gehörigenLiederver�en und Sprüchen, welche auswendig
gelernt wurden ( Jn�p. Knöpfler) 2 Stunden. — Quarta und

Unter-Tertia Auswendiglernen der Reihefolge der bibli�chen Bücher,
einige P�almen und Kirchenlieder, Lutheri�cher Katechismus. Le�ung
des Matthäus und Johannes, kurze Glaubens - und Sittenlehre auf
Bibel�prúche gegründet und an den Katechismus geknüpft (Prof.
Pfund) 2 Stunden. — Ober-Tertia. Weitere Ausführung der
Sitten: und Glaubenslehre neb�t Auswendiglernen pa��ender Bibel�tel-
len und Lieder (Prof. Snethlage) 2 Stunden. — Unter-Se-
cunda. Das Evangelium und er�ter Brief des Johannes z er�ter und

zweiter Brief des Petrus und Briefe des Jacobus, Sittenlehre, (Prof.
Jlgen) 2 Stunden. — Ober-Secunda. Einleitung in die Bücher
des Alten Te�taments. Erklärung des Evangeliums Matthäi. Kurze
Ge�chichte der Ausbreitung des Chri�tenthums, neb�t Erklärung der

Apo�tel : Ge�chichte nach dem gliechi�chen Text (‘Prof. Snethlage)
2 Stunden. — Prima. Das Evangelium und der er�te Brief des

Johannes, Reformations :- Ge�chichte, um die Gründung und das We�en
der evangeli�chen Kirche zu zeigen (Prof. Pfund) 2 Stunden. |

ITL, Philo�ophie. — Prima. Vertrag der P�ychologie (Prof.
Salomon) 1 Stunde.

|

Ñ

UL Mathematik, — Sexta, Die vier Species in unbenannten

Zahlen und die Brüche theils auf der Tafel theils im Kopfe zu rech:
nen (In�p. Knöpfler) 3 Stunden. — Quinta. Rechnungen in
benannten Zahlen, Bruchrehnungen und Regula de tri (In�p. Knö pf-
ler) 3 Stunden. — Quarta. 1) Geometrie; die er�ten Anfangs:
gründe bis zur Cengruenz der Dreie>e und der Lehre von den Paral-
lelen incl. (im Sommer Der. Jdeler, im Winter Dr. Cla��en) 2

Stunden. 2) Practi�ches Rechnen (im Sommer Dr. Jdeler, im

Winter Jn�p. Knöpfler) 2 Stunden. — Unter-Tertia. 1) Die

Lehre von den Parallelogrammen bis zum Pythag. Lehr�. incl. ; dte

heorie der 10theiligen Zahlen und der einfachen Rechnungsarten mit

den�elben (Prof. Seebe>) 2 Stunden. Y Practi�ches Rechnen
(Prof. Seebe>) 2 Stunden. — Ober- Tertia, 1) Die Lehre vom

Krei�e, von den unregelmäßigenund den regelmäßigenViele>en, �oweit
dies ohne Proportionen : Theorie möglich i�t, (Dr. Tehow) 2 Stun-
den, 2) Wiederholung des Cur�us der

vorigenCla��e (Dr. Techow)
1 Stunde, 3) Practi�ches Rechnen (De, Techow) 1 Stunde. —
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Unter-Secunda. 1) Jm er�ten Halbjahre Geometrie. Die Propor-
tionen: Theorie in näherer Beziehung auf Geometrie, die Achnlichkeit
der Figuren, die Proportionen im Krei�e und Aehnlichkeit regulärer
Polygonen, die Con�truction des regelmäßigen6 und 15E>s, die Aus-

me��ung der geradlinigenFiguren, des Krei�es und der Kreis�tücke; im

zweiten Halbjahre Arithmetik. Die Theorie der arithmeti�chen und geo-
metri�chen Proportionen, die Quadratzahlen und Quadratwurzeln , die

Cubikzahlen und Cubikwourzeln, die Berehnung der regelmäßigenFigu-
ren, die �ich geometri�h con�truiren la��en, die Gleichungen des er�ten
Grades mit eíner und mit mehreren unbenannten Größen (Dr. Te-

chow) 3 Stunden. 2) Repetition des vorigen Cur�us in beiden Se-
me�tern (Dr, Techow) 1 Stunde. — Ober-Secunda. 1) Jm
er�ten Halbjahre die Rechnung mit Potenzen, die Rehnung mit Wur-

zelgrößen,die Rechnung mit imaginären Größen, die Gleichungen des

2ten Grades; die arithmeti�chen und geometri�chen Progre��ionen, die

Logarithmen und ihre Anwendung; Entwickelung der Logarithmen in

Reihen; Kettenbrüche; im zweiten Halbjahre Trigonometrie und analy-
ti�che Geometrie (Prof. Conrad) 3 Stunden. 2) Repetition des

vorigen Cur�us in beiden Seme�tern (Prof. Conrad) 1 Stunde. —

Prima, 1) Jm er�ten Halbjahre Combinationslehre, binomi�cher Lehr-
�aß, allgemeine Theorie der Gleichungen, allgemeine Aufld�ung der Glei-

chungen des 3ten und 4ten Grades, Auflö�ung der numeri�chen Glei-

chungen jeden Grades; im zweiten Halbjahre Kegel�chnitte (Prof. Con-
rad) 1 Stunde.

IV. Naturlehre. — Unter: Tertia. Zoologie. — Ober-
Tertia. Botanik. — Unter-Secunda. Mineralogie (Sámmel. Dr.

Burmei�ter) 2 Stunden. — Ober-Secunda. Jm er�ten Halb-
jahre: Hydro�tatik, Hydraulik, Aero�tatik, Pneumatik; im zweiten Halb-
jahre: allgemeine Etgen�chaften der Körper, Statik und Mechanik der

fe�ten Körper (Prof. Conrad) 2 Stunden. — Prima. Jm er�ten
Halbjahre da��elbe wie in Secunda, im zweiten Halbjahre Wärme und

Aku�tik (Prof. Conrad) 2 Stunden.
V, Ge�chichte. — Quinta. Dar�tellung der wichtig�ten Momente

in biographi�chen Skizzen (Dr. Mübell) 2 Stunden. — Quarta.

Ueber�icht des ganzen Gebietes der Ge�chichte (Pr. Reinganum) 2

Stunden. — Unter-Tertia. Abriß der griechi�chen und römi�chen
Ge�chichte (Prof. Pa��ow) 2 Stunden. — Ober-Tertia. Abriß
der mittleren und neueren Ge�chichte ( Jn�p. Bie��e) 2 Stunden. —

Unter-Secunda. AusführlichereDar�tellung der griechi�chen und rô-

mi�chen Ge�chichte (Prof. Köpke) 3 Stunden. — Öber-Secunda.

Ge�chichte des Mittelalters (Prof. Köpke) 3 Stunden. — Prima.
Jm er�ten Halbjahreneue Ge�chichte von 1700 bis zur franz. Revol, ;

im 2ten Halbjahre alte Ge�chichte bis zum Tode Alexanders (Prof.
Köpfe) 3 Stunden.

VI. Geographie. — Sexta. Aus der ganzen Geographie das

Wi��enswerthe�te (Vr, MÜkbell) 2 Stunden. — Quinta. Geogra-
phie der ganzen Erde (Dr. Müßell) 2 Stunden. — Quarta. Das

Wichtiá�te aus der phy�i�hen Geographie, Kenntniß der Erdoberfläche
nach ihrer politi�chen Eintheilung (In�p. Redepenning) 2 Stun-
den. — Unter-Tertia. Ausführliche Geographie Europa?s ( Jn�p.
Bie�e) 2 Stunden. — Ober- Tertia. Geographie der außereuropäi-
hen Länder (Prof. Snethlage) 2 Stunden. — Unter-Se-
cunda. Abriß der alten Geographie (Prof. Köpke) 1 Stunde. —
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Ober-Secunda. Repetition des Cur�us der neuen Geographie(Prof.
Conrad) 1 Stunde.

:

VIT. Suri�ti�he Encyclopädie. — Prima. Die�er Unterricht
wurde in Gemáäßheit der Oelrichs�chen Stiftung auh im verflo��enen
Jahre während des Winters denjenigen Primanern ertheilt, die �i
künfcigdem Studium der Rechte zu widmen beab�ichtigen; (Prof. R u-

dorff) 2 Stunden.
, Techni�che Uebungen.

L, Ge�ang. — Der Ge�ang Unterricht wurde in fünf Abtheilun-
gen, und zwar jeder wöchentlich in 2 Stunden ertheilt von dem Mu�ik-
director Hellwig und den Mu�ikflehrern Werner und Gir�ch ner.

IT Zeichnen. — Der Unterricht im Zeichnen wurde den Sexta-
nern und Quintanern wöchentlichin 4 Stunden, und aus den úbri-
gen Cla��en denjenigen Schülern, welche Anlage und Neigung dazu ha-
ben, von den ZeichnenlehrernMarkwort und Brügner wöchentlich
in 6 Stunden ertheilt, von welchen 2 dem freien Handzeichnen und 4

dem topographi�chen Zeichnen gewidmet waren.

Ili, Kalligraphie. — Der Unterricht im Schreiben wurde den

Schülern der drei untern Cla��en jeder wöchentlich in 2 Stunden er-

theilt vom ZeichnenlehrerMarkwort.

No. 20. Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter:
rihts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Königliche
Con�i�torien, die Aufnahme philo�ophi�cher Vorbereitungs - Stunden
in den Kreis des Gymna�ial - Unterrichts betreffend.

Seit längerer Zeit haben mehrere geachtete Schulmänner dem Mi
ni�terio den Wun�ch zu erkennen gegeben, daß philo�ophi�che Vorberei:
tungs- Stunden wieder in den Kreis des Gymna�ial - Unterrichts aufge:
nommen werden möchten, damit die abgehenden Gymna�ia�ten nicht
ganz ohne Vorbegri��e und Vorübungen die�er Art die Hör�äle der Uni-

ver�ität betreten dürften. Damit das Königl. Con�i�torium Über die

desfall�igen Ab�ichten des Mini�teri niht längerin Zweifel �ei, com-

municirt das Mini�terium dem Königl. Con�i�torio in der Anlage Ab-
�chrift einer unter dem 14. v. Mts. an das Königl. Con�i�torium zu
Magdeburg in die�er Hin�icht erla��enen Verfügung zur Kenntnißnahme
und Nachachtung. Berlin, den 26. Mai 1825. |

Extract. 2c. 5. So wenig das Mini�terium einen theoreti�ch-
�y�temati�chen Vortrag der philo�ophi�chen Wi��en�chaften für die Gym-
na�ien als geeignet betrachten kann, eben �o wenig läßt �ich verkennen,
daß bei der bisherigen Einrichtung, wo die �tudirenden Jünglinge ohne
alle Vorbereitung auf das Studium der Philo�ophie und ohne eine

Ver�tellung von dem, was Philo�ophie i�, und von dem philo�ophi�chen
Standpunkte zu haben, die Univer�ität beziehen, zwi�chen die�er und
den Gymna�ien eine zu große Kluft Statt findet, welche dur< Anord-

nung philo�ophi�cher Vorbereitungs:Studien auf den Gymna�ien aus-

zufüllen {hon �eit längerer Zeit von dem Mini�terio beab�ichtigt wird.

Solche philo�ophi�che Vorbereitungs:Studien würden, wie auch {hon
die zur Bezeichnung der Aufgabe gewählte Benennung andeutet, jeden
bloß theoreti�ch : �y�temati�hen Vortrag der einzelnen philo�ophi�chen
Doctrinen aus�chließen, und �ich den Zwe> �eßben mü��en, die Schüler
etwa der beiden ober�ten Gymna�ialcla��en in einer oder zwei wöchent-
lichen Stunden mit allgemeinen Vor�tellungen und nähermit Gedan-
ken: Formen, wie �ie eben �o wohl dem bloß rai�onnirenden als dem
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höheren philo�ophi�chen Denken gemein�chaftlich find, zu be�chäftigen, �ie
mittel�t practi�cher Uebungen anzugewöhnen, mit förmlichen Gedanken

umzugehen,und �ie darin �tufenweis bis zu dem Punkte zu führen, auf
dem �ie für das �y�temati�che Studium der Philo�ophie, womit der

Univer�itäts - Unterricht beginnt, als reif zu erachten �ind. Eine �olche
practi�che Be�chäftigung mit allgemeinen Vor�tellungen und näher mit

Gedanken-Formen auf Gymna�ien wúrde zu dem �y�temati�chen Studio
der Philo�ophie, welches der Univer�ität aus�chließli<h verbleibt, die

nähere Beziehung haben, daß das �peculative Denken theils eine Uebung
voraus�eßt, in ab�tracten Gedanken für �ich, ohne �innlichen Stoff, der
in dem mathemati�chen Inhalte no< vorhandeni�t, �ich zu bewegen,
theils aber, daß die Gedanken - Formen , deren Kenntniß durch �olchen
Gymna�ial - Unterricht ver�chafft würde, �päter bei dem eigentlichen
Studio der Philo�ophie eben �o wohl gebraucht werden, als �ie auch
einen Haupttheil des Materials ausmachen, das die Philo�ophic zu
verarbeiten hat, Was den be�timmten Kreis der Kenntni��e betrif�t, an

welchen die Gymna�iallehrer die Schüler der beiden ober�ten Cla��en mit-

tel�t �olcher philo�ophi�chen Vorbereitungs- Studien zur Bekannt�chaft
und Gewroohnheit,mit förmlichen Gedanken umzugehen, anleiten könn-

ten, �o i�t die Ge�chichte der Philo�ophie, welche �on�t wohl in der er-

�ten Cla��e der Gymna�ien gelehrt worden, zu dem fraglichen Zwecke
nicht geeignet, weil �ie, ohne die �peculative Jdee, fúr welche die Schú-
ler in den Gymna�ien noch nicht reif �ind, vorauszu�eben, leicht in eine

Erzählung zufälliger müßiger Meinungen ausarten, und eine nachthei-
lige und verächtliche Meinung von der Philo�ophie hervorbringen
könnte. Dagegen würden �ich zu dem fraglichen Vorbereitungs - Unter-

richte vorzüglich die Anfangsgründe der Logikund der �ogenannten em-

piri�chen P�ychologie eignen. Die der zuleßt gedachten Doctrin ange-
hörigen Vor�tellungen von den Empfindungen der äußern Sinne, Ein-

bildungsfraft, Gedächtniß und von den weiteren Seelenvermögen köôn-
nen den fraglichen Unterricht beginnen, und um �o mehr als Einleitung
in die logi�chen Uebungen benußt werden , als die�en nothwendigeine

Erwähnung von den Gei�tes - Fähigkeiten, die von dem eigentlichenDen-
ken ver�chieden �ind, vorausge�chikt werden muß. An den Unterricht
von den äußeren Sinnen, den Bildern und Vor�tellungen, vou der

Verbindung (�ogenannter A��ociation) der�elben, dann weiter von der

Natur der Sprachen, vornehmlich aber von dem Unter�chiede zwi�chen
Vor�tellungen, Gedanken und Begriffen, würden die Lehrer in den

Gymna�ien viel Bildendes und Anziehendes für die Schüler anknüpfen,
und zugleich, wenn �ie auh den Antheil, den das Denfen am An-

�chauen u. �. w. hat, gehôríigbemerflih machten, den Schülern eine
directe Einleitung in das Logi�che geben können. Als Hauptgegen�tand
die�er vorbereitenden Uebungen würden aber vorzüglich die Anfangs-
grunde der gewöhnlichenLogik, und namentlih die Lehren von dem

Begri��e, dem Unrtheileund dem Schlu��e, und deren Arten, dann von

der Definition, Eintheilung, dem Bewei�e und der wi��en�chaftlichen
Methode zu benußen �ein, und an die�e würde man etwa noch die

Kanti�che Kategorien als �ogenaunte Stammbegriffedes Ver�tandes an-

�chließen, und endlich noh die Antinomicen erwähnen können, um den

Schülern eine wenig�tens negative und formelle Aus�icht auf die Ver-

nunft und die Jdeen, und auf die mittel�t der�elben zu erlaugende (0:
here Befriedigung zu eröffnen. Für dié Verknüpfung die�es beieilenden

logi�chen Unterrichts mit der Gymna�ialbildung, �pricht der Um�tand,
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daß kein Gegen�tand wentger fähig i�t, von der Jugend nach �einer
Wichtigkeitoder �einem Nugen beurtheilt zu werden, daß der Jnhalt
der Logik zu wenig anziehend i�t, um die Studirenden während der

Univer�itäts : Jahre, wo es von ihrer Wahl abhängt, mit welchen Wi�:
�en�chaften �ie �ih außer ihren Brod�tudien be�chäftigen wollen, zum
Studium der Elemente des Logi�chen zu vermögen. Wenn das Mini-

�terium, obwohl von der Nüßlichkeitund Nothwendigkeit �olcher philo-
�ophi�chen Vorbereitungs : Studien Überzeugt, dennoch Bedenken trägt,
die�elben mittel�t einer allgemeinen Verfügung anzuordnen, �o liegt der

Grund hiervon in der Be�orgniß, daß bis jezt noch nicht an allen,

Gymna�ien Lehrer vorhanden �ein möchten, welche die fraglichen philo-
�ophi�chen Vorbereitungs: Studien auf die im Obigen bezeichneteWei�e
zu leiten im Stande �ind. Es �cheint daher räthlih , mit dem mehr-
gedachten Unterrichte in einzelnen Gymna�ien, wo �ih gerade ein für
den�elben fähiger und ein�ichtsvoller Lehrer findet, wieder anzufangen,
und das Mini�terium ermächtigtdas Königl. Con�i�torium hierdurch, in

denjenigen Gymna�ien �eines Bezirks, die einen hinreichend qualificirten
Lehrer für die fraglichen philo�ophi�chen Vorbereitungs-Studienhaben,
die�elben in den beiden ober�ten Cla��en, auf die im Obigen bezeichnete
Wei�e, und für jeßt nur an den Elementen der Logik und der �oge:
nannten empiri�chen P�ychologie vornehmen zu la��en, und zwar in der

Art, daß fúr die�e Studien wöchentlih höch�tens 2 Stunden be�timmt
werden, welche dem Uncerrichte in der deut�chen Sprache und in der

deut�chen Lítteratur, �o wie in der Mathematik am füglih�ten da abzu-
brechen �ind, wo für das Deut�che wöchentlih 3 und für die Mathe-
matif 5 oder gar 6 Lectionen ausge�eßt �ind. Dem Königl. Con�i�torio
bleibt úber�a��en , der obigen Eröffnung gemäß, nach �einer näheren
Kenntniß von den einzelnen Gymna�ien und der Qualification der be:

treffenden Lehrer das weiter Erforderliche in die�er Angelegenheitanzu-
ordnen, und behält �ich das Mini�terium vor, das Königl. Con�i�torium
auf den Grund des uber die�en Gegen�tand zu er�tattenden Berichts
mit einer weiteren Jn�truction zu ver�ehen, 26

Berlin, den 14, April 1825.

No. 21. Deut�che Litteratur und Philo�ophie.
Auf den Bericht des Königl. Con�i�torii vom 8. Mai d. J. will

das Mini�terium hierdur< genehmigen, daß hin�ichtlich des Unterrichts
in der deut�chen Litteratur in den beiden ober�ten Cla��en der Gymna-
�ien der von dem Königl. Con�i�torio in Vor�chlag gebrachte Stufen:
gang vorgezeichnet werde. Auf die in dem Berichte des Königl. Con-
�i�torii näher angegebene Wei�e kann auch �hon in Tertia der Anfang
mit den �ogenannten deut�chen Ausarbeitungenwohl ohneNachtheil für
die Bildung der Schüler gemacht werden. Auch billigt das Mini�te:
rium, daß die philo�ophi�chen Vorbereitungs: Studien vorläufig bloß
auf Prima be�chränkt, und für die�elben wöchentlichEine Lehr�tunde be-

�timmt werde. Jn der Verfügung des Mini�terü vom 14. April d. J.
�ind übrigens die Ge�ichtspunkte, von welchen bei den philo�ophi�chen
Vorbereitungs:- Studien in den Gymna�ien auszugehen i�, mit der er-

forderlichenBe�timmtheit angegeben, �o daß das Mini�terium für jetzt
eine desfall�ige nähere Jn�truction nicht für nöôthigerachten kann ; �oll-
ten bei der Ausführung der eben gedachten Verfügung von Seiten ein-
zelner Gymna�ien und ihrer Lehrer Zweifel ent�tehen oder �ich Schwie-
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rigkeiten ergeben, �o hat das Königl. Con�i�torium hierúber in separato
zu berichten, worauf das Mini�terium nah Befinden der Um�tände das

Weitere verfügen wird. Schließlich bemerkt das Miní�terium noch,
daß von dem Director Augu�t Matthiä in Altenburg im Jahre 1833
ein Lehrbuch für den er�ten Unterricht in der Philo�ophie auf Gym-
na�ien herausgegeben i�, das in Ermangelung eines zur Zeit noch nicht
vorhandenen be��eren Lehrbuchs den betreffenden Lehrern zu denr frag-
lichen Zwecke vorläufig empfohlen werden kann.

Berlin, den 12. Juli 1825.
An das Königl. Ceon�i�torium in Magdeburg.

No. 22, Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen 2c. Ange-
legenheiten an das Königl. Provinzial-Schul-Collegium hier�elb�t,
die Zahl der Lehr�tunden in den Gymna�ien und die zu große An-
�trengung der Schüler betreffend. :

Das Mini�terium hat den Bericht des Königl. Provinzial: Schul-
Collegii vom 17. November v. J., die Zahl der Lehr�tunden in den

Gymna�ien und die zu große An�trengung der Schüler betreffend, und

die mit dem�elben, ihrem Juhalte nach, zu�ammenhängenden Berichte
vom 20, November und vom 27, December v. J. einer �orgfältigen
Prüfung unterworfen, und �ieht �ih veranlaßt, dem Königl. ‘Provinzial-
Schul : Collegio nunmehr Folgendes zu eröffnen :

1) Die vorliegenden Berichte la��en es eben �o, wie auch �hon
mit dem Berichte vom 27. Mai v. JI. der Fall war, zweifelhaft, ob
die Behauptung des Königl. 2c., daß die Anforderungen , welche an

die Schüler der Gymna�ien gemacht werden, dem Königl. 2c. zu ge-
�pannt er�cheinen, und daß hieraus nachtheilige Folgen für die Ge-

�undheit die�er jungen Leute zu be�orgen, auch �hon eingetreten �eien,
�ich auf �ämmtliche Gymna�ien der Provinz N. N. beziehe. Das

Mini�terium muß das Lestere annehmen, da das Königliche Con-

�i�torium zu Folge des Berichts vom 17. November v. J. nur die

Meinung �ämmtlicher Directoren der hie�igen Gymna�ien vernom-

men hat, und es für nicht unwahr�cheinlih hält, daß die An�ichten
der Directoren der gelehrceenSchulen außerhalb Berlin im Ganzen
mit denen der Directoren der hie�igen Gymna�ien überein�timmen
werden. Die Natur des in Frage ge�tellten Gegen�tandes erforderte,
die Directoren �ämmtlicher Gymna�ien der Provinz Brandenburg
zuvor zu hören, und ihre An�ichten mit den Erfahrungen, welche
die betreffenden Räthe des Königlichen Con�i�toriï 2c. bei der per�ôn-
lihen Revi�ion der einzelnen Gymna�ien der Provinz �eit Jahren ge-
macht haben , �orgfältig zu vergleichen, um auf die�e Wei�e zu einem

�icheren Re�ultate Úber den gegenwärtigen Zu�tand der Gymna�ien
der Provinz Brandenburg zu gelangen, welches dem Mini�terium zur
weiteren Be�chlußnahme vorgelegt werden könnte, Wie die Sache jet
liegt, und da nur die Directoren der hie�igen Gymna�ien gehört wor-

den und von die�en nur ein Einziger die fragliche Behauptung des

Königl. Con�i�toriums getheilt hat, während die vier übrigen der�elben
wider�prochen haben, muß das Mini�terium um �o mehr An�tand neh:
men, ín die�er Angelegenheit eine allgemeine Verfügung zu erla��en, als

die hie�igen Gymna�ien, auf welche �ich die Behauptung des Königl.
Con�i�toriums vorzugswei�e bezieht, wegen der Ueberfüllungihrer einzel:
nen Cla��en und der ganz eigenthümlichen,aus der Größe der Stadt
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hervorgehendenVerhältni��e, in vielen Stücken auh eine ganz eigen-
thümlicheBehandlung erfordern , und wahr�cheinlich �o lange, bis das

hie�igeElementar - und Búrger- Schulwe�en zweckmäßigund den gegen-
wärtigen Bedürfni��en der Einwohner Berlins ent�prechend eingerichtet
�ein wird, an Gebrechen leiden werden, die �ich in den übrigen Gym-
na�ien der Provinz Brandenburg und der andern Provinzen, �o viel
dem Mini�terium bekannt, bis jeßt niht bemerkbargemacht haben.
Unter die�en Um�tänden kann dem Königl.Con�i�toriumnur Überla��en
werden, mittel�t der betreffenden Räthe, häufige und ins Detail des

Unterrichts und der Disciplin eingehendeRevi�ionen der Gymna�ien zu
veran�talten, und in jedem einzelnen Falle, wo da��elbe bemerkt, daß die
Schüler in den einzelnen Cla��en und Lehrobjectenauf eine unzwec>-
máßigeWei�e behandelt und unterrichtet werden, einem �olchen Unwe�en
durch die geme��en�ten Verfügungen zu begegnen, und dabei auch auf
die in dem vorliegendenRe�cripte enthaltenenBe�timmungen und Grund-
�âße Rück�icht zu nehmen.

2) Hin�ichtlich der an die Schüler der Gymna�ien zu machenden
Anforderungenhat das Königl. Con�i�torium be�ondersin dem Berichte
vom 17. November v. J. nicht genug die Schülex der oberen und theil-
wei�e auch der mittlerèn Cla��en von denen der Unteren Cla��en unter-

�chieden. Was jene bei �chon ausgebildeter gei�tiger und körperlicher
Kraft in einem Lebensalter von 17 bis 20 Jahren vermögen, i� nicht
von Knaben und Júnglingen zu verlangen, die noch gei�tig wenig ge-
bildet �ind und in einem zarten Alter von 10 bis 14 Jahren �tehen.
Während das Mini�terium im Allgemeinen für nothwendig erachtet,
daß den, die Gymna�ien be�uchenden, jungen Leuten, welche �ih den ge-
lehrten Studien und demnäch�t einem Berufe widmen wollen, welcher
Univer�itäts - Studien erfordert, ihr Vorhaben nicht zu leiht gemacht,
daß ihnen vielmehr �hon in der Schule und mittel�t der�elben die Be-

�hwerden, Müh�eligkeiten und Aufopferungen, welche die unvermeid-

lichen Bedingungen eines erfolgreichen, dem Dien�te der Wi��en�chaft,
des Staats und der Kirche gewidmeten Lebens �ind, vergegenwärtigt
und �ie früh an den Ern�t ihres Berufs gewöhnt,und zur Erlangung
der mit dem�elben verbundenen Arbeiten ge�tähltwerden, hieße es ande-
rer Seits, gegen alle Regeln einer vernünftigen Erziehung und eines

ver�tändigen Unterrichts handeln, wenn man die Schüler der untern

Und der obern Cla��en der Gymna�ien nach gleichem Maaß�tabe me��en,
und die gei�tige Ausbildung und Er�tärkung der�elben dur<h über�pannte
Und dem jedesmaligen Standpunkte ihrer Kraft nicht gehörig angepaßte
Forderungenbewirken wollte. “

Hat ein �olches tadelnswerthes Verfah-
ren aus mißver�tandenem Eifer, aus Mangel an Erfahrung, oder aus

anderiî Gründen in den hie�igen oder den übrigen Gymna�ien der Pro-
vinz Brandenburg Statt gefunden , �o trifft die Schuld hiervon zuvör-
der�t die betreffenden Lehrer, Cla��en- Ordinarien und Directoren, dem-

näch�t aber auch das Königl. Con�i�torium und Provinzial -Schul : Col-

legium, welches vermöge der dem�elben Allerhöch�ten Orts ertheilten
Dien�t-In�truction eben �o befugt als verpflichtet i�t, �ich von allen

Einrichtungenin den Gymna�ien �eines Bezirks fortwährend in der ge-
haue�ten Kenntniß zu erhalten, und .alle bei dem Erziehungs - und Un-
kerrichts-We�en einge�chlicheneMißbräuche und angetro�fene Mängel
durchzweckmäßigeAnordnungenunverzüglichabzu�tellen. Da von dem

Mini�terium feine Anordnung getroffen i�t, dur<h welche �ich �olche úber-
�pannte Anforderungen an die Schüler irgendwie rechtfertigen ließen,



126

auch das Mini�terium vermöge �einer Stellung die einzelnen Fälle, wo

von Seiten der Directoren und Lehrer das richtige Maaß in ihren An-
forderungen über�chritten wird, weder im Detail erfahren, noh im Zu-
�ammenhange mit den �peciellen Einrichtungen in den betreffendenGym-
na�ien beurtheilen kann: �o- la��en �ich �olche Uebel�tände und Mißbräuche,
wenn �ie anders wirklich vorhanden �ind, auch nicht durch allgemeine
Verfügungen von Seiten des Mini�teriums be�eitigen. Dies gilt be-

�onders von den häuslichen Arbeiten der Schüler, worüber �ih nicht
füglih allgemeine, für alle Gymna�ien und alle Cla��en der�elben bin-
dende Vor�chriften, am wenig�ten in Hin�icht der auf die�e Arbeiten zu
verwendenden Zeit,ertheilen la��en, ohne Gefahr zu laufen, daß entwe-

der zu viel oder zu wenig gefordert werde. Die Aufgaben zu den häus-
lichen Arbeiten der Schüler mü��en nah der größeren oder geringeren
Schwierigkeit der betreffendenGegen�tände, nach der Ver�chiedenheit des

Standpunktes der gei�tigen Bildung und Befähigung in. den einzelnen
Cla��en, und �elb�t mit Rück�icht auf die individuellen Kräfte und Be-

dürfni��e der Mehrzahl der jedesmaligen Schüler abgeme��en werden,
und es i�t die Sache der Lehrer, der Cla��en- Ordinarien und der Dé

rectoren, unablä��ig darüber zu wachen, daß in der fraglichenBeziehung
von den Schülern niht mehr gefordert werde, als mit der pflihtmäßi-
gen Sorge für die Erhaltung ihrer gei�tigen und körperlichen Ge�und-
heit verträglich i�t. Das Miétni�terium hegt zu der Ein�icht, der Erfah:
rung und dem practi�chen Tacte der Mehrzahl der Directoren und Leh-
rer der Gymna�ien das wohlbegründeteVertrauen, daß es für �ie nicht
er�t �pecteller Vor�chriften bedarf, um in Hin�icht der von ihren Schú-
lern zu fordernden häuslichen Arbeiten das richtige Maaß zu treffen.
Eben �o wenig kann das Mini�terium �ih ent�chließen, das Königliche
Con�i�torium, �einem Antrage gemäß, dahin zu ermächtigen,mittel�t der
Directoren der Gymna�ien darauf zu halten, daß kein Schüler mehr
zur Bearbeitung außer den Schul�tunden erhalte, als er im Durch:
�chnitte in etwa drei Stunden täglih zu fertigen im Stande wäre,
weil es bei der Ver�chiedenheit der gei�tigen Fähigkeiten der Schüler,
von welchen der Eine �chnell, der Andere lang�am arbeitet, völlig un-

möglich i�t, in Betreff der Zeit, die �ie auf ihre häuslichen Arbeiten
verwenden �ollen, irgend eine genügende allgemeine Be�timmung zu
machen. Unbemerkt kann aber das Mini�terium nicht la��en, daß den

Schülern dex oberen Cla��en wohl zugemuthet werden fann, �ih täglich
fünf Stunden hindurch außer der Schulzeit, �ei es mit Lö�ung der

thnen in der Cla��e ge�tellten Aufgaben, oder mit frei gewählten Arbci-

ten, zu be�chäftigen, während für die Schüler der unteren Cla��en täg-
lich drei hâäuélicheArbeits�tunden genügen mögen. Es bleibt jedoch dem

Königl. 2c. überla��en, wenn da��elbe auch in die�en Beziehungen Ueber-

tretbungen oder andere Mißbräuche auf einem oder dem anderen Gym-
na�ium bemerken �ollte, deshalb geeignete nähere Be�timmungen oder

andere Vorkehr zu tre��fen und dadur<h den gehegtenBe�orgni��en vor-

zubeugen und abzuhelfen.
3) Daß die Zahl der wöchentlichen Lehr�tunden bei ven hie�igen

Gymna�ien auf 34, 36, 37 und gar 38 ge�tiegen i�t, kann das Méíni-

�terium nicht billigen, da eine �olche Vermehrung der wöchentlichen
Lectionen weder dem vom Mini�terium ausgegangenen Normal : Lehr-
plane ent�pricht, noh Úberhauptrathlih i�t. Zwei und dreißigwöchent-
liche Lehr�tunden, wie �ie das Mini�terium vorge�chrieben hat, reichen,
wenn die hebräi�chen, nur für die künftigen Theologen be�timmten,



127

Lectionen mit den Zeichnen-Stunden parallel fallen, und den Ge�ang-
Stunden ihre Stelle außer der gewöhnlichenSchulzeit angewie�enwird,
für die unteren und mittleren Cla��en, noh mehr aber für die beiden
oberen Cla��en, wo Vieles dem häuslichenFleiße Überla��en werden muß,
volllommen aus, und das Mini�terium macht dem Königl. 2c. hierdurch
aufs Neue zur Pflicht, in keinem Falle zu dulden, daß die eben ge-
dachte Zahl der wöchentlichenLehr�tunden über�chritten werde. Durch
eine ge�chickte Anordnung des Lectionöplanes läßt �ich auh bei 32 wô-

chentlichenLehr�tunden für die einzelnen Lehrgegen�tändedie erforderliche
Zahl von Lectionen ausmitteln, be�onders, wenn die Directoren der

Gymna�ien den großen und von dem Königl, Con�i�toriuum in dem Be-
richte vom 20. November v. JY. �ehr richtig bemerkten Uebel�tand ver-

meiden, daß zu viele Gegen�tände gleichzeitiggetrieben und manche viel

zu frúh angefangen werden. Der Vor�chlag des Königl. Con�i�toriums,
namentlih in den unteren Cla��en manche Gegen�tände ganz ausfallen
zu la��en und den Fleiß der Jugend auf wenige Gegen�tände zu heften,
Und er�t dann, wenn die Schüler in die�en eine gewi��e Fertigkeit er-

langt haben, �ie zu andern Lehrgegen�tänden fren er�cheint dem

Mini�terium zwe>mäßig und ungeachtet der �elb�t von dem Königlichen
Con�i�torium dagegen erhobenen und aus den örtlichen Verhältni��en
mancher Gymna�ien entlehnten Bedenken ausführbar, da den Gymna-
�ien niht zugemuthet werden kann und foll, în einzelnen Städten, wo

es an guten Elementar: und Bürger�chulen fehlt, die�en Mangel zu er-

�ehen. Selb�t auf die mittleren und oberen Cla��en wird jener Vor-

�chlag unter zweckmäßiger Leitung des häuslichen Fleißes der Schüler
in �ofern Anwendung leiden können, als der Cur�us in die�en Cla��en
wenig�tens auf ein Jahr berechnet,und es wohl thunlich i�t, während
eines halben Jahres den einen oder den andern Lehrgegen�tand in den

öffentlichenLectionen gar nicht vorzutragen , �ondern die Wiederholung
und �elb�t die Weiterführung des darin früher Vorgetragenen zu einer

Aufgabedes häuslichen Fleißes zu machen. Mittel�t einer �olchen Ein-

richtung, welche zu bewerk�telligen, dem Königl. Con�i�torio überla��en
bleibt, wird um �o leichter auh bei der Normalzahl von 32 wöchent-
lichen Lehr�tunden, für jeden Lehrgegen�tand in jedem Seme�ter die den
Zwe voll�tändig �ichernde Stundenzahlausgemittelt werden können.

4) Findet das Königl. Con�i�torium für nôthig, den Directoren der

Gymna�ien�eines Bezirks noch be�onders anzuempfehlen, daß die eigent-
lih innere, das i�t, die aus einer zwe>máßigen Anregung von �elb�t
hervorgehendeund das Gegebene eigentlich er�t zum wahren Eigenthum
ge�taltendeThätigkeit gewe>t, und zu die�em Zwe> den Schülern dte

nôthigeZeit gegeben, daß beim Unterrichtein den alten Sprachen der

näch�te Zweck, das eigentlicheSprachliche, noh mehr im Auge behal:
ten, im Betreff des Lateini�chen bei den Schülern eine größere Fertig-
keit im Ver�tehen der Autoren, auch im �chriftlichen und mündlichen
Ausdrucke erzielt, im Fache der Ge�chichte ein zu großes Detail vermie-

den, und das Vorgetragene häufig und voll�tändig wiederholt, in Hin-
�icht der Mathematik das im Abiturienten : Reglement als Maximum
vorge�chriebene Pen�um nicht über�chritten, daß den deut�chen Auf�äbßen
der Schüler die �treng�te Sorgfalt gewidmet, und bei die�en Uebungen
tine wohl überdachteStufenfolge beobachtet, und daß endlich jeder bloß
mechani�chen Ab�chreiberei, �o wie, wo es nicht unumgänglich nôthig
i�t, der Nach�chreiberei ge�teuert, auh das Dictiren von Paragraphen
Unterla��en werde: �o bedarf das Königl. Con�i�torium zu die�en und

I
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ähnlichen Anordnungen, welche die Methode des Unterrichts in den ein-

zelnen Lehrgegen�tändenbetreffen, um �o weniger er�t der be�ondern Er-

mächtigungdes Mini�teriums, als die ebengedachtenVor�chriften �ich
auf den pädagogi�chen Zwe>k der Gymna�ien im Allgemeitien beziehen,
ihrem We�en nah mithin �chon in den darüber be�tehenden allgemeinen
Vor�chriften enthalten �ind, und die Erhaltung die�er Be�timmung, �o
wie die dazu erforderlichen Vor�chriften in�tructionsmäßig zu der un-

mittelbaren Wirk�amkeit der Königl. Con�i�torien und Provinzial:Schul-
Collegien gehören. Das Mini�terium glaubt voraus�eben zu fönnen,
daß auf der einen Seite zu den wichtigen Stellen der Directoren der

Gymna�ien nur pflichttreue, ein�ichtige und practi�ch geübte Männer in

Vor�chlag gebracht werden, für welche �olche elementari�che Vor�chriften
über die Behandlungsart der einzelnen Lehrgegen�tände �elten weiter nô-

thig �ind, daß aber auch auf der andern Seite die Königl. Con�i�torien
in ihrem Wirkungskrei�e den denno<h bemerkbar gewordenen Mängeln
und Bedürfni��en, und in�onderheit den Ab�chweifungen von der eigent-
lichen und wahren Be�timmung des Gymna�ial: Unterrichts abzuhelfen,
pflichtmäßignicht unterla��en werden.

5) Da endlih das Königl. Con�i�torium und ‘Provinzial : Schul-
Collegium in dem Berichte vom 20. November v, FJ. �elb�t anerkennt,
daß die Forderungen der Ju�truction für die Abiturienten Prüfungen
im Allgemeinen, mit Ausnahme des Griechi�chen, nicht zu hoch ge�tellt
�ind, und da das Mini�terium mittel�t der darúber erla��enen Circular-

Verfügung �ich ber das in Bezug auf das Griechi�che zu beobachtende
Maaß �chon genügendausge�prochen und allen desfall�igen hier und da

Statt gefundenen Uebertreibungen durch unzweideutige Vor�chriften ein

Ziel ge�eßt hat: �o kann das Allerhöch�te Edict Úber die Abicurienten-

Práúfungen den zu ge�pannten und für die Ge�undheit nachtheiltgenAn-

forderungen, welche nah der Behauptung des Königl. Con�i�toriums an

die Schüler der Gymna�ien gemacht werden, niht länger zum Vor-
wand oder zur Ent�chuldigung dienen, und das Mini�teriuum muß �einer
Seits Überall, wo �olche Uebertreibungen wirklih Statt finden, den

Grund der�elben in der mangelhaften Ausführung der allgemeinen,
in

Bezug auf den Unterricht und die Disciplin in den Gymna�ien getrof-
fenen Anordnungen �uchen und deren Ab�tellung dur<h die Provinzial-
Unterrichts - Behörde erwarten.

Eine �olche bisher Statt gefundene mangelhafteAusführung oder

unrichtige Deutung höherer Vor�chriften muß das Mini�terium auch
voraus�cßen, wenn die Directoren der hie�igen Gymna�ien bei der mit

ihnen unter dem 28, October v. J. abgehaltenen Rück�prache noch be-

�onders dahin antragen, daß bei Beurtheilung der Reife der Abiturienten

auf die Be�chaffenheit des von den�elben gefertigten deut�chen Auf�abes,
worin �ich die eigentliche Blüthe der ganzen Bildung darlege, ein vor-

züglichesGewicht gelegt werden möge, und wenn �elb�t das Königl. 2c.

noch darúber zweifelhafti�t, ob es au ge�tattet �ei, bei der Abiturien-
ten: Prúfung auf die Ge�ammtbildung der Geprüften die erforderliche
Rúef�icht zu nehmen, und durch �ie einen vLerhältnißmäßigenGrad von

angel an �peciellen Kenntni��en zu compen�iren. Jm $. 12. der Jn-
�truction úber die Abiturienten-Prüfungen i�t ausdrü>li< fe�tge�ebt,
daß nach dem Ausfall des ganzen Examens, zu welchem auch der ge-
lieferte deut�che Auf�al we�entlich gehört, der Grad der Tüchtigkeit jedes
Geprüften be�timmt werden �oll; durch. die�e Fe�t�ezung erhalt der $. 6.

der eben gedachten Jn�truction, welcher den Maaß�tab zur Ertheilung
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der Zeugni��e angiebt , �eine nähere Erklärung, und �omit kann es bei
der Wichtigkeit, welche im $. 10. der Jn�truction auf den von den
Abiturienten zu liefernden deut�chen Auf�aß, der vorzüglichdie Bildung
des Ver�tandes und der Phanta�ie, �o wie auch die Kenntniß der deut-

�chen Sprache und die Gewandtheit in deren Gebrauche beurkunden
�oll, ausdrú>lih gelegt wird, nicht weiter zweifelhaft �ein, daß nach dem
Sinne der mehrgedachtenJn�truction auf die Ge�ammtbildung der

Geprüften, wie �ie �i< vornehmlich in ihrem deut�chen Auf�aße kund
giebt, tinevorzüglicheRúck�icht bei Beurtheilung ihrer Reife genommen
werden foll.

. Schließlich wird das Königl. 2c. aufgefordert, Ab�chrift der Ver-
fügung hierher einzureichen, welche da��elbe auf den Grund der obigen
Eröffnungendes Mini�teriums an die Directoren der Gymna�ien �ei:
nes Bereichs zu erla��en für nôthig erachten wird.

Berlin, den 29, März 1829,

No. 23, Vermeidung der Politik betreffend.
Es i�t zur Kenntniß des Mini�terii gekommen, daß einzelne Lehrer

bei dem Unterrichte der Jugend, �tatt die durch dieLehrgegen�tände der

ver�chiedenen Schulen �elb�t hinreichend bezeichneteGrenze zu beachten,
als Bei�piele, Vor�chriften, Dictate und dergleichen.Tagesbegebenheiten
oder Gegen�tände der Politik gewählt haben. Das Unangeme��ene die-
�es Verfahrens bedarf feiner Erläuterung. Wenn aber auh angenom-
men werden kann, daß geubtere Lehrer �olche Mißgriffe von �elb�t ver-

meiden werden, �o i�t doh bei Anfängern und minder fähigen Subjecten
dies nicht Úberall zu erwarten. Das Mini�terium hält deéhalb für an-

geme��en, die Auf�eher der Schulan�taltendarauf be�onders aufmerk�am
zu machen, daß ihnen obliegt, hierüber zu wachenund vorkommende

Mißbräuche zu rügen und abzu�tellen, und trägt den Königl. Provin-
zial: Schul - Collegien und Regierungen auf, die erforderliche Verfügung
zu die�em Zwecke, jedoh, zur Vermeidung alles Auf�ehens,nicht dur
die Amtsblätter, zu erla��en Berlin, den 2, Mai 1831,

b) Religions-Unterricht.
No. 24. Re�cript an das Königl. Con�i�torium zu Danzig, den Reli-

gions - Unterricht auf den Gymna�ien betreFfend.
Das Mini�terium hat durch den Bericht des Königl. Con�i�toriums

vom 14, Februar 1826 von der Einrichtung und Be�chaffenheit des

Religions- Unterrichts in den Gymna�ien �eines Bezirks genauere Kennt-
niß erhalten, und will im Folgenden diejenigen Punkte bezeichnen, auf
welche noh, zur Ab�tellung der bei die�em wichtig�ten aller Unterrichts-
Gegen�tände hier und da �ich findenden Mängel, die Directoren der
Gymna�ien in einer an �ie zu erla��enden Circular - Verfügung hinzu-
Wei�en �ind.

1) Da in der Regel nur vorzüglichder eine und der andere Lehrer
zur Ertheilung des Religions: Unterrichts geeignet i�t, die�em al�o der-

�elbe in mehreren Cla��en übertragen werden muß: �o i�t die�er höheren
Rück�ichtdie �on�t allerdings wün�chenswerthe Gleichzeitigkeitdes ere-
wähnten Unterrichts unterzuordnen, denno<h aber �o viel als möglich
darauf zu �ehen, daß der�elbe in die er�te vormittägige Stunde falle.

2) Es mú��en alle er�ten vormittägigen Lehr�tunden mit einem Ge-
bete begonnen werden.

:

° Wo bei den Cen�uren, der Einführung neuer Lehrer,den ôffent-
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lichen Prüfungen, der Entla��ung abgehenderSchüler 2c. die Ge�ammt-
heit der Schuljugend ver�ammelt i�t, darf in keinem Falle die erhebende
religiö�e Feierlichfteitfehlen, und es i� vielmehr �tets mit einer �olchen
die Handlung zu beginnen.

4) Wo Pen�ionsan�talten oder Alumnate mit einem Lehrin�titute
verbunden �ind, muß der Director ganz die Stelle. des frommen Fami-
lienvaters vertreten, und auf regelmäßigeAbhaltung der Morgen - und

Abendgebete, auf Sprechen des Ti�chgebetes 2c. halten. Jhm und den

Lehrern �olcher An�talten liegt auch be�onders ob, mit den Zöglingen
den ôffentlichenGottesdien�t zu be�uchen, in Gemein�chaft mit den Con-

firmirten das heiligeAbendmahl zu genießen, und �ie auf den würdigen
Genuß de��elben vorzubereiten.

5) Aber auch ín den andern Lehran�talten, wo eine �o genaue Be-

ziehung unter Lehrern und Schülern nicht Statt findet, wird möglich�t
auf gemein�chaftlichen Be�uch des Gottesdien�tes zu halten und jede
hierunter be�tehende Einrichtung aufrecht zu erhalten �ein. |

Es bedarf wohl keiner be�onderen Erinnerung, daß bei allen dem,
was in Vor�tehendem über den Religions - Unterrichtund das Gebet,
�o wie über den Be�uch des Gottesdien�tes angeführt i�t, Alles darauf
anfommt, daß die Lehrer die Jugend in die dazu unerläßlihe Stim-

mung zu ver�eben und in �olcher zu erhalten ver�tehen. Nur ein gehö-
riger Ern�t bei die�er Gelegenheit kann eíne �egensreiche Wirkung her-
vorbringen. Jede Ausartung, Leichtfertigkeit oder Rohheit bei die�er
Gelegenheit vernichtet das Heilig�te in der Jugend, und macht die�e
Religions : Uebungen verderblich. Der Gegen�tand i�t von großer Wich-
tigkeit, und das Mini�terium empfiehlt daher dem Königl. Con�i�torium
die größte Aufmerk�amkeit auf �olchen.

6) Jn An�ehung des bei dem Religions :-Unterrichte zu befolgenden
Planes kann im Allgemeinen die Andeutung genügen, daß in der un-

ter�ten Cla��e vorzugswei�e bibli�che Ge�chichte durchgenommen, in der

mittleren zu einem zu�ammenhängenden Vortrage der chri�tlichen Reli-

gionswahrheiten, in�onderheit nach Luthers Katechismus, übergegangen,
in den oberen Cla��en aber, näch�t Mittheilung einer Einleitung in die

Bücher der heiligen Schrift und einer Ge�chichte der chri�tlichen Kirche,
zu einem ausführlichen Vortrage über die Lehren der chri�tlichen Reli:
gion vorge�chritten, �o wie in den oberen und mittleren, theilwei�e auch
ín den unteren Cla��en, eine ganz be�ondere Aufmerk�amkeit auf das

Le�en und Erklären, nicht einzelner aus dem Zu�ammenhange geri��ener
Stellen, �ondern vielmehr ganzer Ab�chnitte und Bücher der heiligen
Schrift gerichtet, und in den untern zugleich das Auswendiglernen der

Haupt�tücke des Katehismus, neb�t den Beweis�tellen und hierauf �ich
beziehendenKirchenlieder, nicht außer Acht gela��en werden muß.

7) Vor Allem darf der Lehrer bei dem Religions- Unterrichte nicht
aus dem Auge verlieren, daß es dem Staate darum zu thun i�t, in
den Mitgkiedern �einer Schulen wahre Chri�ten zu erziehen, daß al�o
auch niht auf eíne, alles tieferen religiö�en Grundes beraubte Mora-
lität, �ondern auf eine gottesfürchtige, �ittliche Ge�innung, welche auf
dem Glauben an Chri�tum und der wohlbegrúndetenErkenntniß der

chri�tlichen Heilswahrheiten beruht, hingearbeitetwerden muß.
8) Daß die Combination der Religions - Cla��en, oder vielrnehr die

gemein�chaftliche religiö�e Unterwei�ung von Schülern, welche nah ihren
Vorkenntni��en und dem Standpunkte ihrer religiö�en Bildung zu �ehr
von einander ver�chieden �ind, vermieden werden mü��e, bedarf der be-
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�onderen Erwähnung nicht; eine �olche Trennung aber in�ofern auf Ko-
�ten des ganzen Côtus zu bewirken, daß, wenn bis dahin dem�elben
êwei Stunden wöchentlich gewidmet waren, jede Abtheilung eines �ol-
hen Côtus nur eine Stunde wöchentlich erhalte, i�t un�tatthaft, wie
�chon überhaupt irgend einem andern Lehrobjectewöchentlich nur eine
Stunde zu widmen bedenkli< i�t.

9) Aus allen it Betreff des Unterrichts in der Religion bei einem

Gymna�ium getroffenen Einrichtungen muß hervergehen, daß auf den:
�elben ein hoher Werth gelegt werde, daher er auh weder in Hin�icht
der ihm zu widmenden Zahl der Stunden zu verkürzen, no< ohne
�trenge Wahl jedem Lehrer zu übertragen, . vielmehr dem wichtig�ten
Lehrobjecteminde�tens gleich zu �tellen, auch, in welchem Erfolge er �ich
bei den Schülern erwei�et, auf eine ermunternde Wei�e anzuerkennen i�t.

10) Jn Hin�icht der bei dem Religions:-Unterrichte zu gebrauchen:
den Lehrbücherverdienen diejenigen, die den Lehrbegriff.der evangeli�chen
Kirche am be�timmte�ten ausdrücken , die Moral auf die Religion grün-
den, und den lebendigen Glauben an Chri�tum und die durh ihn ge-
offenbarten Heilswahrheiten als das We�entliche in der Religion dar-

�tellen, den Vorzug vor den übrigen, und �oll yonjekt an bei dem Ne-
ligions-Unterrichte in den ver�chiedenen Cla��en der Gymna�ien kein

Lehrbuchohne vorherige Genehmigung des Mini�teriums eingeführt
werden.

Was nun insbe�ondere den Religions - Unterricht auf den we�tpreu-
ßi�chen Gymna�ien betrifft, �o wird bemerkt, wie es hin�ichtlich des

Lehrbuchs von Niemeyer, welches auf mehreren der dortigen Gymna-
�ien zum Grunde-gelegt wird, wün�chenswerth i�t, daß der �ich de��el-
ben bedienende Lehrer durch �einen religiö�en und wi��en�chaftlichen Gei�t
dasjenige zu er�eßen wi��e, was dem gedachtenLehrbuchein die�en bei-
den Beziehungen abgeht. Die Lehrbücher von Ferdinand Schulze und
von Herrmann, von denen das Er�tere auf demGymna�ium zu Marien-

werder, das Lektere auf dem zu Conik eingeführti�t, findet das Mini-
�terium nicht zwe>máßig. Das Königl. Con�i�torium wird daher auf-
gefordert, den Gebrauch der zuleßt gedachten beiden Lehrbücherzu un-

“

ter�agen, und an deren Statt andere und

-

be��ere in Vor�chlag zu
bringen, Berlin, den 4. Juni 1828,

No. 25. Colli�ion mit dem Confirmanden- Unterricht.
Dem Königl. Con�i�torio wird auf den Bericht vom 5. v. M. u.

J.+ eróffnet, daß allgemeine Verordnungen, die Colli�ion des Religions-
Unterrichts der Pfarrer mit dem öffentlichenUnterrichte an höheren
Schulen betreffend, für die ö�tlichen Provinzen der Monarchie nicht
erla��en, �ondern nur in einzelnen Fällen, wo die Schulen Über die�e
Colli�ionBe�chwerde geführt haben, und namentlih in Bezug auf Ber-

lîn und Königsberg, durch die Superintendenten den �ämmtlichen ‘Pre-
digernaufgegeben worden, �ich bei Ertheilung des Confirmanden- Unter-
richts genau an die Stunde von 11 bis 12 Uhr Vormittags zu binden,
keineswegesaber die�en Unterricht �chon früher anzufangen. Auch �ind
die Superintendenten aufgefordert worden, mit den zu ihren Didce�en
gehörigenPredigern �owohl als auch unter �ich zu erwägen, ob nicht
alle Prediger ohne zu große Unbequemlichkeit und ohne Nachtheil für
ihre �on�tigen Amtsge�chäfte �ich dahin einigen können, den Confirman-
den:Unterricht für die Knaben durchgängig an den nämlichen Tagen
leder Woche zu ertheilen, Wegen der Ver�chiedenheit der provinziellen
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und örtlichen Verhältni��e läßt �ich in die�er Angelegenheitnicht füglich
eine allgemeine Anordnung treffen. Das Mini�terium muß vielmehr
dem Königl. Con�i�torio Úberla��en, in Hin�icht der evangeli�hen Gym-
na�ien �eines Bezirkes mittel�t ‘der Superintendenten eine ähnlicheEin-

rihtung in Betreff des Confirmanden: Unterrichts zu machen , wie hier
und in Köntgsberg Statt findet. Jn Hin�ichr der katholi�chen Gym-
na�ien aber wird es nöthig �ein, daß die Directoren mit den Stadt-

pfarrern eine gütliche Uebereinkunft tre��en, wobei die Anforderungen
beider Theile möglich�t befriedigt werden. Bei eintretenden Differenzien
wird in jedem einzelnen Falle die dafür pa��ende Ent�cheidung getroffen
werden mü��en. Hiernach hat das Königl, Con�i�torium zu verfahren
und das weiter Erforderliche zu veranla��en.

Berlin, den $. Januar 1822,
An das Königl. Con�i�torium in Côln.

c) Sprach-Studium überhaupt.

No. 26. Circular, das Erlernen von Sprachen betreffend.
Friedrich Wilhelm 2c. Es i�t zeither häufig bemerkt worden, daß

die zur Univer�ität gehenden jungen Leute noh immer �ehr mangelhafte
Vorbereitungsfkenntni��e, vornehmlich in Sprachen, be�onders in der La-

tinitát, be�iben, ohngeachtet durch mehrere Verordnungen Un�ers Ober-

Schulcollegii das Studium der Sprachkenntni��e �ehr dringend empfoh-
len, und die lateini�che Sprache von jeherats die Grundlage aller ge-
lehrten.Bildung betrachtet, und �owohl für den Juri�ten als Theologen
zur gründlichenErlernung ihrer Studien für unentbehrlih gehalten
werden 2c: Es i�t daher Un�er gnädig�ter Wille, daß 2c. ihr es euch
zur angelegentlih�ten Pflicht machen �ollt, das Studium der ächten La-
tinität bei der �tudirenden Jugend auf alle möglicheArt zu befördern 2c.

Uebrigens aber �ämmtlichen gelehrten Schulen die Uebungen im lateini-

�chen Styl und im Latein�prechen in den er�ten Cla��en ern�tlich empfeh-
len, und die Einrichtung treffen, daß auchbei den öffentlichenSchul-
prüfungenProben von dem in die�er Rück�icht vermehrtenFleiß gegeben
werden, Vom 23. Februar 1797.

1

aa) Lateini�che Sprache.
No. 27. Re�cript an das Königl. Con�i�toriuum zu Königsberg, die

Práfung der Candidaten im Lateini�chen betreffend.
Dem Con�i�torio wird auf das unterm 16. v. M. ab�chriftlich ein-

gereihte Schreiben des Senats der Univer�ität zu Königsberg, die Fer-
tigkeit der Candidatenim Latein�prechen betreffend, hierdurh eröffnet,
daß es gar fein Bedenken hat, der Univer�ität das Recht,

zuweilen, und be�onders bei ent�tehendem Verdachte, die aus den

gelehrten Schulenmit den Zeugni��en No. TL,und IL. entla��enen
Studirenden einem kurzen Tentamen zu unterwerfen, und wenn

�ie des ihnen ertheiltenZeugni��es niht würdig er�cheinen, dies
dem Con�i�torio anzuzeigen,

beizulegen, welches auh dadur<, daß das Mini�terium dem Curatorio
der Univer�ität die gegenwärtigeRe�olution zu weiterer Veranla��ung
an den academi�chen Senat mitgetheilt hat, ge�chehen i�.

Berlin, den 5. Mai 1818s.
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No, 28, Verfügung des Köntgl. Mini�teriums der Gei�tlichen , Unter-

rihts- und Medicinal - Angelegenheitenan die juri�ti�chen Facultäten
der Königl. Univer�itäten, die von den�elben zu haltendenVorle�un-
gen in lateini�cher Sprache betre��end.

Das Mini�teriuum communicirt der juri�ti�chen Facultät Ab�chrift
einer unter dem 13. v. Mts. von dem Königl. Ju�tiz- Mini�terio an

�ämmtlicheLandes : Ju�tiz : Collegien erla��ene Circular- Verfügung, die

Anwendungder lateini�chen Sprache bei der er�ten Prúfung der Rechts-
Candidaten und die von den�elben nachzuwei�enden gründlichen Schul-
kenntni��e betreffend, mit der Aufforderung, auf dem gewöhnlichenPu-
blikations- Wege die�e Verfügung zur Kenntniß der Studirenden zu
bringen, und die öffentlicheBekanntmachung der�elben von Zeit zu Zeit,
Und zwar für die er�ten drei Seme�ter jedesmal bei Conferenz eines je-
den der�elben zu erneuern. Zugleich erwartet das Mini�terium, daß die

juri�ti�che Facultät nicht nur in ihren Vorle�ungen überhaupt, und be-

�onders in den úber Encyclopädie und Methodologie, jede Gelegenheit,
die UnentbehrlichkeitgründlicherSchulkenntni��e und be�onders die Wich:
tigkeit der lateini�chen Sprache für die Rechtsgelehr�amkeit practi�ch
darzulegen und die Studirenden durch eigeneAn�icht davon zu über-

zeugen, �orgfältig zu benußen, �ondern auh durch ein halbjährlich in

lateini�cher Sprache zu le�endes Collegium, �o wie durch lateini�che Exa-
minatoría und Disputatoria die Studirenden in der von ihnen auf der

Schule erworbenen Kenntniß und Fertigkeit im Lateini�chen zu erhalten
und weiter zu führen bemüht �ein werden. Das Mini�terium hat zu
der juri�ti�chen Facultät das Vertrauen , daß die�elbe in. die�er Maaß-
regel einen neuen Beweis der Für�orge für die Beförderungdes grúnd-
lichen juri�ti�chen Studiums finden, und demgemäß die�e Maaßregel
kräftig�t unter�tüßen und auch ihrer Seits befördern, mithin in�onder-
heit die in lateini�cher Sprache zu haltenden Examinatorien und Dis:

putatorien thätig�t wieder her�tellen und unausge�eßt im Gange erhalten
wird. Das Mini�terium �ieht endlich über die deshalb getroffenen Ein-

richtungen dem Bericht der juri�ti�chen Facultät baldig�t entgegen.
Berlin, den 11, April 1826.

bb) Griehi�he Sprache.
No, 29. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medicinal - Angelegenheitenan das Königl. Con�i�torium
zu Berlin, das Studium der griechi�chen Sprache auf Schulen
betreffend.

'

‘

Das Mini�terium findet die Grund�áßbe, na<h welchen das Königl.
Con�i�torium dem Berichte vom 25. v. M. zufolge bisher bei der Dis-

pen�ation von der Erlernung des Griechi�chen in den hie�igen Gymna-
�ien verfahren hat, im Ganzen zweckmäßig, und will hiermit genehmi-
gen, daß da��elbe die Directoren und Nectoren der außerhalb Berlin be-

legenen Gymna�ien �eines Bezirks anwei�e, niht �chlehthin jedes Ge-

�u<h um Dispen�ation von Erlernung -des Griechi�chen zurüzuwei�en,
dagegen dem Königl. Con�i�torio vier Wochen vor dem Anfange eines

jeden neuen Lehrcur�us diejenigen Scholaren zu nennen, für welche
und aus welchen Gründen und von wem die Dispen�ation nach-
ge�ucht worden, und dem�elben das Verzeichniß der zu Dispen�irenden
zur Prüfung und unter Beifügung ihres eigenen Urtheils vorzulegen.
Dabei macht aber das Mini�terium dem Königl. Con�i�torio zur Pflicht,
die Dispen�ation von Erlernung des Griechi�chen �olchen Schülern, die
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auf eine hôherewi��en�chaftliche Bildung und auf eine Vorbereitung für
die Univer�ität An�pruch machen, nur in �eltenen außerordentlichen Fäl-
len, deren Beurtheilung dem Königl. Con�i�torio Überla��en bleibt, zu

ertheilen. Die An�icht des Königl. Con�i�torii, daß �olchen auf legale
Wei�e von Erlernung des Griechi�chen dispen�irten Schülern bei der

nachherigen Abiturienten : Prüfung die Unfkunde des Griechi�chen nicht
angerechnet, und �ie hierdur<h an �ih nicht des Zeugni��cs der Reife
No. 1. oder No. 2. verlu�tig oder votelmehr nicht theilhaftig. werden

fönnten, wider�treitet den Be�timmungen in $. 6. der Jn�truction zu
dem Allerhöch�ten Edicte wegen Prüfung der zu den Univer�itäten Über-

gehendenSchüler, und kann daher niht von dem Mini�terio genehmigt
werden, indem aus dem erwähnten $. ganz unzweifelhaft hervorgeht,
daß Schüler, die des Griechi�chen unkundig �ind, niemals das Zeugniß
No. 1. oder der unbedingten Tüchtigkeit erhalten fönnen. Das Königl.
Con�i�torium hat die�e ge�eßlichen Be�timmungen bei den Gymna�ien
�eines Bezirks mit Nachdru>k aufrecht zu erhalten, und zugleich anzu-
ordnen, daß in den Abicurienten -: Zeugni��en derjenigen Schüler , welche
aus be�ondern Gründen von Erlernung des Griechi�chen dispen�irt wor-

den, ihre Unfkunde die�er Sprache und �omit der Mangel der zum frucht-
baren Be�uch der Univer�ität ihnen nöthigen Bildung jedesmal aus-

drücklichbemerkt werde. Berlin, den 13, December 1824.

No. 30. Circular - Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�t-
lichen 2c. Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Con�i�torien und

Provinzial: Schul: Collegien, die Dispen�ation von Erlernung der

griechi�chen Sprache betreffend.
Dem Königl. 2c. wird hierneben Ab�chrift einer na< der näheren

Anordnung des Mini�terii von dem Con�i�torio der Provinz Branden-

burg unterm 3. d. Mts. erla��enen Verfügung, die Dispen�ation von

Erlernung der griechi�chen Sprache betref�end, mit dem Auftrage zuge-
fertigt, die Directoren und Rectoren der Gymna�ien �eines Bezirks nach
Anleitung die�er Verfügung gleichfalls mit der erforderlihen Jn�truction
in Betreff der Dispen�ation von Erlernung des Griechi�chen zu ver-

�ehen. Berlin, den 31. Januar 1825.

Anlage.
Circular :- Verfügung des Königl. Con�i�torii der Provinz Brandenburg

an �ämmtliche Directoren und Rectoren der gelehrten Schulen: der

Provinz Brandenburg, die Dispen�ation von Erlernung der grie-
chi�chen Sprache betreffend.

Das Studium des Griechi�chen i� �eit einigen Jahren in den ge-
lehrten Schulen un�erer Provinz mit größerem Erfolge, als vordem,
betrieben worden, und die guten Folgen hiervon, �o wie von der allge:
meinen Verpflichtung der Scholaren zur Erlernung die�er Sprache, ha-
ben �ih für die ge�ammte Bildung der�elben �ehr wohlthätig erwie�en.
Wir �ind überzeugt, daß die Herren Directoren und Rectoren auch fort:
hin dem erwähnten Lehrgegen�tande ihre be�ondere Aufmerk�amkeit wid-

men werden, mie es denn allerdings auch dabei �ein Bewenden behalten
muß, daß in der Regel kein Scholar von da an, wo die Verpflichtung
zur Erlernung des Griechi�chen eintritt, hiervon losge�agt werden darf.
Wenn inde��en dennoch in �eltenen und außerordentlichen Fällen Gründe
eintreten können, welche der Dispen�ation eines Schülers von Erler-

nung der griechi�chen Sprache das Wort reden, hierbet aber, wie wir
aus den deshalb eingezogenen Berichten der Herren Directoren und
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Rectoren er�ehen haben, in den ver�chiedenen gelehrten Schulen auch
nach ver�chiedenen Grund�äßen verfahren i�t, �o wollen wir nah der

näheren Anordnung des Königl. Mini�terii der Gei�tlichen, Unterrichts-
und Medicinal - Angelegenheitenvom 13. v. M, u, JF. hiermit Folgen-
des zur allgemeinen Nachachtung fe�t�eben :

IL, In der Negel darf, wie von keinem Object des allgemeinen
Gymna�ial: Unterrichts, �o auch von Erlernung des Griechi�chen, kein
Scholar dispen�irt werden.

: :

IT. Wo in außerordentlichen Fällen ÜberwiegendeGründe für die

Dispen�ation von Verpflichtung zur Erlernung des Griechi�chen obwal-

ten, da erwarten wir: 1) von den Directoren der hie�igen gelehrten
Schulen, wie �olches auch zeithero bereits Statt gefunden hat, in jedem
einzelnen Falle und unter Angabe der obwaltenden Um�tände, auch bei:

gefügtem Gutachten , den Antrag auf Dispen�ation, 2) in Betreff der
Directoren und Rectoren der außerhalb Berlin befindlichen gelehrten
Schulen aber �elen wir fe�t, daß �ie forthin niht mehr aus eigener
Bewegung einen Schüler von der fraglichen Verpflichtung entbinden,
�ondern vielmehr, wenn dergleichen Ge�uche um Dispenjation an �ie
gelangen, uns je vier Wochen vor Anfang des Sommer- oder Winter-
Halbjahres diejenigen Schüler nennen, für welche und aus welchen
Gründen, auh und in�onderheit von wem die,mehrerwähnte Dispen-
�ation nachge�ucht i�t, Die�er Anzeige haben die Directoren und Recto-
ren ihr Gutachten beizufügen,und werden wir hiernäch�t, nah Maaß:
gabe der Um�tände, un�ere Genehmigung ertheilen oder verweigern.

II, Welcher Schüler aber, wenn ex auch auf legalem Wege von

der Verpflichtung zur Erlernung des Griechi�chen dispen�irt worden i�t,
bei dem Abiturienten - Examen die�er Sprache völlig unkundig oder nicht
in dem gehörigenMaaße kundig befunden wird, kann, wie gut er auch
in den andern Objecten be�teht, doch nie das Zeugniß der unbedingten
Reife, und nur hôch�tens das der bedingten oder No. IT. erhalten. Es

�oll Úberdies, nach der Be�timmung des Königl. Mini�terit der Gei�t-
lichen, Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheiten, die vorgefundene
Unkunde der griechi�chen Sprache, und �omit der Mangelder zum frucht-
baren Be�uch der Univer�ität nöthigen Bildung, jedesmal ausdrüklich
auch in. dem Abiturienten - Zeugni��e , �elb�t cines auf ge�ezmäßige Wei�e
und aus be�ondern Gründen von Erlernung die�er Sprachedispen�irten
Schülers, bemerkt werden.

Die Herren Directoren und Rectoren haden die�e _ge�eßlichen Be-

�timmungen auf das Streng�te zu befolgen, und dahin verpflichten wir

auch die zu den Abiturienten - Prüfungen verordneten Königl. Commi�:
faríen, denen zu dem Ende Ab�chrift die�er Verfügung zugefertigt wird.

Berlín, den 3. Januar 1825,

No. 31. Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, die Privatlectäre griechi�cher und lateini�cher Schrift:
�teller von Seiten der Schüler in den oberen Cla��en der Gym:
na�ien betre��end.

Bei dem Gymna�io in Danzig findet die Einrichtung Statt, daß
die Schüler in den drei oberen Cla��en angehalten werden, griechi�che
Und lateini�che Schrift�teller für �ih privatim nah einemfe�ten Plane
zu le�en, und zwar �o, daß �ich die�e Privatlectúre ergänzend an den
Tyfklus der ôffentlich gele�enen und erklärten Schrift�teller an�chließt,
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und unter der Auf�icht und Controlle des jedesmaligen Cla��en-:Ordinarius
�teht. Die�e Einrichtung, Über welche das ab�chriftlih beige�chlo��ene
Promemoria (sub lit, a.) das Nâähereenthält, �cheint dem Mini�terio
aus mehreren Gründen �ehr zweckmäßig. Das KöniglicheCon�i�torium
wird daher aufgefordert, die Directoren und Lehrer der Gymna�ien �ei:
nes Bezirks mit die�em Promemoria bekannt zu machen, und �ie anzu-
wei�en, hin�ichtlih der Privatlectüre ihrer Schüler in den zwei und

resp, drei obern Cla��en eine ähnliche Einrichtung zu treffen, und das

Angeordnete durch das näch�te Schulpregramm zur öffentlichenKennt-
niß zu bringen. Berlin, den 11. April 1825.

dad, :

Einrichtung der Privatlectúre am Gymna�io zu Danzig.
Der Zweek der Privatlecture griechi�cher und rômi�cher Autoren i�t:

1) die Selb�tthätigkeit der Schüler zu we>en, 2) den Cyklus der öf:
fentlich gele�enen Autoren dahin zu erweitern, daß die Schüler bei ih:
rem Abgange zur Univer�ität eine möglich�t umfa��ende, jedo< die

Grenzen der Gymna�ialbildung nicht über�chreitendeBekannt�chaft mit
den vorzüglich�tenEr�cheinungen auf dem Gebiete der altcla��i�chen Lit-
teratur von dem Gymna�io mitnehmen.

Um den zuer�t angegebenen Zweck in �einem ganzen Umfange zu er-

reichen, mü��en die Ordinarien der drei oberen Cla��en (denn nur auf
die�e i�t die Privatlectúre auszudehnen) es �ih zur angelegentlich�ten
Pflicht machen, ihren Schülern eine gründlicheAnleitung, wie �ie ihre
Privat�tudien betreiben �ollen , zu ertheilen, und be�onders dahin �chen,
daß die Schüler jede Schwierigkeit, deren Lö�ung ihre Kräfte über�teigt,
�ich �orgfältig anmerken, und Alles, was ihnen entweder in �prachlicher
oder �achlicher Hin�icht als merkwürdig auffällt, in wohlgeordneteAd-

ver�arien eintragen. Ueberdies liegt dem Ordinarius ob, in Tertia nach
Verlauf jedes Monats , in Secunda und Prima aber nah Verlauf je-
des Vierteljahres �ich von dem Gele�enen Rechen�chaft geben zu la��en,
und die von den Schülern nicht gelö�ten Schwierigkeiten dur< gründ-
liche Erklärung zu be�eitigen; zu welchem Ge�chäft der Lehrer theils
einige Stunden der öffentlichenLectúre benußt, theils aber auh, was

namentlich bei zahlreichenCla��en nothwendig i�t, mehrere außerordent-
liche Stunden an�eßt.

Die Erreichung des zweiten Zwecks des Privat�tudiums, Ergänzung
der öffentlichenLectüre und Erweiterung der�elben bis zu dem bezeichne-
ten Grade, wird lediglich durch die Wahl der öffentlih zu le�enden Au-
toren bedingt, wobei aber vor allen Dingen darauf zu achten i�, daß

nichtzu viele Schrift�teller zu gleicher Zeit in einer Cla��e gele�en
werden,

Wenn demnach 1) in Tertia, in einem zweijährigenCur�us folgende
Schrift�teller öffentlichgele�en werden: a) im Griechi�chen: 1) fünf bis

�echs Bücher der Odyssea, 2) die ganze Anabasis des Xenophon, b) im

Lateini�chen: 1) die ganzen Metamorph. des Ovidius mit Ausnahme
einzelner Erzählungen und des �chon in Quarta gele�enen er�ten Buches.

— 2) Jal. Caesar. Bell, Civile, und na< de��en Beendigung entweder

einige Bücher des Livius oder des Justinus; �o i�t der zweiten Ab-

theilung der Cla��e zur Privatlectúre anzuwei�en: a) im Griechi�chen :

Jacobs Elementarbuch Cur�. IL, �oviel davon in Quarta noh nicht
gele�en worden, und nach de��en Beendigung der Anacreon;, b) im La-



137

teini�chen: Jul, Caesar. Bell, Gallicum, der er�ten Abtheilung aber
— die nun �chon ein ganzes Jahr lang die Cla��e be�ucht hat — a) Ja-
cobs Ailica, nah einer von dem Lehrer zu treffenden Auswahl,
b) Ovidii Tristia und einige Elegieendes Tibullus und Propertius.
Anmerkung. Zur Wahl der Attica be�timmt der Mangel einer an-

dern, für un�ern Zweck geeigneteren Sammlung größerer Stücke aus

griechi�chen Hi�torikern, eine Arbeit, der ih mich in Kurzem �elb�t
unterziehen werde. Auf gleiche Wei�e wird zum Gebrauch die�er
Cla��e auch eine zwe>mäßige Sammlung aus den rômi�chen Elegikern
veran�taltet werden.

2) In Secunda wird in einem zweijährigen Cur�us öffentlich
gele�en: a) im Griechi�chen: 1D)Homeri Ullias 1—12 incl, 2) Theo-
critus — mit Ausla��ung von 3—4 Fdyllen, 3) Plutarchi vitae nach
Bredow?s Sammlung, b) im Lateini�chen: 1) Virgili Eclogae — zur
Vergleichungmit Theocrit und Aeneis ganz, 2) Ciceronis orat. pro

Roscio ÁAmer,, pro Ligario, pro lege Man,, pro Annio Mil, et De-

Jotaro und pro Árchia, 3) Sallustius ganz, und nach de��en Beendigung
einige Bücher des Livius. Privatim wird von der zweiten Abthei-
lung gele�en: a) im Griechi�chen: Uomeri Odyssea ganz, �oviel davon
in Tertia nicht gele�en worden; b) im Lateini�chen: Cicero’s Schriften
de amicitia und de senectute; von der er�tèn Abtheilung: a) im

Griechi�chen: Herodoti Lib, VI. bis IX. incl, b) im Lateini�chen: Ci-
ceronis Ürat, in Catilinam,

3) In Prima wird in einem zweijährigen Cur�us öffentlichge:
le�en: 2) im Griechi�chen: 1) Ilias XIIT— XXIV, incl, 2) Sophoclis
Antigone et Oedipus Tyrannus, und nah deren Beendigung Aeschyli
Prometheus und Septem contra Thebas, 3) Thucydidis Lib, L et ÎF,
darauf Demosthenis orat. de Corona, und nach deren BeendigungPla-
tonis Phaedonz; b) im Lateini�chen: 1) Horatius — mit Wegla��ung
einiger Epeden und Satiren — 2) Cicero de nat. deorum, und nah
deren Beendigung de divinatione, 3) Taciti Annales ganz. Privatim
wird von der zweiten Abtheilung gele�en: a) im Griechi�chen: Euri-

pidis Hecuba, Orestes, Phoenissae und Medea, in jedem Vierteljahre
ein Stück; b) im Lateini�chen : Cicero de officüsz; von der er�ien Ab-

theilung:a) im Griechi�chen: Euripidis Hippolytus, Alcestis, Andro-
mache und Supplices, in jedem Vierteljahre ein Stü; b) îm Latei-
ni�chen: Ciceronis quaestiones Tusculanae,

Nach die�em Plane hat jeder Schüler, bei �einem Abgange von dem

Gymna�ium, in einem Zeitraum von 6 Jahren , folgende Schrift�teller
theils öffentlich, theils privatim gele�en: 1) Jm Griechi�chen: Uomeri
Ilias und Odyssea ganz — mehrere Stúcke des Aeschylus, Sophocles
und Euripides — 4 Bücher des Herodotus — 2 Bücher des Thucy-
dides — des Xenophon Ánabasis — mehrere vitae des Plutarchus —

Demosthenes de Corona — Platonis Phaedon, — 2) Jm Lateini-
�chen: Virgilius ganz mit Ausnahme der Georgica — Horatius ganz
— Ovidü Metamorpb.ganz — Mehreres aus den römi�chen Elegikern.
Jul, Caesar, Bell. Gallicum et Civile — 5 bis 6 Bücher des Livius
— Sallustius ganz — Taciti Annales — Cicero’s Reden zum Theil, die

Schriften de amicitia und de senectute, de officiis, de divinalione, de
natura deorum, disputationes Tusculanae, N, N.
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No. 32, Circulare des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal -Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Con-
�i�torien und Provinzial-Schul- Cóllegien, den Unterricht in der

griechi�chen Sprache betreffend.
Das Mini�terium hat zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß zefther

niht in allen Gymna�ien bei der Wahl der in der er�ten Cla��e zu
le�enden griechi�chen Schrift�teller mit der erforderlichen RüÆE�ichi auf
den Zweck und das be�chränkte Verhältniß der Schule und auf die

jedesmalige Bildungs�tufe der betreffenden Schüler verfahren worden.

In einigen Gymna�ien hat man die Tragödien des Sophocles, den

Thucydides und die in Hin�icht ihrer Anlage oder ihres Jnhalts
�chwierigeren, zum Theil eine Bekannt�chaft mit der �peculativen Jdee
voraus�eßenden Dialogen Plato's zur ununterbrochenen und fa�t aus-

�hließlihen Lecture der er�ten griechi�chen Cla��e gewähltz die Directo-
“

ren und Rectoren anderer Gymna�ien �ind no< weiter gegangen, und

haben zur �tehenden Lecture in der er�ten griechi�chen Cla��e �ogar den

Pindar, Ari�tophanes und Ae�chylus gemacht, dagegen das Le�en der

Homeri�hen Ge�änge und der Schriften Xenophons �chon mit der

zweiten, ja bisweilen �chon mit der dritten Cla��e abge�chlo��en.
Das Mini�terium fann �ih mit die�em Verfahren nicht einver�tan-

den erklaren. Jf gleich durch die Be�timmungen im $. 6. des Aller-

höch�ten Edicts, wegen Prüfung der zur Univer�ität Úbergehenden
Schüler, vom 12. October 1812, fe�tge�ebt, daß der Examinandus im

Griechi�chen die atti�che Pro�a, wozu auch der leichtere Dialog des

Sophocles und Euripides zu rechnen, neb�t dem Homer, auch ohne
vorhergegangenePräparation ver�tehen und einen niht kriti�ch �chwie-
rigen tragi�chen Chor, im Lexikali�chen unter�tükt, �oll erklären können,
�o folgt doh aus die�er Allerhöch�ten Be�timmung, welche nur den

Maaß�tab zur Ertheilung des Zeugni��es No. 1. oder der unbedingten
Tüchtigkeit angiebt, noh nicht, daß fortwährend und aus�chließlich in
der er�ten griechi�chen Cla��e, Schrift�teller, die in Hin�icht ihres Jn-
halts und ihrer Form �o vollendet, aber auch �o �chwierig �ind, als

der Ari�tophanes, Ae�chylus und Plato in �einen größeren Dialogen,
eine �tehende Lectúre bilden �ollen. Denn die Zahl der Schüler, von

welchen fh erwarten läßt, daß �ie mit dem Zeugni��e der unbedingten
Tüchtigkeit zu den Univer�itäts - Studien werden enctla��en werden fdn-

nen, i�i în allen Gymna�ien verhältnißmäßig nur klein; die Mehrzahl
der Schüler in der ober�ten Cla��e aller Gymna�ien be�teht in der

Negel aus �olchen, die nur auf das Zeugniß der bedingten Tüchtigkeit
An�pruch machen könnenz die Billigkeit erhei�ht es niht weniger, als

die den öffentlichen Schulen ge�tellte Be�timmung, bei der Wahl der

in der er�ten Cla��e zu le�enden griechi�chen Schrift�teller nicht bloß
auf die immer kleinere Zahl ausgezeichneter Schüler, �ondern auh auf
die Mehrzahl der�elben Rü>k�icht zu nehmen , damit auch die leßteren
noch auf den Gymna�ien zu der Fertigkeit gelangen , einen leichteren
griechi�chen Schrift�teller, wie Homer und Xenophon i�, ohne erheb-
lichen An�toß ver�tehen, und für �ich le�en zu können. Die�e Fertig-
feïc muß nothwendig auf den Gymna�ien bei �ämmtlichen Schülern
der ober�ten Cla��e erzielt werden, um mittel�t der�elben auh die Stu-

direnden, von welchen ihr künftiger Beruf weiter keine Kenntniß der

griechi�chen Sprache und Litteratur fordert, zur fortge�eßten Be�chäf-
tigung mit der�elben au�zumuntern, und ihnen einen inneren Antrieb

zu geben, daß �ie ihre auf der Schule gewonnene Kenntniß von der
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griechi�chen Sprache und Bildung durch Selb�t�tudium uud durch den

höherenUniver�itäts: Unterricht tiefer begründen. Nach der bisherigen
Erfahrung wird aber gerade die�e Fertigkeit, von welcher in den met-

�ten Fällen das weitere Fort�chreiten im Studium des griechi�chen Gei-
�tes und Lebens bedingt wird, bei vielen Schülern der Gymna�ien
deshalb nicht erreicht, weil ihnen zu frúh die aus�chließliche Lectúre
von �olchen griechi�chen Schrift�tellern zugemuthetwird, an welchen
�ich, wegen der mannigfaltigen, ihrem Ver�tändni��e entgegen�tehenden
Schwierigkeiten, jene Fertigkeit entweder gar nicht, oder doch nicht in
dem erforderlichen Maaße erlangen läßt.

Aus obigen Gründen �ieht �ich das Mini�terium dringend veran-

laßt, hierdur< anzuordnen , daß, um das in dem Allerhöch�ten Edicte
vom 12, October 1812 in Betreff des Griechi�chen vorge�chriebene Ziel
in den Gymna�ien erreichen zu können , zwar die eine oder die andere

Tragóôdiedes Sophokles und des Euripides und die kürzeren und

leichteren Dialogen Plato's, wie der “Krito, Laches, Chormides, die

Apologiedes Socrates, der Menexenus und der Meno, auch ferner-
hín in der er�ten Cla��e gele�en, dagegen aber die größeren und �chwie:
rigeren Dialogen Plato's, wie der Protagoras, Gorgias, Phádrus,
Parmenides, Phâdo u. #�. w.’, die Komödien

|

des Ari�tophanes, die
Oden Pindars und die Tragôdíen des Ae�chylus, außer in wiefern
einzelne Oden, Chôre oder dialogi�che Partieen die�er Dichter in Chre-
�tomathien und Anthologien, die in den Schulen gele�en werden, etwa

vorkommen, von der Lectúre auf denGymna�ien gänzlich ausge�chlo��en
werden �ollen. Auch i�t zur Lectúre des Sophokles, Curipides und

Plato in dem eben gedachten be�hränktenUmfange nux dann er�t fort:
zu�chreiten, wenn in der er�ten Cla��e eine Mehrzahl von Schülern i�t,
welche es �chon bis zu einem geläufigen Ver�tehen der Homeri�chen
Ge�ánge und der Xenophontei�chen Schriften gebracht haben, da, wer

das Schwerere ver�tehen �oll , vorher das Leichtere wohl zu ver�tehen
gelernt haben muß. Die Lecture der Homeri�chen Ge�änge muß durch
die er�te und zweite Cla��e der Gymna�ien hindurch gehen, und daher
auch in den Fällen, wo eine Tragdódie des Sophokles oder Euripides
für die er�te Cla��e gewählt wird, entweder neben dem Le�en die�er
Dichter fortbe�tehen, oder doh mit den�elben abwech�eln. Die Lectúre

des Thucydides in der er�ten Cla��e i�t nur �ehr bedingter Wei�e, unter

Auswahl der leichteren Stellen die�es Schrift�tellers und bei �olchen
Schúlern zu ge�tatten, die �hon zu einer auégezeichneten Fertigkeit im

Ver�tehen der Xenophontei�chen Schriften gelangt �ind.
Indem dem Königl. Con�i�torium 2c. zur Pflicht gemacht wird,

nach obigen Ge�ichtspunkten bei der Be�timmung der in der er�ten
Cla��e zu le�enden griechi�hen Schrift�teller zu verfahren, bemerkt das

Mini�terium zugleich, daß die Directoren und Rectoren mancher Gym-
nafien auch díe Uebungen im Ueber�eßen aus dem Deut�chen ins Grie:

chi�che weiter zu führen �cheinen, als es für die Zwecke der Gymna-
�ier räthlih und zur Erreichung des, in die�er Hin�icht, in dem Aller-

höch�ten Edicte vom 12. October 1812 ge�te>ten Ziels, nöôthig i�t,
Den Be�timmungen des obengedachten Edicts gemäß, �oll der Exami-
nandus, um das Zeugniß der unbedingten Tüchtigkeit erlangen zu kön-
nen, eine kurze Ueber�ezung aus dem Deut�chen ins Griechi�che, ohne

erlekung der Grammatik und Accente, abzufa��en im Stande fein.
Um die�er Forderung zu genügen, bedarf es aber nicht be�onderer grie-
i�cher Stylübungen, wie in manchen Gymna�ien zeither ange-



140

�tellt worden, indem die vorge�chriebenen Ueber�ebungen aus dem

Deut�chen ins Griechi�che nur zum Zwe>e haben, die Schüler in der

griechi�chen Grammatik und in der richtigen Anwendung der erlernten

grammati�chen Regeln fe�tzu�eßen, und �i<h hiervon durch die von ih-
nen zu liefernden Exercitien zu überzeugen, keinesweges aber die Schü:
ler zu einem griechi�hen Styl im Schreiben auszubilden , und ihnen
zu der Fertigkeit zu verhelfen, ihre Gedanken in freien Ausarbeitun-

gen, oder gar in der Form der Nede griechi�<h auëdrúcken zu können.
Das Mini�terium erwartet, daß das Königl. Con�i�torium 2. in den

Gymna�ien �eines Bezirks, berall wo es nôthig �ein �ollte, die Ueber-

�eßungen aus dem Deut�chen ins Griechi�che auf das im Obigen be-

zeichnete Maaß zurückführen, und auch hierin in keinem Falle Ueber-

treibungen, die der harmoni�chen, von den Gymna�ien zu verfolgenden
allgemeinen Ausbildung der ihnen anvertrauten Jugend nur nachthei-
lig �ein fônnen, dulden wird.

Endlich will das Mini�terium bei die�er Veranla��ung noch in Er-

innerung bríngen , daß den früheren Anordnungen gemäß, der Unter-
riht im Griechi�chen nur in den 4 ober�ten Cla��en der Gymna�ien
Statt finden, und folglih er�t in der Quarta oder vierten Cla��e be-

ginnen �oll. Auf die genaue Beobachtung die�er Be�timmung, welche
mit dem ganzen Organismus des Unterrichts in den dies�eitigen Gym-
na�ien zu�ammenhängt, i�t úberall mit Strenge zu halten, damit �i<
kein Director oder Rector eines Gymna�iums unterfange, den Unter:

riht im Griechi�chen {hon in der Quinta oder fünften Cla��e zu be-

ginnen, und dadur<h möglicher Wei�e der Be�orgniß im Publikum
Raum gebe, als werde in den dies�eitigen Gymna�ien der Unterricht
im Griechi�chen über die im Allerhöch�ten Edicte vom 12. October
1812 gegebenen Be�timmungen hinaus und. zum Nachtheil der übrigen
Lehrgegen�tändebefördert und getrieben,

Das Königl. Con�i�torium 2c.- hat die ihm untergeordneten Gym-
na�ial: Directoren hiernach baldig�t mit der behufigen Jn�truction zu
ver�ehen und Ab�chrift der�elben einzureichen.

Berlin, den 11. December 1828,

cc) Hebräi�che Sprache.
No. 33. Circular: Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�kli-

chen, Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche
Königl Con�i�torien, den Unterricht in der hebräi�chen Sprache auf
Schulen betreffend.

Aus den im verflo��enen Jahre erforderten Berichten der Königl.
Con�i�torien Úber den Zu�tand des hebräi�chen Sprach: Unterrichts in

den Gymna�ien hat �ich ergeben, daß die�er für den künftigen Theolo-
gen und gelehrtenSchulmann unentbehrliche Lehrgegen�tand in einigen
Gymna�ien des Königreichs bisher no< gar nicht, in andern nicht in
der erforderlichen Ausdehnung gelehrt, und daß ihm namentlih von

Seiten der Schüler, welche �ich dem Studio der Theologie oder dem

gelehrtenSchul�tande widmen wollen, niht immer die erforderlicheAuf-
merf�amfeit gewidmet worden. Um eine genaue Kenntniß der hebräi-
�chen Sprache bei den fünftigenTheologenund Schulmännern zu be-

fördern, und um �o viel als möglich dahin zu wirken, daß Jeder, wel-

cher �ich zur Theologie oder zum gelehrtenSchul�tande be�timmen will,
�hon auf der Schule Gelegenheitund Aufforderung erhalte, in der Er-

lernung der hebräi�chen Sprache cinen guten Grund zu legen, und �ih<
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auch in die�er Hin�icht zu den Univer�itäts: Studien gehörigvorzuberei-
ten, �ieht das Mini�terium �i<h veranlaßt, in Ueberein�timmung mit

dem dem 2c. bereits früher mitgetheilten Auszuge und dem Entwurf
einer In�truction Úber die Einrichtung der Gymna�ien, Folgendes an-

FUordnen :
'

1) Jn jedem Gymna�io �ollen für den hebräi�chenSprachunterricht
wenig�tens zwei ge�onderte Cla��en Statt finden, und der Unterricht in
jeder Cla��e �oll wöchentlih zwei Stunden umfa��en. Die zweite oder

unter�te Cla��e, in welcher der Cur�us auf Ein Jahr fe�tzu�eßen i�t, �oll
die Fertigkeit im mechani�chen Le�en und die Erlernung der ganzen regel-
mäßigen Formenlehre bewirken, und �ih auf Vocabellernen und auf Le-
�ung und Analy�iren leichter Stücke aus den hi�tori�chen Schriften des
Alten Te�taments be�chränken; auch �ollen in der zweiten Hälfte die�es
Cur�us zur Befe�tigung in der regelmäßigen Formenlehre bereits kurze
�chriftliche Uebungen inf Ueber�ezen aus dem Deut�chen ins Hebräi�che
eintreten. Die er�te oder ober�te Cla��e, in welcher ein zweijährigerCur-
�us anzuordnen i�t, �oll die anomale Formenlehre und die Syntax um-

fa��en, die Fertigkeit im genauen Analy�iren und Ver�tehen erhöhen, und

zur Lectúre einiger ausgewählten P�almen und propheti�chen Schriften
Úbergehen,nachdem die Schüler im Le�en und Ver�tehender hi�tori�chen
Schriften des Alten Te�taments hinreichend geübt und vorbereitet �ind.
Die �chriftlichen Uebungen im Ueber�eßen �ind auch in die�er Cla��e zur
Befe�tigung in der unregelmäßigenFormenlehre und in der Syntax
fortzu�etzen. Um jedoch einem ähnlichen Mißver�tändniß, wie in An-
�ehung_ der Uebungen im Ueber�eßen aus dem Deut�chen ins Griechi�che
wohl Statt findet, zuvorzukommen, wird ausdrü>lih bemerkt, daß Fer-
tigkeit im Hebräi�ch Schreiben bei die�en Uebungennicht bezwe>t wird,
�ondern allein genauere Kenntnißund Fe�tigkeit in dem �yntheti�chen
und �yntacti�chen Theile der Grammatik. Jn den Gymna�ien, wo be-
reits drei hebräi�cheSprachcla��en vorhanden �ind, i�t die�e zweckmäßige
Einrichtung,welche dem Mini�terio zu einem be�ondern Wohlgefallenge-
reicht, auh fernerhin beizubehalten :

2) Damit der Unterricht in den beidenim Obigen angeordneten he-
bräi�chenSprachcla��en zu gleicherZeit ertheilt werden könne, �ind für
jedes Gymna�ium zwei Lehrer erforderlich,welche eine gründlicheKennt-
niß der hebräi�chen Sprache be�iben. Das 2c. wird beauftragt, die�es
Bedúrfniß eines jeden Gymna�ü bei �einen Anträgen hin�ichtlih der

Wiederbe�eßung erledigter Lehrer�tellen gehörig zu berúk�ichtigen, und

orge zu tragen, daß bei den Gymna�ien, welche entweder no< gar
feinen oder nur Einen des Hebräi�chen kundigen Lehrer be�iken, dem

desfall�igen Bedürfni��e bei der er�ten �ich darbietenden Gelegenheit ab-

geholfen werde.

3) Dadie Erfahrung gelehrt hat, daß manche junge Leute, welche
�ich der Theologie oder dem gelehrten Schul�tande widmen wollen, die

hebräi�cheSprache in den Gymna�ien deshalb nicht erlernen, weil es

ihnen an einer desfall�igen ern�tlichen Aufforderung von Seiten ihrer
Lehrerfehlt, oder weil die lekteren zu �pät, oder gar niht erfahren,
daß die�er oder jener Schüler �ich zur Theologie oder zum gelehrten
Schul�tandebe�timmt hat, �o �oll von jet an der Director oder Rector
eines jeden Gymna�ii bei der halbjährlichenoder jährlichen Ver�ekung
aus Tertía nach Secunda, oder aus Secunda nah Prima die betref:
fendenSchüler auffordern, daß diejenigen unter ihnen, welche �i<h künf-
tig den theologi�chen oder pädagogi�chen Studien widmen wollen, ihm
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�olches in einer �chriftlichen Erklärung anzeigen, welche zugleich mit der

Unter�chrift der Eltern oder Vormünder der betreffenden Schüler ver-

�ehen �ein �oll. Die Schüler, welche �ich dur< eine �olche �chriftliche
Erklärung zum Studio der Theologie oder zum gelehrten Schul�tande
be�timmt haben, �ind �odann allen Ern�tes und nöthigenfalls mit Strenge
zum regelmäßigenund fleißigen Be�uche der hebräi�chen Lehr�tunden an-

zuhalten. Sollten �ie �päterhin ihren früheren Ent�chluß, �ich der Theo-
logie oder dem gelehrtenSchul�tande zu widmen, ändern, �o können fe
zwar von dem ferneren Be�uche der hebräi�chen Lehr�tunden dispen�irt
werden, aber nicht eher, als bis �ie mittel�t eines �chriftlichen Scheines
ihrer Eltern oder Vormünder werden dargethan haben, daß die Zu�tim-
mung der�elben zur Aenderung ihres frühern Ent�chlu��es erfolgt i�k.

4) Die Theologie Studirenden und die, welche �ich dem gelehrten
Schul�tande widmen wollen, �ind, wie bereits die nachträgliche Erklä-
rung zu der Jn�truction No. 1. über die Abiturienten: Prüfungen in

An�ehung der er�teren vor�chreibt, bei ihrem Abgange von der Schule
auch ín der hebräi�chen Sprache, und zwar �chriftlich und múndlich, zu
prüfen, und in ihrem Abgangs - Zeugni��e i�t das Maaß ihrer Kenntni��e
in der hebräi�chen Sprache ausdrülih zu be�timmen. Auch �ollen die-

jenigen Schüler, welche bei ihrem Abgange von der Schule in der mit

ihnen abgehaltenenPrüfung eine vorzüglicheKenntniß der hebräi�chen
Sprache gezeigt haben, in den jährlichen Schulprogrammen bei Aufzäh-
lung der mit dem Zeugni��e unbedingter oder bedingter Tüchtigkeit ent-

la��enen Schüler von jekt an mit Auszeichnung erwähnt werden.

Das Mini�terium beauftragt das 2c. hierdur<h, nah dem Jnhalte
obiger Verfügung das weiter Erforderlichein die�er Angelegenheit zu
veranla��en, und mit pflichtmäßiger Sorgfalt auf gewi��enhafte und

púnktliche Ausführung obiger Be�timmungen zu halten.
Berlín, den 6. September 1823.

No. 34. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan die Königl. wi��en-
�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen zu Halle, Bonn, Breslau,
Königsberg und Mün�ter, den Unterricht in der hebräi�chenSprache
auf Schulen betreffend.

|

Die 1c. wird hierdur<h angewie�en, die Studirenden, welche �ich zur

Práúfung pro immatriculatione melden, und �i<h der Theologie céder

dem gelehrtenSchul�tande widmen wollen, auh im Hebräi�chen zu prú-
fen und in dem ihnen zu ertheilenden Prüfungs - Zeugni��e das Maaß
ihrer Kenntni��e in der hebräi�chen Sprache ausdrücklich zu be�timmen.
Gleichfalls wird die 2c. aufgefordert, die Prüfung der Schulamts-Can-
didaten auch auf die Kenntni��e der�elben in der hebräi�chen Sprache
auszudehnen, und das Ergebniß der desfall�igen Prüfung nicht nur in

dem Zeugni��e ausdrü>klih zu be�timmen, �ondern da��elbe auch in den

jährlich einzureichenden Tabellen über die geprüften Schulamts- Candi-
daten unter einer be�ondern Nubrik anzumerken.

Berlin, den 6. September 1823.

dd) Franzö�i�<he Sprache.
No. 35. Den Unterricht in der franzö�i�chen Sprache betreffend.

Das Mini�terium hat durh den Bericht des Königl. 2c. vom 1.

December pr. nähere Kenntniß von dem gegenwärtigen Zu�tande des

Unterrichts in der franzö�i�hen Sprache auf den Gymna�ien in O�t-
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preußen erhaléen, und findet es nôthig, fn Hin�icht die�es Lehrgegen-
�tandes allgemeine Anordnungen, nah welchen der�elbe allmälig, �o
wie dié Um�tände es erlauben, geordnet werden muß, zu treffen, und

folgendeBe�timmungen als Norm fe�tzu�eben: 1) Auf allen Gymna-
�ien i� der Unterricht in der franzö�i�chen Sprache, welcher in den

drei und re�p. vier obern Cla��en Statt finden �oll, �o zu regeln, daß
ein Schüler ihn bis zu �einer Entla��ung zur Univer�ität fünf Jahre
hindur< genießen fann, — 2) Wöchentlich �ind für jede der einzu-
richtenden drei bis vier franzö�i�chen Cla��en zwei Stunden in der ge-
wöhnlichen Schulzeit zu be�timmen. — 3) Bei dem Unterrichte i�t,
unbe�chadet der Für�orge für richtige Aus�prache, Überall be�onders
Hervorhebung des Grammati�chen zu beobachten, und daher der Un-

terricht möglich�t in die Hand eines einzigen philologi�h gebildeten
Lehrers zu legen. — 4) Jn der Wahl der Sprachlehren, der Wör-

terbúcher und der zu le�enden Autoren i�t eine möglich�t genaue Ueber-

ein�timmung wün�chenswerth, worüber das Königl. 2c. das Gutachten
der Directoren der Gymna�ien einzuziehen, und demnäch�t das Erfor-
derliche anzuordnen hat. — 5) So wie alle Schüler der sub No. 2.

genannten Cla��en ohne Ausnahme an die�em zu den öffentlichenLectio:
nen zu rechnenden Unterrichte Antheil nehmenmü��en, �o i�t auch bet
den Abiturienten Prüfungen auf die Kenntniß der franzö�i�hen Sprache
va<h den Be�timmungen des Allerhöch�ten Edicts vom 12. October
1812 Rúk�icht zu nehmen, und die hierin erlangte Fertigkeit in dem

Entla��ungszeugni��e zu bemerken. — 6) Da die�er Unterricht zu den

öffentlichenLectionen zu rechnen i�t, �o darf auf feinem Gymna�io eín

be�onderer Beitrag für den�elben von den Schülern erhobèénwerden,
Wenn daher die Fonds einer An�talt zur Remuneration des Lehrers
nicht hinreichen, �o wird eine verhältnißmäßige, jedenfalls �ehr geringe
Erhöhung des Schulgeldes in den obern Cla��en Statt finden mú��en.

Die�en Be�timmungen gemäß i� das weiter Erforderliche zu ver-

fügen, und nah Verlauf eines Jahres über den Erfolg die�er Anord-

nung zu berichten. Berlin, den 19. Februar 1831. :

An das Königl, Provinzial-Schul:Collegium zu Königsberg in Pr.

No. 36. Den Unterricht in der franzö�i�chen Sprache betreffend.
Das Mini�terium kann �i mit dem Jnhalte des von dem (tit. )

unterm 10. d. Més. er�tatteten gründlichen Berichts, den Unterricht
in der franzö�i�<hen Sprache in den Gymna�ien betreffend, im We-

�entlichennur einver�tanden erklären, hält es jedo< nicht fúr räâthlich,
die�en Unterricht durch alle �ehs Cla��en eines Gymna�ii ertheilen zu
la��en. Vielmehr wird �i< das in dem Edicte vom 12. October 1812
in Hin�icht des Unterrichts in der franzö�i�chen Sprache ge�te>te Ziel
erreichen la��en, wenn nur în den drei und re�p. vier oberen Cla��en
das Franzö�i�che gehörig gelehrt wird. Das Mini�terium �ieht �i<
daher veranlaßt, folgende allgemeine Be�timmungen, nah welchen die-
�er Unterricht, �oweit es die Verhältni��e ge�tatten, zu regeln i�t, hier-
dur fe�tzu�ezen: 1) Auf allen Gymna�ien i� der Unterricht in der

franzö�i�hen Sprache, welcher in den drei und re�p. vier obern Cla�-
�en Statt finden �oll, �o zu regeln, daß ein Schüler ihn bis zu �einer
Entla��ung zur Univer�ität funf Jahre hindur< genteßen kann. —

2) Wöchentlich �ind für jede der einzurihtenden drei bis vier franzd-
�i�chen Cla��en zwei Stunden in der gewöhnlichenSchulzeit zu be-
[timmen. — 3) Bei dem Unterrichte i�t, unbe�chadet der Für�orge für

/
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richtige Aus�prache, überall be�onders Hervorhebung des Grammati-
�chen zu beobachten, und daher der Unterricht möglich�t in die Hand
eines einzigen philologi�h gebildeten Lehrers zu legen. — 4) Jn der

Wahl der Sprachlehren, der Wörterbücher und der zu le�enden Auto-
ren i�t eíne möglich�t genaue Ueberein�timmung wÜn�chenswerth, wor-
Úber das (tit. ) das Gutachten der Directoren der Gymna�ien einzu-
ziehen, und demnäch�t das Erforderliche anzuordnen hat. — 5) So
wie alle Schúler der sub No. 2. genannten Cla��en ohne Ausnahme
an die�em zu den öffentlichenLectionen zu rechnenden Unterrichte An-
theil nehmen mü��en, �o i�t auch bei den Abiturienten - Prüfungen auf
die Kenntniß der franzö�i�chen Sprache nah den Be�timmungen des

Allerhöch�ten Edicts vom 12, October 1812 Rük�icht zu nehmen, und
die von den abgehenden SchÜlern hierin erlangte Fertigkeit in dem

Entla��ungszeugni��e zu bemerken. — 6) Dadie�er Unterricht zu den

öffentlichenLectionen zu rechnen i�t, �o darf auf keinem Gymna�io ein

be�onderer Beitrag für den�elben von den Schülern erhoben werden.
Wenn daher die Fonds einer An�talt zur Remuneration des Lehrers
nicht hinreichen, �o wird eine verhältnißmäßige, jedenfalls �ehr geringe
Erhöhung des Schulgeldes in den obern Cla��en Statt finden mú��en.

Die�en Be�tiinmungen gemäß i�t das weiter Erforderliche zu ver-

fügen, und nah Verlauf eînes Jahres über den Erfolg die�er Anord-

nung zu berichten. Berlin, den 21. Februar 1831.
An das Königl. Provinzial - Schul : Collegium zu Stettin.

No. 37. Verfügung an das Königl. Provinzial - Schul : Collegium zu
Breslau, den Unterricht in der franzö�i�chen Sprache auf den

Gymna�ien betreffend.
Das Mini�terium hat durch den Bericht des Königl. Provinzial:

Schul - Collegii vom 25. v. Mts. nähere Kenntniß von dem gegen-
wärtigen Zu�tande des Unterrichts in der franzö�i�chen Sprache auf
den Gymna�ien der Provinz Schle�ien erhalten, und findet es nöthig,
in Hin�icht die�es Lehrgegen�tandes allgemeine Anordnungen, nach wel:

chen der�elbe allmálig, �o wie die Um�tände es erlauben, geordnet wer-

den muß, zu treffen, und folgende Be�timmungen als Norm fe�tzus.
�eken: 1) Auf allen Gymna�ien i�t der Unterricht in der franzö�i�chen
Sprache, welcher in den drei und re�p. vier oberen Cla��en Statt fin-
den �oll, �o zu regeln, daß ein Schúler ihn bis zu �einer Entla��ung
zur Univer�ität fünf Jahre hindurch genießen kann. — 2) Wöchent-
lih �ind für jede der einzurichtenden drei bis vier franzö�i�chen Cla��en
zwei Stunden in der gewöhnlichenSchulzeit zu be�timmen. — 3) Bei
dem Unterrichte i�t , unbe�chadet der Für�orge für richtige Aus�prache,
Úberall be�onders Hervorhebung des Grammati�chen zu beobachten,
und daher der Unterricht möglich�t in die Hand eines einzigen philo-
logi�ch gebildeten Lehrers zu legen. — 4) Jn der Wahl der Sprach-
lehren, der Wörterbücher und der zu le�enden Autoren i�t eine mödg-
lich�t genaue Ueberein�timmung wün�chenswerth, worüber das Königl.
2c. das Gutachten der Directoren der Gymna�ien einzuziehen, und

demnäch�t das Erforderliche anzuordnen hat. — 5) So wie alle Schú-
ler der sub No. 2. genannten Cla��en ohne Ausnahme an die�em, zu
den öffentlichenLectionen zu re<hnenden Unterrichte Antheil nehmen
mú��en, �o ift auch bei den Abiturienten: Prüfungen auf die Kenntniß
der franzö�i�chen Sprache nah den Be�timmungen des Allerhöch�ten
Edicts vom 12, October 1812 Rúe>k�iht zu nehmen, und die hierin
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erlangteFertigkeit in dem Entla��ungszeugni��e zu bemerken. — 6) Da
die�er Unterricht zu den öffentlichenLectionen zu rechnen i�t, �o darf
auf feinem Gymna�io ein be�onderer Beitrag für den�elben von den
Schülern erhoben werden. Wenn daher die Fonds einer An�talt zur

emuneration des Lehrers nicht hinreihen, �o wird eine verhältniß-
mäßige, jedenfalls �ehr geringe Erhöhung des Schulgeldes in den obe:
ren Cla��en Statt finden mü��en. Dem Antrage des Königl. 2c. ge-
mäß, will das Mini�terium hiermit genehmigen, daß diejenigen Lehrer,
welcheden Unterricht in der franzö�i�chen Sprache zu Übernehmenbe-

fähigt �ind, für desfall�ige Mehr�tunden dur be�ondere Remunera-
tionen ent�chädigt werden, wenn die Gymna�ial : Fonds �olche zu tra:

gen vermögen.
Die�en Be�timmungen gemäß i�t das weiter Erforderliche zu ver-

fügen und nah Verlauf eines Jahres úber den Erfolg der obigen
Anordnung zu berihten. Berlin, den 11. März 1831.

No. 38, Desgleichen.
x

Dem Königl. Provinzial: Schul : Collegium wird auf den Bericht
vom 26, v. Mets., den franzö�i�chen Sprachunterricht in den o�t: und

we�tpreußi�chen Gymna�ien betreffend, ea ed,eróffnet , daß dem Ane
trage der Mehrzahl der Gymna�ial: Directoren , die�en Unterricht in
Stunden außer der Schulzeit ertheilen zu la��en, allerdings nicht ge:
willfahrt werden fann. Da indeß eine Be�chränkung anderer Lectio:
nen nothwendig wird, �o ordnet das Mini�terium hterdurh an, daß
in allen den Gymna�ien, wo für die deut�che Sprache in den drei
oder vier oberen Cla��en drei und re�p. vier Lectionenwöchentlich
ausge�eßt �ind, die Zahl der wöchentlichenLectionen für die�en Lehr-
gegen�tand von jekt an auf zwei be�chränkt, und die auf die�e Wei�e
gewonnenen Stunden dem franzö�i�chen Sprachunterrichte be�timmt
werden �ollen. Jn denjenigen Gymna�ien, bei welchen auf die�em
Wege noh niht zwei Stunden wöchentlich in einerCla��e fúr das

Franzö�i�che disponibel werden, i�t nah dem zwe>mäßigenVor�chlage
des Königl, 2c. halbjährlich abwech�elnd eine griechi�che und eine mas:

themati�he Stunde fúr das Winter: Seme�ter, eine lateini�che und
eine hi�tori�ch - geographi�chefúr das Sommer:Seme�ter dazu zu be
�timmen. Zugleich ordnet das Mini�terium hierdur< an, daß jeder
der franzö�i�chen Sprache fundige Gymna�iallehrer verpflichtet �ein
�oll, den franzö�i�chen Unterricht im Gymna�io nah der Anwei�ung
des Directors zu ertheilen, bis bei eintretender Vacanz die�er Unter-
richt in die Hand eines einzigen philologi�h gebildeten Lehrers gelegt
werden fann. Berlin, den 9. Juli 1832.

An das Königl. Provinzial-Schul-Collegiumzu Königsberg in Pr.

ec) Polni�che Sprache.
No. 39. Re�crípt úber die Verhältni��e der Sprache im Großherzog-

thum Po�en.
.

In Beziehung auf die zweite Petition der Provinzial-Stände des

Großherzogthums.Po�en, den Gebrauch der polni�chen Sprache auf
den öffentlichenSchulen der Provinz betreffend, haben Seine Ma-

je�tât der König in dem Landtags: Ab�chiede vom 20. December v. J.
den Provinzial: Ständen zu erkennen zu geben geruht, daß, �o wenig
es in den Allerhöch�ten Ab�ichten lag und liegt, die Verbreitung der

deut�chenSprache auf Ko�ten der polni�chen eintreten zula��en, eben
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�o. wenig in den von Sefner Maje�tät dem Könige bisher unmittelbar

getroffenenAnordnungen und in den Maaßnehmungen der Königl. Be-

zórden die von den Ständen ausge�prochene Be�orgniß wegen Be�chrän-
fung der polni�chen Sprache begründet �ei. Zugleich haben Seine Ma-

je�tät der König zu erklären geruht, daß es Allerhöch�tdero be�timmter
Wille war und i�t, daß die polni�che Sprache, als cin von den polné:
�chen Einwohnern des Großherzogthums Po�en werth gehaltenes Eigen-
thum, von den K. Behörden ge�häßkt werde, daß aber auch in dem.

Großherzogthum Po�en neben der polni�chen Sprache die deut�che be:

�tehen fônne und folle, und daß Allerhöch�tdie�elben aus der Peticion
der. Stände gern entnommen haben, wie �ie die Nothwendigkeit einer

Verbreitung der Kenntniß der deut�chen Sprache in dem Großherzog-
thum ein�ehen. Zur Erreichung die�er Allerhöch�ten landesväterlichen
Ub�icht, daß die polni�che Sprache neben der deut�chen in dem Groß-
herzogthumebe�tehe und ausgebildet werde, �ind in Hin�icht der Gym-
na�ien und Schullehrer -Seminarien, als derjenigen An�talten, welche
zum Re��ort des Königl. Con�i�toriums und Provinzial:Schul-Collegiums
gehören, folgende Allerhöch�te Be�timmungen getroffen, welche dem K.

Con�i�torium hierdurch zur Nachachtung und weiteren Veranla��ung be-
fannt gemacht werden.

1) Weil das Gymna�ium in Bromberg bisher von Schülern pol-
ni�cher Abkunft, die nicht zugleich der deut�chen Sprache mächtig wa-

ren, nur wenig be�ucht roorden, und weil die Bevölkerung in der Um-

gegend von Bromberg Überwiegendder deut�chen Abkunft angehört, �o
�oll in der Verfa��ung die�es Gymna�iums, wo die polni�che Sprache
bisher nur eïnen Gegen�tand des öffentlichenUnterrichts ausgemacht
hat, feine Aenderung getroffen werden. — Die�er Allerhöch�ten Be�tim-
mung gemäß, wird al�o die deut�che Sprache in allen Cla��en des Gym-
na�iums in Bromberg nach wie vor Unterrichts : Sprache bleiben, und

es ent�teht nur die Frage, ob der Unterricht in der polni�chen Sprache
in die�em Gymna�ium �chon �o zweckmäßig eingerichtet i�t, daß be�on-
ders diejenigen Schüler, welche �ich derein�t dem Dien�te des Staats
oder der Kirche widmen und zu dem Ende eine Unéver�ität be�uchen
ivollen , �ich auf der Schule die von ihnen bei. ihrem Abgangezu for-
dernde voll�tändige Kenntniß der polni�chen Sprache erwerben können.
Das (tit. ) wird aufgefordert, hierüber in separato zu berichten, auch
anzuzeigen, ob �ämmtliche deut�che Schüler des Gymna�iums in Brom-
berg bisher an dem Unterrichte in der polni�chen Sprache Theil zu neh-
men verpflichtet, oder ob einige der�elben und nach welchen Grund�äben
von der Theilnahme an dem polni�chen Sprachunterrichte dispen�irt
worden und in wie fern eventualiter irgend ein gegründetesBedúrfniß
vorhanden �ei, in der lange be�tehenden und nah Seiner Maje�tät Be-

fehl im Allgemeineneiner Veränderung nicht zu unterwerfenden Ver- =

fa��ung des Gymna�iums irgend eine Abänderung zu treffen.
2) Bei dem Gymna�iumin Po�en �oll die bereits be�tehende und

wiederholt be�tätigte Einrichtung der parallelen Côtus für Deut�che und

Polen in den drei unteren Cla��en auh noch auf die Tertia oder vierte

Cla��e von unten ausgedehnt, und auch die�e in einen deut�chen und

polni�chen Côtus getheile werden. — Die�er Allerhöch�tèn Be�timmung
liegt nur die Voraus�ekung zum Grunde, daß bei der bisherigen Ein-

rihtung von drei parallelen Côtus der beab�ichtigte Zwe>, den polni:
�chen Schülern zu einer �olchen Kenntniß der deut�hen Sprache und
einer �olchen Fertigkeit im Reden und Schreiben der�elben zu verhelfen,
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um bei der Ver�ebung aus der Quarta oder dritten Cla��e von unten
in die Tertia oder vierte Cla��e von unten dem deut�chen Lehrvortrage
in den oberen Cla��en ohne große SGwierigfeitfolgen zu können, nicht
voll�tändig erreicht worden. Das Königl. Con�i�torium und Provinzial:
Schul- Collegium wird daher beauftragt, zur Ausführung die�er Aller-
höch�ten Be�timmung �eine gutachtlichenVor�chläge in Betxeff der Ein-
richtung der parallelen Côtus in der Tertia des dortigen Gymna�iums,
der zu die�em Zwecke neu anzu�tellenden Lehrer, der ihnen zu bewilligen-
den Be�oldungen und der hierzu noh erforderlichenFonds, baldig�t mit-
rel�t eines Separat - Berichts hierher einzureichen.

3) Ebenfalls �oil bei dem Gymna�ium in Li��a, wo die überwiegende
Mehrzahl der Schüler aus polni�chen Zöglingenbe�teht, für die Bil-
dung paralleler Côtus für Deut�che und Polen in den drei, und nôthi-
genfalls �elb�t in den vier unteren Cla��en ge�orgt werden, �obald die zu
dic�er Einrichtung erforderlichen Localien be�chafft und qualificirte Lehrer
in hinreichender Anzahl vorhanden �ein werden. — Auch über die Art
und Wei�e, wie die�e Allerhöch�te Be�timmung auf dem zwe>mäßig�ten
und kürze�ten Wege zur Ausführung gebracht werden könne, �o wie
über die dadurch erwach�enden Ko�ten �ieht das Mini�terium einem bal-

digen gutachtlichen, ebenfalls Separat : Berichte desKönigl. Con�i�toriums
und Provinzial-Schul-Collegiums entgegen.

4) In den beiden obern Cla��en der Gymna�ien zu Po�en und Li��a,
in welchen die bis dahin in parallele Côtus getheilten deut�rhen und

polni�chen Schüler wieder zu�ammentreffen, �oll das Deut�che mit dem

Polni�chen nah der Ver�chiedenheit der Lehrgegen�tände und wach dem

jedeómaligen Erme��en des Königl. Con�i�toriums und Provinzial:Schul-
Collegiums, als Unterrichts: Sprache auch fernerhin, wie bisher, zwar
abwech�eln, jedenfalls aber der Unterrichtvermittel�t der deut�chen Sprache
in dem Umfange fortdauern, als nôthig i�t, um die polni�hen Schúler,
welche �ich dem Stande der Gelehrten und dem Staatsdien�te widmen

wollen, zum Be�uche der inländi�chen deut�chen Univer�itäten, auf wel:

<en �ie feine Vorle�ungen in polni�cher Sprache hören können, voll:

�tandig zu befähigen. — Soviel dem Mini�terium bekannt i�t, wird bis

Jebt, in Folge der Allerhöch�ten Cabinetsordrevom 30. October 1824,
in den drei obern Cla��en des Gymna�iums zu Po�en der Lehrvortrag
lediglichin deut�cher Sprache gehalten,und nurxallein der Unterricht in
der polni�chen und franzö�i�chen Spra<he, �o wie für die katholi�chen
Schüler in der Religion polni�ch ertheilt. Welche Einrichtung in der

fraglichen Beziehung bisher in den oberen Cla��en des Gymnaliums in

Li��a Staëc gefunden hac, i�t dem Mini�terium nicht näher bekannt, und

erwartet da��elbe hierüber, �o wie über die zweckmäßig�teArt und Wei�e,
wie das Deut�che mit dem Polni�chen nach der Ver�chiedenheit der Lehr-
gegen�tände in den beiden oberen Cla��en der Gymna�ien in Li��a und

Po�en, und nach der jedesmaligen Be�chaffenheit der Schüler die�er
Cla��en wird abwech�eln fönnen, einen wohl motivirten Bericht des
Königl. Con�i�toriuums. Vorlaufig bemerkt das Mini�terium nur, wie

es zur Ausführung die�cr Allerhöch�ten Be�timmung vielleicht räthlich
�ein môchte, daß z. B. die Ge�chichte deut�ch, die Mathematik und

Phy�ik polni�ch, ferner ein und der�elbe lateini�che und griechi�cheSchrift:
�teller in der�elben Cla��e, nach der ver�chiedenen Fähigkeit der Schüler,
�ich deut�h oder polni�ch auszudrü>ken, von dem Einen ins Deut�che
und von dem Anderen ins Polni�che über�eßt, und �omit auch die�e
Uebungmit benußt werde, die polni�chen Schüler der beiden oberen
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Cla��en in der Kenntniß des Deut�chen und díe deut�chen Schüler in
der des Polni�chen zu befe�tigen. Die leßtere Rück�icht empfiehlt das

Mini�terium zur vorzüglichenBeachtung dem Königl. Con�i�torium, in-
dem es für das Allerhöch�te Jntere��e und die Zwecke der Königl. Re-

- gierung �ehr wün�chenswerth i�t, zu den ver�chiedenen Staats- und

Kirchen :- Aemtern im GroßherzogthumePo�en eine hinreichende Anzahl
von deut�chen Candidate , welche des Polni�chen mächtig �ind, zu bil:

den, um mit die�en, in Ermangelung von gleichbefähigten und der deut-

�chen Sprache mächtigen Eingebornen polni�chen Ur�prungs, die frag:
lichen Stellen be�eßen zu können,

5) Damit künftig, der landesväterlihen Ab�icht Seiner Maje�tät des

Königs gemäß, bei den Gymna�ien des GroßherzogthumsPo�en nur

�olche Lehrer ange�tellt werden, - welche mit der erforderlichen wi��en�chaft-
lichen Tüchtigkeit eine voll�tändige Kenntmnißder polni�chen und der

deut�chen Sprache verbinden, und namentlich den Unterricht in den bei:
den oberen Cla��en der Gymna�ien abwech�elnd in die�en beiden Spra-
chenertheilen können, wollen Seine Maje�tät der König junge Leute,
gleichvielob deut�cher oder polni�cher Abkunft , welche beider Sprachen
mächtig �ind, und �i< dem gelehrten Schulfache in dem Großherzog-
thume Po�en zu widmen gedenken, wenn �ie �ich dazu be�timmt anhei-
�hig machen, im Falle ihres Bedürfni��es nicht nur auf den Gymna-
�ien unter�tüßen, �ondern ihnen auch, wenn �ie die Gymna�ien mit dem

Zeugni��e der unbedingten Tüchtigkeit verla��en, während ihrer Univer-

�itäts - Jahre eine angeme��ene Beihülfe gewähren. — Das Königl. Con-

�i�torium wird beauftragt, die�e Allerhöch�te Verheißung mittel�t der

Directoren und Rectoren der Gymna�ien und höheren Bürger�chulen
zur Kenntniß der betreffenden Schüler zu bringen, auh eventualiter

�eh
in einem Separat: Berichte Über die Summe zu äußern, welche im

erhältni��e zu der Zahl der Lehr�tellen bei den Gymna�ien des Groß-
herzogthumsPo�en zur Gewährung der von Seiner Maje�tät dem Kö-

nige verheißenenUnter�tüßungen jährlich erforderlih �ein möchte. Das

Mini�terium bemerkt übrigens no<, daß, nach der ausdrü>lichen Be-

�timmung Seiner Maje�tät des Königs, die verheißenenUnter�tüßungen
�ih nur auf die Zeit be�chränken �ollen, in welcher �olche zur Erreichung
des Zweckes erforderlich �ind, ohne als ein Vorrecht der Provinz be-

trachtet werden zu können.
6) Um eine gründliche Erlernung der deut�chen Sprache bei den

polni�chen und der polni�chen Sprache bei den deut�chen Schülern in

den Gymna�ien des Großherzogthums no< mehr zu �ichern, �oll kúnf-
tig jeder �fih dem Dien�te des Staats oder der Kirche widmende Jüng-
ling, welcher eines der Gymna�ien des GroßherzogthumsPo�en be�ucht
hat, in der Regel auch die Abiturienten - Prüfung bei einem die�er Gym-
na�ien be�tehen,und von den in den Univer�itäts -Städten befindlichen
wi��en�chaftlichen Prüfungs-Commi��ionen, welche in Folge des Aller-
höch�ten Edicts vom 12. October 1812 auf die Kenntniß der polni�chen
Sprache bei den Examinandenkeine Rü�icht zu nehmen haben, nur

dann zur Prüfung pro 1mmatriculatione zugelä��en werden, wenn er

�ich mittel�t eines Zeugni��es des von ihm be�uhten Gymna�iums dar-
Uber auswei�en kann, daß er mit genügenderKenntniß der polni�chen
Sprache die Lehran�talt verla��en hat. Die�e Allerhöch�te Be�timmung
hat das Mini�terium mittel�t der ab�chriftlich beige�chlo��enen Verfügung
von Heute �ämmtlichen Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��io-
nen bei der Univer�ität in Greifswaldzur Nachachtungbekannt gemacht.
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Das Köntgl. Con�i�torium hat �einer Seits auf die genaue Ausführung
die�er Allerhöch�ten Be�timmung zu halten, und zu dem Ende die�elbe
unverzüglichzur Kenntniß der Directoren, Lehrer und Schüler der

Gymna�ien des Großherzogthums Po�en zu bringen.
7) Nach der landesväterlichen Ab�icht Seiner Maje�tät des Königs

�oll bei der An�tellung der Schulráthe, der Directoren und Lehrer der

Gymna�ien und Schullehrer - Seminarien des GroßherzogthumsPo�en,
�óbald eine hinreichendeAnzahl hierzu tüchtiger Candidaten, woran es
bis jet fehlte, vorhanden �ein wird, nicht nur auf eine genügende
Kenntniß der polni�chen Sprache, �ondern auch, bei gleicher Qualifica:
tion und vollkommener Kenntniß der deut�chen Sprache, auf Eingeborne
des GroößherzogthnmsPo�en, �ie mögen übrigens deut�chen oder polni-
�chen Ur�prungs �ein, ohne allen Unter�chied zwi�chen beiden, vorzügliche
Rüek�iht genommen werden. Das Königl. Con�i�torium und Provin-
ztal- Schul - Collegium wird beauftragt, von jeßt an nicht nur bei �einen
Vor�chlägen zur Wiederbe�ezung erledigter Directorate und Lehr�tellen
an den Gymna�ien und Schullehrer: Seminarien auf die�e Allerhöch�te
Be�timmung gewi��enhaft zu achten, �ondern die�elbe auch zur Kentitniß
der bereits ange�tellten Directoren und Lehrer der ebengedachten Lehr-
an�talten zu bringen , damit diejenigen unter ihnen, welche noch keine
genügendeKenntniß der polni�chen oder der deut�chenSprache be�itzen,
�ich die�elbe noch nachträglich anzueignen und fih dadurch erhöhte An-
�prüche auf eine vorzüglicheBerück�ichtigung bei eintretender Erledigung
von Directoraten und Lehr�tellen an den Gymna�ien und Schullehrerx-
Seminarien des Großherzogthums zu erwerben �uchen.

$) Da endlich Seine Maje�tät der König zu befehlen geruhet haben,
daß jedes zwe>dienliche Mittel ergri��en werden �oil, um für die Pfarr-
amter und die Volks�chullehrer-Stellen Candidaten, welche die erfor
derliche Kenntniß der deut�chen und der polni�chen Sprache be�iben , in

hinreichender Zahl. heranzuziehen: �o fordert das Mini�terium das Ks-

nigliche Con�i�torium und Provinzial: Schul : Collegium auf, mit der

dortigen erzbi�chöflichenBehörde über die�en für die Provinz �ehr wich:
tigen Gegen�tand in Bezug auf die katholi�chen Pfarr - und Volks�chul-
lehrer: Stellen in Communication zu treten, und �ih demnäch�t nach
�einer genaueren Kenntniß von den betreffenden örtlichen und per�ôn-
lichen Verhältni��en über die angeme��en�ten Mittel zur Erreichung des
eben gedachten Zwecks in einem be�onderen Berichte mit zu Grundle-

gung der vor�tehenden Allerhöch�tenBe�timmungen gutachtlich zu äußern.
Schließlich bemerkt das Mini�terium noh, daß Seine Maje�tät der

König nicht abgeneigt �ind, durch außerordentliche Bewilligungen die

bisher zu dürftig dotirten Pfarr: und Volks�chullehrer-Stellen, in �o-
weit es erforderlich �ein wird, wenn �ie durch einen der oben bezeichne:
ten Candidaten be�eßt werden, unter angeme��ener Mitwirkung der dazu
ge�eblich Verpflichteten, �o zu verbe��ern, daß �ie einen Gegen�tand der

Bewerbung für �olche abgeben können.
_

Das Mini�terium hegt zu dem bewährten Dien�teifer des Königl.
Con�i�toriums und Provinzial - Schul : Collegiums das wohl begründete
Vertrauen, daß da��elbe aufs Angelegentlich�tebemüht �ein werde, �äammt-
liche in der obigen VerfügungenthalteneBe�timmungen, welche in allen
Beziehungen für das GroßherzogthumPo�en von hoher Wichtigkeit �ind,
auf die be�te und dem Allerhöch�ten Intere��e am mei�ten ent�prechende
Wei�e �obald als möglichzu erledigen. Berlin, den 30. März 1829.

Andas Königl. Con�i�torium u. Provinzial-Schul-Collegiumzu Po�en.
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ff) Deut�che Sprache.
No. 40. Circular: Verfügung an �ämmtliche Königl. Con�i�torien und

Provinzial-Schul- Collegien, betre�end die Ertheilung des Unter-

richts in der deut�chen Sprache, be�onders in freien Vorträgen.
Das Königl.

‘

Con�i�torium und Provinzial - Schul - Collegium in

Po�en hat auf den Grund der Circular : Verfügung des Mini�ierii vom

11. December pr., die Ertheilung des Unterrichts im Griechi�chen auf
den Gymna�ien betreffend, unterm 11, v. M. an die Directoren der

Gymna�i:n eine Verfügung erla��en, welche auch in Bezug auf die an-

deren Lehrgegen�tändeund deren Behandlung in den Gymna�ien �o viele

wahre und treffende Bemerkungen enthält, daß das Mini�terium �i<
veranlaßt �icht, dem Königl. 2c, die�e Verfügung zur Kenntnißnahme
und Beachtung in der ab�chriftlichen Anlage zu communiciren.

Be�onders mit der Stelle der�elben, welche die Anleitung der Schú-
ler in den Gymna�ien zu eigenen freien Vorträgen betrifft, er-

klärt das Mini�terium �ich in allen Stücken einver�tanden , und fordert
das Königl. 2c. auf, mittel�t einer motivirten Verfügung anzuordnen,
daß auh in den Gymna�ien �eines Bezirks die Schüler in einem ge-
hörigen Stufengange zu einem angeme��enen mündlichen Vortrage
angeleitet werden; demnäch�t �ieht das Mini�terium der ab�chriftlichen
Einreichung der erla��enen Verfügung entgegen.

Berlin, den 12, Februar 1829.

Beilage.
Je mehr die Ergebni��e der Abiturtenten-Prüfungenin den Gymna-

�ien des Großherzogthums im Allgemeinen den ge�eßlichen Forderungen
ent�prechen, um �o mehr drängen �ich bei ihnen und den Lei�tungen der

Gymna�ien berhaupt unter andern die Fragen auf, ob nun die ab-

gehenden Schüler in der That alle, oder doh die mei�ten Kenntni��e
als ein �icheres Eigenthum be�ißen, welche �ie in der Zeit ihres Schul-
be�uchs �ich haben aneignen �ollen, ja welche �ie wirklich einmal �chon
während der�elben be�e��en haben, und ob �ie dur< den mühevollen Un-

terricht einer Reihe von Jahren befähigt worden �ind, in ihren künfti-
gen Verhältni��en den näch�ten wie den höherenForderungen des Lebens
in dem Maaße, wie es �ich erwarten ließe, und wie die Nothwendigfeit
es erhei�cht, zu genügen? '

__

Wenn es �ich leicht ergiebt, daß die�e Fragen zum Theil verneinend
beantwortet werden mü��en, �o liegt doh neben dem Vorwurfe, welcher
deshalb die�e Unterrichts : An�talten treffen könnte, ihre Ent�chuldigung.

Die Lehrgegen�tände in den�elben haben �i< allmälig bedeutend ver-

mehrt, nd doh fann ihnen niht mehr Zeit gewidmet werden, als

�on�t für die wenigeren be�timmt war. Jndem daher die Lehrer �ich be:

�treben mü��en, ihre Schüler auf jeder Bildungs�tufe bis zu dem vor-

�chriftsmäßig ge�te>ten Ziele zu führen, überla��en �ie es in einzelnen
Lehrgegen�tändenihnen �elb�t, �ich die früher erworbenen Kenntni��e ge:
genwärtig zu erhalten. Von den Schülern aber, zumal in den untern

Cla��en, i�t nicht zu erwarten, daß �ie,ohne be�ondere äußere Veranla�:-
�ung, ein anderes Ziel im Auge behalten �ollten , als ihre näch�te Ver-

�eßung in eine höhere Cla��e.
Auf der andern Seite �teigern �ich die Forderungen des Lebens un-

aufhörlih, und es bedarf zuweilen einer Anregung von außen, damit
die Vor�teher und Lehrer der Gymna�ien immer auf �ie und auf das

Verhältniß ihrer Lei�tungen zu den�elben aufmerk�am bleiben, und jenen
gemäß ihren Unterricht einrichten. Die gegenroärtige Circular - Ver-
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fügunghac den Zwe>, jene Mängel des Gymna�ial: Unterrichts näher
und im Einzelnen zu bezeichnen,Mittel zu ihrer Be�eitigung anzugeben,
und Sie, nach vorhergegangenerBerathung mit den Lehrern der An-

�talt, welche ihre Meinung auch �chriftlich abgeben können, zur gutacht-
lihen Aeußerung über die�en Gegen�tand binnen $ Wochen zu veran:

la��en. Wir bemerken hierbei ausdrü>lih, daß die�e Verfügung keines:

weges etwa un�ere Unzufriedenheit mit den Lei�tungen einzelner Lehrer
oder der Gymna�ien die�ex Provinz Überhaupt aus�prechen foll, wir

wün�chen nur, die Zweckmäßigkeitund Wohlchätigkeitdes Unterrichts,
welcher in die�en An�talten ertheilt wird, noch mehr zu erhöhen, und

�ind úberzeugt, daß Sie und �ämmtliche Lehrer hierzu mit der Bereit:

willigkeit, das Wohl der Jugend zu fördern, die Hand bieten werden,
welche wir bei den Mei�ten von Jhuen mit Achtung anerkennen. :

1 Was al�o zuvörder�t die Wi��en�chaften betr!�}t, �o kann man

�ich leiht überzeugen,
H) daß die Schüler der obern Cla��en, wenn gleich �ie bei den dffent-

lichen Prüfungen in den zuleßt vorgetragenen Theilen der Ge�chichte
hinreichende,ja oft ausgezeichneteKenntni��e darlegen, in der Regel von

der Geographie, etwa die alte ausgenommen, das Mei�te wieder verge�-
�en haben , und eben �o fremd pflegen �ie in den Theilen der Ge�chichte
zu �ein, welche ihnen früher vorgetragen worden i�t, z.B. in der vater-

ländi�chen und der bibli�chen Ge�chichte. Außerdem “aber werden die

Lehrerder Ge�chichte und Geographie wohl gern zugeben, daß die�elben
Schüler, welche in den Tagen der Prüfung oft �o glänzend be�tehen,
micten im Laufe dér Unterrichtszeit examtnirt , größtentheils nur wenig
genügen würden. °

2) Eben �o häufig finden wir, daß die Schúler der ober�ten ma-

themati�chen Cla��en die im Leben nöthigen Rechnungsarten, z. B.
die Jutere��enrechnung, Ge�ell�chaftsrechnung u, dergl., verge��en, und
die Fertigkeit, im Kopfe zu rechnen, fa�t ganz verloren haben.

3) Endlich i�t es bei den Abiturienten: Prüfungen eine ganz ger
wöhnliche Er�cheinung, daß die Schüler, indem �ie in der Phy�ik
wohl be�tehen, aus den Vorträgen über die Naturge�chichte �ich
kaum einzelner dürftiger Bruch�tücke zu erinnern im Stande �ind.

Und leider pflegen die Schüler der ober�ten Cla��en die�e Lücken iu

ihrem Wi��en keinesweges als bedeutende Mängel anzu�ehen, �ondern
�ind vielmehr geneigt , auf die ihnen entfallenen Kenntni��e und Fertig-
keiten aus den unteren Cla��en mit vornehmer Gering�chäßung herabzu-
blifen. Um �o weniger i� es zu verwundern, wenn �ie nachher glau-
ben, úber den Univer�itäts -Studien auch die Lehrgegen�tändeder ober:

�ten Gymnafial-Cla��en vernachlä��igen und verge��en zu dürfen.
Wenn nun aber auch, bei der großen Menge anderer Aufgaben und

Be�chäftigungen, welche �päter un�ere Zeit und Kräfte in An�pruch neh-
men, mehrere Gegen�tände des Gymna�ial-Unterrichts zum Theil nur

als formelle Bildungömittel der Jugend ange�ehen werden, und als
“�olche im Verhältni��e un�eres weiteren Fort�chreitens zurü>treten 110:

gen, �o �ollte dies doh nicht �chon vor der Beendigung des Gymna�iat-
Unterrichts �elb�t der Fall �ein. Eben �o wenig �ollten in den ober�ten
Gymna�ial - Cla��en, in welchen die Richtung des Unterrichts, der Natur
die�er An�talten nach, immer mehr �treng wi��en�chaftlich wird, jene für
den Gebrauch des Lebens nöthigen Kenntni��e und Fertigkeiten(die
Sorge für eine gute Hand�chrift niht ausgenommen) ver�äumtwerden,
Endlich �ollte in keinem Gegen�tande und in keiner Cla��e die Erthei-
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lung des Unterrichts von der Art �ein, daß in den Schülern die Mei-

nung erregt werden könnte, �ie dúrften bloß an gewi��en Tagen, bei ei-

ner angeordneten Wiederholung, einer öffentlichen Prüfung u. . w.

das Vorgetragene zu wi��en verpflichtet und im Stande �ein, darüber

Rechen�chaftzu geben.
Die�e Andeutungenwerden den Lehrern für die wi��en�chaftlichen

Gegen�tände genügen.
Der Vortrag der Ge�chichte wird úberall �o viel als möglich mic

Berück�ichtigungder Geographie, und gegründetauf eine Zahl der wich-
tig�ten , allmälig immer zu vermehrenden und durch be�tändige Wieder-

holung dem Gedächtni��e für das ganze Leben cinzuprägendenJahres-
zahlen und Begebenheiten, dur<h häufige Wiederholungen kleiner und

größererAb�chnitte, möglich�t über�ichtlich und faßlih, dur<hUebergehung
tro>ener, nur dem Ge�chichtsfor�cher wichtigen Einzelheiten, und dage-
gen dur<h Hervorhebung wirkli einflußreicher bedeutender Men�chen
und Begebenheiten, für Gei�t und Herz bildend und an�prechend einge-
richtet werden; die Lehrer der Mathematik und Phy�ik werden ihre
Schúler, �o oft �ich Gelegenheit darbietet, zur Anwendung früher er-

worbener Kenntni��e und Fertigkeiten veranla��en, und die Lehrer der

Phy�ik werden zu elner kurzen über�ichtlichenWiederholungoder Anf-
fri�hung der Nacturkenntni��e wo möglich einige Stunden in jedem
Jahre verwenden.

Ein �olches Verfahren in die�en Lehrgegen�tändeni�t, wenn gleich es

Zeit raubt, nüßlichz es i�t nothwendig, wenn die Schüler wenig�tens
das Mei�te von dem, was �ie während ihres Schulbe�uches lernen, zu
ihrem bleibenden Eigenthum für das ganze Leben machen �ollen; es

wird endlich auch als allgemeinesErziehungömitteldie wohlthätigeFolge
haben, daß die jungen Leute �ich gewöhnen, nicht von einer erreichten
höheren Bildungs�tufe die niedrigere mit Gering�häßung anzu�ehen,
noch bei ihrem Streben nah einem würdigen Ziele die Hülfsmittel
oder Grundlagen de��elben zu vernachlä��igen.

Der Einwand, daß die hier empfohleneBerück�ichtigung früher vor-

getragener Lehrgegen�tändeund �o häufigeWiederholungen deshalb nicht
wohl Statt finden könnten, weil ohnehin die Zeit für die jeder Cla��e
zugetheiltenUnterrichts-Pen�a kaum ausreiche, i�t nur �cheinbar begrún-
det, denn er�tlih dürften durch jene Einrichtung jährlich höch�tens zwölf
Stunden dem weiteren Fort�chreiten in den einzelnen Lehrgegen�tänden
entzogen werden; dann aber i�t der beab�ichtigte Gewinn, wenn er er-

reicht wird, un�treitig höher anzu�chlagen, als der möglicheVerlu�t eini-

ger nur �cheinbar und gleich�am nur auf Zeitbe�ib erworbenen Kenntni��e.
IL In An�ehung der Sprachen hören wir

1) was die deut�che betrifft, häufig die Bemerkung, daß die in
den lebten Jahrzehendenauf den Gymna�ien gebildeten jungen Leute �o
�elten die Fertigkeitbe�iken, �ich in ihrer Mutter�prache leicht und gut
chriftli<h und mündlich auszudrúken.

Wir unter�cheiden �ehr wohl, was auch in die�er Hin�icht von den

Gymna�ien gelei�tet, und was den �päteren eigenen Bemühungen der

jungen Leute, oder anderen Bildungsan�talten überla��en werden muß.
Indeß hat man allerdings ein Recht, als einen Maaß�tab für den Er-

folg des Gymna�ial - Unterrichts, und gleich�am als ein Ge�ammt : Re-
�ultat de��elben, die Lei�tungen der Schüler in ihrer Mutter�prache an-

zu�ehen, und zu erwarten, daß �ie bei ihrem Abgange von der Schule
die Fertigkeit be�igen �ollen, richtig, folgere<htund klar zu denken, zu
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�prechen und zu �chreiben; ja man kann �ogar verlangen, wie eîne gute
�ittliche Erziehung die Jugend, auh wann �ie aus der�elben entla��en
i�t, vor Verirrungen und Aus�chweifungen bewahrt, daß eben �o ein ge:
hôriger Unterricht in der Mutter�prache auh �päter die Schúler vor

Verirrungen und Ge�chma>klo�igkeit �ichern, ‘und auf ein erwün�chtes
Fort�chreiten in der�elben wirken �oll.

Da wir Jhnen �chon öfters bei anderen Veranla��ungen un�ere Be-

merkungen über den Unterricht in der Mutter�prache zur Erwägung und

Berathung mitgetheilt haben, �o verwei�en wir Sie auf die�e, und wie-

derholen hier nur zunäch�t, daß wir es auch in der eben angedeuteten
Beziehung fúr einen vorzüglichenUebel�tand halten, wenn den jungen
Leuten Aufgaben gegeben werden, zu deren Bearbeitung ihnen noch die

nôthige Reife des Gei�tes und der erforderliche Umfang der Kenntni��e
fehlt. Eine unausbleibliche Folge die�er Aufgaben i�t, daß die Schüler
�ich gewöhnenund begnügen, oberflächlicheGedanken ohne Voll�tändig-
keit und inneren Zu�ammenhang müh�elig und tro>en, oder überladen
und �hwül�tig vorzutragen. Dagegen werden ihre Lei�tungen bei den-

jenigen Aufgaben weit mehr befriedigen, zu welchen �ie �ih durch das

Gefühl zureichender Kraft angezogen fühlen, und bei deren Bearbeitung
�ie mit innerer Freude �ih die�er und ihrer Entwickelungklarer bewußt
werden.

Nicht dringend und oft genug aber fónnenwir die Aufgabe bald

kürzer, bald mehr ausgeführter, immer aber �treng logi�cher Dispo�itio-
nen empfehlen. Die�e mú��en jederzeit vor der Ausarbeitung gefertigt,
und bei die�er muß um �o mehr auf das �treng�te An�chließen an die�el-
ben gehalten werden, je mehr theils Bequemlichkeit und Nachlä��igkeit,
theils LebhaftigkeitAbweichnngen von dem�elben veranla��en und �o ihren
Zweck größtentheilsvereiteln.

'

Bei den Ausarbeitungen muß Einfachheit und Klarheit der Gedan-
fen wie des Vortrags die er�te Forderung �einz Mangel an die�en Ei-

gen�chaften Úberall, und da am mei�ten getadelt werden, wo vorzúgliche
Anlagen zu be�onders gün�tigenErwartungen für die Zukunft zu berech-
tigen �cheinen.

Wir �ind úberzeugt, daß ein �olches Verfahren bei der Anleitung
zum Denken und Schreiben in der Mutter�prache,mehrere Jahre auf
den Gymna�ien durchgeführt, auh �päter auf die weitere Ausbildung
ihrer Schúler in die�en Fertigkeiten wohlthätigfortwirken muß.

Um die jungen Leute zu einem angeme��enen mündlichen Vortrage
zu bilden , �ind die Declamations: Uebungeneingeführt. Die�e �ind je-
doch, wie �ie gewöhnlichange�tellt werden und ange�tellt werden können,
minder zweckmäßig, theils deshalb, weil die wenig�ten Lehrer �elb�t die

Gabe und die Kun�t der Declamation be�iken , daher niht im Stande

�ind, ihre Schüler in der�elben gründlich zu unterrichten , theils des-

halb, weil es an der nöôthigenZeit fehlt, um ihnen die erforderliche
Anwei�ung zu ertheilen und �ie in ihrer richtigen Anwendung zu üben.

Jin gúün�tig�tenFalle aber wird doh durch jene Uebungen höch�tens nur

eine gewi��e Fertigkeit hervorgebracht,fremde, nicht aber, was im Leben

�o oft nothwendig i�t, eigene Gedanken frei und angeme��en vorzutragen.
Aus die�en Gründen �ollen die gewöhnlichenUebungen im Decla-

miren �eltener ange�tellc und dafür die Schüler mehr zu eigenen freien
Vorctrágenveranlaßt werden.

'

‘

Die er�ten hierzu nöthigenUebungen mögen in den unter�ten Cla�-
�en darin be�tehen, daß die Schüler längere Erzählungen, welche �ie ge-
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le�en oder gehört haben, wieder erzählen. Die Schüler der 1uittleren

Cla��en �ind dazu anzuhalten, den Jnhalt eines gele�enen Buches oder

einzelner Ab�chnitte aus dem�elben mündlich wieder zu geben, úber auf:
gegebeneGegen�tände aus der Geographie und Naturge�chichte kurze
Vorträge zu halten u. dergl. Jn den beiden ober�ten Cla��en können

die�e Uebungenin �ehr mannigfaltiger Art ange�tellt werden, die größere
oder geringere Schwierigkeit der Aufgaben wird von den Fähigkeiten
der Schüler úberhaupt und von der Fertigkeit abhängen, welche �ie be-
reits in der Auffa��ung, Anordnung und der mündlichenDar�tellung
eigener oder fremder Gedanken erlangt haben. LeichtereAufgaben für
die�e Cla��e �ind: eine ausführliche Angabe des Inhaltes und Ganges
eines größeren Gedichts, z. B. eines Drama, cines Epos u. �. w., die

Dar�tellung einer ge�chichtlihen Begebenheit, die Erzählung des Lebens
eines ausgezeichhnetenMannes u. #. w.z �chwerere: die Zu�ammen�lel-
lung ahnlicher, für das jugendlicheGemüth faßlicher Begebenheiten aus

der Ge�chichte, z+ B. einer Zu�ammen�tellung der Kriege A�iens gegen
Europa, Englands gegen Frankreich, eine Zu�ammen�tellung großer Hel-
den, bedeutender Erfindungen u. dergl. Sehr nüblih wird es �ein,
wenn die Schüler gebt werden, kürzereund längere gehörte Vorträge
in der Folge ihrer Gedanken und mit Beibehaltung ihrer Verbindung
unter einander aufzufa��en und wiederzugeben. Die�e Uebungen fkönn-

ten, von Theilen der Vorträge in einzelnen Lehr�tunden ausgehend , bis

zu längeren Reden, Predigten u. �. w. fortgeführt werden. Hierbei
müßte allerdings Vieles der eigenen Uebung außer den Schul�tunden
Úgerla��en bleiben, indeß genügt eine Anregung die�er Uebung, welche,
an �ich anziehend, für viele Schüler in künftigen Lebensverhältni��en
von großem Nuten �ein dürfte.

'

Je mehr übrigens die ver�chiedenen Gegen�tände des Gymna�ial:Un-
teicrichts in den Kreie die�er Uebungen gezogen werden können, um �o
vortheilhafter werden �ie wirken, weil die Schüler dadurh veranlaßt
werden, ihren Vortrag den ver�chiedenen Gegen�tänden anzupa��en, �on-
dern auch weil dadurch der innere Zu�ammenhang und die wech�el�eitige
Beziehung ihrer Kenntni��e und Fertigkeiten unter einander gefördert
und in ihnen zu deutlicherem Bewußt�ein gebracht wird.

Die übrigen Regeln fúr die Gegen�tände und die Fa��ung der múünd-

li:-henVorträge �ind größtentheils die�elben, welche bei den �chriftlichen
Ausarbeitungen in Erinnerung gebracht worden �ind. Jn den mei�ten
Fällen wird es nôthig �ein, eine �chriftliche Dispo�ition zu den múnd-

¡ichen Vorträgen einreichen zu la��en, und darauf zu halten, daß �ich
die�e �o �treng als möglih an jene an�chließen.

Die�e Vorträge können aber die Lehrer auch benußen , um die Pré-
vatlectüre der Schüler zu leiten, als auh um die�elben zu nöôthigen,�o
zu le�en, daß �ie nicht ohne eigene Thätigkeit das Gele�ene an ihrem
Gei�te gleich�am nur vorüber gleiten la��en, und dadurch ihr Auffa��ungs-
vermögen allmälig abzu�tumpfen , �ondern daß �ie vielmehr �ih gewöh-
nen, was �ie le�en, dur<h be�tändige Aufmerk�amkeit und eingreifendes
Nachdenken mit Bewußt�ein zu ihrem wirklichen Eigenthum zu machen.

Bei die�er Veranla��ung beauftragen wir Sie, �ämmtlichen Schülern
anzubefehlen, daß �ie ein Verzeichniß aller der Bücher anlegen , welche
�ie �owohl aus der Schul -: Le�ebibliothekals �on�t gele�en haben. Die�es
Verzeichniß �ollen �ie �o oft einer ihrer Lehrer es verlangt, in der Regel
aber dem Lehrer re�p. der polni�chen oder der deut�chen Sprache und

dem Cla��en - Ordinarius in den er�ten 14 Tagen jedes Vlierteljahreszur
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Kenntnißnahmevorlegen. Diejenigen Schüler, welche �ich zum Abitu-
rienten- Examen melden, haben ihrer diesfälligen �chriftlichen Eingabe
an Síe einen in der Mutter�prache ge�chriebenen Lebenslauf und das

Verzeichnißaller von ihnen gele�enen Bücher beizulegen.
2) Jn Betreff der polni�chen Sprache gilt Alles, was �o eben

über den Unterricht in der deut�chen Sprache ge�agt i�t.
Z) Griechi�che Sprache. Es i�t eine That�ache, daß vou den

Schülern, welche-auf die Erlernung die�er Sprache eine große Menge
von Zeit und Kräften verwenden, nur diejenigen nah ihrem Abgange
von den Gymna�ien �ih weiter mit ihr zu be�chäftigen pflegen, welche
�ich den Studien der Philologie oder Theologie widmen ; alle Uebrigen
geben �ie auf, um nie wieder zu thr zurü> zu kehren. Wenn dies bei
den jungen Leuten erklärlich i�t, deren Neigung oder Kraft gerade nur

zu den fúr den fünftigen Beruf unerläßlichen Studien hinreicht, �o
kann deshalb die Schule nicht in An�pruch genommen werden. Da�--
�elbe wird aber auch bei fähigeren und zu ange�trengtem Fleiße bereit:

willigen junge Leuten bemerkt, und hier liegt der Grund die�er Er�chei-
nung allerdings zum Theil in der Art, wie der Unterricht în der - grie-
chi�chen Sprache auf den Gytana�ien gewöhnlich ertheilt wird. Jn
die�er Beziehung hat das vorgeordnete Königl. Hohe Mini�terium �ich
veranlaßt gefunden, mittel�t Erla��es vom 11. ,v. M. anzuordnen: „daß,
um das ín dem Allerhöch�ten Edicte vom 12, October 1812 in Betreff
des Griechi�chen vorge�chriebene Ziel in den Gymna�ien erreichen zu
können, zwar die eine oder die andere Tragódie*des Sophokles und des

Euripides, und die kürzeren und leichteren Dialogen Plato's, wie der

Krito,, Laches, Chormides, die Apologie des Sokrates, der Menexenus
und der Meno auch fernerhin in der er�ten Cla��e gele�en werden, dage-
gen aber die größerenund �{hwereren Dialogen Plato's, wie der Prota-
goras, Gorgias, Phâdrus, ‘Parmenides, Phádo u. �. w., die Comódien
des Ari�tophanes, die Oden Pindars und die Tragôdien des Ae�chylus,
außer in wiefern einzelne Oden, Chöre oder dialogi�che Partien die�er
Dichter in Chre�tomathicenund Anthologieen, die in den Schulen ge:
le�en werden, etwa vorkommen, von der Lectüre auf den Gymna�ien
gänzlich ausge�chle��en werden �ollen. "Auch i�t zur Lectüre des Sopho-
fles, Euripides und Plato in dem eben gedachten be�chränkten Umfange
nur dann er�t fortzu�chreiten, wenn in der er�ten Cla��e eine Mehrzahl
von Schülern i�t, weiche es �chon bis zu einem geläufigen Ver�tehen
der Homeri�chen Ge�änge: und der Xenophontei�chenSchriften gebracht
haben, da, wer das Schwerere ver�tehen �oll, vorher das Leichtere wohl
zu ver�tehen gelernt haben muß.

““

¡Die Lectúre der Homeri�chen Ge�änge muß durch die er�te und

weite Cla��e der Gymna�ien hindurchgehen,und dadur<h auch in den

Fällen, wo eine Tragôdie des Sophokles oder Euripides für die er�te
Cla��e gewählt wird ,

entweder neben dem Le�en die�er Dichter fortbe�te-
hen, oder doh mit den�elben abwech�eln, Die Lecture des Thucydides
in der er�ien Cla��e i�t nur �ehr bedingter Wei�e und bei �olchen SchÜ-
lern zu ge�tatten, die �hon zu einer ausgezeichneten Fertigkeit im Ver:

�tehen der Xenophontei�chen Schriften geiangt �ind.
‘“

Wir machen Jhnen zur Pflicht, die�e hohe Anordnung künftig auf
das gewi��enhafte�te zu beobachten.

_Daß die Uebungen im Ueber�eßen aus der Mutter�prache ins Grie-
bi�he niche Stylübungen �ein, �ondern �ih darauf be�chränken und
nur dazu dienen �ollen, die Schüler in ihrer Kenntniß und in der rich-
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tigen Anwendung der grammati�chen Regeln zu üben und zu befe�tigen,
daß endlich der Unterricht im Griechi�chen aus den beiden unter�ten
Cla��en des Gymna�iums völlig ausge�chlo��en bleiben �oll, bringen wir

auf be�onderen Befehl- des Königl. Hohen Mini�teriums wiederholt in

Erinnerung.
Ein anderer Grund aber, weshalb die griechi�he Sprache von den

mei�ten Schülern nah ihrem Abgange von den Gymna�ien vernachlä�-
�igt und allmälig ganz wieder verge��en wird, �cheint darin zu liegen,
daß die Lehrer die�er Sprache, in der Regel Philologen, den Unterricht
in ihr in den oberen Cla��en �o zu ertheilen pflegen, als ob alle ihre
Schüler �ich dem Studium der Philologie zu widmen geneigt wären.
Sie vertiefen �ich în langen Vorträgen Úber den noch keineswegesüber-
all fe�tge�tellten Gebrauch der Partikeln, über einzelne �eltene Formen
und Eigen�chaftender Sprache, über die Metra der Chorge�änge und

Hymnen, welche jeder neue Herausgeber anders zu ordnen pflegt; �ie
la��en �ich in ausführliche friti�che Unter�uchungen �chwerer und verdor-
bener Stellen und anderer Gegen�tände ein, welche ihrer Natur nach
der Schule fremd und der Univer�ität vorzubehalten �ind.

Déte�e Art des Unterrichts muß die Mehrzahl der Schüler von der

Be�chäftigung mit einer Sprache zurück�chre>ken,von welcher �ie beinahe
nichts kennen lernen, als endlo�e Schwierigkeiten ; �ie muß in ihnen die

Jdee einer Unzugänglichkeitdes Alterthums erwe>en, welche zu über-
winden �ie um �o weniger Hoffnung und Neigung gewinnen können,
als �ie von der anziehenden Eigenthümlichkeitund der Schönheit de��el-
ben feinen Begriff erhalten.

Indem wir Séíe al�o auffordern, au< Jhrer Seits dahin zu wir-

fen, daß die�e verkehrteWei�e des Unterrichts in der griechi�chen Sprache
immer mehr aus den Gymna�ien ver�chwinde, bemerken wir noch, daß
allerdings zwar die lateini�che und griechi�che Sprache Haupt-Unter-
richts- Gegen�tände in den Gymna�ien, die�e aber deshalb keinesweges
Vorbereitungs: An�talten für die phi�lologi�hen Seminare der Univer-

�itäten �ind. Jene beiden Sprachen behaupten vielmehr deshalb in den

Gymna�ien ihre Stelle, damit die jungen Leute, welche eine ailgemeine
gründliche und höhere wi��en�chaftliche Bildung erhalten �ollen, durch
die Unterwei�ung in der Grammatik jener Sprachen formell eine Bil-

dung gewinnen, welche die Be�chäftigung mit den Grammatiken neuerer

Sprachen nicht gewähren kann; damit �ie die Quellen und die Vorbil-
der aller Wi��en�chaft und Kun�t kennen lernen, und in den Stand ge-
�ebt werden, wenn auch er�t in �päteren Jahren, den Bildungsgang des

men�chlichen Ge�chlechts und das Verhältniß der Gegenwart zu einer

fernen Vergangenheit richtig aufzufa��en und zu würdigen; damit �ie
endlich die Mittel erhalten, künftig einmal zur Vervoll�tändigung ihrer
Kenntni��e, zur Berichtigung ihrer Begriffe, zur Ausbildung ihres
múndlichen und �chriftlichen Vortrages und zur Förderung ihrer Mut-
ter�prache und Literatur aus jenen nie ver�iegenden Quellen des Alter-

thums �chöpfen zu fönnen.

Hieraus ergiebt �ich in An�ehung der griechi�chen Sprache, daß eine

genaue und gründliche Bekannt�chaft mit den grammati�chen Formen
und den fe�t�tehenden Hauptregeln der Syntax, der Be�iß einer môdg-
lich�t ausgebreiteten Wortkenntniß und ein hierdur< alleinmögliches
leichtes Ver�tändniß der leichteren griechi�chenSchrift�teller, größtentheils
ohne Hülfe des Wörterbuchs, der Zwe> und das Ziel des Bymna�ial-
Unterrichts in die�er Sprache �ein muß.
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Um die�en Zweekzu erreichen, mü��en vor allen Dingen die gram-
mati�chen Formen, zumal die �chwereren, in allen, auch den ober�ten
Cla��en, be�tändig eingeübt und erklärt, und �ie �owohl als die bezeich-
neten Regeln der Syntax dur< häufiges �chriftliches und múndliches
Ueber�eßenaus der Mutter�prache ins Griechi�che in �tufenwei�em Fort-
�chreiten von leichteren zu �chwereren Aufgaben dem Gedächtni��e der

Schüler für immer eingeprägt werden.
:

Um aber die Schüler in den Be�iß der nöthigen Wortkenntniß zu
�eken , i�t es am angeme��en�ten , daß �ie in alphabeti�cher Ordnung all:

mâäligvon den nothwendig�ten in der unter�ten Cla��e angefangen und
bis zur ober�ten immer vermehrt, etwa 3000 Stammwörter der griechi-
�chen Sprache auswendig lernen, und zugleich, was in mannigfacher
Hin�icht ihrer formellen und materiellen Bildung förderlich �ein wird,
angewie�en und geúbt werden, die einfa<hund unzweifelhaftaus jenen
Wörtern abgeleiteten �elb�t zu finden. Endlich muß, vorzüglich in der

ober�ten Cla��e, von den eingeführtenSchrift�tellern �o viel und �o ra�ch
gele�en werden, als die grammati�che Gründlichkeit erlaubt ; daß bei dem

Le�en auch die Erklärung der Sachen, der Eigenthämlichkeitendes Aus-
drus und der Sinnesart der alten Völker nicht vernachlä��igt werden

darf, daß die Vorzüge wie die Schatten�eiten des Alterthums den Schü-
lern bemerkflih gemacht werden mü��en, i�t von uns wiederholt in Er-
innerung gebracht worden.

4) Auf den Unterricht in der lateini�chen Sprache findet der

größte Theil der hier ausge�prochenen Bemerkungen leiht Anwendung.
Daß die Schüler �chon auf den Gymna�ien, einzelne Fälle ausge-

nommen, �ich niht wohl diejenige Fertigkeit im Lateini�ch�prechen er-

werben können, welche �päter bei mehreren An�tellungs - Prüfungen ge-
fordert wird, liegt in der Natur der Sache. Um ihnenjedoch zur Er-

langung einer größeren Geläufigkeitim Sprechen noh mehr Gelegen-
heit zu ver�chaffen, als �ie jeht bereits haben, i�t es wün�chenswerth,
daß die alte Ge�chichte in der ober�ten Cla��e in lateini�cher Sprache
vorgetragen und haufige Wiederholungenin der�elben Sprache ange�tellt
werden. Sollte die�e Einrichtung jekt niht wohl getro��en werden

können, �o werden Sie die�elbe doh im Auge behalten.
Po�en, den 11. Januar 1829.

Königl. Provénzial:-Schul-Collegium.
An die Directoren der Königl. Gymna�ien

zu Li��a, Bromberg und Po�en.

d) Ge�chichte und Geographie.
No. 41. Circular: Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts- und Medicinals Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Provinzial: Schul - Collegien, auschließlih derjentgen zu Mán�ter,
den ge�chichtlich: geographi�chenUnterricht auf Gymna�ien betreffend.

In�truction
für den ge�chichtlich:geographi�chen Unterricht bei den Gymna�ien der

Provinz We�tphalen.
'

Nach reiflicher Prüfung der für die fünfte Conferenz der Directo-
ren der we�tphäli�chen Gymna�ien angefertigten Gutachten, �o wie der

mündlichen Verhandlungen der Conferenz �elb�t, über den ge�chichtlich:
geographi�chenUnterricht, fa��en wir das Ergebniß der�elben, mit Rúck-

�icht auf die höheren Orts bereits darüber ausge�prochenen Grund�äke,
in folgendeJu�truction für die�e Unterrichtszweigezu�ammen.
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$. 1, Verbindung des ge�chichtlihen und geographi�chen
Unterrichts. — Der ge�chichtlicheUnterxicht geht mit dem geographi-
�chen Hand in Hand, und beide ergänzeneinander, wie im Folgenden
naher gezeigtwerden wird.

$. 2. Umfang beider. — Der ge�chichtlichegeht dur< alle drei

Bildungs�tufen des Gymna�ii, der geographi�che, als ein abge�onderter,
aber nur durch die untere und mittlere. Dafür wird bei dem Ge-

�chichtsunterrichte auf der oberen Stufe fortwährend auf die Geogra-
phie zurü>gewie�en, und alle Hülfsmittelwerden benußt, um die geo-
graphi�chen Kenntni��e der Schüler aufzufri�chen.

$. 3. Ge�chichtsunterricht. Stufenfolge de��elben im

Allgemeinen. — Auf jeder der drei Bildungs�tufen des Gymna�ii
wird das ganze Feld der Ge�chichte, aber auf jeder in ver�chiedener
Wei�e und von einem ver�chiedenen Standpunkte aus, durchlaufen. Auf
der unteren Stufe herr�ht, um den Grundcharacter der Behandlung
vorläufig kurz zu bezeichnen, der biographi�che, auf der mittleren der

cthnographi�che, auf der oberen der univer�alhi�tori�che Standpunkt vor.

$. 4. Zweek des Ge�chichts-Unterrichts. — Der Zweck des

ge�chichtlichen Unterrichts bezieht �ih �owohl auf das Wi��en als auf
das Gemúth des Schülers. Jn der er�ten Beztehurg i� die Auf:
gabe die�e, daß �ich der Schüler einé �y�temati�che Ueber�icht des ganzen
Feldes, an Namen, Zahlen und Facta geknüpft, einpräge, daß die Lü�t,
auf der gewonnenen Grundlage fortzubauen und �cinen Bli> immer

mehr zu erweitern, unaustilgbar in-ihm geweckt, und daß �ein Ge�chick,
die ge�chichtlichen Studien forézu�eßen, geübt werde; in der zweiten
aber, daß �eine Ge�innung und �ein Charakter dur<h die Theilnahme
an dem Guten, Wahren und Schôdnen in allen Zeitaltern gebildet, �ein
Glaube an eine von höherer Hand geleitete Entwickelung der Men�th-
heit ge�tärft und der Ent�chluß, auh �eine Kraft der Förderung jener
höheren Zwecke zu widmen, für das ganze Leben fe�t be�timmt werde.

Die�er doppelte Zwe> wird, abge�ehen von der richtigen Anordnung
des ganzen Ganges die�es Unterrichts, von welchem �ogleich die Rede
�ein wird, einmal dadurch gefördert, daß die rechte Ge�talt und Rei-

henfolge der Gedächtnißübungen fe�tge�tellt, und die Selb�tthätigkeit der

Schüler gewe>t, und zweitens, daß der Ge�chichts: Unterricht vor-

zugöwei�e �olchen Lehrern anvertraut werde, die Kenntniß der Sache
mit Lebendigkeitdes Vortrages, Wärme des Gemüths und �ittlich reli:

gid�er Fe�tigkeit der Ge�innung vereinigen.
|

9d. 5. Stufenfolge des Ge�hichts-Unterrichts im Ein-

zelnen. — Der Gang des Ge�chichts-Unterrichts im Einzel:
nen i�t folgender:

Untere Bildungs�tufe.
a) Auf der unteren Bildungs�tufe, al�o in Sexta und

Quinta, wird, nah vorausge�chi>ter Einleitung, welche wir weiter
unten no< näher bezeichnen werden, das ganze Feld der Ge�chichte
vom biographi�chen Standpunkte aus durchlaufen. Das heißt je-
doch nicht etwa �o viel, daß die ganze Ge�chichtserzählung aus Biogra-
phien be�tehen �olle, �ondern nur, daß der Lehrer, indem er die Höhen
der ganzen ge�chichtlichen Entwickelung, einzelner Völker �owohl als

ganzer Zeitalter, dem Schüler vorführt, die Kenntniß des Facti�chen,
welches in �einem �ogenannten pragmati�chen Zu�ammenhange zu ver-

folgendem 10- und 12jährigen Knaben mei�tentheils zu �chwierig �ein
würde, an. das Bild von ausgezeihneten Per�onen knüpfe. Und die�e
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aufzufinden, wird ilm nicht �hwer werden, da ja die ausgezeichneten
Entwikelungenfa�t ohne Ausnahme-von

ausgezeichnetenMen�chen - aus-

gegangen �ind, und ihren Charakter erhalten haben. Jm Gebiete der
alten Ge�chichte zweifelt auch nicht leiht irgend Jemand daran , wohl
aber in dem der Völkerwanderung und der neueren Zeit. Es dürfen
jedo<h nur die Namen: Theodo�ius, Alarich, Attila, Odoaker, Theodo-
rich, Klodwig, Ju�tinian, Mohammed, Karl Martell,Pipin, Karl der

Große, Heinrih und Otto L, Konrad IL, Heinrich IV.,, Gregor, Gott-
fried von Bouillon, Friedrich Bardaro��a, Saladin, FriedrichIL, Ru-
dolph von Habsburg, Wilhelm Tell, Huß, Johann Guttenberg, Hein-
rih der Seefahrer, Mohammed 11, Maximilian 1, Columbus, Vasco
de Gama, Luther, Karl V,, Moriß von Sach�en, Wilhelm von Ora-
nien, Eli�abeth von England, Kai�er Ferdinand IL, Wallen�tein, Gu�tav
Adolph, Friedrih Wilhelm von Brandenburg, Ludwig XIV.,, Prinz
Eugen und Marlborough, Peter L, Karl XIL, María There�ia, Friedrich
der Große, Wa�hington, LudwigXVL, Robespierre, Napoleon u. �. w.,

es dürfen, wie ge�agt, nur die�e Namen genannt werden, um die Ein-
�icht zu erzeugen, daß �ih für Schüler der beiden unteren Cla��en an

die�e und eine gewiß noch große Anzahl anderer Namen , die hier der

Kürze wegen ausgela��en �ind, eine genügendeUeber�icht der Ge�chichte
anfnúpfen la��e. Mögen die Bilder, welche ihrer Seele eingeprägt �ind,
zunäch�t auch nur als Bruch�tücke da�tehen; die beiden folgenden Ge-

�chichts- Cur�e werden die verbindenden Glieder�hon dazwi�chen fügen,
für jeßt i�t es gerade der richtige Gang, �i um die�e Mirttelglieder
nicht zu bekümmern, Kleines und Großes niht zu vermi�chen, damit
die Ge�chichte �ich vor dem Auge des Knaben wie eine große unab�eh-
bare Ebene ausdbreite, oder wie ein Strom dahin fließe, in welchem einc
Welle die andere verdrängt und verwi�cht. Bei der biographi�chenBe-

‘handlungdes er�ten Cur�us werden zunäch�t die hervorragendenHöhen
mit einem oder cinigen Denk�teinen bezeichnet, der er�te lebhafte Ein-
dru> in dem �o empfänglichenAlter �ebt �ich fe�t und bleibt für das

ganze Leßenz die Augen werden immer wieder zu jenen Höhen hinge-
zogen, und es wird �o der flachenVielwi��erei vorgebeugt, welche feinen

Unter�chiedzwi�chen Wichtigem und Minderwichtigernkennt.

Außer den biographi�chenMerkmalen nimmt die�er Cur�us auh an-

dere, dem jugendlichen Alter zu�agende, zu Hülfe. Jn der, dem ganzen
Cur�us vorangehendenEinleitung, welche den Schüler aus der engen
Welt �einer Heimath in die Ferne der Zeit und des Raumes ver�eben
foll, wird von dem einfa<h�ten Naturzu�tande des Men�chenge�chlechts
geredet, es werden die wichtig�ten Erfindungenge�childert, welche den-

�elben na< und nach gehoben,geordnet und veredelt haben. Die hi�to-
ri�chen Anfnüpfungspunkte für �olhe Schilderungen finden �ih am na-

türlih�ten in den Ge�chichten des Alten Te�taments von der Ent�tehung
Und Ausbreitung des Men�chenge�chle<ts,von der patriarchali�chen Zeit
Und den Schick�alen des jüdi�chen Volks bis zu �einer fe�ten An�iedelung
în Kanaanz �ie werden daher auch am be�ten an die Lectionen für die

bibli�cheGe�chichte geknüpft,wo die�e in �olchem Umfange und von �ol-
hen Lehrern ertheilt werden, daß �ie in den Gang des hi�tori�chen Un-

kerrichtseingreifen können. Es wird dadurch bedeutende Zeit für den
êr�ten zu�ammenhängenden Ge�chichts : Cur�us �elb�t ge�par: werden.

benfalls läßt �ich, unter der angegebenen Bedingung, eine Ueber�icht
derälte�ten Monarchieen A�iens , ferner der phönizi�chen und ägypti�chen
Ge�chichte,an pa��enden Scellen der altte�tamentlichen Ge�chichte ein-
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flehten. Die Befe�tigungspunkte für die jugendlihe Auffa��ung der-

�elben finden �ih, wo das Leben und die Wirk�amkeit einzelner Men-
�chen �ie nicht darbieten, bei den a�iati�chen Reichen in der Be�chrei-
bung der er�taunenswerthen Städte Babylon und Ninive, bei den

Phöniziern in der Entwickelung des Einflu��es nüßlicherErfindungen,
�o wie des ausgedehnten lebendigen Verkehrs unter den Men�chen ;
bei den Aegyptiern in der Schilderung der wunderbaren Natur des
Landes und der folo��alen Bauwerke u. ��. w.

Wo der Ab�chnitt zwi�hen dem Cur�us der Sexta und der
Quinta gemacht werden möôge, ob bei Chri�ti Geburt, oder bei dem
Ende der Völkerwanderung? Die�e Frage wird haupt�ächlih davon

abhängig, ob dadurch Zeit ge�part worden i�t, daß die �o eben genann-
ten Theile die�es Cur�us bei der bibli�chen Ge�chichte �hon ausführ-
lich vorgekommen �ind, al�o in den eigentlichen Ge�chichts�tunden nur

eben wiederholend berührt zu werden brauchen. Wün�chenswerth i�t
es immer, daß der Lehrer in der Sexta �o weit als möglich vor-

rú>en möge, weil �ih die Schwierigkeiten mit der Ma��e des Stoffes
häufen, je weiter er in die neueren Zeiten vor�chreitet.

Wir haben die�en er�ten Cur�us etwas ausführlicher dur einzelne
Andeutungen erläutert, weil er in der That der �chwierig�te i�t, und
es leiht �cheinen möchte, als wenn in �o kleinem Umfange “der Zeit
ein �o großer Weg gar nicht durhlaufen werden könne, denn auf den

mei�ten An�talten wird die�er Cur�us niht úber zwei Jahre, bei

zwei wöchentlichen Unterrichts�tunden , umfa��en können. Allein die-

�es Bedenken ver�chwindet, �obald nur der Gedanke aufgegeben wird,
daß etwas Voll�tändiges und Zu�ammenhängendes gelei�tet werden

mú��e. Begnúgt �ich der Lehrer, nur jedes einzelne Gemälde, welches
er auf�tellt, mit lebendigen Farben der An�chauung ret einzuprägen,
�o hat er genug gethan. Daß es nicht ganz in �einer Einzelheit �te-
hen bleibe, oder wohl gar von den Schülern an den unrechren Ort

gerú>t werde, dafür wird �chon in die�em Cur�us durch die, den Un-

terricht begleitenden und ihn beendigenden Gedächtnißübungenge�orgt,
welche eine fe�te Ueber�icht der Zeitverhältni��e einprägen mü��en.
Auch wird �chon jekt die ganze Ge�chichte in ihre Hauptperioden ge-
theilt, und deren Bezeichnung an die gelernten Namen und Zahlen
geknüpft.

Mittlere Bildungé�tufe.
b. Auf der mittleren Stufe, Quarta und Tertia, umfaßt

der Ge�chichts - Cur�us in der Regel drei Jahre. Er beginnt mit

einer allgemeinen Ueber�icht des ge�ammten ge�chichtlichen Feldes, an-

fnúpfend an den er�ten Cur�us und den�elben dadurch erweiternd, daß
�owohl die eigentlich ep o <emachenden Begebenheiten no<h �chärfer
im Einzelnen caracteri�irt, als daß die Reihe der Hauptvölker des

Alterthums, �o wie der neueren Zeit, nach ihrer <ronologi�hen Folge
und nach ihrem Eingreifen in die Entwi>kelungen der Weltge�chichte,
aufgezählt und eingeprägt werden. Jndem die�e Ueber�icht vorzugs-
wei�e dem Theile des Ge�chichts:Unterrichts angehört, welcher für das

Gedächtniß �orgt, und das Jntere��e der Schüler durch Lebhaftigkeit
der Uebungen, Na�chheit im Abfragen der Reihen vor- und rückwärts,
Vergleichung der Zahlen vor Chri�ti Geburt mit den gleichen oder

ähnlichen nach der�elben, und �o durch den Reiz, den das Gefühl jedes
�icheren Be�ikes für die Jugend mit �ih führt, fe�tzuhalten weiß, �o
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fällt es �chon in die Augen, daß die�es ganze Durchlaufen und Er-

ganzenin der Hand eines ge�chi>étenund �einer Sache �elb�t gewi��en
ehrers nicht gar viel Zeit wegnehmenwird, die von dem nun begin-

nenden dreijährigen Cur�us wohl zu erübrigen i�.
Es fônnte zwar �cheinen, als wenn die�e ganze Ueber�icht mit

gleichem, vielleiht mit größerem Nuben an das Ende des dreijähri-
gen Cur�us ge�tellt werden möchte, wenn niht zwei Gründe die jeßt
gegebene Stellung rechtfertigten; zuer�t die Rük�icht auf diejenigen
Schúler, die neu in die Quarta hineinkommen, und entweder den

Cur�us der unteren Cla��en nicht voll�tändig durchgemacht haben, oder
aus anderen An�talten oder Privatunterricht keine Ueber�icht der Ge-
�chichte mitbringen; und zweitens der Um�tand, daß den mei�ten
Lehrern gerade am Ende eines Cur�us die Zeit gewöhnlich zu kurz
wird, weshalb das vor Allem Nothwendige lieber vorange�tellt werden

mag. Auch wird es �icher bei dem nachherigen Vortrage, der �ich
gern in das Einzelne vertieft, dem Lehrer bei hundert Gelegenheiten
erwün�cht �ein, wenn er den Zu�ammenhang die�es Einzelnen mit dem

Ganzen, de��en Ueber�icht einmal fe�t�teht, nur anzudeuten braucht.
Der Grundcharakter die�es zweiten Cur�us i�t nun, wie �chon

früher angedeutet wurde, der ethnographi�che. Wie in dem er�ten
Cur�us vorzúglih Per�onen das Augenmerk auf �ih zogen, �o hier
die Völker, die aber wiederum möglich�t individuali�irt, dur<h Hervor-
hebungihrer Eigenthümlichkeit dem Knaben wie Einzelwe�en in ihrem
Jugend-, Mannes: und wo �ie �chon lintergegangen,

in ihrem Grei�en-
Alter er�cheinen mögen. Wie ferner im er�ten Cur�us Schilderungen
von Charafteren, Handlungen und Nacturmerkwürdigkeiten möglich�t
hervortraten, �o hier von Zu�tänden und Begebenheiten, welche al®

Ganze, in ihrer Entwilung vom Anfange, dur< die Mitte bis zum
Ende, möglich�t über�ichtlich �ich dar�tellen. Die�er, hier mehr als

früher ge�uchte Zu�ammenhang bezieht �ich jedo< wieder nur auf die

Hauptbegebenheiten, niht auf die Mittelglieder zwi�chen den�elben ,

welche nur furz angedeutet werden, weil �on�t weder die Zeit, noch
die Fa��ungskraft der Schüler ausreichen würde.

Den S toff die�es Cur�us giebt vorzüglih die Ge�chichte der

Griechen, Nömer und Deut�chen her. Zwar beginnt der�elbe
wiederum mit der Ge�chichte der älte�ten Zeit bis auf Cyrus, allein

die�e wird nur kurz abgehandelt, theils weil der Einfluß der älteren,
wein auh an �i< merkwürdigen Völker auf den Gang der Welt-

ge�chichte minder bedeutend und weniger bekannt i�t, theils, weil das

Eingehenin das Jnnere ihrer Ge�chichte mehr dem dritten Cur�us
vorbehalten werden kann, welcher gerade die Entwicklung der politi:
�chen JZdeen der Cultur, des Handels und Verkehrs u. �. w. zu
�einem Hauptgegen�tande hat. Das Bild der eben genannten drei

Hauptvölker dagegen muß dem Schüler klar und lieb werden;
an ihre Schié�ale wird aus der allgemeinen Ge�chichte nur dasjenige
angeknúpft, was mit der ihrigen în der näch�ten Verbindung �teht,
Und zwar gerade an denjenigen Punkten, wo die�e Verbindung fich
findet, bis gegen das Ende în den lezten Jahrhunderten die Dar-
�tellung von �elb�t mehr den Charakter einer Ge�chichte der europäi�chen
Staaten - Familie annimmt. Doch wird eben deshalb die�er Theil in
die�em zweiten Cur�us am wenig�ten ausführlich vorgenommen; der

Lehrerfann �ich damit beruhigen, daß die ausführliche Entwickelung
dfe�erStaatenge�chichte, als die Schlußaufgabe des

ganzenGe�chichts;
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Unterrichts, in den obern Cla��en gegeben wird. Er hat genug gethan,
wenn er nur die Begebenheiten, welche �ch auf deut�chem Boden

zugetragen,
— und Deut�chland i�t ja leider der Tummelplaß gewe-

�en, auf welchem die mei�ten Streitfragen der leßten Jahrhunderte
ausgefochten �ind, — ret lebendig und an�chaulich darge�tellt hat.

Um den dreijährigen mittleren Cur�us auh in �eine Zeit-
ab�chnitte zu zerlegen, — �o wird das er�te Jahr, nah Voll-

endung der allgemeinen Gedächtniß Ueber�icht, die er�te Periode bis

auf Cyrus, und die Ge�chichte der Griechen bis auf die Zer�törung
des achâi�chen und ätoli�chen Bundes fortführen, doch �o, daß die

Zeit nah Alexander nur �ehr kurz behandelt wird.
Das zweite Jahr fängt mit der Urge�chichte Roms an, geht

die äußere Ge�chichte die�es Staates, doh mit Anknüpfung der Haupts
punkte aus der Ge�chichte der Verfa��ung und des Streites der

Stände in Rom, bis auf die Kai�erzeit durch, giebt von der Ge�chichte
der Kai�er nur einen Abriß, flit dort ein die Hauptpunkte aus der

Ge�chichte der Er�cheinung und Ausbreitung des Chri�tenthums, �o
wie aus der älte�ten Ge�chichte der Deut�chen, ihr er�tes Auftreten
am Ende des zweiten, und ihre Kämpfe mit den Römern am Ende
des lezten Jahrhunderts vor Chri�ti Geburt, und gleich nah der�elben,
erzähle die er�ten Bewegungen und dann den Fortgang der Völker-
wanderung in großen Umri��en, und zeigt zuleßt die Bildung der

germani�chen Staaten im 5ten und 6ten Jahrhundert. Wäre es

möglich, auch no< die Ge�chichte der Merovinger, — jedo< nur furz,
— und als Zugabe die Ge�chichte Mohameds und der Ausbreitung
�einer Lehre und der arabi�chen Herr�chaft bis auf Carl Martell in

die�en zweiten Cur�us aufzunehmen, �o würde dadurch dem dritten
Jahre auf eine wÜn�chenswerthe Wei�e vorgearbeitet �ein.

Denn die�es dritte Fahr wird noch eine hinreichend große Auf-
gabe an der Ge�chichte des deut�chen Mittelalters haben, în welcher
auch die Ausbreitung der Hierarchie, die Kreuzzüge, die Befreiung
der Schweiz, die Kirchenver�ammlungen zu Ko�tniß und Ba�el, die

Hu��itenkriege, die Eroberung Con�tantinopels, die Erfindung des

Schießpulvers und der Buchdruekerei, und endlich die Entde>kungdes

vierten Welttheiles und des Seeweges nah O�tindien ihren Plak
finden mü��en; ferner an der Ge�chichte der Reformation und deren

Folgen, der Religionskfriege, des Eingreifens Frankreihs in un�ere
Ge�chichte unter Ludwig XTV., an einer kurzen Charakteri�tik Peters
des Großen und Carls XI], wenn die Zeit dazu vorhanden i�t, an

der Erhebung Preußens und �einer Stellung vor und nah der Mitte
des 18ten Jahrhunderts, endlich an der franzö�i�chen Revolution und

ihren Folgen, vorzüglich für Deut�chland, welches immerfort den

Mittelpunkt für die�en ganzen Jahres : Cur�us bilden muß. Und an

die�er reichhaltigenAufgabe muß doch noch �o viel Zeit ge�part wers

den, daß die Ge�chichte des preußi�chen Staates, entweder bei einzel:
nen Veranla��ungen in der deut�chen Ge�chichte, oder zum Schlu��e
als ein Ganzes, erzählt werden fann, damit die�er we�entliche Theil
des

„Ge�chichts
- Unterrichts auf preußi�hen Schulen niht ver�äumt

werde.

Obere Bildungs�tufe.
c. Der dritte, drei: bis vierjährigeCur�us der Univer �al-

ge�chichte beginnt wiederum, wie der zweite Cur�us, mit einer Ge-
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dächtniß-Ueber�ichtdes ganzen ge�chichtlichen Feldes in ähnlicher,jedoch
voll�tändigerer Wei�e, und aus den�elben Gründen.

Der Statdpunfkt des nun folgenden Cur�us i�t, wie �chon �eín
ame aus�pricht, ein höherer und allgemeinerer. Die früheren Cur�e

hatten das Bedúrfniß der Schúler, ihren Standpunkt und ihre
Fa��ungskraft, als er�te Richt�chnur �tets vor Augen; der Stoff mußte
�ich dem Zwecke we�entlich fügen. Die ober�te Stufe kann und muß
der Ge�chichte als Wi��en�chaft, die ihren Zwe> in ihrem eigenen
Werthe hat, �hon mehr Recht angedeihen la��en, und da die�e wi��en:
�chaftliche Würde feine andere i�t, als daß das Leben der Men�chheit
in �einem allmäligen Werden, und die Offenbarung des höheren Pla-
nes der Vor�ehung in dem�elben gezeigt werde, �o kann �ih auch die

Schule der Pflicht nicht ent�chlagen, den Gei�t, der in der Entwike-

lung der Men�chheit immer klarer und umfa��ender hervortritt, auch
dem Gei�te des Júnglings erkennbar zu machen. Jmmer zwar wird
die Schule die�es nur in be�timmtem Maaße vermögen, �ie wird der

Univer�ität �owohl das tiefere Eindringen in den Zu�ammenhang des

Ganzen, als in viele einzelne Theile der Ge�chichte überla��en mü��en,
allein jenes Ziel muß auch ihr vor Augen �tehen, um die re<hte Wahl
des Mitzutheilenden treffen zu können. Zu dem, was auf den beiden
er�ten Bildungé�tufen gegeben i�t, dem eigentlichen Fakti�chen der poli:
ti�chen Ge�chichte, mü��en neue Theile, hinzukommen, von welchen
früher nur Andeutungen vorkamen, nämlichdas Wichtig�te aus der

Ge�chichte der Verfa��ungen der Staaten,der Religion, der Kun�t
und Wi��en�chaft, der Erfindungen, des Verkehrs und Handels, der
Sitten und Einrichtungen, Überhaupt von dem, was im allgemein�ten
Sinne Culturge�chichte genannt wird. Es wird die�es an die politi:
�che Ge�chichte angeknüpft, welche leßtere, wenn auch abgekürzt, doh
keinesweges in Secundaund Prima entbehrt werden kann. Denn
theils laßt das Gedächtnißder mei�ten Schüler zu viel Einzelnes
wieder fallen, theils wird auch immer eine Anzahl �olcher darunter

�ein, die in ihrem früheren Unterrichte noh we�entliche Lücken behal:
ten haben, Der Lehrer wird demnach die Hauptbegebenheiten,die
�chon im er�ten und zweiten Cur�us ausführlichvorgekommen �ind,
zwar nur kurz wiederholen, �o vielnämlichzur Auffri�hung der Ge-
dâchtnißkenntni��e der Schüler nöôthig�ein wird; dagegen wird er die

Zwi�chenglieder, die fruher gar niht oder nur oberflächlichberührt
waren , hineinfúgen, und eben dabei Gelegenheit haben, die feineren
Verzweigungenvon Ur�ache und Folge, die Gründe, welche längere

eit im Verborgenen gewirkt haben , und er�t �päter, nur dem �chär-
feren Auge bemerkbar , hervorgetreten �ind, kurz, was man Pragma-
tièmus in der Ge�chichte nennt, einzuflechten, — ver�teht �ih, nur in

�oweit,als es fúr den Ge�ichtsfreis des �e<hszehn: bis zwanzigjährigen
JUnglings paßt.

Wenn der Lehrer �o die Entwikelung der äußern Ge�chichte der
Völker und Staaten, in Verbindung mit ihren politi�chen Einrichtun-
gen, in einer Periode durchgenommen hat, �o verweilt er, und handelt
von den Sitten, dem Privatleben, von Religion, Kun�t, Wi��en�chaft
Und Verkehr. Am Ende der er�ten Periode der Weltge�chichte voll-

endet er �omit das Bild des orientali�chen Lebens, welches an den

einzelnen Völkern A�iens und Afrika's �chon in manchen Modificatio-
ÿ

nen er�chienen war. Am Schlu��e der zweiten Periode mit Alexander
Wird noch einmal das Einzelne, was �chon bei der Ge�chichte der
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griechi�hen Staaten, be�onders Athens, vorgekommen i�t, in einem
Gemälde vereinigt und ergänzt, um das griechi�che Leben zu be-

greifen, Das Bild des römi�chen Lebens vollendet �i< in einem
Ge�ammtäberblike zu Augu�ts Zeiten, während die Ge�chichte der fol-
genden Kai�er Gelegenheit giebt, die Ur�achen des allmäligen Verfalls
der äußern Macht Roms aus dem Verfalle �eines Gei�tes abzuleiten.
Die�em Untergange gegenüber �teht nun der Anfang der <ri�tli<en
Zeit, die den Gei�t erhebt, und in ihrer Entwickelung fortwährend
Gelegenheit zu den fruchtbar�ten Vergleichungen mit dem Charakter
der heidni�chen Zeit darbietet. Der äußere Faden, der durch die�e
Entwikelungen hindurhgeht, i�t zunäch�t die Schilderung der ger:
mani�chen Vorzeit, dann die Völkerwanderung, welche vorzugs-
wei�e- geographi�h behandelt werden muß, die Stiftung der germa-
ni�chen Staaten, und die Ge�chichte des fränki�chen, bis zur Theilung
des Reiches. Von da an geht in jeder Periode die politi�che Ge:

�chichte Deut�chlands voraus, und es folgt die der Übrigen wich-
tigen Staaten, während andere, die weniger Einfluß auf das Allge-
meine gehabt, am Schlu��e des Mittelalters im kurzen Ueberblicke

folgen, oder au< für den Schluß des ganzen Cur�us aufge�part wer-

den mögen. Die Charakteri�tik der wichtig�ten Er�cheinungen aus dem

innern Leben jedes Zeitraumes finden wiederum ihren Plaß am

Schlu��e de��elben.
Für den kundigen Lehrer bedarf es nur die�er allgemeinen Andeu-

tungen, jedoch bemerken wir �chließlih, daß in die�em leßten Cur�us
bei der alten Ge�chichte niht ver�äumt werden môge, auf die Quellen,
und bei allen Theilen de��elben auf die Geographie hinzuwei�en, zu
welchem Ende hi�tori�che Wandkarten, wie die Conferenz richtig
bemerkt, ein wahres Bedürfniß �ind.

$. 6, Wiederholungen und Gedächtnißübungen. — Es

i�t im Vorigen bereits von den Haupt-Ueber�ichten und Wieder-

holungen des ganzen ge�chichtlichen Feldes im Anfange des zweiten
und des dritten Cur�us die Rede gewe�en. Die Wiederholun-
gen im Einzelnen mü��en aber noch viel häufiger ange�tellt wer-

den, und es muß als Regel gelten, daß kein halbes Jahr ohne eine

Wiederholung des bis dahin im Unterrichte Vorgekommenenals reine

Gedächtnißübung vergehen dürfe. Darunter i�t, wie �hon früher be-

merÉt, ein Durchlaufen des Feldes nah den Namen, Zahlen und kur:

zen Andeutungen der Facta, die dem Gedächtni��e fe�t eingeprägt
werden �ollen, zu ver�tehen, eine Arbeit, die, wenn �ie hinter einander

vorgenommen wird, in wenigen Stunden zu vollenden i�t, wenn �ie
auf eine längere Zeit vertheilt wird, von den Unterrichts�tunden eini-

ger Wochen nur eine Viertel�tunde ko�ten wird. Daß die Schúler
an die�en Uebungen, gleich wie an denen über die Grammatik der

Sprachen, wirklih Freude finden, wenn �ie nur von Seiten des Leh-
rers mit Leichtigkeit, Lebhaftigkeit und Sicherheit getrieben werden,
i�t eine, dur< Erfahrung �o �ehr bewährte That�ache, daß man, wo

dueGegentheil
Statt findet, in der Regel die Schuld bei dem Lehrer

uchen muß.

Die zweite, eben �o wichtige Art der Wiederholung i�t die aus:

führliche zu�ammenhangendeWiedererzählungwichtiger Begebenheiten.
Der Lehrer muß �i<h überzeugen , ob auch das Vorgetragene im Ein-
zeln rihtig und lebhaft aufgefaßt �ei. Die�e Erzählung benutt er F,

zugleich als Uebung im mündlichen Vortrage, welche noch immer vie
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zU �ehr vernachlä��igt wird. Necht empfehlenswerth i�t hierbei die

Methode,daß zu �olchem Erzählen die Schüler und Gegen�tändeeine
tunde im Voraus- be�timmt werden, damit jene �ih förmlich darauf

vorbereiten. Ob die�e Uebungen übrigens nach längeren Zeitab�chnit-
ten in mehreren aufeinander folgenden Stunden , zu�ammenhangend
vorgenommen, oder ob eine be�timmte Stunde, etwa alle vierzehn
Tage, zur Wiederholung aus allen Theilen der Ge�chichte fe�tge�ebt,
oder wie die�e Uebungen �on�t eingerichtet werden, bleibt dem Er-
me��en der Directoren und Fachlehrer Úberla��en, nur werde es als
fe�tes Ge�eß gehalten, daß die Sache in der einmal genommenen Wei�e
unverrú>t ge�chehe.

$. 7. Hüúülfömittel für die Shüler. — Was die Hülfs-
mittel die�es Unterrichts für die Schüler betrifft, �o i�t es niht
rath�am, daß der Schüler während des mündlichen Vortrages des

Lehrers irgend Etwas, außer höch�tens einem kurzen Abri��e der Gee
�chichte und einer Landkarte , vor �ih habe, es �ei denn, daß der Leh-
rer etwa einmal ausdrú>lih das ausführlichereHandbuch mitbringen
läßt, um einen intere��anten Ab�chnite wörtlich daraus vorle�en. zu
la��en. Der Vortrag des Lehrers muß die ganze Aufmerk�amkeit des

Schülers fe��eln. Selb�t das Nach�chreiben i�t nur bedingter Wei�e
gu empfehlen, und ín jedem Falle nur in den oberen, nie in den un-

teren Cla��en, und kaum einmal unter be�ondernUm�tänden in Tertía,
zu ge�tatten.

Ebenfalls i�t in der Regel das Dictixen von Seiten des Lehrers
zu vermeiden. Wo Etwas für das Auswendiglernen dictirt wird, muß
es �ehr furz �ein, und wird auh dann am be�ten von dem Lehrer an

die Tafel ge�chrieben, damit die Namen nicht gar zu fal�ch aufgefaßt
werden. Allein es wird mei�tentheils ein gedru>tes Húülfsmittelhin-
reichen, und �o be�teht der Apparat, den der Schüler für den hi�tori:
�chen Unterricht gebraucht, außer den nöthigen Karten, wenn die�e
niht dur< hinreichende Wandkarten in der Cla��e �elb�t überflü��ig
gemacht werden: 1) aus einer <ronologi�c< : tabellari�chen Ueber�icht
für die Gedächtnißübungen, und 2)aus einem Handbuche, welches în

lebendigerDar�tellung zu�ammenhängenderzählt, die Schüler anzu-
ziehen weiß, und ihnen �o die Wiederholung des ausführlichen Jn-
halts der Ge�chichte zur angenehmenBe�chäftigung macht, indem es

ihnen den Eindruck des lebendigen Vortrages des Lehrers wiederholt.
Die Auswahl der be�ten Hülfsmittel beider Arten verdient die fort:
ge�eßte Aufmerk�amkeit der Directoren und Lehrer, und möge ein Ge-
gen�tand ihrer fortwährenden gegen�eitigen Mittheilungen �ein.
$, 8. Fachlehrer der Ge�chichte, — So wichtig es auf der

einen Seite i�t, Ge�chichtslehrer zu haben, die ihres Stoffes ganz
Mei�ter und durch Erfahrung �owohl úber die rechte Methode, als
Uber das Maaß eines jeden Cur�us belehrt �ind, �o i�t es doh nicht
rath�am, den ge�ammten Ge�chichtsunterricht im Gymna�io einem ein-

digen, faum zweien Fachlehrern zu übertragen. Der Ge�chichtsvortrag
�trengt an �ich �chon �ehr an, und die vieljährige Wiederholungde��el-
ben Stoffes mit den häufigen Wiederholungen der Schúler wegen,
ermüdet nothwendig und �tumpft ab. Auf der andern Seite darf
der hi�tori�ch - geographi�cheUnterricht durchaus nicht als Nebenlection

behandelt werden, die einem jeden Lehrer zufallen dürfe, der gerade

einigeStunden frei hat, wie es hin und wieder no< immerge�chieht,
Vielmehri� er�te Bedingung, daß der Ge�chichtslehrer die gehörigen
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Kenntni��e und daß er Herz für �ein Fach habe, und das Gemüth der

Scháler dur<h Wärme und Lebhaftigkeit des Vortrages zu heben ver:

môgez er muß aus der Ge�chichte, für die�e Zeir wenig�tens, ein

Hauptfach machen. Beide Extreme werden dadur<h vermieden wer:

den, wenn eíne jede An�talt nach und nach mehrere ihrer Lehrer in

die�en Unterrichtszweighineinzieht, der zugleich für ihre eigene Aus-

bildung �o wichtig i�t, ihnen aber, wenn �ie neu hineintreten, möglich�t
viele Zeit zum Selb�t�tudium und zur jedesmaligen Vorbereitung frei
macht. Dabei i�t es jedoch rath�am, daß zur Zeit niemals viele Leh:
rer neben einander Ge�chichte lehren, �ondern daß jeder der�elben einige
Cla��en Übernehme, oder doch �eine Schüler, mit denen er einen Cur:

�us angefangen hat, möglich�t weit führe.
$. 9. Geographi�cher Unterricht. Vorbemerkungen. —

Dadie Geographie nur in den �chriftlichen Gutachten ausführlich
behandelt, bei der mündlichen Berathung auf der Conferenz nur kurz
berührt i�t, �o bleibt die Ausführung manches Einzelnen zwar künf:
tiger Erörterung vorbehalten, die allgemeinen Grundzúge die�es Un-

terrichtézweiges , die auch bereits dur< höhere Verordnung fe�t�tehen,
werden hier jedo<h �chon der nothwendigen Beziehung auf die Ge-

�chichte halber hinzugefügt. Zuvor indeß ein paar Bemerkungen. Bei
dem Durchgehen der �chriftlichen Gutachten über den geographi�chen
Unterricht, in welchem viele �ehr treffende und prakti�ch anwendbare

JFdeen ausge�prochen �ind, hat �ih gleichwohl eine viel größere Ver-

�chiedenheit der An�ichten gefunden, als bei denen über den Ge�chichts
unterriht. Die�es i�t �chon in der Natur des Stoffes begründet.
Bei der Ge�chichte herr�cht das Ge�el der Zeit vor, welches einen

einfacheren und fe�teren leitenden Maaß�tab an die Hand giebt, als

das des Raumes, welcher das geographi�cheFeld bedingt. Auf die�em
�ind hundert ver�chiedene Ausgangspunkte, al�o au< Wege möglich,
deren einer die�em, ein anderer jenem gelegener i�t. Das Ordnen
unter eín be�timmtes Ge�eß der Ueber�icht hängt von dem Stand-

punkte ab, den der Einzelne wählt, und �o wird bei die�em Unter-

richtszweige no< mehr, als bei dem hi�tori�chen, die Jndividualität
des Lehrers in Betracht fommen.

Eine zweite Bemerkung i�t die, daß der geographi�cheUnterricht
ín noh hôheremMaaße, als der ge�chichtliche, Gedächtnißarbeit bleibt
und �ie fordert. Es i�t daher größere Kun�t erforderlich, den einzeln
�tehenden Notizen �olhe Merkmale hinzuzufügen, welche ein Bild,
eine Einheit in der Mannigfaltigkeit, hervorbringen, indem �ie die

Einbildungskraft, den Ver�tand, den Scharf�inn zur Húlfe des Ge-

dâchtni��es aufrufen. Ebenfalls i�t noh öftere Wiederholung noth-
wendig, als bei der Ge�chichte.

Aus beiden Bemerkungen folgt, daß zu dem geographi�chenUnter-

richte vorzugswei�e von Natur ge�chikte und gut vorgebildete Lehrer
gewählt werden mú��en, welche lebendig , gewandt, und ihres eigenen
Gedächtni��es �icher �ind. Denn �chlecht gegeben, i�t der geographi�che
Unterricht eine Pein für Lehrer und Schüler.

$. 10, Stufenfolge des geographi�chen Unterrichts. —

Der geographi�che Unterricht zerfällt, wie der ge�chichtliche, in dre

Lehrcur�us, deren jeder das Ganze umfaßt, aber jeder folgende
�pecieller, als der vorige, und von einem andern Ge�ichtspunkte aus.

Sie werden in den drei oder vier untern Cla��en abgemacht, je
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nachdem die Geographie entweder neben oder zum Theil abwe<-
�elnd mit dem Ge�chichtsunterrichtläuft.

Er �ter Cur�us. 1. Der er�te Cur�us beginnt, wie der ge-
�chichtliche, mit einer Einleitung, durh welche der Schüler er�t
auf dem neuen Felde orientire wird. Ste muß das Haupt�ächlich�te
aus der �ogenannten mathemati�chenGeographieenthalten, aber nur

hi�tori�ch, ohne alle Bewei�e. Der Schülermuß wi��en, welchen Plaß
die Erde in un�erm Sonnen�y�teme einnimmt, und welche Er�cheinun-
gen an ihr dur< die�e Stellung bedingt werden, Er muß fernex
ver�tehen, was eine Landkarte bedeutet, Und lernt dieß am be�ten an

�einer näch�ten Heimath.
Nach vorausge�chi>kter Einleitung folgt die natürliche oder phy-

�i�che Geographie, welche die Grundlage der politi�chen bilden muß,
und macht den Hauptinhalt des er�ten Cur�us aus. Ob auch hierbei
der oben berührte Gedanke, daß von der Heimath ausgegangen und
von da aus in immer größeren Krei�en die Erde zur Kenntniß der

Schúler gebracht werde, ausgeführt werden möge, oder ob in entgegen:
ge�eßter Richtung eine allgemeine Ueber�icht der ganzen Erde den An-
fang mache, und dann das Ausarbeiten des Einzelnen bis zur Hei:
nath hin folge, — fann unent�chieden und der be�ten Ein�icht jedes
Lehrercollegiiüberla��en bleiben; immer jedoch muß der Schüler aus
dem er�ten Cur�us eine Ueber�icht der ge�ammten Erdoberfläche, ihrer
natürlichen Eintheilung, der Länder, Meere,Gebirgszúge, Hauptberge,
Abdachungen, Flü��e, Seen, der Naturbe�chaffenheit größerer Land:

�triche und einer mäßigen Reihe politi�cher Namen, nämlih der Haupt-
lander und ihrer Haupt�tädte, mit �i<h nehmen. Ausführlicher als
alles Uebrige, wenn gleih no< immer �ummari�ch, wird Deut�chland
und in specie der preußi�che Staat dur<genommen.

Zweiter Cur�us. 2, Der zweite Cur�us hat die politi:
�he Geographie in einer Ueber�icht zu geben, Die ganze Erde
wird wiederum durchgenommen, und an das �chon eingeprägte Bild
der natürlichen Be�chaffenheit der einzelnen Theile wird das, was

dur<h men�chli<hen Einfluß ge�chaffen oder verändert i�t, angeknüpft.
Das rechte Maaß zu finden, um wirklich in die�em Cur�us eine

lebendigeUeber�icht des ganzen Feldes zu geben, wird den geübten
Lehrer erfordern. Er darf �ih von dem Jnrere��e am Einzelnen, be-

�onders in den fremden Welttheilen, und �elb�t in den weniger hi�to:
ri�h wichtigen europäi�chen Ländern, nicht fe�thalten la��en, denn �ein
Hauptaugenmerkmuß auf Deut�chland und zumei�t den preußi�chen
Staat gerichtet �ein; ja es i�t zu rathen, daß er in dem �peciellen
Theile mit die�en den Anfang mache, damic er ja nicht die fúr �ie er-

forderliche Zeit verliere, Ueberhaupt �ei er �par�am mit Namen und

bedenke,daß das jugendliche Alter die�elben eben �o leicht vergißt, als

erlernt, wenn ihr Andenken niht dur< das Leben �päterhin immer
wieder aufgefri�cht wird. Das leitende Ge�eß der Wahl �ei al�o die-
�es, daß ein Land, eine Provinz, ein Ort, nur dann �einen Plaz ín

die�em Cur�us verdienen, wenn �ie entweder dur be�ondere Natur-
merfwürdigkeiten, oder men�chliche Anlagen , oder eine wichtige hi�to-
ri�che Begebenheit, oder endlich durch bedeutenden Einfluß auf die

men�chlichen Verhältni��e der Gegenwart, al�o auf Handel, Verkehr,
Wi��en�chaft, Cultur überhaupt, ausgezeichnet �ind. Das Ge�el der

Voll�tändigkeit,welches nur zu oft die geographi�chen Lehrbücherun-

gebührlichanfüllt, beherr�che hier den Lehrer �o wenig, wie er fich bei
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der Ge�chichte von dem�elben verleiten la}�en dürfte, die minder bedeu-
tenden Mictelglieder der Entwickelungen in �einen Unterricht aufzuneh:
men, die freili<h der Gelehrte auch kennen muß.

Dritter Cur�us. 3. Für den dritten geographi�chen
Cur�us �cheint kaum noch ein nothwendiger Gegen�tand vorhanden
zu �ein; er wird �ih jedoch finden, wenn der�elbe Grundgedanke auf
den geographi�chen Unterricht angewendet wird, aus welchem der Cha-
rafter des dritten hi�tori�chen Cur�us abgeleitet wurde. Die�er war

nämlich der, daß die innere Bedeutung, welche in den äußeren Er-

�cheinungen der Ge�chichte liegt, der Gei�t, der in und gleich�am hin-
ter ihnen gewirkt hat, möglich�t zur An�chauung der Schüler gebracht
werde. Der dritte geographi�che Cur�us wird eben �o das räumliche
Bild, welches die beiden vorigen entroorfen haben, dadurch voll�tändig
beleben, daß er das Gei�tig�te, was in der Bildung der Erdoberfläche
gewirkt hat, die men�chliche Kraft und Thätigkeit nämlich noh mehr
hervorhebt, als �ie bereits im zweiten Cur�us �ich gezeigt hatte, Die

Erdoberfläche wird, wie es in der hohen Mini�terial-Jn�truction heißt,
als der dur<h men�chlichen Gei�t und men�chliche Kraft ge�taltete Schaus
pla6 des Lebens und mannigfaltiger men�chlicher Thätigkeit er�cheinen.
Zu die�em Ende i�t in dem dritten Cur�us auch bei jedem irgend be-
deutenden Lande die Ge�chichte �einer politi�hen Ge�taltung, mit

Hülfe hi�tori�<her Karten, im Ueberblicke zu zeigen. Auf �olche Wei�e
wird die Ge�chichte in einer ganz neuen Ge�talt wiederholt, und díe

Geographie gleichfalls dur<h neue Merkmale eingeprägt. Es �chließt
die�es naturlih das Re�ultat der Anwendung men�chlicher Thärigkeit
auf die Natur mit ein, indem die Benußung und Verarbeitung der

natúrlihen Producte eines Landes und die Anpflanzung neuer, díe

Verarbeitung fremder in neue Ge�talt, die dazu nôthigen Veran�tal-
tungen der mechani�chen Kun�t, der Verkehr mit �einen Hülfémitteln,
al�o Canâle, Heer�traßen, Brücken u. �. w., die Stufe des Wohl-
�tandes und Lebensgenu��es,, die dadurch erreicht werden, die Kun�t,
die An�talten, um Kun�tfertigkeit zu bilden, Wi��en�chaft zu fördern,
furz alle Cultur:An�talten in ihrer hi�tori�chen Entwicelung, �o wie
ín ihrem gegenwärtigen Zu�tande betrachtet werden. Es wird aus

die�en Andeutungen �hon klar �ein, wie groß, wie reich und anzie-
heid das Feld i�t, welches �ih hier dem ge�chi>kten Lehrer darbietet,
und wie er mehr dafür zu �orgen hat, daß er �ich be�chränke, und aus

dem reichen Vorrathe nur das Wichtig�te, für die Fa��ungsfraft des

Schülers Pa��ende, auswáhle , als daß er um Stoff verlegen zu �ein
brauche. Ferner wird klar, daß die�er Cur�us zugleich eine belebende

Wiederholung der Naturbe�chreibung in �ich fa��e, welche hier in ihrer
nothwendigen Verbindung mit dem Men�chenleben er�cheint, und end-

lih, wie ein �olcher geographi�cher Cur�us dem lebten Ge�chichts-
Cur�us vorarbeite, der nun um �o �icherer und individueller das �chon
bekannte Einzelne für die Entwerfung eines allgemeinen Bildes des

Cu�turzu�tandes der Völker und Zeitalter benußen kann.

,
Der Lehrer jedo<h hat, eben der Wichtigkeit der Sache wegen,

eine �hwere Aufgabe. Er muß viel wi��en , viel nachle�en, vielleicht
Jahre lang �ammeln, ehe er ein gutes Heft fr �einen Zweckzu Stande

ebracht hat, aber er wird eine �ehr belohnende Arbeit übernommen
baben, und einen bisher wenig geachteten und wenig fruchtbaren Un-

terrihtszweig zu Ehren und Nußen bringen. Mögen die Directoren
�ich recht �org�am bemühen, ein Mitglied ihres Lehrer- Collegii zur
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tüchtigenDurchführung die�er Aufgabe zu �timmen. Schon die An-

rigPS
an das Ziel der Lei�tung wird rühmlih und �ehr erfolg:

reich �ein.

$. 11. Vertheilung des geographi�chen Unterrichts in

Verbindung mit demge�chihtlihen und demnaturwi��en-
�chaftlihen Unterrichte. — Wenn nunmehr nach der Zeit für
die�e drei geographi�chen Cur�us gefragt wird, �o fälle zunäch�t in die

Augen, daß der dritte bei Weitem die mei�te Zeit ko�ten wird, und
die beiden er�ten daher möglich�t abgekürzt werden mögen. Geht der

geographi�che Unterricht neben dem ge�chichtlichen her, �o würde in
Sexta in zwei wöchentlichen Stunden in einem Jahre die phy�i�che,
in Quinta in gleicher Zeit die politi�che Geographie durchgenommen.
Fár die Quarta käme der dritte, Geographie, Ge�chichte und Natur-
be�chreibung verbindende Cur�us, welcher 14 bis 2 Jahre wegnehmen
möchte, und daher bis în die Tertia úbergreifen wird, falls der Cur-
�us der Schüler in Quarta nicht �o viel Zeit umfaßt. Ueberhaupt
wäre es rath�am, gerade die�en Cur�us der Geographie bis in die
Tertía zu ver�paren, wo der Schüler reifer und durch den ge�chicht-
lihen, wie naturhi�tori�hen, Unterricht be��er dazu vorbereitet �ein
wird. Es könnte daher in Quarta die ganze, für Ge�chichte und

Geographie be�timmte Zeit der Ge�chichte allein zugewendet, und darin
ein um �o größeres Pen�um abgemacht werden, wogegen in der Tertía
die Mehrzahl der Stunden der Geographie zugewendet würde,

Es �ind aber auch andere Zeiteintheilungen möglich und zulä��ig,
falls nur im Ganzen einem jeden der genannten Unterrichtszweige �ein
volles Recht ge�chieht. Es kann in der Sexta nur Geographie, in
der Quínta nur Ge�chichte, in der Quarta wieder Geographie, und
in der Tertia nur Ge�chichte gelehrt, und jedesmalalle Zeit, mit Aus-

nahme einer Repetitions�tunde, auf den Einen Gegen�tand verwendet

werden. Endlich möchte �ogar auh die Naturge�chichte in die�e Com-
bination mit einbegri��en , und die, durch ge�eßlihe Be�timmung, �o
wie dur< den Gebrauch, ziemlih allgemein die�en drei Gegen�tänden
zukommenden, 6 wöchentlichenStunden abwech�elnd immer nur Einem
der�elben zugetheilt werden, um die Richtung und Theilnahme der

Schüler zu concentriren. Wenn z. B. Sexta und Quinta jede einen

einjährigen, Quarta und Tertia jede einen anderthalbjährigenCur�us
hâtten, #6 föônnte das er�te halbe Jahr der Sexta 3 Stunden der

phy�i�chen Geographie, 3 Stunden der Naturge�chichte widmen, das

zweite wendete 5 Stunden der biographi�chen Ueber�icht der alten

Welt, und 1 Stunde der Repetition der Geographie und Nactur-
ge�chichte zu.

Jn Quinta würde im er�ten halben Jahre in 3 wöchentlichen
Stunden die politi�he Geographie, in 2 Naturge�chichte genommen,
und in L Stunde die alte Ge�chichte repetirt, im zweiten Seme�ter
in 5 Stunden die Ueber�icht der neueren Ge�chichte vollendet, in
1 Stunde Geographie und Naturge�chichte wiederholt.

In Quarta wúrden anderthalb Jahre hindur<h 4 wöchentliche
Stunden dem Unterrichte in der alten und dem Anfange der mitt-
leren Ge�chichte, bis zur Theilung von Verdun, oder bis zum Jahre
911 gewidmet, und damit zugleich die alte Geographie verbunden, 2
Stunden aber der Naturge�chichte zugewendet.
_In Tertia in anderthalb Jahren in 3 wöchentlichenStunden

die deut�che Ge�chichte bis auf die neue�ten Zeiten durchgeführt, und
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3 Stunden dem dritten Cur�us der Geographie gewidmet, welcher
zugleich die Naturge�chichte auffri�cht, und außerdem die mathemati�che
Geographie hinzufügenmúßte.

So la��en �i<h auh noh andere, ganz zwe>mäßige Eintheilungs-
wei�en der Zeit denken, je nachdem per�önliche und örtlihe Verhält:
ni��e �ie rath�am machen, und wir werden bei einer �päteren Gele-
genheit darauf zurückkommen.
__$. 12. Geographie der alten Welt. — Die Geographie

der alten Welt kann am be�ten an die alte Ge�chichte ange�chlo��en
werden, �o daß ‘bei dem er�ten biographi�chen Ge�chichts - Cur�us eine

ganz allgemeine Ueber�icht der�elben als Einleitung vorausge�chic>kt,
und ira zweiten, ethnographi�chen Cur�us das Allgemeine wiederholt
und weiter ausgeführt, und die Geographie jedes einzelnen Theiles
bei der Ge�chichte de��elben hinzugefügt wird. Außerdem finden �ich
Anknúpfungspunkte für die Wiederholung der alten Geographie von

�elb�t in dem dritten geographi�chen Cur�us.
Sehr wichtig i�t es aber für das Fe�thalten der alten Namen,

und wird deshalb ganz be�onders von uns empfohlen, daß es als Re-

gel gelte, daß beim Unterrichte und bei den Repetitionen der politi:
hen Geographie kein Ort, der auh in der alten Ge�chichte und

Geographie von Bedeutungi�, genannt werde, ohne �einen alten

Namen mic anzuführen.
$. 13. Mathemati�che Geographie. — Die mathemati-

�he Geographie, welche glei<h im Anfange des geographi�chen
Unterrichtes in ihren Hauptpunfkten vorgekommen i�t, muß �päterhin
erweitert und näher begründet werden, aber �o �pät als möglich, bis

nâmli<h die mathemati�che Vorbildung �o weit gediehen �ein wird, daß
die Schüler, wenn auch niht úberall die �trengen Bewei�e, doch den

Weg und die Möglichkeit, wie die mathemati�che Berehnung bei ihr
“

Statt finden fônne, begreifen. Die mathemati�he Geographie wird

al�o am be�ten mit dem dritten geographi�hen Cur�us, wenn die�er in
die Tertia fállt, oder mit dem phy�icali�chen Unterrichte die�er Cla��e,
oder der Secunda verbunden.

$. 14. Húlfsmittel des geographi�chen Unterrichts. —

Die Húlfsmittel für den geographi�chen Schulunterricht �ind: der

Globus und Wandkarten. Die leßteren begründen einen ent�chiedenen
Fort�chritt jenes Unterrichts, indem �ie An�chaulichkeit nah großem
Maafß�tabe und in gleihem Maaß�tabe fúr alle Schúler und das

Ueber�ehen größerer Länderma��en gewähren, und zugleich den Lehrer
nôthigen, von �einem Handbuche abzu�chen, �i< �elb�t zu orientiren,
zu úben, und Gewandtheit zu erwerben, und eben die�es i�t das

Mittel, daß auh bie Schúler das Alles erwerben. Auch bei dem

hi�tori�chen Unterrichte zeige der Lehrer immer auf �eine Wandkarte,
und es fehle daher in feiner Schule daran. Wo �ie vorhanden, be-

darf der Schúler keiner be�ondern Karten beim Unterrichte, �ondern
nurx zu �einen Repetitionen zu Hau�e.

Das Kartenzeichnen i� ein �ehr gutes Húülfsmittel bei den

niht überfüllten An�talten, wo der Lchrer den Einzelnen beachten,
und �eine Arbeit nach�ehen kann. Be�igt der Lehrer die Fertigkeit,
das allmälíigeEnt�tehen einer Karte im gezogenen Nehße an der Tafel
wit Kreide vorzuzeichnen, �o wird der Erfolg um �o �icherer �ein.

_

Woes an Wandkarten, be�onders an hi�tori�chen, fehlt, da wird
eine An�talt, in welcher das Kartenzeichnen geúbt wird, mit Hülfe
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der Schüler die�en Mangel er�eben können. Es werden < immer

einigedarunter finden, die eine hi�tori�he Karte kleineren Maaß�tabes
in den größeren Úbertragen können, und �ie au<h mit Farben und

Namen ver�ehen, Feinheit i�t hierbei niht �o �ehr Bedürfniß, als

allgemeine Richtigkeit und An�chaulichkeit. Ge�chi>kte und fleißige
Schúler werden es als eine Ehren�ache an�ehen, daß von ihrer Hand
eine Wandkarte zum Andenken in der Cla��e aufgehängt werde, und

nah und nah wird eine hinreichende Sammlung ent�tehen.
$. 15. Combination von Cla��en für den ge�hihtli<-

geographi�chen Unterricht. — Diejenigen An�talten, welche aus

Mangel der hinreichenden Lehrerzahl zwei neben einander liegende
Cla��en zu einer hi�tori�ch: geographi�chen verbinden mú��en, werden
den hier vorgezeichnetenUnterrichtösplan nah ihrem Bedürfni��e modi:

fiziren mü��en. Sie werden am be�ten die Eintheilung gebrauchen
können, nah welcher in den unteren und mittleren Cla��en ein Wech-
�el der drei zu�ammengreifenden Unterrichtszweige, der Ge�chichte, Geo-

graphie und Naturbe�chreibung, Statt findet ($. 11). Nach die�er
Eintheilung werden auch die halbjährlich und jährlih neu eintreten:
den Schüler niht in Gefahr �ein, mitten in einen Cur�us hinein-
zufommen, �ondern �ie werden immer einen Anfang finden, �ei es der

Ge�chichte, oder Geographie, oder Naturbe�chreibung.
$. 16. Modification des allgemeinen Planes fúr den

ge�hichtlih-geographi�chen Unterrichtbei einigen katho-
li�hen Gymna�ien. — Die katholi�hen Gymna�ien, welche
nur 7 Jahre zu ihrem ganzen Cur�us haben, weil ihnen die lateini-
�he Trivial�hule vorausgeht, werden mit wei�er Spar�amkeit den

allgemeinen Plan des hi�tori�ch-geographi�henCur�us, bei welchem �ie
in Ab�icht der Zeit in einigem Nachtheil�tehen, in Ausführung brin-
gen mü��en; denn den Anfangdie�es Unterrichts etwa in die Trivial:
�chule �elb�t zu verlegen, wird mei�tentheils niht ausführbar �ein, in-
dem die Lehrer der�elben �hwerlih ganz gedeihli<hwürden eingreifen
können. Dagegen mú��en �ie de�to �trenger fordern, daß wenig�tens
die bibli�che Ge�chichtein der Trévial�chule voll�tändig vorgenommen
und eingeprägt �ei, und mü��en zu dem Ende die Kenntniß der�elben
bet der Aufnahms Prüfung der Schüler in das Gymna�ium uner-

läßlich fordern, damit bei dem Ge�chichtsunterrichtan jene Kenntni��e
angefnüpft werden könne.

Der �iebenjährige Cur�us �elb�t kann auf doppelte Wei�e auf die

Ge�chichte und Geographievertheilt werden.

1) In der VI. und V. wird in zwei Jahren das Pen�um des er:

�ten Ge�chichts-Cur�us und das des er�ten und zweiten geographi�chen
Cur�us voll�tändig abgemacht,�ei es nun, daß beide Gegen�tände �tets
neben, oder zum Theil na < einander gelehrt werden. An�tatt des

mittleren dreijährigen Cur�us Über die griechi�che, römi�che und deut:

�che Ge�chichte in IV, und IIL, fann aber nur ein zweijähriger Statt

finden, und der Ausfall an Zeit muß durch Vermehrung der wöchent:
lichen Stundenzahl er�est werden. Von den 6 für Ge�chichte, Geo:

graphie und Naturwi��en�chaft be�timmten Stunden mögen in beiden
Cla��en 4 fúr die Ge�chichte genommen werden , �o daß im er�ten
Jahre die ganze alte Ge�chichte, bis zur Völkerwanderung, im zweiten
die deut�che Ge�chichte vollendet werden kann. Die beiden übrigen
Stunden werden in 1V, für den dritten Cur�us der Geographie, der die

Naturge�chichtemit berührt, in UL zunäch�t für die Vollendungdie�es
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Cier�us und dann für die mathemati�che Geographieund die Vorbegrif�e
der Phy�ik verwendet. Die drei Jahre der Secunda und Prima blei:
ben alsdann für den Cur�us der Univer�al-Ge�chichte.

2) Oder es fann auch eine theilwei�e Umkehrung der Gegen�tände
in den oberen Cla��en Statt finden. Wenn nämlich die volle Zeit, wie
wir �ie �o eben in der IV, und Il, fr die Ge�chichte gefordert haben,
nicht herauszubringen, und der mittlere Cur�us vielleicht nur bis zum
Ende der Carolinger in Deut�chland, oder bis zu einem andern Punkte
der deut�chen Ge�chichte durchzuführenwäre, �o möchte in der Unters-
und Ober-Secunda �ogleih der Cur�us der neueren Ge�chichte, der
den Schluß des ganzen Schulunterrichts machen �ollte, und der die

europäi�che Staatenge�chichte mit umfaßt, an die deut�che Ge�chichte in

�einer ganzen Ausführlichkeit ange�chlo��en werden. Für die Prima
bliebe dann die Univer�alge�chichte der alten Welt als Schluß des Schul-
unterrichts. Durch de�to �orgfältigere Wiederholungen müßte in die�em

Salleer�ebt werden, was bei die�er Anordnung an Voll�tändigkeit fel)-
en würde.

Wir haben auch die�en Weg, obgleich dabei ein Ausfall ent�teht,
andeuten wollen, um der Ueberlegung der Lehrer-Collegienbei �olchen
An�talten, welche in ihrer Zeit und in ihren Mitteln be�chränkt �ind,
möglich�t freien Spielraum zu la��en.

6. 17. Benußung anderer Unterrichts�tunden für die

Ge�chichte, Geographie und Naturge�chichte. — Um bei
allen An�talten �o viel Zeit als möglih für die drei �o umfa��enden
Unterrichtszweige der Ge�chichte, Geographie und Naturbe�chreibung zu
gewinnen, �ind alle die übrigen Unterrichts�tunden dafür zu Hülfe zu
nehmen, welche dieß irgend ge�tatten; al�o 1) der deut�che Sprach-
unterricht in allen Cla��en, um Le�e:, Rede- und Stylübungen �o
viel möglich aus dem Gebiete jener Disziplinen zu nehmen. Die, von

der Conferenz zur Sprache gebrachte Ausarbeitung eines darauf berech:
neten Le�ebuches für die unteren Cla��en, welches doch auch zugleich die

Folge des Sprachunterrichts und die Mannigfaltigkeitder Form beachtete,
i�t daher �ehr wichtig, wenn auh �chwierig; 2) der lateini�che und

griehi�he Sprachunterricht, indem in allen Cla��en, wo Ueber-

�ebungen in die�en Sprachen gemacht werden, der Stoff möglich�t aus

den be�prochenen Wi��en�chaften genommen, und indem ferner die Lectüre
der cla��i�chen Hi�toriker mehr mit der Ge�chichte in Verbindung ge-

bracht werde, ais gewöhnlichge�chieht; 3) der Schreibunterricht
in den unteren Cla��en, welcher �eine Themata aus dem Gebiete jener
Wi��en�chafc nehmen kann, damit auch nicht die klein�te Húlfe für ihre
Förderung ver�äumt werde z endlich 4) der Zeich¿enunterricht, de��en
Benußung für die Naturge�chichte, wenn auh nicht ausgedehnt, doch
in bedeutenderem Maaße möglich i�t, als bisher ge�chehen i�t.

Mán�ter, den 18. Augu�t 1830.

Das Mini�terium. communicirt die vor�tehende Jn�truction 2c. mit

dem Auftrage, die�elbe den Gymna�ial-Directoren zur Benußbung zuzu-

fertigen, auh Sorge zu tragen, daß der hi�tori�ch-geographi�che Unter:

richt die�er In�truction gemäß geordnet werde,

Berlin, den 18. October 1830.
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e) Mathematik.

No. 42. Circular: Verfügung an �ämmtliche Kdönfgl.Con�i�torlen, be:

treffend die Ertheilung des Rechnen-Unterrichtsauf den Gymna�ien.
Das Mini�terium hat Gelegenheitgehabt, zu bemerken, daß in

mehreren Gymna�ien verab�äumt wird, den Schülern zu der ganz un-

entbehrlichenFertigkeit im gemeinenRechnenzu verhelfen, indem theils
in manchen Gymna�ien, gegen die Ab�icht des Mini�teri, der eigent-
liche mathemati�che Unterricht �chon în der unter�ten Cla��e beginnt,
und �omit der Unterricht im gemeinen Rechnen ganz ausfällt, theils in
andern gelehrten Schulen, wo der Unterricht im gemeinen Rechnen
Statt findet, der�elbe nicht mit der erforderlichen practi�chen Einúbung
verbunden oder niht genau und �orgfältig genug von dem mathemati-
�chen Unterrichte getrennt wird. Da die Fertigkeit ith Rechnen in
jedem Lebensberufe nôthig i�t, und da die Erfahrung lehrt, daß der

Mangel an die�er Fertigkeit im �päteren Alter nicht leicht gehoben, oft
aber ungemein drúckend empfunden wird, �o �ieht das Mini�terium �ich
veranlaßt, hierdurch anzuordnen , daß der eigentliche mathemati�che Un-
terriht in �ämmtlichen Gymna�ien er�t in der Quarta beginnen, in
der Quinta und Sexta aber, als den beiden unter�ten Cla��er, die Fer-
tigkeit im Rechnen, ohne alle Einmengung der Mathematik, jedo<h auf
eine Úberall den ge�unden Men�chenver�tand und die Selb�tthätigkeit des

Schülers in An�pruch nehmende, und nirgends in ein bloß mechani�ches
und gei�tlo�es Abrichten ausartende Wei�e practi�ch eingeübt werden �oll.
Der bei dem Untecrichte im gemeinen Rechnenvon Seiten der Gym-
na�iallehrer am Zzwe>mäßig�ten zu beobachtende Gang i�t mit Sach-
kenntniß in der Vorrede zu dem von dem Profe��or Ohm hier im
Jahre 1818 herausgegebenenfurzengründlichen und leicht faßlichen
Rechnenbuchebezeichnet, welches überhauptbei dem fraglichen Unter-
richte nüßklicheDien�te wird lei�ten können,

Das Königl. Con�i�torium wird beauftragt, hin�ichtlih derjenigen
Gymna�ien �eines Bezirks , ín welchenMangel an Fertigkeit im ge-
meinen Rechnen bisher an den Schülernbemerkt worden, der obigen
Eröffnunggemäß, das weiter Erforderlichezu verfügen,

Berlin, den 18. März 1826,

No. 43. Den mathemati�chenUnterricht betreffend.
Das Mini�terium hat Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß in

manchen Gymna�ien noh immer nicht ein be�timmtes in den Händen
der Schüler befindlichesLehrbuch beim Unterrichte in der Mathematik
gebraucht wird. Wenn irgendwo, �o i�t in der Mathematik ein kurzes,
dem Bedürfni��e jeder Schüler - Abtheilung ent�prechendes Lehrbuch un-

entbehrlich,damit die Schüler �owohl bei der Präparation, welche bei
dem mathemati�chen Unterrichte eben �o nothwendig wie bei den übri:
gen Unterrichts-Gegen�tändeni�t, als auch in der Cla��e beim Vortrage
des Lehrers, und endlich bei der Repetition einen fe�ten Anhalt haben
Und feine deutliche Ueber�icht der Wi��en�chaft gewinnen. Ohne ein

�olches Lehrbuchi�t die Präparation der Schüler zu den mathemati�chen
Lectionenunmöglich, der Schüler �chwebt bis zum Schlu��e des Cur�us
in gänzlicherUngewißheit über das Ziel, wohin und über den Weg,
auf welchem er geführt werden �olle. Mißver�tändni��e und Jrrungen
im Auffa��en des Gehörten und Lücken in den etwa nachge�chriebenen
oder zu Hau�e ausgearbeitetenHeften �ind unvermeidlichund �elb�t das
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genaue Jneinandergreffen und Fe�thalten der Ab�chnittspunkte der Cur�e
wird �chwieriger und läßt �ich auh nicht einmal gehöôrigcontrolliren.
Um die�en und ähnlichen Uebel�tänden zu begegnen, welche bisher bet
dem mathemati�chenUnterrichte in den Gymna�ien wegen Mangels
eines be�timmten Lehrbuches �ich mehr oder weniger bemerklih gemacht
haben, will das Mini�terium hierdurch fe�t�eßen, daß von O�tern k. J.
ab ein be�timmtes in den Händen der Schüler befindliches Lehrbuch
bei dem mathemati�chen Unterrichte in den betreffendenCla��en aller

Gymna�ien gebraucht und auf etwaige Einreden der Lehrer der Mathe-
matik gegen die�e Maaßregel keine weitere Rück�icht genommen werden

�oll. Das Mini�terium halt es für wün�chenswerth und auch thunlich,
daß ein und da��elbe Lehrbuch für alle mathemati�che Cla��en eines

Gymna�iums be�timmt wird. Sollten hiergegen von einzelnen mathe-
mati�chen Lehrern deshalb Bedenken erhoben werden, weil es bis jet
an einem für alle Cla��en gleich pa��enden Lehrbuchefehle, �o i�t es we-

nig�tens nôthig, daß immer tin je zwei Cla��en, al�o in Quarta und

Tertia, wie in Secunda und Prima ein und da��elbe mathemati�che
Lehrbuch gebraucht wird. Die Vor�chläge wegen des einzuführenden
Lehrbuchs �ollen von den Lehrern der Mathematikin den einzelnen
Gymna�ien ausgehen und das Mini�terium will für dic�en Fall die Ge-

nehmigung oder Verwerfung der vorge�chlagenen Lehrbücherdem Königl.
Provinzial-Schul-CollegiumÜberla��en ; jedoh hat das Königl. Provin-
zial-Schul-Collegium �päte�tens in der er�ten Hälfte des Monats März
fk. J. das Verzeichniß der für die einzelnen Gymna�ien �eines Bezirkes
genehmigtenmathemati�chen Lehrbücherhierher einzureichen. Schließlich
fordert das Mini�terium das Königl. Provinzial-Schul-Collegiumauf,
in angeme��ener Art eine genaue Controlle darüber anzuordnen, daß der

mathemati�che Unterricht in den einzelnen Cla��en der Gymna�ien gehö-
rig in einander greife, das Pen�um für jede Cla��e nah dem einzufüh-
renden Lehrbuchebe�timmt und in den anzuordnenden jährlichen oder

halbjährlichen Cur�en jedesmal ab�olvirt wird. Ab�chriftlih der des-

fall�igen an die Gymna�ien erla��enen Verfügunghat das Königliche
Provinzial-Schul-Collegium hierher einzureichen.

Berlin, den 24. December 1833.

An das Königl. Provinzial: Schul- Collegium zu Königsberg, Stettin,
Po�en, Magdeburg, Müún�ter, Coblenz, hier, Breslau.

No. 44. Auszug aus dem Programm des Gymna�it zu Stral�und
vom Herb�t 1822. Ueber den Unterricht in der Mathematik.

Sexta. Vorausge�eßt wird die Kenntniß der Zahlzeichenund des

Gebrauchs der�elben zur Bezeichnung un�ers dekadi�chen Zahlen�y�tems,
d. h. die Kenntniß des Zählens. Deßhalb beginnt der Unterricht in

die�er Cla��e mit den �ogenannten vier Species in ganzen Zah-
len, benannten �owohl als unbenannten, �o weit dies ohne Anwendung
der Brúche möglich i�t. Der Schüler i�t für die folgende Cla��e reif,
�obald er hierin Sicherheit und Fertigkeit erlangt hat. Der Lehrgang
darf nur halbjährig �ein, weil der Knabe nur dur< öftere Wieder:

holung de��elben Ab�chnittes die erforderliche Fertigkeit erhält, ohne
während des Vortrags zu ermüden.

Quinta. Die Kenntniß der vier Species wird hier auf die Be-

handlung der Br úche ausgedehnt, jedoh mit Aus�hluß der Decimal-

brüche. Als Anwendung �chließen �ich hieran die leichte�ten Fälle der

einfachen Proportionsrechnung, ohne jedoch in die�e tiefer einzugehen.
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Es �oll die mechani�che Fertlgkeit der Bruchbehandlunghier vdllig er:

reicht werdenz mehr aber wird für den Unterricht ín der folgenden
Cla��e als Vorbereitung nicht erfordert, ja das Weiter�chreitenwürde

�ogar nachtheilig �ein. Der Lehrgang i�t auh hier halbjährig, und
es wird Sache des Lehrers �ein, durch eine immer neu gewählte Form
des Vortrags und der Bei�piele auch diejenigenin Spannung zu er-

palten,welche die�elbe Dar�tellung �chon einmal oder mehrmals gehört
)aben.

_
Quarta. Anfang des wi��en�chaftlihen Vortragsin einem halb-

jährigen Lehrgange,wobei die beiden großenZweigeder Wi��en�chaft,
die allgemeineArithmetik und die Geometrie, mit einander parallel
laufen, doch �o, daß für die Arithmetik etwas mehr Zeit be�timmt wird,
als fúr die Geometrie, da leßtere wegen ihrer größerenAn�chaulichkeit
�chon an �ich leichter aufgefaßt zu werden pflegt als jene. Näch�t einer

kurzenallgemeinen Einleitung in die Größenlehre gehört nun hierher:
1) Aus der allgemeinen Arithmetik oder Algebra: a) Von den

Zahlen und ihrer �y�temati�chen Bezeichnung. Doch wird die gründ-
liche Dar�tellung des dekadi�chen Zahlen�y�tems, �o wie die Lehre von
den Zahlen�y�temen überhaupt einer �päteren Zeit aufge�part werden
mü��en. — b) Von den bekannten vier Species in ganzen Zahlen, benann-
fen und unbenannten; denn obgleich lelßtere im Grunde in das Gebiet
der angewandten Mathematik gehören, �o darf der prakti�che Gebrauch
der�elben doh deßhalb nicht über�ehen werden, weil man von der Schule
nit Recht fordert, daß �ie auch diejenigen Fertigkeitenhervorbringe, ohne
welche nicht einmal eine niedere Stufe ineu�chlicherBildung denkbar
i�t, — Kenntniß der Primzahlen. — c) Von den Brüchen, den ge-
meinen �owohl, als den Decimalbrüchen. Die�er Ab�chnitt erfordert
vorzugswei�e ein längeres Verweilen,was nur dadurch abgekürztwer-

den fann, daß auf der vorigen Bildungs�tufe die mechani�che Behand-
lung der Brúche zu gehörigerFertigkeitgebracht i�.

2) Aus der Geometrie: a) Allgemeine (kurze) Einleitung in die

Betrachtungräumlicher Größen. — b) Von der geraden Linie. —

2 Von den Winkeln und Parallelen. — d) Von der Congruenzder
Dreiecke.

Tertia, Nach einer Wiederholungdes in Quarta Vorgetragenen,
um die etwa �ichtbaren Lúken auszufüllen, be�onders in Beziehungauf

gegren�chaftlicheBegründung, folgt nunmehr in einem ganzjährigen
ehrgange :

D Aus der Algebra (im er�ten Halbjahre): a) Die Lehre von den

entgegenge�eßten Größen, mit Anwendung der�elben auf die �chon er-

lernten vier Species. — b) Die Behandlungzu�ammenge�eßter Zahlen,
d. h. die Addition, Subtraction, Multiplication und Divi�ion der Po-
lynomen,wobei naturlich die Bedeutung und der Gebrauch der Éin-

�ließungszeichen(Klammern) nachgewie�enwerden muß. Zu bemerken
i�t hier, daß zwar die bekannte Methode, Polynomen zu dividiren , ge-
lehrt werden muß, daß aber die Auf�uhung der Gründe die�es Ver-
fahrens jeht no< ohne Erfolg �ein wúrde, und ohne Nachtheilaus-

ge�est werden kann. — c) Von den Potenzen. Die�er Ab�chnitt be-
darf der größten Aufmerf�amkeit und eines ret be�onnenen Verwei-
lens, um die Rechnung mit Potenzen dem Schüler ganz geläufigzu
mnachen. Man darf nicht eher ruhen, bis jeder, den man nicht über-
haupt aufzugeben gedenkt, die�er Rechnung völlig Herr gewordeni�t.

1 dem Ende muß einestheils das We�en der Potenz �elb�t deutlich
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darge�tellt, auh die an�cheinende Ungereimtheit vdllig gehoben wer-

den, welche Anfängergewöhnlih in Ausdrú>ken wie a, a", a
zu finden glauben, und allerdings zuer�t finden mü��en z anderentheils
darf man die Bei�piele, welche man zur Verdeutlichung des Vortrags
rechnen läßt, nicht zu �par�am und nicht zu einfach wählen, �on�t er-

�hri>t der Schüler hinterher vor jedem Ausdru>ke, der nur etwas

bunt aus�ieht. — d) Von der Ordnung zu�ammenge�eßter Zahlen, �ammt
Anwendung auf Zahlen�y�teme. Hier werden die er�ten Begriffe der

Reihen entwickelt, um eben das dekadi�che Zahlen�y�tem — und jedes
andere gleichfalls — als eine nah Potenzen geordnete Reihe zu erken-
nenz wobei zugleich ein Rückblick auf die Decimalbrüche geworfen wird.

Endlich wird hier vom Gebrauche der Ordnungsexponentender Zahlen
zu reden �ein. — e) Ausziehung der Quadrat - und Kubikwurzeln mit

voll�tändiger Begründung des Verfahrens, was durch den vorhergegan-
genen Ab�chnitt ungemein erleichtert wird. — €) Von den Verhältni��en
und Proportionen. Die Lehre von den Verhältni��enwird Gelegenheit
geben, noch einmal auf die vier Species zurú>zukommen, ja es i�t eigent-
lih er�t jeht möglih, genügendeDefinitionen der�elben aufzu�tellen.
Den Be�chluß macht die Anwendung der Proportionslehre auf die

Rechnungen des búrgerlichenLebens.

2) Aus der Geometrie (im zweiten Halbjahre): a) Congruenzder

Vielee, �owohl im allgemeinen, als auh insbe�ondere der ebenmäßigen
und regelmäßigen, deren Eigen�chaften Überhaupt hier mit erörtert wer-

den mü��en. — b) Gleichheit der völlig begrenztengeradlinigen Figuren.
— cc) Aehnlichkeit der�elben, woran �i<h naturlih die Auf�uchung der

ver�chiedenen Proportionen am Dreie>ke und am Vielecke reihet. —

d) Vom Krei�e. — e) Von den Verhältnißzahlen der Figuren, oder
von der Ausme��ung der�elben.

Wenn gleich die Algebra und die Geometrie in zwet ver�chiedenen
Halbjahren vorgetragen werden, �o darf doch in jedem von beiden Zeit-
ab�chnitten die Wiederholung der Gegen�tände des vergangenen nicht

fehlen,wozu in�onderheit die häuslichen Arbeiten Veranla��ung dar-
eten.

Secunda. Der Lehrgangi�t einjährig, �o daß im er�ten Halb-
jahre die Algebra, im zweiten ader die Geometrie fortge�eßt wird. Fol-
gende Gegen�tände �ind abzuhandeln:

1) Aus dex Algebra: a) Von den einfachen und quadrati�chen
Gleichungen. — b) Von den durch Divi�ion ent�tehenden Reihen. Hier
wird das �hon früher erlernte Verfahren bei der Divi�ion der Po-
lynomen aus Gränden erkannt, und auf die Divi�ion des Ausdrucks

zurüfgeführt werden mü��en. Als Anhang �chließt �ich daran
1+ 9g

die Unter�uchung der Perioden der Decimalbrúche. — c) Von den

Progre��ionen. Entwickelung der bekannten Formeln, nnd Jnterpolation
der Progre��ionen. — 4) Von den Logarithmen. Begriff der�elben und

Nachwei�ung der Möglichkeit unendlich vieler logarithmi�chen Sy�teme
Überhaupt; Berechnung der briggi�chen, und Behandlung der�elben in

Rechnungen vermittel�t der bekannten vier Grundge�etze. Die Berech-
nung der briggi�chen Logarithmendarf nur im allgemeinenals ausführ-
bar dur< Fnterpolation einer geometri�chen und arithmeti�chen Pro-
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Zre��ion darge�tellt werden, da die dur hdhere Analy�is bedingten
Me-

thoden ihrer Berechnung natürlich niht hierher gehören. DieZíins-
re<hnung�chließt �ih an als eine bequeme Anwendung. — e) Von den
irrationalen und unmöglichen Zahlen. Auf�tellung einer allgemeinen
Form der�elben und Unter�uchung der Bedingungen, unter denen �ich

gurtVerbindung �olcher Zahlen rationale und möglicheRe�ultate er:
eben.

2) Aus der Geometrie: a) Die ebene Trigonometrie, d. h. die An-
fangsgründeder Goniometrie, die eigentliche Trigonometrie und die

lnfangsgründeder Polygonometrie und Cyklometrie. — b) Die Ste-
reometrie, a��o: Beziehung einer Ebene zu geraden Linien außerhalb
der�elben — Betrachtung der körperlichenWinkel — Formen der Poly-
eder und ihrer Schnitte — Congruenz und Sleichmäßigkeit der Poly-
eder — Verhältni��e und Aehnlichkeitder�elben — Formen und Schnitte
der gerundeten Körper — Verhältni��e der drei gerundeten Körper und

ihrer Oberflächen — Sphäri�che Geometrie insbe�ondere — Verhältniß-
zahlen der Körper oder Ausme��ung der�elben.
_Príma. Der Lehrgang i�t zweijährig, do< �o geordnet, daß

die alljährlich neu Eintretenden ohne Mühe in den Vortrag eingehen
önnen.

1) Jm er�ten Jahre: a) Anfangsgrúnde der Combinatiorislehre,
d. h. von der Permutation, Variation und Combination, �owohl ohne
als mit Wiederholungen. — b) Der binomi�che Lehr�a für jede Art
von Exponenten. — c) Cubi�che und höhereGleichungen. — d) An-

fangsgründe der Functionenlehre. '
2) Jm zweiten Jahre: a) Sphäri�che Drigonometrie, d. h. die ei:

gentliche Dreie>ksme��ung und die Betrachtung der �phäri�chen Vielecke

mit Anwendung der�elben auf die regelmäßigen Körper. — b) Pro-
jectionslehre. — <) Curven der zweiten Ordnung ( Kegel�chnitte) nach
der geometri�chen Methode mit Vergleichung der analyti�chen.

f) Zeichnen.
No. 45. Ciíircular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial: Schul : Collegien, den Unterricht im

Zeichnen in den Gymna�ien betre��end.
Nach der bisherigen Erfahrung hat der für alle Gymna�ien ange-

drdnete Unterricht im Zeichnen in �ehr vielen die�er An�talten nicht den

beab�ichtigtenErfolg gehabt, und gewöhnlich i�t die Zahl derjenigen
Schäler �ehr klein, welche bloß durch die�en Unterricht in den Gymna-
len nur zu einiger Sicherheit und Fertigkeitim Dar�tellen von Formen

mittel�t be�timmter und richtiger Umri��e gelangen. :

Noch geringer i�t nah der bisherigenErfahrung die Zahl der SchÜ-
ler, welche die�em Unterrichte außer einer befriedigenden Sicherheit und
Fertigkeitim Nachzeichnen auch Bildung des Auges und Gei�tes für
<hôneFormen und eine genügendeEin�icht in deren Natur und Ver-

âltni��e zu danken haben. So weit das Mini�terium die einzelnen
Bymna�ien in den ver�chiedenen Provinzen der Königl. Staaten näher
rennt, haben bisher mannigfaltige Ur�achen und Um�tände den beab�ich:
tigten Erfolg des Unterrichts im Zeichnen in den Gymna�ien gehindert;
mancheLehrer, wenn �ie auch die erforderliche Ge�chicklichkeit im Zeich-
nenbe�iken, beobachten bei ihrem Unterrichte keinen be�timmten , regel-

mäßigfort�chreitenden Gang, �ind úber das Ziel ihres Unterrichtsin
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Bezug auf die Gymna�ien ün Un�ichern und Unklaren, oder ver�tehen
es nicht, �ich bei den Schülern in Autorität zu �eßen, die Disciplin
gehörig zu handhaben und bei ihrem Unterrichte �o ern�t, �treng und

gründlich zu verfahren, als es zur Erreichung des Zweckes de��elben
ganz unvermeidlich i�t. Hierzu kommt, daß in vielen Gymna�ien die

Be�oldung der Zeichnenlehrer zu gering im Verhältni��e zu der Mühe
und An�trengung i�t, welche angewandtwerden muß, um einen be��eren
Erfolg des Zeichnenunterrichts herbeizuführen. Jn manchen Gymna�ien
wird der Unterricht im Zeichnen nur auf die unteren oder die mittleren

Cla��en be�chränkt, und �omit i�t bei den wenigen Stunden, welche dem-

�elben wöchentlich gewidmet werden können , die Zeit zu kurz, um nur

die allerer�ten Elemente des Zeichnens gehörig einzuüben und das Auge
der Schüler an richtiges Auffa��en, �o wie die Hand an be�timmtes
Nachzeichnenzu gewöhnen. Das eigenthümlicheLocal, welches der

Unterricht im Zeichnenniht wohl entbehren kann, fehlt in vielen Gym-
na�ien, und die gewöhnlichenSchulcla��en mit ihren für das Zeichnen
nicht bere<hneten Schultafeln und Bänken werden die�em Unterrichte
niht �elten hinderlich. Eine andere nicht leicht zu be�iegende Schwiec-
rigkeit �cheint aus der großen Schülerzahl mancherGymna�ien und

ihrer einzelnen Cla��en zu erwach�en, welche zwe>mäßigim Zeichnen zu
be�chäftigen, auh für den ge�chickte�ten und geübte�ten Lehrer keine ge-
tinge Aufgabe i�t. Bei den mannigfaltigen äußeren Vorkehrungen,
welche der Unterricht im Zeichnen erfordert, i�t es räthlich , für den�el:
ben wenig�tens zwei auf einander folgende Stunden auszu�eben, und da

die�e ohne Nachtheil für die übrigen Lehrgegen�tände nicht wohl anders
als an den freien Nachmittagen des Mittwochs und Sonnabends, welche
zur Erholung der Schüler be�timmt �ind, gefunden werden können , �o
ergiebt �i<h hieraus ein neuer Uebel�tand für den Unterricht im Zeich:
nen, und viele Directoren und Rectoren der Gymna�ien pflegen die

Theilnahme der Schüler an die�em Unterrichte, eben weil er nur auf
die Nachmittage der Mittwoche und Sonnabende verlegt werden fann,
von ihrer freien Wahl abhängig zu machen.

Endlich gebricht es niht wenigen Gymna�ien an einer für einen

methodi�chen Unterricht im Zeichnen berechnetenSammlung von Vor-
legeblättern und Bü�ten zum Nachbilden in den ver�chiedenen Cla��en,
nicht zu gedenken, daß manche Schüler zu arm �ind, um �ih aus eige-

nen
Mitteln die zum Zeichnen erforderlichen Materialien an�chaffen zu

önnen.

O6 und in wie weit die im Obigen angedeuteten Hinderni��e und

Schwierigkeiten dem beab�ichtigten Erfolge des Zeichnen:Unterrichtes in
den zum Re��ort des Königl. Con�i�toriï gehörigenGymna�ien im Wege
�tehen, oder ob und in wie weit noh andere Um�tände bei einzelnen
Gymna�ien auf die Erreichung des Zweckesdie�es Unterrichts nachthei-
lig einwirken, hiervon wün�cht das Mini�terium mittel�t eines ausführ-
lichen Berichts des Königl. Con�i�torii in nähere Kenntniß ge�eßt zu
werden, und zugleich die Vor�chläge de��elben darüber zu vernehmen,
wie es möglich �ein wird, die fraglichen Hinderni��e und Schwierigkeiten
zu be�eitigen und den Erfolg des Zeichnen- Unterrichts mehr als es bis

jeßt der Fall i�, den Gymna�ien für die Zukunft zu �ichern. Jn dem

desfall�igen hierher zu er�tattenden ausführlichenBerichte hat das Kö-
nigliche Con�i�torium �ich niht nur über die Qualification jedes einzel-
nen Zeichnenlehrers an den Gymna�ien �eines Bezirks, über die Arc,
den Gang und das Ziel, �o wie den Erfolg �eines Unterrichts näher zu
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äußern, �ondern auch die für jeden Zeichnenlchrerausge�eßte Be�oldung
oder Remuneration und ob �ich Gelegenheit zu Nebenverdien�t durch
Privatunterricht oder Kun�tarbeit darbietet, ferner die Zahl der Zeich-
nen - Cla��en und der Schüler in jeder Cla��e, �o wie der wöchentlich für
jede Cla��e be�timmten Stunden und endlich die Be�chaffenheit des für
die�en Unterricht gewählten Locals und der vorhandenen Samtalungen
von Vorlegeblättern und Bü�ten genau hierher anzuzeigen.

Berlin, den 16. Januar 1828.

No. 46, Ciírcular über den�elben Gegen�tand.
Aus den über die Be�chaffenheit des Zeichnen:Unterrichts an den

Gymna�ien er�tatteten Berichten der Königl. Provinzial - Schul. Colle-
gien hat das Mini�terium er�ehen, daß dem Gedeihen die�es Unterrichts-
zweiges an vielen An�talten �ehr bedeutende Hinderni��e im Wege �tehen.
Es muß freilich zuge�tanden werden, daß die�e �ih nicht Überall auf ein
Mal be�eitigen la��en, indeß i| es doch keinem Zweifel unterworfen, daß
�ih �ehr viel noh erreichen läßt, weun der Sache die gehörigeAuf-
merk�amkeit zugewendet, ein be�timmtes Ziel ins Auge gefaßt und von

den Lehran�talten , vorzüglich den Directoren und den Auf�ichts- Behör:
den, mit Beharrlichkeit verfolgt wird.

Das Mini�terium �ieht �ich desha!b zu nach�tehenden allgemeinen
Vor�chriften und Andeutungen veranlaßt:

1) Der Unterricht im Zeichnen gehört zu den allgemeinenBildungs:
mitteln, und darf daher in feiner Schulan�talt ganz vernachlä��igt wer-

den. Er hat den Zwe, das Auge des Knaben und Jünglings zu
üben, die Dinge um ihn her in dem Charaäfkteri�ti�henihrer Form be-

�timmt und richtig aufzufa��en, die Fertigkeitfür die Dar�tellung der:
�elben zu gewähren und zugleichden Sinn für die Schönheit der For-
men zu beleben und auézubiiden. Es i�t demnach das reine Natur-
zeichnen der Vorwurf des Zeichnen-Unterrichts in den Gymna�ien und

andern ähnlichen Schulan�talten, Was darüberhinausgeht, die Anlei-

tung und Ausbildung des künftigenKün�tiers, liegt niht in �einem
Bereich, �ondern bleibt den für die�en Zwe> be�onders organi�irten An-

kalten, den eigentlichen Kun�t�chulen, vorbehalten.
Um nun die Gymna�ien in Stand zu �eßen, auh im Zeichnenihrer

Aufgabezu ent�prechen, und um zugleichder bisher in die�em Unter-

richtszweigeherr�chenden, in der Unktarheitder Auffa��ung des Zwecks
gegründeten Willführ zu begegnen, läßt das Mini�terium dem Königl.
‘Provinzial:Schul: Collegio den wohl durchdachten, von der hie�igen
Königl. Academie der Kün�te revidirten und bereits für die Gymna�ien
des Großherzogthums Po�en genehmigtenLehrplan (Beilage 1.) mit
dem Auftrage zugehen,die Directoren der Gymna�ien anzuwei�en, den

Zeichnen- Unterricht an den ihrer Leitung anvertrauten An�talten da-

nach zu ordnen, darauf zu halten, daß die Zeichnenlehrerden darin vor-

gezeichneten Stufengang im We�entlichen genau befolgen, und wo die-

�elben der Belehrung bedürfen, die�e ihnen unter Zuratheziehung der den

Gegen�tandbehandelnden Schkiften oder in der Sache erfahrener Per-
�onen zu gewähren.
_2) Es �ind an jedem größeren Gymna�ium für den Zeichnen-Unter-

richt vier Cla��en einzurichten, und für jede zwei auf einander fol-
gende Stunden wöchentlich zu be�timmen. Wo es irgend �ich thun
läßt, i�t dafür zu �orgen, daß die Cla��en- Eintheilung für den Zeichnen-

terricht von dex Cla��en - Cinthei�ung der Schule unabhängig �ei, An
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An�talten von geringerem Umfange kann die Zahl der Cla��en vermin-
dert werden, doch wird die Zahl der an dem Unterrichte Theil nehmen-
den Schüler be�timmen mü��en, ob die er�te und zweite oder die dritte
und vierte Bildungs�tufe zu combiniren �ind. Die Combination der

zweiten und dritten i�t nicht zulä��ig.
'

Wenn auch nicht verlangt werden mag, daß alle Schüler zur
Theilnahnie an dem Zeichnen-Unterrichte anzuhalten, �o i�t doch dahin
zu wirken , daß künftig jeder Schüler wenig�tens den Cur�us der er�ten
und zweiten Bildungs�tufe durchmache.

4) Woes irgend ge�chehen kann, muß ein eigenes Lehrzimmerfür
den Zeichnen- Unterricht eingerichtet werden.

5) Es i� bei jedem Gymna�ium der Bedarf des zur Ausführung
des Lehrplans erforderlichen Apparats, der Vorlegeblätter 2c. genau zu
ermitteln und die An�chaffung der�elben, wenn es bei manchen Schulen
auch nur lang�am und nach und nach ge�chehen kann, aus den jährli-

henEr�parni��en oder �on�tigen disponiblen Fonds der An�talt zu be-

wirken.

6) Jn �ofern die bisher ausge�eßten Fonds zur Remuneration für
die etwa vermehrte Arbeit der Zeichnenlehrerniht ausreichen, muß
ebenfalls darauf Bedacht genommen werden, die�elben aus den erwähn-
ten Mitteln zu erhöhen.

7) Die be��ere Ordnung des Zeichnen- Unterrichts in den Gymna�ien
und höheren Búrger�chulen wird zuverlä��ig zur Folge haben, daß künf:
tig auch Diejenigen, welche �ich dem Lehrfache widmen, die�en Gegen-
�tand des Unterrichts nicht mehr wie bisher vernachlä��igen werden, und

indem �ie �ich für den�elben befähigen, �ich eine Gelegenheit mehr ver-

�chaffen, als derein�tige ordentliche Lehrer ihr Einkommen durch die au-

ßerordentliche Uebernahme von Zeichnen�tunden zu verbe��ern. Am mei-

�ten wird hierdur<h die Schule gewinnen, weil �ie der Schwierigkeiten
überhoben wird, die die An�tellung von Zeichnenlehrernfür eine nicht
bedeutende Remuneration und obendrein �olcher, denen es gewöhnlich an

allem pädagogi�chen Ge�chik gebricht, mit �ich bringt. Das Königliche
Provinzial: Schul - Collegiumhat die Schul: Directorenauf die�en Punkt
aufmerk�am zu machen, damit �ie mit Talent für das Zeichnen begabten
JFünglingen, welche �ich dem Lehrfachzu widmen gedenken, ihren Rath
in die�er Beziehung ertheilen können.

8) Auch von Seiten der Schullehrer: Seminarien kann für die

Sache viel ge�chehen, wenn dahin gewirkt wird, daß diejenigenZöglinge,
die fúr das Zeichnen Talent haben und Übrigens zu einer An�tellung
für den Unterricht im Schreiben und in den Realkenntni��en an den
unteren Cla��en der Gymna�ien qualificirt werden mögen, �o weit ge-
führt werden, daß �ie auh den Zeichnen-Unterricht nach dem vorge-
�chriebenen Plan ertheilen fönnen.

9) Es bleibt bei der Be�timmung vom 2. April 1827, nah welcher
für den Zeichnen-Unterricht künftig nur �olche Lehrer angenommen wer-

den dürfen, welche ein Qualifications - Atte�t von einer Königl. Kun�t-
Academie aufwei�en können. Die Königl. Academie der Kün�te hier
und die Königl. Kun�t-Academie zu Dü��eldorf �ind angewie�en, die

Prúfung der A�piranten zu Zeichnenlehrer:Stellen nah der hier in

Ab�chrift beigefügtenJn�truction (Beilage 2.) zu veran�talten. Die
Schul - Directoren �ind von dem Junhalte die�er Jn�truction in Kennt-
niß zu �eßen, damit �ie in vorkommenden Fällen die zu den gedachten
Lehr�tellen �i<h Meldendendanach be�cheiden können.
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Das Mini�terium empfiehltdem Königl. Provinzial-Schul-:Collegio
aufs Angelegentlich�te,nah Anleitung der vor�tehenden Be�timmungen
UndAndeutungen �i<h der Sache des Zeichnen: Unterrichts an den Gym-
na�ien mit allem Ern�te anzunehmen,und erwartet in dem jedesmaligen
Jahresberichte einen �peciellen Nachweis, was zur Förderung die�es Un-
terrichts an den einzelnen An�talten ge�chehen i�t.

Berlín, den 14, Márz 1831.

No. 47. Lehrplanfür den Zeichnen:Unterricht in den Gymna�ien und
höheren Bürger�chulen.

y Er�te Stufe.
Elemente des Linear-Zeihnens,verbunden mit der Formen-

ehre.

_ Auf die�er Stufe des Zeichnen-Unterrichts �oll der Schüler mit den
Elementen der Form vertraut werden, die Linie in ver�chiedenen Rich-
tungen, Maaßverhältni��en und Verbindungen richtig auffa��en und �ie
�owohl nach als ohne Vorbild dar�tellen lernen.

Mit die�em Unterrichte wird die Formenlehre verbunden , theils um

bei dem�elben zugleih den Gei�t der Schüler zu be�chäftigen und zu
bilden,theils um durch die be�tändige augenblicklicheAnwendung der zu
erlangenden Fertigkeit zu einem be�timmten Zweck ihre Theilnghme für
den Zeichnen-Unterricht immer rege zu halten.

Die Einleitung bildet der Anfang der Formenlehre.
$. 1. Flächen, Kanten und Ecken am, Körper, für �ich betrachtet,

zu unter�cheiden und zu zählen. Ebene und gebogene Flächen; gerade
Und frumme Kanten; �piße und �tumpfe Ecken. .

6, 2, Flächen, Kanten und Ecken des Körpers nah dem Ge�ichts-
punkt zu be�timmen. Oben, unten; vorn, hintenz rechts, links.

6. 3. Punkt und Linie. — Die Elemente des Zeichnens. Gerade,
frumme Linie.

. 4. Zwei Punkte be�timmen die Richtung einer geraden Linie,
und wenn es die äußer�ten �ind, ihre Länge: Endpunkte.

I Von den geraden Linien.

$. 1. Richtung der Linien, gegen die Erde. Senkrecht, wage:
recht, �chräg. Der Lehrerzeichnet die Linie, �o wie er �ie nah ihrer
Richtungbenannt hat, an der Tafel vor ; die Schüler zeichnen�ie nach.
Um das Fal�chzeichnen und be�tändiges Auswi�chen zu verhüten, darf
anfangs feine Linie ohne vorherige Sekung der Endpunkte von den

Schúlern gezogen werden. Die Schüler zeichnenanfangs auf der Schie-
fertgfel; nachdem �ie einige Sicherheit erlangt haben , auf Papier mit

Blei. Der Schüler muß von Anfang an dazu angehalten werden,

nichtúbereilt und nachlä��ig zu zeichnen, damit nicht öfteresAuswi�chen
hôthig werde. J�t dies, nachdem er angefangen hat, auf Papier zu
zeichnen,doch der Fall, �o muß er zur Schiefertafel zurückkehren.Nie-
mals aber darf die�elbe Uebung zu lange fortge�eßt, �ondern es muß, ob-
wohl mit Berüek�ichtigung der Eigenthumlichkeitder einzelnen Schüler,
mit ähnlichen abgewech�elt werden, indem �on�t leicht Ueberdrußund

Nachlä��igkeiteintreten, völligeSicherheit und Richtigkeit der Zeichnung
doch aber nur in �eltenen Fällen erreicht werden würde.

$. 2. Richtung der Linien gegen einander. Gleichlaufend,
Ungleichlaufend, �ich �hneidend u. �, w.

.

$. 3, Durch�chnittspunfkte. Zwei gerade Linien können nur

tinen gemein�chaftlichenDurch�chnittspunkt haben.
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$. 4, Winkel. Zwei Schenkel, Spike, Oeffnung, Scheitelpunkt.
$. 5. Lage der Winkel gegen einander. Gemein�chaftlicheSchen-

fel, gemein�chaftliher Scheitelpunkt. Nebenw inkel, auf einer gera-
dèn Linie, in einem Winkel, um einen Winkel. Gegenwinkel, in-

nere, äußere, Wech�elwinkel, innere, äußere, Scheitelwinkel.
. 6, Größe der Winkel. Rechter, �piker, �tumpfer.

$ 7. Figur. Seiten. Ecken. Wenig�tens 3 Linien. So viel Sei:

ten, �o viel Een. Dreie>, Viereck, Fünfe> 2. Bei der Zeichnung
der Figuren finden die oben gemachten Bemerkungen Anwendung. Es
wird aber mehrfachen Nußen haben, wenn der Lehrer niht nur die

Figuren, von welchen er �pricht, und welche er be�chreibt, an der Tafel
vorzeichnet , �ondern wenn er auch Körper vorzeigt, Würfel, Dreiecke
u �. w., an ihnen die gerade zur Bildung der Figur nöthigen Linien

bemerfklih macht, und �ie vor den Augen der Schüler auf die Tafel,
natürlih in geometri�cher An�icht, überträgt. Demnäch�t werden vorge-

zeigte geradlinige Figuren von den Schülern theils an der Tafel, theils
auf ihrem Papiere aus der Erinnerung gezeichnet, geradlinige zu�am-
menge�eßte Figuren werden na< dem vorge�prochenen Verhältni��e oder

nah gegebenen oder gewählten Punkten von den Schülern gezeichnet;
einfache Figuren dur< Theilungslinien in verlangte Figuren getheilt.
Wenn die Schüler die geforderten und an der Tafel vorgezeichneten
Linien nachzeichnen,muß auf ihre ver�chiedene Fertigkeit die erforderliche
Rúek�icht genommen und darauf gehalten werden, daß �ämmtliche Schü-
ler möglich�t genau und richtig nachzeichnen. Den Schluß machen �ym-
metri�che Verbindungen gerader Linien, welche zuer�t der Lehrer an der

Tafel vorzeichnet und von dem Schüler nachzeichnen läßt, zulelt �ie
den Schülern theils in der Cla��e, theils zu Hau�e zu eigener Erfindung
Úberläßt. Bet die�er lezten Uebung wird �ich zeigen, wie weit die ein-

zelnen Schüler zu einer freieren Auffa��ung und zu richtiger, genauer
und freier Dar�tellung vorbereitet und fähig �ind. Während die�er

gen
wird die Formenlehre, welche den Stoff zu ihnen bietet, fort-

e�ebt.°
$. 8. Vom Dreie>. Nach den Seiten: gleich�eitig, gleich-

�chenklig, ungleih�eitig. Nach den Winkeln: rechtwinklig, �tumpf-
winklig, �pibwinklig.

$. 9. Vom Viere>. Nach der Länge der Seiten; nach der

Richtung der Seiten, nah den Winkeln,

2 Dan | Nechte>
|

4

longum
3) Rhombus Parallelogramm,

4) Rhomboid /

5) Trapez
6) Trapezoid, Diagonale.

$. 10, Viele>e, RegelmäßigeFiguren. Anzahl der Diagonalen
bei ver�chiedenen Figuren. Anzahl und Namen der dadurch ent�tchen-
den Figuren.

$. 11, Symmetrie. Mittellinie. Symmetri�che Figuren.

IT, Von den krummen Linien.

$, 1, Einfache Bogen. Ausbiegung. Einbiegung.
$, 2, Verhältniß der geraden Linie zum einfachen Bo-

gen.Durch�chnittspunkte einer geraden Linie mit einem einfachen
ogen. Sehnen, Tangente, Berührungspunkt, Maaß der Krümmung.
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9 3, Ver�chiedene Arten der krummen Lititen, EinfacheBogen;
ge�chlo��ene Linien (in �i< zurü>laufend), �ich �chneidende Linien,
SchenkellinienzSchlangenlinien; Wendepunkt, |

$. 4. Verhältniß der geraden Linie zu den ver�chiede:
len frummen Linien. Anzahl der Durch�chnittspunktez bei der ge:
�chlo��enen Linie; bei der �ich einmal �chneidenden Linie; bei der Schnek:
fenlinie; bei der Schlangenlinie.

$. 5. Krummlinige Winkel. Ausbiegungs- Winkel; Einbiegungs-
Winkel; gemi�chte Winkel.

g. 6, Symmetrie. Welche frumme Linien können �ymmetri�ch
Gebogen�ein und welche niht? Symmetri�che Figuren.

$. 7. Der Kreis. Ent�tehung; Mittelpunkt; Durchme��er; Halb-'
ne��erz Tangente; Segment; Sehne; Aus�chnitt. Einge�chriebene—

Umnge�chriebenegeradlinige Figuren.

Zweite Stufe.
Elemente des per�pectivi�chen Zeichnens und der Schat:

tirung..
. Auf die�er Stufe �oll der Schüler die er�ten Ver�uche machen, theils

die Veränderungen der Ge�talt, welche die Körper durch die Verände;
rung des Ge�ichts: oder Sehpuuktes erleiden, theils die ver�chiedene
Beleuchtungund Be�chattung der Körper aufzufa��en und darzu�tellen.

Die Umri��e von Körpern werden gezeichnet: 1) in geometri�cher,
2) in per�pectioi�cher An�icht; 1) ohne Rück�icht der, 2) mic Rück�icht
auf die Beleuchtung, und mit Andeutung des Schattens. a) Würfel
und Parallelepipeden in ver�chiedener An�itht und Zu�ammen�tellung;
b) eben begrenzte einzelne Gegen�tände aus" der Umgebung; c) der
Kreis in per�pectivi�cherAn�icht; d) einfache Körper mit krummer Ober:
fläche; e) dergleichenUmri��e mit Andeutung des Schattens.

Bemerkungen. Zur Auffindungder per�pectivi�chen Punkte wird
den Anfängern das Vifiren mit derSpibe des Bleiesund der Bebrauch
des Fadens ge�tattet. Fehler dürfen die Schüler nur unter Zuziehung
der Lehrer verbe��ern. ' '

ad d, Hierzu dient die Walze in ver�chiedeneu Lugenz;Kugel: Ab-
�chnitte und dergl. ‘ '

Bei der Andeutung des Schattens bleiben hier no< die Schlag:
�chatten und Reflexe unbeachtet. Eben �o wird eigentliche Schattixung
noch nicht angewendet; nur die Linien erhalten die Dunkelheit, welche
der Fläche, die �ie begränzen,zukommen würde.

Auf die hôch�te Sauberkeit und Präci�ion muß ganz be�onders ge-
halten werden.

Ï

Es ver�teht �ich von �elb�t, daß auh ín die�em Lehrab�chnitteAuf-
gabenohne Vorbild aus der Erinnerung gegeben werden mü��en. Sehr
fördern wird es die Schüler, wenn der Lehrer den aufgegebenen Gegen-
�tand, nachdem die Schüler �cine Zeichnungver�ucht haben, vor ihren
Augenan der Tafel vorzeichnet.

Dritte Stufe.
Ausgeführtes Zeichnen von Körpern und Naturgegei-

�tänden.
Nachdem der Schüler auf der vorigen Stufe die Wirkung desVoi:

und Zurüktretens der Körper oder einzelnerTheile der�elben auf Schat:
ken und Licht wahrnehmenund andeuten gelernt hat, �oll er hier das
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Gelernte in voll�tändiger Ausführung anwenden lernen. Außerdem wird
er zur freieren Behandlung der krummen Linien angeleitet, indem er an

einer �tufenwei�e geordneten Reihe von Naturgegen�tänden, welche immer

zu�ammenzge�eßter werden, im Zeichnengeübt wird,

A, Ausführung nah Schatten und Licht.
Hier wird mit �hwarzer Kreide auf weißem Papier gezeichnet. Die

Körper werden ganz aus�chatcirt. Dabei wird, ohne zu wi�chen, nur

mit Strichen gearbeitet , welche niht �ichtbar bleiben dürfen. Reinheit
und Práäci�ion i�t auh hier eine Hauptaufgabe. VergeblicheVer�uche

find nicht zu ge�tatten; die er�te Aufgabe muß gelingen und wird al�o
niht wiederholt. Der Schüler muß gewöhnt werden, mit Ueberlegung
zu arbeiten, und darf daher nur mit Berück�ichtigung �einer Eigenthúm-
lichkeit zu ra�cherem Arbeiten angetrieben werden.

a) Einfache, eben begránzteKörper. b) Einfache Körper mit frum-
mer Oberfläche.

B, Fortge�eßtes Zeichnen mit Schatten-Andeutung.
a) Conchilien. b) Lebende Pflanzen. ec) An�ichten von Gebäuden,

ganzen Zimmer�eiten und dergl.
Für den ver�tändigen Lehrer bedarf es niht der Erinnerung, daß die

Uebungen im Zeichnen mit voll�tändiger Aus�chattirung mit dem Zeich-
nen der Umri��e abwech�eln mü��en.

Vierte Stufe.
Zeichnen nah Gyps und Copiren gut ausgeführter Zeich-

nungen.

A. Zeichnen na<h Gyps.
a) Jn Umri��en. b) Voll�tändig aus�chattirt.

B. Abwech�elnd Copiren gut ausgeführter Zeichnungen.
Der Anfang wird am zwec>mäßig�ten mit architectoni�chen Verzie-

rungen gemacht; dann wird zu Thieren , einzelnen Theilen des men�ch-
lihen Körpers und ganzen men�chlichen Figuren fortge�chritten. Uebri-

gens wird auh hier noh abwech�elnd nah guten Vorlegeblättern ge-
zeichnet, wobei auch die Veränderung des Maaß�tabes vorzunehmen i�t.

Auf die�er Stufe lernt der Schüler auch auf gefärbtem Papiere
zeichnen, die Lichter mit Weiß auf�eßen, den Wi�cher (estompe) ge-
brauchen u. �. w.

No. 48, Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlihen , Unter-
richts - und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Pro-
vinzial - Schul - Collegien, die Empfehlung der von dem Profe��or
Peter Schmid herausgegebenenWerke betreffend.

Das Mini�terium nimmt Veranla��ung, das Königl. Provinzial-
Schul :- Collegium auf das von dem ‘Profe��or Peter Schmid heraus-
gegebeneWerk:

¡das Naturzeichnen für den Schul: und Selb�tunterricht ‘‘,
4 Bände, und

„die Formenlehre mit Anwendung auf Naturgegen�tände für den

Schulunterricht“, 1 Band,
aufmerk�am zu machen, und beauftragt da��elbe , �olches den Gymna�ien
und höheren Bürger�chulen, zur Benußung bei dem Unterricht im

Zeichnen, nah dem vorge�chriebenen,auf Schmid's Grund�äßken ba�irten
Plan, zu empfehlen. VBerlin, den 27. April 1833.
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2) Gymna�tik.
No, 49. Circular - Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Ober- Prä�identen, die Einrichtungder Turnúbungen betreffend.

Nach dem Befehle Sr. Maje�tät des Königs �ollen die Turnübun-
gen in die�em Jahre nur nach einem Plane vorgenommen werden, wel-
cher �ie, dem ge�ammten Uncterrichts-We�en gehöôriguntergeordnet, in
eine rihtigere Verbindung mit dem�elben �et, Die näheren Be�tim-
mungen darúber werden demnäch�t erfolgen, Ew, 2c, er�uche ich, die�e
Allerhôch�teWillensmeinung Sr. Maje�tät des Königs den Vor�tehern
der in Jhrem Ober- Prä�idial -Bezirk befindlichen Turnan�talten vor-

läufig mit der Aufforderung bekannt zu machen , daß �ie vorer�t, und
bis die gedachten näheren Be�timmungen erfolgt �ein würden, wegen

Eröffnung der Turnpläke keine An�talten und Einleitungen zu treffen
hätten. Berlin, den 13. März 1819.

No. 50. Die Aufhebung der Turnübungen betreffend.
Da, nach Berichten, die bei des Herrn Für�ten Staats - Canzlers

Durchlaucht eingegangen �ind, an mehreren Orten die zum Behuf der

ehemaligenTurnúbungen auf öffentlichenPläßben inner - und außerhalb der
Städte und auf dem Lande errichteten Turngerú�te und andere Vor-

kehrungen noch vorhanden �ind, und dadurch nicht allein die Hoffnung
der Wiederher�tellung der öffentlichen Turnübungen genährt, �ondern
auch zu Unordnungen Anlaß gegeben wird; �o haben des Herrn Für�ten
Staats : Canzlers Durchlaucht mittel�t eines an das Mini�terium unter
dem 16. d. M. gerichteten Schreibens verfügt,daß gedachte Turn-
gerú�te und Apparate ihrem ganzen Umfange na<h und ohne Unter-
�chied, auf we��en Ko�ten �ie herge�telltworden, baldmöglich�twegge�chafft
werden �ollen, wobei es �h jedoch ver�tehe, daß die Materialien zu den

fraglichen Anlagen den Behörden und Judividuen zu “Gute kommen

inúßten,welche die Anlagen gemacht oder die Ko�ten dazu hergecho��en
haben.

Obige Verfügung des Herrn Für�ten Staats - Canzlers v. Harden-
berg Durchlaucht wird der Königl. Regierunghierdur< mit dem Auf-
trage befannt gemacht, zur púnktlichenAusführung der�elben überall das

Erforderliche �chleunig�t zu veranla��en, und bemerkt, daß von Sr.
Durchlaucht auh des Herrn Mini�ters des Jnnern und der Polizeé
Excellenzvon die�er Verfügung in Kenntniß ge�eßt �ind, damit von

Seiten der Polizei auf die púnktlicheVollziehunggeachtet werde.

Berlin, den 23. März 1820.

No. 51. Circular - Verfügung an �ämmtlicheKönigl.Provinzial:Schul-
Collegien, die Einführung gymnaf�ti�cher Uebungen betreffend.

Es hat die Ab�icht des Mini�terii nicht �ein können, daß in die

Schullehrer:Seminarien , namentlich in diejenigen, mit welchen erzie-
hende In�titute nicht verbunden �ind, geregelte gymna�ti�che Uebungen
derge�talt eingeführt werden �ollten, daß �olche zu den eigentlichen Ge-

gen�tänden der Unterwei�ung gere<ner, in lehrplanmäßigen Stunden

vorgenommen, mit Hülfe eigener Apparate und dazu be�timmter und

eingerichteter Säle oder Pläße, oder wohl gar in be�onderer Kleidung,
kurz auf irgend eine Wei�e, nach Regel und äußerer Form, al�o betrie-
ben wúrden, daß dadur< au< nur der Schein der Wiederher�tellung
des Turnwe�ens hervorgebracht werden könnte.
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Wíe �olches �hon fm Allgemeinender Ab�icht des Mini�teri ganz
entgegen �ein würde, �o liegen auh in dem Zwecke der Seminarien, ín
der Be�timmung ihrer Zöglinge, in der Stellung und der Be�chaffen:
heit ihrer Vor�teher und Lehrer und in der ganzen übrigen Einrichtung
die�er An�talten, �owohl was den darin ertheilten Unterricht, als was

die Lebensordnung der Seminari�ten betrif�t, noh ganz �pectelle Gründe,
welche die Einführung wirklicher gymna�ti�cher Uebungen in die Semi-
narien unzufä��ig machen.

Dagegen aber �oll in die�en An�talten allerdings auch auf die kör-
perliche Ausbildung der Zöglingedie gebührenderechte Rück�icht genom-
men werden, und zwar

1) �hon um der Ge�undheit willen. Es zeigt nämlich die

Erfahrung, daß die ganz veränderte Lebensart, zu welcher �ich die in
das Seminar eintretenden Jünglinge gewöhnen mü��en, niht ohne
Nachtheil für ihr körperlihes Befinden bleibt. Größtentheils vom

Lande, und al�o an das Leben in freier Luft gewöhnt, und ungeubciu
dauernder An�irengung des Gei�tes, �ollen �ie �ich plôblih und zwar
noh in den Jahren der �ih er�t entwi>kelnden Körperkraft, zu �ibender
Lebensart , zu ungewohnter fortwährender Kopfarbeit, oftmals zu ganz
veränderter Ko�t und zum Verzicht auf mancherlei Bequemlichkeiten,die
das elterliche Haus gewährte, ver�tehen, und �ind dabei noch wirkli
�chädlichen Einflü��en ausge�ezt. Sie mü��en den Schlaf verkürzen,
täglich 10 und mehr Stunden in angefüllten Lehr- und Arbeitszim-
mern �ißen, im Sommer in übermäßig heißen, des Winters in ganz
falten Sälen �chlafen, gleih na<h den Mahlzeiten wieder ange�trengt
arbeiten, und �elb�t die Erholungszeit zu Be�chäftigungen verwenden,
bei denen der Gei�t in Spannung bleibt. Ein �olches Leben muß nach-
theilig auf die Ge�undheit wirken, und es wird �hon um die�er Rück-

�icht willen nôöthig,auf LeibesbewegungenBedacht zu nehmen, wodurch
Stockungen und Er�chöpfungen verhütet , freier Umlauf der Säfte und

Entwickelung des Körpers befördert, und dem Gei�te Spannkraft, Hei-
terfeit und Fri�che erhalten werden.

Es i�t �olches um �o wichtiger, da für das fünftige Leben des Land-
�chullehrers nichts nachtheiliger�ein wúrde, als wenn er �ih an eine

�olche, beinahe bloß �ibende Lebensart gewöhnen �ollte. Abge�ehen da-

von, daß der Hang dazu �chon �chädlich �ein und ein höch�t nachtheili-
ges Vornehmthun begün�tigen würde, kommt er gewöhnlichin Lagen,
wo er zur Aufrechthaltung �eines Haushaltes zu �tarken körperlichen
An�trengungen genöthigt i�t.

2) Um des leiblichen Ge�chickes und guten An�tandes
willen. Ein unbehülfliches, unge�chi>ces und linki�ches We�en erregt
mit Recht ein ungün�tiges Vorurtheil, weil es in der Regel das An-

zeichen auch eines rohen und ungebildeten, wenig�tens un�ichern und

nicht zum fe�ten Bewußt�ein �einer Fähigkeit und �einer Kraft gelangten
Innern i�, Und wie Be�onnenheit, Gei�tesgegenwart, Muth und Ent-

�hlo��enheit �ich dur< körperlicheGewandtheit und Ge�chicklichkeit, eine

ge�ittete Ge�innung dur< An�tand, und ein freundliches und liebreiches
Gemüth durh Höflichkeit und manierliches Benehmen offenbaren; #0
wirket auch umgekehrt die Gewöhnung des körperlichenVerhaltens auf
das Junere zurü>, und hilft jene guten Eigen�chaften in der Seele

gründen und befe�tigen. Außerdem gewährt Leibesge�chi>kjedem Men-
�chen mannigfaltige Vortheile, �owohl in den unvermeidlichen Ge�chäften
des Lebens, als zum eigenen Schul oder zur Hülfe Anderer in Noth
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und Gefahren, Be�onders aber darf dem Lehrer ein an�tändiges und

gefälligesAeußeres �chon deshalb nicht fehlen, damit ihm Achtung und

Vertrauen dev Eltern, �o wie die Neigung der Kinder leicht zu Theil
werde. Allein es tritt hier no< eiue ganz be�ondere Rück�icht hinzu.
Der künftigeLehrer nämlich �oll

'

auch um �eines Berufes willen, mit dem, was zur
Uebung und Ausbildung des Leibes gehört, wohl bekannt �ein. Als
Erzieherhat er auch für das körperlicheGe�chik und Wohl�ein der ihm
anvertrauten Jugend zu �orgen ; er �oll al�o wenig�tens wi��en, wodurch
da��elbe erhalten und befördert wird, und auh mit der zwe>mäßig�ten
Art, wie Leibesübungenanzu�tellen �ind, worauf dabei zu �ehen und wie

Nachtheil zu verhüten i�t, und be�onders, wie �olche mit den Spielen
Und Be�chäftigungen der Kinder zu verbinden �ind, vertraut �ein. Jn
den Seminarien �elb�t können deshalb bei dem Unterrichte in der Er-

ziehungskun�t die Leibesübungennicht übergangenwerden, und es leuch-
tet ein, daß, wenn die�e theoreti�che Anwei�ung irgend Nußen haben
foll, der Lehrer�ich dabei auf die eigene Erfahrung der Seminari�ten
Und auf die Art, wie ihnen �elb�t Gelegenheitzu ihrer körperlichenAus-

bildunggegeben i�t, muß berufen können.
Jn welcher Art und Form nun aber, nach dem dreifachenGe�ichts-

punkte, der hier gegeben worden i�, in jeder einzelnen An�talt diejeni-
gen Uebungen, die den beab�ichtigten Zweck erfüllen �ollen, einzurichten
�ein werden, darúber läßt �ih im Allgemeinen nichts Fe�tes vor�chreiben,
�ondern dies muß theils dem Erme��en der Directoren und Lehrer über-
la��en bleiben, theils wird es durch die örtlichen Verhältni��e jeder An-
�talt näher modificirt werden mü��en. An�talten,wie Bunzlau, Jen-
fau, Neuzelle, mit denen Kinder- Erziehungs- In�titute verbunden �ind,
haben es leichter. Hier fönnen die eigentlichen Leibesübungenvorzugs-
wei�e und in �trengerer Form mit den Kindern getrieben, die Semina-
ri�ten aber zur Theilnahme,zur Auf�icht,zur Anleitunggebraucht und

derge�talt �elb�t mit geübt werden. Hier pflegen auch Exercitien nach
milítairi�cher Art vorgenommen zu werden, die ebenfalls für die älteren
Zöglinge von Nuben �ind. Jn den Seminarien dagegen, mit denen
keine Erziehungs- Jn�titute verbunden �ind, wird man die Leibesübungen
mehr mit den Be�chäftigungen der Seminari�ten, mit ihren Garten-

arbeiten, Excur�ionen und dergl. in Verbindungzu �eßen haben. Wenn

�ie Abends vom Baden und Schwimmen zurückkehren, werden �ie �ich
im Wettlauf, im Springen und dergl. von �elb�t üben; auf botani�chen
Wanderungenwird �ich gleichfallsmancherlei Gelegenheit finden, und

�elb�t die Arbeiten und Aemter, die ihnen im Hau�e aufgetragen wer-

den, fônnen dazu beitragen, körperlichesGe�chi>k, Gewandtheit, Kraft
und An�tand zu vermehren.

Alles aber wird von der Art abhängen, wie die Lehrer die Sache
u behandelnver�tehen, Wi��en die�e es �o einzurichten, daß die�e Uebun-

gen den Seminari�ten zwar als ab�ichtlich und ihres Nußens wegen an-

ge�tellt, zugleich aber als eine ihnen wohlwollend gegónnte, ge�unde und

JugendlicheErgößlichkeiter�cheinen, vermeiden �ie dabei eben �o �chr alle

pedanti�cheWichtigkeit und Förmlichkeit,als den An�chein gering�chäßben-
der Gleichgültigkeit;ver�tehen �ie zwar,- freie Lu�t und Liebe dafür zu

erregen,zugleich aber fie immer nur als Neben�ache und Nebenzweck im

erhältniß zu dem Hauptzweckeder inneren �ittlichen und intellectuellen
ildung zu behandeln; furz, wi��en �ie Maaß und Ziel zu halten, und

be�onders den Ge�ichtspunkt, daß künftigeLehrer und Erzieher auch in
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den leiblichen Bildungsmitteln bewandert �ein mü��en, zu rechter Zeit
herauszuheben, �o läßt �ich nicht allein gar kein Nachtheil, �ondern man-

nigfaltiger Nußken und namentlich auh der Erfolg erwarten, daß die

Seminari�ten in fri�cher Nü�tigkeit erhalten und vor �chwerfälligem
Ern�te und unjugendlichhemTrüb�inn bewahrt werden , vor welchem zu-
mei�t diejenigen gehütet werden mü��en, die ihre Lebenszeitunter der

Jugend hinzubringen be�timmt �ind.
In �olcher Art i� daher allenthalben in den Seminarien für Ein-

richtungen zu �orgen, dur< welche auch die körperlihe Ausbildung be-

fördert werden muß. Daß es dazu an Zeit gebrechenkönne, i�t niht
anzunchmen. Und �ollte �ie nah dem bisherigen Plane der Zeiteinthei-
lung wirkli<h fehlen, �o wúrde �hon darin ein Grund liegen, �ie zu
ver�chaffen. VBerlin, den 26, Februar 1827.

No. 52, Verfügung an die Königl. Regierung in Stettin, die Erthei:
lung des Unterrichts în der Schwimmfkun�t betreffend.

Das Mini�terium i�t auf den Bericht der Königl. Regierung vom

15, Augu�t v. J. damit einver�tanden, daß der Unterricht in der

Schwimmfun�t nicht eigentli<h Sache der Volks�hule werden fann,
�ondern durch be�ondere Schwimmlehrer befördert werden muß. Allein
de��enungeachtet darf die�er Gegen�tand �chle<hthin niht den Volks�chu-
len und den ihnen gewidmetenSeminarien fremd bleiben , �ondern muß
in beiden mit Ern�t um �o mehr aufgenommen werden, als es zu die-

�em Unterricht Überall keiner bedeutenden Kun�tfertigkeit bedarf. Dazu
geeignete Per�onen �ind an allen Orten, be�onders an denen, in welchen
�ich Seminarien befinden, zu finden, und genehmigt daher das Mini-

�terium die von der Königl. Regierung getroffene Maaßregel, nah wel-

‘cher einige zur Kriegsre�erve entla��ene Pioniere, die als Schwimm-
mei�ter gedient haben, den betreffendenLandräthen in Vor�chlag gebracht
worden �ind, um an einigen Orten den Schwimmunterricht zu erthei-
len, als �ehr angeme��en, und kann auf die�em Wege durch kleine Auf-
munterungen, Belohnungen und Belobungen �ehr nachgeholfenund viel

ausgerichtet werden. Allein hierbei darf nicht �tehen geblieben werden,
�ondern die Seminarien und Schullehrer �elb�t mü��en in die Sache
um �o mehr eingehen, als das Schwimmen auf die Schulamts-:Prä-
paranden den wohlthaätig�tenEinfluß hat. Von die�er Seite muß den

herr�chenden Vorurtheilen eifrig�t vorgebeugt werden, und dürfen die

Práäparanden den Schwimmübungen eben �o wenig, wie den Uebungen
in wi��en�chaftlichen Gegen�tänden entzogen werden, �o wie auch darauf
Bedacht zu nehmen i�, daß die Seminarlehrer �elb�t die�e Uebungen
mit ihren Zöglingen an�tellen und den leßteren die Ueberzeugungvon

der NÜblichkeit der�elben beibringen. Gleicherae�talt �o die Lehrer an

den Stadt- und Land�chulen dringend aufzufordern, die�en Gegen�tand
in ihren Schulen dur<h Ermahnungen, Einrichtungen und eigenes Bei-

�piel, �oweit Per�onal - und Local: Verhältni��e es immer ge�tatten, zu
befôrdernz den neu anzu�tellenden Lehrern i� dies zur be�ondern Pflicht
zu machen, und bietet, in �ofern die Sache �o einfach, wie �ie i�t, ge-
halten wird, wohl jeder Ort die dazu erforderliche Gelegenheit, �o wie
die Seminarferien die dazu nôthige Zeit dar, um an jedem Orte min-

de�tens mit einer Anzahl Knaben den Anfang zu machen.
Was die Einrichtung be�onderer Schwimman�talten betrifft, �o �tellt

das Mini�terium es der weiteren Erwägung anheim, ob die�elbe �ich
niht am angeme��en�ten an die Navigations: Schulen zu Stettin und
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Greifswald, oder an die Milítair: Shwimm�chulen werde an�chließen
la��en, und erwartet, bevor es auf den Antrag wegen Bewilligung des

Holzesund der Remuneration des Schwimmlehrers näher eingeht, zu-
vörder�t Bericht darüber, �o wie, ob und wie Anknüpfungendie�er Art

einzuleiten und auszuführen �ein möchten. Das Mini�terium darf bet
der Bereitwilligkeit , womit auch die Regierungs- Abtheilung für das

Jnnere auf die�en Gegen�tand eingegangen i�, voraus�eßen, daß die�elbe
die betreffenden polizeilichen Maaßregeln in die�er Beziehung treffen
wird, Berlín, den 21. Juli 1830.

h) Dispen�ation von Unterrichts-Gegen�tänden.
No. 53. Verfügung an das Lehrer-Collegíum des Joachimsthal�chen

Gymna�ii zu Berlin, die Dispen�ation von dem Unterrichte im

Griechi�chen betreffend.
Die Section für den öffentlichenUnterricht hat aus den hierbei zu-

rú>fommenden Prüfungs - Arbeiten der zu Michaelis d. J. von dem

Joachimsthal�chen Gymna�ium zur Univer�ität abgegangenen Schüler,
mit Befremden wahrgenommen, daß zwei der Geprüften weder �rift-
liche Arbeiten aus dem Griechi�chen angefertigt, no< auch, dem Be-

richte des Prüfungs -Commi��arii zufolge, an der mündlihen Prúfung
in die�er Sprache Theil genommen haben, Da nun aber alle in den

Unterrichts:Cyclus der allgemeinen höherenLehran�talten aufgenommenen
Lehrobjecteau� die allgemein wi��en�chaftliche Fundamental- Bildung der

Schúler berechnet und zu der�elben erforderlich �ind, �o darf auch eine
nur theilwei�e Be�chäftigung mit den�elben durchausnicht Statt finden,
und kein Schüler �ich �o wenig von der Theilnahme am Unterricht im
Griechi�chen, als von irgend ener andern Lertion, aus�chließen.

Die 2c, Section verordnet daher hierdurch, daß von jekt fein Sch-
ler mehr von irgend einer Lection, unter welhem Vorwande es auch
�ei, dispen�irt, und in�onderheitdenen, welche bei der Maturitäts-Prüú-
fung niht au<h Bewei�e ihrer Kenntniß in der griechi�chen Sprache
ablegen, das Zeugniß der Reife ver�agt werden �oll.

ZJndem das Concilium Professorum von die�er Verfügung hierdurch
benachrichtigtwird, erhält der Director der An�talt zugleich den Auf:
trag, den Schülern des Joachimsthal�chen Gymna�iü den Jnhalt de��el-
ben zur zeitigen Nachachtung bekannt zu machen.

Berlin, den 20. October 1810,

No. 54. Verfügung an das hie�ige Königl. Con�i�torium, die Dispen-
�ation der Gymna�ia�ten vom Griechi�chen betreffend.

*

Das Mini�terium communicirt dem Königl. Con�i�torio hierneben
Ab�chrifteiner Vor�tellung des N. vom 4, d. Mts., worin der�elbe auf
Dispen�ation �eines Pflegbefohlnen, des Gymna�ia�ten R., von der

Theilnahmèan dem Unterrichte in der griechi�chen Sprache angetragen
hat, mit dem Be�cheide, daß es berall unzulä��ig i�, die gedachte Dis-

Pen�ation der Bedingung der Verzichtlei�tungauf academi�he Studien
zu unterwerfenz denn, andere Gründe ungerechnet, giebt es eine Menge
�taarsdien�tlicherVerhältni��e und �elb�t Zweige von Wi��en�chaften , für
welchedie griechi�che Sprache nicht erforderlich i�t, auch �ind die Uni-

ver�itätenüberall niht bloß zur Bildung von Gelehrten von Profe��ion
be�timmt,�ondern haben in gleichem Maaße auch die Be�timmung, die

Wi��en�chaftlicheBildung künftigerStaatsdiener und �elb�t künftiger blo-
er Privatper�onen zu vollenden. Die Verzichtlei�tung auf academi�che
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Studien kann daher niemals und unter keinem Verhältni��e zur Bedin-
gung der Dispen�ation von der Theilnahme an dem Unterrichte im
Griechi�chen gemachtwerden,

Wenngleich, �o viel diefe Dispen�ation �elb�t betrifft, die�elbe nicht
weniger, als die von jedem andern Gegen�tande des Gymna�ial :Unter-
richts, ohne be�ondere erhebliche Grúnde unzulä��ig i�t, �o i�t doh fúr
cinen �olchen erheblichenGrund zu achten, wenn der Zögling eine Be-
�timmung hat, für welche die Kenntniß der griechi�chen Sprache ent-

behrlih und unnöthig i�t, und der Vater oder Vormund de��elben ein
tann i�i, dem ein gründliches Urtheil darüber zugetrauet werden darf,

und er auf die�e Dispen�ation ausdrü>lichanträgt. Es i�t auh um �o
weniger abzu�ehen, welcher Nachtheil hieraus für die Gymna�ien ent:

�tehen könne, als die Gymna�ial: Cla��en ohnehin �o überfüllt �ind, daß
eine Verminderung der Schüler zu wün�chen, und daher diejenigen,
welchen der Unterricht in der griechi�chen Sprache wirklich nüßlih und

�elb�t nothwendig i�, den�elben bei einer verminderten, mit Ueberzeugung
von der Unentbehrlichkeit ihn nehmenden Anzahl von Schülern de�to
gründlicher erhalten werden. Es ver�teht �ich dagegen von �elb�t, daß
die von dem Unterrichte in der griechi�chen Sprache dispen�irten Zög-
linge dasjenige Abgangszeugniß, zu welchem die Kenntniß der griechi
�chen Sprache nothwendig i�t, nicht erhaltenkönnen. — Unter die�en
Verhältni��en und Be�timmungen i� daher dem N. die Dispen�ation
�eines Múndels, des Gymna�ia�ten R., von die�em Unterricht ohne An-
�tand zu ertheilen, VBerlin, den 6. September 1824.

No. 55. Extract aus dem Landtags: Ab�chiede für die zum dritten

Provinzial : Landtage ver�ammelt gewe�enen Stände des Herzog-
thums Schle�ien 2c. d. d. Berlin, den $. Januar 1832, den Gym-
na�ial: Unterricht für Jünglinge , die �ich nicht dem gelehrtenStande
widmen wollen, betreffend.

'

2. 13, Auf díe von Un�ern getreuen Ständen wegen mehrerer
we�entlicher Abänderungen des Unterrichts in den Gymna�ien zu Gun-
fen der �ich niht dem gelehrten Stande widmenden Schüler gemach-
ten Anträge verwei�en Wir die�elben auf die die�em Landtags: Ab�chiede
beigefügteDenk�chrift Un�ers Mini�ters der Gei�tlichen, Uncterrichts-
und Medicinal - Angelegenheiten, um daraus zu er�ehen, daß die von

ihnen geäußerten Wün�che zum Theil in der jeßbigenOrgani�ation der

Gymna�ien. bereits ihre Befriedigung finden, zum Theil aber nicht zur
Gewährung geeignet �ind. Was namentlich den Wun�ch Un�erer ge-
treuen Stände betrifft, daß bei der Zula��ung zum einjährigen Militair-
dien�t auf den Umfang der Kenntni��e im Allgemeinen, ohne be�ondere
Rück�icht auf die alten Sprachen , ge�ehen werden möge, �o bedarf es

hin�ichtlich derjenigen jungen Leute, welche die er�te Abtheilung der drit-
ten Cla��e eines Gymna�ii erreicht haben, keiner neuen Anordnung, da

die Ver�ezung in den Gymna�ien keinesweges bloß von den Kenntni��en
in den alten Sprachen abhängig i�, �ondern dabei auh auf die Kennt-

ni��e in den übrigen Lehrgegen�tänden ge�chen wird, Diejenigen jungen
Leute, welche ein Gymna�ium entweder gar nicht be�ucht haben, oder

niht bis zur er�ten Abtheilung der dritten Cla��e fortge�chritten �ind,
mú��en vor ihrer Zula��ung zum einjährigen Militairdien�t �ih einer

Prüfung bet der in jedem Regierungsbezirk hierzu angeordneten Com-
mi��ion unterwerfen, welche lelzteren jedoch durch die ihnen ertheilten
In�tructionen bereits autori�irt �ind, nah den Um�tänden in einzelnen

/
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be�onderenFällen, namentlich bei Kün�tlern, Oeconomen, Kaufleuten 2c.,
die eine allgemeine höhere wi��en�chaftliche Ausbildung haben, von dem

Nachweis der Kenntni��e in der lateini�chen und griechi�hen Sprache
au dispen�iren. 2c.

C, Ferien,
No. 56. Verfügung des Königl. Departements für den Cultus und

öffentlichenÜnterricht an �ämmtliche Gei�tlicheund Schul: Depu-
tationen der Königl. Regiexungen, die Gleichheit der Ferien in den

gelehrten Schulen betreffend.
Eine Gleichheit der Ferien in den gelehrten Schulen �ämmtlicher

Provinzen, �oweit es die örtlichen Verhaltni��e zula��en, i�t �ehr wün-
�chenswerth, und das Departement 2c. i�t mit den von der Gei�tlichen
und Schul: Deputation der Königl. Pommer�chen Regierung in dem

desfall�igen Berichte vom 23. v. Mets. aufge�tellten beiden Grund�äken,
¡daß zu oft wiederkehrendeFerien für ein Gymna�ium nicht
1 De au daß zu den Hauptferien die Hundstage die be�te
11 Zeit �ind ‘“,

vollfommen einver�tanden. Leßteres >Uch deshalb, weil in dem Locale
der Schulen größtentheils der Aufenthalt in großer Hibe �ehr drúckend
i�t, Judeß muß noch eine andere Rü>k�icht genommen werden, nämlich
auf den Anfang der Seme�ter auf den Univer�itäten, und be�onders
darauf , daß bei der hie�igen Univer�ität, welches wahr�cheinlich bei. der

Breslau�chen auch der Fall �ein wird, das Winterhalbjahr für den er-

�en Cur�us erklärt worden, al�o vorzüglich darauf wird ge�ehen wer-

den, daß die den Anfängern nothwendigeh Collegien im Winterhalb-
jahre gele�en werden, woraus denn folgt, daß in Zukunft eben �o Mi-
chaelis der Hauptzeitpunft für den Abgang auf die Univer�ität �ein
wird, wie es bisher O�tern gewe�en, al�o auch die öffentlichePrüfung,
welche bisher um O�tern Statt gefunden, am zwe>mäßig�ten auf Mt-
chaelis verlegt wird, worauf man bei den hie�igen Gymna�ien �chon
hinarbeitet.

Deshalb �ind die Michaelis : Ferien niht zu vermeiden, und muß
man lieber die anderen auf die chri�tlichen Fe�te Bezug habenden etwas

abkürzen. Es werden daher folgende Ferien hierdurch fe�tge�eßt:
__N) Weihnachten, incl. vom 24. December bis 2. Januar. Natür-

lich wird eine fleine Erweiterung Statt finden, wenn der 24. Decem-
ber etwa auf einen Dien�tag, oder der 2. Januar auf einen Freitag fällt.

2) O�tern, von Mittwoch in der Charwoche bis Mittwoch in der

Of�terwoche.Um Tage des Anfangs die ôffentlicheCen�ur und Trans-
ocation.

9 Dpfing�ten,
von Mittwoch vor dem Fe�te bis Mittwoch nach

em Fe�te.

4) In den Hundstagen volle 14 Tage für alle Cla��en, mit der

Vergün�tigung,je nachdem die Witterung es nothwendig macht, in der

oche vor- und in der Woche nachher noh zwei freie Nachmittage
außer Mittwoch und Sonnabend geben zu können. Am Endedie�er Ferien
das Abiturienten- Examen fúr die, welche zu Michaelis abgehenwollen.

5) Michaelis, acht Tage von dem Montag vor dem 1. October ab,
Am Anfang die�er Ferten das öffentlicheExamen und am Montag nach-
ver die öffentlicheCen�ur und Translocation.

:

Damit aber die Eltern und Angehörigen, in�onderheit‘der Schüler
der unteren Cla��en, nicht Veranla��ung finden, über Mangel an Be-
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�chäftigung der�elben während aller die�er Ferien, vornehmlih während
der Hundstags- Ferien, zu klagen, i�t es den Schul - Rectoren zur Pflichc
zu machen, dur< die Aufgabe zweckmäßiger, jedoch niht úbertriebener
Ferienarbeiten dergleichen Be�chwerden vorzubeugen.

Die Abiturienten - Prúfung für die, welhe um O�tern abgehen wol:

len, muß, mit wenig�t möglicher Stockung der Lectionen, etwa im Fe-
bruar gehalten werden, damit die Abgehendennoh Zeit haben, die nô-
thigen Vorkehrungen zu treffen, aber doh niht mehr zu lange in den

Gymna�ien �ein dürfen, VBerlin , den 27. Augu�t 1811.

No. 57, Dauer der Ferien.
Der Gei�tlichen und Schul - Deputation E. Königl. Schle�i�chen

Regierung wird auf den Bericht vom 18. v. Mts., die in den gelehr-
ten Schulen ihres Departements Statt findenden Ferien betreffend,
hierdur< erôf}net, daß bei den fatholi�hen Gymna�ien die Herb�tferien
bei weitem zu lang �ind, und durch die angeordneten Ferienarbeiten dem

daraus ent�tehenden Nachtheilenicht abgeholfen werden kann, da, wenn

�ie eine �o lange Muße gehörig ausfüllen �ollten, eine lehrreiche Durch-
ficht und Beurtheilung der�elben nachher zu viel Zeit rauben würde.
Die�e Herb�tferien �ind demnach vorläufig vom Montag nach dem 15.

Augu�t bis zum Montag vor Michaelis abzukürzen, bis eine voll�tändige
Reorgani�ation die�er An�talten vorzüglih auch in Hin�icht auf das

Prúfungswe�en vielleicht noh eine andere Einrichtung herbeiführt.
Für �ämmtliche prote�tanti�che Gymna�ien �ind die in den Grmna-

�ien zu Eli�abeth und Magdalena in Breslau üblichen Ferien zum
Grunde zu legen, jedo<h mit folgenden Ein�chränkungen:

1) Sind die Pfing�tferien auf die Tage vom Sonnabend vor bis

Mittwooch nah dem Fe�t incl. zu be�<ränken. Wenn in dem Gym-
na�io zu Brieg vielleicht die Anzahl der katholi�chen Schüler bedeutend

i�t, �o fann allerdings der Frohnleichnamstag �elb�t frei gegebenwerden ;
allein die Ferien bis dahin ‘zu verlängern, i�t um �o weniger zulä��ig,
als dies �elb�t in den katholi�chen Gymna�ien nicht Statt findet.

2) Die Hundstagöferien �ind derge�talt einzurichten, daß �ie zwei
volle Wochen, und zwar auf allen Gymna�ien die�elben betragen.

3) Möchte wohl vor dem Anfang des Wintercur�us Eine Woche
Ferien den Lehrern wegen der Translocations - und Cen�ur - Ge�chäfte
�ehr wün�chenswerth �ein, Berlin, den 10. November 1811.

Departement für den Cultus und öffentlichenUnterricht.
An die Gei�tlihe und Schul- Deputation Einer Königl.

Schle�i�chen Regierung zu Breslau.

No. 58. Desgleichen.
Das Mini�terium bemerkt auf den Bericht des Königl. Con�i�torii

vom 8. v. Mets., die Ferien bei den Gymna�ien betreffend, daß die

freien Nachmittage nach den Hundstagsferien, in �ofern immer einzelne
Lectionen darunter leiden, zroar ein Uebel�tand �ind, der auch durch die
bei dem Berlini�ch : Côllni�chen Gymna�io eingeführteAbwech�elung mit
den Tagen, an denen �ie Statt finden, nicht ganz gehobenwird, Da
er aber, unter Beibehaltung der leßtgedachten Einrichtung, durch die

Be�chränkung der Michaelisferien auf acht Tage, wo nicht ganz, doch
größtentheils gehoben wird, �o kann es unter den beiden obenerwähnten
Bedingungen bei dem Berlini�ch - Côöllni�hen Gymna�io und anderen

Gymna�ien, bei welchen die fünfwöchentlichenfreien Nachmittage nach
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den Hundstagsferien herkömmlich �ind, dabei bleiben; �ie dúrfen aber
bei andern Gymna�ien nicht neu eingeführt werden.

Uebrigens genehmigt das Mini�terium, daß denjenigen Gymna�ien,
welche die lebte Woche des Monats Juli und die beiden er�ten Wochen
des Monats Augu�t nicht zu Hundstagsferienzu haben wün�chen, frei:
ge�tellt werde, unter Genehmigung des Königl. Con�i�tori im Lauf der
genannten Monate je andere drei Wochen zu wählen.

Berlin, den 3. November 1818.
Andas Königl. Con�i�torium hier�elb�t.

No. 59, Dauer der Ferien.
Das Mini�terium will unter den von dem Königl. Con�i�torto in

dem Berichte vom 28, v. M. u. J. angeführtenUm�tänden die Dauer

derFerienzeit für alle Gymna�ien der Provinz Sach�en auf aht Wochen
jährlich hierdur< fe�t�eßen, und zwar derge�talt, daß den Gymna�ien
Überla��en bleiben �oll, nach der Oertlichkeit und den eigenthümlichen
Verhältni��en die�e aht Wochen auf das Jahr zu vertheilen, welches
Magaß �ie aber niemals über�chreiten, noch die Vertheilung �o vorneh-
men dürfen, daß zu viele Unterbrehangen in Ein Seme�ter fallen.

Das Königl. Con�i�torium wird beauftragt, hiernach das Weitere
anzuordnen, und die �pecielle Vertheilung der Ferien bei den einzelnen
Gymna�ien hierher anzuzeigen. Berlin, den 21. Januar ‘1826.

An das Königl, Con�i�torium zu Magdeburg.

No. 60. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
richts - und Medicinal - Angelegenheiten an das Königl. Provinzial:
Schul- Collegium zu Mün�ter, die Ferienauf den Gymna�ien der

Provinz We�tphalen betreffend.
Das Miní�terium will auf den Bericht des Königl. 2c. vom 12.

d. Mets. , die Ferien auf den Gymna�iender Provinz We�tphalen be-

treffend, hierdur< genehmigen, daß für die evangeli�chen �ehs Gymna-
�ien zu Dortmund, Hamm, Soe�t, Bielefeld, Herford und Minden fol:
gende Ferien fe�tge�eht werden: 1) Vom Weihnachts h. Abend bis zum
3. Januar. — 2) Vom Palm�onntage bis zum Sonntage nach dem

O�terfe�te, �o daß das Winter�eme�ter jedesmal am Sonnabend vor dem

Palm�onntage ge�chlo��en wird, — 3) Vom h. Abend vor dem Pfing�t-
. fe�te bis zum Mittwoch nach demn Fe�te, — 4) Vom 1. bis 21, Juli

dreiwöchentlicheSommerferien — 5) Vom 1. bis 15. October Herb�t-
ferien. — Das Sommer�eme�ter wird demnach jedesmal mit dem 30.

Septeraber ge�chlo��en. Alle andere Ferien hingegen, außer an den

wirklichen Kirchfe�ten (Bußtag, Himmelfahrtstag), �ollen fortfallen,
und nur an den Orten, wo etwa Schübenfe�te Statt finden, am er�ten
Tage de��elben der Schulunterricht ausge�eßt werden dürfen. Die zwei
freien Nachmittage in jeder Woche werden beibehalten. Das Mini�te-
rium hält fúr die katholi�chen Gymna�ien eine gleiche oder ähnliche
Einrichtung der Ferien für wün�chenéwerch. Ehe inde��en eine �olche
Anordnunggetroffen wird, hat das Königl. Provinzial-Schul-Collegium
ein desfall�iges Gutachten der Directoren �ämmtlicher katholi�chen Gym-
na�ien der Provinz zu erfordern und die�es Gutachten mittel�t Berichts
zur weiteren Be�chlußnahme hierher einzureichen.

Berlin, den 29. September 1833.

IT, 13
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IT, Verhältni��e der Schüler auf den Gymna�ien von ihrer
Aufnahmebis zu ihrem Abgange.

A, Die Aufnahme auf den Gymna�ien.
No. 61, Erforderni��e zur Aufnahme in die unter�te Cla��e.

Das Mini�terium will unter den ven dem Königl. Con�i�torium in
dem Berichte vom 4. v. Mets. angeführten Um�tänden hiermit geneh-
migen, daß fünftig zur Aufnahme in die unter�te Cla��e des dortigen
Gymna�iü folgendes Maaß von Kenntni��en und Fertigkeiten ge�eßlich
erfordert werde: 1) polni�ch und deut�h richtig und fertig le�en, und
das Polni�che �o weit ver�tehen, um dem Vortrage folgen zu können;
2) polni�ch und deut�ch ziemlich richtig, jenes au<h dictando �chreiben;
3) die vier Grundrechnungs-Arten mit benannten Zahlen, Regeldetri
und einige Bekannt�chaft mit der einfach�ten Bruchrehnungz; 4) eine

genaue Kenntniß der Hauptländer, Städte, Berge, Flü��e 1c. von Eu-
ropa und eine über�ichtliche der ÜbrigenErdtheilez; 5) Latein le�en und
Grammatik bis zu den regelmäßigenDeclinationen und Conjugationen,
beide mit einge�chlo��en.

Das Königl. Confi�toriuum wird aufgefordert, hiernah das Nöthige
zu verfügen,auh Sorge zu tragen, daß baldmöglich�t �owohl in Brom-

berg als in Li��a das Elementar -Schulwe�en zweebmäßigeingerichtet
und verbe��ert werde. Zu dem Ende hat das Königl. Con�i�torium mit
den Königl. Regierungen in Bromberg und Po�en zu communiciren,
und über den Erfolg nach aht Monaten zu berichten.

Berlin, den 4. November 1824.
An das Königl. Con�i�toriuum zu Pofen.

No. 62, Erforderni��e zur Aufnahme in die unter�te Cla��e.
Bei dem �ehr ungenügenden Zu�tande, in welchem �ich zu Folge des

Berichts des Königl. Con�i�torii vom 5. v. Mts. das �tädti�che Ele-
mentar: Schulwe�en noh in der dortigen Provinz und namentlich in
den Städten befindet, wo evangeli�che Gymna�ien �ind, wird es freilich
nôthig �ein, den Maaß�tab für die Kenntni��e der in die unter�te Gym-
na�fial: Cla��e aufzunehmenden Schüler für jekt noh auf fertiges Le�en,

ziemlichgeläufigesSchreiben, �o wie Rechnen der vier Species in gan-
zen Zahlen und einige Kenntni��e der bibli�chen Ge�chichte zu be�chränken.
Das Mini�terium will daher hierdurch genehmigen,daß nach dem eben

bezeichnetenMaaß�tabe bei der Aufnahme der Schüler in die unter�te
Gymna�ial : Cla��e noch vorläufig verfahren, jedoch dem Gymna�io, wel:

ches nach den örtlichenVerhältni��en �eine Forderung höher �tellen kann,
�olches erlaubt werde. Die�er Maaß�tab kann inde��en für die Dauer
nicht beibehalten werden, weil dadur<h den Gymna�ien die Aufgabe,
welche �ie ihrer Be�tirumung gemäß zu lö�en haben, ungemein er�chwert
und ihnen zugemuthetwird, Gegen�tände in den Kreis ihres Unterrichts
aufzunehmen, welche offenbar noch der Elementar�chule angehören. Am

mei�ten drückend und hemmendwird die�es für das Gedeihen derjenigen
Gymna�ien der dortigen Provinz werden, welche wegen ihrer zu be-

�hränften Mittel und wegen threr zu geringen Lehrerzahl niht im
Stande �ind, �ehs ge�onderte Cla��en aufzu�tellen, und es muß daher an

den Orten, wo �olche Gymna�ien �ind, zuvörder�t auf baldige Ver-

be��erungdes �tädti�chen Elementar - Schulwe�ens Bedacht genommen
werden.
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Die von dem Köntgl, Con�i�torid in dem Berichte vom 5. v. Mts.

naherbezeichneteMaaßregel , wie das �tädti�che Elementar - Schulwe�en
in der dortigen Provinz zu verbe��ern �ein möchte, �cheint dem Mint-
�erio ganz zwe>mäßig und den Um�tänden angeme��en, und es wird

ni<t nôthig �ein, die�e Maaßregel dis zur erfolgten Emanirung des all-

gemeinen Schulge�elßzes und der Städteordnung auszu�eken.
Vielmehr muß die�e für das ge�ammte Schulwe�en der dortigen

rovinz wichtige Angelegenheit unverzüglich aufgefaßt werden, und

macht das Mini�teriuum dem Königl. Con�i�torio hierdur< zur Pflicht,
mit den betreffendenKönigl. Regierungen �ofort in eine desfall�ige Com-
munication zu treten, ihnen den Plan, nac welchem das �tädti�che Ele-
mentar -Schulwe�en zu reguliren �ein wird, zur weiteren Beratlzung und

Veranla��ung vorzulegen, und auf alle zweckdienlicheWei�e Sorge zu

tragen, daß wenig�tens dem er�ten dringenden Bedürfni��e hin�ichtlich
des �tädti�chen Elementar: Schulwe�ens baldig�t begegnet werde. Dem

Berichte des Königl. Con�i�toriï úber den Erfolg �einer desfall�igen Be-

mühungen �ieht das Mini�terium nach aht Mouaten entgegen.
. Berlin, den 20. März 1825.

An das Königl. Con�i�toriuum zu Mün�ter.

No. 63. Was für die unter�te Cla��e gefordert wird.
|

In Bezug auf den Bericht des Königl. Con�i�torii vom 2. Novem-
ber v. J., das Maaß der für die unter�te Gymna�ial - Cla��e erforder:
lichen Kenntni��e und das Verhältniß der Elementar- und höheren
Stadt�chulen zu den Gymna�ien betre��end, findet das Mini�terium Fol-
gendes zu bemerken: 1) Bei dem noch �ehrver�chiedenen Zu�tande der

Elementar�chulen in den Städten der Provinz Schle�ien wird es für
jekt nicht möglich �ein, die Kenntniß der Anfangsgründeder lateini�chen
Sprache überall als Bedingung zur Aufnahmein die unter�te Gymna-
�ial - Cla��e anzuordnen;

— 2) den Antrag des Königl. Con�i�tori, in
den Mittel�tädten, wo ein Gymna�ium i�, das Elementar: Schulwe�en
dem Rector des Gymna�i unterzuordnen, und die�em zu Überla��en,das

Verhältniß der oberen Elementar- und der unter�ten Gymna�iai:Cla��en
nach den Um�tänden zu be�timmen, kann das Mini�terium nicht für
zweckmäßighalten und daher auh nicht genehmigen. Die�em Antrage
des Königl. Con�i�torii liegt die auh in dem Berichte vom 2. Novem-
ber v. JF. deutlich ausge�prochene An�icht zum Grunde, daß die Ele:
mentar: und die Búrger�chulen �ich zu den Gymna�ien nur als niedere
und höhere Stufen de��elben Bildungsganges verhalten, woraus denn

weiter folgt, daß die Elementar: und höherenStadt�chulen nur den al-

leinigenoder doch vorzüglichenZweck haben �ollen, auf die unteren und

mittleren Cla��en der Gymna�ien vorzubereiten. Wie wenig das Mini-
�terium die�er An�icht bei�timmt, und wie �ehr da��elbe für nöthig erach-
tet, die Elementar: und höheren Búrger�chulen in den Städten threr
natürlichenBe�timmung gemäß als be�ondere in �i abge�chlo��ene Arten
von öffentlichenUnterrichts - An�talten zu behandeln, wird das Königl.
Con�i�torium aus der desfall�igen unter dem 10. Mai d. J. an das

Königl, Con�i�toriuum in Côln erla��enen Verfügung er�ehen, welche dem

Königl.Con�i�torio in Ab�chrift zur Kenntnißnahme und Nachachtung
FUgefertigtwird. Berlin, den 22. Juli 1925,

An das Königl. Con�i�toriuum zu Breslau.
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No. 64. Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal : Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial - Schul : Collegien, die Qualification der

Schúler zu den höhercn Gymna�ial - Studien betreffend.
Das Mini�terium findet �ich veranlaßt, die Verfügung vom 26. De-

cember 1825 (Anlage a. ),
„wonach �olche Schüler der vier unteren Cla��en eines Gymna-
„�lums, welche nah dem reiflichen und gewi��enhaften ein�tim-
„migen Urtheile aller Lehrer, aller Bemühungen ungeachtet, �ich
„zu den Gymna�ial- Studien nicht eignen und wegen Mangels
„an Fähigkeit und Fleiß, nachdem �ie zwei Jahre in einer Cla��e
1 ge�e��en haben, doch zur Ver�eßung in die näch�tfolgendehöhere
„Cla��e nicht für reif erklärt werden können, aus der An�talt
„entfernt werden �ollen, nachdem den Eltern, Vormündern oder

„�on�tigen Angehörigender�elben minde�tens ein Vierteljahr zuvor
„Nachricht davon gegeben i�t“,

in Erinnerung zu bringen, da der Andrang junger Leute ohne Mittel
und Beruf zum Studiren und zum Staatsdien�te dies nôöthigmacht.
Zur Warnung und Belehrung der Eltern und Vormünder hat das Kö-

nigliche Con�i�torium und Provinzial - Schul : Collegium die�elbe durch
die Amtsblätter zur öffentlichenKenntniß zu bringen, die Directoren
und Lehrer an den gelehrten Schulen aber auch aufmerk�am zu machen,
daß Erwe>kung und Beförderung des Fleißes und der Fähigkeiten in
der ihnen anvertrauten Jugend nicht minder wie der wi��en�chaftliche
Unterricht zu ihrem Berufe und zu ihren Pflichten gehôren, und daß
das Mini�terium bei die�er Verfügung von dem Vertrauen ausgegangen
�ei, daß �ie er�tere gewi��enhaft erfüllen werden,

Berlin, den 10. Mai 1828,
a,

Obwohl zu Folge des Berichtes des Königl. Con�i�torii vom 12,
October d. J. die Frequenz in dem katholi�chen Gymna�io zu Breslau,
und namentlih in Prima und Secunda �o �ehr ge�tiegen i�t, daß zur
Verminderung der hieraus für Lehrer und Schüler erwach�enden Nach-
theile auh außerordentliche Maaßregeln als hinlänglichgerechtfertigt er-

�cheinen: �o kann das Mini�terium dennoch díe in die�em Gymna�io
vorgenommene Theilung der Prima und Secunda in zwei neben ein-

ander laufende Côtus — nicht für unbedenklich halten. Nach der bis-

herigen Erfahrung i�t eine �olche Theilung in den untern und mittlern

Cla��en nicht nur zulä��ig, �ondern auch für die Schüler und Lehrer er-

�prießlih , vorausge�eßt, daß das Getrennte, in �ofern die Schüler den

ganzen Gymna�ial : Cur�us ab�olviren, in den oberen Cla��en und na-

mentlich in Prima wieder vereiniget wird. Jm entgegenge�eßten Falle,
und insbe�ondere, wenn auch die Prima in zwei neben einander lau-

fende Côtus getheilt wird, ent�tehen aus Einem Gymna�io zwei ge-
trennte An�talten, welche eines Vereinigungs- und Mittelpunktes ent-

behren, und die�es er�chwert niht nur die Aufrechthaltung und con�e-
quente Durchführung einer tüchtigenDisciplin, �ondern führt auch in

Hin�icht des Unterrichts, der Abiturienten-Prüfungen u. �. w. {wer
zu be�eitigende Unbequemlichkeitenund Nachtheile mic �ich. Das Mi-

ni�terium hat aus die�en und ähnlichen Gründen bisher die Theilung
der Prima eines Gymna�ii in zwei neben einander laufende Cótus —

Überall vertnieden, und fann die fraglicheMaaßregel auch für das dor-

tige katholi�cheGymna�ium nicht für heil�am halten. Das Königliche
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Con�i�torium wird daher beauftragt, dem eben gedachtenGymna�io, �o
lange die gegenwärtigeFrequenz de��elben fortdauert, die Theilung der
unteren und mittleren Cla��en in zwei neben einander laufende Côtus
zu bewirken, dagegen aber die vorgenommene Theilung der Secunda
und Prima, und inébe�ondere der lebteren Cla��e, �obald als möglich
wieder aufzuheben.

‘

In den fatholi�hen Gymna�ien zu Glaß, Gleiwißs, Leob�húß und

eiße mü��en die zu überfüllten unteren und mittleren Cla��en gleich-
falls in zwei neben einander (aufende Côtus — getheilt werden, und i�t
das Mini�terium �ehr geneigt, zur Ausführung die�er interimi�ti�chen
Maaßregel die erforderlichen Geldmittel aus den disponiblen Geldern
des dortigen katholi�chen Haupt -Gymna�ial - Fonds auf die desfall�igen
zu erwartenden Anträge des Königl. Con�i�torit zu bewilligen.

Die Ab�icht des Magi�trats in Breslau, eine größere Mittel�chule
da�elb�t zu errichten, gereiht dem Mini�terio zu einem be�onderen Wohl-
gefallen, und i�t allerdings zu hoffen, daß die�e Schule, deren baldige
Eröffnung unter den vorwaltenden Um�tänden höch�t wün�chenswerth i�t,
den allzugroßen Andrang zu den dortigen Gymna�ien vermindern werde,

Schließlich will das Mini�terium auf den desfall�igen Antrag des

Königl. Con�i�torii den Gymna�ien hierdur< die Befugniß ertheilen,
�olche Schüler der mittleren und unteren Cla��en, welche �ich nah dem
ein�timmigen Urtheile aller Lehrer niht zu den Gymna�ial-Studien eig-
nen, und namentlich �olche, welche wegen Mangels an Fleiß und Fähtg-
keiten auch, nachdem �ie zwei Jahre hindurch in einer und der�elben
Cla��e ge�e��en haben, no< niht zur Ver�ebung in die zunäch�t höhere
Cla��e fúr reif erfläártwerden können, aus| ihrem Krei�e zu entfernen.

Dem Königl. Con�i�torio bleibt überla��en, hierna< das weiter Er-
forderliche zu verfügen,und in dem desfäll�igenErla��e vorzubeugen,
daß die�e den Gymna�ien zu ertheilendeBefugniß nicht zur Härte ge-
mißbraucht, �ondern nur mit Schonung zur Anwendunggebracht werde.

Berlin, den 26. December 1825,

An das Königl. Con�i�torium in Breslau.

No. 65. Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Con-

fi�torien und Schul: Collegien, betre��enddas zu beobachtende Ver-

fahren bei der Aufnahme �olcher Schüler auf die Gymna�ien, die
von eínem andern Gymna�io abgegangen �ind.

Aus den Schulnachrichten in den vorjährigen Programtuen einiger
Gymna�ien hat das Mini�terium mit Mißfallen er�ehen, daß manche
Directoren und Rectoren �olche Schüler , die von einem Gymna�io ab-

gegangen �ind, wieder aufgenommen haben, ohne von ihnen zuvor die

Beibringung eines Zeugni��es desjenigen Gymna�ii zu fordern, das von
den�elben bisher be�uht worden, Bei die�em Verfahren, welches�ich
mit einer guten und vor�ichtigen Schulzucht nicht verträgt, i�t häufig
der Fall eingetreten, daß Schülern bei ihrem Uebergange von einem
Gymna�io zu einem andern eine höhere Cla��e, als �ie in der bisher
von ihnen be�uchten Schule eingenommen haben , angewie�en, und da-

durch dem unver�tändigen Wun�che mancher Eltern, die mehr um �chnelle
Beförderung als um wahre und gediegene Ausbildung ihrer Söhne
be�orgt �ind, auf eine die Aufrechthaltungeiner tüchtigen Zucht ín den

Gymna�ien er�hwerende Wei�e nachgegebenworden. Das Mini�terium
beauftragtdaher das Königl. Con�i�torium, �ämmtliche Directoren und
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Rectoren der Gymna�ien �eines Bereichs aufs geme��en�te anzuwei�en,
daß �ie von jebt an feinen Schüler eines andern Gymna�i eher auf-
nehmen, als bis der�elbe von Seiten des Directors oder Rectors der

bis dahin von ihm be�uchten gelehrtenSchule das erforderliche Zeugniß
wird beigebrachtHaben. Jn die�em Zeugni��e muß die Cla��e, in welcher
der betreffendeSchüler bei �einem Abgange gewe�en i�t, und der Grad
�einer Kenntni��e und Fähigéeiten, �o wie auch alles dasjenige, was �ich
auf �cine;; Fleiß und auf �eine religió�e und �ittlihe Bildung bezieht,
genau und be�timmt angegeben werden. Auch hat das Königl. Con�i:
�torium bei die�er Veranla��ung �ämmtlichen Directoren und Rectoren
der Gymna�ien �eines Bereichs bemerklichzu machen , daß in: der Ne-

gel �olchen unmittelbar von cinem andern Gymna�io fommenden Schü-
lern eine höhere Cla��e als die, in welcher �ie bis dahin gewe�en �ind,
um �o weniger angewie�en werden darf, als im We�entlichen alle in-

ländi�chen Gymna�ien in Bezug auf Lehrplan, Lehrverfa��ung , Cla��en-
eintheilung und Schulzucht nah dem�elben wi��en�chaftlichen Maaß�tabe
und nach gleichen disciplinari�chen Grund�äßen einzerichtet �ind.

Berlín, den 9. Mai 18262

B, Disciplin.
No. 66. Ciírcular : Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts: und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Oberpräfidien, das Verbot des Be�uches der Wirthshäu�er, Bil-
lards 2c. von Schülern betreffend.

Das Königl. Oberprä�idium der Provinz We�tphalen hat unterm

22, Márz c. im Amtsblatte der Königl. Regierung zu Mün�ter die ab-

�chriftlich berige�chlo��eneAufforderung an die Polizeibehörden die�er Pro-
vinz erla��en, um zu bewirken, daß �ie auh ihrer Seits die Bemühun-
gen der Vor�teher und Lehrer der höhern Unterrichts: An�talten in der

Handhabung der Diéciplin außerhalb der Schule unter�túßen, und be-

�onders den Be�uch der Wirthshäu�er und Billards von Schülern ver-

hindern. Das Mini�terium beauftragt das Königl. Oberprä�idium, nach
Befinden der Um�tände und mit Rück�icht auf die eigenthümlichenVer-

hältni��e der einzelnen Gymna�ien der Provinz eine ähnliche Aufforde-
rung an die Polizeibehörden zu erla��en.

Berlin, den 29. Mai 1824.

No. 67. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtlxhe Königl.
Con�i�torien, wegen Beauf�ichtigung derjenigen Schüler, deren El-

tern, Vormünder oder Pfleger niht an dem Orte des betreffenden
Gymna�ii wohnen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß diejenigen Schüler von Gymna�ien,
deren Eltern, Vormünder oder Pfleger nicht an dem Orte des betref:
fenden Gymna�ii wohnen, wegen Mangels an der erforderlichen häus-
lichen Auf�icht bisweilen auf Abwege gerathen und einen nachtheiligen
Einfluß auf die in den Gymna�ien aufrecht zu erhaltende gute Disciplin
üben. Das Mini�terium �ieht �ich daher veranlaßt, hin�ichtlich der ge-
dachten Schüler Tolgendes anzuordnen :

1) Jeder Schüler eines Gymna�ii muß, wenn �eine Eltern, Vor-
múünder oder Pfleger niht an dem Orte des Gymna�ii wohnen, von
die�en zur be�onderen Für�orge cinem tüchtigenAuf�eher Übergeben�ein,
der dem Director oder Rector des Gymna�ii bei der Aufnahme des
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Schülers namhaft zu machen i�t, und welcher über �einen Privatfleiß
Und �ein �ittliches Betragen außer der Schule eíne ern�te und gewi��en-
hafte Auf�icht zu führen - hat.

:

2) Ein jeder der gedachten Schüler hat dem Director oder Rector
des Gymna�ii die Wohnung, welche er in der Stadt zu beziehenge:
denkt, bei �einer Aufnahme anzuzeigen,

3) Jn einem Wirthshau�e zu wohnenoder �eine Ko�t an der Wirths-
tafel zu nehmen, i�t keinem �olcher Schüter ver�tattet.

4) Er darf während �eines Aufenthalts am Gymna�io nicht �einen
Auf�eher oder �eine Wohnung wech�eln ohne vorherigeAnzeigebei dem

Director und Rector des Gymna�ii und ohne ausdrüliche Genehmt-
gung de��elben. '

Das Königl, Con�i�torium wird beaufcragt, die�e Anordnung durch
die Amtsblätter öffentlichbekannt machen zu la��en, und der�elben ge-
mäß das weiter Erforderliche an die Directoren und Rectoren der

Gymna�ien �eines Bezirks zu verfügen,und zugleich �ämmtlichen Gym-
na�ial: Lehrern auf eine angeme��ene Wei�e zu empfehlen, daß �ie auch
auf das Betragen ihrer Schüler außerhalb der Schule, �o weit es nur

immerhin möglich i�t, ihre Aufmerk�amkeit und Sorgfalt richten, wie

�ie denn allerdings befugt �ind, die�elben wegen ihres un�ittlichen und

an�tößigen Benehmens außerhalb der Schule zur Verantwortung zuziehen.
Die Lehrer, be�onders aber die Directoren der Gymna�ien, welche in

die�er Auf�icht �ich vortheilhaft auszeichnen, werden vom Mini�terium
be�onders berück�ichtigt werden, �o wie da��elbe dagegen vernachlä��igte
Auf�icht nachdrälich rügen wird.

Berlin, den 31. Julí 1$24.

.No. 68. Circular - Verfügung des Königl),Mini�teriums des Jnnern
und der Polizei an �ämmtlicheKönigl. "Regierungen,betre��end die

Verhinderung der Aufnahme von Gymna�ia�ten in conce��ionirte
Schau�pieler - Ge�ell�chaften.

Dain kurzer Zeit an zwei Orten Gymna�ia�ten heimlich zu con-

ce��ionirten Schau�pieler - Ge�ell�chaften übergegangenund von den�elben
als Mitglieder angenommen worden, die�em Unfug aber niht nachge�ehen
werden fann, �o wird die Königl. Regierung beauftragt:

1) Sämmtlichen für ihren Bezirk jeht und künftig conce��ionirten
Schau�pieler-Unternehmern bei Vermeidung zuverlä��iger �ofortiger Ca��a-
tion der ihnen ertheilten Conce��ionen zu unter�agen , einen Verkehr der

Gymna�ia�ten oder Schüler mit ihrer Schau�piel-Ge�ell�chaft oder deren

Mitgliedern zu dulden, oder wohl gar �ie als Mitglieder, Lehrlinge,Ge-

húlfenoder unter irgend einem andern Schein und Namen in ihre Ge�ell-
�chaft auf- oder �ie mit �ich zu nehmen, Falls nicht der Vater oder

Vormund zu dem Engagement �eines Sohnes oder Mündels die Ge-

nehmigung bei der Ortspolizei-Behörde �chriftlich gegebenhat.
2) Alle Polizei-Behörden, be�onders die in Gymna�ial-Städten, an:

zuwei�en, hierauf genau zu halten und zu dem Ende bei der Ankunft
und bei dem Abgang einer Schau�pieler-Ge�ell�chaft das Verzeichniß der

Mitglieder und Angehörigen der�elben genau zu revidiren, und wenn

fich dabei eine Contravention der vor�tehenden Be�timmung ergeben
�olite, dem Vor�teher der Schau�pieler : Ge�ell�chaft die Conce��ion ohne
weiteres abzunehmen, um �ie an die Königl. Regierung zur weitern

Beförderungan das Mini�terium einzu�enden.
Berlin, den 14, Augu�t 1824.
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No. 69, Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien wegen der Einwirkung der Directoren und Rectoren
der gelehrten und hdhern Bürger�hulen der Provinzen auf die

öffentlichenLeihbibliotheken.
Das Mini�terium communicirt dem Königl. Con�i�torio Ab�chrift

einer von dem Königl. Mini�terio des Jnnern und der Polizei unter

dem 9. d. M. an �ämmtliche Königl. Regierungen und an das Königl.
Polízei-Prä�idium hier erla��enen Verfügung in Betreff der Auf�icht
Úber die Leihbibliothefen, be�onders an den Orten, wo �ich ein Gym-
na�ium oder eine hôhereBúrger�chule befindet, zur Kenntnißnahme und

mit dem Auftrage, die Directoren und Rectoren der Gymna�ien un-

mittelbar , die Vor�teher der höhern Bürger�chulen aber mittelbar durch
die Königl. Kirchen- und Schul-Commi��ionen anzuwei�en:

1) Daß �ie die betreffenden Königl. Polizei -Belörden bei der zu

veran�taltenden genauen Revi�ion der vorhandenen Leihbibliothekenmit

ihrer Ein�icht und Kenntniß unter�tüßen und überhaupt den�elben bei

Ausführung der oben gedachten tini�teriellen Verfügung mit ihren Er-

fahrungen und ihrem Rathe bereitwilligan die Hand gehen; und

2) Daß �ie ihrer Seits auf jede zwedienlicheWei�e dahin wirken,
Gymna�ia�ten und Schülern die willkührlicheBenu6ung der Leihbiblio-
thefen zu er�chweren, und die�elbe dadurch unter eine Controlle zu �tellen,
daß ihnen nur gegen einen Erlaubniß�chein ihrer Väter oder des Di-
rectors und Vor�tehers der betreffenden Schulan�talt Bücher aus Leih-
bibliotheken verabfolgt, und in die�en Erlaubniß�cheinen die Titel der

zu entleihendenBücher jedeómal namhaft gemacht werden.

Das Königl. Con�i�torium wird beauftragt, hierna<h das weiter

Erforderliche unter Berück�ichtigung der ver�chiedenen örtlichen Verhält-
ní��e zu verfügen, und zuglei<hBedacht zu nehmen, daß wenig�tens bei

jedem Gymna�io eine angeme��ene aus cla��i�chen deut�chen Werken be-

�tehendeSchüler-Bibliothek, welche aus�chließlih zu ihrer Privat-Lectúre
zu be�timmen und mit �teter �orgfältigerRück�icht auf die�en Zwe> zu-
�ammen zu �eßen i�t, allmälig gegründet werde. Die Ko�ten, welche
die Anlegung einer �olchen Schúler:Bibliothekverur�achen wird, können
durch kleine außerordentliche Beiträge, roelche von den Schülern bei

ihrer Aufnahme, Ver�ezung oder Entla��ung, oder bei anderweitigen
�chi>lichen Gelegenheitenzu erheben �ind, gede>t werden, und bleibt
dem Königl. Con�i�torio Überla��en, nah �einer näheren Kenntniß von

den Verhältni��en der einzelnen Gymna�ien und ihrer Schüler in die�er
Hin�icht das Weitere zu be�timmen und anzuordnen.

as Königl. Con�i�torium hat Ab�chrift der auf den Grund obiger
Be�timmungen zu erla��enden Verfügungen binnen drei Monaten hier-
her einzureichen. Berlin, den 16. Augu�t 1824.

No. 70. Circular-Verfügungdes Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen
2c. Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Con�i�torien , betreffend
die Ein�tellung öffentlicherAufzüge und Fe�tlichkeiten der Schüler
bei den Gymna�ien.

Bei einigen Gymna�ien in den Königl. Staaten i�t den Schülern

zeitherge�tattet worden, bei dem Einführen oder dem Abgange der

ehrer, bei Schulfeierlichkeitenund andern fe�tlichen Veranla��ungen
öffentlicheAufzüge mit Mu�ik und Fackeln zu halten, und �< demnäch�t
zu einem Trinkgelage zu vereinigen. Nach der bisherigen Erfahrung
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haben �olche Fe�tllhkeiten der Schäler, welche �i< mit ihrem no<
gebundenen Verhältni��e wenig vertragen, auf die Aufrechthaltung
der Disciplin in den betreffenden Gymna�ien einen nachtheiligen Ein-

fluß geäußert, und die Schüler zu einem tadelnswerthen �tudenti�chen
We�en und zu Unordnungen mancherlei Art verleitet, Das Mini�te:
rium beauftragt daher das Königl. Con�i�torium,dergleichen öffentliche
Aufzüge und Fe�tlichkeiten der Schüler bei �ämmtlichen Gymna�ien
�eines Bezirks gänzlih zu unter�agen und hiernach das weiter Er-

forderliche zu verfügen.
“Berlin, den 23. März 1825.

No. 71, Circular des Gei�tlichen und Polizei: Mini�teriï über die

Aus�chließung von Leihbibliotheken.
Da das Königl. Mini�terium der Gei�tlichen, Unterrichts- und

Medicinal - Angelegenheiten es in vielfacher Hin�icht bedenklich findet,
daß den Schülern der Gymna�ien, wenn auh bedingungswei�e die

Benukung der Leihbibliothekengegen einen von den Angehörigen oder

dem Director des Gymna�ii ausge�tellten Erlaubniß�chein ge�tattet
werde, und i<h der Meinung de��elben, daß nur durch ein unbedingtes
allgemeines Verbot dem Eigennuße gewi��enlo�er Leihbibliothekareund
den Ver�uchen der Schüler, dur<h Umwege Eingang in die Leihbiblio-
thefen zu erhalten, mit Erfolg zu begegnen �ei, nur beitreten fann,
�o wird der Königl. Regierung hierdurh aufgetragen, den Be�ißern
und Vor�tiehern der Leihbibliothekennunmehr die Verabfolgung von

Büchern unbedingt zu unter�agen, und auf die Aufrechthaltung die�es
Verbots fortge�ezt nachdrü>kli<h zu halten,

Berlin, den 8. April 1825.

No. 72. Circular-Re�criptdes Königl.Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal:Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien wegen des Verbots, den Gymna�ia�ten Bücher aus

dffentlichenLeihbibliothekenverabfolgen zu la��en.
Dem Königl. Con�i�torio wird hierneben Ab�chrift einer von dem

Königl. Mini�terio des Jnnern und der Polizei an �ämmtliche Pro:
vinzial-Regierungen erla��enen Verfügung vom 8. d. M., nach welcher
den Be�igern unb Vor�tehern der Leihbibliothekendie Verabfolgung
von Búchern an Gymna�ia�ten unbedingt verboten i�t, zur Kenntniß-
nahme und weitern Veranla��ung mit dem Eröffnen zugefertigt , daß
nunmehr nah der völligen Aus�chließung der Gymna�ia�ten von der

Benußung der Leihbibliotheken die früher angeordnete Mitwirkung
der Directoren und Rectoren bei Beauf�ichtigung die�er Bibliotheken
nicht weiter erforderlich ift.

Zugleich wird das Königl. Con�i�torium aufgefordert, den Directo-
ren und Rectoren der Gymna�ien �eines Bezirks zur Pflicht zu
machen, daß �ie niht nur bei An�chaffung von neuen Büchern für die

bei jedem Gymna�io theils �chon gegründete, theils noh zu gründende
Schúlerbibliothek mit der �orgfältig�ten Auswahl verfahren , �ondern
auch beim Verleihen von Büchern aus die�er Bibliothek an die ein-

zelnen Schüler die jedesmalige Bildungs�tufe und das Bedürfniß der-

�elben gehörig berü>�ichtigen und Úberhaupt darauf halten, daß die

einzelnen Schüler beim Benugzen der für �ie be�timmten Bibliothek
planmäßig zu Werke gehen.

Berlin, den 26. April 1825.
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No, 73, Re�cript des Königl. Míni�teriums der Gei�tlichen, Unter:
richts: und Medicinal-Angelegenheitenan das Königl. Con�i�torium
zu Breslau, betreffend das Verfahren bei Ver�äumniß des Schul:
be�uchs einzelner Schüler in den Gymna�ien 2c. :

Das Mini�terium i�t mit dem Königl. Con�i�torio darin einver:
�tanden, daß das zu Folge des Berichts vom 30. Sept. d. ŸJ. vor-

eilige Verfahren des Oberlehrers N. am Gymna�io zu N. gegen den
Quintaner N. nicht ganz zu billigen i�t, daß aber auch dex Vater des

lebtern, der 2c. N., indem er bisher �einen Sohn, trob der von dem

Lehrer ver�agten Erlaubniß, dem Schulbe�uche bei unbedeutenden Ver-

anla��ungen zu entziehen �uchte, und dadurch der Aufrechthaltung einer

tüchtigen Schuldisciplin hinderli<hward, hin�ichtlih �einer An�ichten
Úber die Verpflichtungen, welche er der Schule, der er den Unterricht
und die Erziehung �eines Sohnes vertraut hat, �chuldig i�t, einer an-

geme��enen Berichtigung bedarf. Indem das Mini�terium dem Königl.
Con�i�torio Úberláßt, nah Lage der Sache an den 1c. N. auf �eine
ur�chriftlich beige�chlo��ene Vor�tellung, als auch an den Oberlehrer N.
das Erforderliche zu verfügen, bemerkt das Mini�terium, daß es zur
Vermeidung der bedeutenden Nachtheile, welche aus häufigen Ver-

�äumni��en des Schulbe�uhs von Seiten einzelner Schüler in den

Gymna�ien nicht nur für die Schüler �elb�t, �ondern auh für die

Aufrechthaltung der Schuldisciplin und für den Gang des Unterrichts
ent�tehen, räthlih �cheint, auch in der dortigen Provinz die Directo:
ren und Lehrer der Gymna�ien mit be�timmten Vor�chriften zu ver-

�ehen. So viel das Mini�terium weiß, finden in die�er Hin�icht bei

vielenGymna�ien in den übrigen Provinzen folgende Be�timmungen
tatt: :

1) Wenn ein Schüler außer der Ferienzeit einer Rei�e oder ande-

rer Ur�achen wegen die Cla��e ver�äumen will, �o muß er dazu dem

Ordinarius oder Hauptlehrer der betreffenden Cla��e ein �chriftliches
Ge�uch der Eltern oder ihrer Stellvertreter bringen, welches nach
erhaltener Gewährung dem Director zur Be�tätigung vorgelegt wird;
bleibt der Schüler über die er�tattete Zeit aus, �o muß er darüber
ein ver�iegeltes Ent�chuldigungs�chreiben von Seiten �einer Eltern oder

Angehörigen mitbringen; �on�t verfällt er in eine angeme��ene Strafe.
2) Wird ein Schüler dur< Krankheit vom Schulbe�uche abgehal:

ten, �o haben die Eltern oder ihre Stellvertreter dies dem Haupt-
lehrer oder Ordinarius der betreffenden Cla��e �ofort �chrifclih oder

mündlich anzeigen zu la��en, und dauert die Krankheit über einen

Tag, dem Schüler bei �einer Wiederkehr in die Cla��e eine �chriftliche
Be�cheinigung mitzugeben.

3) Ueber jede andere Ver�äumniß muß, wenn �ie niht vorher an-

gemeldet werden konnte, eine �chriftliche Ent�chuldigung von Seiten
der Eltern oder ihrer Stellvertreter beigebracht werden, widrigen Falis
i�t der Schüler �traffällig.

E '

Das Königl. Con�i�torium wird beauftragt, mít Rück�icht auf die

ver�chiedenen provinziellen und örtlichen Verhältni��e in der fraglichen
Hin�icht ähnliche Be�timmungen auch für die Gymna�ien �eines Be-

zirfs zu erla��en.
Berlin, den 24. November 1825.
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No. 74. Circular:Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial: Schulcollegien, die Verwarnung der
Gymna�ia�ten vor dem unerlaubten Verkehr mit Nachdruck: Aus-

gaben betreffend.
Es i� der Fall vorgekommen, daß Gymna�ia�tenAufforderungen

zur Sub�cription auf nachgedru>te, zu unerhört wohlfeilen Prei�en
zu liefernde Werke, namentlich auf eine �olche Ausgabe der Schiller-
{chen Werke, erhalten haben, um �olche weiter bekannt zu machen.
Zu möglich�ter Verhütung des ganz unerlaubten Verkehrs der Sch-
ler mit Nachdru-Ausgaben hä!t das Mini�terium es für angeme��en,
die Gymna�ia�ten durh die Directoren der Gymna�ien vor dem An-

kauf �olcher Nachdrückeauf belehrendeWei�e warnen zu la��en, und

beauftragt daher das Königl. Con�i�torium und Provinzial: Schul-
collegium, hiernach das Erforderliche an die Directoren und Rectoren
der Gymna�ien �eines Bezirks zu verfügen.

Berlin, den 16, Juni 1829.

No. 75. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen 2c. An-

gelegenheiten an das Königl. Provinzial-Schulcollegium hier�elb�t,
betreffend die Beauf�ichtigung der Gymna�ia�ten, welche nicht im

elterlichen Hau�e wohnen.
Das Mini�terium findet die von dem Königl. Schulcollegio der

Provinz Brandenburg mit dem Berichte vom 7. d. M. im Entwurf
eingereichte Verfügung , betreffend die Beauf�ichtigung derjenigen
Gymna�ia�ten, welche niht im elterlichen Hau�e wohnen, durchaus
zwe>mäßig, und beauftragt das Königl. Schulcollegium,den Directo:
ren �ämmtlicher Gymna�ien �eines Bezirks “die�e Verfügung zur Be:

folgung und Mittheilung an die Eltern und Vormünder der gedachten
Schüler zugehenzu la��en, au<h na< Möglichkeit darauf hinzuwirken,
daß bei den Gymna�ien eine den örtlichen Verhältni��en angeme��ene
Beauf�ichtigung �olcher Schüler , deren Eltern oder Vormünder nicht
am Orte wohnen, Statt finde.

Berlín, den 17. December 1832.

Entwurf zu einer Verfügung wegen Beauf�ichtigung �olcher Zöglinge
der Gymna�ien, welche nicht im elterlichen Hau�e wohnen.

1) Jn Gymna�ien und ähnliche höhere Lehran�talten können nur

�olche junge Leute aufgenommen werden, welche unter der Auf�icht
ihrer Eltern, Vormünder oder anderer zur Erziehung junger Leute

geeigneterPer�onen �tehen. Schüler, welche ohne geeignete Auf�icht
�ind, �ollen auf Gymna�ien und ähnlichen Lehran�talten nicht geduldet
werden.

2) Bei der Aufnahme junger Leute, deren Eltern oder Vormünder
niht am Orte wohnen, haben die Directoren der Gymna�ien �ich nach-
wei�en zu la��en, auf welche Wei�e fúr die Beauf�ichtigung der�elben
ge�orgt i�t. Halten �ie die getroffenen Einrichtungen nicht für aus-

reichend, �o haben �ie dies den Eltern oder Vormündern zu eröffnen,
Und darauf zu halten, daß eine anderweitige, dem Zweck ent�prechende
Einrichtunggetro�en werde.

3) Ohne Vorwi��en des Directors darf kein Schüler in eine an:

derweitigeAuf�icht gegeben werden.
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4) Der Directori� �o berechtigt als verpflichtet, von dem häus-
lichen Leben auswärtiger Schüler, entweder unmittelbar oder durch
Lehrer der An�talt, Kenntniß zu nehmen, und wenn �ich hierbeiUebel:

�tände ergeben �ollten, auf deren unverzüglichenAb�tellung zu dringen.
5) Findet der Director, daß die Auf�icht, unter welche auswärtige

Schüler ge�telit worden, unzureichend i�t, oder daß die Verhältni��e,
in welchen �ie �ih befinden, der Sittlichkeit nachtheilig�ind, �o i�t er

berechtigt und verpflichtet, von den Eltern oder Vormündern eine

Aenderung die�er Verhältni��e, binnen einer nah den Um�tänden zu
be�timmenden Fri�t, zu verlangen.

6) Eltern und Vormünder, welche ihre Söhne oder Pflegebefoh:
lenen Behufs ihrer Aufnahme in ein Gymna�ium in Ko�t und Pflege
geben, �ind verpflichtet, die�e Be�timmungen zu beachten, und die Auf:
�eher ihrer Söhne oder Pflegebefohlenen von �elbigen in Kenntniß zu
�ehen. Es bleibt auch lediglich ihnen úberla��en, für den Fall, daß
eine Aufhebung des Verhältni��es von der An�talt verlangt werden

möchte, mit den Auf�ehern ihrer Kinder und Pflegebefohlenen die er-

forderlichen Verabredungen zu treffen.
Berlin, den 7. December 1832.

Königl. Schulcollegíum der Provinz Brandenburg.

C. Schulgeld und andre Zahlungen der Schúler auf
den Gymna�ien.

No. 76. Das Schulgeld betreffend.
Das Mini�terium will nah dem Antrage des Königl. Con�i�torii

in dem Berichte vom 29. v. M. um �o mehr ge�tatten, daß bei et-

waiger Erhöhung des Schulgeldes bei den Gymna�ien �eines Bezirks
außerhalb Berlin nur immer, je nachdem eine gün�tige Gelegenheit
hierzu �ich darbietet, verfahren werde, als �einen Aeußerungen über
die�e Angelegenheitin dem Erla��e vom 7. v. M. keine andere Mei-

nung untergelegen hat. Um aber die Gleichmäßigkeit des Schulgeldes
bei den hie�igen Gymna�ien zu bewirken , be�timmt das Mini�terium
nah dem Vor�chlage des Königl. Con�i�torii hierdurch, daß in �ämmt-
lichen hie�igen Gymna�ien und zwar, da es dermalen durchaus nicht
darauf ankommt, dur< Erleichterung des Eintritts in die untern

Cla��en deren Frequenz zu vermehren, �ondern vielmehr den zu �tarken
und nachtheiligenZudrang dazu zu vermindern, in allen ihren Cla��en
vóllíg da��elbe Schulgeld, nämlich Zwanzig Thaler jährlih von einem

jedem Schüler, gezahlt, �olches jedoch niht von den �chon in den Gym-
na�ien befindlichen Scholaren, hin�ichtlih welcher es bei den bisherigen
Schulgeld�äßen verbleibt, �ondern nur von den neu Anfommenden

erfordert werden �oll. Dagegen mü��en aber, von Einführung die�er
Schulgeld :- Erhöhung an, alle anderweitige Nebenabgaben, welche die

Schüler der hie�igen Gymna�ien unter dem Namen des Holz-, Licht-
und Dintengeldes, und des Beitrags für Ge�ang-Unterricht, oder un-

ter jedem andern Titel zeither etwa entrichtet haben, gänzlih weg-
fallen. Das Mini�terium beauftragt das Königl. Con�i�torium, hier-
na< das weiter Erforderliche zu verfügen, und �ieht zugleich de��en
gutachtlichem Berichte über die Verwendung des Ertrages der jekt
eintretenden Erhöhung des Schulgeldes bei jedem Gymna�io ent-

gegen. Berlin, den 31. Mai 1824.
An das Königl. Con�i�torium hier�elb�t.
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No, 77. Re�cript, das Schulgeld betreffend.
:

Das Mini�terium findet die in der von dem Könfgl. Con�i�torio
unterm 6, d. M. eingereichten Tabelle angegebenen Säkße des Schul-
geldes, welches die Schüler in den Gymna�ien zu Stral�und, Greifs-
wald, be�onders aber in Côëlin und Neu-Stettin zu entrichten haben,
verhältnißmäßig zu gering. Sollte daher zur innern Vervollkommnung
der gedachten Gymna�ien die Herbei�chaffungvon Mitteln nôthig werden,
welche aus den bisherigen etatêmäßigen Fonds die�er An�talten nicht ge-

währt werden können, �o hált das Mini�terium in �olchen Fällen es für
rath�am und thunlich, die bisherigen zu geringen Säbe desSchulgeldes
angeme��en zu erhöhen. Den desfall�igen �peziellen Anträgen des Königl.
Con�i�torii �ieht das Mini�terium zu �einer Zeit entgegen.

Schließlich macht das Mini�terium dem Königl. Con�i�torio zur

Pflicht, zu veranla��en , daß bei �ämmtlichen Gymna�ien der Provinz
Pommern eine Bibliothek von cla��i�hen Schrifcen neuerer Zeit zur
Privat-:Lectúre der Schüler allmählig angelegt, und zu dem Ende ein
kleiner vierteljährliher Beitrag von einigen Gro�chen von den Schú-
lern erhoben werde. Berlin, den 30. Juli 1824,

An das Königl. Con�i�torium zu -Stettin.

No. 78. Desgleichen.
In Erwiederung auf den Bericht vom 24. v. M., die Verwen-

dung des Schulgeldes bei den Gymna�ien im Allgemeinen betreffend,
wird dem Königl. Con�i�torio eröffnet, wie da��elbe bei näherer Erwä-

gung �ich überzeugen wird, daß hierunter eíne allgemeine Be�timmung
nicht getroffen werden kann, �ondern �ich Alles nah den Berechtigun-
gen der einzelnen Lehrer an den ver�chiedênen An�talten rihten muß,
�o wie �olche dur< Be�tallung, durch den Etat, durch �pezielle Be-
�timmungen 2c. begründet�ind. Sollten wirklih hin und wieder Un-

gewißheiten darüber obwalten,�o i�t dies die Folge einer mangelhaften
Etats-Regulirungz; das Königl. Con�i�torium hat �onach bei der jeut
eintretenden Etats: Regulirung aller Gymna�ial: Etats pro 1822 die

be�te Gelegenheit, in den Etats: Entwürfen die desfalls nöthigen Be-

�timmungen gehörigen Orts (z. B. bei der Einnahme an Schulgeld,
bei dem Gehalts - Titel 2c.) dur< angeme��ene in den Concept des

Etats aufzunehmendeallgemeineBemerkungen vorzu�chlagen und �omit
jeder etwaigen irrigen An�icht der betreffenden Beamten vorzubeugen.

Berlin, den 25. April 1825.
An das Königl. Con�i�torium zu Côln.

No. 79. Der Unterricht im Zeichnen i�t be�onders zu bezahlen.
Das Mini�terium i�t damit einver�tanden, daß nah dem Vor�chlage

des Königl. Con�i�torii in dem Berichte vom 10. d. M. von den

Schülern des Gymna�ii in Trier für den Unterricht im Zeichnen und
im Ge�ang, welcher allerdings als ein öffentlicher und regelmäßiger
anzu�ehen i�t, ein angeme��ener Beitrag dur<h den Rendanten

erhoben, und den die�en Unterricht ertheilendenLehrern eine be�timmte
Be�oldung für ihre Mühwaltung ausge�ezt werde. Das Königl.

vere�eorium wird daher beauftragt, das hierna<h Erforderliche zu
erfúgen.

Berlin, den 27. Mai 1825.
An das Königl, Con�i�torium zu Coblenz.
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No. 80. Erhebungdes Schulgeldes.
Das Mini�terium i� mit den Vor�chlägen des Königl. Con�i�torü

in dem Berichte vom 30. v. M., betreffend die Erhebung des

Schulgeldes in den Gymna�ien �eines Bezirks, vollkommen einver-

�tanden, und genehmigt als zwe>mäßig hiermit, daß bei allen die�en
An�talten das einfommende Schulgeld in eine Ca��e vereinigt, jedem
Lehrer die ihm zugebilligte Be�oldungs - Quote daraus zugetheilt , die

Verwaltung der Ca��e entweder dur einen be�ondern Rendanten ge-
gen Renumeration, oder, wo dies wegen Be�chränktheit der Mit-
tel niht ausführbar i�t, von einem der Lehrer alternirend be�orgte
werde, und die�e Maaßregel dann auch da eintrete, wo die bisherige
Art der Schulgelderhebung beizubehaltengewün�cht wird. Dem Königl.
Con�i�torio bleibt überla��en, hiernach das Weitere zu verfügen.

Berlin, den 17. December 1825.

An das Königl, Con�i�torium zu Magdeburg,

No. 81. Beitreibung des Schulgeldes.
Auf den Bericht des Königl. Provinzial- Schulcollegíi vom 5. d,

M., die Beitreibung der rüúcf�tändigen Schulgelder betreffend , i�t das

Mini�terium mit der vorge�chlagenenEinrichtung einver�tanden, daß
diejenigen Per�onen, welche den Gymna�ien Schüler anvertrauen, bei
der Uebergabe der�elben eine �chriftliche Erklärung abgeben mögen, daß
�ie �i) der Be�timmung ausdrü>li<h unterwerfen, im Fall Schulgelder-
Re�te bei ihnen ent�tänden , �olche dur< die Verwaltungs :- Behörden
einziehen zu la��en. Die Be�orgniß, daß die Einführung einer �olchen
Maaßregel viel Gehä��iges offenbaren möchte, kann übrigens das

Mini�terium nicht theilen, da es nicht nöthig i�t, die�e Einrichtung
gerade allgemein zu machen, �ondern es genügen wird, �ie bei den-

jenigen Gytuna�ien nur eintreten zu la��en, wo der Mißbrauch der

Schulgelds-Re�te häufiger vorkommt, und niht dur< das für einzelne
Fälle ausreichende Mittel der Aué�chließung der Kinder mißbräuch-
licher Re�tanten gehobenwird; Überdies kann jene Erklärung in einer

angeme��enen Form allenfalls ein, auch Úber andere Gegen�tände, z.
B. die Namen und das Alter des Kindes 2c. �ich mit verbreitendes

gedru>tes Formular abgegeben werden.

Berlin, den 29. Juni 1829.

An das Königl. Provinzial:Schulcollegium zu Königsberg.

D. Unter�túßung armer Schüler.
No. 82. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Köô-

nigliche Regierungen , die Vereine zur Unter�tüßkung hülfsbedürf-
tiger Gymna�ia�ten betreffend.

Der Königl. Regierung wird hierbei die Stiftungsurkunde eines

in dem Regierungs : Bezirke Bromberg zur Unter�tüßkung hlfébedürf:-
tiger Gymna�ia�ten errichteten Vereins mit dem Bemerken mitgetheilt,
daß die�es eben �o wohlchätige als zweckmäßigeingeleitete Unterneh-
men �owohl dort, als auh in den Regierungs : Bezirken von Königs-
berg, Danzig und Gumbinnen, an welchen Orten �ih �chon früher
ähnliche Vereine gebildet haben, bis jet den glú>lich�ten Erfolg hatte.
Da �i<h mit Gewißheit voraus�eben läßt, daß die Wahrnehmung,
welche in den eben genannten Regierungs : Bezirken die Bildung eines

�olchen Vereins herbeiführte, auh in dem Bereiche der Königl. Re:
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gierung zu machen �ein wird: �o �cheint es wün�chenswerth, ja noth-
wendig, einen ähnlichen Verein zur Unter�tüßung hülfsbedürftiger
Gymna�ia�ten auch in der dortigen Gegend unter Berück�ichtigung der

ortlichen und per�önlichen Verhältni��e zu gründen, um �o mehr, als
aus Staatsca��en wohl die Mittel zur zwe>mäßigeninneren und âäu-
ßeren Einrichtung der Gymna�ien verabreicht, nicht aber die zur Un-

ter�túßung hü�fsbedürftiger Gymna�ia�ten erforderlihen Summen ge-
zahlt werden können.

Die Königl. Regierung wird daher beauftragt, auh für Jhren
Bereich die Gründung eines ähnlichen Vereins, wie er bereits in

Bromberg, Danzig, Gumbinnen und Königsberg be�teht, auf eine

3wekdienliche Wei�e zu veranla��en, alle dur< Bildung, Gemein�inn
und Vaterlandsliebe �ich auszeichnenden Mänuer in der dortigen Pro-
vinz fúr die�es verdien�tliche Unternehmen möglich�t zu gewinnen, und

deinnäch�t über den hoffentlih gün�tigen Erfolg Jhrer desfall�igen Be-

mühungen zu berichten. VBerlin, den 17. September 1818.

No. 83, Ne�cript des Königl. Finanz- Mini�teriums an die Königl.
Regierung zu Mer�eburg, die Befreiung dürftiger Alumnen von

der Cla��en�teuer betreffend.
©

Bei dem in dem Berichte der Königl. Regierung an das Mini�te-
rium der gei�tiihen Angelegenheiten vom 13. v. Mets. angezeigten
Um�tänden,

' '

daß die Alumnen auf der Klo�ter�chule zu Pforta und den übri:
gen gleichartigen In�tituten nicht anders, als auf den von ihren
Eltern oder Vormúndern zu führenden Nachweis über die Be-
dúrftigkeit der Aufzunehmenden recipirt werden,

unterliegt es keinem Bedenken, die�e Schülerín Gemäßheit der Vor-
�chrift des $. 2. f. des Cla��en�teuer: Ge�ees von der Heranziehung
zur Cla��en�teuer frei zu la��en; auf �olche Schüler hingegen, welche
ihre Verpflegung und Wohnungbezahlen mü��en (Extraneer), kann

die�e Befreiung dem Ge�eße nach nicht ausgedehnt werden. Da es

inzwi�chen nicht füglich angeht, in Rü�icht der Leßktereneine fôrm-
licheAb�chäßung nah Vermögens-, Erwerbs: und �on�tigen bei andern

Cla��en�teuerpflichtigen zu berück�ichtigendenVerhältni��en eintreten zu
la��en, �o will das Finanz: Mini�terium ge�tatten , daß �elbige lediglich
nach dem Per�onen�teuer�aß der lebten Cla��e be�teuert werden, zumal
in finanzieller Hin�icht der Gegen�tand unbedeutend i�, und es haupt-
�ähli< nur darauf anfommt, niht durch Ge�tattung einer dem Ge-

�eße nach unzulä��igen Exemtion anderweite Berufungen herbeizuführen.
Hiernach hat die Königl. Regierung al�o das weiter Erforderliche

zu veranla��en. Berlin, den 27. Januar 1821.

No. 84, Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medicinal : Angelegenheiten an �ämmtliche Kö:

nigliche Con�i�torien, betreffend die Fe�i�ezungen des Königl. Con-

�etorii in Côln hin�ichtlih der Befreiung einer gewi��en Anzahl
von Schülern der Gymna�ien Königl. Patronats vdm Schulgelde.

__

Das Königl. Con�i�torium in Côln hat hin�ichtlih der Befreiung
einer gewi��en Anzahl von Schülern der Gymna�ien Königl. Patro-
hats vom Schulgelde folgende Fe�t�ezungen gemacht :

1) Die Vor�chläge zu die�er Befreiung gehen von dem ge�ammten
LehrerCollegio aus, und werden durch den Director der Verwaltungs-

ommi��ion (dem Ephorate) vorgelegt, der die Be�tätigung und die
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Ercheilung
eines förmlichen Befretungs: Scheins zu�teht und re�p.

obliegt.
2) Nur anerkannt würdigen und dürftigen Schülern fann die�e

Befreiung zu Theil werden, zu welchem Ende auswärtige wie einhei-
mi�che Schüler, die die�e Wohlthat in An�pruch nehmen, ein Dúrftig-
feits - Zeugnißihrer Ortsbehörde und ihr leßtes Cen�urzeugniß beibrin-

gen mü��en. Von den Cen�urzeugni��en können nur die No. 1. und
IL einen An�pruch auf obige Begün�tigung begründen.

3) Jn der Negel ift die von der Verwaltungs: Commi��ion aner-

fannte Befreiung vom Schulgelde fur das ganze Schuljahr gültig,
und muß am Schlu��e de��elben erneuert werden. Eine im Laufe des

Schuljahres eintretende Verminderung in dem Grade des Cen�ur-
zeugni��es unter No. IL macht inde��en den Jnhaber des Befreiungs-
�cheins �hon für das näch�te Quartal de��en verlu�tig, und der Di-
rector des Gymna�ií i�t verpflichtet, von die�en Veränderungen die

Verwaltungs: Commi��ion (das Ephorat) vierteljährii<h in Kenntniß
zu �een und die hierna<h zurü>geforderten Befreiungs�cheine der�el:
ben wieder zuzu�tellen.

4) Die Zahl der Befreiungs�cheinedarf bis auf den zehnten Theil
der ge�ammten Schülerzahl �teigen, welhe durch die ver�chiedenen
Cla��en des Gymna�iumsangeme��en zu vertheilen i�, Auch �oll ge-

�tattet �ein, bis zur Hälfte jener Zahl unter den�elben Bedingungen
und auf dem�elben Wege Scheine zur Befreiung vom halben Schul-
gelde zu vertheilen.

5) Söhne von Lehrern des Gymna�iums oder von Beamten und

Unterbedienten de��elben �ind an �ich vom Schulgelde frei, und werden

in die obige Zahl nicht mit eingerechnet.
6) Wenn mehrere Brüder zugleih das Gymna�ium be�uchen , und

ein Grund zur Erleichterung der Eltern in Bezahlung des Schulgel-
deseintritt, �o �oll in der Regel der zweite und dritte Bruder vom

halben, und wenn mehr als drei Brüder im Gymna�io �ind, jeder
folgende vom ganzen Schulgelde frei �ein, in �ofern der oben bezeich-
nere Grad der Würdigkeit nachgewie�en wird, und die�e Fälle �ollen
vor allen berü>�ichtigt werden.

Das Mini�terium findet die obigen Fe�t�czungen im Ganzen zwe>-
mäßig, und fordert das Königl. Con�i�torium auf, ähnliche Grund�äte
auch bei den Gymna�ien �eines Bereichs, in wiefern �elbige niht �chon
be�tehen und angewandt werden, und unter gehöriger Rück�icht auf
die abweichenden provinziellen und örtlichen Verhältni��e in Anwen-

dung zu bringen. Der Anzeige des Königl. Con�i�torii von den in

der fraglichenBeziehung erla��enen Verfügungen �ieht das Mini�terium
binnen drei Monaten entgegen. Berlin, den 14, Mai 1824.

No. $5. Befreiung vom Schulgelde.
Das Mini�terium hat aus dem Berichte des Königl. Con�i�torit

vom 31. v. Mts. und der Beilage de��elben er�ehen, wie es mit der

Befreiung vom Schulgelde in den Gymna�ien �eines Bezirks gehalten
wird, und findet nichts dagegen zu erinnern, daß den Lehrern die Be-

fugniß, die�e Befreiung zu ertheilen, wo �ie �olche bisher gehabt ha-
ben, auch ferner verbleibe. Um inde��en einen �ichern Gang für die�e
Angelegenheit zu be�timmen, �eht das Mini�terium hiermit fe�t, daß
jede �olche Bewilligung in der Lehrer - Conferenz berathen und mit

ihren Gründen zu Protocoil genommen werdez jedoch i�t dabei nicht
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auf bloße Bedürftigkeit , �ondern auch und haupt�ächlih auf Anlagen,
Fleiß und �ittlihes Verhalten zugleich genau zu �ehen, und jede Be-

willigung nur auf die Cla��e, in welcher der Competent �ißt, und zwar
von Seme�ter zu Seme�ter zu ertheilen, übrigens aber die Zahl der

Schulgeld :Beneficiaten der Be�timmung der Lehrer zu Überla��en.
Berlin, den 22. November 1824,

An das Königl. Con�i�torium zu Magdeburg.

No. 86. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
richts: und Medicinal: Angelegenheitenan das Königl. Provín-
zial: Schul: Collegium zu Eoblenz, die Frei�hule für die Söhne
der Lehrer und Prediger betreffend.

Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die �ich der Aufrehthaltung
der für die Erla��ung des Schulgeldes bei den Gymna�ien ertheilten
Vor�chriften, rü>�ichtlih der Söhne der Lehrer und Prediger entgegen
�tellen, will das Mini�terium, in Erwägung, daß das Schulgeld ur-

�prúnglih als ein Honorar für die Lehrer zu betrachten i�t, und ob-

gleih es jekt in die Schulca��e fließt, doh zur Be�oldung der�elben
verwendet wird, es aber ungeeignet �ein würde, wenn die Lehrer �ich
niht gegen�eitig das Honorar für ihre Söhne erla��en wollten, ferner
in Betracht, daß die Schulan�talten ur�prünglich mit den kirchlichen
in der genaue�ten Verbindung ge�tanden und lebteren zum Theil ihre
Dotation zu verdanken haben, mithin die bei der Kirhe und Schule
fungirenden Beamten, Bfarrer und Lehrer in einem näheren collegia-
li�chen Verhälcni��e �tehen, hiermit be�timmen, daß den Söhnen der
bei den Gymna�ien fungirenden Lehrer und Beamten und der Orts:
prediger und Lehrer, in �ofern die�e ob�ervanzmäßig bisher von der

Entrichtung des Schulgeldes befreit gewe�en, �o wie den durch be�on-
dere Stipulation dazu berechtigten Schülern, ohne Rúk�icht auf die

vor�chriftsmäßige Zahl von Frei�chülern, das Schulgeld fo lange er-

la��en werde, als die Schule wegen ihres Un�leißes oder Un�ittlichen
Betragens �ie gänzlichauszu�chließen �ich niht veranlaßt �ieht, dage-
gen die andern zur Frei�hule zugela��enen Schüler nur �o lange im

Genuß des ihnen bewilligten Beneficiums bleiben können, als �ie
durch die er�te und zweite Cen�ur �ich der�elben würdig zeigen.

Das Königl. Provinzial : Schul - Collegium hat hierna<han das

Presbyterium zu Duisburg auf �eine anher eingereichte Eingabe vom

15. Zulí c., �o wie an die betreffenden Gymna�ial : Directeren das

Erforderliche zu verfügen. Berlin, den 8. November 1833,

E. Abgang von dem Gymna�ium.
a) Abiturienten-Prúfung.

No. 87. Re�cript Über die�en Gegen�tand. |

Das Mini�terium communicirt dem Königl. Provinzial - Schul-
Collegio hierbei Exemplare der Allerhöch�ten Cabinetóordre vom

25, v. Mets. und des dazu gehörigenNeglements vom 4. v. Mts.,
die Prüfung der zu den Univer�itäten ÚbergehendenSchüler betref:
fend, zur Nachricht und Befolgung mit dem Auftrage, den Rectoren
oder Directoren eines jeden Gymna�iutns �eines Bereichs zehn Exem-
Plare der Allerhöch�ten Cabinetsordre und des Reglements zuzuferti-
gen, nach der Be�timmung im $. 5. des Reglements die Prúfungs-
Commi��ion fúr jedes Gymna�ium �chleunig�t zu�ammenzu�eben und

Sorgezu tragen, daß unfehlbar �hon bei den auf Michaelisd. J.
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Statt habenden Entla��ungen der Schüler nach die�em Reglement ver:

fahren werde. Ob allen Gymna�ien, die bisher in dem Bereiche des

(it) zur Maturitäts:Prüfung die Befugniß gehabt haben , die�elbe
auch fernerhin einzuräumen �ein wird, hierüber �ieht das Mini�terium
einem wohl motivirten Berichte des (tit.) binnen 6 Wochen entgegen.
Die Be�timmung im $. 7. des Reglements, daß das Ge�uch der Schü-
ler um Zula��ung zur Prüfung er�t in den drei lezten Monaten des

vierten Seme�ters ihres Aufenthalts in Prima erfolgen �oll, bringt es

mit ih, daß von jebt an in allen Gymna�ien bei den Ver�eßungen
aus Secunda nach Prima die�elben Anforderungen an die Schüler
gemacht, und die Lehrcur�e wenig�tens in Tertia, Secunda und Prima
úberall na< den�elben Grund�ätzen geregelt

werden. Wie die�es am

zweckmäßig�tenzu bewirken �ein möchte, hierüber hat das (tit.) binnen
6 Wochen in separato gutachtlih zu berihten. So weit das Mini-

�terium die ver�chiedenen Verhältni��e der einzelnen Gymna�ien zu
Über�ehen vermag, �cheint es räthlih, bei allen Gymna�ien, welche �ehs
ge�onderte Cla��en haben, für die Secunda, Tertia, Quarta, Quinta
und Sexta nur einen einjährigen, und für die Prima von jet an

einen zweijährigen Lehrcur�us anzuordnen und hiernach die Lehrpläne
abzume��en, und bei den Gymna�ien, wo wegen zu großer Frequenz
eine Secunda superior und inferior und eine Tertia superior und in-

ferior vorhanden i�t, die�e Cla��en; Abtheilungnôthigenfalls auch in

Zukunft zwroar beizubehalten,aber angeme��ene Anordnungen zu tre�fen,
daß die Schüler bei guten Anlagen und einem regelmäßigenFleiße
niht durh die größere Zahl von Cla��en, die �ie bis zur Prima zu
be�tehen haben, gehindert werden, în dem�elben Zeitraume, als die

Schüler der Gymna�ien, die nur �ehs und re�p. fünf ge�onderte Ciaf:-
�en haben, na<h Prima zu gelangen. Ueber die in der fraglichen Be:

ziehung zu ergreifenden Maaßregeln erwartet das Mini�terium gleich-
falls den gutachtlichen Bericht des (tit.)

Aus den um ein Bedeutendes ermäßigten Anforderungen , welche
das beige�chlo��ene Reglement an die Examinanden in Hin�icht ihrer
Kenntniß und Fertigkeit im Griechi�chen macht, i�t keinesweges zu
folgern, daß die griehi�he Sprache künftig in den Gymna�ien mit ge-
ringerem Eifer und in einem kleineren Umfange getrieben werden, die
Lecture der griechi�chen Tragiker ganz wegfallen, und die bisherige
Uebung im Ueber�eken aus dem Deut�chen oder Lateini�chen ins Grie-
chi�che künftig aufhören �oll. Vielmehr �ollen die desfall�igen Anord-

nungen des Mini�teriums auch fernerhin in allen Gymna�ien aufrecht
erhalten werden.

Die in den $$. 39. und 41. des Reglements erwähnten Exami-
nanden haben für ihre Prüfung und die Ausfertigung des Zeugni��es
die Summe von Zehn Thalern zu erlegen, wenn �olche niht wegen

nachgewie�enenUnvermögens davon dispen�irt worden, und �ind die�e
Gebühren zu gleichen Theilen unter den Rector oder Director und
die Lehrer des betreffenden Gymna�iums, die den Unterrichc in der

ober�ten Cla��e be�orgen, zuvertheilen. :

Schließlich wird das (tii.) aufs dringend�te aufgefordert, jede zwe>-
mäßige Sorgfalt anzuwenden, daß das beige�chlo��ene Reglement mit

gewi��enhafter Strenge zur Ausführung gebracht, und das ganze Prú-
fungs-: Ge�chäft überall nah den im $. 11. angedeuteten Grund�äßen
vollzogen werde. Berlin, den 31. Juli 1834.

An �ämmtliche Königl. Provinzial -Schul: Collegien.



211

No. 88, Reglement fúr die Prüfung der zu den Univer�itäten über:

gehendenSchüler.
JFnhalts:-Verzeichniß.

$. 1. Wer zum Be�tehen der Maturitäts - Prüfung verpflichtet i�t.
— 6. 2. Zweckder Prüfung. — $. 3. Ort und — 6.4, Zeit der Prü-
fnng. — $.,5. Prüfungs- Behörde. — $. 6. Anmeldungzur Prüfung.
— $. 7. Bedingung zur Zula��ung. — $ 8 Verfahren bei der Mel-

dung von Untüchtigen.— $. 9. Einleitung der Prüfung. — $, 10.

Gegen�tände der Prüfung. — $. 11. Maaß�iab und Grund�äke für die

Prüfung. — $. 12, Formen der Prüfung. — $. 13. Schriftliche Prü
fung. — $. 14, und 15. Wahl der Aufgaben für die�ecbe. — $. 16,
Arten der �<rifclichen Arbeiten. — $. 17. Be�timmung der auf �ie zu
verwendenden Zeit. — $. 18. Vor�chriften für die Anfertigung; Pro-
tocoll, — $. 19, Cenfur und Durch�icht der �chriftlichen Arbeiten. —

$. 20. MäándlichePrüfung z Zahl der Examinandenz Zeit der Prü-
fung. — $. 21, Anwe�ende bei der múndlichen Prüfung. — $. 22.

Be�timmung der Examinatoren und ihrer Pflichten. — $. 23. Gegen-
�tände der mündlichen Prúfung. — $. 24. Be�chränkung der Zahl der

Gegen�tände. — $. 25. Protocoll über die mündlihe Prüfung. —

$. 26. Berathung úÚber die ganze Prúfungz; Ab�timmung. — $ 27.

Cen�ur. — $. 28. Maaß�iab für die Ertheilung des Zeugni��es der

Reife. — $. 29, Mittheilung des Re�ultars an die Geprüften. —

$. 20. Abfa��ung des Zeugni��es. — $. 31. Form de��elben. — $. 32.

Einhändigung de��elben; Entla��ung. — $. 33. und 34. Wirkungen des

Zeugni��es der Reife. — $. 35. Ver�tattung der Immatriculation für
die Nichtreifen. — $. 36, Für die gar ni<t Geprüften. — $. 37.
Vor�chriften in Betreff der Immatriculation. — $. 38, Ein�endung
der Li�ten der Jmmatriculirten, — $. 39. Spätere Erwerbung des

Maturitäts - Zeugni��es. — $. 40. Vor�chrift für die Abgangs-Zeugni��e
der Univer�itäten. — $. 41. Anwei�ungzur Prüfung für die dur< Pri-
vatunterricht oder auf ausländi�chen Gymna�ien Gebildeten. — $. 42.

NachträglichePrüfung der Studirenden der Theologie und Philologie
im Hebräi�chen. — $. 43. Anwei�ung für Ausländer. — $. 44, und
45. Ein�endung der Prúfungs- Verhandlungen. — $. 46. und 47. Be-

urtheilung der�elben. — $. 48. Jahres: Bericht über die Maturitäts-

Prüfungen. — $. 49. Bekanntmachung der Be�timmungen des Regler
mnents an die Schúler der beiden ober�ten Cla��en. — $. 50. Ein�ckung
des Reglements.

Reglement. /

$. 1. Wer zum Be�tehen der Maturitäts-Prúfung vor

dem Abgange zur Univer�ität verpflichtet i�t. — Jeder
Schüler, welcher �ih einem Berufewidmen will, für den ein drei: oder

vierjähriges Univer�itäts -Studiu vorge�chrieben i�t, muß �ich vor �ei:
nem Abgange zur Univer�ität, er mag eine inländi�che oder auswärtige

niver�ität be�uchen wollen, einer Maturitäts- Prüfung unterwerfen,
Und zwar ohne Unter�chied, ob er �eine Vorbereitung auf einer dffent-
lichen inländi�chen oder auswärtigen Schule oder dur< Privatlehrer
erhalten hat.

$. 2. Zweck der Prüfung. — Der Zwedie�er Prüfung i�t,
auszumitteln, ob der Abiturient den Grad der Schulbildung erlangt
hat, welcher erforderlichi�t, um �i< mit Nußen und Erfolg dem Stu-
dium eines be�onderen wi��en�chafclichen Fachs widmen zu können.

$. 3. Ort dex�elben. — Die Prúfung wird nur bei den Gym-
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na�ien vorgenommen, und �omit i�t es von jekt an nicht mehr ge�tattet,
die�elbe bei den Königlichen wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen
abzuhalten. Die Befugniß zur Maturitäté- Prüfung wird allen Gym-
na�ien, die als �olche von dem unterzeichnetenMini�terium anerkannt

�ind, in gleichem Maaße ertheilt.
$. 4. Zeit der Prúfung. — Die Prúfung findet innerhalb der

beiden lebten Monate eines jeden Seme�ters Statt.

$. 5. Prúfungs-Behöôrde. — Die Veran�taltung der Prúfung
i�t das Ge�chäft der bei jedem Gymna�ium befindlichen Prüfungs-Com-
mi��ion, welche be�teht aus: a) dem Rector oder Director; b) den Leh-
rern des Gymna�iums, welche den Unterricht in der ober�ten Cla��e be-

�orgen; c) einem Mitgliede des Ephorats, Scholarchats oder Curato-
riums bet den Gymna�ien, wo eine �olche Local: Schul : Behörde vor-

handen i�t; d) einem Commi��arius des Königl. Provinzial - Schul : Col-

legiums. Der Lebtere, welcher den Vor�iß in der Commi��ion führt
und die ganze Prúfung zu leiten hat, wird dem unterzeichneten Mini-

�terium zur Genehmigung prä�entirt, �o wie es für das unter Lit. c.

genannte Mitglied der Commi��ion der Be�tätigung des Königl. Pro-
vinzial- Schul : Collegiums bedarf.

6. 6, Anmeldung zur Prüfung. — Die Abiturienten haben
drei Monate vor dem beab�ichtigten Abgange zur Univer�ität beim Di-
rector ein �chriftliches Ge�uch um Zula��ung zur Prüfung einzureichen,

uf dem�elben ihren in der Mutter�prache ge�chriebenen Lebenslauf bei:

zufügen.
s. 7. Bedingung zur Zula��ung. — Das Ge�uch der Schú-

�er um Zula��ung zur Prüfung darf er�t in den drei lebten Monaten
des vierten Seme�ters ihres Aufenthalts in Prima erfolgen. Der

pflichtmäßigenBeurtheilung des Lehrer- Collegiuumswird inde��en an-

heim ge�tellte, Schüler, welche �i<h dur< Fleiß und �ittliche Reife, durch
ihre Ge�ammtbildung, �o wie durch ihre Kenntni��e in den einzelnen
Unterrichts-Gegen�tänden auszeichnen, �elb�t �hon in den drei lebten

tonaten des dritten Seme�ters ihres Aufenthalcs in Prima, jedoch
nur ausnahmswei�e zur Prüfung zuzula��en.

$. 8. Verfahren bei der Meldung von Untúchtigen. —

Sollten �ich Schüler- melden, bei welchen der Director im Einver�tänd-
ni��e mit ihren Lehrern, in Hin�icht der wi��en�chaftlichen und �ittlichen
Bildung noch nicht die erforderliche Reife voraus�eben darf, �o hat er

�ie allen Ern�tes mit Vorhaltung der Nachtheile eines zu frühzeitigen
Hineilens zur Univer�ität von der Ausführung ihres Vor�aßes abzu-
mahnen, auh ihren Eltern oder Vormündern die nöthigen Vor�tellun-
gen zu machen. Junde��en fann dem, welcher �hon drei Seme�ter hin-
dur<h Mitgliedder er�ten Cla��e gewe�en i�t, und �ich im vierten Se-

me�ter zur Prüfung meldet, die Zula��ung, wenn er, der Warnung des-

Directors ungeachtet, darauf be�teht, niht verweigert werden.

$. 9. Einleitung der Prüfung. — Der Director i�t ver:

pflichtet, dem Königl. Commi��arius und den übrigen Mitgliedern der

Prúfungs-Commi��ion von der ge�chehenenMeldung der Abiturienten

zur rechten Zeit Anzeigezu machen, und in Ueberein�timmung mit dem

Königl. Commi��arius das Nôthige für die Prúfung einzuleiten.
$. 10. Gegen�tände der Prúfung. — Die Abiturienten wer-

den in folgenden Sprachen und Wi��en�chaften geprüft: TLJn Spra-
chen. Ju der deut�chen, lateini�chen, griechi�chen und franzö�i�chen
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Sprache; fär die Abiturienten der Gymna�ien des Großherzogthums
Po�en trict no< die Prúfung in der polni�hen Sprache hinzu. Die-

jenigen, welche �i< dem Studium der Theologleoder Philologie wid-
men wollen, mú��en �ich auch einer Prüfung in der hebräi�chen Sprache
unterwerfen. 2) Fn den Wi��en�chaften. Jn der Religions-
Kenntniß, in der Ge�chichte verbunden mit Geographie, in der Mathe-
matif

„
Phy�if und Naturbe�chreibung und in der philo�ophi�chen Pro-

pádeutik.
$. 11. Maaß�tab und Grund�äke für die Prüfung. —

Bei dem ganzen Prüfungs - Ge�chäft i�t jede O�tentation, �o wie Alles
zu vermeiden, was den regelmäßigenGang des Schulcur�us �tören und
die Schúler zu dem Wahne verleiten könnte, als �ei ihrer Seits bioß
zum Be�tehen der Prüfung, während des leßten Seme�ters ihres Schul-
be�uchs, eine be�ondere, mit außerordentlicher An�trengung verbundene

Vorbereitung nöthig und förderli<h. Der Maaß�tab für die Prüfung
kann und �oll der�elbe �ein, welcher dem Unterricht in der ober�ten Cla��e
der Gymna�ien und dem Urtheile der Lehrer Úber die wi��en�chaftlichen
Lei�tungen der Schúler die�er Cla��e zum Grunde liegt, und bei der

Schluß -Berathung úber den Ausfall der Prüfung �oll nur dasjenige
Wi��en und Können und nux diejenige Bildung der Schüler ent�chei:
dend �ein, welche ein wirkliches Eigenthum der�elben geworden i�t. Eine
�olche Bildung läßt �ich nicht durch eine übermäßigeAn�trengung wäh-
rend der lesten Monate vor der Prüfung, noch weniger durch ein
verworrenes Auswendiglernen von Namen, Jahreszahlen und unzu�am-
lnenhängendenNotizen erjagen, �ondern �ie i�t die lang�amreifende Frucht
eines regelmäßigen, während des ganzen Gymna�ial: Cur�us �tätigen
Fleißes. Die�e Ge�ichtspunkte, welche das ganze Prüfungs: Ge�chäft
leiten �ollen, �ind den Schülern der oberen Cla��en bei jeder �chilichen
Gelegenheit möglich�t eindringlichvorzuhalten,damit �ie|zur rechten Zeit
und auf die rechte Art �ich eine gediegeneSchulbildung erwerben, nicht
aber durc ein zwe>widriges, auf Ö�tentation berechnetes ih Abrichten
für die Prüfung �ich �elb�t täu�chen, und die Prüfungs - Behörde zu
tau�chen �uchen.

:

$. 12, Formen der Prúfung. — Die Prüfung zerfällt in eine

�chriftliche und mündliche; die eine dient zur Berichtigung und Ergän-
zung der andern.

$. 13, Schriftliche Prúfung. — Mit der �chriftlichen Prü-
fung, welche möglich�t bald nah der Meldung vorzunehmen i�t, wird
der Anfang gemacht.

g. 14. Wahl der Aufgaben für die �hriftlihe Prüfung.
— Behufs der �chriftlichen Prüfung find �olche Aufgaben zu wählen,
welche im Ge�ichtskrei�e der Schüler liegen, und zu deren augenblik-
lichen Behandlung auf eine dem Zweeke ent�prechende Wei�e Ver�tand,
Ueberlegungund Sprachkenntni��e ohne �pecielle Vor�tudien hinreichen,
und über welché eine ausreichende Belehrung durch den vorgängigen
Gymna�ial Unterricht vorausge�ezt werden kann. Die zu �tellenden
Aufgaben dürfen von den Abiturienten nicht �chon früher in der Schule
bearbeitet �ein.

$. 15. Fúr jede �chriftliche Arbeit werden rnehrere Aufgaben von
dem Director und den prúfenden Lehrernvorge�chlagen, und dem Kö-

niglichen Commi��arius zur Auswahl vorgelegt. Dem Lekteren �teht es

frei, na< Befinden der Um�tände, die Aufgaben �elb�t zu be�timmen.
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Alle zugleich zu Prúfenden erhalten die�elben Aufgaben, und jede der-

�elben wird er�t in dem Augenblicke,wo ihre Bearbeitung beginnen �oll,
den Abiturientenvon dem Director mitgetheilt,

g. 16. Arten der �<riftli<hen Prúfungs-Arbeiten. —

Die �chriftlichen Prüfungs- Arbeiten be�tehen: 1) in einem pro�ai�chen,
in der Mutter�prache abzufa��enden Auf�aße, welcher die Ge�ammt-
bildung des Examinanden , vorzüglichdie Bildung des Ver�tandes und
der Phanta�ie, wie auh den Srad der �tyli�ti�hen Reife in Hin�icht
auf Be�timmtheit und Folgerichtigkeitder Gedanken, �o wie auf plan-
mäßige Anordnung und Ausführung des Ganzen in einer naturlichen,
fehlerfreien, dem Gegen�tande angeme��enen Schreibart beurkunden �ollz
2) in einem lateini�chen Extemporale, und in der freien lateini�chen
Bearbeitung eines dem Examinanden durch den Unterricht hinreichend
bekannten Gegen�tandes, wobei, außer dem allgemeinen Ge�chick in der

Behandlung, vorzüglich.die erworbene �tyli�ti�che Correctheit und Fertige
keit im Gebrauche der lateini�chen Sprache in Betracht kommen �ollz
3) in deè Ueber�eßung eines Stücks aus einem im Bereiche der er�ten
Cla��e des Gpmna�iums liegenden, und in der Schule nicht gele�enen
griechi�chen Dichter oder Pro�aiker ins Deut�chez 4) in der Ueber:

�e6ung cines grammati�ch nicht zu �chwierigen Pen�ums aus der Mut-

ter�prache ins Franzö�i�che; 5) in einer mathemati{chen Arbeit,
deren Gegen�cand die Lö�ung zweier geotnetri�chen und zweier arithme-
ti�chen Aufgabenaus den ver�chiedenen in den Kreis des Schul-Unter-
richts fallenden Theilen der Mathematik, oder eine nach be�timmten vor-

her anzugehenden Rück�ichten geordnete Ueber�icht und Vergleichung zu-

�ammengehörigermathemati�cher Sáäbe �ein �oll.
/

Anmerkung 1. Ju den Gymna�ien des Großherzogthums Po�en
tritt zu den Gegen�tänden der �chrifclicen Prüfung auch noch ein deut:

�cher Auf�aß für die Schüler, deren Mutter�prache das Polni�che i�t,
und umgekehrt ein polni�cher Auf�aß fúr die, welche ur�prünglich deut�ch
�prechen.

Anmerkung 2. Von den künftigen Theologen und Philologen
i�t noch eine Ueber�ezung eines auf der Schule nicht gele�enen Äb�chnit-
tes aus einem der hi�tori�chen Bücher des Alten Te�taments, oder eines

fürzeren P�alms ins Lateini�che neö�t hinzugefügter grammati�cher Ana-

ly�e zu fordern.
Anmerkung 3. Sollten �ich Abiturienten finden, welche �ich zu-

trauen, in einem oder dem andern Unterrichts- Gegen�tande mchr als
das gewöhnlicheMaaß der Kenntni��e und Fertigkeiten erreiht zu ha-
ben: �v �oll ihnen dies in den $. 28, Lit. B, und C, erwähnten Fällen
ge�tattet werden. Es �ind ihnen alsdann, nachdem �ie die vor�chrifts-
mäßigen und von allen Abiturienten zu verlangenden �chriftlichen Ar-
beiten geliefert haben, noch be�ondere, und zwar �chwierigere Aufgaben

zu �tellen, die ihnen Gelegenheit geben, �ich in der fraglichen Bezichung
nâher auszuwei�en:

$. 17. Be�timmung der auf die �hriftlihen Arbeiten

zu verwendenden Zeit. — Zur Anfertigung der �ämmtlichen �chrift:
lichen Arbeiten �ind höch�tens drei Tage, jeder zu 8 Arbeits�tunden ge-
re<hnet, in der Art zuzuge�tehen,daß mit Ein�chluß der Rein�chrift auf

1) den deut�chen Auffas . . . . 5 Stunden,
2 den lateini�hen . :

3) das lateini�che Extemporale . . 2:

4) dielUleber�ezungaus dem Griechi�chen 3 ;
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5) die franzd�i�he Arbeit... . 3 Stunden,
6) die mathemati�che Arbeit... 4 -

verwandt werden. Für jede der im $. 16. Anmerkung Uk. und 2. ge-
dachten Arbeiten �ind außerdem noh 2 Stunden einzuräumen. Die
drei Arbeitstage dÜrfennicht unmittelbar auf einander folgen. Für den

deut�chen und den lateini�chen Auf�aß, �o wie für die mathemati�che
Arbeit, �ind drei Vormittage vou 5 Stunden zu be�timmen. Es i�t
nicht erlaubt, eine Ausarbeitung in der Art zu theilen, daß ein Theil
der�elben Vormittags und die Fort�ebung Nachmittags angefertigt, und
den Examinanden eine unbeauf�ichtigte Zeit dazwi�chen gela��en werde.

$. 18. Vor�chriften für die Anfertigung der �<rift-
lichen Arbeiten, Protocoll über die �hriftlihe Prúfung.

— Die Anfertigung - der �chriftlkchen Arbeiten, bei welchen, außer den

Wörterbüchern der erlernten Sprachen und den mathemati�chen Tafeln,
feine Húlfémittel zu ge�tatten �ind, ge�chieht wo möglich in einem Cla�:
�enzimmer des Gymna�iums, unter be�tändiger, in be�timmter Folge
wech�elnden Auf�icht eines der zur Prüfungs- Commi��ion gehörigen
Lehrer, welcher dafür verantwortlich i�t, daß die ertheilten Vor�chriften
in allen Stücken genau befolgt werden. Jede Arbeit muß auf ganze,
aber gebrochene Bogen, in einer le�erlichen Hand�chrift ge�chrieben, und

in der Regel unter der Auf�icht eines und de��elben Lehrers angefertigt
werden, welcher darauf zu achten hat, daß �ie ohne Unterbrechung ent-

worfen, abge�chrieben und ihm Überliefertwerde. Jn einem be�onderen
Über die �chriftliche Prúfung und deren Ausfall aufzunehmenden Pro-
tocolle wird von jedem der Auf�eher bemerkt, in welcher Zeit, und bei
welchem Gegen�tande er die Auf�icht geführt, �o wie auh wann jeder
Examinand die aufgegebene Arbeit beendigt hat. Wer nah Ablauf der

vor�chriftsmäßigenZeit mit der Arbeit nicht fertig i�, muß �ie unvollen-
det abliefern. — Wird einer der Examinanden durch; Erkrankung an

der Ausführung �einer Arbeiten verhindert, �o �ind ihm, falls er nicht
für die�es Mal �eine Meldung zur Prüfung zurücknimmt,neue Auf-
gaben für �eine �chriftlichen Lei�tungen zu �tellen.

$. 19, Cen�ur und Durch�icht der �chriftlichen Arbeiten.
— Die �chriftlichen Arbeiten der Examinanden mü��en von den betref-
fenden Lehrern genau durchge�ehen, verbe��ert und mit Angabe ihres
Verhältni��es, �owohl zu dem im $. 28. A. be�timmten Maaß�tabe, als

zu den gewöhnlichenLei�tungen eines jeden Examinanden ausführlich
beurtheilt, demnäch�t dem Director übergeben, und von die�em, nachdem
alle úbrigen Mitglieder der Prüfungs -Ccmmi��ion �ie gele�en haben, mit
dem über die �chriftliche Prüfung geführten Protocolle dem Königlichen
Commi��arius vorgelegt werden. Nach Befinden der Um�iände kann
der Director noch andere Cla��enarbeiten der Abiturienten aus dem lelz-

“ ten Jahre beilegen, welche jedoch nicht zur ent�cheidenden Richt�chnur
fúr die Prúfungs-Commi��ion, wohl aber dazu dienen �ollen, daß �ich
die Mitglieder der�elben eine möglich�t genaue Kenntniß der Abiturienten
erwerben und �ich ein �elb�t�tändiges Urtheil über �ie bilden.

$. 20, Mändliche Prúfung, Zahl der Examinanden;
Be�timmung des Tages der Prúfung. — Die múndlichePrü-
fung muß �tets, die Zahl der Examinanden mag groß oder gering �ein,
mit gleicher Sorgfalt vorgenommen werden. Jn allen Fällen, wo mehr
als 12 Examinanden vorhanden �ind, i�t �ie in 2 re�p. mehrerenauf
einander folgenden Terminen abzuhalten. Den Tag zu der Prüfung
und die einem jeden Prúfungs- Gegen�tande zu widmende Zeit be�timmt
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der KöniglicheCommi��arius im Einver�tändniß mit dem Director des

Gymna�iums. :

$. 21. Anwe�ende bei der mündlihen Prüfung. —

Sämmtliche Mitglieder der Prüfungs -Commi��ion, �o wie auch die

Lehrer des Gymna�iums, welche nicht zu der�elben gehören, �ollen bei
der mündlichenPrüfung anwe�end �ein; die Mitglieder der Local-Schul-
Behörde, wo eine �olche vorhanden i�t, �ind jedesmal von dem Director

be�onders einzuladen.
$. 22, Be�timmung der Examinatoren und ihre Pflich-

ten. — Die mündliche Prüfung liegt den Lehrern ob, welche den Un-

terricht in den betreffenden Gegen�tänden in Prima ertheilt haben, wo-

fern niht der Königl. Commi��arius andere Examinatoren zu be�tellen
�ih veranlaßt findet, Von den Lehrern i�t zu erroarten , daß �ie �ich
bei der Prüfung einer zweckmäßigenMethode bedienen, einem jeden
Examinanden Raum und Gelegenheit, �ih klar und zu�ammenhängend
auszu�prechen, gewähren und überhaupt die Prüfung �o einrichten wer:

den, daß �ich bei einem Jeden der Grad �eines Wi��ens be�timmt ergebe.
Wenn es gleich niht Sache der mündlichen Prüfung i�t, die von den

Abiturienten gelieferten �chriftlichen Arbeiten durchzugehen und zu ver-

be��ernz �o bleibt es doh den prüfenden Lehrern unverwehrt, ihre Fras-
gen auch an die �chriftlihen Arbeiten der einzelnen Examinanden anzu-
knüpfen. Dem Königl. Commi��arius �teht es frei, niht nur dur
In�truction der Lehrer und nähere Be�timmung der Gegen�tände der

jedesmaligen Prüfung die ihm zwe>dienlich �cheinende Richtung zu ge-
ben, �endern auch, wenn er es für nôthig erachtet, in einzelnen Gegen-
�tänden �elb�t die Prüfung zu úbernehmen.

. 23. Gegen�tände der mündlihen Prüfung. — Die

múndliche Prüfung i�t: N) in der deut�hen Sprache auf allge-
meine Grammatik, Pro�odie und Metrik, auf die Haupt - Epochen in
der Ge�chichte der vaterländi�chen Littexatur, �o wie auch darauf zu rich-
ten, ob die Examinanden einige Werke der vorzüglich�ten vaterländi�chen
Schrift�teller mit Sinn gele�en haben. — 2) Im Lateini�chen wer-

den von den Examinanden pa��ende, theilsfrüher in der Schule erklärte,
theils nicht gele�ene Stellen aus dem Cicero, oder Sallu�t, oder Livtus,
oder Virgil, oder Horaz über�eßt und erklärt, um �owohl ihre Fertig-
keit und Gewandtheit im Auffa��en des Sinns und im richtigen und

ge�chma>vollen Ueber�eßen , als auch ihre grammati�chen und antiquari-
�chen Kenntni��e und den Erfolg ihrer Privatlectúre lateini�cher Schrift-
�teller zu ermitteln. Die Prüfung erfolgt in lateini�cher Sprache, w0o-

bei den Einzelnen Gelegenheit zu geben i�, �tellenwei�e in zu�ammens
hängender Rede ihre erlangte Fertigkeit im múndlichenlateini�chen Aus:
dru> zu zeigen. — 3) Aus dem Griechi�chen werden gleichfalls
theils in der Schule gele�ene, theils nicht gele�ene Stellen aus einem

leichteren Pro�aifer oder dem Homer über�eßt und erklärt, und hat der

Examinator durch angeme��ene Fragen die Kenntniß der Examinanden
in der Grammatik, und den auf Ge�chichte, Mythologie und Kun�t der

Griechen �ich: beziehendenGegen�tänden zu erför�chen. — 4) Die Prú-
fung im Franzö�i�chen erfolgt dur<h Ueber�esung und Erklärung vor-

elegter Stücke aus cla��i�chen franzö�i�chen Dichtern oder Pro�aikern.
ei der Erklärung wird den Examinanden Gelegenheit gegeben, darzu-

thun, in wie weit �ie �ich Fertigkeit im mündlichen Gebrauche der fran-
zö�i�chen Sprache erworben haben. — 5) Jn Hin�icht der Religion s-

Keuntniß i�t zu prufen, ob die Abiturienten die <hri�tliche Glaubens-
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und Sittenlehre, die Hauptmomente der Ge�chichte der chri�tlichen
Kirche, und den Inhalt der heiligen Schrift im Allgemeinen kennen

gelernt, und in der Grund�prache des Neuen Te�taments Einiges mit
dem Erfolge eines im Ganzen leichten Ver�tändni��es gele�en haben. —

6) In der Mathematik i� die Gründlichkeit und der Umfang ihrer
Kenntni��e in den im $. 28. A. No. 6. näher bezeichneten Theilen der

Wi��en�chaft, �owohl im Allgemeinen als im Einzelnen zu ermitteln. —

7) In Hin�icht der Ge�chichte und Geographie �ind die Fragen
dahin zu richten, daß �ich er�ehen käßt, ob die Examinanden eine deut-

liche Ueber�icht des ganzen Feldes der Ge�chichte und eine genauere
Kenntniß der alten, be�onders der griechi�chen und rômi�chen , �o wie der

deut�chen und vaterländi�chen Ge�chichte gewonnen, und �ich ein genú-
gendes Wi��en von den Elementen der mathemati�chen und phy�i�chen
Geographie, �o wie von dem gegenwärtigenpoliti�chen Zu�tande der
Erde erworben haben. Die Examinatoren haben �i< aller Fragen zu
enthalten, deren Beantwortung eine gar zu �ehr ins Einzelne gehende
Sach- und Zahlenkenntnißvoraus�egt. — $) Jn der Naturbe�chrei-
bung i�t von den Examinanden Kenntniß der allgemeinen Cla��ification
der Naturproducte, Uebung im Be�chreiben der�elben und Bildung der

An�chauung fúr die�es Gebiet, �o wie — 9 in der Phy�ik deutliche
Erkenntniß der Hauptge�eße der Natur, namentlich der Ge�eße zu ver-

langen, welche mathemati�ch, jedoch ohne Anwendung des höheren Cal-

cú�s, begrúndet werden fônnen. — 19) Die Prüfung in der philo �o-
phi�chen Propädeutik hat zu ermitteln, ob die Eraminanden es

in den Anfangsgründen der �ogenannten empiri�chen P�ychologie und
der gewöhnlichen Logik, namentlih in den Lehre«4von dem Begriff,
dem Urtheile und dem Schlu��e, von der Definition , Eintheilung und
dem Bervei�e zu einem klaren und deutlichenBewußt�ein gebracht haben.

Anmerkung 1. Was im Obigen unter No. 1. übex die Prüfung
in der deut�chen Sprache be�timmt i�t, gilt in Bezug auf die Gym-
tnafien des GroßherzogthumsPo�en auch von der polni�then Sprache
fúr die Examinanden, deren Mutter�prache �ie i�t. Dagegen werden
die deut�chen Schüler die�er Gymna�ien im Polni�chen eben �o geprüft,
wie in Hin�icht der Prüfung im Franzö�i�chen unter No. 4, vorge-
�chrieben i�t.

'

Anmerkung 2. Die Abiturienten, welche �ich dem Studium der

Theologie oder Philologie widmen wollen, haben Behufs der münd-
lichen Prúfung im Hebräi�chen eine Stelle aus einem der hi�tori�chen

Dücherdes Alten Te�taments zu Über�eßen und grammati�ch zu ana-

y�iren,Pnmertung 3. Durch tieferes Eingehen in diejenigenUnterrichts:
Gegen�tände, worin der eine oder der andere Abiturient mehr als das

Geforderte glaubt lei�ten zu können, i�t auch bei der mündlichen Prú-
fung der im $. 16. Anmerkung 3. angenommene Fall zu berück�ichtigen.

$. 24, Be�chränkung der Gegen�tände der mündlichen
Prúfung. — Der pflichtmäßigenBeurtheilung der Prüfungs - Com-

mi��ion wird anheim ge�tellt, die mündliche Prüfung in dem eincn oder

dem andern der im $. 23. genannten Unterrichts: Gegen�tände zu be-

�chränken, wenn die Examinanden in den�elben bereits durch ihre �chrift-
lichen Arbeiten den Forderungen genügt haben. Für �olche und ähnliche
Zâlle gilt die Regel, daß bei der múndlichen Prüfung vorzüglich die

Unterrichts- Gegen�tände herauszuheben�ind, über welche �ich die Exa-
mninanden in ihren �chriftlichen Arbeiten nicht hinreichendausgewie�en
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haben, oder in welchen von dem einen oder dem andern Eraminanden
be�ondere Auszeichnung zu erwarten i�.

$. 25. Protocoll úber die múndlihe Prúfung. — Ueber
den ganzen mündlichen Prüfungs: Act wird ein genaues Protocoll auf
gebrochenenBogen geführt; der Eingang zu die�em Protocoll , welchen
der Director �hon vor dem Anfange der Prüfung anfertigt, oder von

einem der prüfenden Lehrer anfertigen läßt, enthält die Namen der ge-
genwärtigen Mitglieder der Prúfungs- Commi��ion, den Vor- und Zu-
namen, den Geburtsort, die Confe��ion, das Alter und den Aufenthalc
der Examinanden im Gymna�ium überhaupt und in Prima insbe�ondere,
In die�em Protocoll, welches den Gang der Prúfung voll�tändig nach-
wei�en �oll, wird mit Be�timmtheit und Genauigkeir bei dem Namen
eines jeden Abiturienten vermerkt, worüber er geprüft, und wie er darin

be�tanden i�t. Ehe die Berathung úber das Endre�ultat der Prüfung
anhebt, muß vor allen Mitgliedern der Prúfungs-Commi��ion das Pre-
tocoll �owohl über die �chriftliche ($. 18.) als über die mündliche Prú-
fung voll�tändig vorgele�en werden, damit jedes Mitglied das Ganze
der Prüfung noh einmal Über�ehen könne, ehe es �eine motivirte
Stimme abgiebt.

'

$. 26. Berathung über den Ausfall der ganzen Prü-
fung, Ab�timmung. — Nach Beendigung der mündlichenPrüfung
treten die Examinirten ab, und es wird nun mit Ruck�icht auf die vor-

liegenden �chriftlichen Arbeiten, auf den Erfolg der mündlichen Prüfung
und die pflichtmäßige, durch längere Beobachtung begründeteKenntniß
der Lehrer von dem ganzen wi��en�chaftlichen Standpunkte der Geprüf-
ten úber das ihnen zu ertheilendeZeugniß die freie�te Berathung Statt

finden. Die Lehrer der einzelnen Fächer, welche examinirt und die Ar-
beiten beurtheilt haben , geben zunäch�t, jeder in �einem Fache, ein be:

�timmtes Urtheil über die Kenntni��e des Geprüften in dem betreffenden
Fache. Ueber de��en Annahme oder Modification rwoird alsdann berathen.
Falls die�e Berathung, in welcher dem Ge�ammteindru>, den die Prú-
fung jedes„einzelnen Abiturienten gemacht hat, in Hin�icht auf die Be-

urtheilung �einer Reife, ein vorzüglicherWerth beizulegeni�, zu feiner

Einigung führt, wird zu einer förmlichenAb�timmung ge�chritten; jedes
Mitglied der Prüfungs- Commi��ion mit Ein�chluß des Königl. Com-

mi��arius hat Eine Stimme; das jüng�te Mitglied der Commi��ion
�timmt zuer�t, und der Königl. Commi��arius zulezt, Wenn einzelne
Mitglieder beim Ab�timmen finden, daß das Voturn eines andern Mit:

gliedes be��er begründet �ei, als dasjenige, welches �ie �elb�t �chon ausge-
�prochen haben, �o können �ie ihr früheres Votum zurücknehmenund

ein neues definitives geben. Sind die Stimmen für und wider gleich,
�o giebt die Stimme des Königl. Commi��arius den Aué�chlag, Sieht
der�elbe �ich bei der Stimmen�ammlung über einen Geprüften noh vor

der Abgabe �eines Votums über�timmt, �o hat er die Befugniß, �ich
�elb�t vom Votiren zu entbinden, und entweder den durch die Stimmen-

mehrheit gefaßten Ent�chluß ohne Weiteres zu be�tätigen, oder dem�el-
ben, wenn er �einer Ueberzeugungwider�pricht, �eine Be�tätigung zu
verweigern. Im letzteren Falle i�t die Bekanntmachung des Be�chlu��es
der Prúfungs- Commi��ion auészu�eben, und �ind die �chriftlichen Arbei-
ten neb�t dem Prüfungs-Protocolle unter Anführungder Weigerungs:
gründe des Königl. Commi��arius der vorge�ekten Behördezur Ent-

�cheidung vorzulegen.
: :

$. 27. Cen�ur. — Bei der Berathung nah der mündlichenPrü-
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fung wird aus den Schulcen�uren der vier lebten Seme�ter zuglek<ein

allgemeines Urtheil über den Fleiß, das �ittliche Betragen und die Cha-
rafter: Reife der Abiturienten abgefaßt, da die�es eine Stelle im Zeug-
ni��e einzunehmen hat.

6. 28. Maaß�tab für die Ertheilung des Zeugni��es der

Reife. — Als leitende Richt�chnur bei der Schlußberathung dienen

folgende Be�timmungen: Das Zeugniß der Reife i� zu ertheilen:
A. wenn der Abiturient 1) das Thema für den Auffaß in der Mut-

ter�prache ín �einen we�entlichen Theilen richtig aufgefaßt und logi�ch
geordnet, den Gegen�tand mit Urtheil entwi>elt, und in einer fehler-
freien, deutlichen und angeme��enen Schreibart darge�tellt, Überdies einige
Bekannt�chaft mit den Haupt- Epochen der Litteratur �einer Mutter-

�prache gezeigt hat. Auffallende Ver�töße gegen die Richtigkeit und An-

geme��enheit des Auédrucks, Unklarheit der Gedanken und erhebliche
Vernachlä��igung der Recht�chreibung und der Jnterpunction begründen
gerechte Zweifel über die Befähigung des Abiturienten; 2) wenn im

Lateini�chen �eine �chrifrlichen Arbeiten ohne Fehler gegen die Gram-
matik und ohne grobe Germaniómen abgefaßt �ind, und einige Gewandt-

heit im Ausdrucke zeigen, und er die weniger �hwierigen Reden und

philo�ophi�chen Schriften des Cicero, �o wie von den Ge�chichts�chrei-
bern den Sallu�t und Livius und von den Dichtern die Eklogen und
die Aeneide Virgil’s und die Oden des Horaz im Ganzen mit Leichtig-
keit ver�teht, �icher in der Quantität i�t, und über die gewöhnlichen
Versmaaße genúgendeAuskunft geben kann; 3) wenn er in An�ehung
der griehi�hen Sprache in der Formenlehre und den Hauptregeln
der Syntax fe�t i�t, und die Jlíade und Ody��ee, das er�te und fünfte
bis neunte Buch des Herodot, Xenophon's Cyropâdie und Anaba�is,
�o wie die leichterenund färzeren Placoni�chen Dialogen auch ohne vor-

hergegangenePräparation ver�teht; 4) wenn im granzdi�chen �eine
�chriftiiche Arbeit im Ganzenfehlerlos i�t, und er cine in Rück�ichtauf
Inhalt und Sprache niht zu �hwierige Stelle eines Dichters oder

Pro�aikers mit Gelaäufigkeitüber�estz 5) went er eine deutliche und

wohlbegründeteKenntniß der <ri�tlihen Glaubens: und Sit-

tenlehre, verbunden mit einer allgemeinen Ueber�icht der Ge�chichte
der chri�tlichen Religionnachgewie�en; 6) wenn er in Hin�icht auf die
Mathematik Fertigkeit in den Rechnungen des gemeinen Lebens
nach ihren auf die Proportionslehre gegründetenPrincipien, Sicherheit
in der Lehre von den Potenzen und Wurzeln und von den Progre��io-
nen, ferner in den Elementen der Algebra und der Geometrie, �owohl
der ebenen als körperlichen, Bekannt�chaft mit der Lehre von den Com-
binationen und mit dem binomi�chen Lehr�aßze,Leichtigkeit in der Be-

handlung der Gleichungen des er�ten und zweiten Grades und im Ges

brauche der Logarithmen, eine geübte Auffa��ung in der ebenen Trigo-
nometrie, und haupt�ächlich eine flare Ein�icht in den Zu�ammenhang
�ammtlicher Säle des �y�temati�ch geordneten Vortrages gezeigt hat z

7) wenn er in Hin�icht der Ge�chichte und Geographie dargethan
hat, daß ihm die Umri��e der Länder, das Flußneb in den�elben und

eine orographi�che Ueber�icht der Erdoberfläche im Großen zu einern
klaren Bilde geordnet, auch ohne Karte gegenwärtig �ind, er in der po-
liti�chen Erdbe�chreibung nah ihren we�entlichen Theilen bewandert und
der Umri��e des ganzen Feldes der Ge�chichte kundig i�t, be�onders �ich
eine deutliche und �ichere Ueber�icht der Ge�chichte der Griechen und

Rômer, �o wie der Deut�chen, und namentlich auch der brandenburgi�ch-
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preußi�chen Ge�ch‘chte zu eigen gemacht hac; $) wenn er endlich in

Betreff der Phy�ik eine klare Ein�icht in die Hauptlehren úber die

allgemeinen Eigen�chaften der Körper, die Ge�eke des Gleichgewichts
und der Bewegung, úber Warme, Licht, Magnecismus und Electricität

gewonnen, und �ich in der Naturge�chichte eine hinreichend begründete
Kenntniß der allgemeinenCla��ification der Naturproducte erroorben hat;
9 fúr den fünftigen Theologen und Philologen tritt noh die Forde:
rung hinzu, daß er das Hebräi�che geläufig le�en könne und Bekannt:

�chaft mit der Formenlehre und den Hauptregeln der Syntax darlege,
auch leichte Stellen aus einem hi�tori�chen Buche des Alten Te�taments
oder einem P�alm ins Deut�che zu úber�eßen vermöge. — B. Um je-
doch �chon auf der Schule der freien Entwickelung eigenthümlicherAn-

lagen nicht hinderlich zu werden, i�t au< dem Abiturienten das Zeugniß
der Reife zu ertheilen, welcher in Hin�icht auf die Mutter�prache und

das Lateini�che den unter Lit. À. ge�tellten Forderungenvoll�tändig ent-

�pricht, außerdem aber entweder in den beiden alten Sprachen oder in

der Mathematik bedeutend mehr als das Geforderte lei�tet, wenn auh
�eine Lei�tungen in den übrigbleibenden Fächern nicht völlig den Anfor-
derungen ent�prechen �ollten. — C. Obwohldie Neigung mancher Schú-
ler, welche einzelne Unterrichts: Gegen�tände in den Gymna�ien mit

Gleichgúltigkeittreiben, weil �ie die�elben für ihren künftigen Beruf
weniger nöôthigoder gar entbehrlichhalten, keineswegesbegün�tigt wer-

den �oll: �o kônnen doch, namentlich bei dem �hon vorgerückterenAlter

einzelner Abiturienten, Fälle eintreten, wo nicht nur die Billigkeit, �on-
dern auch das Intere��e des Königl. Staatsdien�tes erhei�ht, bei der

Frage úber die Reife zu den Univer�itäts-Studien auch das Fach, dem

die Abiturienten �ih widmen wollen, zu berü>k�ichtigen, und hiernach
die Ent�cheidung abzume��en. Für �olche Fälle, die als Ausnahmen von

der Regel ausdrü>lich zu bemerken und be�onders zu rechtfertigen �ind,
wird es der pflíchtmäßigenBeurtheilung der Prüfunos-Commi��ion über-

la��en, auch einem �olchen Abiturienten, welcher in einigen Prüfungs-
Gegen�tänden, die niht die nothwendige Grundlage �eines künftigen
Studiums ausmachen, hinter den unter Lit. A, ge�tellten Forderungen
zurügeblicben i�t, das Zeugniß der Reife zuzu�prehen, wenn er in

Hin�icht auf die Mutter�prache, das Lateini�che und noch zwei
der übrigen Prüfungs-Gegen�tände, die zu �einem künftigen Be-

rufe in näherer Beziehung �tehen, nach dem ein�timmigen Urtheile der

Präfungs- Commi��ion, das unter Lit. A. Gefordertelei�tet.
Anmerkung. Die Schüler des Großherzogthums Po�en, deren

Mutter�prache das Polni�che i�t, haben in allen Fällen auch in der

deut�chen Sprache das unter Lit. A. No. L. Geforderte zu lei�ten, weil

denen, die �ich durch die Univer�itäts -Studien für den höhern Staats-

dien�t heranbildenwollen, die hinreichendeKenntniß der deut�chen Sprache
unerläßlichi�t.

D. Wer endlich auch niht einmal den unter Lit. C, ge�tellten An-

forderungen genügt hat, i�t als no< nicht reif zu den Univer�itäts-
Studien zu betrachten.

$. 29, Mittheilung des Re�ultats an die Geprüften. —

Nachdem von der Prúüfungs-Commi��ion den im $$. 11. 27. und 28.

enthaltenen Be�timmungen gemäß das jedem einzelnen Abiturienten zu
ertheilende Zeugniß ausgemittelt, die Be�hlußnahme in das Protocoll
($. 26.) aufgenommen, und das leßtere von �ämmtlichen Mitgliedern
der Prúfungs- Commi��ion unterzeichnet i�t, werden die Geprüften in
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das Zimmer zurückgerufen,und der Königl.Commi��arius macht ihnen
das Úber �ie gefällte Urtheil in der Art bekannt, daß �ie im Allgemei-
nen erfahren, ob ihre Lei�tungen für ein Zeugniß der Reife genügt
haben, oder nicht. Denen, welche für reif erklärt �ind, i�t anzukün-
digen, daß �ie die Schule mit dem Schlu��e des Seme�ters verla��en
und zur Univer�ität abgehen können. Denen aber, welche noh nicht
fúr reif erachtet �ind, wird der Rath ertheilt, die Schule noh eine

Zeit lang zu be�uchen, falls Hoffnung da i�t, daß �ie dadur< das Feh-
lende werden einbringen fönnen. Nach Ablauf eines halben Jahres
können �ie �ich zu eincr nochmaligen Prüfung ($. 6.) mclden, um �ich
das Zeugniß der Reife zu verdienen. Liegt die Ur�ache von dem un-

genügenden Ausfalle der er�ten Prüfung in dem Mangel an natür-
lichen Anlagen, �o hat der Director in Verbindung mit den úbrigen
Lehrern auch jekt noh, wie �ie es �chon früher zu thun verpflichtet
waren, die Wahl eines anderen Berufes dringend anzurathen. Blei:
ben �olche für niht reif Erklärte bei ihrer Ab�icht, die Univer�ität
zu beziehen, �o i�t auh ihnen auf ihr Verlangen das Ergebniß ihrer
Prúfung in einem Zeugni��e auszufertigen.

$. 30. Abfa��ung des Zeugni��es. — Auf den Grund des

Prúfungs-Protocolls ($$. 18. 25.) und der Cen�urbücher ($. 27.) wird
in deut�cher Sprache das Zeugniß im Concept vom Director ausge:
fertigt, und �ämmtlichen Mitgliedern der Prüfungs - Commi��ion zur
Mitzeichnung vorgelegt, demnäch�t in der Rein�chrift zuer�t von dem

Königlichen Commi��arius unter�chrieben und unter�iegelt, worauf es

an das betreffende Mitglied des Scholarchats, Ephorats oder Cura-

toriums, jedo<h nur zur Unter�chrift gelangt. Dann ver�ieht �olches
der Director mit dem Jn�iegel der Schule und �einer Namensunter-
�chrift, welche leßtere endlichauh von den übrigenMitgliedern der

Prúfungs:Commi��ion beigefügt wird.

$. 31. Form des Zeugni��es. — Bei der Ausfertigung des

Zeugni��es, welches eine �orgfältig ausgeführte Charakteri�tik des Abi-

turienten, nach �einer �ittlihen Führung, �einen Fähigkeiten und deren

Entwickelung enthalten muß, i�t folgendes Schema zu beobachten:

Zeugniß der Reife
rÚ

den Zögling des Gymna�iums zu ......

N. N. (Vor- und Zunamen)
aus + (Geburtsort) «. Jahr alt ...,. (Confe��ion) Sohn des
«+++. (Namen und Stand des Vaters) zu ..... (Wohnort de��el-
ben) [resp. unter der Vormund�chaft des „.… (Namen des Vormun-
des) zu .... (Wohnort de��elben)] war .… Jahre auf dem Gymna�ium
in... (Ort) «. Jahre in der er�ten Cla��e.

L, Sittlihe Aufführung gegen Mit�chüler, gegen Vorge�eßte
und im Allgemeinen.

Anmerkung L. Unter die�er Rubrik i�t die Ge�eblichkeit, An�tän-
digkeit und Sittlichkeit des Betragens überhaupt, nicht blos inner-

halb der Schule und im Verhältni��e zu Vorge�e6ten und Mit-
�chülern, �ondern auh außerhalb der�elben, zu würdigen, und auf den
Grund der bisherigen Schul : Cen�uren das Urtheil aus der ganzen
bisherigen Führungdes Abiturienten �o abzuleiten, daß der Grad
�einer �ittlichen Tüchtigkeit und Charakterreife �y deutlich als möglich
erkannt werde,
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IL. Anlagen und Fleiß:
Anmerkung 2. Behufs der Würdigung des Fleißes des Abitu:

rienten i�t die Statt gehabte oder vermißte Regelmäßigkeit im Schul-
be�uche, die bewie�ene Aufmerk�amkeit und Theilnahme an allen oder

einzelnen namhaft zu machenden Unterrichts: Gegen�tänden, und die
Ordnungsliebe, Sorgfait und Pünkclichkeit nicht nur in den Schul:
lei�tungen, �ondern auch in den Privatarbeiten zu erwähnen.

UT, Kenntni��e und Fertigkeiten.
1) Sprachen :

a) ín der deut�chen,
b) in der lateini�chen,
c) ín der griechi�chen,
d) in der franzö�i�chen u. ��. w.

2) Wi��en�chaften :

a) Neligions-Kenntni��e,
b) Mathematik,
c) Ge�chichte und Geographie,
d) Phy�ik und Naturbe�chreibung,

£ e) Philo�ophi�che Propädeutik u. �. w.

3) Fertigkeiten:
ö

a) Zeichnen ) worüber das Urtheil nah den vorge-
: legten Zeichnungen des leßkten Seme-

b) Ge�ang ( �ters und nach dem Zeugni��e des Ge-
/ �anglehrers abzugeben ij.

Anmerkung 3. Die von dem Abiturienten in den einzelnen Fächern
erlangten Kenntni��e �ind niht dur einzelne Wörter, wie vorzu g-
lih, �ehr gut u. ��. w. zu bezeichnen, �ondern die Ergebni��e der

�chrifclilen und mündlichen Prüfung �ind nah Anleitung des Prä-
fungs:Protocolls voll�tändig und in der Art anzuführen, daß �ich dar-

aus deutlich er�ehen läßt, ob und in wie weit der Abiturient in jedem
einzelnen Gegen�tande den ge�eßlichen Anforderungen genügt oder raehr
als das Geforderte gelei�tet hat. — ‘

Anmerkung 4. Jn allen Fällen, wo die im $. 28. Lit, DB.enthal-
tene Be�timmung auf den Abiturienten angewandt i�t, �ind nicht nur

die Unterrichts: Gegen�tände, in welchen er mehr als das Geforderte
gelei�tet hat, �ondern auch die, in welchen er hinter den Anforderungen
zurückgebliebeni�t, in dem Zeugni��e genau na<h dem Ergebni��e der

Próúfung zu bemerken. Eben �o �ind in dem Zeugni��e de��en, welhem
in Folge der Be�timmung im $. 28. Lit, C. die Reife zuerkannt i�t,
die näheren Gründe, dur< welche die Prúfungs-Commi��ion bei ihrem
Be�chlu��e geleitet worden, auedrü>klichanzugeben, und die Unterrichts-
Gegen�tände be�onders hervorzuheben, in welchen der Abiturient nicht
genügend be�tanden i�t.

Die unterzeichnete Prüfungs:Conmi��ion hat ihm demnach, da er

jeßt das hie�ige Gymna�ium verläßt, um Theologie, Rechts - und Ca-

meral-Wi��en�chaft, Arzneikunde, Philologie u. �. w. zu �tudiren, das

Zeugniß der Neife
ertheilt, und entläßt ihn unter (den dem betreffendenAbiturienten an-

geme��enen Belobungen, Ho��nungen, Wün�chen, Empfehlungen.)
«20+ den ten... 15,

Königliche Prúfungs-Commi��ion.
(Siegel des Königl. Commi��arius.) N. N. Königlicher Commi��arius.

, (gez.) N. N. Director.
(Siegel der Schule.) N, N, Oberlehrer u, �. w.
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Das Zeugniß der Nichtretfe wird nur auf ausdrükliches Ver:

langen des Geprüften oder �einer Angehörigen ausgefertigt, nach obi-

gem Schema, jedoch mit Wegla��ung des Zu�akes der Reife in der

Ueber�chrift, und �tatt des Schlu��es wird ge�ezt: Es hat ihm hier-
nach in der Prúfung vom ten ..... 18... das Zeugniß der Reife
nicht zuerkannt werden können.

$. 32. Einhändigung des Zeugni��es und Entla��ung.
— Die Zeugni��e werden den Abgehenden er�t bei der Entla��ung vom

Director eingehändigt; bis dahin haben �ie den Schulunterricht un-

ausge�eßt zu be�uchen, und �ih der gewöhnlichen Schulordnung zu
unterwerfen. Die Entla��ung der Abgehenden i�t in jedem Gymna-
�ium entweder beim Schlu��e der ôsfentlihen Schulprüfung oder bei
andern in den ver�chiedenen An�talten Üblichen öffentlichen Feierlich:
feiten vorzunehmen, und es i� darauf zu halten, daß jeder von der

Schule mit dem Zeugni��e der Reife zur Univer�ität Abgehende dabei

anwe�end �ei. Hier werden alle für reif erflärten und die Schule
wirklich verla��enden Schüler genannt, mit Ueberreichung der ihnen
ausgefertigten Zeugni��e. Die�e Feierlichkeit zwe>mäßig einzurichten,
�o daß �ie auf die abgehenden und zurü>bleibenden Schüler , �o wie
auf das Publikum die beab�ichtigte Wirkung äußere, und die Ent-
la��ung der Schüler �elb�t nah der Jndividualität eines jeden und

nah dem Jnhalte �eines Zeugni��es zu modificiren, wird der ein�ichti-
gen Beurtheilung der Directoren Úberla��en. Ju den jährlichen Schul-
programmen �ind Namen und Geburtsort der Geprüften und für reif
Erklärten neb�t Angabe der Zeit ihres Aufenthaltes in Prima, des

ihnen ertheilten Zeugni��es, des gewählten Facultäts- Studiums und
der Univer�ität, welche �ie zu be�uchen gedenken,aber ohne weiteren Zu�a,
aufzuführen.

$. 33, Wirkungen des Zeugni��es der Reife in Bezug
auf das Uníver�itäts:Studium und auf Zula�tungzu den

Facultäts- und Staats:-Prüfungen. — Nur die mit dem

Zeugni��e der Reife Ver�ehenen �olien: 1) auf inländi�chen Univer-

�itáäten als Studirende der Theologie, Jurisprudenz und Cameral-

Wi��en�chaften, der Medicin und Chirurgieund der ‘Philologie ange:
nommen und als �olche- bei den betreffenden Facultäten in�cribirt; —

2) zu den Prüfungen Behufs der Erlangung einer akademi�chen
Würde bet einer inländi�chen Facultätz — 3) �o wie �päterhin zu den

angeordneten Prüfungen Behufs der An�tellung in �olchen Staats-
und Kirchen: Aemtern, zu welchen ein dret- oder vierjähriges Univer-
�itäts:Studium nach den be�tehenden ge�eßlichen Vor�chriften erforder:
lich i�t, zugela��en werden.

$. 34, Desgleichen in Bezug auf öffentlihe Stipen-
dien. — Auch �ollen die dsffentlichenBeneficien für Studirende,
worin immer �ie be�tehen mögen, und ohne Unter�chied, ob �ie König:
lich �ind oder von Communen oder andern Corporationen abhangen,
nur an �olche Studirende conferirt werden, welche das Zeugniß der

Reife be�izen. Privat - oder Familien - Stiftungen können hierdurch
nicht be�chränkt werden, Die KöniglichenProvinzial:Schul-Collegien
und die KöniglichenRegierungen, �o wie alle den Gymna�ien vorge:

�eßte Behörden haben mit Strenge dahin zu �ehen, daß die König-
lichen oder anderweitige öffentlicheStipendien und Beneficien Keinem

ertheilt werden, bevor er das vor�chriftsmäßige Examen abgelegt, und

�ich das Zeugniß der Reife erworben hat. Auch werden �ämmtliche
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Collatoren öffentliher Stípendien und Beneficien hierdur< angewie:
�en, alljährlich ein Verzeichniß der�elben und ihrer Percipienten mit
der Bemerkung, ob �ie das erforderliche Zeugniß der Reife erhalten
haben, den betreffenden Königlichen Regierungen einzu�chi>en , welche
befugt �ein �ollen, bei illegalem Verfahren die Collation aufzuheben.
Die Univer�itäten �ollen gleiche Verzeichni��e der Stipendien und Be-
neficien, deren Collation ihnen zu�teht, und ihrer Percipienten dem

Mini�terium einreichen.
$. 35, Bedingungen zur Ver�tattung der Jmmatricu-

lation fúr die Nichtreifen. — Um das Abgehen der zur Zeit
noh für nicht reif erfläârten Schüler niht unbedingt zu verbieten,
i�t auch �olchen, die in der Maturitäts: Prúfung nicht be�tanden �ind,
zwar die Aufnahme und Jmmatriculation bei den inländi�chen Uni-
ver�itäten auf den Grund �elö�t des Zeugni��es der Nichtreife zu ge-
�tatten. Sie werden aber �o lange, bis �ie �i< ein Zeugniß der Reife
erworben haben, nur bei der philo�ophi�chen Facultät in einem be�on-
deren für �ie anzulegenden Album und nicht fúr ein be�timmtes Fa-
cultäts-Fach in�cribirt. In ihrer Matrikel i�t ausdrü>kli< zu bemer:

fen, daß �ie wegen mangelnden Zeugni��es der Neife niht zu einem

be�timmten Facultäts-Scudium zugela��en worden.

6. 36. Bedingungen zur Ver�tattung der Jmmatricu-
lation für die gar niht Geprüften. — Damit denen, welche
gar feine Maturitäts Prüfung be�tanden und beim Be�uche einer in-

ländi�chen Univer�ität nur die Ab�icht haben, �ich eine allgemeine Bil:
dung fúr die hôheren Lebenskrei�e oder eine be�ondere für ein gewi��es
Berufsfach zu geben, ohne daß �ie �ich fúr den eigentlichen gelehrten
Staats- oder Kirchendien�t be�timmen, niht die Gelegenheit vorent:-

halten werde, welche die Univer�ität für ihren Zweck darbietet, �o be:

hält �ih das Mini�terium vor, die�en auf den Grund eines von ihnen
beizubringenden Zeugni��es über ihre bisherige �ittlihe Führung zur
Immatriculation bei den inländi�hen Univer�itäten, �o wie zur Jn-
�cription bei den philo�ophi�chen Facultäten eine be�ondere Erlaubniß
zu ertheilen. Jedoch i� in ihrer Matrikel der be�timmte Zwe>, zu
welchem �ie ohne vorherige Maturitäts - Prüfung mit be�onderer Er-

laubniß des Mini�teriums die Univer�ität be�uchen, ansdrüc{lih anzu-
eben.9

$. 37. Vor�chriften in Betreff der Immatriculation.
— Zur ZFmmatriculation auf einer KöniglichenPreußi�chen Univer�i-
tät und bei der akademi�chen Lehran�talt in Mün�ter i�t �omit für
Jnländer, �ie mögen von einem inländi�chen oder ausländi�chen Gym-
na�ium, oder aus Privat - Unterricht ($. 41.) oder nach �hon begonne-
nem atfademi�chen Studium von einer Univer�ität des Jn- oder Aus:
landes fommen, die Beibringung des von einer inländi�chen Prúfungs-
Commi��ion ausge�tellten Zeugni��es Úber die Reife oder Nichtreife des

Immatriculanden oder einer be�ondern Erlaubniß des Mini�teriums -

erforderlih. Jn Fällen, wo ohne ein �olches Zeugniß, oder ohne eine

�olche Erlaubniß des Mini�teriums die Jmmatriculation eines Jnlän-
ders vollzogen worden, �oll niht nur die Matrikel zurü>genommen,
�ondern auh an dem Rector oder Prorector, welcher die�elbe ertheilt
hat, die�e Contravention nah Befinden der Um�tände gerügt werden.

6. 38. Ein�endung der halbjährlichen Li�ten der Jm:
matriculirten. — Jede Univer�ität und die akademi�che Lehran�talt
in Mán�ter hat halbjährlih im December und im Junius eine genaue
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Li�te der bei ihr immatriculirten Juländer, mit Angabe der Schule,
welche �ie be�ucht, oder bei welcher �ie, falls �ie dur< Privat : Unter-

richt gebildet �ind, die Maturitäts:Prúfung be�tanden haben, der Art
des erhaltenen Zeugni��es und des Fachs, dem �ie �i< widmen, an

das Mini�terium einzureichen. Jn die�er Li�te �ind die Studirenden,
welche auf ein Zeugniß der Nichtreife, oder in Folge einer be�ondern
Erlaubniß des Mini�teriums immatriculirt und bei der philo�ophi�chen
Facultät in�cribirt worden, getrennt von den übrigen aufzuführen.

$. 39. Spätere Erwerbung des Maturitäts-Zeugni�:-
�es. — Denen, welche mit dem Zeugni��e der Nichtreife die Univer-
�ität bezogen haben, und den Wirkungen die�es Zeugni��es entgehen,
oder �ich die Ehre eines vortheilhafteren Zeugni��es erwerben wollen,
�oll es vergönnt �ein, auh während ihres Be�uchs der Univer�ität,
no< einmal aber nicht ôfter die Maturitäts-Prüfung bei einem Gym-
na�ium, de��en Wahl ihnen überla��en bleibt, nachzu�uchen, und �ich
noch nachträglich ein Zeugniß der Reife zu erwerben. Uebrigens ver-

�teht es �ich, daß �olchen nicht im Krei�e der Schule, �ondern nur vor

der Prüfungs: Commi��ion des betreffenden Gymna�iums, das Zeug-
niß, welches ihnen auf den Grund einer nochmaligen Maturitäts-

Prüfung ertheilt worden , einzuhändigen i�t. Das von ihnen abzu:
haltende ge�eßlihe Trienniuum und resp. Quadriennium wird aber,
wenn �ie nicht eine desfall�ige Dispen�ation des betreffenden Königl.
Mini�teriums beibringen können, in der Negel er�t von dem Zeitpunfte
ab gerechnet, wo �ie das Zeugniß der Reife erhalten haben.

$. 40. Vor�chrift in Bezug auf die Abgangszeugni��e
der Univer�itäten. — Den Univer�itäten, und namentlich deren
Rectoren oder Prorectoren und Decanen, wird zur Pflicht gemacht,
die Jmmatriculanden nicht nur unter Angabe des Prüfungs - Zeugni�-
�es, welches �ie von der Schul: Prüfungs: Commi��ion erhaltenhaben,
in das Album einzutragen, �ondern jedesmal auch in dex Matrikel, �o
wie in den Zeugni��en, welche die Studirenden bei ihrem Abgange
von der Univer�ität erhalten, obigeAngabe des Abiturienten-Zeugni��es,
mit welchem �ie auf die Univer�ität gekommen �ind, oder des Maturi:
täts: Zeugni��es, welches �ie �ich vielleicht nachträgli<h während der

Univer�itäts - Jahre ($. 39.) erworben haben, zu re�umiren.
$. 41, Anwei�ung zur Prúfung für die durch Privat-

Unterricht oder auf ausländi�hen Gymna�ien Gebildeten.
— Diejenigen, welche ein ausländi�ches Gymna�ium be�ucht haben,
oder aus Privat-Unterricht, und nicht unmittelbar von einem Gym-
na�ium zur Univer�ität Übergehen, haben die Präfung ihrer Kenntniß-
reife unter Einreichungder Zeugni��e ihrer bisherigen Lehrer über ihre
Studien und über ihre �ittliche Führung bei der Prúfungs-Commi��ion
eines inländi�chen Gymna�iums, de��en Wahl den Eltern oder Vors
mündern Überla��en bleibt, �chriftli<h auf die in $. 6. be�timmte Art

nachzu�uchen, und �ih den Anordnungen die�es Reglements zu unter-

werfen. Jedoch i�t die Prúfung derer, welche bis dahin nur Privat-
Unterricht geno��en haben , niht mit dem Examen der zur Univer�ität
abgehenden Schüler der Gymna�ien zu verbinden, �ondern abge�ondert
anzu�tellen, und bei der Berathung über den Ausfall einer �olchen
Prúfung i�t auf den Um�tand, daß die Examinanden kein Gymna�ium
be�ucht haben, und nicht von ihren bisherigen Lehrern geprüft wor-

den, billige Rück�icht zu nehmen. Die im $. 7. enthaltene Be�tim-

mnsleidet auf diejenigen, welche nur Privat Unterrichterhaltenha-
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hen, oder na<hwei�en können, daß �eit ihrem Abgange aus der zweiten
Cla��e eines inländi�chenoder ausländi�chen Gymna�iums �chon zwei
Jahre verflo��en �ind, keine Anwendung. Für ihre Prüfung und die

Ausfertigung des Zeugni��es haben �ie die vorge�chriebenen, angeme��e-
nen Gebühren zu erlegen.

$. 42, Nachträgliche Prúfung der Studirenden der

Theologie und Philologie im Hebräi�chen. — Studirende
der Theologie und Philologie, welche niht mit der erforderlichen
Kenntniß des Hebräi�chen ($. 28. A. 9.) die Univer�ität bezogen, oder

er�t auf der Univer�ität �ih zum Studium der Theologie oder Philo-
logie gewandt haben, al�o auf der Schule nicht im Hebräi�chen geprüft
worden, fönnen �ich das Zeugniß der Reife für die�en einzelnen Unter-

richts Gegen�tand dur< eine Prüfung bei einer Königl. wi��en�chaft:
lichen Prúfungs : Commi��ion nachträglich erwerben, mü��en jedo<h von

die�em Zeitpunkte an no< fünf Univer�itäts: Seme�ter auf das Stu-
dium der Theologie und resp. Philologie verwenden.

$. 43, Anwei�ung fúr Ausländer. — Auch für Ausländer,
denen ge�tattet worden, �ich im die��eitigen Staatsdien�te um eine An-

�tellung zu bewerben, für welche ein drei- oder vierjähriges Univer-

�itäts- Studium vorge�chrieben i�t, gelten die im $. 33.- No. 3. gege-
benen Be�timmungen, und haben die�elben, wenn �ie in Hin�icht ihrer
Schulbildung kein von dem betreffenden Königl.Mini�terium als voll:

gültig anerkanntes Zeugniß der Reife aus ihrer Heimath beibringen
fönnen, �i<h der Maturitäts-Prüfung bei einem inländi�chen Gymna-
�ium nachträglich zu unterwerfen.

$. 44. Ein�endung der Prüfungs-Verhandlungen. —

Die Directoren der Gymna�ien �ind verpflichtet, �ämmtliche Abiturien-
ten: Prüfungs: Verhandlungen halbjährlih und unfehlbar vier Wochen
nah beendigter Prüfung bei dem betreffenden Königl. Provinzial:
Schul - Collegium einzureichen, auch, wenn feine Abiturienten-Prúfung
abgehalten i�t, binnen gleicher Fri�t hiervon Anzeige zu machen. Es

mü��en aber die Prüfungs - Verhandlungen enthalten:1) eine Ab�chrift
des Úber die �chriftlihe und mündliche Prüfung aufgenommenen Pro-
tocollsz; 2) eine Ab�chrift der den Abiturienten ertheilten Zeugni��e ;

3) die von den Abiturienten verfaßten und von den Lehrern beurtheil-
ten �chriftlichen Arbeiten im Original.

|

:

$. 45. Den Königl. Provinzial -Schul - Collegien liegt ob, die�e
Verhandlungen vorläufig durchzu�ehen, was in den�elben mangelhaft
befunden wird, zu vervoll�tändigen, insbe�ondere die �chriftlichen Arbei-
ten vorläufig zu prúfen, �odann aber, �obald �äámmtlicheVerhandlungen
der Gymna�ien eingegangen�ind, �olche der betreffenden Königl. wi�-
�en�chaftlihen Prüfungs : Commi��ion vorzulegen.

$. 46. Beurtheilung der�elben durch die Königl. wi�-
�en�haftlihen Prüfungs-Commi��ionen. — Die Königlichen
wi��en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ionen veran�talten �odann eine

Revi�ion die�er Prúfungs-: Verhandlungen, und legen ihr Urtheil in
einem Gutachten nieder, welches �ie unter Beifügung der Verhand-
lungen an die Königl. Provinzial - Schul - Colleglen �enden. Die Ob

liegenheit der leßteren i�t, die�es Gutachten, wenn �ie dem�elben völlig
beitreten, unverändert oder mit den nöthig befundenen Modalitäten
unter Couvert des Königl. Prüfungs - Commi��arius an die betreffende
ar (cnegsCommi��ion zur Kenntnifinahmeund Nachachtung gelangen
zu la��en.
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$. 47. Damit �ich das Urtheil der Königl. wi��en�chaftlichen Prús
fungs: Commi��ion immer dann �chon in den Händen der Abiturienten-
Prüfungs - Commi��ion bei den Gymna�ien befinde, wenn die�e zu einer
neuen Prúfung �chreitet, wird fe�tge�eßt, daß die Verhandlungen über
die Abiturienten: Prüfungen, resp. in der Mitte des April und Octo-
ber an die Königl. Provinzial-Schul- Collegien ge�andt, von die�en
�päte�tens in der Mitte resp. des Mai und November den Königl.
wi��en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ionen übermacht, und von den

leßteren nah zwei Monaten, al�o in der Mitte resp. des Julius und

Januar, an die Königl. Provinzial-Schul-Collegien zurü>ge�andt
werden �ollen. Die ebengedachten Behörden haben dann darauf zu
halten, daß die Urtheile der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs-Coms-
mi��ionen mic den beizulegenden �hriftlihen Prüfungs: Arbeiten bis

resp. zum 1. Augu�t und 1. Februar an die betreffende Abiturienten-
Prüfungs : Commi��ion gelangen.

$. 48. Jahres: Bericht der Königl. Provinzial-Schul-
Collegien úber die Abiturienten-Prüúfungen. — Am

Schlu��e eines jeden Jahres haben die Königlichen Provinzial-

Squl - Collegien mittel�t Berichts dem Mini�terium eine Ab�chrift
der Urtheile der Königlichen wi��en�chaftlihen Prúfüngs :- Commi��ion
über die aus den Gymna�ien ihres Bereichs zur Univer�ität entla��e-
nen, und auch der bei den Gymna�ien nur Behufs der Jmmatricu:
�ation geprúften Schüler und eine tabellari�che Ueber�icht einzureichen,
worin in der hier be�timmten Folge in An�ehung jedes Geprüften
a) �ein voll�tändiger Vor- und Zunamen , b) �eine Confe��ion, c) �ein
Geburtsort, d) der Stand �eines Vaters, e) die Zeit �eines Aufent-
halts auf der betreffenden Schule berhaupt, f) die Dauer �eines Auf-
enthalts in Prima, g) die Angabe des Prúfungs : Zeugni��es, kh) der

Univer�ität, auf welcher er �tudirt, ) und des von ihm gewählten
Facultáts- Studiums enthalten �ein muß. Endlich wird in einer be-

�onderen Columne aufgeführt, ob und welche Geprüftenoch mít kei
nem Zeugni��e der Reife haben ver�ehen werden können, und ob �ie
fh vorge�eßt haben, länger auf dem Gymna�ium zu bleiben, oder da�:
�elbe zu verla��en.

$. 49. Bekanntmachung der Be�timmungen des Regle-
ments an die Schúler der beiden ober�ten Cla��en. — Aus
dem obigen Reglement �ollen die Ab�chnitte, welche �ich auf die Zu-
la��ung zur Maturitäts-Prúfung, und auf die an die Abiturienten zu
machenden Anforderungen bei der �chriftlichen und mündlichen Prú-
fung beziehen, jährli<h zweimal, zu Anfang des Sommers und Win-
ter: Seme�ters, den ver�ammelten Schülern der beiden oberen Cla��en
der Gymna�ien von dem Director vorgele�en, und von dem�elben mit

zwe>dtienlichen Erinnerungen begleitet werden.

$. 50. Ein�etzung die�es Reglements. — Jndem das Mí

ni�terium hierdurch alle bisherigen Be�timmungen und Verordnungen,
�o weit. �ie dem Jnhalte des obigen Reglements wider�prechen , aus:

drücklichfúr aufgehoben erklärt, wei�et es zugleih �ämmtliche Univer-

fitäten, Gymna�ten und gelehrte Schulen der Königl. Staaten hier:
durch an, �l< na< die�em Reglement genau zu richten, und zwar der-

ge�talt, daß �chon bei den auf Michaelis d. J. Statt habenden Ent-

la��ungen der Schüler, und den Fmmatriculationen auf den Univer-

�itäten, nach die�em Reglement verfahren werde. Den Königl. Pro-
vinzial : Con�i�torien und Schul : Collegíen und den Königl, Regierungen
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wird aufgetragen, die Voll�trekung die�es Reglements , �o weit �ie da-

zu ‘mitzuwirkenhaben, mit Nachdru>k zu be�orgen, und mit Ern�t
auf die Ausführung de��elben zu halten.

Berlin, den 4. Juni 1834.

b) Entfernung wegen Unfähigkeit.
No. 89, Verfúgung. des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-

terrichis- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial - Schul : Collegien, betreffend die Ent-

fernung derjenigen Schüler von den Gymna�ien, welche zwei
Jahre in einer Cla��e ge�e��en haben, doch zur Ver�ebung in die

näch�tfolgende höhere Cla��e nichr für reif erflärt werden können.
Das Mini�terium findet �ih veranlaßt, die fúr einzelne Provinzen

bereits unter dem 25. März 1825 getroffene Be�timmung, wonach
�olche Schüler der vier unteren Cla��en eines Gymna�iums, welche
nah dem reiflihen und gewi��enhaften ein�timmigen Urtheile aller

Lehrer, aller Bemühungen ungeachtet, �ich zu den Gymna�ial: Studien
niht eignen, und wegen Mangels an Fähigkeit und Fleiß, nachdem
fie zwei Jahre- in einer Cla��e ge�e��en haben, doh zur Ver�eßung in
die näch�tfolgende höhere Cla��e nicht für reif erflart werden können,
aus der An�talt entfernt werden �ollen, nahdem den Eltern, Vormün-
dern oder �on�tigen Angehörigen der�elben minde�tens ein Vierteljahr
zuvor Nachricht davon gegeben i�t, auch auf die Provinz (Branden:
burg) auszudehnen, da der Andrang junger Leute ohne Mittel und

Beruf zum Studium und zum Staatsdien�te dies nôthig macht. Zur
Warnung und Belehrung der Eltern und Vormünder hat das Kö-

nigliche Con�i�torium und Provinzial: Schul - Collegium die�elbe durch
die Amtsblätter zur öffentlichenKenntniß zu bringen, die Directoren
und Lehrer an den gelehrten Schulen aber auch aufmeré�am zu mna-

chen, daß Erwe>ung und Beförderung des Fleißes und der Fähigkei-
ten in der ihnen anvertrauten Jugend nicht minder wie der wi��en-
�chaftliche Unterricht zu ihrem Berufe und zu ihren Pflichten gehöre,
und daß das Mini�terium bei die�er Verfügung von dem Vertrauen

ausgegangen �ei, daß �ie er�tere gewi��enhaft erfüllen werden.

Berlin, den 10. Mai 1828.

No. 90. Re�cript, die Entfernung unfähiger Schüler betreffend.
Das Mini�terium i� einver�tanden mit der von dem Königl. Pro-

vínzial- Schul - Collegium in dem Berichte vom 12. Juni c. ausge-
�prochenen Meinung, daß die Verfügung vom 10. Mai c., die Ent-
la��ung unbefähigter Schüler der vier unteren Cla��en der gelehrten
Schulen betreffend, in der Ausführung mannigfaltige Schwierigkeiten
darbiete, welche aber bei einem gehörigen Eingehen in die örtlichen
und per�önlichen Verhältni��e von Seiten der Provinzial: Behörden
wohl be�eitigt werden fönnen. Jm Allgemeinen i�t allerdings von

dem Grund�aße auszugehen, daß öffentlicheLehran�talten au<h dazu
be�timmt �ind, Schüler , welchen es an Ern�t und Kenntni��en , �ich
auszubilden, fehlt , in allen die�en Beziehungen auf die rihtige Bahn
zu bringen und �ie �ittlih wie wi��en�chaftlih zu bilden, daß die�e Be-

�timmung nicht anders aufzugeben i�t, als nachdem alle Mittel, �ie zu
erreichen, fruchtlos. ver�ucht und er�chöpft �ind, und alle Hoffnung,
einen Schüler auf be��ere Wege zu führen, ver�<hwunden i�t. Bet
den Gymna�ien, welche niht durh Ueberfúllung mit unfähigenSchü-
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lern leiden, in�onderheit, i�t die Ausführung der fraglichen Maaßregel
nicht dringend , weil in den Gymna�ien auch die �chlechteren Schüler
durch den gründlichenUnterricht in den Sprachen des cla��i�chen Alter-
thums und dur andere Gegen�tände des Gymna�ial-Unterrichts man-

nigfaltige nüßliche Anregung zur Be��erung erhalten. Wo aber die ein-

zelnen Cla��en der Gymna�ien durch eine zu große Ueberfüllungvon an-

haltend unfleißigen und unfähigen Schülern leiden, da erfordert es die

billige Rück�icht auf die be��eren Schüler, daß nach fruchtlos angewand-
ten gelinderen Maagaßregeln, wenn eine Ver�ekung jener Schüler in un-

tergeordnete Cla��en unthunlich �ein �ollte, durh die gedachteMaaßregel
den vielfachen Nachtheilen, die aus einer �olchen Ueberfüllung erwach-
�en, vorgebeugt werde. Bei Befolgung die�er Grund�äke, die überall
mit Schonung und Mi�lde, �o wie mit genauer Berück�ichtigung der

drtlichen Verhältni��e auszuführen i�t, wird �ich in den Städten, wo

eine �olche nachtheiligeUeberfüllung einzelner Gymna�ial : Cla��en Statt
findet, auh noch der Vortheil erreichen la��en, daß die betreffenden
Communen be�timmt werden, entweder ordentliche Bürger�chulen zu er-

richten, oder, wo dies niht möglich i�t, zu ihren Elementar�chulen noch
eine oder zwei Cla��en hinzuzufügen, und �omit auch für das Bedürfniß
�olcher Schüler zu �orgen, die �ich zu den Gymna�ial: Studien nicht
eignen, und doh einer be��eren Ausbildung bedürfen, als �ie in den bis:

herigenElementar�chulen erhalten können.

Berlín, den 20. Augu�t 1828.
An das Königl. Con�i�torium und Provinzial: Schul-

Collegium hier�elb�k.
c) Abgang ohne Zeugniß.

No. 91. Circular: Verfügung an �ämmtliche Königl. Con�i�torien , die

Immatriculatiender Studirenden betreffend.
Da �chon óôfterFâllevorgekommen �ind, daß junge Leute, welche die

Gymna�ien ohne Prüfung verla��en haben, �ih �ofort, auf die Univer-

�ität begeben,
. ungeachtet �ie zur Benußung der�elben nicht ver�tattet

werden können , weil die Prüfung die�er jungen Leute von der gemi�ch-
ten Prúfungs- Commi��ion ert na< Ablauf eines halben Jahres �eit
ihrem Abgange von der Schule Statt finden kann, �o hat das Königl.
Con�i�torium die Vor�teher aller An�talten, welche junge Leute zur Uni-

ver�ität entla��en, anzuwei�en, daß die�elben nicht bloß die jungen Leute
�elb�t, welche die Schule ohne Abgangs: Prüfung verla��en wollen, �on-
dern auch deren Angehörige von der bevor�tehenden Verordnung unter:

richten, daß dergleichen Schüler er�t na< Ablauf eines halben Jahres
von der gemi�chten Commi��ion zur Prüfung, und früher auh nicht
zur Benußbung der Univer�ität zugela��en werden, mithin �ich �elb�t zu-

zu�chreiben haben werden, wenn ihnen der zwe>lo�e Aufenthalt am

Univer�itäts-Orte durch die Polizei: Behörde verweigert wird.

Berlin, den 12. Augu�t 1822.
—

I1T. Verhältni��e der Lehrer an den Gymna�ien.
A. Prüfung der Candidaten für das höhere Lehrfach und

Vorbereitung dazu.
No. 92. Edict wegen einzuführenderPrúfung der Schulamts,Candidaten.

Wir Friedrih Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen,
Markgraf von Brandenburg 2c. thun kund, daß Wir, um dem Ein-
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dringen untüchtiger Subjecte în das Erziehungs- und Unterrkchtswe�en
des Staats vorzubeugen,be�chlo��en haben, eine ähnliche allgemeinePrú-
fung für diejenigen, welche �ich dem�elben widmen wollen , einzuführen,
wie für die Candidaten des Predigtamts Statt findet. Wir �een
demnach fe�t :

$. 1. Die�e allgemeinePrúfung �oll von den Abtheilungen der jebt
organi�irten wi��en�chaftlichen Deputation der Section des öffentlichen
Unterrichts im Mini�terium des Jnnern in Berlin, Breólau und Kd-

nigsberg ange�tellt werden, welche dur< ihre Jn�truction �chon dazu
verpflichtet, und �ie unentgeldlich zu Übernehmenverbunden �ind.

$ 2. Sie i�t be�timmt, ohne Rúek�iht auf gewi��e Lehrer�tellen,
nur die Tauglichkeit der Subjecte für die ver�chiedenen Arten und

Grade des Unterrichts im Allgemeinenauszumitteln.
Sie �oll in der Regel be�tehen in der Anfertigung �chriftlicher

Arbeiten, einer mündlichenPrüfung und einer Probelection. Doch �oll
es der Prúfungsbehörde in jedem einzelnen Falle anheim ge�tellt �ein,
ob fie zu voll�tändiger Beurtheilung eines Candidaten in Hin�icht auf
Kenntni��e nicht nur, �ondern auch auf Lehrge�chiklichkeit, ihn alle die�e
Theile der Prúfung will durchgehen, oder ob �ie einen der�elben, wenn

auf das von ihm zu erwartende Re�ultat aus den übrigen�ich mit Ge-

wißheit {ließen läßt, kann wegfallen la��en.
$. 4, Die Kenntni��e, welche im Allgemeinen von den angehenden

Schulmännern werden gefordert werden, und auf welche man vorzúg-
lich die�e Rück�icht zu nehmen hat, �ind philologi�che, hi�tori�che und

mathemati�che. Jedoch �oll es keinem Candidaten verwehrt �ein, auch
in

(penFächern, denen er �ich vorzüglichgewidmet hat, �ich prüfen
zu la��en.

$. 5. Die�er allgemein pädagogi�chenPrüfung �ih zu unterziehen,
�ind gehalten, und werden hierdurch angewie�en: 1) Die künftigen Leh-
rer an �olchen öffentlichenKönigl. und Patronats�chulen und Erziehungs:
an�talten, welche die Befugniß haben, Schúler zur Univerßirätzu ent-

nehmenz. 2) die künftigen Lehrer an �olchen öffentlichen Königl. und

Patronaté�chulen und Erziehungöan�talten, welche ihre Schüler etwa

für die zweite und dritte Cla��e der obengedachtenSchulen vorbereiten ;

welche Schulen zu die�en beiden Cla��en gehören, �oll in jedem Regie-
rungs: Departement dur< namentliche Anzeige zur Kenntniß des Pu-
blikums gebracht werden.

$. 6. Folglich �ind die�er Prúfung nicht unterworfen: 1) Diejeni-
gen, welche allein in den Elementarkenntni��en der Volks - und niedern

Bürger�chulen dem Le�en, Schreiben, den einfach�ten Zahl- und Maaß-
verhältni��en, und den er�ten Lehren der Religion unterrichten wollen,
Úber deren allgemeinePrüfung noch eine be�ondere Anordnung wird ge-
troffen werden; 2) Alle, die bloß in Familien - und Privat - Jn�tituten
Unterricht übernehmen, als welche dem Urtheil der �ie wählenden Pri-
vatper�onen überla��en bleiben. Die�en wird es jedoch frei ge�tellt, ob

�ie dur< die verordnete allgemeine Prüfung bei der wi��en�chaftlichen
Deputation die, gleich $. 10, näher anzugebenden Vortheile und Be-

rechtigungen, welche aus einem gün�tigen Re�ultat der�elben fließen, �ich
erwerben wollen.

9. 7. Junge Männer demnach, welche von der Univer�ität zurück-
kommen, und dem Schulfach �ich widmen, oder auh nur eine Zeitlang
an den obgedachten öffentlichenAn�talten unterrichten wollen, werden

verpflichtet,�ich bei der angewie�enen Prüfungsbehörde zu melden, und
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die�e darf feinen von �ich wei�en, welcher die oben be�timmte Sphäre
des Unterrichts zu �einem Ziele macht.

$. 8. Von denen, welche �ich dem hdheren Schulunterricht widmen,
�ind aber der Verbindlichkeit, �ich der allgemeinen Prüfung bei der wi�:
�en�chaftlichen Deputation zu unterziehen, entledigt: 1) Diejenigen,
welche nah Einreichung einer lateini�chen Di��ertation

e
und nach einer

förmlichen mündlichenPrüfung einer philo�ophi�chen Facultät einer in-

ländi�chen Univer�ität, die Doctor - oder Magi�terwürde erhalten haben.
Die�e bedürfen keiner �chriftlihen und múndlihen Prüfung bei der

wi��en�chaftlichen Deputation mehr. Sie mü��en �ih nur einer Probe-
lection unterziehen, um �ich dadur<h über ihre Lehrge�chicklichkeitzu le-

gitimiren. 2) Die Mitglieder der Seminarien für gelehrte Schulen,
für welche die bei ihrem Eintritt in die�e Vorbereitungsan�talten von

den Directoren der�elben mit ihnen gehaltene Prúfung die: Stelle der

Prüfung bei der wi��en�chaftlichen Deputation vertritt.

$. 9. AusgezeichneteAusländer , die von den Unterrichts-Behörden
Un�eres Staates zu Lehran�talten an die, im $. 5. erwähnten Schulen
berufen werden, �ind, wie �ich von �elb�t ver�teht, keiner Art von päda-
gogi�cher Prüfung unterworfen. Wenn aber Ausländer zu einer An-

�tellung im Schulfach �ich melden, �o �oll nah den jedesmaligen Um-

�tänden von der Section des öffentlichenUnterrichts. be�timmt werden,
ob zu ihrer Aufnahme unter die preußi�chen Schulamts - Candidaten die

angeordnete Prüfung erforderlich i�t.
$. 10. FJedem,voll�tändig oder auch nur theilwei�e Geprüften wird

ein, von dem Director und allen Mitgliedern der Prüfungsbehörde,
welche bei �einer Prüfung zugegen gewe�en, unter�chriebenes Zeugniß
ausge�tellt, das be�timmt aus�agt, ín welchen von den Fächern, worin
er geprúft worden, und vornehmlich in welchen der drei als Haupt:
gegen�tände der ‘Prüfungaufge�tellten Fächer Stärke oder Schwäche,
und in welchem Verhältniß die Lehrge�chicklichkeitzu den Kenntni��en
fich gezeigt hat, das auch den Grad der ge�ammten Tüchtigkeit des Ge-

prüften dur< Bezeichnungder Stufe des Unterrichts àn den $. 5. ge:
nannten An�talten, wofür er �ih eignen möchte, möglich�t genau angiebt.

$. 11, Die Wirkung eines �olchen gün�tigen Zeugni��es i�t, daß nur

der damit Ver�ehene unter die Schulamts : Candidaten Un�eres Staates

gerechnet wird, daß nur ein �olcher an öffentlichen,gelehrten und höhe:
ren Bürger�chulen, und den ihnen gleich�tehendenöffentlichenErziehungs:
an�talten, als außerordentlicher Hülfslehrer unterrichten , und daß fein
anderer zu einer ordentlichen An�tellung an die�en An�talten �ich melden,
vorge�chlagen und angenommen werden darf, daher die Prüfung, wo-

durch da��elbe gewonnen wird, examen pro facullate docendi genannt
werden fann.

$. 12. Für die im $. 8. von der allgemeinen Prúfung Ausgenom-
menen haben die�elbe Wirkung: 1) Die Diplome und Di��ertationen,
womit �ie als Doctoren oder Magi�ter über ihre förmliche ‘Promotion
�ich auswei�en , ergänzt dur<h ein Zeugniß der wi��en�chaftlichenDepu-
tation Úber ihre Lehrge�chiklichkeit; 2) die Zeugni��e, welche die Mit:
glieder der Seminarien für gelehrte Schulen über ihre, beim Eintritt

in die�elben be�tandene Prufung von ihrem Director beibringen.
9. 13. Die in die�em vorläufigenExamen Zurükgewie�enen können

�tets zu dem�elben wieder zugela��en werden, �obald �ie glauben, die an

ihnen wahrgenommenen Mängel er�etzt zu haben.
E

$. 14, Wenn die in ihm tüchtigBefundenen und mit einem vor:
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theilhaften Zeugniß Ver�ehenen zu einer ordentlichen Lehrer�tellein Vor-

�chlag gebracht werden, �o tritt die gewöhnlichePrüfung für die�e Stelle

ein, bei welcher lediglih auf die zu der�elben erforderlichen Kenntni��e
und Ge�chiklichkeiten Rück�icht genommen wird, wodur<h nämlich die�e
Práúfung von der neu angeordneten allgemein �ih unter�cheidet.

$. 15. Von den allgemeinen, �o wie von allen in der pädagogi�chen
Laufbahn vorkommenden Práúfungen bei anderweitig bewährter Ge�chick-
lichkeit des Subjects zu dispen�iren, �oll Übrigens der Section des df-
fentlichen Unterrichts vorbehalten bleiben.

$. 16. Junge Männer, die der angeordneten allgemeinen Prüfung
�ich entweder unterziehen wollen, oder laut die�er Un�erer Verordnung
zu unterziehengehalten �ind, können �ich bei einer der drei Abtheilungen
der wi��en�chafclichen Deputation , welche die Termine, wo dergleichen
Ge�uche am bequem�ten anzubringen �ind, bekannt machen werden, #0:
fort melden.

'

$. 17. Allen Patronen und Vor�tehern von Schulen aber wird

hierdur<h anbefohlen, zu feiner An�tellung an den im $ 5. ge:
nannten An�talten andere Subjecte des Jnlandes in Vor�chlag zu brin-

gen, oder als außerordentliche und Hülfslehrer anzunehmen, als die ent-

weder ein vortheilhaftes Zeugniß von der allgemeinen Prüfung, oder
eine nach dem sd.11. da��elbe vertretende Legitimationaufzuwei�en haben.
Finden fie �elb�t feinen die�er Art, �o haben �ie es den Gei�tlichen und

Schuldeputationen der ihnen vorge�eßten re�p. Provinzial - Regierungen
anzuzeigen, welche ihnen verfa��ungömäßig geprüfte Subjecte bekannt

machen werden.

$. 18. Da jedoch er�t in einigen Jahren eine hinreichendeAnzahl
von geprüften Schulamts- Candidaten vorhanden �ein kann, �o erhält
die in $. 17. gegebene Verordnung er�t mit dem L. Januar 1813 ge-
�ebliche und verbindende Kraft. :

$. 19. Bis dahin �oll es von Jedem, welcher �ich zu einer Stelle

meldet, oder dazu vorge�chlagen i�t, abhangen, ob er �ich bei der compe:
tenten Behörde für die be�ondere Stelle, oder bei einer Abtheilungder

wi��en�chaftlichen Deputation im Allgemeinen prüfen la��en will. Jm
leßteren Fall �oll die allgemeine Prüfung zugleichdie be�ondere er�eben,
auch der Candidat den Vortheil gewinnen , daß, wenn er zu einer Un-

terlehrer�telle vorge�chlagen i�t, aber das Tüchtigkeitszeugnißzu einer

Oberlehrer�telle erhält, er von dem, durch die Section des öffentlichen
Unterrichts in der In�truction an die Gei�tlichen und Schuldeputationen
der Provinzial: Regierungen �owohl �elb�t in An�ehung der unmittelbar
von ihnen abhangenden Schul- und Erziehungsan�talten �e wahrzu-
nehmen, als auh über ihre Befolgung mit Ern�t und Nachdruck zu
halten, Berlin, den 12, Julius 1810.

Friedri<h Wilhelm.

No. 93. Verfügung des Königl. Departements des Cultus und öffent-
lichen Unterrichts an �ämmtliche Gei�tliche und Schul-Deputationen
der Königl. Regierungen, die Prüfung der an den gelehrtenSchu-
len anzunehmendenHilfslehrer betreffend.

Der Gei�tlichen und Schul- Deputation der Königl. Regierung wird

hierneben ein Auszug aus der an die Gei�tliche und Schul: Deputation
der pommer�chen Regierung dato erla��enen Verfügung, welcher zufolge
die an den gelehrten Schulen etwa anzunehmendenHilfslehrer, wenn

�ie nicht ausdrú>lih nur für die unteren Cla��en be�timmt �ind, von
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der wi��en�chaftlichen Deputation geprüft werden mü��en, mit der Auf:
gabe zugefertigt, �ih in vorkommenden Fällen danach zu achten.

Berlin, den 10. December 1811.
: Extract.

In der den Regierungendurch die Verfügung vom 24. März v.

I. ab�chriftlich mitgetheilten vorläufigenJn�truction für die wi��en�chaft:
liche Deputation i�t die�e zur Prüfungs - Behörde für alle pädagogi�che
Stellen ernannt, deren Be�ekung, d. h. Be�tätigung, dem unterzeich-
neten Departement vorbehalten i�t. Zu die�en gehören nah $. 38. der

In�truction für die Regierungen, die Rectoren- und Oberlehrer-Stellen
an den Gymna�ien.

Unter Oberlehrern �ind aber diejenigen zu ver�tehen, welche ín �ol:
chen Cla��en lehren, deren Unterrichts:Gegen�tände über das Gebiet �ol-
cher Schulen, die den Gymna�iennicht gleich geachtet werden, hinaus:
gehen, eine Be�timmung, über deren richtige Anwendungin jedem ein-
zelnen Falle keine Bedenklichkeit ent�tehen kann.

Nuni�t aber ein Hilfslehrer ein �olcher, welcher überall, wo zufäl:
lig Lücken ent�tehen, �oll gebraucht werden können, welcher al�o auch in
jenen oberen Cla��en zu unterrichten die Fähigkeit haben, und mithin
gleich anfänglich nach der�elben, und nicht nach dem Maaß�tab eines
Unterlehrers geprüft werden muß.

Die�e Prúfung zu einer �olchen gebühretdaher der wi��en�chaftlichen
Deputation, und es i�t jedesmal, wenn die Prüfung nachge�ucht wird,
zu bemerken, daß �ie auf die Qualification zu einer Oberlehrer�telle ge:
richtet �ein muß.

Die Próúfung bei der Gei�tlichenund Schul Deputation findet nur

Statt, wenn ein Hilfslehrer ausdrü>lih nur für die unteren Cla��en
angenommen roorden.

No. 94. Circular- Re�criptdes Königl.Mini�teriums desInnern und
der Polizei an �ämmtlicheKönigl. Oberprä�idien , die Ein�endung
von Verzeichni��en Über die von den Königl, Con�i�torien geprüften
Candidaten der Theologie und des Schulamtes betreffend.

Aus den, in dem wegen Anfrage über die Be�tätigung der Lehrer
an den gelehrtenStadt�chulen an �ämmtliche Königl. Regierungen heute
erla��enen Circular angeführten Gründen, veranla��e ih das Königliche
Oberprä�idium, das Verzeichniß �ämmtlicher vom Köntgl. Con�i�torium
geprüften Candidaten der Theologie und des Schulamts einzu�enden,
und mit Einreichung die�es Verzeichni��es jährlich fortzufahren.

Berlin, den 23. Marz 1824,

No. 95. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, wegen des Studiums der philo�ophi�chen und theolo-
gi�chen Disciplinen auf den Univer�itäten von Seiten �olcher in-

ländi�chen Studirendeu, welche �ich dem gelehrtenSchulfache wid-
men wollen.

Das Mini�terium hat mit Mißfallen bemerkt, daß �eit einiger Zeit
diejenigen inländi�chen Studirenden, welche �ich dem gelehrten Schul-
fache widmen wollen,auf einigen Univer�itäten mit einer nicht zu billi-

genden Ein�eitigkeit fa�t aus�chließlich nur philologi�che Studien betrei:
ben und das Studium nicht nur der Philo�ophie, �ondern auch das
der für einen jedenGymna�iallehrer unentbehrlichen theologi�chen und

hi�tori�chen Disciplinen fa�t gänzlichvernachlä��igen. Um dahin zu wir-
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fen, daß die obengedachten Studirenden �i< künftig auf den Univer-
�itäten auchmit der Philo�ophieern�tlih be�chäftigen, �ind �ämmtliche
Königl. wi��en�chaftlichePrüfungs - Commi��ionen angewie�en , von jekt
an die Prüfung der Schulamts-Candidaten auh auf die Kenntni��e
der�elbenin der Philo�ophie, und namentlich in der Logik und Meta-

phy�ik, in der P�ychologie und in der Ge�chichte der Philo�ophie, �o
wie jn der Ge�chichte auszudehnen, und das Ergebniß der desfall�igen
Prüfung nicht nur in dem Zeugni��e jedesmal ausdrü>li< zu be�tim-
men , �ondern da��elbe auch in den jährlich an das Mini�terium einzu-
reichenden Tabellen Úber die geprüften Schulamts : Candidaten unter ei:
ner be�ondern Rubrik anzumerken.

Noch wichtiger er�cheint es aber dem Mini�terio , geeigneteMaaß-
regeln zu treffen, daß diejenigen inländi�chen Studirenden , welche �ich
dem gelehrten Schulfahe an evangeli�chen Gymna�ien widmen wollen,
nicht länger die für jeden Gymna�iallehrer unentbehrlichen theologi�chen
Disciplinen vernachlä��igen, �ondern �ich vielmehr �chon auf der Univer-

�ität diejenigen Kenntni��e in der Theologie, und namentlich in der Exe-
ge�e des Alten und Neuen Te�taments, in der Dogmatik und chri�tlichen
Moral und in der Kirchenge�chichte aneignen, welche zur Ertheilung
eines gründlichenund zweckmäßigenevangeli�chen Religionsunterrichts
in den evangeli�hen Gymna�ien erforderlich �ind, und von jedem Gym-
na�iallehrer, auh wenn er �ich nicht für den Religionsunterricht be�tim:
men will, mit Grund gefordert werden können.

Das Königl, Con�i�torium wird daher beauftragt, von jekt an einen

jeden gelehrten Schulamts - Candidaten evangeli�cher Confe��ion , welcher
ín dem Bezirke des Königl. Con�i�torii eine An�tellung als Lehrer an

einem evangeli�chen Gymna�io nach�ucht , und hin�ichtlich �etner philo�o-
phi�chen, philologi�chen, hi�tori�chen und mathemati�chen Kenntni��e und

in Betref} �einer Lehrge�chiklichkeit das erforderliche Prúfungszeugniß
einer Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs: Commi��ioni beibringt, noh
nachträglih in Bezug auf �eine Kenntni��e in der Theologie und na-

mentlich in der chri�tlichen Glaubens- und Sittenlehre, in der Exege�e
des Alten und Neuen Te�taments und in der Kirchenge�chichtevon ei:
liem geeigneten Mitgliede des Königl. Con�i�torii prúfen, und úber das

Ergebniß die�er Prúfung ein be�onderes Zeugniß aus�tellen zu la��en,
welches neb�t den übrigen Zeugni��en des betreffenden Schuíamts - Can-
didaten dem auf die An�tellung de��elben bezüglichenBerichte des Kö-

niglichen Con�i�torii in Ab�chrift beizufügeni�t. In die�er Prüfung i�t
für jezt bei den Schulamts- Candidaten, welche �ih niht für den Reli:

gionsgunterriht in den evangeli�hen Gymna�ien mitbe�timmen wollen,
haupt�achlich darauf zu �ehen, ob �ie die für jeden Gymna�iallehrer er-

forderliche Kenntniß in der chri�tlichen Glaubens- und Sicttenlehre be-

�iken, während von den Schulamts- Candidaten, welche �ich für den

Religionsunterricht mit be�timmen wollen, auch eine genügendeKennt-

niß von der Exege�e des Alten und Neuen Te�taments und von der

Kirchenge�chichte unerläßlich zu fordern i�t. Ferner wird das Königl.
Con�i�torium beauftragt, bei �einen Vor�chlägen die Be�ekung von Lelhr-
�tellen und be�onders von den Director�tellen an evangeli�chen Gymna-
�ien betreffend, vorzüglichdiejenigen Candidaten zu berück�ichtigen, welche
außer den übrigen erforderlichen Kenntni��en und Ge�chicklichkeitenauch
cine gründlichetheologi�cheBildung be�itzen.

Sämmtliche Königl. außerordentliche ‘Regierungs : Bevollmächtigten
bei den inländi�chen Univer�itäten �ind beauftragt, obige Verfügung zur
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Kenntniß der Directoren der philologi�chen und pädagogi�chenSemina-
rien und der betreffendenStudirenden zu bringen, und auf jede zwe>-
dienliche Wei�e dahin zu wirken , daß be�onders die Mitglieder der phi-
lologi�chen Seminarien , welche �ich dem gelehrten Schul�tande widmen

wollen, von jebt an neben ihren philologi�chen Studien auh auf das

Studium der Philo�ophie und der Theologie den erforderlichen Fleiß
verwenden.

Wie es mit der Prüfung der gelehrtenkatholi�chen Schulamts-Can-
didaten hin�ichtlich ihrer Kenntniß in der katholi�chen Theologiekünftig
gehalten werden �oll, wird das Mini�terium mittel�t einer be�onderen
Verfügung nachträglich be�timmen.

Berlin, den 21. Augu�t 1824.

No. 96. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
außerordentliche Regierungs:Bevollmächtigte an den Univer�itäten,
die�elbe Angelegenheitbetreffend.

Das Mini�terium hat mit Mißfallen bemerkt, u. #. w. (wie in dem

vor�tehenden Circular-Re�cripte).
Das Mini�terium fordert Ew. 2c. auf, obige Verfügungen zur

Kenntniß der Direction des dortigen philologi�chen und pädago:
gi�chen Seminars 2c. und der betreffenden Studirenden zu bringen, und

auf jede zwedienliche Wei�e dahin zu wirken , daß be�onders die Mit-

glieder des philologi�chen Seminars, welche �ih dem gedachten Schul:
fache widmen wollen, von jeßr an neben ihren philologi�chen Studien
auch auf das Studium der Philo�ophie und der Theologieden erfor-
derlichen Fleiß verwenden.

Wie es mit der Prüfung der gelehrtenkatholi�hen Schulamts-Can-
didaten hin�ichtlich ihrer Kenntniß in der katholi�chen Theologiekünftig
gehalten werden �oll, wird das Mini�terium mittel�t einer be�onderen
Verfügung nachträglich be�timmen.

Berlin, den 21. Augu�t 1824.

No. 97. Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheitenan díe Königl. wi��en-
�chaftlichen Prüfungs -Commi��ionen in Halle, Bonn, Berlin, Bres-

lau, Königsberg und Mün�ter, die�elbe Angelegenheitbetreffend.
Die Königl. wi��en�chaftliche Prüfungs - Commi��ion wird hierdurch

angewie�en, die Prúfung der Schulamts - Candidaten auh auf die

Kenntni��e der�elben in der Philo�ophie, und namentlich in -der Logik
und Metaphy�ik, in der P�ychologie und in der Ge�chichte der Philo-
�ophie auszudehnen, und das Ergebniß der desfall�igen Prüfung nicht
nur ín dem Zeugni��e jedesmal ausdrü>lih zu be�timmen, �ondern da�:
�elbe auch in den jährlich einzureichenden Tabellen Über die geprüften
Schulamts- Candidaten unter einer be�ondern Rubrik anzumerken.

Die Königl. wi��en�chaftliche Prüfungs: Commi��ion wird zugleich
aufgefordert, hierbei auf die Gründlichkeit und den innern Gehalt der Phi-
lo�ophie und ihres Studiums �trenge Rüekf�icht zu nehmen, damit die

�eichten und oberflächlihen Philo�ophismen, welche in neueren Zeiten
nur zu oft das ganze philo�ophi�che Studium ausgemacht haben, end-

lich einem gründlichenStudium der Philo�ophie weichen, das wahre
vhilo�ophi�che Studium �eine �o ehrenvolle als núbliche Stellung und

Richtung wieder erhalte, und die academi�che Jugend an�tatt durch jene
Afterphilo�ophieverwirrt und dunkler gemacht zu werden, dur< gründ-
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lichen Unterricht fm ächtphilo�ophi�chenGei�te zur klaren, richtigen und

gründlichen Anwendungihrer Gei�teskräfte geleitet werde. Auch dem

ge�chichtlichenStudium i�t künftig eine größereAufmerk�amkeit von der

Königl. wi��en�chaftlichenPrúfungs - Commi��ion zu widmen.

Berlín, den 21. Augu�t 1824.

No. 98, Prúfung úber philo�ophi�che Gegen�tände.
Das Mini�terium hat den Be�cheid auf den Bericht der Königl.

wi��en�chaftlihen ‘Prúfungs- Commi��ion vom 4. September v. J. bis

jeßt ausge�ekt, um er�t abzuwarten, ob etwa auh von Seiten der übri-

gen Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen ähnlicheBedenk-

lichkeiten gegen die Ausführbarkeit der Verfügung des Mini�terií vom

21. Augu�t v. J., die Prúfung der gelehrten Schulamts - Candidaten
in der Logik und Metaphy�ik, in der Ge�chichte der Philo�ophie und

in der P�ychologie betreffend, würden erhoben werden. Allein die�er
Fall i� nicht eingetreten, und �omit bleibt dem Mini�terio nur übrig,
in Bezug auf die einzelnen, von der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs-
Commi��ion erhobenen Bedenklichkeiten Folgendes zu bemerken :

1) Die Ge�ichtspunkte, nah welchen die Königl. wi��en�chaftliche
Prúfungs- Commi��ion bisher bei der Prüfung über Philo�ophie verfah-
ren i�t, la��en �ich nicht nur ganz füglichmit der obengedachtenAnord-

nung des Mini�teri vereinigen, �ondern es werden auch die einzelnen
philo�ophi�chen Disciplinen, über welche nah der Vor�chrift des Mini-

�terii hinfort geprüft werden �oll, dem Examinator �ogleich cinen be-

�timmten concreten Jnhalt an die Hand geben, und mittel�t der aus

der Ge�chichte der Philo�ophie, der Logik und Metaphy�ik und der P�y-
chologie an den Examinanden zu richtenden Fragen auf dem kürze�ten
Wege zu erfor�chen, ob der�elbe dasjenige, was er auf der Univer�ität in

philo�ophi�chen Vorträgen gehört, fich au<h wahrhaft innerlich angeeig-
net habe, und ob in �einem Denken die gehörigeGründlichkeit, Klar-

heit und Ordnung herr�che.
2) Wie von einander abweichend auch die An�ichten der Lehrer der

Philo�ophie auf deut�chen Univer�itäten über die Behandlung der ein-

zelnen phile�ophi�hen Disciplinen �ein mögen, �o wird doh úber das-

jenige, was zum we�entlichen Jnhalte der Logik und Metaphy�ik, der

Ge�chichte der Philo�ophie und der P�ychologie gehört, hoffentlich bei
der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ion kein erheblicher
Zweifel ent�tehen, und die�elbe daher über die aus den ebengedachten
Disciplinen aufzu�tellenden Prüfungs - Fragen nicht in Verlegenheit �ein
können. Die Bemerkung der Commi��ion, daß kein Ge�ebß exi�tirt, auch
wohl nicht exi�tiren könne, welchem zu Folge nur Ein philo�ophi�ches
Sp�tem von der academi�chen Jugend �tudirt werden �olle, i� zwar an

�ich richtig, aber auh zugleich �o trivial, daß fie um �o mehr auf �ich
beruhen fann, je weniger zu der�elben in der Verfügung des Mini�teri
vom 21. Augu�t v. J. die allerminde�te Veranla��ung gegeben i�t.

3) Die Meinung der Commi��ion, als würden über die einzelnen
philo�ophi�chen Disciplinen , wie �ile in der mehrgedahten Verfügung
benannt �ind, �elten auf der Univer�ität abge�onderte Collegia gele�en, i�t
unrichtig, wie die halbjährlichenLectionen - Verzeichni��e �ammtlicher in-

ländi�chen Univer�itäten am �icher�ten darthun können; namentlich die

Logik und Metaphy�ik werden in jedem Seme�ter auf jeder inländi�chen
Univer�ität entweder mit einander verbunden, oder von einander abge:
�ondert vorgetragen, und eben weil die�es der Fall i�t, und weder vou
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einem jeden Examinator noch von eiînem jeden Examinanden erwartet

werden könnte, daß er �ich zu dem philo�ophi�chen Sy�teme bekenne,
in welchem die Logik in der we�entlichen Bedeutung �peculativer Phí-
lo�ophie an die Stelle der vormals als eine abge�onderte Wi��en�chaft
behandelten Metaphy�ik getreten i�t, hat das Mini�terium in der Ver-

fügung vom 21. Augu�t v. J. neben der Logik noch ausdrüklih die

Metaphy�ik genannt, und dadurch andeuten wollen, daß es von der

Ein�icht und der freien Wahl der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs-
Commi��ionen abhängen �oll, ob �ie bei der Prüfung über die Logik
auch das, was den Juhalt der Metaphy�ik ausmacht, zugleih berü>-

�ichtigen, oder ob �ie über die zuleßt gedachte Wi��en�chaft abge�ondert
von der Logik prúfen wollen. Durch die�e Erklärung wird die Ver-

legenheit, worin die-Commi��ion vergeblih durch die Verfügung des

dini�terii vom 21. Augu�t v. J. gerathen i�t, hoffentlich be�eitigt �ein.
4) Die zu Folge des Berichts vom 4. September v. J. auf das

philo�ophi�ch: pädagogi�che Examen bisher verwandte Zeit von 1 bis

17 Stunde wird, wenn der Examinator �einem Ge�chäfte ganz ge-
wach�en i�t, und in Verbindung mit der vorhergegangenen �chriftlichen
Prúfung, welche gleichfalls auf das philo�ophi�che Wi��en der Exami-
nanden Núek�icht nehmen fann und �oll, auh künftig ausreihen, und

der Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs: Commi��ion zu einem gründ-
lichen Urtheile Über die philo�ophi�he Bildung der Examinanden und

Úber ihre Kenntni��e in den mehrgedachtenphilo�ophi�chen Disciplinen
die erforderlichen Data zu liefern, �o daß aus die�em Grunde eine

Verlängerung des Examens nicht für nöthig erachtet werden kann.

5) Wenn endlich die Königl. wi��en�chaftlihe Prüfungs : Commi�:
fion den Zweifel aufwirft, ob es überall wohl möglich �ein möchte,
ein �o umfa��endes Studium der Philo�ophie von einem jungen Manne

zu verlangen, an welchen noh anderweitig �ehr �{hwer zu erfüllende
Forderungen gemacht werden: �o i�t zur Be�eitigung die�es Zweifels
zu bemerken, daß die Logik, die P�ychologie und díe Ge�chichte der

Philo�ophie, als diejenigen philo�ophi�chen Disciplinen, in welchen zu
Folge der Verfügung vom 21. Augu�t v. J. geprüft werden �oll, no<
niht den Begriff der Philofophie er�chöpfen, und daß �omit nicht ein
alle Theile der Philo�ophie umfa��endes Studium, �ondern in der

fraglichen Beziehung nur �o viel gefordert i�t, als ohne Nachtheil für
die allgemeine wi��en�chaftliche Bildung der angehenden Schulmänner
nicht entbehrt und von ihnen, wenn �ie ihre Univer�itäts : Studien
zweckmäßigeinrichten, auch ganz füglich gelei�tet werden fann. Dem-

näch�t darf die Königl. wi��en�chaftliche Prüfungs : Commi��ion nicht
über�ehen, daß die allgemeine Prúfung der gelehrten Schulamts-
Candidaten zu Folgeder $. 2. des Allerhöch�ten Edicts vom 12, Zuli
1810 be�timmt i�t, ohne Rück�icht auf gewi��e Lehrer�tellen,
hur die Tauglichkeitder Subjecte für ‘die ver�chiedenen Arten und
Grade des Unt-rrichts im Allgemeinen auszumitteln, und daß zur
Erreichung die�es Zwe>sdie Prüfung der Candidaten hin�ichtlich ihrer
philo�ophi�chen Bildung und ihrer Kenntni��e in den mehrgedachten
philo�ophi�chen Disciplinen ein we�entliches Erforderniß i�, und daß
den- gelehrten Schulamts : Candidaten , indem durch 6. 14. des oben-
gedachten Edicts außer der allgemeinen Prúfung pro facultate do-
cendi noh eíne be�ondere Prúfung pro loco bei ihrerwirklichen An-
�ekung als Lehrerangeordneti�t, hinreichende Zeit und Gelegenheit

*

gela��en i�t, um die Lücken,welche bei der er�ten aligemeinen Prúfung
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hin�ichtlichihrer philologi�chen,hi�tori�chen und mathemati�chen Kennt-
ni��e wahrgenommen worden, gehörig auszufüllen. Durch den oben

angeführten$+ des mehrgedachtenEdicts findet zugleih der Vor�chlag
der Königlichen wi��en�chaftlichen Prúfungs: Commi��ion, bei den ge-
lehrten Schulamts: Candidaten für die Zukunft ein zwiefaches Examen
fe�tzu�eßen, �eine Erledigung, und kann das Mini�terium nicht umhin,
�ein Befremden darüber zu äußern, daß die Commi��ion in ihrem Be:

rihte vom 4. September v. J. auf den Unter�chied, welcher den ge-
�eßlichen Vor�chriften gemäß zwi�chen der allgemeinen Prüfung pro
facultate docendiì, und zwi�chen der be�onderen Prúfung pro loco

fe�tge�tellt i�t, gar feine Núk�icht genommen hat.
Berlin, den 13. Augu�t 1825.

An die Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ionen.
No. 99, Circular : Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts: und Medicinal : Angelegenheiten an die Königl. Pro:
vinzial- Schul : Collegien zu Coblenz und Mün�ter und an das

Königl. Oberprä�idium zu Königsberg in Pr., die Zuziehung von

fatholi�chen Gei�tlichen zu den Prüfungen der katholi�chen Schul-
amts: Candidaten betreffend.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß es niht überflü��ig i�, die Candi:
daten des höheren Schulamtes bei Gelegenheit ihrer Prüfung auch
darüber, ob �ie in der Neligion gehörig bewandert und mit den Pflich-
ten eines Lehrers, die �h auf díe Pflege des religid�en und kirchlichen
Lebens beziehen, bekannt �ind, eine Probe ablegen zu la��en. Hin-
�ichts der Candidaten evangeli�cher Confe��ion i�t in die�er Hin�icht un-

läng�t eine zwe>mäßige Anordnung erfolgt. Es bleibt noh úbrig,
hierin eine gleihmäßige Für�orge in Beziehung auf die katholi�chen
Candidaten des Schulamts eintreten zu la��en. Demgemäß erachtet
das Mini�terium es für angeme��en, daß — wo möglt< — an dem

Orte, wo die wi��en�chaftlihe Prúfungs- Commi��ion ihren Siß hat,
nah Rüekf�prache mit dem erzbi�chöflichen Stuhl in Cöln, ein wohlr
unterrichteter, in vorzüglicherAchtung �tehender katholi�cher Gei�tlicher
zur Abhaltung die�er Prufung angeordnet wird, und erwartet das

Mini�terium Über die dazu geeignete Per�on baldmöglich�t den Vor-

�chlag des (tit.) Berlin, den 2. September 1826,

No. 100. Prúfung für höhere Bürger�chulen.
Die Königl. wi��en�chaftliche Prúfungs : Commi��ion wird hierdurch

angewie�en, �olche Schulamts- Candidaten , welche erklären, bloß bei

höheren Bürger�chulen ange�tellt werden zu wollen, zur Prúfung pro
facultate docendi zuzula��en, auh wenn �ie niht nahwei�en können,
daß �ie das triennium academicum ab�olvirt oder überhaupt eine Uni:

ver�ität be�ucht haben. Jedo<h muß in den Prüfungs -: Zeugni��en,
welche die 2c. �olchen Candidaten ertheilt, in jedem Falle ausdrü>lich
bemerft werden, daß �ie das triennium academicum ni<t ab�olvirt,
oder re�p. úberhaupt nicht eine Univer�ität be�ucht haben, und bloß
in Bezug auf eine An�tellung bei einer höheren Bürger�chule pro fa-

cultate docendi geprúft worden. Diejenigen Schulamts- Candidaten,
welche an einem Gymna�io, wenn auh nur als Lehrer der unter�ten
Cla��e, ange�tellt werden wollen, mü��en �ih jedenfalls ÚÜberdas von

ihnen zurügelegte triennium academicum zuvor auswei�en, ehe �ie
von der 2c. zur Prúfung pro facultate docendi zugela��en werden fön-

nen, indem es aus mehreren nahe liegenden Gründen nicht räthlich -



239

i�t, auch Illiteratis, welche niht den dreijährigen Cur�us bei einer Uni:
ver�icät gemacht haben, An�prúche auf eine An�tellung als Lehrer bei

den Gymna�ien oder gelehrten Schulen zu gewähreu.
Berlin, den 20. November 1826.

An �ämmtliche Königl. wi��en�chaftliche ‘Prüfungs-Commi��ionen
und Schul -Commi��ionen.

No. 101. Re�cript úber den�elben Gegen�tand.
:

Hin�ichtlich der Prufung �tudirter Lehrer für Bürger�chulen, de-

�ignirter Rectoren in kleinen Städten und derjenigen Jndividuen, die

zu den Elementar: Schullehrern nicht gerechnet werden können, aber

auch nicht als Lehrer an �olchen An�talten zu betrachten �ind, welche
zur Vorbereitung auf die zweite oder dritte Cla��e einer zur Univer-

�ität entla��enden Schule dienen (Edict vom 12. Juli 1810, $. 5.),
be�onders aber aller derer, die das Studium der Theologie ab�olvirt
haben, und �ih zu einem Schulamte der bezeichnetenArt melden, hat
bisher, wegen Mangels genauer Vor�chriften, ein ungewi��es und nach
Ver�chiedenheit der Provinzen anders eingerichtetes Verfahren Statt

gefunden.
Namentlich hat es �ih als zwe>mäßig nicht bewährt, daß, wie

hin und wieder ge�chehen und au<h vom Mini�terio nachgegeben i�t,
evangeli�he Candidaten des Predigtamtes auf den Grund ihres be:

�tandenen theologi�chen Examens ohne Weiteres für fähig zur Ver-

waltung einer Lehrer�telle an einer �tädti�chen Schule angenommen
worden �ind, vielrnehr hat �ih genug�am bewie�en, daß oft dergleichen
junge Männer, wenn �ie auh in der theologi�hen Prüfung ehrenvoll
be�tanden �ind, dennoch zur Verwaltungeiner Schul�telle des erforder:
lihen Ge�chi>kes und der nôthigen pädagogi�chenKenntniß und Lehr-
fertigfeit entbehren. |

ÜÚm daher zu bewirken, theils, daß dergleichenfür den Schul�tand
nicht geeignete Subjecte von dem�elben zurückgehaltenwerden, theils,
daß diejenigen Literati, die �ich um An�tellung bei �tädti�chen Schulen
bewerben wollen, auch die dazu nôthige Qualification zu erlangen �ich
bemúhenz theils endlich, daß hin�ichtlich der mit ihnen vorzunehmen-
den Prúfung allenthalben ein Überein�timmendes Verfahren beobachtet
werde, wird hierdur<hFolgendes fe�tge�ehßt:

1) Alle Literati, welche �ich um ein Schulamt bewerben, �ollen
eine vorgängige auf ihre Befähigung zur Verwaltung die�es Amtes
be�onders gerichtete Prüfung zu be�tehen haben.

2) Die�e Prüfungen �ollen, in�ofern �olche niht na<h dem Edicc
vom 12. Juli 1819 und in Gemäßheit desjenigen, was nachher im
Art. 9. wegen Prüfung der ordentlichen Lehrer an höheren Real�chu-
len fe�tge�eßt i�t, vor die wi��en�chaftlihen Prúfungs : Commi��ionen
gehören, in jeder Provinz von einer Commi��ion vorgenommen wer-

den, die aus den Schulräthen des Provinzial-Schul - Collegi und der

betreffenden Königl. Regierungen und dem Director des Schullehrer-

A
der Provinz oder des Regierungs: Bezirks zu�ammen-

ge�eßt: i�t.
:

3) Die�e Prüfungen�ollen an gewi��en, vorher öffentlich bekannt
zu machenden Terminenin der Regel zweimal im Jahre und am be:
�ten an dem Sike des Schullehrer - Seminars in derjentgen Zeit, in

welcherauh die Elementarlehrer-Prüfungendort abgehalten werden,
Jedoch niht mit die�en zugleich ange�tellt werden.
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4) Die�e Prüfungen �ollen �h auf das Materielle der Kenntni��e
der Candidaten in der Negel niht und nur ausnalhmswei�e in dem

Falle er�tre>en, wenn aus den vorzulegenden Schul, Univer�itäts-
und Con�i�torial :Prúfungszeugni��en , oder auch durch die �chriftlichen
Ausarbeitungen und die Probelectionen, imgleihen bei der mündlichen
Prúfung, eîn Zweifel begründet würde, daß der Examinandus das

Maaß der zur Verwaltung einer Schul�telle erforderlihen Kenntni��e
nicht be�ise. Dagegen �ollen die�elben vorzugswei�e auf de��en formale
und practi�che Befähigung zum Lehr�kande , al�o darauf gerichtet wer-

den, ob der Candidat úber Zwe, Einrichtung und Ziel der Schulen
und ihrer Arten und Stufen, über die Behandlung der ver�chiedenen
Lehrgegen�tande im Allgemeinen und im Be�onderen und über deren
inneren organi�chen Zu�ammenhang, über die literari�chen und techni-
�chen Hilfsmittel bei den einzelnen Lehrobjecten, Über das We�en der

Erziehung úberhaupt und über ihr Verhältniß zum Unterrichte insbe-

�ondere, úber die Grund�äße der Schuldisciplin und über ihre An-

wendung, al�o ganz vorzüglich Über die Verbindung der religiö�en und

�ittlihen Bildung mit der intellectuellen,endlih aber úber den Beruf,
die Pflichten und das Verhalten eines Lehrers, richtige, flare und

gründlicheBegriffe und zugleichdas nöôthigepracti�he Ge�chi>k und

die erforderlicheLehrfertigkeitbe�ibe, zu welchem Ende er �owohl Auf-
gaben zur �criftlihen Ausarbeitung erhalten, als einer mündlichen
Prúfung unterworfen, als auch eine, oder, nah Befinden der Um-

�tände, mehrere Probelectionen zu halten, angewie�en werden �oll.
5) Evangeli�che Candidaten des Predigtamts, welche �ih zu die�en

Práüfungen melden , �ollen das theologi�che Examen pro candidatura

vor dem Con�i�torio bereits be�tanden haben und über de��en Ausfall
ein Zeugniß vorzuwei�en gehalten �ein.

6) Ueber das Re�ultat der nah Art. 4. ange�tellten Prüfung �oll
ein Prúfungszeugniß ausge�tellt werden, in welchem, unter �pecieller
Beziehung auf die �on�tigen von den Examinanden beigebrachten Te�ti-
monia und auf das daraus zu entnehmendeMaaß ihrer Kenntni��e,
ein möglich�t genau und characteri�ti�chausgedrüctes Urtheil über ihre
�chriftlichen Arbeiten, úber das mündliche Examen und Über die auf-
gegebenen Probelectionen enthalten und auf den Grund de��elben ihre
Ge�ammt-Qualification dur<h ein einfachesPrädicat bezeichnet wer-

den �oll, de��en Wahl den Prúfungs- Commi��ionen jedo< mit dem

Bemerken überla��en wird, daß der Ausdru> „Genügend“ als die

unter�te Stufe, „Vorzüglich “/ aber als die ober�te der Befähigung
angenommen werden �oll.

: ' E '

7T) Einer ähnlichen Prüfung, jedo<h unter Zuziehung eines Com-

mi��arüi der bi�höflichen Behörde, �ollen in der Regel auch diejenigen
katholi�chen Gei�tlichen unterworfen werden, welche zu Beneficien, wo-

mit die Be�orgung des Schulunterrichtes neben ihren gei�tlichen Pflich-
ten verbunden i�t, berufen werden. : '

8) Auch behält �ih das Mini�terium vor, die Prüfung derjenigen
Individuen, �ie mögen Univer�itäts -Studien gemacht haben oder nicht,
welche da��elbe zu ordentlichen Lehrern . an Schullehrer - Seminarien

be�tellen will, den dur< gegenwärtiges Circulare angeordneten Com-

mi��ionen zu überwei�en.
: : ;

9) Was- dagegen die ordentlichen wi��en�chaftlichen Lehrer an den

höheren Bürger: , Handlungs:, Gewerbe- oder Real-Schulenin grö-
ßeren Srädten, al�o an denjenigen An�talten betrifft, in welchen eine
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Über das �chulpflichtige Alter hinausgehende,auf die Zweekedes höhern
Gewerbe- und Handels Standes und anderer ähnlicher Berufsarten
berechnete, unmittelbar in die künftige Lebens - Be�timmung einführende
Bildung, namentlich ín der Mathematik, in den Naturwi��en�chaften,
in der Ge�chichte und Erdbe�chreibung , in der deut�chen Litteratur , in
der Technologie und in neueren fremden Sprachenerworben werden

�oll, �o �oll deren An�tellung künftig nur nach vorgängiger wohlbe�tan-
dener Prüfung vor einer Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi�:
�ion erfolgen fönnen. Berlin, den 29. März1827.

|

No. 102. Circular ¿Verfágung des Königl. Mini�teriums der Gei�t-
lichen, Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche
Königl. Con�i�torien und Provinzial -Schul- Collegien, die mit den

Candidaten der Theologie anzu�tellende Prüfung Über ihre Kennt:
ni��e in Bezug auf das Schulwe�en betreffend.

:

Durch die Circular - Verfügung vom 29. März d. J., die Prüfung
�tudirter Lehrer fur das Schulamt betreffend, i�t dafür ge�orgt worden,
daß die Königl. Behörden über die formelle und practi�che Qualification
derjenigen Litteraten, welche �ich dem Schul�tande widmen wollen, die

erforderliche Gewißheit erhalten können. In�ofern eine große Anzahl
die�er Jndividuen entweder dem gei�tlichen Stande wirklih angehört,
oder dahin a�pirirt, und die Uebernahme einer Schul�telle nur als einen

Durchgang und eine Vor�tufe zum Eintritt in das gei�tlicheAmt an-

nimmt, kann es nicht fehlen, daß die angeordneten Prüfungs:Maaßs
regeln auch dazu we�entlich beitragen werden, daß Kenntniß vom Schul:
we�en und practi�ches Ge�chi>k, und folglich au< Juntere��e und thätiger
Eifer dafür �ih immer mehr unter den Gei�tlichen verbreiten mü��en.

Inde��en bleibt immer nocheine größere Menge von Candidaten
der Theologie Übrig, welche den Weg dur<h das Schulamt nicht neh-
men, �ondern als Hauslehrer oder in andern Privatverhältni��en- den

Zeitpunkt ihrer An�tellung im gei�tlichen Amte erwarten. Um hin�ichte
lich die�er, in �o weit �ie dex evangeli�chen Kirche angehören, die Ueber-

zeugung zu gewinnen, daß �ie diejenige Ein�icht und Erfahrung im

Schulfache be�ißen, deren �ie in einem Amte bedürfen, in welchem ihnen
eine unmittelbare und leitende Einwirkung auf díe Schulen anvertraut

werden wird, bietet die mit ihnen anzu�tellende Prüfung pro ministe-,
rio die �chi>lich�te Gelegenheit dar. Jn der unter dem 12, Februar
1799 erla��enen Jn�truction, die theologi�chen Prüfungen betreffend, i�t
im Ab�chnitt Ix. 6. 8. und $. 9. No. 9. bereits ge�eßlih be�timmt, daß
die Prúfung pro ministerio �ich au< über pädagogi�cheRegeln und

Veorctheile,in�oweit �ie in den zwe>mäßigenUnterricht der Jugend, in
die Anlcitung dazu und in die Auf�icht darüber ein�chlagen, verbreiten,
und daß bei der Beurtheilung über die Tüchtigkeitder pro ministerio

geprüften Candidaten auch darauf ge�ehen werden foll, ob und in wie
weit �ie Fertigkeit im Katechi�iren und vornehmlich die Gabe be�ißen,
�owohl die gehörigeAuswahl de��en zu treffen, was für die Jugend ge-
hôrt, als auh das Nachdenken der�elben zu erwe>en, und ihr die vor-

getragenen Lehren wichtig zu machen.
:

Das Mini�terium �ieht �ich veranlaßt, die�e den pädagogi�chen Theil
der Prúfung pro ministerio betreffenden ge�eßlichen Be�timmungen
der In�truction vom 12. Februar 1799 hierdur< in Erinnerung zu
bringen,und macht hierbei dem Königl. Con�i�torio zur Pflicht, die�em
cd

Theilder Prúfung auf gleicheWei�e, wie in der Circular:Verfügung
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voin 29. Márz d, J. angeordnet i, nicht �owohl auf den Be�i6 der

materiellen Kenntni��e, die zum Schulamte erfordert werden, als viel-

mnehrdarauf zu richten, ob die Candidaten Úber Zwe>, Einrichtung und

Ziel der Schulen und ihrer Arten und Stufen, über die Behandlung
der ver�chiedenen Unterrichts: Gegen�tände und ihren inneren organi�chen
Zu�ammenhang, Über die nöthigen Hilfslehrmittel bei den einzelnen
Lehrgegen�tänden, über das Verhältniß von Unterricht und Erziehung

zu einander, úber Schuldisciplin und namentlich Úber die Vorbildung
der religió�en und �ittlichen Bildung mit der intellectuellen, endlich Úber

Beruf, Pflicht und Verhalten des Lehrers und des Gei�tlichen in Be-

ziehung auf die Schule, richtige, klare und geordnete Begri��e, zugleich
aber �elb�t die erforderliche practi�che Gewandtheit und Lehrfertigkeitbe-

�ißben. Zugleich wird das Königl. 2c. beauftragt, �ich in den auszu�tel-
Tenden Zeugni��en sub No. 10. über den Ausfall des pädagogi�chen
Theils der Prüfung pro ministerio ausführlih zu äußern.

Berlín, den 24. October 1827.

No. 103, Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Herren
Erzbi�chöfe und Bi�chöfe 2c., excl. derjenigenzu Po�en und Pelplín,
die�elbe Angelegenheitbetre��end.

Indem das Mini�terium Ew. 2c. in der Anlage Ab�chrift einer an

�ämmtliche Königl. Con�i�torien erla��enen Circular - Verfügung, den pä-
dagogi�chen Theil der Prüfung der evangeli�chen Candidaten pro mini-

sterio betreffend, zur gefälligen Kenntnißnahme mittheilt, hegt es den

Wun�ch, daß Ew. 1c., in Hin�icht der Prüfung katholi�cher A�piranten
zum gei�ilihen Stande, eine ähnliche Einrichtung treffen mögen, und

�ieht hierüber Dero gefälliger Rückäußerung, �o wie eventualiter einer

Mittheilung de��en, was Ew. 2c. in die�er Angelegenheitverfügt haben
möchten, mit Verlangen entgegen.

Berlin, den 24. October 1827.

No. 104. Circular- Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�t:
lichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche
Königl. Provinzial: Schul - Collegien,die Prüfung der Schulamts-
Candidaten in den Naturwi��en�chaften betreffend.

Das Mini�terium hat be�chlo��en, daß von jet an denjenigenSchul-
amts-Candidaten, welche das naturwi��en�chaftlihe Seminar der Uni-

ver�ität in Bonn be�ucht haben, bei ihrem Abgange aus dem�elben über

ihre Qualification in Bezug auf die Naturwi��en�chaften ein förmliches
und ausführliches Zeugniß von der Direction des gedachten Seminars

ertheilt werden, und die�es Zeugniß die Wirkung haben �ell, daß die

Candidaten, denen es ertheilt worden i�t, einer weiteren Prüfung in
den Naturwi��en�chaftenvon Seiten der Königl. wi��en�chaftlichen Prú-
fungé- Commi��ion überhoben �ind. Hierbei ver�teht es �ih jedoh von

�elb�t, daß �ie �ich hin�ichtlih der übrigen Prúfungs-Gegen�tände der

vor�chriftsmäßigen Prüfung bei der gedachten Commi��ion unterwerfen,
und úber den Ausfall der�elben ein Zeugniß beibringen mü��en. Indem

das Mini�terium dem Königl. 1c. von die�em Be�chlu��e Kenntniß giebt,
beauftragt es da��elbe zugleich, �ich hiernah in vorkommenden Fällen zu
achten. Berlin, den 18, März 1830,
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No. 105,Zeugni��e über Unverdächtigkeitin An�ehung verbotener Ver-
indungen.

Der Ein�endungder, mittel�t Verfügung vom 20. Juli 1824 vor-

ge�chriebenen, monatlichen Nachwei�ungen der für wahlfähig erklärten
Candidaten des Predigt- und Schulamts, zur Be�timmung: ob ihrer
An�tellung polizeilich Etwas entgegen�tehe, bedarf es ferner nicht mehr,
nachdem die Univer�itäts - Abgangs - Zeugni��e eine auch die�em Zwecke
ent�prechende Einrichtung erhalten haben. Dagegen hat aber die Kd-

nigliche Regierungjedesmal, wenn aus dem Untver�itäts : Zeugni��e oder

�on�t díe Theilnahme der Candidaten an verbotenen Verbindungen her-
vorgeht, oder ein Bedenkenin polizeilicher Hin�icht obwaltet, in jedem
einzelnen Falle unter Beifügung der betref�enden Papiere zu berichten.

Berlin, den 22. März 1830.

No. 106. Verfügung an �ämmtlicheKönigl. wi��en�chaftliche Prüfungs-

Comi�ionen,
die Prüfung der Lehrer an höherenBürger�chulen

etre�end.

Es i�t in der Verfügung des Mini�terii an die �ämmtlichen wi��en:
�chaftlichen Prüfungs : Commi��ionen vom 20, November 1826 be�timmt
worden, daß Schulamtsbewerber , welche erklären , �ie wollen nicht an

Gelehrten: , �ondern nur an höheren Bürger�chulen ange�tellt werden,
zur Prüfung pro �acultate docendi zugela��en werden dürfen, wenn

�ie auch niht na<hwei�en können, daß �ie das lriennium academicum

ab�olvirt, oder Überhaupt eine Univer�ität be�ucht haben.
Die biéherige Erfahrung hat mehrfach gezeigt, daß die wi��en�chaft:

lichen Prúfungs-Commi��ionen durch die�e Be�timmung für Nicht-Littce-
raten zu einer zu großen Ermäßigung derjenigen Anforderungen, welche
an den fünftigen Lehrer der höheren Bürger�chule dennoh gemacht wer-

den mü��en, veranlaßt worden �ind. Das Mini�teriumfindet �ich daher
bewogen, hierdurch nachträglich zu be�timmen, daß die!|oberen Lehrer an

den betreffenden Schulen, welche nicht bloß oder doh. vorzugswei�e in

techni�chen Fertigkeiten, �ondern vorherr�chend in wi��en�chaftlichenGe-

gen�tänden unterrichten, �ih über ihre Zula��ungsfähigkeit dadurch aus:

wei�en mü��en, daß �ie entweder mit dem Zeugniß No. IL die Schule
verla��en, oder �ich anderweitig den zum Lehrer der betreffendenhöheren
Bürger�chule erforderlichen Grad der Kenntni��e, be�onders in Ab�icht
derjenigen wi��en�chaftlichen Objecre, für welche �ie ange�tellt werden, er-

worben haben. Es ergiebt �ih hieraus von �elb�t, daß auf die griechi-
�he Sprache nur in �ofern zu rück�ichtigeni�t, als �ie in der höheren
Bürger�chule Gegen�tand des öffentlichenUnterrichts i�t, und nicht bloß
als Privatlection behandelt wird, und daß �ie auh im er�ten Falle nur

von dem zu deren Unterricht ange�tellten Lehrer erfordert werden fann.
Berlin, den 27. März 1839

No. 107, Circular: Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�t-
lichen, Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheiten an die Königl.
wi��en�chaftlichen ‘Prüfungs- Commi��ionen zu Bonn, Berlin, Kö-

nigsberg, Breëlau, Halle und Mün�ter, die Prüfung der Candi-
daten in den neueren Sprachen dur einen hierzu geeigneten Exa-
minator betreffend.

Es i�t der Fall vorgekommen,daß junge Männer, welche �ih für
eine An�tellung an einer höheren Bürger�chule bei einer wi��en�chaftlichen
Prüfungs -Commi��ion einem Examen unterzogen haben, in neueren

Sprachen vorzugewei�e geprüft zu werden wün�chten. Da �olche Fälle

kb
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in der Folge no< häufigervorkommen, als bisher, und es angeme��en
i�t, daß dergleichenExamina auch fernerhin von den wi��en�chaftlichen
Prüfungs - Commi��ionenvollzogen werden, damit die allgemein: wi��en-
�chaftliche Bildung und Lehrfähigkeit ein ent�cheidendes Moment bei

Beurtheilungder An�tellungsfähigkeit eines jungen Mannes an einer

hôheren Bürger�chule bleibe, �o ermächtigt das Mini�terium die 2c. hter-
durch, zu den Prüfungen in den neueren Sprachen, wenn zuvor dur<
die ordentliche Prúfung ermittelt worden , daß der Candidat über Sprache
und Sprachbehandlungüberhaupt niht ohne Begriffe i�t, und �i da-

her mehr als bloß mechani�ch erworbene Kenntniß irgend einer Sprache
von ihm erwarten läßt, geeigneteMänner außerordentlich unter ähn:
lichen Bedingungen zuzuziehen, wie es dur< die Verfügung vom 2.

Augu�t d. JF. in Bezug auf die Prüfung în den Naturwi��en�chaften
ge�chehen i�. Berlin, den 15. September 1830.

No. 108, Jn�truction für die Prüfung der Zeichnenlehreran Gym-
na�ien und höheren Bürger�chulen.

1) Wer �ich um cine Zeichnenlehrer�tellebet einem Gymna�ium oder
an einer höheren Bürger�chule bewirbt, hat �ich zuvor einer Prúfung
zu unterwerfen, welche für die ö�tlichen Provinzen der hie�igen Königl.
Academie der Kün�te, für die we�tlichen der Königl, Kun�tacademie zu
Dá��eldorf übertragen i�t.

2) Zu dem Behuf hat �ih der Bewerber bei der betreffenden Aca-
demie �chriftlich zu melden, und der�elben eine kurze Notiz über �ein
Leben , begleitet von den nôthigenZeugni��en, einzureichen, aus welchen
leßteren hervorgehenmuß: a) daß er ein Gymna�ium bis zur Secunda

be�ucht, oder den ganzen Schulcur�us an einer voll�tändigen höheren
Bürger�chule durchgemacht, eder �eine Bildung in einem Schullehrer-
Seminar empfangen habe und aus die�em mit dem Zeugniß der Wahl-
fähigfeic für das Lehramt entla��en �eiz b) an welcher An�talt oder bet

welchem Lehrer ex die zur Ertheilung des ZeichnenUnterrichts erforder:
liche Vorbereitungerhalten habez c) daß �eine �ittliche Aufführung vor:

wurfsfrei �ei. — Z�t er bereits ausúbender Zeichnenlehrer,�o hat er in
cinem kurzen Berichte die von ihm befolgte Methode darzu�tellen und

fich dur beigefügteZeugni��e über deren Erfolg näher auszuwei�en.
3) Der A�pirant muß im Stande �ein: a) nach einem in Per-

�pective ge�tellten Gypsfkopf eine �chattirte Zeichnung auszuführen;z
b) nah einem Vorbilde einen �aubern Riß mit Zirkel und Lineal an-

zufertigen;c) in einer mündlichenUnterredung darzuthun, daß er über
eine bei demUnterricht zu befolgendezwe>mäßige Methode nachgedacht
habe, und fähig �ei, �ich durch Fleiß und Uebung eine �olche anzueignen.

4) Bei Schülern der betreffenden Academie, die den prúfenden Leh-

e ie vortheilhaftbefannt �ind, i� eine be�ondere Prüfung nicht
erforderlich.

5) Die Probezeichnungenwerden in der Prüfungs - Cla��e der be-

treffenden Academie vollendet.
|

6) Vonder per�önlichen Ge�tellung zur Prúfung kann die Academie
nur dann dispen�iren, wenn der diesfälligeAntrag gehôrig motivirt i�t
und durch ein Zeugniß der Provinzial: Behörde, bei der der A�pirant
�ich zur An�tellung gemeldet hat, unter�túßt wird. Jn die�em Falle
�ind die $. 3, a, und b, erwähnten Zeichnungen und eine �chriftliche
Dar�tellung der Methode, die er bei dem Unterrichte zu befolgenge-
denkt, einzu�enden, und ein von der Ortöbehôrde oder dem Director
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eines Gymna�iums oder ciner höherenBürger�chule auszu�tellendes Zeug-
niß beizufügen, aus welchem unzweideutig hervorgehenmuß, daß: der

A�pirant die gedachten Arbeiten ohne fremde Beihilfe angefertigt habe.
7) Abgewie�ene dürfen er�t nah Verlauf dreier Jahre �ih zu einer

neuen Prüfung melden. Auf den Grund der abgehaltenen Prüfung i�t
das auszu�tellendeZeugniß nach folgendem Schema abzufa��en:

. N., gebürtig aus ..., alt .…., hat nach beigebrachtenZeugni��en
das Gymna�ium zu … bis zur .. Cla��e Cre�p. die höhere Búürger-
�chule zu …. durch alle Cla��en be�ucht), (re�p. in dem Schullehrer:
Seminar zu ... �eine Bildung erhalten), und den Unterricht im

Zeichnen in der ... An�talt zu ... (re�p. bei dem Lehrer N. N. zu
++) empfangen.

Nach den von ihm abgelegtenProben erkennt thn die Academie
hinreichend(re�p, vorzüglich)befähigt,um als Zeichnenlehreran einem

Gymna�ium oder einer hôherenBürger�chule ange�tellt zu werden.

Das Atte�t i�t dur< das Siegel der Academie und die Unter�chriften
des Directors und des Secretairs zu legali�iren.

Berlin, den 14. März 1831.

No. 109. Reglement für die Prüfungen der Candtdaten des höheren
Schulamts.

Jn Gemäßheit des Allerhöch�ten Edicts vom 12. Julius 1810,
iegen einzuführenderallgerneiner Prüfung der Schulamts- Candidaten,
wird hierdurch Folgendes fe�tge�eßzt:

:

6. 1. Prúfungs-Behörden. — Alle Prüfungen der Candi-
daten des höheren Schulamts werden Namens der Königl. Drovinzial-
Schul -Collegien von einer der Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs-
Commi��ionen vollzogen, welche ihren Sis in Berlin, Königsberg,
Breslau, Halle, Mün�ter und Bonn haben.

g. 2. Prüúfungs-Candidaten, welche vor das Forum der

Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs-Commi��ionen ge-
hôren. — Den ‘Prüfungen vor einer der Königl. wi��en�chaftlichen
Prúfungs- Commi��ionen haben �i<h zu unterwerfen: 1) die künftigen
Lehrer an �olchen öffentlichenSchulen und Erziehungs- An�talten, Kô-

niglichen und ‘Privat : Patronats, welche die Befugniß haben, Schüler
zur Univer�ität zu entla��en; 2) die künftigen Lehrer an �olchen df�ent-
lichen Schulen und Erziehungs: An�talten Königl. und �tädti�chen “Pa-
tronats, welche ihre Schüler etwa für die zweite und dritte Cla��e der
unter No. 1. gedachten Schulen vorbereiten; 3) die künftigenLehrer
an �olchen dffentlichenhöheren Bürger- und Real- Schulen, Königl.
und Privat: Patronats, welche Úber den Lehrkreisgewöhnlicher �tädti-
�cher Schulen hinausgehen, und eine voll�tändige wi��en�chaftliche Vor-

bildung ihrer Schüler bezwe>en, die�e aber Überwiegenddurch den Un:

terricht in der Mathematik und den Naturwi��en�chaften, durch hi�tori
�che und geographi�che Kenntni��e, und dur<h ein genaueres Studium
der vaterländi�chen Und der franzôö�i�hen Sprache und Litteratur zu er-

reichen �uchen, ohneden Unterricht in der lateini�chen Sprache auszu-
�chließen; 4) die künftigen Militair :- Prediger, in ihrer Eigen�chaft als

Lehrer der Königl. Divi�ions: Schulen. — Welche Schulen zu den un-

ter No. 1— 3, gedachten Cla��en gehören, �oll in jeder Provinz durch
namentliche Anzeige zur Kenntniß des Publikums, �o wie der Königl.
wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ionen gebracht werden.

$. 3. Dee Lehrer im Zeichnen, in der Kalligraphie und 1m Ge�ange
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an den im $. 2, gedachten Schulen werden nicht zu den ordentlichen
Lehrern gerechnet, und �ind daher den Prüfungen vor einer Königl.
wi��en�chaftlichen ‘Prüfungs- Commi��ion nicht unterworfen. Jhre Prü-
fung wird nah den be�onderen von dem Mini�terium �chon erla��enen
oder noh zu erla��enden Be�timmungen vollzogen.

. 4, Arten der Prúfung. — Die Prüfungen, welche die

Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ionen zu vollziehen haben,

�ind:1) die Prüfung pro facultate docendi, 2) die Prúfung pro

0co, 3) dte Prúfung pro ascensione, 4) die colloguia pro rectoratu.

A. Von der Prúfung pro �acultate docendiì,

6. 5. Zweck und Gegen�tände der Prüfung pro facul-
tate docendi. — Die Prúfung pro facultate docendi �oll die

Tüchtigkeitder Candidaten, welche �ich dem Lehrfachean den im $. 2.
enannten Schulen widmen wollen, für die ver�chiedenen Stufen und

Fächerdes Unterrichts bloß im Allgemeinen und ohne Rück�icht auf
eine be�timmte Lehr�telle ermitteln. Die�er Zwe der Prúfung �oll das

�peciellere Eingehen in diejenigen Fächer , mit welchen ein Candidat �ich
vorzugswei�e be�chäftigt, und für welche er �ich be�timmt hat, nicht aus-

�chließen. Um die Kenntni��e und Fähigkeiten‘eines Candidaten im Ge-
biete der Schulwi��en�chaften Úberhaupt erfor�chen zu können, muß die

Práfung auf diejenigen Sprachen und Wi��en�chaften, welche zu den

vorge�chriebenen Haupt- Lehrgegen�tändenin den im $. 2. genannten öf:
fentlichen Schulen gehören, vornehmlich Rück�icht nehmen. Sie bezieht
�ich daher auf die Kenntni��e des Candidaten :

. in den Sprachen, und zwar
a) ín der deut�chen, b) der griechi�chen, c) der lateini�chen, d) der fran-
zö�i�chen, e) der hebräi�chen;

B, in den Wi��en�chaften, und zwar
a) in der Mathematik, Phy�ik und Naturge�chichte, b) der Ge�chichte und

Geographie mit Rú�icht auf die Hauptgegen�tände der Antiquitäten,
der Mythologie, und der Ge�chichte der Litteratur der Griechen und

Róômer,c) der Philo�ophie und Pädagogik, d) der Theologie.
Jedoch �oll es keinem Candidaten verwehrt �ein, au<h noch in an-

dern Sprachen und Wi��en�chaften, denen er �ih vorzúglichgewidmet
hat, und die zu den Lehrgegen�iändenin den im $. 2. genannten Schu-
len in näherer Beziehung �tehen, �i< prúfen zu la��en. Den Candida-
ten, welche �ih vorzugsroei�e der Mathematik und den Naturwi��en-
�chaften gewidmet haben, und künftig nur an höheren Bürger- und

RealSchulen als Lehrer zu wirken beab�ichtigen, kann, wenn �ie es

wün�chen, die Prüfung in der griechi�chen und hebräi�chen Sprache er-

la��en werden.

$. 6, Meldung zur Prüfung pro facultate docendiì.,
— Zu der Prüfung pro facultate docendi haben �i< die Schulamts-
Candidaten bei einer Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ion
�chriftlich zu melden, unter Einreichung L) eines Zeugni��es einer Schul-

rüfungs- oder wi��en�chaftlichen Prüfungs :- Commi��ion, aus welchem
ervorgeht, daß �ie mit dem Zeugni��e der unbedingten oder bedingten
üchtigkeitzu den Univer�itäts- Studien die Univer�ität bezogen habens

2) eines Zeugni��es úber das von ihnen vollendete academi�che Trien-

nium, über die von thnen gehörten Vorle�ungen und über ihre �ittliche
Aufführung während ihrerUniver�itätsjahrez 3) eines Zeugni��es über
den Lebenswandel und über die bisherige Be�chäftigung der Candidaten,
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welches von der Behörde, unter welcher die�elben ge�tanden haben, aus-

ge�tellt �ein muß, de��en Beibringung aber wegfällt, wenn die Candida-
ten �ich im er�ten Jahre nah ihrem Abgange von der Univer�ität zur

Präfung melden; 4) eines in lateini�cher Sprache abzufa��enden Lebens:

laufs, welcher niht nur über die äußeren Verhältni��e der Candidaten,
als: Namen, Geburtsort, Alter, Herkunft, Glaubensbekenntniß, frühere
Bildung u. �. w. die nôthigen Angaben enthalten , �ondern auch über
den Gang ihrer Studien und diejenigen Fächer, in welchen �ie �ich die
mei�te Kenntniß. und Ge�chicklichkeit.zutrauen, nähere Auskunft geben
mußz von den Candidaten, welche �ich vorzugswei�e der Mathematik
und den Naturwi��en�chaften gewidmet haben, und künftig nur an hö-
heren Bürger- und Neal- Schulen unterrichten wollen, kann die�er Le-

benélauf auch in franzö�i�cher Sprache abgefaßt werden. Uebrigens muß
jeder Candidat bei der Anmeldung zugleich mit angeben , ob er für jet
nur fur die unteren und mittleren, oder auch für die oberen Cla��en ge-

prúft zu werden wün�cht.
$. 7. Zula��ung zur Prüfung. — Wer die im $. 6. No. 1.

und 2. vorge�chriebenen Zeugni��e beizubringen niht im Stande i�t,
kann ohne vorherigeGenehmigung des. Mini�teriums nicht zur Prüfung
zugela��en werden. Wenn entweder die Zeugni��e des Candfdaten , oder

der eingereichteLebenslauf gegen die Tüchtigkeit de��eiben erheölicheZwei-
fel erregen: �o �teht es den Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Com-

mi��ionen zwar frei, dem Candidaten die Prúfung zu widerrathen, ohne
ihm jedoch, falls der�eibe bei �einem Ent�chlu��e beharrt, die Zula��ung
zur Prúfung zu ver�agen. Ausländer haben Behufs ihrer Zula��ung
zur Prüfungdie ausdrúeliche Erlaubniß des Mini�teriums beizubringen.

Form der Prüfung. — Die Prúfung �oll in der Regel
be�tehen, in der Anfertigung �chriftlicher Arbeiten, einer oder mehreren
Probelectionen und einer mündlichen Prüfung. Ohne vorherige Ge-

nehmigung des Mini�teriums, auf welche die detre mieKönigl. wí��en-
�chaftliche Prüfungs- Commi��ion in jedem einzelnen Falle mittel�t eines

motivirten Berichts anzutragen hat, darf kein Theildie�er Prüfung
cinem Candidaten erla��en werden.

$. 9. Schriftliche Arbeiten. — Nach dem Befund des ein-
gereichten Lebenslaufs �ind dem Candidaten zwei oder drei Aufgaben zu
�chriftlichen Arbeiten mit der Anwei�ung zuzufertigen, die�e Arbeiten in-

nerhalb einer nah den Um�tänden von der Königl. wi��en�chaftlichen
Prüfungs - Commi��ion jedesmal zu be�timmenden Fri�t einzureichen, und

die dabei benußten Hilfsmittel anzugeben. Jn der Regel muß wenig-
�tens eine die�er Arbeiten in lateini�cher Sprache abgefaßt �ein ; jedoch
i�t den Candídaten, welche �ich aus{ließli<h für das Lehrfach der Ma-

thematif und der Naturwi��en�chaften an einer höheren Bürger- und

Real: Schule be�timmen wollen, auf ihren Wun�ch zu erlauben, daß �ie
�ih �tatt der lateini�chen Sprache der franzö�i�chen in einer ihrer �chrift:
lichen Arbeiten bedienen. Die eingereichtenArbeiten, bei welchen es zu:
näch�t darauf ‘ankommt, die wi��en�chafcliche Ge�ammtbildung des Can-

didaten auszumitteln,�ind von demjenigen Mitgliede der Königl. wi�:
�en�chaftlihen Prüfungs: Commi��ion, in de��en Fach �ie ein�chlagen,
�chriftli zu beurtheilen, und hierauf auh den übrigen Mitgliedern
neb�t dem Lebenslaufe des Candídaten mitzutheilen, damit jedes Mit-

glied der Commi��ion die Ge�ammtbildung des Candidaten kennen zu
lernen Gelegenheit habe.

$. 10. Vorladung zux mündlichen Prüfung. — Nach Ein-

. .
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reichung dex �críftlichen Arbeiten k�� dem Candldaten der Termin zur
mündlichenPrüfung und zu den Probelectionen von dem Director der

Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ion bekannt zu machen.
$. 11. Probelectionen. — Nach dem Befund der �chriftlichen

Arbeiten {�t der Gegen�tand der Probelectionen und die Cla��e, worin

fegehalten werden follen, zu be�timmen. Jn der Regel �ind zu den

robelectionenphilologi�che, mathemati�che oder hi�tori�che Gegen�tände
zu wählen, und es mü��en dabei außer dem Director diejenigen Mit-

léeder der Königl. wi��en�chaftlihen Prúfungs - Commi��ion, in deren

ach �elbige ein�chlagen, zugegen �ein; auh i�t dem Director und den

Lehrern der An�talt, in. welcher die Probelectionen gehalten werden, der

Zutritt zu den�elben ge�tattet. Ueber die Probelectionen wird ein fkur-

zes Protocoll aufgenommen, oder eine von den anwe�enden Mitgliedern
der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion zu unterzeichnende
Beurtheilung zu den Prüfungs - Acten gegeben.

$. 12, Múndliche Prúfung. — Jn der mündlichenPrüfung
i�t auszumitteln, ob der Candidat philologi�che, mathemati�che, hi�tori-
�che, naturwi��en�chaftliche , theologi�che und philo�ophi�che Kenntni��e in
einem für den Zwe> des höheren Schulunterrichts genügenden Maaße
und Umfange be�ikt, und wenn gleich nicht erwartet werden kann , daß
ein Candidat in allen genannten Fächern etwas Vorzüglicheslei�te, �o
�oll doh in allen �o weit geprüft werden, als erforderlich i�t, um den

Standpunkt �einer Kenntni��e in jedem die�er Fächer beurtheilen zu kön-
nen. Auf die �chriftlihen Arbeiten und die Probelectionen �oll �ich die

mündliche Prüfung nur in �oweit beziehen, als es nöthig i�t, um zu
beurtheilen, ob die eingereichten Arbeiten chne fremde Hilfe gemacht,
und ob die darin etwa bemerkten Ver�töße bloß als Uebereilungen oder
als Zeichen wirklicher Unwi��enheit zu betrachten �ind. Der Theil der

mündlichen Prúfung, welcher �ich auf die Kenntni��e der Candidaten in

der cla��i�chen Philologie bezieht, muß �tets in lateini�cher Sprache ge-
halten werden.

$. 13, Nie dürfen mehr als drei Candidaten, und gleichzeitigim-
mer nur �olche, die �ich zu Lehrern für die�elbe Art von Schulen be-

�timmen, zu einem und dem�elben Prüfungstermine zugela��en werden.

Den Königl, wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen i�t es zur Er-

leichterung ihrer Ge�chäftsführung ge�tattet, in jedem Jahre gewi��e Ter-
mine fúr die mündliche Prüfung der Candidaten fe�tzu�eben.

$. 14, Die Wichtigkeit der Prúfung erfordert die fortdauernde Ge-

genwart des Directors der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Com-

mi��ion, auch �oll außer dem jedesmal examinirenden Mitgliede noh ein

glie
der Commi��ion bei der Prúfung fár die einzelnen Fächer zu-

gegen �ein.

$. 15, Ueber die mündliche Prüfung wird ein voll�tändiges Pro:
tocoll aufgenommen, das von �ämmtlichen Mitgliedern der Königlichen
wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ion zu unterzeichnen und den �chrift-
lichen Prüfungs - Arbeiten beizufügen i�. Werden mehrere Candidaten
in einem und dem�elben Termine geprüft, �o i�t über jeden ein be�onde-
res Protocoll aufzunehmen. Jn der Negel übernimmt eines der Mit

Gea Königlichenwi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion die�es
ejchaft.

$. 16, Erforderni��e zur unbedingten facultas do--

cendi. — a) Ueberhaupt. Die unbedingte facultas docendi �oll
nur demjenigen ertheilt werden, welcher außer einer genügenden,wenn
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auh no< niht ausgebildetenLehrgabe,wenig�tens în einem der drei

we�entlichen Stücke des höheren Schulunterrichts, d. h. H) in den bei-
den alten Sprachen und in der Mutter�prache; 2) in der Mathematik
und den Naturwi��en�chaften und 3) in der Ge�chichte und Geographie
des Stoffes �o weit mächtig i�t, um bei gehörigerVorbereitung die�en
Gegen�tand in einer der beiden oberen Cla��en eines Gymna�iums mit

Erfolg lehren, mit allen übrigen Gegen�tänden der Prüfung aber �o
weit bekannt i�t, um ihr Verhältniß zu den übrigen Lehrgegen�tänden
und ihre relative Wichtigkeit richtig würdigen und auf die Ge�ammt-
bildung der Schüler wohlthätig einwirken zu können, Diejenigen Can-

didaten, welche bei der Anmeldung zur Prüfung erklären, daß �ie ent:

weder mit beiden alten cla��i�hen Sprachen, oder mit der Mathematik
und Phy�ik, oder mit der Ge�chichte und Geographie ganz unbekannt

�ind, und die Prüfung darin ablehnen, mü��en von der Königl. wi��en-
�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion angewie�en werden, die�em Mangel
vor ihrer Zula��ung zur Prüfung abzuhelfen.

$. 17. b) Jn einzelnen Gegen�tänden. Philologie. Von
einem Lehrer der unteren Cla��en i�t genaue Kenntniß der lateini�chen
und griechi�chen Elementar -Grammatik zu fordern, daß er insbe�ondere
die Hauptregeln fe�t und wörtlich im Gedächtniß habe, und �ie beim

Ueber�eßen richtig anzuwenden wi��e. Davon muß �owohl �ein lateinie

�cher Probe- Auf�ab, der keine grammati�chen Fehler enthalten darf, als

auch die mündliche Prúfung und die Probelection volllommene Ueber-

zeugung geben. Ferner muß er �o viel Uebung in beiden Sprachen be-

�iben, daß er leichte Schrift�teller , wie �ie von Anfängern gele�en wer-

den, ohne Schwierigkeit ver�tehe. Was die Sachkenntni��e betrifft, �o
wird eine allgemeine hi�tori�che Kenntniß vorausge�eßt, welche hinreicht,
den Anfängern einigeVorbegri�fe von den berühmte�ten Männern und

den wichtig�ten Einrichtungendes Alterthums, die beider Le�ung jedes
Schulautors vorkommen, zu geben. Von den Lehrern.für mittlere Cla�-
�en i�t eine ausgedehntere,mehr wi��en�chaftliche Kenutnißder griechi:
�chen und lateini�chen Grammatik zu fordern, die �ie “in den Stand

�ebt, das Eigenthümlicheder alten Sprachen �elb�t aufzufa��en, um ihe
ren Schülern etwas mehr mitzutheilen, als fie �ich �elb�t aus den Lehr-
und Wörterbüchern ver�chaffen können. Schrift�teller, wie Homer, Xe-

nophon , Ovid, Livius und die gleich�tehenden,mü��en �ie bis auf ein-

zelne, be�onders �chwierige Stellen mit Leichtigkeitüber�eßen können.
Das Wichtig�te aus den Alterthümern, der Mythologie und der Ge:

�chichte der Litteratur der Griechen und Römer �ollen �ie im Allgemei-
nen und �o weit kennen, daß �ie es bei der Erklärung der Schrift�teller
weder über�ehen, noch unrichtig vortragen, und, wo ihre eigenen Kennt-
ni��e noch unzureichend �ind, �ich durch die Benußung der be�ten Hilfs-
bücher zu unterrichten wi��en. Für die Befähigung zum philologi�chen
Unterrichte in den beiden oberen Cla��en eines Gymna�iums wird, außer
einer noch genaueren Kenntniß der griechi�chen und lateini�chen Gram-

matik, ein ausgebreiteteres Studium der Cla��ifer beider Sprachen , be-

�onders derjenigen, welche în den beiden ober�ten Cla��en der Gymna�ien
ele�en werden, Bekannt�chaft mit dem gegenwärtigen Standpunkte der

hilologie und den wichtig�ten Hilfsmitteln des philologi�chen Stu-

diums, �o wie Sicherheitund Fertigkeit im lateini�chen Vortrag ver-

langt. Jn den philologi�hen Disciplinen, namentlih der Mythologie,
den Alterchümern, der Ge�chichte der Litteratur der Griechen und Rô-
mer ‘und der Metrik i�t von dem Candidaten zwar cine voll�tändige
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Kenntniß der Einzelheitenund ein tieferes Eindringen nicht zu erwar-

ten, doh muß �eine Prüfung die Ueberzeugunggewähren, daß er �ich
mit die�en Wi��en�chaften, �o weit �ie in den Vorträgen der Univer�itäts-
Profe��oren abgehandeltwerden, be�chäftigt habe, daß er auf den richti-

gen Weg geleitet �ci, um die Lücken �einer Kenntni��e auszufüllen, und

daß er �owohl Trieb als auh Fähigkeit be�iße, �ich durch eine �elb�tthä-
tige An�trengung immer mehr die eben gedachten philologi�chen Disct-
plinen anzueignen, welche �elb�t �o weit, als �ie für den Schulunterricht
anzuwenden �ind, weniger als andere aus Compendien gelernt werden
fönnen. Von den Candidaten, welche gar keinen philologi�chen Unter-

richt ertheilen, und künftig nur an höherenBürger- und Real:-Schulen
als Lehrer wirken wollen, muß doch die Fähigkeit, ein lateini�ches Buch
zu ver�tehen, gefordert werden. Jm Deut�chen bezieht �ih die Prüfung
auf die allgemeineGrammatik , auf den eigenthümlichenCharacter und

die Ge�eße der deut�chen Sprache, �o wie auf ihre hi�tori�che Entwicke-

lung und die Ge�chichte ihrer Litteratur. Wer nicht �o viel Kenntniß
der deut�chen Sprache und Litteratur und �o viel wi��en�chaftliche Bil:

dung be�it, daß er in jeder Cla��e, �elb�t der höch�ten, mit Nußben.in
der deut�chen Sprache zu unterrihten vermöchte, kann auf die unbe-

dingte facultas docendi im philologi�chenFache feinen An�pruch machen.
Jm Franzö�i�chen i�t von einem Jeden, wenn er auch nicht in die�er
Sprache unterrichten will, Kenntniß der Grammatik und die Fertigkeit
zu verlangen, einen Dichter oder Pro�ai�ten mit Geläufigkeit zu über-
eben.

�ee 18. Ge�chichte und Geographie. — Zum Unterrichte in
der Ge�chichte und Geographie in den unteren Cla��en i� erforderlich,
daß der Candidat �ich eine hinlänglicheUeber�icht des ganzen Feldes der

Ge�chichte und der Geographie ver�chafft habe, und mit den úbrigen hi-
�tori�chen Hilfswi��en�chaften und ihrer Litteratur niht unbekannt. �ei,
um das Allgemeineund Wichtig�te, welches der Jugend zum Fachwerke
und zur Grundlage dienen �oll, be�timmen, mit Leichtigkeit �ich Überall
orientiren, und bei einer zwe>mäßigenBenußung guter Hilfsmittel �ei-
nen Kenntni��en mehr Umfang und Tiefe geben zu können. Fúr den
Unterricht tn den mittleren Cla��en muß der Candidat mit der Ge�chichte
des Alterthums, der mittleren und neueren Zeit, vorzüglichaber mit

der er�ten und mit dem Schauplakbeder Begebenheiten und der hi�tori:
�chen Chronologie hinlänglich vertraut �ein, auch Ein�icht in den welt-

hi�tori�chen Zu�ammenhang der Begebenheiten, �o wie eine namentliche
Kenntniß der Hauptquellen be�ißen und �ih mit den be�ten Hilfsmitteln
bereits dur< eigene Benußung vertraut gemacht haben. Für den Un-

terricht in den overen Cla��en i�t niht nur im Allgemeinen das, was

von dem Lehrer in den mittleren Cla��en verlangt i�t, im höherenGrade

erforderlich, �ondern Úberdies auh ein grúndlichesStudium der vorzúg:
lich�ten Quellen für irgend einen Zeitab�chnitt aus der alten oder mitt-

leren oder neueren Ge�chichte. Daneben muß der Candidat �o viel phi:
lologi�che Bildung be�iben, daß er die griechi�chen und rômi�chen Schrift-
�teller niht nur für �eine Vorträge benußen, �ondern durch die�e auch
zum Ver�tändni��e jener beitragen könne, und außerdem des mündlichen
Ausdrucks der lateini�chen Sprache �o weit mächtig �ein, daß er �eine
Vorträge in der alten Ge�chichte in lateini�cher Sprache zu halten im

Stande i�t. Bei denen, welche gar keinen hi�tori�chen oder geographi-
�chen Unterricht ertheilen wollen, genügt eine dur<h Chronologie und
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GeographiebegründeteUeber�icht der allgemeinenGe�chichte, wie �ie von

einem wi��en�chaftlich gobildetenManne erwartet werden kann.

6. 19, Mathematik und Naturwi��en�chaften, — Zum
Unterricht in der Mathematik in den unteren Cla��en i�t Kenntniß der

Elementar-Geometrie, der gemeinen Arithmetik und der Buch�taben-
Rechnung, für die mittleren Cla��en aber gründliche Kenntniß der Geo-
tnetrie, ein�chließlich der ebenen Trigonometrie und der allgemeinen Reche
nenkfun�t erforderlih. Die Befähigung zum Unterrichte in der Ma-

thematik in den oberen Cla��en i�t nur dem Candidaten zu ertheilen,
welcher �ich in der Prúfung als einen mehr ausgebildeten Mathematiker
zeigt und in die höhere Geometrie, die Analy�e des Unendlichen und
die hôhere Mechanik �o weit eingedrungen i�, daß er für tüchtig gehal-
ten werden fann, Anwendungen der Mathematik auf A�tronomie und

Phy�ik mit Erfolg zu machen. Auch muß er wegen der genauen Ver-

bindung, in welcher die Phy�ik zur Mathematik �teht, mit der er�teren
�o weir vertraut �ein, daß er die�elbe in den beiden oberen Cla��en vor-

tragen kann. Ueber díe zum Unterrichte in den Naturwi��en�chaften er-

forderlichenKenntni��e und Fertigkeiten wird das Mini�terium ein be-

�onderes Reglement erla��en, und be�chränkt �ih für jet auf die Be-

�timmung, daß fúr den Unterricht in den unteren Cla��en Kenntniß der

Zoologie, Botanik und Mineralogie, doch ohne Durchführungeiner �ys
�temati�chen Anordnung genügend, für den Unterricht in den mittleren

Cla��en, außer einem reichen und �y�temati�h geordneten Wi��en in Zoo-
logie, Botanik und Mineralogie, noch die Kenntniß der naturwi��en-
�chaftlichen Anthropologie und phy�i�chen Geographie, und endlich für
den Unterricht in den oberen Cla��en eine wi��en�chaftlih begründete
Kenntniß der Phy�ik zu verlangen i�t. Von den Candidaten, welche in
der Mathematik, Phy�ik und der Naturbe�chreibunggar keinen Unter-
richt ertheilen wollen, i�t dennoch die Kenntniß der eben gedachten Wi�-
�en�chaften in �oweit zu fordern, als es nôthig i�t, um den Zu�ammen-
hang des mathemati�chen, phy�ikali�chen und naturhi�tori�chen Studiums
mit der Ge�ammtbildung des Men�chen und das Verhältniß die�er Wi�-
�en�chaften zu andern Lehrgegen�tändeneinzu�ehen und richtig zu würdigen.

$. 20, Philo�ophie und Pádagogik. — Von jedem Candí-
daten, auh wenn er nur în den untern Cla��en zu unterrichten gedenkt,
i�t Kenntniß der Logik, der P�ychologie und der Ge�chichte der Philo-
�ophie, und Bekannt�chaft mit der wi��en�chaftlichen Pädagogik zu for-
dern. Außerdem muß �ich vor allen Dingen in den Probelectionen des
Candidaten ein munterer Ton, eine gewandte, �ichere Sprache, ein fkla-
res Hervorheben der Hauptpunkte, be�onnenes Anknüpfen jedes Folgen-
den an das Vorhergehende, ein natürliches,einfaches Betragen und ein

kräftiges Ergreifen einer ganzen Knaben- Ma��e kund geben. Obwohl
in mittleren Cla��en die oben bezeichnetenpädagogi�chen Talente durch:
aus niht vermißt werden dürfen, �o wird doh bei den Candidaten,
welche den Unterricht in die�en Cla��en beab�ichtigen, no< viel ern�t-
licher, als bei denen, die nur in unteren Cla��en lehren wollen, auf be-

�timmte philo�ophi�che Ein�icht und wi��en�chaftliche Ableitung pädagogis
�her Maaßregeln zu dringen und insbe�ondere mictel�k der aus der Ge-

�chichte der Philo�ophie , der Logikund der P�ychologie an den Exami-
nanden zu rihtendenFragen zu erfor�chen �ein, ob er dasjenige, was
er auf der Univer�ität in philo�ophi�chen Vorträgen gehört, �ich auch
wahrhaft innerli<h angeeignet habe, und ob in �einem Denken die ge-
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hôrfgeGründlichkeit, Klarhekt und Ordnung herr�che. Von den Can-
didaten, welcheauf den Unterricht in den oberen Cla��en der Gymna-
�ien und auf die Leitungder für die�elben angeordneten philo�ophi�chen
Vorbereitungs - Studien An�pru<h machen wollen, i�t, außer einer ge-
nauen Kenntniß der Unterrichts: Wi��en�chaft und einer kriti�chen Wür-
digung der ver�chiedenen Lehr: und Erziehungs: Sy�teme auh noch zu
fordern, daß �ie den Jnhalt der Logikund Metaphy�ik und der P�ycho-
logie wi��en�chaftlich entwickeln können, und mit einer allgemeinenKennt-
niß der Ge�chichte der Philo�ophie und der ver�chiedenen philo�ophi�chen
Sy�teme nah ihren characteri�ti�chen Eigenthümlichkeiteneine genauere
Bekannt�chaft mit den Ge�taltungen verbinden, welche die Philo�ophie
durch und �eit Kant erfahren hat.

$. 21, Theologie und hebrâäi�he Sprache. — Die Prú-
fung in den theologi�chen Wi��en�chaften i�t darauf zu richten, ob der
Candidat die heilige Schrift, wenig�tens das Neue Te�tament, in der

Grund�prache zu interpretiren ver�tehe, mit den allgemeinen Regeln der

bibli�chen Kritik und Hermeneutik und mit der Ge�chichte der bibli�chen
Búcher und mit deren Verfa��ern hinreichend bekannt �ei, ob er die

chri�tliche Dogmatik und Moral in ihren Hauptmomenten zu entwickeln
wi��e, und �i< von der Kirchenge�chichtenicht bloß eine allgemeine
Ueber�icht, �ondern auch eine nähere Kenntniß derjenigen Begebenheiten
angeeignet habe, welche für die Ge�taltung des kirchlichen Lebens und
die Ausbildung des Lehrbegriffesder Kirche, zu welcher der Candidat
�ih bekennt, von ent�chiedenem Einflu��e gewe�en �ind. Bei der Prú-
ung im Hebräi�chen, welcher �i<h ohne Unter�chied der Confe��ion alle

andidaten, die in die�er Sprache Unterricht geben wollen , unterziehen
mü��en, i�t wenig�tens richtiges Le�en, Sicherheit in der Formenlehre
und Fe�tigkeit im Analy�iren �owohl einzelner Wörter, als ganzer Sâäke
erforderlich, Die hi�tori�hen Schriften des alten Te�taments und die

P�almen mü��en die Candidaten mit einer gewi��en LeichtigkeitÜber�etzen
und erklären, auch den hebräi�chen Text mit der griechi�chen oder latei-

ni�chen Kirchen:Ueber�ezung gehörig vergleichen können. Von denjeni-
gen Candidaten, welche entweder gar nicht oder nur in den unteren

Cla��en Neligions: Unterricht ertheilen wollen, i�t die Bekannt�chaft mit
dem Jnhalte der heiligenSchrift und diejenigeKenntniß der chri�tlichen
Glaubens- und Sittenlehre, �» wie der be�tehenden kirchlichen Verhält-
ni��e zu fordern, welche nah dem Standpunkte ihrer übrigen Bildung
zu erwarten i�t.

$. 22, Bedingte facultas docendi. — Wer zwar tn einem
der im $. 16. gedachten Hauptgegen�tände des Unterrichts hinreichende
Kenntni��e be�ist, um in den beiden oberen Cla��en zu unterrichten, da-

gegen aber în einem oder in mehreren Gegen�tänden auch nicht diejeni-
gen Forderungenbefriedigt, welche um des allgemeinen Zweckes der hd-
heren Schulbildung willen von jedem Lehrer verlangt werden mü�en,
Tann die �acultas docendi nur unter der Bedingung erhalten, daß
er die be�timmt anzugebenden Mängel �einer wi��en�chaftlichen Ausbil-

dung nachhole, und die Königl.Provinzial: Schul: Collegienund Königl.
Regierungen werden hierdurch angewie�en, einen Candtdaten, welchem
die facultas docendi nur bedingt ertheilt i�t, zur Prüfung pro loco

nicht eher zuzula��en, als bis mit Grund zu erwarten �teht, daß er die:
ín �einem Wi��en bemerkten Lücken ausgefüllt habe. Die bedingte la-

cultas docendi i� ferner allen den Candidaten zu ertheilen, welchein
einem oder �elb�t in mehreren der im $. 16. genannten Hauptgegen�tände
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des Unterrichts nur �o viel Kenntniß be�iken, als von dem Lehrerin
den mittleren oder unteren Cla��en zufolge der Be�timmungen in den

66. 17—2L verlangt wird.

6, 23. Abwei�ung. — Wer noch in feinem der im $. 16, ge:
nannten Hauptgegen�tände des Unterrichts den $$, 17—21. aufge�tellten
Forderungen genügt, i�t zwar vorläufig zurückzuwei�en, kann aber unter

den im $. 27. 28. angegebenen Bedingungen zu einer abermaligen Prú-
fung zugela��en werden.

$. 24. Schluß der Prúfung. — Nach Beendigung der münd-
lichen Prüfung entfernt �ich der Candidat, und die �ämmtlichen Mit-
glieder der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion treten zu
einer collegiali�chen BerathungÚber das Re�ultat aller mit dem Candi:
daten ange�tellten Prüfungen zu�ammen. Jeder Examinator giebt nun

nach den in den $$. 16—23. enthaltenen Be�timmungen �ein Votum
über die Qualification des Candidaten ab, und nach der Pluralität der
Stimmen wird fe�tge�eßt, ob der Candidat als be�tanden oder als

niht be�tanden anzu�ehen, und ob ihm die unbedingte oder die

bedingte facultas docendìi zu ertheilen i�t, Bei gleichen Stimmen
ent�cheidet der vor�ibende Director, Die�e Schluß

-

Cen�ur , welche das

Re�ultat aller Prúfungen be�timmt, wird gleichfalls am Ende des Prú-
fungs- Protocolls bemerft.

$. 25. Zeugniß. — Auf den Grund des Prüfungs - Protocolls
wird dem Candidaten ein von dem Director und allen ÜbrigenMiktglie-
dern der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs-Commi��ion unter�chriebe-
nes Zeugniß ausge�tellt, welches enthalten muß a) am Eingange den

voll�tändigen Vor- und Zunamen, den Geburtsort, das Alter, die kirch:
liche Confe��ion des Candidaten, den Stand �eines Vaters, ferner die

Angabe der Schule und des Zeugni��es, mit welchem der Candidat von

der�elben abgegangeni�t, �o wie der Univer�ität, welche er be�ucht hat,
D) die ihm ertheilte Schluß -Cen�ur, ec) die nähere Bezeichnungdes

Ausfalls der mit ihm in den ver�chiedenenSprachen und Wi��en�chaften
ange�tellten Prúfungen , der Cla��en, für welche er in den einzelnen
Lehrgegen�iändenals tüchtig anerkannt i�t, und des Verhältni��es, in
ivelchem �ich die Lehrge�chi>klichkeitdes Candidaten zu den Kenntni��en
gezeigt hat, und a) die Angabe der etwanigenLückenund Mängel,
welche in �einer wi��en�chaftlichen Ausbildung und in �einen Kenntni��en
bemerft worden �ind.

y

$. 26. Gebühren für das Zeugniß. — Die Königl. wi��en:
�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen �ind ermächtigt, für jedes Zeugniß
,, Vier Thaler Pr. Cour.

‘“’

ohne die Gebühren für den ge�eßlih vorge-
�chriebenen Stempel von dem Candidaten entrichten zu la��en.

$. 27. Vor�chriften in Hin�icht der vorläufig abgewie-
�enen Candidaten. — Auch dem Candidaten, welcher bei der Prú-
fung pro �acultate docendi vorläufig zurü>gewie�en worden, i�t ein

Zeugniß nah den im $. 25. enthaltenen Be�timmungen auszu�tellen,
und i�t in dem�elben ausdrü>lih zu bemerken, auf welche be�timmte
Zeit ihm die Meldung zu einer zweiten Prúfung pro �acultate docendi

ge�tattet worden. Die�es Zeugniß hat die Königl. wi��en�chaftliche Prü-
fungs-:Commi��ion, von welcher ein Candidat in der Prúfung pro �a-

cultfate docendi vorläufig zurú>gewie�enworden, den übrigen Königl,
wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ionen in Ab�chrift mitzutheilen.

$. 28. Kein Candidat, der auf eine be�timmte Zeit zurügewie�en
worden, i�t vor Ablauf der�elben zu einer neuen Prúfung zuzula��en,
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Auch dürfen Schulamts-Candidaten,die zwar nicht auf cine be�timmte
Zeit bet der ‘Prüfungpro facultate docendi zurü>gewie�en �ind, aber
doh in der�elben ein �o wenig gün�tiges Zeugniß erhalten haben, daß
�ie in feinemder im $. 16, genannten Haupt: Lehrgegen�tändezum Un-
terrichte in den mittleren Cla��en eines Gymna�iums für fähig erklärt
�ind, niht vor Ablauf von zwei Jahren zu einer neuen Prüfung zuge-
la��en werden.
6, 29. Ausnahmen in Betreff der Prúfung pro lacul-
Late docendi. — Von denen, welche �i<h dem hoheren Lehrfache
widmen, �ind der Verbindlichkeit, �ich der �chriftlichen Prúfung pro fa-
cullate docendi zu unterziehen, diejenigen entledigt, welche nach einev
förmlichenmündlichen Prúfung und na öffentlicherVertheidigung ih-
rer in lateini�cher Sprache abge�aßten und dur< den Druck bekannt ge-
machten Jnaugural- Di��ertation bei der philo�ophi�chen Facultät einer

inländi�chen Univer�ität die Doctor- oder Magi�ter - Würde erhalten
haben; �ie mú��en �ich aber den ‘Probelectionen und einer mündlichen
Prúfung vor einer Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ion un-

terwerfen. Die Meldung hierzu erfolgt unter Einreichung der im 6s.6.
vorge�chriebenen Zeugni��e, ihres Lebenslaufes, ihres Doctor: Diploms
und ihrer gedru>ten Jnaugural-Di��ertation. Auf den Grund der von

ihnen abgehaltenen Probelectionen und der mündlichenPrúfung, welche
�ich úber alle im $. 16. genannten Hauptfächer des Unterrichts und

insbe�ondere Úber die im $. 21. gedachten Lehrgegen�tände,auf welche
�ich die Prüfung béi einem philo�ophi�chen Doctor: Examen nicht zu er-

�tre>en pflegt, zu verbreiten hat, wird ihnen nach den im $. 25. enthalte-
nen Be�timmungen ein Zeugniß ausge�tellt, und ihnen in dem�elben ent-

weder die unbedingte oder bedingte lacultas docendi ertheilt. Sollte
wider Erwarten ein Candidat, der von einer inländi�chen philo�ophi�chen
Facultät zum Doctor der Philo�ophie promovirt worden, �i<h in der

Probelection oder in der mündlichen Prúfung �o unwi��end und �o
wenig gebildet zeigen, daß ihn die Königl. wi��en�chaftliche Prüfungs-
Commi��ion in Folge der Be�timmung im $. 23. vorläufig zurückwei�en
müßte, �o i�t ein �olcher Fall jedesmal dem Mini�terium unverzüglich
von dem Director der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs:Commi��ion,
unter Einreichung des ‘Protocolls, anzuzeigen.

$. 30. Diejenigen Mitglieder des naturwi��en�chaftlichen Seminars
der Königl. Univer�ität in Bonn, welche �ich úber ihre Qualification
in Bezug auf die Naturwi��en�chaften dur ein ihnen von der Direction
die�es Seminars bei ihrem Abgange von der Univer�ität förmlich aus-

ge�telltes Zeugniß auswei�en können, �ind einer weiteren Prúfung in
den Naturwi��en�chaften von Seiten der Königl. wi��en�chaftlihen Prü-
fungs : Commi��ionen überhoben, mü��en �ich jedoch hin�ichtlich der úÚbrí-

gen Prüfungs: Gegen�tände der vor�chriftsmäßigen Prüfung bei den ge-
dachten Commi��iecnen unterwerfen, und über den Ausfall der�elben ein

nach den Be�timmungen des $. 25, ausgefertigtes Zeugniß beibringen.
$. 31. AusgezeichneteAusländer, welche bereits bei einer ausländt-

�chen Schule oder Univer�ität ange�tellt �ind, und von den dies�eitigen
Unterrichts - Behörden zu Lehr�tellen an den im $. 2. erwähnten Schu-
len

feerufenworden, �ind in der Regel keiner Art von Prúfung unter-

worfen.

$. 32, Wirkung des Zeugni��es über die lacultas do-

cendi. — Nur diejenigen , welche �ich mittel�t eines nah den Be�tim:
mungen des $. 25, von einer Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs-Com-
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mi��ion ausge�tellten Zeugni��es Über die ihnen ertheilte unbedingte oder

bedingte lacultas docendi auswei�en fônnen, werden unter die Candi:
daten des höheren Schulamts gezählt, in die Li�te, welche úber die�elben
bei dem Mini�terium geführt wird, aufgenommen, und können �ich zur
Abhaltung des im $. 33. vorge�chriebenenProbejahrs melden.

$. 33, Probejahr. — Um die Lehrge�chi>klichkeitder Candidaten
des höheren Schulamts weiter auszubilden, und ihre practi�che Brauch-
barkeit genauer, als es mittel�t der im $. Ll. vorge�chriebenen Probe-
lectionen möglich i�t, kennen zu lernen, wird angeordnet: 1) Sämmt-
liche Candidaten des höheren Schulamts, welche das Zeugniß einer Kô-

niglichen wi��en�chafclichen Prüfungs: Commi��ion über die ihnen ertheilte
unbedingte oder bedingte facultas docendi beibringen fönnen, �ollen
wenig�tens Ein Jahr lang bei einem Gymna�ium, oder einer höheren
Bürger - und Real-Schule �ich im Unterrichte practi�h üben und hierin
ihre Befähigung nachwei�en , bevor �ie �ich zu irgend einer An�tellung
im höheren Schulfache melden, oder in Vor�chlag gebracht werden dür:
fen. — 2) Die Wahl der gelehrten oder höheren Bürger- und Real-
Schule, in welcher die Candidaten ihre practi�che Befähigung im Un-
terrichten nachwei�en wollen, �oll ihnen zwar frei �tehen, doh dürfen in
der Regel die evangeli�chen Candidaten nur zu einer evangeli�chen, und
die katholi�chen nur zu einer katholi�chen gelehrten oder hdheren Bürger-
und Real-Schule, Behufs ihrer practi�chen Ausbildung, zugela��en, fer-
ner an keiner die�er Schulen zu gleicher Zeit mehr als zwei Candidaten
angenommen, auch feinem mehr als acht wöchentlicheLehr�tunden Über-

tragen werden. Nur in dem Falle, daß Krankheit eines Lehrers der

An�talt, welcher die Candidaten �ich zuge�ellt haben , oder eine andere

gúltige Ur�ache ihn hinderte, �eine Lehr�tunden abzuwarten, �ollen die
Candidaten verpflichtet�ein, die betreffendeAn�talt dur<h Uebernahme
mehrerer Vicariats- Stunden, deren Zahl �ich aber nicht úber �echs er-

�tre>en darf, zu unter�tüßen. — 3) Der Beurtheilung der Directoren
oder Rectoren der Gymna�ien und höheren Bürger�chulen, an welche
�ih die Candidaten unter Einreichung des ihnen von einer Königl. wi�-
�en�chaftlichen Prüfungs- Commi��ion ertheilten Zeugni��es der unbeding-
ten oder bedingten facullas docendi, Behufs ihrer Zula��ung zur Ab-

haltung des Probejahrs, zu wenden haben, bleibt die Be�timmung der

Cla��en Überla��en, in welchen �ie, den Candidatendie von den�elben zu
übernehmendenLehr�tunden anzuwei�en, für zwecfdienlih erachten. Die

Uebertragung die�er Lehr�tunden kann auf ein halbes oder ein ganzes
Jahr ge�chehen, je nachdem der Cur�us în der betref�enden Lehran�talt
halbjährlich oder jährlich i�t. — 4) Nicht nur die Directoren oder Recto-
ren der Gymna�ien und höheren Bürger- und Real- Schulen, welchen
�ich die Candidaten beige�ellen, �ondern auch die Ordinarien der Cla��en,
in welchen die Candidaten zu unterrichten haben , �ollen die Lehr�tunden
der�elben oft be�uchen, �ich Úber Materie und Form ihres Unterrichts
mit ihnen be�prechen, �ie auf Mißgriffe, welche �ie in der Lehre oder bei

Ausúbung der Disciplin etwa begehen könnten, aufmerk�am machen,
und ihnen überall mit ihrer �hon gereiften Erfahrung und ihrem �ach-
kundigen Rathe gewärtig�ein. — 5) Jn Hin�icht des Disciplinari-
�chen �ollen die Candidaten dem Director oder Rector der Schule, an

welcher �ie unterrichten, überall unterworfen, und verpflichtet �ein, �ich
bei Uebernahme ihrer Lehr�tunden mit den be�tehenden Disciplinar: Ge-
�eßen befannt zu machen, und die�e überall in Ausübung zu bringen;
eben �o mü��en �ie �ih in Hin�icht auf das Pen�um ihres Unterrichts
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der Verfa��ung dex betre��enden An�tale und der Cla��e, in welcher �ie
zu lehren haben, �orgfältig an�chließen. — 6) Den Candidaten �oll, da-
mit fie �ich Kenntniß von den Disciplinar: Ge�eßzen, von deren Aus-
bung und von dem Tone, der im Ganzen der betreffenden An�talt
herr�cht, ver�chaffen, und �ich dur<h Anhörungvon Vorträgen gebildeter
und erfahrener Lehrer eine An�chauung einer zweckmäßigenMethode er-

werben können , während der er�ten Monate ihres Aufenthalts an einer

gelehrten oder höheren Bürger- und Real-Schule, die Verpflichtung
obliegen, während der Tages�tunden, wo �ie nicht �elb�t zu unterrichten
haben, in den ver�chiedenen Cla��en der An�talt den Lectionen der Übri-

gen Lehrer als Hospites beizuwohnen. — 7) Um �ie in der pädagogi�ch:
disciplinari�chen Kun�t zu üben, �oll ihnen von dem Director oder Rector
der betreffenden An�talt aus den Cla��en, in welchen �ie zu unterrichten
haben, von Zeit zu Zeit und auf unbe�timmte Dauer die be�ondere Auf-
�icht und Curatel über einzelne rohe, träge oder �on�t verwahrlo�ete
Schüler Übertragenwerden, um die�e durh Anwendung zwe>mäßiger
Disciplinar- Mittel zum Fleiße und zur Ordnung und Sittlichkeit zu
gewöhnen z über die ganze von dem Candidatenhierbei beobachteteVer-
fahrungsart �ollen �ie nah geendeter glü>licher oder unglú>licher Bes

mühung dem Director oder Rector der betreffendenAn�talt in einem

�chriftlichen Auf�aße Rechen�chaft geben. — 8) Sie �ollen während ih-
res Aufenthalts an einem Gymna�ium oder einer höherenBürger: und

Real: Schule als wirkliche Lehrer betrachtet werden, und daher auch
das Recht und die Pflicht haben, ihre Stimme bei den Cen�uren , je-
doch unter Revi�ion dex: betreffenden Cla��en- Ordinarien, abzugeben, bei
den Conferenzen der Lehrer zugegen zu �ein, und den öffentlichenund

Privat: Prúfungen beizuwohnen. — 9) Jn den Lehr�tunden �oll es

ihnen frei �tehen, nach den be�tehenden Disciplinar : Ge�eßen der An�talt
kleinere Vergehungen und Unregelmäßigkeitenauf eine ihnen zwecimäßig
�cheinende Art zu ahndenz bei größeren Vergehungen, welche nicht eine

augenbli>licheBe�trafung nôthig machen, mü��en �ie �ich allemal an den

betreffendenCla��en Ordinarius wenden, und ihm die weiteren Schritte
úberla��en, im er�tern Falle aber die ge�cheheneBe�trafung dem Director
oder Rector anzeigen, und die Nothwendigkeit der�elben voll�tändig ver-

treten, �ich auch die etwanigen näheren Be�timmungen und Ein�chrän-
fungen für die Zukunfc willig gefallen la��en. — 10) Die Lectionen,
welche von ihnen, um ihre Lehrge�chicklichkeitnäher nahzuwei�en, über-
nommen werden, �ollen �ie während des er�ten Jahres ihres Aufent:
halts an einem Gymna�ium oder einer höheren Búrger�chule zwar in
der Regel unentgeldlich ertheilen, doh wird in billiger Rück�icht auf die

be�chränkten öconomi�chen Verhältni��e der mei�ten Candidaten hierdurch
ge�tattet, daß ihnen für ihren Unterricht eine angeme��ene Remuneration
auf den Antrag des Directors oder Rectors der An�talt, in �oweit es

die Fonds der�elben erlauben , bewilligt werde. — 11) Die Directoren
oder Rectoren der Gymna�ien und höheren Bürger - und Real-Schulen
haben den Candidaten des höheren Schulamts, nachdem �ie ein Jahr
lang auf die im Obigen vorge�chriebene Wei�e an einer An�talt thätig
gewe�en �ind, auf ihr Nach�uchen ein förmliches Zeugniß auszu�tellen,
das zugleich von den Ordinarien der Cla��en, in welchen die Candidaten

unterrichtet haben, unterzeichnet �ein, und �ich über den Grad der von

ihnen bereits erlangten Lehrge�chi>klichkeitund practi�chen Brauchbarkeit
mit Be�timmtheit aus�prechhen mußz den Directoren oder Rectoren wird
die �treng�te Gewi��enhaftigkeit bei Aus�tellung die�es Zeugni��es zur
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Pflicht gemacht. Auch haben �ie Ab�chrift eines jeden �olchen von

ihnen ausge�tellten Zeugni��es mittel�t des Königl. Provinzial - Schule
Collegiums oder der Königl. Regierung an das Mini�terium einzu-
reichen. — 12) Nur die mit einem �olchen Zeugni��e ver�ehenen Can-
didaten des hôheren Schulamts �ollen zu einer An�tellung an den im

$. 2. gedachten Schulen �i<h melden dürfen, oder vorge�chlagen und

angenommen werden. — 13) Die Mitglieder der Semîinarien für ge-
lehrte Schulen in Berlin, Breslau, Königsberg und Stet-
tin, in �ofern �ile �ich vor dem Eintritte in das Seminar das Zeug:
niß der unbedingten oder bedingten lacultas docendi erworben haben,
�ind von der Abhaltung des ‘im Obigen vorge�chriebenen Probejahrs
befreit, indem durch die Lectionen, welche �ie in�tructionsmäßig als

Seminari�ten zu ertheilen haben, der Zwe>, welchem die Anordnung
des Probejahres zum Grunde liegt, genúgend erreiht wird. Bei den

Mitgliedern der eben gedachten Seminarien wird das im Obigen unter

No. 11. vorge�chriebene Zeugniß über ihre Lehrge�chi>lichkeitund

practi�che Brauchbarkeit von dem Director des betrefenden Seminars

ausge�tellt, und von dem Director oder Rector der öffentlichenSchule,
an welcher �ie unterrichtet haben, mit unter�chrieben.

B. Von der Prüfung pro loco,

$. 34. Begriff und Zwe> der Prüfung pro loco. —

Die Prüfung pro loco hat den Zwe>, die Tüchtigkeit eines Candi-
daten für eine be�timmte Stelle an den im $. 2. genannten Schulen
zu ermitceln, und findet eben �o wenig als die Prúfung pro ascen-

sione jemals Statt, wenn der Examinandus nicht zu einer be�timm-
ten Stelle erwählt i�t. Von der Prüfung pro facullate docendi.
unter�cheidet �ie �ich dadurch, daß �ie �ich in der Regel nicht auf alle

Hauptlehrfächer, �ondern nur auf die Lehrgegen�tände, worin der Can-
didat in der be�timmten Stelle unterrichten �oll, er�tre>t,und daß �ie
in die�e einzelnen Lehrgegen�tände tiefer eingeht, als deider Prúfung
eines Candidaten verlangt werden kann, welcher nur �eine allgemeine
Qualification zum Unterrichte überhaupt darthun will.

$. 35. Zula��ung zur Prüfung pro loco. — Zu der Prú-
fung pro loco fann bei den Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs-Com-
mi��ionen nur derjenige zugela��en werden, welcher �ich dur die vor-

�chriftsmäßigen Zeugni��e auêwei�t, daß er in der Prüfung pro facul-
tate docendi be�tanden i�t, und das im $. 33. vorge�chriebene Probes
jahr abgehalten hat. Die Zula��ung zur Prüfung pro loco erfolgt
nicht auf eigene Meldung des Candidaten, �ondern nur auf Veranla�-
�ung des betreffenden Königl. Provinzial: Schul: Collegiums oder der

betreffendenKönigl. Regierung. Wenn es �ich um die Be�egung einer

Lehrer�telle an einem Gymna�ium oder einer höheren Bürger�chule
Königl. Patronats handelt , �o i�t Behufs der Zula��ung eines Candi-
daten zur Prúfung pro loco vorher die Genehmigung des Mini�te-
riums einzuholen. Von den eben gedachten Königl. Behörden �ind in
dem Erla��e an die Königl. wi��en�chaftlihen Prüfangs:-Commi��ionen,
wodurch �ie zu einer Prúfung pro loco aufgefordert werden, die Ver-

hältni��e der be�timmten Stelle, ferner die Cla��en, und die Gegen-
�tände, in welchen der Candidat be�onders zu unterrichten hat, genau
anzugeben, auch i�t das dem�elben früher ausge�tellte Zeugniß über
den Ausfall der von ihm be�tandenen Prüfung pro facultate do-

cendi,�o wie das Zeugniß Úber das von ihm abgehalteneProbejahr
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beizufügen, damit die Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��io:
nen hierauf be�onders Rü>k�ichtnehmen fönnen.

$. 36. Termin und Form der Prúfung pro loco. —

Da die Prufungen pro loco gewöhnli<hkeinen längeren Auf�chub ge:
�tatten, �o i�t unmittelbar nah ge�hehener Anmeldung dem Candidaten
ein Termin zur Prüfung anzubergumen, und ihm die Anfertigung
�chriftlicher Arbeîten, wenn nicht erheblihe Um�tände eine Ausnahme
erfordern, ganz zu erla��en. Die Prúfung pro loco wird daher in

be�te
oder mehreren Probelectionen und in eiínem mündlichen Examen

e�tehen.
$. 37. Worauf die Prüfung pro loco zu richten. —

Die Práúfung pro loco i�t zunäch�t auf die Lehrgegen�tände zu rich:
ten, welche der Candidat în der be�timmten Stelle übernehmen �oll.
I�t die�e Stelle von der Art, daß der �ie übernehmende Lehrer nicht
für einzelne be�ondere Fächer be�timmt werden kann, �ondern in allen

Haupt

-

Lehrfächern in ver�chiedenen Cla��en zu unterrichten �ih anheis
�hig machen muß, �o wird die Prüfung pro loco der Prüfung pro
facultate docendi in der Ausdehnung zwar gleich �ein, �ich aber von

ihr in Rúk�ieht der Cla��en unter�cheiden mü��en, für welche ein Leh-
rer ange�tellt werden �oll. Wenn einem Candidaten in der er�ten Prú-
fung nur die bedingte �acultas docendi ertheilt worden, �o i� die

Prúfung pro loco auch darauf zu richten, ob der�elbe die in �einen
Kenntni��en und �einer allgemeinen Bildung früher bemerkten Lücken

ausgefüllt hat. Wie viele und welche Probelectionen von einem Can:
didaten zu verlangen �ein werden, um �eine Lehrge�chi>klichkeitund

�eine Brauchbarkeit zu der be�timmten Stelle gründlich beurtheilen zu
können, bleibt dem Erme��en der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs-
Commi��ionen überla��en.

$. 38, Forderungen an die angehenden Lehrer für die
oberen und unteren Cla��en der Gymna�ien. — Die Forde-
rungen, welche an die angehenden Lehrer für die oberen und unteren

Cla��en der Gymna�ien in jedem einzelnen Fache zu machen �ind, wer-

den nah den $$. 17—21. enthaltenen Be�timmungen mit Rüek�icht
auf die ausdrücflih anzugebenden Bedürfni��e der Lehr�telle abgeme�:
�en, fúr welche die Prúfung gemacht wird. Auch i�t als Grund�aß
anzunehmen, daß die angehenden philologi�chen Lehrer minde�tens in
drei Lehrfächern-zu unterrichten fähig �ein, daß die Lehrer für die
Mathematik in den oberen Cla��en auh den Unterricht in der Phy�ik,
und überhaupt, wo möglich, den Unterricht in den Naturwi��en�chafcten
übernehmen, und daß die Lehrer für die unteren Cla��en wenig�tens
in einem Gegen�tande den $$. 17—21. gemachten Forderungen genús
gen, und den etwanigen Mangel an Umfang der Kenntni��e bei voll-
fommener Sicherheit in den Elementen durh eine vorzügliche Ge-

wandtheit im Unterrichten er�eßen mü��en.
6.39. Forderung anLehrer höherer Bürger: und Real-

Schulen. — Bei Prüfung der an den hôheren Bürger- und Real:

Schulen anzu�tellenden Lehrer mü��en die Forderungen in der Mathe-
matif und den Naturrwi��en�chaften, �o wie in der Ge�chihte und

Geographie, auh im Franzö�i�chen eher ge�teigert als ermäßigt, und

die Forderungen in der lateini�chen Sprache nie ganz erla��en werden.

$. 40. Zeugniß. — Ueber den Ausfall der Prüfung findet die
im $. 24. vorge�chriebene collegiali�he Berathung Statt, und es wird
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na< der Pluralität der Stimmen ent�chieden, ob der Candídat fúr
die be�timmte Stelle tüchtig i� oder niht tüchtig. Hiernach wird
das Zeugniß unter Beobachtung der im $. 25. angeordneten Form
ausgefertigt, und der Behörde, welche die Prúfung veranlaßt hat,
unter Beifügung der Ab�chrift des Prüfungs-Protocolls zuge�andt.
Jn Betreff der für die Ausfertigung des Zeugni��es zu erlegenden Ge-
bühren gelten die Be�timmungen im $. 26.

$. 41, Wirkung des Zeugni��es. — Die Wirkung eines �ol-
<en Zeugni��es der Tüchtigkeit i�t, daß der damit ver�ehene Can-
didat zu der be�timmten Stelle, für welche er in der Prúfung als

tüchtig anerfannt worden, zugela��en, und wegen Ausfertigung und

re�pective Be�tätigung �einer Vocation von den betreffenden Behörden
das weiter Erforderliche, den be�tehenden Ge�eßen gemäß, verfügt
werden kann. J�t einem Candidaten in der Prüfung pro loco aus

ent�chiedenen Gründen das Zeugniß der Tüchtigkeit ver�agt worden,
�o i� wegen Be�eßung der fraglichen Stelle zu einer auderweitigen
Wahl zu �chreiten. Glaubt ein Candidat, daß er Grund habe, �i
úber allzugroße Strenge einer Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs:
Commi��ion, von welcher er geprüft und abgewie�en worden i�t, zu
be�chweren , �o fann er zwar auf eine abermalige Prüfung beim Mí

ni�terium antragen, aber er muß die�en Ent�chluß der Behörde, welche
�eine Prúfung pro loco veranlaßt hat, �chriftlich anzeigen, damit dies:

�elbe nah Be�chaffenheit der Um�tände das Erforderliche wegen inter:

imi�ti�her Verwaltung der Stelle, zu welcher der Candidat geprüft
worden, verfügen, und die Prüfungs-Verhandlungen neb�t dem Prü:
fungs-Zeugni��e an das Mini�terium ein�enden könne. Das Mini�te-
rium wird �odann na<h Be�chaffenheit die�er Acten�tücke den Candida-
ten weiter be�cheiden.

$. 42. Dispen�ation von der Prúfung pro loco. —

Wenn Candidaten des höheren Schulamts innerhalbder er�ten drei

Jahre nah úber�tandener Prúfung pro lacultale doceadi und nah
Abhaltung des vorge�chriebenen Probejahrs zu einer Lehr�tellean den

im 6. 2. genannten Schulen gewählt werden, und aus ihren Zeugni�-
�en hervorgeht, daß �ie zu der be�timmten Stelle die erforderliche Tüch-
tigkeit be�ißen, �o wird ihnen das Mini�terium die Prúfung pro loco

auf den Antrag der betreffendenKönigl. Behörden, nah Befinden der

Um�tände, ganz erla��en.
$: 43. Prúfung der zu Militair:Predigern denomíi-

nirten Candidaten. — Die zu Militair-Predigern denominirten
und von den Königl. Regierungen an die Königl. wi��en�chaftlichen
Prúfungs- Commi��ionen gewie�enen Candidaten �ind ohne Weiteres

zur Prüfung pro loco zuzula��en, und es i�t von ihnen nicht zu for-
dern, daß �ie �ich vorher durch Zeugni��e úber die be�tandene Prúfung
pro facullate docendi und über das von ihnen abgehaltene Probe-
jahr auswei�en. Die Prüfung der�elben i�t auf Elementar - Mathes
matik, Ge�chichte , Geographie, deut�che Sprachkunde und franzö�i�che
Sprache zu richten, und hierbei niht nur auf das für den Unterricht
in den Divi�ions: Schuíen erforderlihe Maaß von Kenntni��en, �ons
dern auch vorzüglichauf die Unterrichts : Methode und die Lehrge�chi>-
lichkeit der Candidaten Rück�icht zu nehmen. Zu dem Ende mü��en
die als Militair - Prediger anzu�tellenden Gei�tlichen auch Probelectio-
nen vor der betreffenden Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi�:
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�ion halten. Ueberden Ausfall der mündlichen Prüfung und der

Probelectionen wird ihnen ein förmliches Zeugniß nah den Be�tim-
mungen im $. 40, ausge�tellt.

C. Von der Prúfung pro ascensione.

$. 44, Begriff und Zwe> der Prúfung pro ascen-

s10ne. — Die Prüfung pro ascensïione if als eine Prúfung pro
loco anzu�ehen, welche den Zwe> hat, die Tüchtigkeit eines Lehrers
fúr eine ihm zu úÚbertragendehöhere Lehr�telle auszumitteln, und zu
dem Ende theils die Fort�chritte des Gewählten in �einer pädagogi�chen
und wi��en�chaftlihen Bildung im Allgemeinen, theils den erhöhten
Grad �einer Ein�icht in die Lehrfächer, worin er bisher unterrichtet
hat, oder funftig unterrichten �oll, und in die Art ihrer didacti�chen
Behandlung zu erfor�chen. Ueberdies i�t die�e Prúfung um �olcher
Lehrer willen angeordnet, die des äußeren Antriebes zum Fleiße in

ihrer Fortbildung bedürfen. Die�e Prüfung pro ascensione findet
in allen den Fällen Statt, wo ein Lehrer der unteren Cla��en zu
einer Lehr�telle für die oberen Cla��en, oder úberhaupt nur zu einer
Stelle gewählt wird, die den Unterricht in einer Cla��e erfordert,
welche höher i�t, als die, worin er bisher unterrichtet hat.

$. 45. Zula��ung zur Prúfung pro ascensione. — Die

Prúfungen pro ascensione werden na< den Be�timmungen, welche
im $. 35. hin�ihtli<h der Prúfungen pro loco angeordnet �ind, von

den betreffenden Königl. Provinzial: Schul - Collegien oder Königlichen
Regierungen veranlaßt, welche den Königl. wi��en�chaftlichen Prú-
fungs : Commi��ionen zugleich úber die Fächer und die Cla��en, in wel-

chen der zu prüfende Lehrer künftig zu unterrichten hat, nähere Aus-

kunft ertheilen.
$. 46. Worauf die Prúfung pro ascensione zu ric-

ten. — Die Präúfung i�t haupt�ächlich auf die Fächer zu richten , in

welchen der hinaufrückende Lehrer künftig zu lehren hat. Schriftliche
Arbeiten und Probelectíonen werden in der Regel nicht verlangt, und

die Prüfung be�teht däher gewöhnlich nur in einem Colloquio mit
den Mitgliedern der Commi��ion, doh bleibt es die�er überla��en, den

Examinanden, nah genommener Ein�icht �einer früheren Prüfungs-
Zeugni��e, entweder �tatt des Colloquii oder außer dem�elben eine
oder mehrere Probelectionen halten zu la��en, um �ih von �einen Fort-
�chritten in der Methode, �einem Tacte, und �einer Gewandtheit in

richtiger Behandlung der Schüler fo viel als möglich näher zu über;

zeugen.
$. 47, Zeugniß über den Ausfall der Prüfung pro

ascensione und Wirkung de��elben. — Bei Ausfertigung
des Zeugni��es Úber den Ausfall der Prüfung pro ascensione i� auf
die �rúheren Prüfungen des Lehrers zurückzugehen,um die Fort�chritte
und Nüe�chrictede��elben in pädagogi�cher und wi��en�chaftlicher Hin-
�icht Überhaupt und in den Fächern, in welchen er zu lehren hat, de�to
be�timmter anzugeben. Jm Uebrigen leiden die Be�timmungen in den

69. 40, und 41. auch auf die Prüfung pro ascensione ihre An-

wendung.
$. 48. D ispen�ation von der Prúfung pro ascensione.

— Das Mini�terium behält �i< vor, einzelnen ausgezeichneten Leh-
rern, welche zu einer Beförderung in Vor�chlag gebracht �ind, die Prü-
fung pro ascensione na< Befinden der Um�tände zu erla��en.
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D, Von dém Colloquium pro rectoratu.

$. 49. Zwe> des Colloquii pro rectoratn. — Durch
das Colloquium pro rectouratu �oll ermittelt werden, ob der zum
Rectorate der im $. 2. genannten Schulen Vorge�chlagene den Grad

philo�ophi�cher, pädagogi�cher und wi��en�chaftliher Bildung be�ibe,
welcher erfordert wird, um das Ganze einer �olchen Lehran�talt gehö-
rig zu Über�ehen und zwe>mäßig zu leiten. Die Zula��ung zu dem

Colloguio pro rectoratu erfolgt na<h den im $. 35, hin�ichtlich der

Prúfung pro loco angeordneten Be�timmungen.
$. 50. Gegen�tände des Collogquii. — Bei dem Colloquio

pro rectoratu muß, wenn die Qualification des Vorge�chlagenen zum
Unterrichte in den oberen Cla��en noh niht nachgewie�en i�t, die�e
zuer�t ge�prächswei�e ermittelt werden. Demnäch�t muß �ih die Un-

terredung, welche theils in lateini�cher, theils in deut�cher Sprache zu
führen i�t, vorzüglichauf pädagogi�cheund didacti�che Gegen�tände be-

ziehen, und dem Vorge�chlagenen Gelegenheit geben, �eine An�ichten
Úber den Begriff der Erziehung, über die höch�ten Ge�ichtspunkte für
Unterricht und Disciplin, Über den Einfluß der�elben auf die Bildung-
des Characters, Úber den Zwe und die relative Wichtigkeit der ein-

zelnen Lehrgegen�tände, Úber das Verhältniß, in welhem das religiô�e
und �ittliche Gefühl, der Sinn für das Schöne und das ver�tandes-
mäßige und gedächtnißartige Auffa��en dur< einzelne Lehrobjecte zu
fördern �ind, úber die bei dem Unterricht in den eiínzeinen Fächern
anzuwendende Methode, Úber Lehrpläne, Abgrenzung der Cur�us nach
einer gegebenen Cla��enzahl, über Lehrmittel, über einzelne Disciplinar-
Einrichtungen, úber die Einwirkung der Schule auf häusliche und

Vo!ks : Erziehung, und das gegen�eitige Verhältniß beider, úber den

ganzen Standpunkt eines Directors, �owohl in Beziehung auf die

Lehrer, als auf die Schüler und das Publikum, und ähnliche, den

Wirkungökreis eines Vor�tehers der im $. 2. genannten Schulen be-

treffenden Gegen�tände voll�tändig zu entwikeln. Jn dem Colloquio
pro rectoratu mit Männern, welche zu Vor�tehern höherer Bürger:
Und Real: Schulen gewählt �ind, i�t be�onders der Unter�chied zwi�chen
Gymna�ium und Bürger�chule. in Betreff des Zwe>s, der Lehrgegen-
�tánde und der Methode zu berück�ichtigen. Es- wird übrigens bei der

Unterredung mehr auf Be�timmtheit und Klarheit der Antworten des

zu Prúfenden, auf Sicherheit �einer Ueberzeugung, auf die Feinheit
�einer Bemerkungen, auf Gewandtheit, in etwa neue Vor�tellungen
einzugehen, auf gelegentlich �i<_ vielleiht o�enbarende Wärme für die

JFdee der Erziehung zu �ehen �ein, als gerade auf genaue Uebereín-

�timmung mit den An�ichten des Examinators, oder mit den Lehr�äßen
eines be�timmten philo�ophi�chen Sy�tems.

$. 51. Bericht über den Ausfall des Colloquii pro
rectoratu. — Ueber den Ausfall des Colloquii i�t fein eigentliches
Zeugniß auszu�tellen, �ondern an die Behörde, welche das Colloquium
veranlaßt hat, ein gutachtlicher Bericht von Seiten der Königl, wi�
�en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion zu er�tatten.

$. 52. Allen Patronen und Vor�tehern von den im $. 2. genann:
ten Schulen wird zur Pflicht gemacht, �ich bei der An�tellung oder

Annahme von Lehrern nach den im Obigen enthaltenen Be�timmungen
zu rihten. Eben�o haben die Königl. Provinzial: Schul- Collegien
und Regierungen in An�ehung der unmittelbar von ihnen abhangen-
den Schul - und Erziehungs: An�talten das obige Reglement �owohl



262

�elb�t zu beachten, als au< über de��en Befolgung mit Ern�t und

Nachdru> zu halten.
Berlín , den 20, April 1831.

Mini�terium der Gei�tlichen,Unterrichts: und Medicinal:Angelegenheiten.
v. Alten�tein.

Durch ein Re�cript vom 14, Mai 1831 i�t den Behörden dies

Reglement mitgetheilt worden.

No. 110. Zeugni��e über die frühere Führung.
Es i�t dem Mini�terio bekannt geworden, daß bet Nach�uchung der

Be�tätigung oder der An�tellung �elb�t die Candidaten zu gei�tlichen
und Schul - Aemtern ledigli<h ihre Wahifähigkeits: Atte�te, nicht aber

ihre Candidaten : Prúfungs-, academi�che und Schul - Zeugni��e vorzu:
legen pflegen. Dies i�t aber nicht hinreichend, da zum Zweck der den

Königl. Regierungen obliegenden Beauf�ichtigung der Gei�tlichen und

Schullehrer nöthig wird , daß �ie von deren früherer Führung, nament-

lih auf der Univer�ität, Kenntniß erlangen, Auch kann die �pecielle
Beauf�ichtigung �olcher Subjecte, welche an politi�chen Vergehungen

heil genommen habert, und demnäch�t begnadigt worden �ind, da aus
dem Wahlfähigkeits : Atte�te dies niht erhellt, wenn nur die�es lebtere
vorliegt, niht gehörig geführt werden. Es i�t daher künftig die Vor-

legung aller die�er Atte�te zu verlangen, und aus den�elben das Nö-
thige zu den betreffenden Acten zu bringen.

Berlin, den 18. Juni 1831.

No. 111. Erläuterungen in An�ehung der Prüfungen.
._ Dem Königl. Provinzial -Schul : Collegio wird auf den Bericht

vom 30. Juni c., das Reglement für die Prüfung der Candidaten
des höheren Schulamts vom 20. April d. Y. betreffend, hierdurch er-

óffnet, daß das Mini�terium die Aufnahme eines Auëzuges die�es Re-

glements in die Regierungs - Amtsblätter ge�chehen la��en will, wenn

das Königl. Provinzial : Schu! : Collegium es für nothwendig erachtet,
tiachdem �ämmtliche Univer�itäten und die Directionen der philologi-
hen Seminarien und der Seminarien für gelehrte Schulen beauf:
tragt worden �ind, das gedachte Reglement zur Kenntniß der Studi-

renden, und insbe�ondere der Mitglieder der philologi�chen und päda-
gogi�chen Seminarien zu bringen.

In Bezug auf die einzelnen in dem vorliegenden Berichte angege:
benen Punkte bemerkt das Mini�terium Folgendes:

Ad $. 1. Bei dem Zweifel über die Be�timmung, daß die Prú-
fungen Namens der Provinzial : Schul : Collegien Statt finden �ollen,
�cheint dem. Könial. Provinzial : Schul : Collegio entgangen zu �ein, daß
zu Folge des $. 7. No. 7. der Dien�t: Ju�truction fúr die Provinzial-
Con�i�torien vom 23. October 1817 die Wirk�amkeit die�er Behörden
�ich auh auf die Prúfung aller der Schulamts - Candidaten , welche
das Allerhöch�te Edict vom 12. Juli 1810 angeht, er�tre>en, und

nach $. 12. der gedachten Dien�t :- Jn�truction, �o wie nach $. 1. der

unterm 23. December 1816 erla��enen Jn�truction, für die wi��en�chaft-
lihen Prüfungs : Commi��ionen die Prúfung der gedachten Candidaten
Namens der Con�i�torien von den Prüfungs: Commi��ionen verrichtet
werden �oll. Der in dem Reglement gebrauchte, von dem Königl.
Provinzial - Schul - Collegio ohne allen hinreichenden Grund in Zwei-
fel gezogene Ausdru> i�k daher den Allerhöch�ten Be�timmungen über
die Wirk�amkeit der Con�i�torien und der wi��en�chaftlichen Prüfungs-
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Commi��ionen ganz gemäß. Die Behauptung, daß nach den $$. 35.
43, 45, des Reglements die wi��en�haftlichen Prúfungs : Commi��ionen
auh Aufträge von den Regierungen anzunehmen haben, �timmt kei:

nesweges zu dem Jnhalte die�er $$., in welchen nirgends von einem

Auftrage der Regierungen an die wi��en�chaftlichen Prüfungs: Com-
mi��ionen die Rede i�t. Die Lebteren verrichten na< $. 7. ihrer Jn-
�truction vom 23. December 1816 die fragliche Prúfung als Be�tand-
theile der Con�i�torien, und vermöge die�er ihrer Stellung können �ile
wohl auf Veranla��ung der Regierungen, wie in dem Reglement
�teht, nicht aber im Auftrage der�elben, wie das Königl. Provinzial-
Schul- Collegium irrthümlich behauptet, eine Prüfung verrichten.

Ad $. 2. 2. Die hier gegebene Be�timmung i� aus $. 5. des

Allerhöch�ten Edicts vom 12. Juli 1812 in das Reglement übernom-

men, weil �ie dem Verhältni��e der in Rede �tehenden Schulen in den

mei�ten Provinzen der Königl. Staaten ent�pricht, und weil das Mi-

ni�terium aus wichtigen Gründen es nicht für räthli<h gehalten hat,
die Prúfung von Lehrern an Schulen, die �ich nur mit Elementar:
Kenntni��en be�chäftigen, an die wi��en�chaftlihen Prüfungs : Commi�:
flonen zu verwei�en. Wenn aber das Königl. Provinzial-Schul-Colle-
gium es den Verhältni��en der dortigen Provinz fur angeme��en hält,
daß alle Lehrer an den Progymna�ien und den �ogenannten Rector-
�chulen von der wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��ion geprüft wer:

den, und wenn in der dortigen Provinz für die Lehrer an den Rector-

�chulen feine be�ondere Prüfungs: Commi��ion be�teht, �o hat das Mi-
ni�terium nichts dagegen, daß ausnahmswei�e und bis auf weitere

Anordnung ale Lehrer an den Progymna�ien und den Rector�chulen
von der wi��en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ion geprüft werden.

Ad $. 2. 3, Von ganz voll�tändigen Nealgymna�ien,
deren das Königl. Provinzial -Schul- Collegium gedenkt, i�t in dem

Reglement gar nicht die Rede, �ondern nur von höheren Bürger-
und Real�chulen, die den Unterricht in der lateini�chen Sprache nicht
aus�chließen. Bis jet führt nur Eine An�talt im Staate, nämlich
die hie�ige Côlni�he Schule, den Namen eines Realgymna�iiz in die:
�er Schule aber wird in allen Cla��en das Lateini�che gelehrt. Von
einem Realgymna�io in Elberfeld, welches den lateini�chen Unter-
richt aue�chließt, i�t dem Mini�terio nichts bekannt. Da �omit dic

Frage des Königl. Provinzial: Schul: Collegii �ich auf Schulen bezieht,
welche entweder noh gar nicht vorhanden, oder nicht in der von dem.

Königl. Provinzial: Schul - Collegio vorausge�ehten Wei�e von dem

Mini�terio genehmigt �ind, �o �ieht das Mini�terium �ich au< außer
Stande, die Frage des Königl. Provinzial-Schul : Collegi, welche
ohnehin die dortige Provinz nicht berührt, zu beantworten.

Ad $. Nach $. 9. der unterm 23. December 1816 erla��enen
In�truction �ollen die wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��ionen mit

den Examinanden unmittelbar über -die Prüfung, und was �i
auf die�e bezieht, corre�pondiren, und die�e Be�timmung i� auch in

das Reglement aufgenommen worden. Daß die Meldungen der

Schulamts - Candidaten, wie das Königl. Provinzial: Schul : Collegium
behauptet, bisher bei den Provinzial : Schul - Collegien erfolgt �ind, i�t
dem Mini�terio nicht bekannt, und wenn �olches Statt gefunden hat,
�o i�t es den ge�eßlichen Be�timmungen entgegen gewe�en. Daß übri-

gens die Meldungen der Schulamts - Candidaten zu den Prüfungen
dem Stempel unterworfen �eien, kann nah den Be�timmungen in den
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Artikeln 4. und 10. des Stempel: Ge�ezes vom 20. November 1810

feinem weiteren Zweifel unterliegen. Das Mini�terium hat hierüber.
in dem Reglement nichts bemerkt, weil von Königl. Behörden, wie

die wi��en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ionen als Be�tandtheile der

Con�i�torien �ind, vorausge�eßt werden muß, daß �ie mit den allgemei:
nen ge�eblichen, auch �ie betreffenden Be�timmungen bekannt �ind.

Aâ $. 12. Die Be�timmung des Reglements, daß der Theil der

mündlichenPrüfung, welcher �i<h auf die Kenntui��e der Candidaten
in der cla��i�chen Philokogie bezieht, �tets în latcini�cher Sprache ge:
halten werden muß, läßt �i<h mit den im $, 17. des Reglements an

die Lehrer der unteren Cla��en gemachten Forderungen in Betreff des

Lateini�chen und Griechi�chen ganz wohl vereinigen , indem ein Candi-

dat, welcher, wie im $. 17. gefordert wird, genaue Kenntniß der

lateini�chen und griechi�chen Elementar-Grammatik be�ikt, einen latei-

ni�chen Probe�aß ohne grammati�che Fehler liefern fann, und wenn

er mit dem Zeugni��e No. k. oder Ix, zur Univer�ität gekommen i�t,
�elb�t �hon vermöge der auf dem Gymna�io erlangten Fertigkeit im
Stande �ein wird, Fragen, die in lateini�cher Sprache an ihn gerichtet
werden, auch lateini�<h zu beantworten. Wenn Úbrigens Fälle eintre-
ten �ollten, wo ein Candidat die jedesmal în lateini�cher Sprache zu
beginnende Prüfung in der cla��i�chen Philologie nicht adhalten, und
die an ihn lateini�ch zu ri<htenden Fragen weder ver�teht, noh beant-

worten kann, �o hat das Mini�terium von der Ein�icht und dem Takte
der wi��en�chaftlihen Prüfungs: Commi��ionen vorausge�eßt, daß es

für �ie nicht er�t einer be�onderen Anordnung bedürfen werde, um die

lateini�<h begonnene Prüfung abzubrechen und �ich im weiteren Ver-

lauf der�elben �tatt der lateini�chen Sprache der deut�chen zu bedienen.
Ad $. 13. i�t das, Mini�terium einver�tanden mit dem Königlichen

Provinzial - Schul : Collegio in Hin�icht der anzu�ehenden vierteljähr-
lichen Prüfungstermine z. auch hat da��elbe niht dagegen zu erinnern,
daß jedeómal, wenn �ich Examinanden finden, die Prüfung derer,
welche �ich nur zu Lehrern für die unteren und mittleren Cla��en be-

�timmen wollen, von der Prüfung der Lehrer für die oberen Cla��en
ge�ondert werde.

Ad $. 16. und 19, Die Be�timmung, daß der Candidat mit allen

übrigenGegen�tänden- der Prúfung �o weit bekannt �ein muß, um ihr
Verhältniß zu den übrigen Lehrgegen�tänden und ihre relative Wich:
tigkeit rihtig würdigen und auf die Ge�ammtbildung der Schüler
wohlthätig einwirken zu können, i�t mit Vorbedacht �o allgemein ge-
halten, weil niht �elten Fälle vorkommen werden, wo ein Candidat

vorzüglichbefähigt i�, z. B. den Unterricht in der Mathematik und

den Naturwi��en�chaften mit Erfolg in. den beiden oberen Cla��en zu
úbernehmen, ohne do< z. B. im Griechi�chen und Lateini�chen die

Kenntni��e zu be�ißen, die von einem Lehrer der unteren Cla��en ge-
fordert werden. Bei die�er Be�timmung hat das Mini�terium übers

haupt nur die Ab�icht gehabt, der völligen Unwi��enheit der Schul-
amts : Candidaten în einem der drei we�entlihen Stúcke des höheren
Sqchulunterrichts, wie �ie zeither nicht �elten Statt gefunden hac, in

Zukunft vorzubeugen. Zwi�chen die�er Unwi��enheit und der Fähig:
keit, in einem der drei we�entlihen Stücke des höheren Schulunter-
ri<hts einen Lehrer der unteren Cla��en abgeben zu . können, waltet

noch ein großer Unter�chied ob, und das Mini�terium kann �ich daher
zu der von dem Königl,Provinzial - Schul - Collegioproponirten nähe-



265

ren Erklärung der in Frage ge�tellten Be�timmung um �o toeniger
veranlaßt �ehen, als �i< von der Ein�icht und dem P�lichteifer der

wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ionen nicht erwarten lôßt, daß �ie
die Ab�icht der fraglichen Be�timmung mißver�tehen, oder gar umgehen
werden.

Ad $. 17. Die von dem Königl. Provinzial: Schul: Collegio in

Antrag gebrachte nähere Erläuterung der Be�timmung, daß von den

Candidaten , weiche gar feinen philologi�chen Unterricht ertheilen und

nur an höheren Bürger - und Real-Schulen als Lehrer wirken wol-

len, �tate der Fähigkeit, ein lateini�hes Buch zu ver�tehen, gefordert
werden �olle, daß �ie wenig�tens die Schrift�teller ver�tehen, deren Ver-

�tändniß von Lehrern der unteren Cla��en eines Gymna�ü gefordert
wird, i�t ganz unzwe>mäßig. Die Lehrer an den höheren Bürger:
und Neal: Schulen, welche gar keinen philologi�chen Unterricht ertheis
len wollen, �ollen nach der Ab�icht, welche das Mini�terium bei der

gedachten Be�timmung gehabt hat, im Stande �ein, lateini�h ge�chrie:
bene Bücher ihres �peciellen Fachs, nicht aber die in den unteren Cla�:-
�en der Gymna�ien üblichen Schrift�teller zu ver�tehen, deren richtige
Erklärung eïne ganz andere Bildung erfordert, als z. B. von einem

Lehrer der Naturwi��en�chaften oder der Mathematik an einer höheren
Bürger - oder Real-Schule erwartet wird. Realgymna�ien , in denen

gar kein Latein gelehrt wird, giebt es bis jezt niht, wie �chon oben
bemerft worden, und �omit entbehrt die in die�er Beziehung von dem

Königl, Provinzial Schul Collegio ge�teilte Frage ihres Fundaments.
Ad $. 22. In die�em $. �ind diejenigen Candidaten, welche �ich

fúr den Unterricht in den beiden oberen Cla��en haben prúfen la��en,
aufs be�timmte�te von denen unter�chieden, welhe nur für den Un-
terricht in den mittleren oder unteren Cla��en fähig erklärt worden.

Auf jene bezieht �ih, wie au< der Zu�ammenhang aufs deutlich�te
zeigt, die Be�timmung, daß die Behörden, falls einem�olchen Candi-
daten nur die bedingte facullas docendi ertheilt worden,ihn nicht
eher zur Prúfung pro loco zula��en �ollen, als bis mit Grund zu
erwarten �teht, daß er die in �cinem Wi��en bemerkten Lücken ausge-
fülle habe. Um zu erfahren, ob und in wie weit die�e Erwartung ge-
grúndet i�t, bedarf es nicht einer no<maligen Práfung pro facultate

docendi, wie das Königl, Provinzial: Schul: Collegium ganz gegen die

Ab�icht des Mini�terii bei jener Be�timmung vermeint, �ondern �chon
das von jedem Candidaten vor �einer wirklichen Berufung abzuhal-
tende Probejahr giebt den betre�fenden Behörden hinreichende Gele-

genheit, �ich näher zu Überzeugen,ob und in wie weit der�elbe bemüht
gewe�en , die bei der Prüfung pro facullaïe docendi wahrgenomme-
nen Mängel in �einer wi��en�chaftlichen Bildung nachzuholen. Auch
nach be�tandenem ‘Probejahr kann es den Behörden, welche auf die in

ihrem Verwaltungs - Bezirke befindlichen Schulamts : Candidaten die

erforderliche Aufmerft�amkeit richten, nicht an Gelegenheit fehlen, �ich
die fragliche Ueberzeugungzu ver�chaffen.

Ad $. 23. Jn diejem $. i�t nur von �olchen Candidaten die Rede,
welche in keinem der im $. 16. genannten Hauptgegen�tände des

Unterrichts den $. 17— 21. aufge�tellten Forderungen genügen, und
es i�t daher �hwer abzu�ehen, wie das Königl. Provinzial:-Schul-Col:
legium aus dem Jnhalte des $. 23. einen Zweifel darüber erheben
tann, ob ein Candidat,wenn er �ich auh für die mittleren oder obe-
ren Cla��en hat prüfen la��en, und den Forderungen für die�e Bil-
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dungs�tufe nicht genügt, doch hinreichendeKenntni��e für die unteren

Cla��en zeigt, abzuwei�en, oder ihm vielmehr, wie- aus dem 6s.25. 3.

aufs klar�te folgt, ein Zeugniß für die Cla��e, für welche er �< nah
�einen Kenntni��en geeignet gezeigt hat, auszufertigen �ei.

Ad $. 26. Das Míini�terium kann den Ertrag der Prúfungs-
Gebühren nicht ein- fúr allemai zur Be�treitung der Ko�ten für die

Conferenzen der Gymna�ien - Directoren be�timmen, will �ich vielmehr
den desfall�igen Be�chluß bis auf weitere Anregung vorbehalten.

„Ad $, 38. Die von dem Königl. Provinzial-Schul Collegio ge-
wün�chte nahere Erklärung der im Reglement aufge�tellten Grund�äße,
daß die angehenden philologi�chenLehrer minde�tens in drei Lehrfächern
zu unterrichten fähig �ein �ollen, kann das Mini�terium weder für nô-
thig, no< fúr zwe>mäßig halten; nicher für nöthig, weil gewiß bei
feinem Mitgliede einer wi��en�chaftlihen Prüfungs: Commi��ion ein

Zweifel über den Sinn obwalten kann, der mit dem Worte „Lehr-
fah“ zu verbinden i�t, und weil aus $.17. des Reglements genügend
hervorgeht, daß von angehenden philologi�chen Lehrern , von denen hier
die Rede i�t, in jedem Fall Kenntniß des Lateini�chen und Griechi�chen
verlangt wirdz nicht für zwe>mäßig, weil das Mini�terium durch eine

nähere Ecklärung- des fraglichen Grund�atzes die angehenden philolo-
gi�chen Lehrer nicht hindern will, fich neben dem Griechi�chen und La-
teini�hen au< für den Unterricht in irgend einem anderen beliebigen
Lehrfache zu befähigen.

Ében �o wenig bedarf der zweite im $. 38. ausge�prochene Grund:

�aß, daß die Lehrer für die unteren Cla��en wenig�tens in einem Ge:

gen�tande den $. 17—2]. gemachten Forderungen genúgen mü��en,
einer näheren Erklärung, oder wird, wie das Königl. Provinzial-
Schul - Collegium irrchúmlih vermeint, durch die Be�timmungen in
den $$. 23. und 35. überflü��ig gemacht, da der $. 38. die Prüfung
pro loco, al�o Behufsder Erlangung einer be�timmten Stelle, be-

trifft, und gar wohl der Fall eintreten fann, daß zwi�chen der Prú-.
fung pro facultate docendi und der pro loco mehrere Jahre ver-

�treichen, und während die�er Zwi�chenzeit ein Candidat, der in der

Prúfung pro facullate docendi in einem Gegen�tande den $. 17—

21. gemachten Forderungen genügt hat, gerade in denjenigen Kennt-

ni��en zurückgegangenund un�icher geworden i�t, deren er zu der be:

�timmten Stelle nothwendig bedarf.
Ad $. 44. Bei der Be�timmung, daß die Prúfung pro ascen-

sione in allen den Fällen Statt finden �oll, wo ein Lehrer der unte-

ren Cla��en zu einer Lehr�telle fúr die oberen Cla��én, oder Überhaupt
nur zu einer Stelle gewählt wird, die den Unterricht in einer Cla��e
erfordert, welche höher i�, als die, worin er bisher unterrichtet hat,
hat das Mini�terium, wie es die Natur eines �olchen Reglements mit

�ih bringt, nicht die ganz be�ondere, an dem einen oder dem anderen

Gymna�io einer Provinz ausnahmswei�e be�tehende Lehrverfa}�ung
berü>�ichtigen, vielmehr nur �olche Einrichtungen beachten können,
die in dem bei Weitem größten Theil aller betreffenden Schulen aller

Provinzen be�tehen. Wenn übrigens das Königl. Provinzial: Schul:
Collegium für räthlih erachtet, daß bei den fatholi�chen Gymna�ien
und Progymna�ieu

der dortigen Provinz die in dem vorliegenden Be-

rihte näher entwi>elte Einrichtung auch ferner be�tehe, �o i�t es al-

lerdings nothwendig, daß von jet an die bei den katholi�chen Gym-
na�ien und Progymna�ien anzu�tellenden Lehrer entweder gleichmäßig
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für die mittleren und unteren Cla��en, oder für die oberen Cla��en
hinreichend qualificirt �eien, �o daß bei die�en An�talten nur ein A�cen-
�ions : Examen Statt finden kann, wenn ein Unterlehrer (für die
Cla��en Sexta bis Tertia) eine Oberlehrer�telle (Secunda und ‘Prima)
übernehmen �oll.

Berlín, den 9, Augu�t 1831.
An das Königl. Provinzial: Schul : Collegium zu Mün�ter.

No. 112. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
ri<hts: und Medicinal : Angelegenheiten an das Königl. Provin:
zial : Schul : Collegium zu N. N., die Prüfung der bei den höhe-

renFedan�talten anzu�tellenden Lehrer der franzö�i�chen Sprache
etre�fend.

Dem Königl. Provinzial- Schul - Collegio wird auf den Bericht
vom 28. September e., die Prúfung der bei den höheren Schulan-
�talten anzu�tellenden Lehrer der franzö�i�chen Sprache betreffend, hier:
durch erô�fnet, daß in dem Reglement für die Prúfung der Schul:
amts - Candidaten vom 20. April ec. úber die Prüfungen Derjenigen,
welche bei den höheren Lehran�talten lediglih Unterricht im Franzd-
�i�chen ertheilen wollen, ab�ichtlich keine näheren Fe�t�ezungen gegeben
worden �ind, weil das Mini�terium überall die An�tellung �olcher, aus:

�hließli<h für das Franzö�i�che zu prüfenden, Sprachmei�ter, welche
der allgemein wi��en�chaftlihen und der nöthigen pädagogi�chen Bils

dung entbehren, und deshalb Bedenken tragen, �i<h der Prüfung pro
faculiate docendi bei einer wi��en�chaftlihen Prúfungs : Commi��ion
zu unterwerfen, niht im Jntere��e der höheren Lehran�talten findet,
Und die�elbe in feiner Art zu begün�tigen Willens i�t. Das Mini�te-
rium nimmt daherauh An�tand, den Antrag des Königl. Provinzial:
Schul - Collegiíums,es in Betreff der An�tellung, der franzö�i�chen
Sprachmei�ter bei der biéherigen Ob�ervanz zu bela��en, zu geneh:
migen. Berlin, den 7. November 1831. N

No. 113. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal: Angelegenheiten an die Königl. wi��en-
�chaftlihen Prúfungs- Commi��ionen zu N. N., die Settens der

lekteren gemachten Anfragen wegen Handhabung des Reglements
fúr die Prúfung der Candidaten des höheren Schulamts vom

20. April 1831 betreffend. .

Das Mini�terium eröffnet der Königl. wi��en�chaftlkchen Prüfungs-
Commi��ion auf den Bericht vom 1. v. Mts., betreffend Anfragen
Úber die Handhabung des Reglements für die Prüfung der Candida:
ten des höheren Schulamtes vom 20. April d. J., Folgendes:

Ad 1. Jn Hin�icht der Frage, ob bei der Beurtheilung der Lehr:
ge�chi>lihkeit eines Candidaten auf die Mehrheit der Lei�tungen in
den Probelectionen, oder nur auf Eine Lei�tung, falls �ich die�e für
ein gún�tiges Urtheil ent�chieden hätte, ge�ehen werden �olle, kann das

Mini�terium die Königl, wi��en�chaftlihe Prúfungs-Commi��ion nur

auf den Jnhalt des Reglements vom 20, April d. J., und namentlich
auf die Be�timmung im $. 24. verwei�en, welcher zu Folge �o wenig
nah der Mehrheit der Lei�tungen in den Probelectionen, als nah
Einer Lei�tung, �ondern nah dem Re�ultate Aller mit dem Candida:
ten ange�tellten Prüfungen dur< Stimmenmehrheit ent�chieden wer-

den �oll, ob der Candidat als be�tanden oder als niht be�tanden an-
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zu�ehen, und ob ihm die unbedingte oder die bedingte facultas docendì

zu ertheilen i�t. „Die�eBe�timmung, verbunden mit dem, was in den

$$. 16. bis 22, Über die Erforderni��e zum Zeugni��e der unbedingten
oder bedingten facultas docendi fe�tge�eßt i�t, zeigt deutli, daß jedes
Mitglied der Königl. wi��en�chafilichen Prüfungs: Commi��ion bei dem
von ihm abzugebenden Votum die ge�ammten Lei�tungen der Candida:
ten in der �chrifclihen und mündlihen Prüfung und in �ämmtlichen
Probelectionen berüc{�ihtigen und �ich nah dem Total - Ergebni��e der-

�elben über die dem Candidaten zu ertheilende Schluß -:Cen�ur ent�chei:
den �oll. Noch nähere Vor�chriften darüber zu geben, wie jedes ein-

zelne Mitglied der Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��ion
�ein �ubjectives Urtheil �o abzugeben habe, daß �i<h aus den Urtheilen
der einzelnen Mitglieder ein Ge�ammturtheil bilden la��e, er�cheint
dem Mini�terium unnöthig und unthunlich, �elb�t davon abge�ehen,
daß �olche Vor�chriften ein Mißtrauen des Mini�teriums in die Qua:

lification der einzelnen Mitglieder der Königl. wi��en�chaftlihen Prú-
fungs -Commi��ionen voraus�eßen würden, zu welchem nach den bis-

herigen Erfahrungen gar kein hinreichender Grund vorhanden i�t.
Der Sinn, welchen das Mini�terium miîit den im $. 16. enthaltenen
Worten „außer einer genügenden, wenn auch noch nicht
ausgebildeten Lehrgabe““ verbunden hat, i�t zwar an und für
�ich flar, wird aber auch noh durch die Be�timmung im $. 25. c..

wie dur< den Anfang des $. 33. �o außer Zweifel ge�ebt, daß es

�hwer zu begreifen i�t, wie die Königl. wi��en�chaftliche Prüfungs:
Commi��ion über den Sinn und die Anwendung der in den fraglichen
Worten liegenden Be�timmung hat ungewiß �ein können. Ständen
in der fraglichen Stelle blcß die Worte: „außer einer genügenden
Lehrgabe“’, �o ließen �ich die von der Könial, wi��en�chaftlichen Prú-
fungs - Commi��ion darüber aufge�tellten Zweifel noch rechtfertigen; al-

leín die hinzugefügten Worte „wenn auch no< nicht ausgebildeten““
zeigen deutlich, daß das Mini�terium von den Candidaten, welche auf
das Zeugniß der unbedingten tacultas docendi An�pruch machen, au-

ßer einer genügenden, natürlichen Anlage zum Lehren, d. h. Lehrgabe,
auh einen gewi��en Grad von Bildung die�er naturlichen Anlage
fordert, wenn die�elbe auh noh ni<t aus gebildet i�t. Was Úbrigens
den von der Königl. wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��ion zur
Sprache gebrachten �peciellen Fall betrifft, �o könnte dem Candidaten
MN.N., de��en Prúfungs: Verhandlungen hierbei zurü> erfolgen, nach
den über die Probelectionen und úber die mündliche Prüfung in der

Marhematik und Ge�chichte zu den Acten gegebenen Urtheilen nur

das Zeugniß der bedingten facultas docendi ertheilt werden, wie �ol-
ches auh von der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ion
durch die Pluralität der Stimmen anerkannt i�t.

Ad 2. Aus dem, was ad 1. bemerft i� , folgt, daß bei der Be-

urtheilung der Lehrge�chiklichkeit eines Candidaten eben �o wohl �eine
natürliche Anlage zum Lehren, oder �eine Lehrgabe, als der bereits er-

langte Grad der Bildung der�elben, oder �eine Lehrge�chilichkeit, von

der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion in Betracht zu
ziehen und nach beiden Beziehungen die dem Candidaten zu ertheilende
Schluß

-

Cen�ur zu motiviren i�t. Ein auffallender Mangel der natür:

lichen Anlage wird eben�owohl als eine Vorbildung der�elben in dem Prü-
fungs -Zeugni��e auf eine angeme��ene Wei�e bemerklichzu machen �ein.
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Ad 3. Die Anforderungen, welche in dem Reglement vom 20.

April d. Y. an die Schulamts- Candidaten in Hin�icht der Kenntniß
der deut�chen Sprache und Litteratur und der allgemein wi��en�chafts
lihen Bildung gemacht werden, haben, wie die Königl. wi��en�chaft-
liche Prúfungs :- Commi��ion ganz richtig erkannt hat, den Zwe>, die

Studirenden, welche dem Schulamte �ih widmen, anzutreiben , das

Studium der deut�chen Sprache und Litteratur mit dem der alten

Litteratur zu verbinden, wie es der Be�timmung und dem Jntere��e
der dies�eitigen höheren Unterrichtéan�talten angeme��en i�t. Das Mi-
ni�terium hiele und hält es für dringend nothwendig, daß diejenigen,
welche: im philologi�chen Fache die unbedingte facultas docendi dars

auf erlangen wollen, das Studium des Alterthums mit dem Studium
der Ge�chichte der modernen Bildung verbinden , und daß der zeither
oft bemerften auffallenden tnwi��enheitund Unbildung vieler ange-
henden Philologen in Bezug auf Kenntniß der deut�chen Sprache
und Litteratur endlich ein Ziel ge�eßkt und für die Gymna�ien wieder
eine hinreichende Zahl von Lehrern herangebildet werde, welche im
Stande �ind, neben dem Unterrichte im Lateini�hen und Griechi�chen
auch den im Deut�chen in den ober�ten Cla��en zu Übernehmen.

Die Schwierigkeit der Aufgabe, welche dadur<h den angehenden
philologi�chenLehrern ge�tellt wird, verkennt das Mini�terium nicht,
i�t aber der Hoffnung, daß die�elbe, wenn auh niht von allen, doh
von mehreren, und wenn auch nicht gleich je6t, doh in Zukunft be-

friedigend werde gelö�t werden, wenn die Königl. wi��en�chafclichen
Prúfungs: Commi��ionen die diesfall�igen Be�timmungen des Regle-
ments vom 20. April d. J. auf eine con�equente und zugleich die Jn-
dividualität der einzelnen Candidaten �chonend berük�ichtigende Wei�e
zur Anwendung öringen. Dem Mini�terium �cheint es räthlicher, für
jet feinem, oder nur �ehr wenigen Candidaten des Schulamtes,welche
die Philologie zu ihrer Haupt�ache gemacht haben) das Zeugniß der

unbedingten facultas docendi zu erthei�en , als dur< Herab�timmung
der in Hin�icht der Kenntniß der deut�chen Sprache und Litteratur in

dem Reglement gernachten Anforderungen no< länger dem von man-

<em angehenden Philologen bisher genährten Wahne Vor�chub zu
lei�ten, als ob der künftige Lehrer der oberen Cla��en im philotogi�chen
Fache der Kenntniß der deut�chen Sprache und Litteratur und der
mit der�elben genau zu�ammenhängenden allgemein wi��en�chaftlichen
Bildung ganz füglih entbehren kônne. Ans die�en Gründen nimmt
das Mini�terium An�tand, dem desfall�igen von der Königl. wi��en:
�chaftlichen Prúfungs: Commi��ion ausge�proechenen Wun�che zu will-

fahren. Berlin, den 12. November 183L.

No. 114. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen 2c. An-

gelegenheitenan den Director der Königl. wi��en�chaftlichen Prü-
fungs : Commi��ion, Herrn N. N. zu N. N., die Lö�ung einiger
bei der: dortigen Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ion
ent�tandenen, das Neglement für die Prüfung der Schulamts-
Candidaten betreffenden, Zweifel betreffend.

Auf Jhren Bericht vom 1. d. Mts., in welhem Sie auf Lö�ung
einiger bei der dortigen Königl. wi��enfchaftlihen Prúfungs-: Commi�:
�ion ent�tandenen, das Reglement für die Prüfung der Schulamts-
Candidaten betreffenden,Zweifel angetragen haben, eröffnet das Mi
ni�terium Jhnen hierdurch,
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1) daß das von der Commi��ion bisher beobachtete Verfahren, nach
welchem �ie nur den zu Oberlehrern qualificirten Candidaten die un-

bedingte facultas docendi, denjenigen aber, die fúr den Augenbli>
nur in den unteren Cla��en unterrichten können , eine bedingte Fähig-
Feit erthei�t hat, ganz den Ab�ichten des Mini�ter und den Be�tim-
mungen des gedachten Neglernents ent�pricht, wie auh aus $. 22. des-

�elben deutlih hervorgeht.
2) Unter den vorwaltenden Um�tänden billigt zwar das Mini�te-

rium, daß die Commi��ion für jekt auh denjenigen Candidaten, welche
hin�ichtlich ihrer Kenntni��e im Franzö�i�chen den im $. 17. des Negle-
ments gemachten �ehr geringen Anforderungen niht genúgen können,
das Lehrer-Zeugniß niht ver�agt: doch i�t în dem Zeugni��e die gänz:

licheUnfenntniß
der franzö�i�hen Sprache jedesmal ausdrücklih zu

emerken.

3) Die dem Königl. Con�i�torio obliegende Prúfung der Predigt:
amts- Candidaten im Hebräi�chen macht feinesweges, wenn �ie als

Lehrer den Unterricht in die�er Sprache Übernehmen wollen, die be:

�ondere Prúfung der�elben bei der Commi��ion unnöthigz; vielmehr hat

die�ein
dem gedachten Falle die Prúfung im Hebräi�chen ebenfalls zu

vollziehen.
Die Prüfung der Schulamts -: Candidaten im Deut�chen und im

Franzö�i�chen will das Mini�terium Jhrem Antrage gemäß dem Déi-
rector 2c. hierdur<h ausdrú&Eli<hÚbertragen, und Jhnen überla��en, �ie
von die�em Be�chlu��e in Kenntniß zu �eben. — Was die Prúfungen
in den Naturwi��en�chaften betrifft, �o beab�ichtigt das Mini�terium,
ín der Folge bei allen Königl. wi��en�chaftiihen Prüfungs : Commi�:
�ionen ein be�onderes Mitglied für die�es Fah anzu�tellen. Bis zu
dem Zeitpunkte, wo �olches möglich �ein und die hierzu erforderliche
Remuneration ausgemittelt �ein wird, überläßt das Mini�terium Jhnen
ín allen nôthigen Fällen, einen geeigneten Mann Behufs der Prúfung
ín den Naturwi��en�chaften außerordentlich zuzuziehen, und behält �ich
vor, dem�elben am Schlu��e des Jahres eine �einer Mühwaltung ent-

�prehende Remuneration zu bewilligen.
Berlin, den 29. November 1831.

No. 115. Verfúgung an das Schul: Collegium zu Breslau, die Prú-
fung der Religionslehrer an kfatholi�hen Gymna�ien becreffend.

Das Mini�terium eröffnet dem Königl. Provinzial: Schul : Colle-

gium auf den die Prúfung der Religionslehrer an katholi�chen Gym-
na�ien betreffenden Bericht vom 24. Januar c., daß die Concursprü-
fung, welche die fatholi�chen Gei�tlichen , ehe �ie in die Seel�orge tre:

ten, vor der bi�chöflichen Behörde abzulegen haben, nicht weiter reicht,
als zu ermitteln, ob die Examinanden die zu dem Amte des angehen-
den Seel�orgers erforderliche theoreti�ch : theologi�he Bi!dung be�iken.
Die Mehrheit der Examinatoren �ind gei�tliche Ge�chäftömänner und

Pfarrer, denen der gegenwärtige Stand der theologi�chen Wi��en�chaft
niht genau bekannt i�t. Die Prüfung betrifft nur die unentbehrlich-
�ten Kenntni��e, und giebt keine genügendeGewähr, daß der Geprüfte
im Stande �ein werde, auh vor den Schülern der oberen Gymna�ial-
Cla��en die Lehren der Religion auf eine der hdheren Bildung die�er
Schüler ent�prehende Wei�e wi��en�chaftlich zu begrunden. Das Mi-

ni�terium �ieht �i< daher veranlaßt, hierdurch anzuordnen , daß von
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jet an die katholi�chen Gei�tlichen, welche das Königl. Provinzial:
Schul : Collegium als Religionslehrer an den katholi�hen Gymna�ien
anzu�tellen beab�ichtigt, und die niht etwa auf einer inländi�hen Aca-

demie zu Doctoren oder Licenziaten der Gottesgelehrtheit rile promo:
virt �ind, �i<h zuvor in Hin�icht ihrer theologi�chen Bildung und Ge-

lehr�amfeit einer �chriftlichen und mündlichen Prüfung unterwerfen,
und die�e aus�chließli<h von dem für das Fach der katholi�chen Theo-
logie ernannten Mitgliede der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs-
Commi��ion abgehalten werden �ollen. Dagegen können an der Probe-
lection, dur<h welche die fatholi�chen Candidaten �ih in Hin�icht ihrer
Lehrfähigkeit auszuwei�en haben, auch die übrigen Mitglieder der wi�-
�en�chaftlichen Prüfungs : Commi��ion Theil nehmen. Ob übrigens der

als Religionslehrer anzu�tellende katholi�che Gei�tliche �ich noh in ei

nem oder dem anderen wi��en�chaftlichen Fache von der gedachten
Commi��ion prüfen la��en und den Unterricht in dem�elben Überneh-
men will, �oll von �einer freien Wahl abhängig �ein.

Das Mini�terium beauftragt das Königl. Provinzial: Schul: Colle-

gium, der obigen Anordnung gemäß das weiter Erforderliche zu ver-

anfa��en. Berlin, den 8. Mai 1832.

No. 116. Re�cript des Königl. Mini�teriumsder Gei�tlichen , Unter-
.rihts- und Medicinal - Angelegenheiten an �ämmtliche Königliche
Provinzial: Schul: Collegien, die Allerhöch�te Genehmigung wegen
der Zula��ung ausländi�cher junger Schulamts- Candidaten zu den

dies�eitigen Candidaten - Prüfungen 2c. betreffend.
Dem Königl. Provinzial: Schul : Collegio wird nachrichtlich hier-

dur bekannt gemacht,daß des Königs Maje�tät, nah dem Vor�chlage
des Mini�teriums, mittel�t Allerhöch�ter Cabinetéordre vom 30. v. M.
den Provinzial: und Prüfungs : Behörden zwar ge�tatten wollen, daß
�ie auslándi�che junge Schulamts - Candidaten , vorausge�eht, daß �ie
�ich ber die Bildung, welche �ie erhalten, und Über thre �ittliche Wür-

digkeit dur<h vor�chriftsmäßige Zeugni��e auswei�en können, zu den
Candidaten-: Prúfungen zula��en, ihnen aber das Wahl: und An�tel:
lungs - Fähigkeits: Atte�t nur unter der Bedingung ertheilen dürfen,
wenn ihnen das Zeugniß dex unbedingten Tüchtigkeit, „vor:
zÚUglich“/oder „�ehr gut“ be�tanden zu haben, gegeben werden

kann, von welcher Be�timmung die Königl. Provinzial: Schul : Colle-
gien die �ich Meldenden �hon vor der Prúfung in Kenntniß �egen
mü��en. Hiernach �ind die wi��en�chaftlihen Prüfungs - Commi��ionen
zu in�truiren. Berlin, den 15. Juli 1832.

No. 117. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal: Angelegenheiten an das Königl. Provin-
zial: Schul - Collegiumzu N. N., die Wahlfähigkeits - Atte�te aus-

ländi�cher. Candidaten des hôheren Schulamtes betreffend.
Auf die Anfrage des Königl. Provinzial : Schul: Collegiums in dem

Berichte vom 22. v. Mts., die Wahlfähigkeits : Atte�te ausländi�cher
Candidaten des höheren Schulamtes betreffend, wird dem�elben eröff:
net, daß der ÿ. 16. des Reglements für die Prüfungen der Candida-
ten des höheren Schulamtes vom 20. April 1831 die Bedingung hin-
reichend be�timmt, an welchedie Ertheilung des Zeugni��es der unbe-

dingten Tüchtigkeit geknüpft i�t. Darnach kann unter Andern von
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dem Verbitten der Prüfung in der Mathematik und den Naturwi�:
�en�chaften �chon gar nicht die Rede �ein.

Ob Úbrigens der zur Prüfung Zugela��ene in vorzüglichemGrade
oder �ehr gut den Bedingungen des $. 16. ent�prochen habe, das zu
beurtheilen , i�t die Sache der Prúfungs:Commi��ion, und fann das

Re�ultat einer grúndlichen, unbefangenen Prüfung darüber nicht in
Zweifel la��en. Berlin, den 4. September 1832.

No. 118, Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medicinal - Angelegenheiten an den Director der Kd-

niglichen wi��en�chaftlihen Prü�ungs : Commi��ion, Herrn N. N.
zu N. N., die Ausftellung des einem wegen unzureichender Kennt-
ni��e in Nebenfächern auf unbe�timmte Zeit zurückgewie�enenCan-

deerezu ertheilenden Prüfungs - Zeugni��es auf Stempelpapier
etreffend.

Das Mini�terium eröffnet Jhnen auf die in Jhrem Berichte vom

2. v. Mets. enthaltenen Anfragen :

1) Daß das einem, wegen unzureichender Kenntni��e in Neben-
fächern auf unbe�timmte Zeit zurükgewie�enen, Candidaten auszu�tel-
lende Prüfungs: Zeugniß auf einem Stempelbogen auszufertigen i�t,
die �ogenannten Canzellei- Gebühren von 4 Rthlr. ihm nicht zurück
zu geben �ind, und der�elbe bei dem näch�ten Examen, in welchem er

�eine Zula��ungs: Fähigkeit bekundet, die�e Summe noch einmal zu
entrichten hat.

2) Wenn ein Candidat bei dem er�ten Examen in einem oder eini-

gen Fächern ein zwar nicht hinderliches, jedo<h ihm �elb�t niht genü-
gendes Zeugniß erhaïten hat, und nach einiger Zeir um Zula��ung zu
einem zweiten Examenbittet, welches eigentlih weder pro venia no<
pro ascensione i�t, �o �ind bei einem �olchen Special - Examen die

Canzellei-Gebühren von 4 Rth�lr. noh einmal zu erheben.
Berlin, den 19. October 1832,

No. 119, Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-

terrihts- und Medicinal: Angelegenheiten an die Königl. wi��en-
�chaftlihe Prüfungs - Commi��ion in Halle, den Erlaß einer nach-
träglichen Be�timmung zu $. 9. des Reglements für die Prüfun-
gen der Candidaten des höheren Schulamts vom 20. April 1831

_ betreffend.
Das Mini�terium hat den Bericht der Königl. wi��en�chaftlichen

Prüfungs - Commi��ion vom 4. Februar d. J., in welchem die�elbe
auf eine nachträglihe Be�timmung zu $. 9. des Neglements für die

Prúfungen der Candidaten des höheren Schulamts vom 20. April
1831 fúr den Fall anträgt, daß die Examinanden den zur Einreichung
ihrer �chriftlichen Arbeiten ge�ekten Termin ungenußt ver�treichen la�:
�en, den Úbrigen Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ionen
zur gutachtlichen Aeußerung mitgethei�t. Aus den desfall�igen jet
vorliegenden Berichten geht hervor, daß bei den übrigen Königl. wif
�en�chaftlichen Prüfungs -Commi��ionen der Fall, daß Candidaten den

Termin zur Einlieferung der Prüfungs

-

Arbeiten nicht inne halten,
entweder noch gar nicht, oder doch höch�t �elten vorgekommen i�t. Wenn

bei der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs- Commi��ion �ich öfters das

Gegentheil ereignet hat, �o muß das Mini�terium den Grund hiervon
unách�t in dem zur Einreichung der �chriftlichen Arbeiten be�timmten
Dermin von zwei Monaten �uchen, welcher offenbar zu kurz i�t,
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Die übrigen Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ionen pflegen
einen Termin von 6 Monaten zu �eben, womit das Mini�terium �i
nur einver�tanden erklären kann. Der Königl, wi��en�chaftlichen Prü-
fungs - Commi��ion bleibt überla��en, nah dem Vorgange der Übrigen
Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs - Commi��ionen, gleichfalls einen län-
geren Termin zur Einreichung der �chriftlichen Arbeiten fe�tzu�eben, und
abzuwarten, ob bei Anwendung die�er Maaßregel �ih der bisher be:
merkte Uebel�tand noh ferner zeigen werde. :

Wenn Fälle vorkommen �ollten, daß einem Candidaten die Bearbei-

tung einer vorgelegten Aufgabe zu �chwer werden und er um Abände-

rung eines Thema's ditten �ollte, �o kann das Mini�terium ein �olches
Begehren nicht in jeder Rück�icht der Zdee der Prüfung zuwider lau-

fend erachten. Denn da bei der Ertheilung der Themata die Exami-
nanden der Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs :Commi��ion in der

Regel nur aus dem vorliegenden curriculo vitae bekannt �ind, und

aus die�em nur in �eltenen Fällen die ganze Richtung ihrer wi��en�chaft-
lichen Bildung und der ungefähre Umfang ihrer Kenntni��e genúgend
beurtheilt werden fann, um ihnen danach die für �ie pa��enden Themata
auswáählen zu können, �o kann es leicht ge�chehen, daß ihnen entweder
ein zu leichtes oder ein zu �{weres oder ein für �ie ganz unlösbares
Thema ertheilt wird. Wenn nun die Königl. wi��en�chaftliche Prú-
fungs:Commi��ion in cinem �olchen Falle bei dem gcgebenen Thema be-

harren wollte, �o würde �ie �ih dadurch eines der be�ten Mittel, die

Kenntni��e der Candidaten kennen zu lernen, zum Theil oder ganz be-

rauben, was gewiß keineëweges der Jdee der Prüfung gemäß i�t. Die
übrigen Königl. wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen pflegen in

�olchen Fällen dem Begehren einer anderen Aufgabe von Seiten der
Candidaten zu willfahren, was das Mini�terium nur billigen kann.

Berlin, den 19, Mai 1833.
|

No. 120. Wer zur Prúfung zuzula��en. -
Es i�t dem Mini�teriurn die Frage vorgelegt worden), ob auch Littee

raten, die nicht Candidaten der Theologie �ind, oder în das Predigt-
amt einzutreten niht beab�ichtigen, zu den dur<h das Re�cript vom 29.

März 1827 angeordneten Prúfungen zugela��en werden können. Wie-
wohl niht einzu�ehen i�t, wie die gedachte Verfügung habe mißver�tan-

denwerden

Fbnnen,�o will doh das Mini�terium hiermit ausdrúklich
erklären, da

1) alle mit genügendenUniver�itäts: Zeugni��en ver�ehene Litterati,
mögen �ie �ich der Theologie oder der ‘Pádagogikvorzugswei�e gewidmet
haben, zur Prüfung für die Lehr�tellen an �tädti�chen Bürger�chulen,
die nicht zu den in dem Reglement für die Prüfungen der Candidaten
des hôheren Schulamts vom 20. April 1831 $. 2, No. 3. bezeichneten
gehôren, in �ofern an die Lehr�tellen die Verpflichtung zum ‘Predigen
nicht geknüpft i�t, nah dem Circular: Re�cript vom 29. März 1827

ohne Weiteres zuzula��en �ind; — 2) alle Candidaten der Theologie,
die �ich für den Eintritt in die theologi�cheLaufbahn be�timmt erklärt
haben, und wie �ie für die Lehr�tellen, mit welchen die Verpflichtung
zum Predigen verbundeni�, erforderlich �ind, zu der Prúfung, nach
dem Circular - Re�cript vom 29, Márz 1827, nur dann zugela��en wer-

den dürfen, wenn �ie das theologi�che Examen pro candidatura vor

dem Con�i�torium bereits be�tanden haben und über de��en genügenden

Auéfall�ich durch ein Zeugniß auswei�en können.
1, S



A7

Das Königl.Provinzial - Schul: Collegiumwird beauftragt, die be-

treffenden Prüfungs :- Commi��ionen von die�er Verfügung in Kenntuiß
zu �ehen. Berlin, den 12, Juli 1833.

No. 121. Allerhöch�te Cabinetsordre wegen der von den Candidaten
des höherenSchulamts für die Ausfertigung des Prüfungs - Zeug-
ni��es zu erhebendenGebúhren.

Bei den Mir in Jhrem Bericht vom 3. d. Mts. vorgetragenen
Um�tänden genehmigeJch nah dem Antrage, daß von jedem Candida-
ten des höheren Schulamts, welcher die Prúfung pro facultate do-

cendi, oder pro ascensione, oder das Colloquium pro rectoratu

be�tehet, für die Ausfertigung des Prüfungs - Zeugni��es Vier Thaler,
ohne die Gebühren für den ge�eßlich vorge�chriebenen Stempel, in Folge
Jhrer früheren Anordnung, auch fernerhin erhoben werden,

Teplib, den 309. Juli 1833.

Friedrih Wilhelm.
An den Staats - Mini�ter Freiherrn v. Alten�tein.
No, 122. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts- und Medicinal : Angelegenheitenan die Königl. wi��en�chaft-
liche Prüfungs: Commi��ion in Mün�ter, die Studirenden der dor-

tigen Academie, die �ih dem Lehrfacheder Gymna�ien widmen wol:

ien, betreffend.
Das Mini�terium erdffnet der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs-

Commi��ion auf den Bericht vom 17. Juni d. J., betreffend die Stu-
direnden der dortigen Academie, die �i< dem Lehrfacheder Gymna�ien
widmen wollen, Folgendes. Jm 6. 66. der für die dortige academi�che
Lehran�talt erla��enen Statuten i�t fe�tge�eßt, daß denjenigen Studirett-
den, welche �ich dem höheren Lehrfache bei den Gymna�ien widmen,
und zu dem Ende die dortige academi�che Lehran�talt beziehenwollen,
die Zeit ihres Aufenthalts zwar angerechnet, �ie aber in jedem Falle ge-
halten �ein �ollen, außer der auf der dortigen academi�chen Lehran�talt
zugebrachten Zeit noch zwei Jahre hindurch eine voll�tändige Üniverfitat
zu be�uchen. Da �päterhin Allerhöch�ten Orts der Be�uch auswärtiger
Univer�itäten den inländi�chen Studirenden verboten worden i�t, �o lei:
det die obige �tatutari�che Be�timmung für jezt nur auf die inländi�chen
Univer�itäten Anwendung. Srreng genommen , gilt die fragliche Be-

�timmung im $. 66, der Statuten auh �chon für dicjenigen, die vor

der Vollziehung der Statuten �ih auf der dortigen Lehran�talt für das

höhere Schulfah vorbereitet und ihr triennium ganz oder theilwei�e
vollendet haben. Das Mini�terium i� aber nicht abgeneigt , diejenigen,
die zu Michaelis d. J. ihr triennium academicum auf der dortigen
academi�chen Lehran�talt vollendet haben, und keine Mittel be�izen, um

noch eíne voll�tändige Univer�ität zu be�uchen, nah Befinden der Um-

�tände von der ihnen in Folge der Be�timmung im $. 66. der Statu-
ten obliegendenVerpflichtung ausnahmswei�e zu dispen�iren, wenn �ie
�ih mit ihrem desfall�igen Ge�uche, unter Einreihung ihrer Zeugni��e,
an das Mini�terium wenden. Wenn díe Königl. wi��en�chaftliche Prü-
fungs - Commi��ion ferner darauf anträgt, für diejenigen Studirenden,
welche �ih dem höheren Lehrfachebei den Gymna�ien widmen, das ge-
�ebliche triennium in ein quadriennium academicum auszudehnen,
�o fann das Mini�teréum, da namentlih �chon die Verpflichtung des

Probejahres be�teht, und aus andern erheblichen Gründen die�em An-
trage niht willfahren. Berlin, den 27. Augu�t 1833.
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No. 123. Circular - Re�cript des Königl. Mini�tertums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
wi��en�chaftliche Prüfungs: Commi��ionen, excl. der zu Mün�ter,
und an die gemi�hte Prüfungs-Commi��ion in Greifswald, die
Sctudirenden der Königl. Academie zu Mün�ter, welche �ich dem

Lehrfachebei den Gymna�ien widmen wollen, betreffend.
Das Mini�terium macht der Königl. wi��en�chaftlichen Prúfungs-

Commi��ion, zur näheren Be�timmung des Erla��es vom 24. Januar
d. J., hierdur< bekannt, daß nah dem $. 66. der von des Königs
Maje�tät unterm 12. November 1832 Allerhöch�t vollzogenenStatuten
der Academie zu Mün�ter, denjenigen Studirenden, welche �ich dem höô-
heren Lehrfache bei den Gymna�ien widmen, die Zeit, welche �ie auf
der gedachten Academie �eit ihrer Jn�cription bei der dortigen philo�o-
phi�chen Facultät als Studirende zugebracht haben, zwar auf das ge�elz-
liche triennium anzurechnen i�t, �ie aber in jedem Falle gehalten �ein
follen, außer der auf der academi�chen Lehran�talt in Mün�ter zuge-
brachten Zeit noh zwei Jahre hindurch eine voll�tändige Univer�ität zu
be�uchen: Berlin, den 27. Augu�t 1833.

No, 124, Das Colloquium pro rectoratu,

Das Mini�terium findet es der Billigkeit gemäß, daß nah Jhrem
Vor�chlage in dem Berichte vom 30, v. M. die Königl. wi��en�chaft-
liche Prüfungs- Commi��ion auh für das Colloquiumpro rectoratu

Gebühren erhebe, jedo< nur die�elben, welche für die Prüfungen pro
�acultate docendi, pro loco und pro ascensîione entrichtet werden,
wie es auch bereits durch die Verfügung des Mini�terii vom 2, April
1824 an die vormalige wi��en�chaftliche Prüfungs - Commi��ion be�timmt
worden i�t, Die vorge�chlageneErhebung des doppelten Gebühren-
betrages für das Collogauiumpro rectoratu fann das Mini�terium
nicht genehmigen,da �ie, namentlich für die Rectorender höherenBür-

ger�chulen, deren Gehalt �elten 600 Rthlr. über�teigt, oft �ehr drückend
werden würde, weil die�elben außer den gedachtenGebühren auch die

Ko�ten der Rei�e hierherund eines mehrtägigenAufenthaltes hier�elb�t
zu be�treiten haben. Berlin, den 18. Februar 1833,

An den Director der wi��en�chaftlichen Prüfungs: Commi��ion,
Herrn Profe��or Dr. Köpfe hier.

No. 125.Allerhöch�te Cabinetsordre über die Prüfung der Privat-
lehrer. -

Nach den Vor�chriften des Landrehts haben Privatan�talten und

Privatper�onen , die �i< mit dem Unterrichteund der Erzichung der

Jugend gewerbswei�ebe�chäftigenwollen, bei derjenigenBehörde, welche
bie Auf�icht überdas Schul - und Erziehungs- We�en des Ortes führt,
ihre Tüchtigkeit zu dem Ge�chäfte zuvor nahzuwei�en und das Zeugniß
der�elben �ich auszuwirken. Durch die Be�timmungen des Gewerbe-

Polizei: Ge�ches vom 7. Sept. 1811, $$. 83, bis 86., �ind die lande

rechtlichen Vor�chriften zum Theil abaeändert worden; da die Erfahs-
rung jedoh ergeben hat, daß hieraus Mißbräuche und we�entliche Nach-
theile für das Erziehungs- und Unterrichts : We�en ent�tehen, �o habe
Ich Mich bewogen gefunden, die Be�timmungen des Gewerbe: Polizei
Ge�ebes, in �o weit �ie die Vor�chriften des Landrechts abändern, wies:
der aufzuheben, und das Erforderniß der nachzuwei�enden Qualificarion
für diejenigen Per�onen, welche Privat�chulen und Pen�ions : An�talten
errichten, oder ein Gewerbe daraus machen, Lehr�tunden in den Hâäu-
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�ern zu geben, in Gemäßheit der landrehtlihen Vor�chriften $$. 3. und

8,, Tit. 12. P. Il. herzu�tellen, und fe�tzu�eben, daß ohne das Zeugniß
der örtlichen Auf�ichts- Behörde feine Schul- und Erziehungs- An�talt
errichtet, auh ohne da��elbe Niemand zur Ertheilung von Lehr�tunden |

als einem Gewerbe zugela��en werden darf. Die�e Zeugni��e �ollen �ih
nicht auf die Tüchtigkeit zur Unterrichts - Ertheilung in Beziehung auf |

Kenntni��e be�chränken, �ondern �ich auf Sittlichkeit und Lauterkeit der

Ge�innungen in religiö�er und politi�cher Hin�ichc er�tre>en. Die be-

treffende Auf�ichts - Behörde �oll indeß nicht befugt �ein, �olche Zeugni��e
fúr Ausländer auszufertigen, bevor die Genehmigung des Mini�teriums
des Jnnern und der Polizei erfolgt i�t. Jn welcher Art hierbei zu
verfahren, haben Sie, die Mini�ter der Gei�tlichen und Unterrichts-
Angelegenheitenund der Polizei, gemein�chaftlih zu berathen und über
die den Local: Behörden zu ertheilende Jn�truction �ich zu vereinigen.
Das Staats : Mini�terium hat die�e für den ganzen Umfang der Mo-

narchie in Anwendung zu bringenden Vor�chriften dur<h die Ge�eb-
Sammlung bekannt zu machen.

'

Berlin, den 10. Juni 1834,

Friedrih Wilhelm.
B. Probejahr.

No. 126. Anordnung eines Probejahres.
Nach dex bisherigen Erfahrung i�t die eine Probelection, welcher

�ih die gelehrtenSchulamts -Candidaten in Folge der Be�timmungen
in den 6d. 3. und 8. des Allerhôch�ten Edicts vom 12. Juli 1810 bei

ihrer Prüfung pro �acultate docendi unterziehen mü��en, nicht aus-

reichend, um die practi�che Brauchbarkeit der Candidaten und ihre Leh:
‘rer: Ge�chicklichkeit �o genau kennen zu lernen, als es für die betreffen-
den Behörden zur richtigen Würdigung derer, die �ih zu einer An�tel:
lung im gelehrten Schulfache melden oder vorge�chlagen werden , wün:

�chenswerth und nothwendig i�t. Das Mini�terium �ieht fih daher
veranlaßt, Folgendes anzuordnen :

: i

1) Säâmmtliche pro Lacultate docendi geprüfte und mit einem

desfall�igen Zeugni��e einer Königl. wi��en�chaftlihen Prúfungs-Commi�s-
�ion ver�ehene Schulamts- Candidaten �ollen von jekt an wenig�tens Ein

Jahr lang bei einem Gymna�io oder einer höheren Bürger�chule �i
im Unterrichten practi�h üben, und hierin ihre Befähigung auswei�en,
bevor �ie �ich zu irgend einer An�tellung im gelehrten Schulfache mel-
den dürfen.

2) Die Wahl der gelehrten oder höheren Bürger�chule, in welcher
die gelehrten Schulamts - Candidaten ihre practi�che Befähigung im

Unterrichten nachwei�en wollen, �oll ihnen zwar frei �ichen; doch dürfen
an feinem Gymna�io und an keiner höheren Bürger�chule zu gleicher
Zeit mehr als zwei gelehrte Schulamts -:Candidaten angenommen, auch
feinem mehr als acht wöchentlicheLehr�tunden Übertragenwerden. Nur
án dem Falle, daß Krankheit eines Lehrers der An�talt, welcher die ge-

lehrtenSchulamts- Candidaten �i<h zuge�ellt haben, oder eine andere

gültige Ur�ache ihn hinderte, �eine Lehr�tunden abzuwarten , �ollen die

ebengedachten Candidaten verpflichtet �ein, die betreffendeAn�talt durch
Uebernahme mehrerer Vicariats- Stunden, deren Zahl �ich aber nicht
Über �echs er�tre>en darf, zu unter�tüßen.

3) Der Beurtheilung der Directoren oder Rectoren der Gymna�ien
und höherenBúürger�chulenbleibt die Be�timmung der Cla��en Überla��en,

|
i

|
Î
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in welchen �ie den gelehrtenSchulamts :Cand{daten dfe von den�elben
zu übernehmendenLehr�tundenanzuwei�en für zweckdienlicherachten ; die

Uebertragung die�er Lehr�tunden kann auf ein halbes oder ein ganzes
Jahr ge�chehen, je na<hdem der Cur�us in der betreffendengelehrten
oder höheren Bürger�chule halbjährlichoder jährlich,i�t,

4) Nicht nur die Directoren oder Rectoren der Gymna�ien und hd-
heren Búürger�chulen, welchen �ich gelehrte Schulamts -: Candidaten bei-

ge�ellen , �ondern auch die Ordinarien der Cla��en, ín welchen die Can-
didaten zu unterrichten haben, �ollen die Lehr�tunden der�elben �ehr oft
be�uchen, �ich über Materie und Form ihres Unterrichts mit ihnen
freund�chaftlih be�prechen, �ie auf Mißgriffe, welche �ie in der Lehre
oder bei Ausúbung der Disciplin etwa begehen könnten, aufmerk�am
machen, und ihnen überall mit ihrer �hon gereiften Erfahrung und ih-
rem �achkundigen Rathe gewärtig �ein.

i

5) In Hin�icht alles Disciplinari�chen �ollen die gelehrten Schul:
amts - Candidaten dem Director oder Rector der gelehrten oder höheren
Bürger�chule, an welcher fie unterrichten , überall untergeben, und ver-

pflichtet �ein, �ich bet Uebernahme ihrer Lehr�tunden mit den be�tehenden
Disciplinar: Ge�eßen bekannt zu machen, und die�e überall in Aus-

Úbung zu bringen; eben�o mü�fen �ie �ich in Hin�icht auf das Pen�um
ihres Unterrichts der Verfa��ung der betreffenden An�talt und der

Cla��e, in welcher �ie zu lehren haben, �orgfältig an�chließen.
6) Den gelehrten Schulamts - Candidaten �oll, damit �ie �ich Kennt-

ni��e von den Disciplinar-Ge�eßen, von deren Ausübung und dem

Tone, der im Ganzen in der betreffenden An�talt herr�cht, ver�chaffen,
und �ich dur< Anhörung von Vorträgen gebildeter und erfahrener Leh-
rer eine An�chauung einer zwe>mäßigenMethode erwerben können,
während der er�ten Monate ihresAufenthalts an einer gelehrten oder

höheren Bürger�chuledie Verpflichtung obliegen, während der Tages-
�tunden, wo �ie niht �elb�t zu unterrichteu haben, in den ver�chiedenen
Cla��en der An�talt den Lectionen der übrigen Lehrer als Ho�pites bei:

zuwohnen. : '

7) Um �ie in der pädagogi�ch : disciplinari�chen Kun�t zu üben, �oll
ihnen von dem Director oder Rector der betreffendenAn�talt aus den

Cla��en,in welchen �ie zu unterrichten haben,von Zeit zu Zeit und auf
unbe�timmte Dauer die be�ondere Auf�iht und Curatel über einzeíne
rohe, träge oder �on�t verwahrlo�te Schüler Übertragenwerden, um

die�e dur<h Anwendung zwe>mäßigerDisciplinar- Mittel, als Ermah-
nungen, Unter�täßung bei ihren Arbeitenu. �. w., zum Fleiße und zur
Ordnung und Sittlichkeit zu gewöhnen; úber die ganze von den gelehr-
ren Schulamts- Candidaten hierbei beobachteteVerfahrungsart �ollen �ie
nach geendeter glücklicher oder unglü>liher Bemühung dem Director
oder Rector

der betreffendenAn�talt în einem �chriftlichen Auf�aße Rechen:
aft geben.| ÈSie �ollen während ihres Aufenthalts an einem Gymna�io oder

einer höheren Bürger�chule als wirkliche Lehrer betrachtet werden, und.

daher auch das Recht und die Pflicht haben, thre Stimme bei den

Cen�uren, jedo< unter Nevi�ion der betreffenden Cla��en - Ordinarien,
abzugeben, bei den Conferenzender Lehrer zugegen zu �ein, den öffent:
lichen und Privat Prüfungen beizuwohnen, die Grund�äße der Disci-

plin und der Methode, und das Juneinandergreifender einzelnen Theile
der An�talt kennen zu lernen, und �ich �o zu einem jeden Standpunkte
in den Schulämtern fähig zu machen.
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9) Jn den Lehr�tunden �oll es ihnen frei �tehen, nah den be�tehen-
den Disciplinar- Ge�eßen der An�talt kleinere Vergehungen und Unregel-
máäßigkeitenauf eine ihnen zwe>mäßig �cheinende Art zu ahuden; doch
darf die�e Strafe nicht úber die Grenze der Cla��e hinausgehen, Und

darf al�o auch nicht in Degradationen und Zurückver�eßen in eine nie-
dere Cla��e be�tehen. . Bei größeren Vergehungen, welche nicht eine au-

genblicflicheBe�trafung verdienen und nôthig machen, mü��en �ie �ich
allemal. -an den betreffenden Cla��en- Ordinarius wenden, und ihm die
weiteren Schritte Úberla��en, im er�ten Falle aber die ge�cheheneBe�tra-
fung dem Director oder Rector anzeigen, und die Nothwendigkeit der-

�elben voll�tändig vertreten, �ih auch die etwanigen naheren Be�tim-
mungen und Ein�chränkungen für die Zukunft willig gefallen la��en.

10) Die Lectionen, welche von ihnen, um thre Lehrer: Ge�chicklichkeit
näher nachzuwei�en, übernommen worden , �ollen �ie während des er�ten
Jahres ihres Aufenthaltes an einem Gymna�io oder einer hôheren
Bürger�chule zwar in der Regel unentgeldlich ertheilen; doch will das

Mini�teréum in billigerRück�icht auf die de�chränkten ôconomi�chen Ver-

hältni��e der mei�ten gelehrten Schulamts : Candidaten gern erlauben,
daß ihnen für ihren Unterricht eine angeme��ene Nemuneration auf den

desfall�igen Antrag des Directors oder Rectors der betreffendenAn�talt,
in �o weit es die Fonds der�elben ge�tatten, von dem KöniglichenCon-

�i�torio und Schul : Collegio bewilligt werde.

11) Die Directoren oder Rectoren der Gymna�ien und höheren
Búrger�chulen haven den gelehrten Schulamts - Candidaten, nachdem �ie
ein Jahr lang auf die im Obigen vorge�chriebene Wei�e an einer An-

�talt als Lehrer thätig gewe�en �ind, auf ihr Nach�uchen ein förmliches
Zeugniß auezu�tellen, das zugleich von den Ordinarien der Cla��en, in

welchen die Candidaten unterrichtet haben, unterzeichnet �ein, und �ich
Úber den Grad der von ihnen bereits erlangten Lehrge�chicklichkeitund

practi�chen Brauchbarkeit mit Be�timmtheit aus�preczen muß; den Di-
rectoren oder Rectoren ‘wird �treng�te Gewi��enhaftigkeit bei Aus�teilung
die�es Zeugni��es zur Pflicht gemacht, auch haben �ie Ab�chrift eines je-
den �olchen von ihnen ausge�tellten Zeugni��es unmittelbar an das Mi-

ni�terium einzureichen.
12) Nur die mit einem �olchen Zeugni��e ver�ehenen gelehrtenSchul:

amts: Candidaten �ollen von jeht an zu einer ordentlihen An�tellung
an den gelehrten Schulen fich melden dürfen, oder vorge�chlagen und

angenommen werden; bei den Mitgliedern des Seminars für gelehrte
Schulen in Berlin, Breslau und Königsberg muß die�es Zeugniß von

dem Director des Seminars ausge�telt und von dem Director oder
Rector der An�talt, an welcher die Seminari�ten unterrichtet haben,
mitunter�chrieben �ein.

:

Obige Be�timmungen werden dem Königl. Con�i�torio und Schul:
Collegiozur Nachachtung und mit dem Auftrage betannt gemacht, hier-
nach das weiter Erforderliche zu verfügen und insbe�ondere die Directo-
ren und Rectoren der Gymna�ien und höheren Bürger�chulen �eines
Bezirks mit der nôthigen Anwei�ung zu ver�ehen.

Schließlich behält �ih das Mini�terium vor, �o wie úberhaupt, �o
in�onderheit bis zu dem Zeitpunkte, wo eine hinreichendeAnzahl von

gelehrten Schulamts- Candidaten vorhanden �ein wird, die in Betreff
threr Lehrge�chiElichkeitmit dem erforderlichen Zeugni��e ver�ehen �ind,
von der Beibringung de��elben bei anderweitig bewährterbe�onderer Ge-

�chi>lichkeit des Subjects zu dispen�iren. Berlin, den 24. Sept. 1826.
An �ämmtliche Königl. Con�i�torien.
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No. 127. Circular: Verfügung des Königl, Mini�teriums der Gei�t:
lichen 2c. Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Con�i�torien und

Provinzial: Schul - Collegien, betreffend die Zula��ung der gelehrten
Schulamts - Candidaten zu einer gelehrten oderhôhernuBürger-
{hule Behufs ihrer practi�chen Ausbildung.

In Folge der Be�timmung sub No. 2. in der Circular:Verfügung
vom 24. September v. J. �oll den gelehrten Schulamts -: Candidaten
die Wahl der gelehrten oder höhern Bürger�chule frei �tehen, an welcher
�ie ihre practi�che Befähigung zum Unterrichten nachwei�en wollen.
Dadie�e Be�timmung gegen die Ab�icht des Mini�teriums �o ver�tanden
worden, als wenn die gelehrten Schulamts- Candidaten bei der Wahl
der gelehrten oder höhern Bürger�chule, an welcher �ie ihre Probezeit
ablegen wollen, auf den Confe��ions - Unter�chied, welcher auh in Be-

tref der Gymna�ien und höhern Bürger�chulen no< vorwal�tet, gar
keine Núck�icht zu nehmen hätten : �o �ieht �ich das Mini�terium ver-

atilaßt, hierdur< ausdrü>lich fe�tzu�eßen, daß die evangeli�chen gelehrten
Schulamts - Candidaten nur zu einer evangeli�chen und die katholi�chen
nur zu einer fatholi�chen gelehrten oder höhern Bürger�chule Behufs
ihrer practi�hen Ausbildung zugela��en werden �ollen.

Obige Be�timmung wird dem Königl. — zur Nachachtung und

mit dem Auftrage bekannt gemacht, hiernah das weiter Erforderliche
zu verfügen, und insbe�ondere die Directoren und Rectoren der Gym-
na�ien und hôhern Bürger�chulen �eines Bezirks mit der nôöthigenAn-

wei�ung zu ver�ehen. Berlin, den 26. März 1827.

No. 128. Circular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Get�ilichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheitenan �ämmtiiche Königl.
Provinzial-Schul-Collegienwegen der für Ausländer zur Abhaltung
des vorge�chriebenen Probejahrs an einem dies�eitigen Gymna�ic
einzußolendenGenehmigung.

Das Mini�terium fordert das Königl. Provinzial: Schul - Collegium
hierdurch auf, in jedem einzelnen Falle, wenn ein Ausländer die Er-

laubniß zur Abhaltung des vorge�chriebenen Probejahrs an einem díes�ei:
tigen Gymna�io nach�uchen �ollte, zuvor unter Einreichung der nôthiget:
Zeugni��e die Genehmigung des Mini�terii einzuholen.

Berlin, den 2. März 1831.

No. 129. Circular- Verfügung des Königl. Mini�terkt der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial-Schul : Collegien, betref�cnd das von
den gelehrten Schu!amts-Candidaten abzuhaltende Probejahr.

Jn der Circular-Verfügung vom 24. September 1826, das von den
gelehrten Schulamts - Candidaten abzuhaltende Probejahr betreffend, i�t
unter No. 11 angeordnet, daß die Directoren oder Rectoren der Gym-
na�ien und höhern Bürger�chulen den gelehrten Schulamts-Candidaten,
nachdem �ie ein Jahr lang auf die vorge�chriebene Wei�e an ciner An:

�talt als Lehrerthâtig gewe�en �ind, ein förmliches Zeueniß aus�tellen,
und �i< darin über den Grad der von den Candidaten bereits erlang-
ten Lehrge�chiklichkeitund practi�chen Brauchbarkeit mit Be�timmtheit
aus�prechen, und Ab�chrift eines jeden �olchen von ihnen ausge�tellten
Zeugni��es unmittelbaran das Mini�terium einreichen �ollen. Das Mi:
ni�terium �ieht �ich dur< die bisherigen Erfahrungen veraniaßt, die

obigeAnordnung dahin abzuändern, daßzwar die Directoren oder Necto-
ren der Gymna�ien und höheren Búrger�chulen nah wie vor deu ge-
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lehrten Schulamts-Candidaten über das von ihnen abgehalteneProbe-
jahr ein förmliches Zeugniß aus�tellen, und in den�elben die Cla��en und

Lehrgegen�tände, worin die Candidaten unterrichtet haben, gehörig be-

zeichnen, ihr Urtheil aber über die Lehrge�chicklichkeit,practi�che Brauch-
barkeit und morali�che Führung der�elben niht in dem Zeugni��e �elb�t
aus�prechen, �ondern vielmehr in einem ausführlichen unmittelbar an

das Mini�terium zu er�tattenden Berichte abgeben und näher motiviren

�ollen. Eínem �olchen Berichte i�t zugleich Ab�chrift des dem Candida-
ten ertheilten Zeugni��es beizufügen. Das Königl. Con�i�torium und

Provinzial:Schul-Collegium wird beauftragt, von der obigenVerfügung
die Directoren und Rectoren der Gymna�ien und höhern Bürger�chulen
�eines Bezirks zur Nachachtung in Kenntniß zu �eßen.

Berlin, den 11. Februar 1832.

No. 130. Schreiben des Mini�terii der Gei�tlichen, Unterrichts- und

Medicinal: Angelegenheitenan den Königl. General -Major und

Commandeur �ämmtlicher Cadetten :- An�talten von Brau�e, bes

treffend die Dispen�ation der als Gouverneurs bei den Königl.
Cadetten-An�talten ange�tellten gelehrten Schulamts-Candidaten von

der Abhaltung des Probejahrs.
Dem in Ew. — geehrte�ten Schreiben vom 19. d. M. enthaltenen

Antrage gemäß, will das Mini�terium die als Gouverneurs bei den

Königl. Cadetten-An�talten ange�tellten gelehrten Schulamts-Candidaten
von der Abhaltung des ge�eßlich vorge�chriebenen Probejahrs hierdurch
dispen�iren , jedoch nur unter der Bedingung, daß �ie ein von Ew. —

ausge�telltes Zeugniß beibringen, aus welchem hervorgeht, daß �ie wenig:
�tens ein ganzes Jahr hindurch bei der Königl. Cadetten-An�talt unter-

richtet, und in den ihnen übertragenen, in die�em Zeugni��e näher an-

zugebendenLectionen die erforderliche Lehrge�chicklichkeitentwickelt haben.
Berlin, den 29. März 1832.

No. 131. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts- und Medicinal; Angelegenheitenan das Königl. Provinzial-
Schul : Collegíúumzu N. N., die Seitens der Directoren oder

Rectoren der Gymna�ien und hôhern Bürger�chulen den Schulamts-
Candidaten úber das von ihnen abgehalteneProbejahr auszu�tellen-
den Zeugni��e betreffend.

Das Mini�terium genehmigt auf den Bericht des Königl. Provin-
zial:Schul-Collegiums vom 14. d. M. hiermit, daß die Directoren oder

Rectoren der Gymna�ien und höheren Bürger�chulen �eines Bezirks
die den Schulamts-Candidaten Úber das von ihnen abgehaltene ‘Probe:
jahr auszu�tellenden Zeugni��e und Begleitungsberichtenicht, wie in der

Verfügung vom 11. v. M. be�timmt i�t, dem Mini�terio, �ondern un-

mittelbar dem Königl. Provinzial: Schul : Collegio ein�enden , welches
demnäch�t die�e Zeugni��e und Berichte voll�tändig hierher einzu�enden
hat. Berlin, den 29. März 1832.

No. 132. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medicinal:Angelegenheitenan das Königl. Provinzial-
Schul

-

Collegium zu N. N., die Anwei�ung der Directoren und

Rectoren der Gymna�ien und höhern Bürger�chulen zur Er�tattung
der Berichte über die bei den gedachten An�talten das Probejahr
ablegenden Schulamts-Candidaten betreffend.

Das Königl. Provinzial:Schul-Collegium wird auf den Antrag in
dem Berichte vom 27. ve M. hierdur< ermächtigt,die Directoren und
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Rectoren der Gymna�ien und höhern Búrger�chulen der Provinz N. N.

anzuwei�en, Ab�chrift der Berichte, welche �ie über die bei den gedachten
An�talten das Probejahr ablegenden Schulamts-Candidaten nach Ablauf
des Lektern an das Mini�terium er�tatten, gleichzeitigauh dem Königl.
Provinzial-Schul-Collegioeinzureichen.

Berlin, den 7. November 1832.

C, An�tellung der Lehrer.
(Patronat) :

Be�tallungen und Einführung,
No. 133. Circular-Verfügungder Section fúr den öffentlichenUnter-

richt an �ämmtliche Gei�tliche und Schul-Deputationen der Königl.
Regierung, betre��end die Be�tätigung der An�tellung der obern

Lehrer an den Gymna�ien und gelehrten Schulen,
Da der $. 38, lit. h. der Ge�chäfts-In�truction der Regierungen

noch niht von allen Gei�tlichen und Schul - Deputationen gehörig be-

folgt wird und eine Erklärung fordert, �o wird der Gei�tlichen und

Schul- Deputaticn Einer Königl. Regierung nachrichtlich bekannt ge-
macht, daß unter den obern Lehrern der Gymna�ien und gelehrten
Schulen, deren Be�tätigung nach vorgedachtem Paragraph der Section

für den öffentlichenUnterricht vorbehalten i�, diejenigen Lehrer ver-

�tanden werden , deren Aemter vermöge der Fundamental: Anlage der

Schule zunäch�t für den Unterricht în der nah Ver�chiedenheit der

Größe der An�talten drei oder vier obere Cla��en be�timmt �ind, al�o
außer den Rectoren oder Directoren in der Regel noch die Prorectoren,
Conrectoren, Subrectoren oder Subconrectoren, ferner an den Schu-
len, deren obere Lehrerden Titel Profe��oren führen, alle diejenigen,
welchen er �tiftungsmäßigzukommt, undan �olchen endlih, wo weder

die�es Prádicat, noch die �on�t gewöhnlichen Benennungen der obern

Lehrer gelten, diejenigen, welche als Oberlehrer oder unter andern gleich-
lautenden Namen ange�telltwerden. Hiernach wird die Deputation an-

gewie�en, wegen aller �eit Emanationjener Jnftruction �chon be�eßten
Oberlehrer�tellen, deren Be�tätigungnoh nicht eingeholt i�, gehörigzu
berichten, und ihre Be�tätigung nachzu�uchen.

Berlin, den 21. October 1810.

No. 134. Verfügung an die Königl. Regierungzu Königsberg, die

Einführung der �tädti�chen Schullehrerin ihre Aemter betreffend.
Der Königl. Regierung gereichtauf die in dem Berichte vom 30,

Juni d. J. enthalteneAnfrage, wie es mit Einführung der �tädti�chen
Schullehrer in ihre Aemterzu halten, zum Be�cheide, daß bis auf et-

wanige anderweiteVerfügungdie Lehrer der Königl. gelehrtenSchulen
durch ein Mitglied des Con�i�toriums,hingegendie der �tädti�chen Schul-
an�talten dur< ein Mitglied des Magi�trats und den Superintendenten
eingeführt werden, wona<h der dortige Magi�trat auf �einen Bericht
vom 1s. Juni d. J. zu belehren und die Einführung des N. zu ver-

fúgen i�t. Berlin, den L. Augu�t 1816.

No. 135. Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-

terrihts- und Medizinal : Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, betreffend die Be�ebung aller Lehr�tellen bei den Gym-
na�icn und Schullehrer-Seminarien,Seitens des Mini�teri.

Des Königs Maje�tät haben mittel�t Allerhöch�terCabinetsordre vom

30, v. M, zu befehlengeruht, daß die Be�timmung im $. 7. der Dien�t:
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In�truction für die Provinzial-Con�i�torien, vermöge welcher fhnen die

An�tellung und Beförderung der Lehrer bei den gelehrten zur Univer-

�ität entla��enden Schulen und bei den Schullehrer-Seminarien zu�teht,
und nur in Rúk�icht der Rectoren und oberen Lehrer bei �olchen ge-
lehrten Schulen, ingleichen wegen der Directoren bei den Schullehrer-
Seminarien die Genehmigungdes vorge�ebten Mini�terii einzuholen i�t,
für jeßt �uspendirt �ein, und die Be�eßung aller Lehr�tellen bei den

gedachten Schulen und Seminarien überall unmittelbar von dem Mini-

�terio abhangen �oll. Die�e Allerhöch�te Be�timmung haben des Königs
Maje�tät in der Ab�icht zu erla��en geruht, um das Mini�terium Aller-

höch�t den�elben dafür verantwortlih machen zu können, daß bei den

erwähnten Schulen und Seminarien fortan keine Lehrer ange�tellt wer-

den, welche der Jugend �tatt gründlichenUnterrichts verderbliche Grund-

�äße einflôßen. Jndem die�er Allerhöch�te Befehl. dem Königl. Con-

�i�torio hierdur< zur pflihtmäßigen Nachachtung bekannt gemacht wird,
erwartet das Mini�terium zugleich, daß das Königl. Con�i�torium die

erhöhte Verantwortlichkeit, welche auh für da��elbe aus die�em Aller-

höch�ten Befehleerwäch�t, le>ndig erkennen, bei den von ihm zu machen-
den Anträgen in Betreff der an gedachten Schulen und Seminarien zu
be�ebenden Lehr�tellen mit der gewi��enhafte�ten Um�icht verfahren und

zu einer definitiven An�tellung als Lehrer, nah der ausdrü>lich von

Sr. Maje�tät dem Könige erfolgten Be�timmung, Keinen eher in Vor-

{lag bringen werde, als bis es �ih durch die �orgfältig�te und genaue�te
Práúfung von den Grund�äßen und der bisherigen Denk: und Handlungs-
wei�e des Anzu�tellenden vergewi��ert hat. Bis hierüber voll�tändige
Gewißheit in jedem einzelnen Falle erlangt i�t, dürfen Candidaten nur

unfixirt und unter Auf�ichr Lehr�tellen anvertraut werden, und die Vor-

�chläge�ind ausdrü>lich hierna<h zu ri<ten. Daß hierunter wirklich
(iles ge�chehen �ei, was die Erreichung der Allerhöch�ten Willensmei-

nung Sr. Maje�tät des Königs erfordert, hat das Königl. Con�i�torium
in Hin�icht jedes neu anzu�tellenden oder weiter zu befördernden Lehrers
niht nur in jedem cinzelnen Falle ausdrü>klich zu demerfen, �ondern
auch von jedem Einzelnen, welcher fortan zu einer Lehr�telle wird in

Vor�chlag gebracht werden, eine �pezielle �i< Uber die Grund�äke und die

bisherige Handlungswei�e des Anzu�tellenden in allen �einen Lebens-
Verhältni��en verbreitende Nachwei�ung einzureichen, in welcher Alles,
was in die�er Hin�icht für oder wider den�elben �pricht, aufs genaue�te
anzugeben i�, und für deren Richtigkeit das Con�i�toriuum dem Mini-

�terio verantwortlich bleibt. Berlin, den 6. October 1819,

No. 136. Circular - Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�t-
lichen, Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheitenan die Königl.
Con�i�torien , betreffend die Entla��ung der Lehrer an den Gymna-
�ien und Schullehrer-Seminarien, ehe �ie anderweit anzu�tellen.

Auf den Grund der Allerhöch�ten Cabinetéordre vom 30. Septem-
ber 1819 und in Verfo!g der desfall�igen unter dem 6, October de��elben
Jahres erla��enen Mini�terial - Verfügung wird dem Königl. Con�i�torio
zur Pflicht gemacht, von jeßt an feinen Lehrer an einem Gymna�io
oder Schullehrer-Seminario Behufs �einer anderweitigen An�tellung
aus �einem bisherigen Amte zu entla��en, ohne vorher die desfall�ige
Genehmigung des Mini�terti eingeholt zu haben.

Berlin, den 4. Juli 1822.
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No. 137. An�tellung von Auslándern.
Es i�t zur Kenntniß Seiner Maje�tät des Königs gekommen, daß

gegenwärtig häufiger als �on�t zu Lehr�tellen an inländi�chen Schulen
Ausländer vorge�chlagen und ange�tellt worden , welche zum Theil nicht
einmal auf inländi�chen Univerjfitäten und Bildungs«An�talten �tudirt
haben, und deren Grund�äße und Ge�innungen mit Sicherheitnicht
beurtheilt werden können. Seine Maje�tät der König haben daher
mittel�t Allerhöch�ter Cabinetsordre vom 21, v. M. zu befehlengeruht,
daß die�es Verfahren fortan abge�tellt werden �oll. l

Zu Folge einer weiteren Allerhöch�ten Be�timmung i�t überhaupt bei

An�tellungen im Lehrfache von dem unabänderlichen Grund�ale aus-

zugehen, daß' öffentlicheLehran�talten weder dur bloße wi��en�chaftliche
Vildung der Zöglinge, noch dadurch, daß auf ihnen nur keine �chädlichen
und verderblichen Ge�innungen und Nichtungen erzeugt und befördert
werden, ihren Zweerreichen, �ondern daß lebterer neben der wi��en-
�chaftlichen Bildung auch darin be�teht, in den Zöglingen Gefinnungen
der Anhanglichkeit,der Treue und des Gehor�ams am Landesherrn und
am Staate zu erwecken und zu befe�tigen, und daß daher Lehr�tellen
nur denjenigen, die auch in ‘die�er lektgedachten Beziehung volles Ver-
trauen verdienen, úbertragen werden �ollen.

Das Mini�terium macht die�e Allerzôch�ten Be�timmungen hierdurch
der Königl. Regierung zur gewi��enhafte�ten Nachachtung bekannt, und

erwartet, daß die�elbe bei Be�ebung erledigter Lehr�tellen an Elementar-
und Bürger�chulen, deren Auf�icht und Verwaltung in Folge der Aller-

höch�ten Dien�t - Jn�truction vom. 23. October 1817 von der Königl,
Regierung re��ortirt, �o wie bei Be�tätigung der von Privat: Patronen
und Gemeinden dazu erwählten Subjecte den obigen Vor�chriften ge:
máß-aufs púnkttich�te verfahren werde. Zugleich wird die Königl. Re-

gierung in Folge des Allerhöch�ten Befehls angewie�en, auch die bereits

ange�tellten Lehrer an �ämmtlichen Elementar- und Bürger�chulen in

die�er Rück�icht auf das �treng�te zu controlliren, und bei eigner Verant-

wortlichkeit der Königl. Regierung und ihrer einzelnen Mitglieder jede
fich ergebende Spur entgegenge�eßter Richtungen und Aeußerungenun-

verzüglichdem Mini�terio anzuzeigen und hierunter einer unzeitigen und

�chädlichen Nach�icht �ich nicht �chuldig zu machen.
Berlin, den 12. Juli 1824.

No. 138, Anfragen der Regierungen bei An�tellungen.
Nach Erlaß der, Seitens des Mini�teri des Jnnern und der Poli-

zei bis auf weitere Be�timmung ergangenen, Circular-:Verfügungenvom

23. Mâárz und 29. Mai d. J., in Betreff �olcher An�tellung von Gei�t:
lichen und Schuliehrern, welche verfa��ungésmáäßig der Königl. Regie-
rung �on�t ohne Anfrage zu�teht, hat cine nähere Berathung Statc ge-
funden, und beide Mini�terien haben �ih in Folge der�elben dahin ver-

einigt, daß, um gleichzeitigden jenen Verfägungen zum Grunde liegen-
den Zwe zu erreichen, und do< der, mit den einzelnen Anfragen ver-

bundenen Belä�tigung Überhobenzu �ein, an�tatt der �peziellen Anfrage
für jeden einzelnen Fall aus den, bei der Königl. Regierung �chon nach
der allgemeinen Ordnung nothwendig befindlichen, Nachwei�ungen der

Candidaten der Theologie und des Schulfachs diejenigen extrahirt wer-

den �ollen, welche �eit Michaelis 1819 von der Univer�ität abgegangen
�ind. Die�e extrahirten Nachwei�ungen hat �odann die Königl. Regie-
rung dem- Mini�terio der Gei�tlichen, Unterrichts: und Medicinal-Ange-
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legenheitenmit Bemerkung über die thr bekannt gewordene Per�önlich:
_kéït der Candidaten, und von Monat zu Monat die Li�ten der Neu-

hinzugekommenen,in �ofern Fälle die�er Art vorgekommen �ind, einzu-
reichen, welchemnäch�t der Königl. Negierung diejenigen Jndividuen
bezeichnet werden �ollen, bei deren An�tellung als Gei�tliche oder als

Schullehrer zuvörder�t bei dem gedachten Mini�terio angefragt und

de��en Ent�cheidung abgewartet werden muß. Wenn der Fall vorkommt,
daß Candidaten in dem Bezirk der Königl. Regierung ange�tellt oder

befördert werden �ollen, welche in einem andern Negierungsbezirkge-
prüft worden, und �ich daher noh auf keiner der von der Königl. Re-

gierung eingereichten Nachwei�ungen befunden haben, �o �ind die�elben
zur näch�ten monatlichen Nachwei�ung zu bringen, oder wenn die Sache
dringend, i�t der Fall be�onders zur Kenntniß des Mini�terii der Gei�t-
lichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheftenzu bringen, und in
einem �olchen zur be�ondern Anfrage gelangten Fall immer nur dann
mit der An�tellung vorzugehen, wenn in einem Zeitraum von drei

Wochen, mit Aus�hluß der Zeit des gewöhnlichen Po�tenlaufs, keine

Erinnerung dagegen gemacht worden i�t.
Berlin, den 20, Juli 1824.

No. 139. Re�cript úber die An�tellung der Ge�ang-, Zeichnen: und

Schreiblehrer.
Das Mini�terium �ieht �h veranlaßt, hierdur<hanzuordnen: 1) daß

die Ge�ang-:, Zeichnen: und Schreiblehrer bei den Gymna�ien
von jest an nicht weiter, wie es wohl bisher der Fall gewe�en i�t,
förmlich ange�tellt, �ondern nur auf gegen�eitige halbjährlicheKündigung
angenommen werden; — 2) die gedachten Hilfslehrer �ollen bei ihrer
Annahme nicht, gleich den ordentlichen be�tallten Lehrern, vereidigt, viel-

mehr �oll ihnen nur ein dem Jnhalte der unter dem 17. Dec. 1799

ge�eßlich vorge�chriebenen Eidesformel gleiches Ver�prehen abgenommen,
ihnen die Bedingung der augenbli>lihen Entfernung, falls �ie im min-

de�ten gegen ihr an Eides Statt gegebenes Ver�prechen handeln �ollten,
ausdrú>klih gemacht, und ein hierüber abzufa��endes Protocoll von ih-
nen unterzeichnet werden; — 3) die Annahme der mehr gedachten
Hilfslehrer der Gymna�ien �oll auh fernerhin, wie bisher, der vor-

herigen Genehmigung des Mini�terii unterliegen.
‘

Das Königl. Con�i�torium wird beauftragt, den obigen Be�timmun-
gen gemäß bei der Annahme der Ge�ang-, Zeichnen-und Schreiblehrer
der Gymna�ien �eines Bezirks zu verfahren.

Berlin, den 13. Augu�t 1824.

No. 140. Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums des Juitern
und der Polizei an �ämmtliche Königl. Regierungen, die Be�ekung
der Lehrer�tellen an �tädti�chen gelehrten Schulen auf vorherige
Anfrage bei dem Königl. Polizei-Mini�terium betreffend.

Da �eit einiger Zeit häufig Subjecte, die auf Univer�itätenin Um-
trieben befangen gewe�en �ind, und zum Theil an hochverrätheri�chen
Verbindungen Theil genommen haben, in Lehrämter, welche die Be�tä-
tigung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen und Unterrichts-Ange-
legenheiten niht bedürfen, ange�tellt, und von den Königl. Regierungen,
aus Unbekannt�chaft mit jenen Verhältni��en, be�tätigt worden�ind; die
An�tellung �olcher Jndividuen aber eben �o �ehr dem Allerhöch�tenWillen

-

Sr. Maje�tät des Königs entgegen, als gemein�chädli<hund für die
Wüúrde des Lehr�tandes herabwürdigendi�t, fo veranla��e ih die Königl.
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Regierung, bis auf Welteres bei jeder Be�e6ung eines Rectorats , Con:
rectorats oder einer anderen ordentlichen Lehrer�telle an einer �tädti�chen
gelehrten Schule, zu welcher Lehrer, welche �tudirt haben, erforderltch
�ind, vor der Be�tätigung bei dem Polizei-Mini�teriutnanzufragen, ob

gegen die An�tellung des gewählten oder prä�entirten Subjects in poli-
zeilicher Hin�icht etwa Bedenken obwalte, und bei die�êèrAnfrage nicht
allein die voll�tändigen Taufnamen der�elben, �ondern auch die Univer-

�itäten, auf welchen die�elben �tudirt haben, anzuführen, welchemnäch�t
die Be�cheidung auf das aller�chleunig�te erfolgen �oll. Die Königl.
Regierung erhält zugleich den Auftrag, das Verzeichniß der in Jhrem
Departement an gelehrtenBürger�chulen ange�tellten Lehrer einzureichen.

Berlin, den 23. März 1824.

No. 141. Cabinetsordre,die An�tellung und Entla��ung der Directoren
bei den Gymna�ien betreffend.

Jch genehmigeauf Jhren Antrag vom 21. d. M., daß die Be-

�egung der Schuldirectorate bei den Gymna�ien, �o wie die Ver�ezung
die�er Beamten, wie bisher, auch fernerhin, ohne Jmmediatanfrage,
von der Unterrichté-AbtheilungJhres Mini�terii ge�chehe.

Berlin, den 26. Februar 1825.

Friedri<h Wilhelm.
An den Staatsmini�ter Freiherrn v. Alten�tein.

No. 142, Ernennung zum Lehramte dur< die Mini�terien.
Seine Maje�tät der König haben mittel�t Allerhöch�ter Cabinets:

ordre vom 8. Márz d. J. mir zu eröffnen geruht, daß die unterm
12, April 1822 und 21. Mai 1824 aus be�onderen und erheblichen
Gründen in An�ehung der Be�eßung der Lehrer�tellen erla��enen Aller-
höch�ten Be�timmungendur< die Königl. Cabinetsordre vom 31. De-
cember v. J+ keineswegsaufgehobenworden, �ondern daß vielmehr die

nähere Einwirkung des mir Allergnädig�t übertragenen Mini�teriums
auf die An�tellung des ge�ammten Lehrer: Per�onals an den gelehrten
Schulen und Semînarien vorer�t noch erforderlich �ei, und daß ich �o-
nach die betreffenden Provinzial: Behörden anzuwei�en habe, �tatt der

nach der Allerhöch�ten Cabinetsordre vom 31. December v. Y. lit. B.
No. $. auf vorhergehendebe�ondere Anwei�ung von der Erledigung und
der Wicederbe�ezung von dergleichen Stellen zu er�tattenden Anzeige,
�olche bis auf Weiteres allgemeineintreten zu la��en. Dem Allerhöch-
�ten Befehle Sr. Maje�tät. des Königs zufolge fordere ih daher d

hierdur< auf, in Beziehung auf die An�tellung des ge�ammten Lehrer-
Per�onals in den gelehrcenSchulenund Seminarien, bei eintretender
Vacanz bis auf WeiteresAnzeigean mich zu er�tatten und Hin�ichts
deren Be�ehung meine Anwei�ung zu erwarten.

Berlin, den 3. Mai 1826.

No- 143. Be�tätigungdur< das Mini�terium.
Dem Königl.Con�i�torium und Provinzial: Schul: Collegiumwird

auf die Anfrage in dem Berichte vom 18, v, M., die Be�eßung der

Lehrer�tellen an den Gymna�ien und Seminarien betreffend, hierdurch
eróffnet, daß es einer Anzeige der Stunden-Lehrer an den Gymna�ien,
deren contraftmäßigeAunahme von den Directoren oder den Patronen
�tädti�cher Gymna�ien abhängig i�t, Behufs ihrer Be�tätigung von dem

Mini�terio niht bedarf. Hingegen mü��en die un�tudirten Hilfslehrer
an den Seminarien ,. deren Stellen etatsmäßig �ind, und welche nicht
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interimi�ti�h, �ondern definitv ange�telit werden, dem Mini�terio zur
Genehmigungangezeigt werden. Dies kann aber unterbleiben bei �olchen
un�tudirten Hilfslehrern an den Seminarien, denen bloß zur Aushilfe
theils in den Seminarien, theils in den mit den Seminarien verbun-
denen Schulen einzelne Lectionen auf cine be�timmte Zeit übertragen
werden. Berlin, den 17. Juni 1826.

An das Königl. Con�i�torium und Provinzial - Schul: Collegium zu
Königsberg in Pr.

No. 144, Die Be�tallungen der Lehrer betreffend.
Das Königl. Con�i�toriuum und Provinzial - Schul :- Collegium wird

auf den Bericht vom 2. d. M. hierdur< ermächtigt, die Be�tallung
für den Schulamts- Candidaten N. als Lehrer am Gymna�io zu N.
unter Bezugnahme auf die gegenwärtige genehmigende Verfügung des

Mini�terii zu be�tätigen. Zugleich will das Mini�terium das Königl.
Con�i�torium und Provinzial-Collegium ermächtigen, die Be�tallungen
aller Gymna�ial: Lehrer, welche von jeßt an nac vorher erfolgter Ge-

nehmigung bei den Gymna�ien der dortigen Provinz ange�tellt werden,
unter Bezugnahme auf die jedesmalige genehmigendeMini�terial-VerfÖ-
gung entweder unmittelbar ausfertigenzu la��en, oder die�elben, wenn �ie
von den Scholarchaten oder Curatoren der Gymna�ien ausgefertigt
werden , zu be�tätigen. Berlin, den 17. Juni 1826.

An das Königl. Con�i�torium und Provinzial Schu! : Collegium zu
Mün�ter.

No. 145. Ausfertigung der Be�tallungen.
Dem Königl. Con�i�torio und Provinzial:Schal-Collegio wird hier-

neben die mit dem Berichte vom 17. v. M. eingereichte, von dem Mi-

ni�terio confirmirte Be�tallung für den — zu weiterer Veranla��ung
remittirt. Jn Zukunft kann die Einreihung der Be�tallungen der mic

Genehmigung des Mini�teri bei den Gymna�ien ange�tellten Lehrer Be-

hufs ihrer Be�tätigung unterbleiben; jedoch hat das Königl. 1c. in den

auszufertigenden Be�tallungen die Verfügung des Mini�teri , durch
welche die An�tellung des betreffenden Lehrers genehmigtworden , aus:

drücélichanzuführen. Die Be�tallungen der Directoren der Gymna�ien
hingegen mü��en nah wie vor Behufs der Be�tätigung hierher cinge-
reicht werden. Berlín, den 21. Juni 1826.

An das Königl. Con�i�torium und Provinzial: Sul - Collegium zu
Königsberg in Pr.

No. 146, Desgleichen.
Das Mini�terium genehmigtauf den Bericht des Königl. Con�i�torii

und Provinzial -Schul- Collegii vom 7. d. M. hiermit, daß der bis-

herige interimi�ti�he Lehrer N. am Gymna�io zu N. definiciv bei die�er
An�talt ange�tellt werde, und ermächtigt das — hierdurch, unter Bezug-
nahme auf die gegenwärtige genehmigendeVerfügung die Be�callung
fúr ihn auéfertigen zu la��en. Auf gleicheWei�e i�t in allen ähnlichen
Fällen zu verfahren, und es kann die Einreichung der Be�tallungen der

mit Genehmigung des Mini�terii an den Gymna�ien ange�tellten Lehrer
Behufs der Be�tätigung fernerhin unterbleiben; nur muß în den Be-

�tallungen auf die desfall�ige genehmigendeVerfügung jedesmal ausdrü-

lih Bezug genommen werden. Die Be�tallungen für die Rectoren



287

und Directoren der Gymna�ien �ind aber nah wie vor zur Be�täcigung
hierher einzureichen. Berlin, den 24. Juni 1826.

|

An das Königl, Con�i�torium und Provinzials Schul-Tollegiumzu
Breslau.

No. 147. Circular - Re�cripe des Königl. Mini�terii der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheitenan �änimtlicheKönigl.
Con�i�torien und Provinzial Schul -Collegien, und an �ämmtliche
Königl. Regierungen, die Be�ezung der Zeichnenlehrer- Stellen an

den Gymna�ien und höhern BVürger�hulen durch geeignete Sub-

jecte betreffend.
Um zu bewirken, daß zu den Zeichnenlehrer:Stellenan den Gymna-

�ien und hôöhernBürger�chulen nur �olche Sabjecte gewählt und in

Vor�chlag gebracht werden, welche nicht nur die erforderliche Kun�tfer-
tigkeit, �ondern auch die niht weniger nöôthigeLehrge�chi>klichkeitbe-

�iben, will das Mini�terium hierdurch fe�t�eben, daß in der Regel von

jebt an bei Be�ekung der gedachten Stellen nur �ol<he Candidaten , die

mit einem genügendenQualifications- Atte�te der hie�igen Königl. Aca-
demie der Kün�te ver�ehen �ind, berük�ihtlgt werden, und daß �olche in

Concurrenz mit andern, die ihre Tüchtigkeit als Lehrer nicht �on�t nach:
wei�en können, den Vorzug ‘haben �ollen. Das Mini�terium beauftragt
das 2c., die�er Be�timmung nicht nur �elb�t in vorkommenden Fällen bei

Erledigung von Zeichnenlehrer:Stellen an Gymna�ien (Bürger�chulen)
Königl. Patronats gewi��enhaft nachzukommen,�ondern auch die�elbe
den �cádti�chen Patronen �eines (ihres) Bezirks zur Nachachtung be-
fannt zu machen. Berliu, den 2. April 1827.

No, 148. Verfügung des Königl, Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-
terrihts- und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Confi�torien und Provinzial-Schul-Collegienund �ämmtliche außer-
ordentliche Regierungs: Bevollmächtigtenan den Univer�itäten , be-

treffend das Verfahren bei Ausfertigung von Be�tallungen.
Umbei Ausfertigung von Be�tallungen hinführo ein gleichförmiges

Verfahren herbeizuführen, i�t von dem Königl. Staatsmini�terium un-

term 18. Juni d. J. Folgendes be�chlo��en worden :

1) Jn allen Be�tallungen , welche ein be�timmtes Dien�tverhältniß
andeuten, in welchem der Beamte zu einer gewi��en Behörde 1c. �tehen
�oll, wenn al�o Jemand zum Vor�tande einer Behörde oder eines ein-

zelnen Dien�tzweiges ernannt wird, �o muß die Behörde 2c. genannt
werden , bei welcher die An�tellung erfolgt. Jn allen andern Fällen
aber fommt die nähere Bezeichnung der Behörde, An�talt, des Orts, wo

die An�tellung erfolgt,nicht mehr in die Be�tallung, �ondern ín die Ver-

fügung 2c., mit welcher die Be�tallung zugefertigt wird. — 2) Der

Betrag des Gehalts oder Einkommens �oll gleichfalls nicht mehr in die

Be�tallung aufgenommen , �ondern dem betreffenden Jndividuo durch
das vorgedachteZufertigungs-Re�cript, oder durch ab�chriftliche Mitthei-
lung der an die betreffenden Ca��en oder Behörden ergangenen Anwei-

�ungen eröffnet werden, wie viel da��elbe nach dem Etat, oder falls Ab-

weichungen von dem�elben eintreten, nach den deshalb be�onders ergan-
genen Be�timmungen an Gehalt und Emolumenten zu beziehen hat.
Indem das Mini�teruum das Königl. Con�i�torium 2€. hiervon zur
Nachricht und Nachachtung in Kenntniß �eßt, bemerkt da��elbe zugleich,
daß vor�tehende Be�timmungen auf Gei�tliche und Elementar- oder Com-
munal -Schullehrer, deren Be�tallungen oder An�tellungs : Decrete viel:
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mehr fernerhin ganz in bisherigerArt auszufertigen �ind, nicht Anwen:
dung finden, wohl aber auch auf Univer�itäts- und Gymna�ial : Lehrer
an Königl. Jn�tituten, welche in der Kategorie der Staatsdiener �tehen.

Berlin, den 22. October 1833.

No. 149. Zula��ung der Ausländer zu Schul�tellen.
Von der Anfrage der Königl. Regierung in dem Berichte vom 16.

v. M., die An�tellung re�p. Be�tätigung der aus dem Auslande beru-

fenen Lehrer und Schulamts - Candidaten betreffend, nimmt das Mini-

�terium Veranla��ung, ihr in der ab�chriftlichen Anlage die an die Pro-
vinzial-Schul:Collegiengerichtete Verfügung vom 15. Juli pr. zu çcom-

municiren, nah welcher ausländi�che Schulamts-Bewerber zu den dies-

�eitigen Schul�tellen nur dann zuzula��en �ind, wenn �ie vor einer inlän:

di�chen Prúfungs-Commi��ion die Prúfung mit Auszeichnungbe�tanden
haben. Berlin, den 3. December 1833.

An die Königl. Regierung zu Magdeburg.
Beilage. Dem Königl. Provinzial-Schul- Collegio wird nach-

�chriftlich hierdurch befannt gemacht, daß des Königs Maje�tät nach
dem Vor�chlage des Mini�teriums, mittel�t Allerhöch�ter Cabinetsordre
vom 30. v. M., den Provinzial - und Prúfungs-:Behörden zwar ge-
�tatten wollen, daß �ie ausländi�che junge Schulamts -Candidaten, vor-

ausge�ebt, daß �ie �ich úber die Bildung, welche �ie erhalten, unv über

ihre �ittliche Würdigkeit dur< vor�chriftémäßige Zeugni��e auswei�en
fônnen, zu den Candidaten - Prüfungen zula��en, ihnen aber das Wahl-
und An�tellungs - Fähigkeits: Atce�t nur unter der Bedingung ertheilen
dúrfen, wenn ihnen das Zeugniß der unbedingten Tüchtigkeit,
vorzüglich oder �ehr gut be�tanden zu haben, gegeben werden

fann, von welcher Be�timmung die Königl. Provinzial-Schul:Collegien
die �ich Meldenden �chon vor der Prüfung in Kenntniß �eßen mü��en.
Hiernach �ind die wi��en�chaftlichen Prüfungs-Commi��ionen zu in�truiren.

Berlin, den 15. Juli 1832,

No. 150. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medicinal:Angelegenheitenan das Königl. Provinzials
Schul : Collegium zu Magdeburg, das bei Ausfertigung von Be-

�tallungen zu beobachtende Verfahren betreffend.
Die in der Circular-:Verfúgungvom 22. October d. J. enthaltenen

Be�timmungen in Betreff des, bei Ausfertigung von Be�tallungen
hinführo zu beobachtenden gleihförmigen Verfahrens, beruhen auf einem

Be�chlu��e des Königl. Staatsmini�teriuums, und das Mini�terium der

Gei�tlichen 2c. Angelegenheiten i�t nicht befugt, davon ganz abzugehen,
und nach dem Antrage des Königl. Provinzial-:Schul-Collegiums in dem

Berichte vom 6. v. M. es hin�ichtlichdes Lehrer: Per�onals an Gym-
na�ien 2c. lediglichbei der, in dem Ge�chäfts-Bezirke des Königl. Pro-
vinzial - Schul: Collegiíums bisher üblich gewe�enen Einrichtung zu be-

la��en. Die von dem Königl. Provinzial-Schul-Collegium aufge�tellten
Bedenken er�cheinen auch in der That gar nicht �o erheblich, um da-

nach jene Be�timmungen für ganz unausführbar oder niht anwendbar

halten zu können, vielmehr i�t es jedenfalls wohl thunlich, den Be�tal-
lungen eine �olche Form zu geben , daß �ie der amtlichen Stellung und

Wirk�amkeit der betreffenden Individuen angeme��en �ind und dabei auch
der aus der oben gedachten Circular-:VerfúgunghervorgehendenAb�icht
möglich�t ent�prechen. Berlín, den 8. December 1833.
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D, Amtsführung und per�önlihe Rechte und Pflichten
der Lehrer.

No. 151. Re�cript über den Gerichts�tand der Stadt�chullehrer.
Auf Eure Anfrage vom 6. v. M. ertheilen Wir Euch hiermit zum

Be�cheid, daß in der Regel alle Schullehrer, welche �tudirt haben, und

nach vorhergegangenerPrüfung der obern Landesbehördènzum wi��en:
�chaftlichen Unterricht der Jugend be�tellt worden, der Gerichtsbarkeit
des Landesju�tizcollegi unterworfen �ind. Jnde��en bleibt Euch üÜber-

la��en, die Gerichtsbarkeit über �olche Schulbedienten na<h Bewandtniß
der Um�tände in einzelnenFällen den Untergerichten zu delegiren und zu
�olcher Delegation �cheint �ich auh die Om�che Vormund�chaft, wodurch
Eure Anfrage veranlaßt worden, unbedenklich zu qualificiren 2c.

Berlin, den 9. November 1801.

No. 152. Verfügung des Königl. Departements für den Cultus und

öffentlichenUnterricht an �ämmtliche Gei�tliche und Schul: Depu-
tationen der Königl. Regierungen, betre��end die den Lehrern an

den Gymna�ien und Schulen beizulegenden Titel.
Der Gei�tlichen und Schul - Deputation Einer Königl. Regierung

wird auf den Bericht vom 20. v. M. erdôffnet,daß es bei dem von

dem Departement für den Cultus und öffentlichenUnterricht gemachten
Unter�chiede zwi�chen obern und untern Lehrern nie die Ab�icht gewe�en
i�t, die bisher bei den Schulen gewöhnlichen Prädicate der Lehrer ab-

zu�chaffen, fondern nur dem Statt gefundenen Mißbrauche des Pro-
fe��ortitels, welcher zu freigebigLehrern an Schulen ertheilt worden i�t,
zu �teuern. Es hat daher fein Bedenken, daß die Prädicate: Prorector,
Conrector und Subrector �olchen obern, und das Prädicat Schulcollege
�olchen untern Lehrernan Gymna�ien, höhern Bürger: und Töchter-
�chulen, welche dies wün�chen, beigelegtwerde. Ueberall aber i�t
es unpa��end, die BenennungUnterlehrer als Titel zu gebrauchen, in-
dem díe untern Lehrer lieber �chlechthin Lehrer genannt werden können.
Die Gei�tliche und Schvl- Deputation wird hiernach in An�ehung der

�chon ange�tellten Lehrer ohne weitern Bericht zu verfahren autori�irt,
und angewie�en, wegen der künftig anzu�tellenden bei den Vocationen
hierauf Rük�icht zu nehmen. Berlin, den 9. Juni 1812,

No. 153. Auszug aus einer Circular - Verfügungdes Königl. Mini�te-
riums des Jnnern an �ämmtliche Königl. Con�i�torien , betreffend
das Nangverhältniß der Gei�tlichenzu den weltlichen Ständen.

Des Königs Maje�tät haben auf die Vor�chläge der Allerhöch�t an-

geordneten gei�tlichenCommi��ion und" auf den darauf er�tatteten Be:

richt des Staatsmini�terii in Betreff der Verbe��erung -des prote�tanti:
�chen Kirchenwe�ens unterm 27, Mai und 26, November v. J. Aller-

hôch�te Be�timmungen zu exla��en geruht, wovon für jeßt dem Königl.
Con�i�torio Nach�tehendes,vorzüglichdie Kirchen-Verfa��ung Betreffendes,
bekannt gemacht wird.

7) Eine allgemeineBe�timmungdes Rangverhältni��es der Gei�t:
lichen zu den weltlichen Ständen i�t nicht nôthig befunden. Für feier-
liche Gelegenheitenals Leichenbegängni��e,und für gemein�chaftliche
Ge�chäfte, haben Se. Maje�tät inde��en zu be�timmen geruht, daß die

ei�tlichen Räthe in den Behörden mit den weltlichen nah Alter ihrer
Patente,auh die Superintendenten mit den Regierungs- und Land-

râthen,die Pfarrer mit den Stadträthen , Domaineneund Ju�tiz-
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beamten, die General: Superintendenten aber mit den Regierungs:Di-

rectoren gleichen Rang, bei gei�tlichen Feierlichkeiten aber, wenn �ie da:
bei in Function �ind, den Vortritt haben �ollen 2c.

Berlín, den 2. Januar 1817.

No. 154, Verfügung an das Königl. Con�i�toriuum zu Danzig, die

Anfertigungund Ein�endung der Conduitenli�ten der Gei�tlichen und

Lehrer betreffend.
Das Königl. Con�i�torium wird in Verfolg der unterm 29, April c.

an da��elbe erla��enen Verfügung hiermit aufgefordert, die einzureichende
Conduitenli�te der ge�ammten obern Gei�tlichkeit und des Lehrerper�onals
ali den Gymna�ien �eparatim anzufertigen und einzu�enden. Auch �ind
die Directoren und Lehrer an den Elementar: Schullehrer - Seminarien
in die úber das Lehrerper�onal einzureichende Conduitenli�te mit aufzu-
nehmen. Jn der über das gedachte Lehrerper�onal anzufertigenden
Conduitenli�te i�t Folgendes anzugeben:

H) Vor- und Zunamen des Lehrers und Titel, den er bei der Schule
führt. — 2) Alter. -—— 3) Dien�tzeit Überhaupt und bei die�er Schule
in�onderheit, — 4) Allgemeine Angabe der Lehrobjecte, in denen er un-

terrichtet, Zahl �einer wöchentlichenLehr�tunden , �owehl überhaupt, als

auh in Hin�icht der einzelnen Lehrobjecteund Cla��en. — 5) Urtheil
úber ihn als Lehrer, namentäich ob er pünktlich und gewi��enhaft im

Dien�te i�t, und ob er bei der Jugend in Liebe und Achtung �teht,
auh wie er die Disciplin handhabt. — 6) Urtheil über �ein �ittliches
Betragen. — 7) Ober fleißig fort�tudirt, und �ofern er Schrift�teller
i�t, welches �eine neue�ten Werke �ind.

Da es fúr das Mini�terium wichtig und nothwendig i�t, in fort-
währender möglih�t genauer Bekannt�chaft mit den Directoren und

Lehrern aller Gymna�ien und Schullehrer: Seminarien des ganzen
Staats zu bleiben, �o erwartet das Mini�terium von dem Con�i�torio,
daß es die in Frage ge�tellcen Punkte in Hin�icht der Lehrer �eines
Con�i�torial:Bezirks aufs gewi��enhafte�te erledigen werde.

Berlin, den 18. Juli 1819,

No. 155, Verfúgung des Unterrichts-Mini�teriums über die Heiraths-
Con�en�e der Gymna�ial-Lehrer.

:

Die Ent�cheidung der Anfrage des - Köntgl. Con�i�toriums vom

19. v. M., von wem den Gymna�ial : Lehrern die Heiraths : Con�en�e
zu ertheilen �ind, ergiebt �ih aus $. 41. der Regierungs- und $. 7,
der Con�i�torial: Jn�truction. Da nâmli<h nah $. 40. der Regie-
rungs- Jn�truction die Regierungs: Prä�identen nur für die Beamten
der Regierungen und die den�elben untergeordneten Beamten die Hei:
raths-Con�en�e ausfertigen, nach $. 7. No. 10. der Con�i�torial:-Fn�truction
aber die Lehrer bei den gelehrtenSchulen, welche zur Univer�ität ent-

la��en, lediglih unter dem Con�i�torio �tehen, �o muß von den bei den

Schulen die�er Art ange�tellten Beamten, �o wie von den Beamten der

Con�i�torien und der Medicinal-Collegien,der Heiraths-Con�ens bei dem

vorge�eßten Oberprä�identen, als Prä�identen des Con�i�toriums und des

Medicinal-Collegiums,nachge�uht werden, doch bedarf es bei denjenigen
Mitgliedern des Con�i�toriuums und des Medicinal: Collegiums, welche
als Mitglieder der Regierung den Con�ens bei dem Regierungs: Prä-
�idíum nachzu�uchen haben, keines zweiten Con�en�es des Oberprä�identen.

Berlin, den 13. September 1819.
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No. 156. Verfügung an das Königl. Con�i�torium zu Breslau, be-

treffend die An�tellung 2. der Lehrer.
Zugleich wird das Königl. Con�i�torium beauftragt , allen Lehrern

an den Gymna�ien �eines Vezirks die Wei�ung zu geben,daß wenn �ie
neben ihrem Lehramte am Gymna�io noch bei irgend einerandern ôf-
fentlichen Lehran�talt Lectionen ertheilen, oder überhaupt nd ein ande-

res öffentlichesAmt úbernehmenwollen, �ie hierzu in jedem einzelnen
Falle vorher die Erlaubniß des Königl. Con�i�torii einzuholenhaben.

Berlin, den 18. November 1819.

No. 157. Círcular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medícinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, die Vervoll�tändigungder einzureichendenConduiten-
li�ten der Gymna�ial-:Lehrer betref�end.

|

Das Königl. Con�i�torium wird hierdurch aufgefordert, in den all:
| Jáhrlih dem Mini�teriumeinzureichendenConduitenli�ten der Lehrerder

Gymna�ien des dortigen Con�i�torial-Bereihs und zwar in der Colonne,
welche das Urtheil Über die Dien�tführung der Lehrer und über ihre
Haudhabung der Disciplin enthält, künftig noh ausdrü>li< anzumer-
ken, ob und wie weit die Lehrer und vorzüglichdie Directoren und
Rectoren der Gymna�ien bemüht �ind, auf das �ittliche Betragen der

ihnen anvertrauten Jugend auch außerhalb der Schule wohlthätig ein-

zuwirken, ihren häuslichen Fleiß zu controlliren,und �ich auf eine an-

geme��ene Wei�e und ohneEingri�fe in die elterlichen Rechte zu verge-
wi��ern, daß ihre Schüler auh außerhalb des Schulunterrichts �i<
eines an�tändigen, ge�itteten und frommen Lebenswandels befleißigen.

Berlin, den 29. Juni 1824,

No. 158. Re�cript des Königl.Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
richts- und Medicinal : Angelegenheitenan das Königl. Provinzial-
Schul-Collegiuumzu N. N., die Vertretung von Lehrern,in�ofern
�olche ohne deren eigene Schuld nôthig wird, betreffend.

Das König!. Provinzial-Schul-Collegium hat in dem Bericht vom

30, v. M. darauf angetragen , wegen der Vertretungvon Lehrern, in

�ofern �olche ohne deren eigene Schuld nôthigwird, eine allgemeine
Be�timmung zu erla��en. Das Mini�terium be�chränkt�ich jedo< auf
die Frage, welche zu dem vorliegenden Berichtedie Veranla��ung gege-
ben hat, und eröffnet dem Königl. Provinzial-Schul- Collegio,daß die

zur Landwehr eingezogenen Lehrervon ihren Amtsgeno��en, gleich an-

deren Staatédienern, welcheim ähnlichen Falle �ih befinden, unent-

geldlich vertreten werden mü��en.
Berlín, den 9. September 1832,

No. 159. Verfügung des Königl.Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-
terri<hts- und Medicinal: Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen , betreffend das Eingehen ehelicherVerbindungen von

nur provi�ori�ch ange�tellten Lehrern.
Es �ind mehrereFälle vorgekommen, daß provi�ori�h ange�tellte

Lehrer ehelicheVerbindungen eingegangen �ind, wodur< ihr Schick�al,
wenn �ie nach demErgebniß der zweiten Prüfung nicht habendefinitiv
be�tätigt werden können, und al�o haben entla��en werden mü��en, ein

höch�t trauriges geworden i�t. Das Mini�terium nimmt Veranla��ung,
die Königl. Regierung hierdur<h aufzufordern, die Superintendenten
und Schul: În�pectoren zu beauftragen, provi�ori�ch ange�tellte Lehrer
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in vorkommenden Fällen auf eine angeme��ene Wei�e zu warnen, vor

ihrer definitiven An�tellung ehelicheVerbindungen einzugehen.
Berlín, den 24. März 1833.

No. 160. Re�cript des Köntgl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal: Angelegenheitenan das Königl. Provinzial:
Schul-Collegiumzu Coblenz, betreffend die den Religionslehrern an

fatholi�chen Gymna�ien zu gebende äußere Stellung.
Das Mini�terium i� mit dem Antrage des Königl. Provinzial:

Schul- Collegi in dem Berichte vom 12. v. M., betreffend die den

Religionslehrern an den fkatholi�hen Gymna�ien zu gebende äußere
Sezèllung, einver�tanden, und genehmigthiermit, daß die ordentlichen
Religionslehrer, welche den Religionsunterricht dur<h alle Cla��en des

Gymna�iums und den hebräi�chenUnterricht in den obern Cla��en er-

theilen, die Andachtsübungender Gymna�ia�ten leiten, und zu dem Be-

bufe�elb�tredend über ihre gelehrteBildung �ich hinreichend ausgewie�en
haben mú��en, den Oberlehrern im Range gleichge�tellt werden, und mit

die�en an den betreffenden Gymna�ien nach der Anciennität rangiren,
Berlin, den 2. Juli 1833,

i /
E, Die Conferenz der Directoren der Gymna�ien in

den Provinzen.
No. Jl /

Genehmigung des Vereins der Gymna�ial: Directoren in

e�tphalen.
Das Mini�teriumfindet gegen den mittel�t Berichts vom 21. Mai c.

von dem Königl. Con�i�torio vorgelegten Plan zu einem zu �tiftenden
Vereíne unter den Directoren der Gymna�ien der Provinz We�t-
phalen vorläufig nihts zu erinnern, und will hierdur< wenig�tens ge-
nehmigen, daß im Herb�te d. J. eine Zu�ammenkunft �ammtlicher
Gymna�ial-Directoren der Provinz We�tphalen für die von dem Königl.
Con�i�torio angegebenen Zwecke unter dem Vor�iße des Con�i�torialraths
Kohlrau�h dur<h das Königl. Con�i�torium veran�taltet werde, Zur
Be�treitung der Ko�ten, wel<e durch die�e Zu�ammenkunftfür die be-

treffendenDirectoren erwach�en werden,will das Mini�terium nah dem

Antrage des Königl. Con�i�torii nicht nur die Summe von Zweihundert
Thalern für die�es Jahr außerordentlichaus dies�eitigen Fonds bewilli-

gen, �ondern auch ge�tatten, daß das hoch Fehlende aus den Fonds der-

jenigen Gymna�ien entnommen werde, welche die Rei�eko�ten ihrer Di-
rectoren ohne Be�chwerde tragen fönnen. Das Königl, Con�i�torium
wird ermächtigt, die eben gedachte Summe von 200 Thalern aus den

dortigen Provinzial: Schul - Fonds vor�hußwei�e zahlen zu la��en, und

demnäch�t auf Wiederer�tattung die�es Vor�chu��es aus dies�eitigen Fonds
anzutragen. Ueber die Verwendung die�er mehrgedachtenSumme, o
wie úber das Ergebniß der im näch�ten Herb�te zu haltenden Zu�am-
menkunft erwartet das Mini�terium im Laufe des Monats December c-

einen ausführlichen Bericht, und wird näch�tdem über die Fort�ezung
ähnlicher Zu�ammenkünfte der Gymna�ial: Directoren in Form eines
Vereins näher ent�cheiden. Berlin, den 3, Juli 1823.

An das Königl. Con�i�torium zu Män�ter.
No. 162. Desgleichen in Preußen.

:

Das Mini�terium hat von der mit dem Berichte des Königl.Pro-
vinzial- Schul :Collegii vom 7. Jult ec. eingereichten �ehr zwe>mäßigen
Verfügung, welche unterm 4. ejusd. in Folgedes Re�cripts des Mi-
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ni�terii vom 8. Februar e. von dem Königl. 2c. an die Dlrectoren der

Gomna�ien �eines Bezirks erla��en worden |, mit einem lebhaften
Intere��e nähere Kenntniß genommen, und �ieht [�ich gern veranlaßt,
dem Referenten, Schulrath N. , �eine be�ondere Zufriedenheic hierdurch
zu erfennen zu geben, Daß auch in der dortigen Brovinz die Dí-
rectoren der Gymna�ien zu einer ähnlihen Conferenz, wie �ie
in der Provinz We�tphalen Statt gefunden hat, vereinigt werden,
findet das Mini�terium wün�chenswerthund zwe>mäßig, und will zur
Be�treitung der Ausgaben, welche die im künftigen Sommer zu hal-
tende er�te Conferenz verur�achen wird, nah dem Antrage des Königl. 1c.

die Summe von 100 bis 130 Thalern aus dies�eitigen allgemeinen
Fonds bewilligen. Das Mini�terium beauftragt das Königl. 1c., wegen
der gedachtenConferenzdas weiter Erforderliche zu verfügen, und dem:

näch�t úber die Ergebni��e der�elben hierher zu berichten.
Berlin, den 23. September 1830.

An das Königl. Provinzial-Schul-Collegiumzu Königsberg in Pr.

F, Disziplinar-Verfahren und Amts-Ent�eßuizg.
No. 163. Circular-Verfügung an �ämmtliche Königl. Con�i�torien, be-

treffend die Entla��ung der Lehrer von den Gymna�ien und Bürger:
�chulen aus ihren Aemtern.

Um den mannigfaltigen Nachtheilen vorzubeugen, welche in dem

Lehrgange und der ganzen Einrichtung der Gyrima�ien häufig dadurch
ent�tanden �ind, daß bei den�elben ange�tellte Lehrer nah ciner kurzen
Kündigungsfri�t die Erlaubniß zum Uebertrite in andcre amtliche Ver:

háltni��e nachge�uht und erhalten haben, trägt das Mini�tecium dem

Königl. Con�i�torio hterdur< auf, �ämmtlichen Lehrern an den Gym:
na�ien �eines Bezirks bekannt zu machen, daß �ie von jet an, wenn �ic
thre Stellung aufzugeben gedenken,ein halbes Jahr vorher und zwar

jedesmal zu O�tern oder Michaelisder vorge�eßten Behörde �chriftliche
Anzeige davon zu machen,und ihre Entla��ung nachzu�uchen haben.
Die�e Be�timmung i� von jet an în die Be�tallungen der bei den

Gymna�ien �owohl Königl.als Privat:Patronats anzy�tellenden Lehrer
als Bedingung der An�tellungaufzunehmen,und wird das Königl. Con:

�i�torium aufgefordert, hiernah die zur Ausfertigungvon Be�tallungen
fár Lehrer an Gymna�ien berehtigtenMagi�trate und Privat - Patrone
mit der erforderlichen Anwei�ung und Ermächtigungzu ver�ehen.

Berlin, den 7. Juli 1823.

No. 164. Vérleßungder Pflichten gegen den Staat.
Die actenmáäßigvorliegendenBewei�e, daß die bicherigenVor�chrif:

ten und Maaßregeln nicht gênügtk haben, die verkehrten und nachtheiii:
gen Richtungen und Ge�innungen , welche hin und wieder auf höhern
und niedern Lehran�taltenwuchern, zu unterdrücken,haben des Könige
Maje�tät be�timmt,unterm 21. d. M, mehrere nachdrüklichereBefehle
úber die�en Gegen�tandzu ertheilen. Nach den�elben i�t überhaupt bei

An�tellungen im Lehrfachevon dem unabänderlihen Grund�aße
auszugehen,daß öffentlicheLehran�talten weder dur< bloße wi��en�chaft:
liche Bildung der Zöglinge, noh dadurch, daß auf ihnen nur keine

�chädlichen und verderblichen Ge�innungen und Richtungen er-

zeugt und befördert werden,ihren Zweekerreichen, �ondern daß lebterer
neben der wi��en�chaftlichenBildung auch darin be�teht, in den Zöglin:-
gen Ge�innungen der Anhänglichkeit,der Treue und des Gehor�ams
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am Landesherrn und Staate zu erwe>en und zu befe�tigen, und daß

dahLehr�tellen nur denjenigen, die auch in die�er lestgedachten Be-

ziehung volles Vertrauenverdienen, úbertragen werden dürfen.
Seine Maje�tät haben dem Mini�terium der Gei�tlichen, Unterrichts-

und Medicinal:-Angelegenheitenbefohlen, die dem�elben untergeordneten
Provinzial - Behörden hiernah und zugleich dahin anzuwei�en, daß �ie
auch die bereits ange�tellten Lehrer in die�er Rück�icht auf das �treng�te
controlliren und, bei eigener Verantwortlichkeit die�er Behörden und

ihrer einzelnen Mitglieder, �ich ergebendeSpuren entgegenge�eter Rich-
tungen und Aeußerungen�ofort nicht allein gedahtem Königl. Mini�te-
ríum, �ondern auch gleichzeitig der Königl. Regierung, als Provinzial:
Polízet:Behörde, anzeigen und hierunter ciner unzeitigen und �chädlichen
Nach�icht fich nicht �chuldig machen.

Indem ih die Königl. Regierung hiervon in Kenntniß �ebe, beauf:
trage i< Sie, auh Jhrer Seits die�em Gegen�tande fortge�ebt ern�te
Dard Pamteiezu widmen, und die Jhr untergeordneten Polizei: Be-
hôrden hiernah anzuwei�en, auch die von Ihr bemerkten oder Jhr
vom Königl. Con�i�torium oder von den Polizei:Behörden mitgetheilten
oder �on�t zu Jhrer Kenntniß gekommenen Spuren verkehrter, verderb-

licher und tadelnswüärdigerRichtungen und Ge�innungen ohne jede
Nach�icht nicht allein �ogleich dem Polizei-Mini�terium anzuzeigen, �on-
dern auch näher zu ermitteln und demnäch�t darüber weiter zu berichten.

Es ver�teht �ih Übrigens von �elb, daß der Königl. Regierung
eben die�e landespolizeilihe Pflicht in An�ehung der, in allen andern

Zweigen des öffentlichenDien�tes ange�tellten, Beamten in gleichem
Maaye obliegt. Ganz be�onders erwarte ich dies in Beziehung auf
alle Beamte meines Re��orts. Die Königl. Regierung hat in�onderheit
dahín zu �ehen und nachdrücklich zu wirken, daß die jüngeren öffent:
lichen Beamten , �ie mögen in der eigentlichen Admini�tration oder in

jedem andern öffentlichenDien�tverhältni��e �tehen, in da��elbe nicht die

verderblichen Be�trebungen und Grund�ätze der allgemeinen Bur�chen-
�chaft oder bur�chen�chaftlih eingerichteter Verbindungen übertragen.
Dies i�t um �o mehr �chle<hthin nothwendig und wird der Königl.
Regierung um �o nachdrüklicher zur Pflicht gemacht, als die in den

Königlichen und andern Staaten ange�tellten neuern Unter�uchungen
actenmäßig dargethan haben , daß es die�er Verbindung durch ge�eß-
und ehrwidrige Mittel bisher gelungen war, des dagegen erla��enen
Verbots ungeachtet, �ich zu erhalten, und daß die�elbe nicht allein auf
einer �trafbaren Richtung gegen alles Be�tehende, und auf dem thöôrich-
ten Jrrwahn, daß die Jugend zu de��cn vermeintlichen Verbe��erung
berufen �ei, beruht, �ondern auh von hochverrätheri�chenVerbindungen
als Mittel zur Erreichung ihrer �taatsgefährlichen Zweckebefördert und

geleitet wird. Der Königl. Regierung und insbe�ondere dem Prä�idium
der�elben wird daher die �treng�te und unnach�ichtliche Aufrechthaltung
die�er Vor�chriften und Be�timmungen zur Pflicht gemacht.

Berlin, den 25. Mai 1824.
Der Mini�ter des Jnnern und der ‘Polizei.

An die Königl. Regierung zu N.
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Extract.
No. 165. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medicinal- Angelegenheitenan die Königl.Regierung
zu Oppeln, wegen nachzu�uchender Genehmigung bei Einleitung
fiscali�her Unter�uchungengegen Kirchen- und Schulbediente.

Das Mini�terium fertige der Königl. Rezierung die Anlagen ihres
Berichts vom 17. v. M. mit dem Eröf�nen zurück, daÿ bis auf etwa:

nige weitere Be�timmung des Mini�teriums die Königl. Regierung bei

Einleitung fiscali�cher Unter�uchungengegen Kirchen- und Schulbediente
zuvor die Genehmigungdes Mini�teriums nachzu�uchen hat, wie �olche
bei den Civilbeamten überhaupt nach der Allerhöch�ten Cabinetsordre
vom 3, Augu�t v. J. bei den vorge�eßten Mini�terien eingeholtwerden

�oll. Berlin, den 8. Juli 1825.
°

No. 166. Allerhöch�te Cabinetêordre an das Königl. Staatsmini�te-
rium, betreffenddas Verfahren in den Fällen, wenn Staatöbeamte

wegen mangelnder Dien�lführung und morali�cher Gebrechen zur
Pen�ionirung in Vor�chlag gebracht werden,

Jch finde Mich veranlaßt, dem Staatsmini�terium Meine Be�tim-
mungen über das Verfahren zu erôffnen, welches in �olchen Fällen zu
beobachten i�t, wenn ein Staatsöbeamter niht wegen phy�i�cher oder

gei�tiger Untüchtigkeir zur Verwaltung �eines Dien�tes, �ondern wegen

mangelhafter Dien�tführung und morali�cher Gebrechen, die jedoh den

Antrag auf �eine Dien�tent�ekung oder Dien�tentla��ung nah den Ge-

�ehen niht begründen, zur Pen�ionirung in Vor�chlag gebracht werden

�oll, Jn einem �olchenFalle �oll da��elbe Verfahren, welches bei Dien�t-
entla��ungen im admini�trativen Wege dur<h Meine Ordre vom 21. Fe-
bruar 1523 vorge�chriebeni�t, doh mit der Magßgabeeintreten, daß es

einer protocoilari�chenIn�truction der That�achen nicht bedary, vielmehr
hinreicht, daß von Seiten der antragenden Behörde dem zu pen�ioni
renden Beamten der Antrag �elb�t und die ihn veranla��enden Gründe
be�timmt und unumwundenbekanntgemacht werden. Er wird darüber
mit �einer Rechtfertigungausführlich gehört, und die Verhandlung
hiernäch�t dem Staatsmini�terium eingereicht, welches, gemäß Meiner
Ordre vom 21, Feóruar 1823, �chriftlichvon zweien Räthen referiren
läßt und den Be�chluß nah der Mehrheitder Stimmen abfaßt. Wird
der Be�chluß auf Pen�ionirung gerichtet,�o muß er zugleich über „den

Betrag der�elben erfolgen. Gehört der zu pen�ionirende Beamte zur
Cla��e derjenigen, deren Patente von Mir vollzogen werden, �o wird
der Be�chluß des Staatemini�teriumsMir unmittelbar zur Be�tätigung
eingereicht, indem es der bei unfreiwilligenDien�tentla��ungen vorge:

�chriebenen Ein�endung der Verhandlungenan den Staatörath Behufs
eines Mir zu er�tattendenGutachtens in �olchen Fällen nicht bedürfen
�oll. Gehört er nicht zur Cla��e der Beamten, deren Patente Ich
Selb�t vollziehe, �o wird der Be�chluß dem betreffenden Mini�terium
zuge�tellt , welches die weiteren Verfügungen darauf erläßt. Wenn ein

�olcher Beamter nah dem Be�chlu��e der Mehrheit zur Pen�ionirung
nicht qualificirtgefunden wird, �o hat es dabei �ein Bewenden, und

etwanige Disciplinar?Maaßregelnwerden dem vorge�ehten Mini�terium
überla��en. Hä�t dagegen die Mehrheit dafür, daß er nah den erinit-

telten That�achen ohne Pen�ion zu entla��en �ci, �o i�t die Sache, gemäß
Meiner Ordre vom 21. Februar 1823, weiter einzuleiten. Das Staats-

mini�terium hat in vorkommenden Fällen hiernach zu verfahren. Es i�t
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jedoch ní<t erforderli, daß die�e Be�timmungen durch die Ge�eb�amm-
{ung oder die Amtsblätterbekannt gemacht werden, vielmehr genügt es,
daß Meine Ordre jeder Provinzial : Regierung zugefertigt und in jedem
einzelnen Falle dem Beamten, wider den ein �olches Verfahren eröffnet
wird, die Ur�ache de��elben auf den Grund Meiner allgemeinenBe�tim-
mung bekannt gemacht werde. Berlin, den 16. Augu�t 1826

Friedrih Wilhelm.
An das Staatsmini�terium.

No. 167. Allerhöch�teCabinetsordre an das Königl. Staatsmini�terium,
die Zulä��igkeit einer im admini�trativen Wege zu eröffnendenUn-

ter�uchung wider die zur gerichtlichenUnter�uchung gezogenen , aber

nicht zur Dien�tent�ebung verurtheilten Staatsbeamten betreffend.
Auf den Bericht des Staatsmini�teriums �ee Jch zur Be�eitigung

der Zweifel, die wegen der Zulä��igkeit einer im admini�trativen Wege
zu erôffnendenUnter�uchung wider einen zur gerichtlichenUnter�uchung
gezogenen, aber nicht zur Déen�tent�ezung verurtheilten Staatsbeamten
ent�tanden �ind, Folgendes fe�t :

1) Wenn der Beamte in der gerichtlichen Unter�uchung auf den

geführten vollen Beweis der Un�chuld oder wegen Mangels an Bewei-

jen völlig frei ge�prochen worden ($$. 413, 414. Criminal - Ordnung),
�o i�t es nicht zulä��ig , daß wegen de��elben Gegen�tandesim Verwal-

tungswege eine neue Unter�uchung wider ihn eröffnet werde, vielmehr
muß das richterliche Erkenntniß aufreht erhalten bleiben. — 2) F�
der Beamte durch richterliches Urtheil entweder mit einer Strafe belegt
oder nur vorläufig freige�prochen worden ($$. 409 —412. Criminal-

Ordnung), �o kann wegen de��elben Gegen�tandes im Verwaltungswege
eine neue Unter�uchung Statt �inden, �obald nah den Ge�eßen die

Wiedereröf�nung der Unter�uchung im Rechtswege zulä��ig �ein würde
und der Gegen�tand in einer zum admini�trativen Verfahren vor�chrifts-
máßig gewie�enen Dien�tvergehung be�teht. — 3) Wenn bei der gericht:
lichen Unter�uchung Um�tände zur Sprache gekommen �ind, welche,
wenn �ie gleich die Amtsent�ebung des Beamten nicht zur Folge gehabt
haben, dennoch �eine Amtswirk�amkeit gefährden können, �o kann nach
dem Erme��en der vorge�eßbten Behörde �owohl bei völligerFrei�prechung
(im Falle zu 1), als auh, wenn bei vorläufigerFrei�prechung oder er-

folgter Be�trafung keine die Erneuerungder Unter�uchung begründenden
Um�tände vorhanden �ind (itn Falle zu 2), auf die Pen�ionirung des

Beamten angetragen werden, wobei das dur<h Meine Ordre vom 16.

Augu�t 1826 vorge�chriebene Verfahren zu beobachten i�t. — 4) Die�en
Vor�chriften gemäß werden die Be�timmungen modificirt, die in Meiner
Ordre vom 15. Juli 1809 wegen der Dien�tentla��ungen enthalten �ind.
— 5) Wegen der Unter�uchungen wider Gei�tliche und Schuliehrer, �o
wie wider richterliche Beamte hat -es bei den be�onders ergangenen
Vor�chriften �ein Bewenden.

Das Staatswmini�terium hat die�e der öf�entlichen Bekanntmachung
nicht bedürfendenFe�t�ekungen als Disciplinar - Vor�chriften zur Kennt-

niß der Behörde zu bringen, und in vorkommenden Fällen demnäch�t
zu verfahren.

Berlin, den 4. September 1827.

Friedri<h Wilhelm.
An das Staatsmini�terium.
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No. 168. Allerhöch�te Cabinetsordre, betreffend dte unfreiwilligeEme-

ritirung oder Pen�ionirung der Gei�tlichen und Schullehrer.
Auf Jhren Bericht vom 31. März c. be�timthe Jh, daß gegen

Gei�tliche und Schullehrer,deren Vergehen na< dem Re�ultate einer,
in Gemäßheit MeinerOrdre vom 12. April 1822 geführtenDisciplinar-
Unter�uchung, niht mit dex Amtsentla��ung, �ondern nur mit einer

Strafver�ekuüg zu ahnden �ein würde, wenn leßtere wegen höheren
Alters oder wegen �on�t verminderter Dien�tfähigkeit des zu Ver�ebenden
nah Jhrem pflichtmäßigen Erme��en für nicht anwendbar zu erachten
i�t, �tatt der Strafver�ebung, deren unfreiwillige Emeritirung oder Pen-
�ionirung mit eínemnach dem Grade ihrer Ver�chuldung abzume��enden
geringern Emeritengehalte oder Pen�ionsbetrage, als den�elben außerdem
gebühren würde, von Jhnen fe�tge�eßt werden �oll. Sie haben die�e
Anordnung dur<h die Ge�cß�ammlung zur öffentlichenKenntniß zu

bringen. Berlin, den 27. April 1830.

Friedri< Wilhelm.
An den Staatsmini�ter Freiherrn v. Alten�tein.

No. 169. Allerhöch�teCabinetsordre an das Königl. Staatsmini�terium,
die Anwendung der Allerhöch�ten Be�timmungen vom 16. Augu�t
1$26 und 4, September 1827 wegen unfreiwilliger Pen�ionirung
der Staatsbeamten auf Lehrer an gelehrten Schulen und Univer-

fitäten betreffend.
Durch Meine Ordre vom 12. April 1822 hobe Jch fe�tge�eßt, daß

das Verfahren, welches nach den Vor�chriften des Landrechts und

Meinen be�onders erla��enen Be�timmungen bei Vergehungender Gei�t-
lichen und Schullehrer Statt finder, auf die bet einer ôffertlihen Un-

terrichtsan�talt ange�telltenLehrer,ohne Unter�chied, angewendet werden

�oll. Es hat hierbeiauh �ein Verbleiben. Da Jh indeß durch Meine
an das Staatsmini�teriumergangenen Verfügungenvom 16. Aug. 1826

und 4. Sept. 1827 wider �olche Beamte, denen die Amtsverwaltung
im Intere��e des Dien�tes nicht länger anvertraut werden darf, ein

Verfahren auf unfreiwillige Penfionirungangeordnet habe, �o will Jch
die�e Be�timmungen auh für die Lehrer an gelehrten Schulen und

Univer�itäten, welchen durch die Vor�chriften des Landrechtsdie Eigen-
�haft der Staatsbeamten beigelegt i�t, in Kraft treten la��en, und be-

�timme daher :
O

1) Das Verfahren auf unfreiwillige Pen�fionirung, welches Jch durch
deine Ordre vom 16. Augu�t 1826 für diejenigen Fälle angeordnet

habe, wenn ein Staatsbeamter wegen mangelhafter Dien�tführung und

morali�cher Gebrechen,die jedochden Antrag auf �eine Dien�tent�eßbung
nach den Ge�eßen nicht begründen, zur Pen�ionirung in Vor�chlag zu

bringen i�t, �oll au< bei den Lehrern an gelehrten Schulen und Uni;
ver�itäten în den�elben Fällen eingeleitet und nach den�elben von Mir

vorge�chriebenenFormen geführt werden. — 2) Eben die�es Verfahren
�oll in denjenigen Fällen, in welchen da��elbe nah Meiner Ordre vom

4. September 1827 wider einen zur gerichtlichen Unter�uchung gezoge-

nen, zur Dien�tent�ezungnicht verurtheilten Staatsbeamten im Discí-

plinarwege zu eröffnen i�t, auh gegen Lehrer an gelehrtenSchulen und

Univer�itäten Statt finden, die gerichtliche Unter�uchung mag wegen
Amts- oder wegen gemeinerVergehungengeführt worden �ein. Doch
�oll hierbei im Fall einer gemeinen Vergehung dem Erme��en des Mi-

ni�ters dex Unterrichts: Angelegenheitenîn Folge Meiner Ordre vom
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12, April 1822 Überla��en bleiben, ob der Fall dazu angethan �ei, �tart
des Antrages auf unfreiwilligePen�ionirung das �trengere Disciplinar-
Verfahren auf Dien�tentla��ung wider den zur gerichtlichenUnter�uchung
gezogenen und mit der Entla��ung nicht be�traften Lehrer zu eröffnen,
wogegen es im Fall einer Amtsvergehung bei der Be�timmung Meiner
Ordre vom 12. April 1822 verbleibt, nah welcher jede Amtsvergehung
eines ôffentlichenLehrers nur im Disciplinarwege zu unter�uchen und

zu be�trafen i�t. Hat jedo<h in be�ondern Fällen der Mini�ter der

Gei�tlichen und Unterrichts - Angelegenheiten�h dennoch veranlaßt ge-

funden, ausnahmswei�e eine gerichtlicheUnter�uhung wider einen der

Amtsvergehung be�chuldigten Lehrer anhängig zu machen, �o findet,
wenn der�elbe dur< das gerichtlicheErkenntniß entweder gänzlichfrei:
ge�prochen oder niht zur Amtsentla��ung verurtheilt wird, ein Disct-

plinar-Verfahren auf Amtsentla��ung nicht weiter Statt, vielmehr fann
wider einen �olchen Lehrer nur das Verfahren auf unfreiwillige Pen-
�ionirung im admini�trativen Wege eró��net werden. — 3) Da die

Be�timmungen des Allgemeinen Pen�ions - Reglements auf die Lehrer
nicht anzuwenden �ind, �o hat das Staatsmini�terium in jedem eintre-
tenden Fall auf den Vor�chlag des Mini�ters der Uncterrichts-Angelegen-
heiten über den Betrag der Pen�ion einen Be�chluß zu fa��en , de��en
Genehmigung bei Mir nachzu�uchen i�t, Die Bekanntmachung andie

betreffendenÜnterrichts- An�talten haben Sie, der Mini�ter der Unter-

rihts-Angelegenheiten,zu verfügen.
Berlin, den 27. März 1831.

Friedri<h Wilhelm.
An das Staatsmini�teríum.

No. 170. Allerhöch�te Cabinetéordre an den Königl. Staatömini�ter
Freiherrn v. Alten�tein, wegen des Disciplinar - Verfahrens bei

Vergehungen der Superintendenten, er�ten Gei�tlichen in den Re-

�idenzen und Directoren der Gymna�ien.
_

Wenn es auf einer älteren Einrichtung beruht, daß die Superinten-
denten, er�ten Gei�tlichen in den Re�idenzien und Directoren der Gymna-
�ien zwar von Mir ernannt, ihre Be�tallung aber von dem Mini�ter
der Gei�tlichen und Unterrichts-Angelegenheitenvollzogenwerden, �o er-

fläre i< Mich auf Jhre Anfrage über das Disciplinar:Verfahrenbei

Vergehungen �olcher Gei�tlichen und Schulbeamten damít einver�tanden,
daß wider �ie mit den�elben Formen verfahren werde, welche wider die

übrigen Gei�tlichen und Schullehrer vorge�chrieben �ind, indem die Be-

�timmung in Meiner Ordre vom 12. April 1622 No. 5. auf dem Ge-

�eb $. 101, Tit. X. P. IT. des Landrechts beruht, nah welchem nur

bei Bedingungen, zu welchen die Be�tallung vom Landesherrn voil-

zogen wird, die unmittelbare Be�tätigung eines auf Entla��ung des

Beamten erfolgten Be�chlu��es des Staatsraths erforderlichi�t. Bon

die�er allgemeinen Vor�chrift abzuweichen, i�t in Meiner Ordre vom

12. April 1822 nicht beab�ichtigt, wie denn die�elbe noh in den �päteren
Be�timmungen vom 21. Februar 1823 und 16. Augu�t 1526 zum

Grunde gelegt i�t. Jch überla��e Jhnen hiernach, in dem vorliegenden
Falle und fernerhin zu verfahren.

ö

Berlin, den 18. Juni 1831. '
Y

Friedrih Wilhelm.
An den Staatsmini�ier Freiherrn v. Alten�tein.
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No. 171. Auf�icht auf die politi�chen Ge�innutgen.
Zu Folge einer Allerhôch�ten Cabinetsordre vom 20, Juni haben

Seine Maje�tät der König das Verbot, fremde Lehran�talten zu be-

�uchen, auf die Univer�itäten be�chränkt, obwohl die früheren Ge�eke
auch den Be�uch fremder Schulen und Gymna�ien unter�agten. Ein

be�onderes Bedúrfniß �chien Seiner Maje�tät dem Könige hierzu nicht
vorhanden, de�to dringender aber, daß bei der An�tellung junger Leh-
rer an den inländi�hen Schulen und Gymna�ien mit gründlicherVor-

�icht verfazren und der Jugend - Unterricht Keinem anvercraut werde,
úÚber de��en biéher geführten Lebenöwandel nicht zuvor die genaue�ten
Erkundigungen und die Ueberzeugung gewonnen worden, daß er durch
feine Lehren der politi�chenSchwärmerei auf das Gemüch und díe

Ge�innungen �einer Schüler verderblich einwirken werde.

Das Miri�teríuum macht die�e Allerhöch�ten Be�timmungen hier:
dur< dem Königl. Provinzial - Schul : Collegium in Verfolg der Cir-

cular: Verfügungen vom 6. und 30. October 1819 und vom 12. Juli
1824 zur p�iihtmäßigen Nachachtung bekannt, unv erwartet zugleich,
daß das Königl. Provinzial - Schul: Collegium die erhöhte Verantwort-

lichkeit, weihe auh fúr da��elbe aus die�em Allerzöch�ten Befehle er:

wäch�t, iebendig erkennen, und hiernach, wie auh �hon bisher zur be-

�onderen Zufriedenheit des Mini�teriums ge�chehen i�t, �eine Vor�chläge
zur Wiederbe�ezung erledigter Lehr�tellen an Gymna�ien mit der ge-

wi��enhafte�ten Um�icht abme��en werde. Das Probejahr, welches
durch die Circular : Verfügung des Mini�teriums vom 25. September
1826 und im $. 33. des unter dem 20. April 1831 erla��enen Negle-
ments für die Präfungen der Candidaren des höheren Schulamts an-

geordnet worden, giebt dem Königl. Provinzial:Schul - Collegio eine

�ichere und �chi>liche Gelegenheit, die Schulamts- Candidaten noh vor

ihrer An�tellung au< in Hin�icht ihrer �ittlich -religió�en Denk - und

Handlungswei�e, und insbe�ondere ihrer poiti�chen Grund�äbe, genauer
kennen zu lernen, und das Mini�terium hegt zu dem Königl, Pro-
vinzial - Schu! - Collegiumdas wohlbegründete Vertrauen, daß da��elbe
die�e Gelegenheit �orgfaltig benuken werde, um bei den zu machenden
Vor�chlägen in Betreff der an den Gymna�ien zu be�eßenden Lehr�tel-
len dem Allerhöch�ten Befehle und der landesväterlichen Ab�icht Sei-
ner Maje�tát des Köónigsin allenPunkten zu ent�prechen,

Zugleich macht das Mini�terium dem Königl. Provinzial: Schul-
Collegio auf’s Neue zur. Pflicht, auh die bereits ange�tellten Lehrer
an den Gymna�ien in obiger Rü>k�icht auf's �treng�te zu controlliren,
und bei eigener Verantwortlichkeit des Königl. Provinzial: Schul -

Collegii und �einer einze!nen Viitglieder jede �ich ergebende Spur ent-

gegenge�eßter Richtungen und Aeußerungen�ofort dem Mini�terium
anzuzeigen, und. hierunter einer unzeitigen und �chädlichen Nach�icht
�ich nicht �chuidig zu machen. Es i�t von der größten Wichtigkeit,
die Gymna�ienvon Allem rein zu erhalten, was bei den Schülern
den Grund Zu unge�eblichen Be�trebungen legen könnte, welche bei
dem Be�uch der Univer�itäten, wie hier und da die Erfahrung gelehrt
hat, von den nachtheilig�ten Folgen. �ind. Das Mini�terium �ieht �ich
daher dringend veranlaßt, das Königl. Provinzial - Schul : Collegium
zu einer erhöhten Aufmerk�amkeit auf die�en Gegen�tand aufzufordern.
An �ich unbedeutende Er�cheinungen, wie ein gemein�ames Ab�ondern
einiger jungen Leutevon den Anderen, oder wenig�tens ein eigenes
An�chließen der�elben unter �ich zu irgend einem gemein�amen Zweck,
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�ei es auh um des Vergnügens willen, oder das Suchen von be�on:
derer Auszeihnung im Aeußeren und Abzeichen verdienen Aufmerk-
�amkeit, weil �olches gar leiht eine Hinneigung zu dem Verbindungs:
we�en auf Univer�itäten begründet. Es kann nicht die Ab�icht �ein,
durch allgemein zu erla��ende Verbote, wo keine Veranla��ung dazu
vorhanden i�t, er�t die Aufmerk�amkeit auf die�en Gegen�tand zu erre:

gen, oder Mißtrauen in die jungen Leute, welches leiht zu Ungehöri-
gem reizt, bli>éen zu la��en. Der richtige Tact der Directoren und

Lehrer wird, wo �i<h eine Spur einer Unordnung hierunter findet,
�olchen die re<hten Mittel an die Hand geben, die�elben ohne Auf-
�ehen, mic Ern�t, auf eine dem Verhältniß der Schuldisciplin ange-
me��ene Art zu be�eitigen und die Aufrechthaltung guter Sitte, als
deren Verlebung die Sache zunäch�t aufzufa��en i�t, zu bewirken.

Das Mini�terium mat dem Königl. Provinzial - Schul : Collegio
auf's geme��en�te zur Pflicht, da, wo �i irgend ein Verdacht zeigt,
daß eine nicht gehörige Handhabung der Disciplin oder ein Mangel
des Ern�tes im Unterrichte einen verderblichen Einfluß auf die Schü:
ler gewinnen könnte, durch alle zu Gebote �tehenden Mittel dem Uebel
vorzubeugen und nöcthigenfalls die Hilfe des Mini�teriums in An:

�pruch zu nehmen. Berlin, den 16. Augu�t 1833.
An �ämmtliche Königl. Provinzial-Schul- Collegien.

G. Erledigung der Lehrer-Stellen durch den Tod, und

Wittwen-Ca��en: We�en.
No. 172. Allerhöch�te Cabinetéordre vom 27. April 1816 wegen der

den Hinterbliebenen KöniglicherBeamten zu bewilligenden Gnaden-
und Sterbe- Quartale.

Auf den von dem Staats - Mini�terium wegen der Gnaden: und

Sterbe-Quartale ín dem Berichte vom 12, d. M. Mir gemachten
Vortrag will Jch genehmigen, daß 1) den Hinterbliebenen der Be-

amten, welche als Mitglieder und Subalterne resp. zu einem Colle-

gium gehören, oder bei dem�elben arbeiten, außer dem Sterbemonat,
jedesmal no< die volle Be�oldung für die zunäch�t folgenden drei

Monate, — 2) den Hinterbliebenen derjenigen Offizianten, weiche
nicht in collegiali�chen Verhältni��en �tehen, außer dem Sterbemonat

noch die Be�oldung fúr den näch�ten ‘Monat gezahle werden kann;
will auh ge�tatten, daß im leßteren Falle auh dann ein zwei- oder

dreimonatliches Gnadengehalt gezahlt werden darf, wenn die Ueber-

tragung der Stelle des Ver�torbenen ohne be�onderen Ko�tenaufwand
für die Staatsca��en erfolgen kann. — Wegen der Dien�twohnungen
be�timme Jch 3) daß nah dem Ab�terben eines Offizianten, die Se�:
�ions - und Arbeits�tube ohne Verzug geräumt, in �ofern die lebtere
aber �o belegen i�, daß �ie niht füglih von der Familienwohnung ab-

ge�ondert werden kann , eine andere Stude zum Arbeitszimmer einge-
räumt werden �oll, und daß die Familie des Ver�torbenen demnäch�t
auch für die Dauer der Gnadenmonate in der Dien�twohnung bleiben

darf. Sollte bei Ablauf des lezten Monats wegen des damit nicht
Übereintreffenden Miethsquartals das anderweite Unterkommen der
Familie Schwierigkeiten finden, fo �oll �olche entweder mit dem früher
eintretenden Miethsquartal die Wohnung räumen und durch den

Dien�t -Nachfolger für die Monate ent�chädigt werden, für welche ihr
eigentlich die freie Wohnung noh zukommt , oder die Familie �oll bis

zum näch�tfolgenden Miethsquartal darin bela��en werden, und nur
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verpflichtet �ein, dem Nachfolger im Dien�t ein gewöhnlichesAb�teige-
quartier fúr �eine Per�on und einen oder mehrere Dome�tiquen ein:

zuräumen, — Zugleich �ee Jch fe�t, daß ohne Rük�icht auf das bis:

herige Verfahren na< den obigen Grund�ätzen bei allen landesherr-
lichen Collegfen und Civil�tellen verfahren werden �oll, jedo<hmit Aus:

�{<luß der Gei�tlichen und Schullehrer und der Mitglieder der Acade-
mie der Wi��en�chaften, für welche resp. die Vor�chriften des Allgem.
Landrechts und des O�tpreußi�chen Provinzialrehts, �o wie die am

24. Januar 1812 von Mir vollzogenen Statuten na<h wie vor zu
befolgen �ind. VBerlin, den 27, April 1816.

' '
Friedri<h Wílhelm.

An das Staats - Mini�terium.

No. 173. Desgleichen. '

Unter den am 18. d. Més. von Jhnen angezeigten Um�tänden
bewillige Jch hierdur<h im Allgemeinen:

daß den Hinterbliebenender Pen�ionairs ohne Ausnahme außer
dem Sterbemonat noch ein Gnadenmonat zu Theil werden �oll.

Berlin , den 27, Mai 1816,

Friedri<h Wilhelm.
An den Staats - und Finanz-Mini�ter Grafen v. Bülow.

No. 174. Desgleichen.
Da Jch dur< Meine Ordre vom 27. Mai d. FJ. allgemein be-

�timmt habe,daß dea Hinterbliebenender Pen�ionairs ohne Ausnahme
außer dem Sterbemonat noh ein Gnadenmonatzu Theil werden �oll,
�o muß die�es auh auf die Hinterbliebenender pen�ionirten Militair-

per�onen angewendetwerden. Jch úberla��e Jhnen, das Weitere hier-
nah zu verfügen, Berlin, den 19,

Deremtber1816.

:
jréiedri<h Wilhelm.

An den Staats -: Canzler Für�ten v. Hardenberg '

No. 175. Allerhöch�te Cabinetsordrewegen der den Hinterbliebenen
Königl. Beamten zu bewilligenden Gnaden- und Scerbe:Quartale.

Auf den Bericht des Staats :- Mini�terii vom 3. d. Mts, �eße Jch
zur Declaration MeinerCabinetsordrevom 27. April 1816 hierdurch
fe�t, daß nur dasjenige, was die Hinterbliebenen eines Beamten , der

bemerkten Cabinetsordregemäß, an Be�oldung außer dem Sterbe-

quartal erhalten, fúr die�elbenGnadenbewilligungi�, — daß auf leßtere
kein Gläubiger des Ver�torbenenAn�pruch hat, — daß �olche der

Regel nach nur der Wittwe, den Kindern und Enkeln des Ver�torbe-
nen, ohne Rü�icht, ob �ie de��en Erben �ind, oder nicht, zu�teht, —

daß aber den Mini�tern als Departements - Chefs freigela��en i�t, im

Falle der Erbla��er der Ernährer armer Eltern, Ge�chwi�ter, Ge�chwi-
�terfinder oder Pflegekinder gewe�en i�, ausnahmswei�e den�elben das

Gnadengehalt anzuwei�en, und die Mini�ter jedenfalls befugt �ein �ol:
len, die Vertheilung de��elben unter die Hinterbliebenen zu reguliren
und de��en Verwendung zu beftimmen. Zugleich genehmige Jch, daß
die�e Be�timmungen wegen des Gnadengehalts auch auf den Gnaden:

monat, welcher denHinterbliebenen der Pen�ionairs außer dem Sterbe-
monac bewilligt i�t, angewendet werden.

Berlin, den 15. November 1819.

BE
Friedri<h Wilhelm.

An das Staats - Mini�terium.
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No, 176. Allerhöch�te Cabinetsordre, die Unter�túkung dürftiger
Gei�tlichen und Schullehrer, welche no< nicht ein Einfommen
von 400 Rthlr. genießen, aus Staatsfonds, um die Beiträge fúr
eine den Wittwen zu ver�ihernde Pen�ion von 100 Rthir. zu be-
�treiten, betreffend.

Die Anwendung der Cabinetsordre vom 10. December 1816, în
welcher Jch den künftig �ih verheirathenden Gei�tlihen und

Schullehrern , die no< niht 400 Rthlr. Einkommen haben , im Falle
der Dúrftigkeit, die Beiträge für eine der Wittwe zu ver�ichernde
Pen�ion von 100 Rthlr. aus Staatsca��en auf �o lange zuge�ichert
habe, bis ihre Einnahme auf die�en Betrag �ich erhöht, be�timme Jch
auf Jhren Bericht vom $. d. M. dahin:

daß die�e Zu�icherung �ich niht auf Königl. Patronats�tellen
ausë�chließlih be�chränken , �ondern auh den Privat: Patronats-
�tellen gleihmäßig zu Statten kommen �oll, daß aber in beiden
Fällen die Beiträge unter den in der Cabinetsordre fe�tge�eßten
Ein�chränkungen nur den im eigentlihen Seel�orgeramte an-

ge�tellten Gei�tlihen und den an Gymna�ien und die�en gleich
zu achtenden An�talten, an Schullehrer: Seminarien, �o wie an

höheren und an allgemeinen Stadt�chufen ange�tellten wirklichen
Lehrern zu Theil werden können, indem nur die�e Jndividuen
verpflichtet �ein �ollen, der Wittwenca��e beizutreten, wogegen
die Hilfslehrer �olcher An�talten und die Lehrer an �olchen Cla�s:
�en der�elben, die, als eigentlihe Elementar- Cla��en, nur die
Stellen der mit jener höheren Unterrichtsan�talt verbundenen

Elementar:-Schule er�eßben, zu dem Beitritt bei der Wittwen-
ca��e nicht verpflichtet, aber auh von obiger Begün�tigung aus-

ge�chlo��en �ind.
Ich autsri�ire Sie, den Mini�ter der gei�tlihen Angelegenheïiten,

hiernach, ohne weitere �pecielle Anträge, jedo<h nah vorheriger jedes-
maliger Einigung mit der General: Controlle, die Beiträge auf das

für die Verwaltung Jhres Departements jährlih ausge�eßte Dispo-
�itions - Quantum anzuwei�en. Berlin, den 17. April 1820.

Friedrich Wilhelm.

No. 177, Er�tattung der Beiträge zur Wittwenca��e.
Ueber die Be�timmungen der Allerhöch�ten Cabinetsöordre vom 10.

December 1816, durch welche den Gei�tichen und Schullehrerndie

Er�tattung der Wittwenca��en : Beiträge aus Staatsca��en zuge�tanden
worden war, wurden von ver�chiedenen Seiten Zweifel erregt, wes:

halb für nothwendig erachtet werden mußte, darüber nah zuvor er-

folgter Berathung des Königl, Staats: Mini�terii die fernerweite Ent-
�cheidung Sr. Maje�tät des Königs einzuholen. Allerhöch�tdie�elben
haben darauf durch die in beglaubigter Ab�chrift ©) beigefügte Aller-

hôch�te Cabinetsordre vom 17. April d. J. näher zu be�timmen ge-

ruht, welchen Jndividuen jene Wohlthat zu Theil und wie dabei ver-

fahren werden �oll.
| ; '

Indem nun die Königl. Regierung angewie�en wird, hiernah vor-

kommenden Falls zu verfahren, wird ihr zu ihrer NachachtungFol-
gendes eröffnet: 1) Zur Vermeidung etwaniger Mißver�tändni��e i�t
zu bemerken, daß dem Ausdru>ke „höhere und allgemeine Stadt:

Schulen
““

diejenige Bedeutung unterliegt, welche nach $9. 3. und 12.

*)_S, vor�tehend.
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des Entwurfs einer allgemeinen Schulordnung jenen Worten beigelegt
worden i�t. — 2) Ueber die eingehendenGe�uche um Er�tattung der

Witcewenca��en-: Beiträge i�t, wenn die Königl. Regierung die�elben bei

näherer Prüfung für gegründet erachtet, an das, Mini�terium der

Gei�tlichen 2c. Angelegenheiten zu berichten, welches im Falle der Ge-

nehmigung die Autori�ation zur halbjährlichen Er�tattung der Bei-

träge unter Mitzeichnung der General: Controlle ertheilen wird. Die-

�en Berichten muß beigefügtwerden: a) ein Atte�t, aus welchem der

Tag der Verheirathung hervorgeht,weil nur Jndividuen, welche nach
dem 10, December 1816 �ih verheirathet haben, die Beiträge er�tattet
werden fönnen;z dies Atte�t fällt weg, wenn das Ge�uch vor erfolgter
Verheirathung angebracht wird; b) eine �pecielle, von der Königlichen
Regierung als richtig zu atte�tirende Nachwei�ung des Dien�teinfkom-
mens; dabei i�t zu bemerken, ob und wie hoch die Stelle �chon früher
ge�chäßt oder angegeben worden, desgleichen c) ob der Bitt�teller auch
fon�t einer �olchen Unter�tüßung bedürftig i�t; endlih d) i�t die ge:
raue Kenntniß des halbjährlichenBeitrags aus�chließlih der Wech�el-
zin�en erforderlich, und hat die Königl. Regierung zu dem Ende den

Receptions: Schein originaliter einzu�enden. — 3) Auf den Grund
der vorerwähnten Genehmigungé- Re�cripte hat die Königl. Regierung
halbjährlih im Monat April und October jedes Jahres eine nach
dem atiliegenden Schema anzufertigende und zu atte�tirende Liquidation
der aus der Staatsca��e pro Termino O�tern und resp. Michael zu
er�tattenden Beiträge an das Mini�terium der Gei�tlichen Angelegen-
heiten einzu�enden, bei deren Anfertigung al�o nur auf eine richtige
Nachtragung des Zugangs und auf eîne genaue Prúfung, ob nicht die

betreffenden Jndividuen unterdeß aufgehört haben, Mitglieder der all-

gemeinen Wittwen- Verpflegungs- An�talt zu �ein, oder ob der Grund
der Bewilligung der Er�tattung noh Statt findet, gehalten werden

muß. Aendert �ih namentlichdie Dien�teinnahme eines der Compe-
tenten, �o muß die�e Veränderung voll�tändig erläutert , in�onderheit
aber muß bei einem Wech�el in der An�tellung das Dien�teinkommen
der neuen Stelle ín der ad 2. b. vorge�chriebenen Art nachgewie�en
werden, — 4) Hiernäch�t wird die Königl. General : Staatsca��e au:

tori�irt werden, der Regierungs: Hauptca��e den erforderlichen Betrag
zur Er�tattung der fraglichen Beiträge zu Überwei�en,welche alsdann
den einzelnen Empfängern gegen Er�tattungs-Quittung, der die Ori:

ginal- Quittung der Wittwenca��e beigefügt werden muß, zu zahlen
�ind. — Was die von mehrerenProvinzial: Behörden bei dem Mi-

ni�terio der Gei�tlichen Angelegenheitenbereits angebrachten Ge�uche
um dergleichenBewilligungenoder um Ueberwei�ung des erforderlichen
Betrags nah Anleitungeiner“ auf �pecielle Anordnung angefertigten
Liquidationbetrifft, �o werden darauf be�ondere Verfügungen ergehen.
— Jn denjenigen Fällen, wo die Er�tattung der Beiträge aus einem

auf dem Provinzial:EtatbefindlichenFonds frúherhin angewie�en wor-

den i�t, erfolgt die Zahlung vom O�ter: Termin die�es Jahres an

gleichfallsaus der Königl. General: Staatsca��e, bei welcher �ich der

zu die�en Bewilligungenausge�eßte Fonds befindet; die Beiträge �ind
daher in �olchen Fällen gleichfallsauf die nah Vor�tehendem anzufer-
tigende Liquidation zu Übernehmen. — Auf die Provinzial: Etats kôn-

nen, bei deren längeren Dauer und bei dem zu erwartenden be�tändi-
gen Wech�el die�er Unter�tÜßungen, lebtere niht Übernommen werden.

Berlin, den 8, November 1820,
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No, 178, Circular -Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�t
lichen, Unterrichts- und Medicinal: Ängelegenheiten an �ämmtliche
Königl. Regierungen , die Er�tattung der Beiträgezur allgemei:
nen Wittwen : Verpflegungs - An�talt aus Staatsca��en für Gei�t:
liche und Schullehrer 2c. betreffend.

Der 2c. Regierung wird auf den Bericht vom 14. Juli v. J. in

Betreff der Er�tattung der Beiträge zur allgemeinen Wittwen - Ver-

pflegungs- An�talt aus Staactsca��en für Gei�tlihe und Schullehrer,
deren Einkommen niht 400 Rthlr. jährlih beträgt, hin�ichts der

darin ge�tellten Frage, wonach bei den Einkünften �olcher Jndividuen
« das Natural - Getreide zu berechnen, zum Be�cheide gegeben, daß bei

den Naturalien, die zu dem Einkommen der in Rede �tehenden Jndi-
viduen gehören, die Berechnung nah dem 30jährigen Durch�chnitts:
Martini - Marktpreis der näch�tgelegeneninländi�chen Markt�tadt wäh-
rend der leßten, vor der Anbringung des Ge�uchs vorhergehenden 30

Jahre, jedo<h mit Ab�ekung der beiden theuer�ten und der beiden

wohlfeil�ten Jahre, anzulegen i�t. Berlin, den 31. Januar 1822.

No. 179. Zu er�tattende Beiträge.
Die Königl. Regierung wird, mit Bezugnahme auf die Circular:

Verfügung vom $8. November 1820 wegen der den Gei�tlichen und

Schullehrern zu er�tattenden Wittwenca��en - Beiträge, hierdurch an-

gewie�en, in der halbjährlih einzureichenden Liquidation über díe zu
er�tattenden Beiträge auch noh die Rubrik: „Betrag der Pen�ion“
mit aufnehmen zu la��en. Es wird nur wiederholt, daß nach den Al:

lerhóch�ten Cabinetsordres vom 10. December 1816 und 17. April
1820 nur der Beitrag einer Pen�ion von hôch�tens 100 Rthlr. er�tat:-
tet werden darf. Berlin , den 24. Juli 1823.

No. 180. Circular: Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�t:
lichen 2c. Angelegenheiten an �ämwtliche Königl. Con�i�torien und

Provinzial Schul -Collegien, die zu machende Anzeige von dem

Sterbefall der Directorenoder Lehrer an Gymna�ien betreffend.
Seit einiger Zeit i�t mehrereMale der Fall eingetreten, daß das

Mini�terium das erfolgte Ablebenvon Directorenund Lehrern an

Gymna�ien er�t lange nachhermittel�t öffentlicherBlätter erfahren
hat, weil das betreffende Königl.Con�i�torium und Provinzial-Schul-
Collegium unterla��en hatte, hiervon �ogleich Anzeige zu machen, Das

Königl. 2c. wird daher aufgefordert, von jetzt an jeden Sterbefall eines

Directors oder Lehrers an den Gymna�ien �eines Bereichs unverzúg-
lih hierher anzuzeigen. Berlin, den 14, Januar 1828.

No. 181. Ueber den�elben Gegen�tand.
Es hat �ih bei Fe�t�tellung der von der Königl. Regierung in

Folge der Allerhöch�ten Cabinetsordres vom 10, December1816 und

17. April 1820 jährlih einzureihenden Liquidationen über die an

Gei�tliche und Schullehrer zu er�tattenden Wittwenca��en - Beiträge
ergeben, daß häufig auch die Wech�elzin�en auf die�e Liquidationen aus:

gebracht worden �ind, wiewohl �olche den Allerhöch�ten Be�timmungen
nach nicht vergütigt werden können. Die Königl. Regierung hat da:

her vor Einreichung der näch�ten Liquidationen �olche genau in die�er
Hin�icht zu prüfen und demgemäßfe�tzu�tellen. Zugleichwird die

Königl. Regierung darauf aufmerk�am gemacht, daß in Zukunft auch
die Anträgewegen Genehmigungder zu er�tattenden Zoittwenca��en:IL 2
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Beiträge hlerna< zu formiren �ind, da das Mini�terium �ih niht mir
der Prúfung, ob die Hôhe der zur Er�tattung angetragenen Wittwen-

ca��en- Beiträge nach den Allerhöch�ten Be�timmungen zulä��ig i�t „ be-

fa��en kann. Um indeß in zweifelhaften Fällen die einzureichenden
Liquidationen auch dies�eits einer Prüfung unterwerfen zu können,
hat die Königl. Regierung in den�elben in einer be�onderen Colonne
die Nummer eines jeden Recepttons�cheines aufzuführen. Außerdem
i�t zur Erleichterung der Revi�ion erforderli, daß jedeêsmal in den

Liquidationen bemerkt wird, welcher Betrag in Gold und wieviel in

Courant zu er�tatten i�t. Nachdem die Liquidationen in die�er Art

eingerichtet �ind, mü��en �olche au< in calculo fe�tge�tellt werden,
welches bisher häufig unterblieben i�t.

Berlin, den 31. März 1832,

No, 182, Allerhöch�te Cabinetsordre, die Bewilligung eines Gnaden-

quartals von der dem ver�torbenen Gei�tlichen gezahlten per�ôn-
lichen Gehaltszulage betreffend.

Auf Jhren Bericht vom 28. v, M. ertheile Jh Jhnen die allge-
ineine Autori�ation, den Wittwen und Kindern ver�torbener Predi-
ger, welche per�önliche Zulagen geno��en haben, den Betrag der�elben
in allen geeigneten Fällen für die Dauer der verfa��ungsmäßigen
Gnadenzeit, ohne Einre<hnung des Sterbequartals, zu bewilligen 2c.

Berlin, den 3, Juni 1832.

Friedri< Wilhelm.
An den Staats: Mini�ter Freiherrn v. Alten�tein.

No. 183. Circular: Re�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten, des Innern für
Handel und Gewerbe und der Finanzen an �ämmtliche Königl.
Regierungs -Prä�idien, betreffend die Anfrage des Regierungs:
Prä�identen N. zu N. .N., wegen Ertheilung des Heiraths-
Con�en�es für Beamte, welche grund�äblih bei der Allge-
meinen Wittwen - Verpflegungs - An�talt nicht aufgenommen wer-

den können.
Ew. Hochwohlgeboren eröffnen wir auf Jhre ‘Anfrage vom 18.

d. M. wegen- Ertheilung des Heiraths : Con�en�es für Beamte, welche
grund�äblih bei der Allgemeinen Wittwen - Verpflegungs - An�talt nicht
aufgenommen werden können, daß die in der Angelegenheitwegen des

Beitritts der Beamten bei gedachter An�talt ergangenenen Allerhöch-
�ten Verordnungen , namentlih vom 17. Juli 1816, 10. December
1816 und 3. September 1817 deutlich zwi�chen

Civil: Offizianten und Gei�tlichen und Schullehrern
unter�cheiden. Jn An�ehung der Er�teren i�t die Beitrittspflichtigkeit
an ein Minimum des Dien�teinkommens von 250 Rthlr., in An�ehung
der Lekteren an die Art und den Grad der Berufs�tellung, ohne Rú>:
�icht auf die Höhe des Dien�teinkommens, geknüpft.

Die Allerhôch�te Cabinetsordre vom 17. Februar v. J. hat in die:

�er Verpflichtung nichts geändert, �ondern die bis dahin Statt gefun-
dene unbedingte Beitrittsfäh igkeit nur auf die Verpflichteten ein-

ge�chränkt. Zu die�en Verpflichteten gehören aber ohne Zweifel die

Gei�tlichen und Schullehrer der in der Allerhöch�ten Cabinetsordre
vom 10. December 1816 bezeichnetenCla��en, welche denn auh durch
die Erläuterung der Circular - Verfügung vom 7. Mai d. J. von der

Beíitrittsfähigkeit nicht haben ausge�chlo��en und von der Verpflichtung
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zum Beitritt nicht haben entbunden werden �ollen, fndem die diesfäl:
lige Be�timmung nur auf die im mittelbaren Staatsdien�te be�indli-
hen Civil: Offizianten im Sinne der früheren Alerhôch�tenVerord-

nungen zu bezieheni�t. «

Gei�tliche, welche ein wirklihes Seel�orger Amt bekleiden, und

Lehrer an Gymna�ien und die�eu gleih zu achtenden Jn�tituten , blei:

ben al�o unverändert zum Beirritt verpflichtet, und fähig zugleich,
ohne Rúek�icht darauf, ob ihr Dien�teinkommen 250 Rrhlr. jährlich
über�teigt, oder nicht.

Hin�ichtlih der Ertheilung der Heiraths-Con�en�e verbleibt es vor

der Hand noh überallbei den biëherigen Vor�chriften; jedo< i�t den

zur Zeit nicht beitrittsfähigenBeamten im Con�en�e �elb�t zu eröffnen,
daß �ie zum Beitritt verpflichtetwürden, und den�elben zu bewirken

hâtten, �obald �ie zu dem dazu eignenden Dien�teinkommen gelangten.
Berlin, den 26. Augu�t 1832,

No. 184. Circular: Re�cript des Königl. Mini�teri der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Kö-

nigliche Ober: Prä�idien, mit Aus�hluß des Ober -Prä�idii zu
Magdeburg, an welches bereits anderweitig das Nôthige erla��en
i�t, wegen Berechtigung der Gei�tlihen und Lehrer an Gymna-
�ien und die�en gleich zu ahtenden Schulan�talten, zur Aufnahme
ín die Aligemeine Wittwen : Verpflegungs- An�talt.

'

Ero. 2c. theile ih anliegend Ab�chrifteines Antwort�chreibens der

Königl. Mini�terien des Jnnern für Handel und Gewerbe und der

Finanzen vom 10. Juli d. J. zur gefälligenNachricht ergeben�t mit,
wonach die gedachten Königl.Mini�terien �ich jekt damit einver�tanden
erfíárt haben, daß alle im Seel�orger- Amte ange�tellte Gei�tliche und

Lehrer an Gymna�ien und die�en gleich zu achtenden Schulan�talten,
ohne Rück�icht auf die Hôhe ihres Dien�teinkommens, zur Aufnahme
in die Allgemeine Wittwen - Verpflegungs: An�talt berechtigt �ind.

Berlin, den 2. November 1832,

No. 185. Verpflichtung zum Beitritt.

Es �ind hin und wieder an Gei�tliche und ‘au< an Lehrer bet

Gymna�ien, Schullehrer: Seminarien,höheren und allgemeinen Stadt-

�chulen, Heiraths : Con�en�e erthei�t worden , ohne daß die betreffenden
Gei�tlichen und Lehrer das nôthige Ver�prechen zur Erfüllung der

ihnen nah den Be�timmungen der Allerhöch�ten Cabinetsordres vom

10. December 1816 und 17. April 1820 unbedingt obliegenden Ver-
pflichtung zum Beitritt zur Allgemeinen Wittwen : Verpflegungs - An-

�talt abgegeben haben, Das Mini�terium findet �ih daher veranlaßt,
die Königl. Regierung hiermit aufzufordern, hinführo in keinem Falle
den Heiraths: Con�ens ohne jenes bindende Ver�prechen , welches bei

Nach�uchung desCon�en�es jedesmal erforderlich i�t, zu ertheilen, auch

bie Betarisdarauf zu halten, daß die Pen�ions - Ver�icherung
wirklich erfolge.

Es if ferner auh häufig der Fall vorgekommen, daß Pfarrer die

Trauung verrichtet haben, ohne er�t nach dem nôthigen Heiraths-
Con�en�e zu fragen und �ich �olchen vorlegen zu la��en. Die Königl.
Regierung hat demnach zur Vermeidung weitcrer derartiger Mißgri�fe
durch ihr Amrtöblatt noch be�onders bekannt zu machen , daß und welche
ge�ebliche Verpflichtung für Gei�tliche und Lehrer an Gymna�ien, Se-
minaxien und höheren Stadt�chulen hin�ichtlih des Beitrittes zur All:
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gemeitien Wittwen: Verpflegungs: An�talt nah den obengedachten Al:

lerhöch�ten Cabinetsordres be�teht, wie der Heiraths :- Con�ens nicht
ohne das Ver�prechen zur Erfüllung jener Verpflichtung ertheilt wird,
und daß der copulirende Gei�tliche die Trauung nicht verrichten darf,
ohne �i er�t von erfolgter Ertheilung des Hetraths : Con�en�es durch
Ein�icht de��elben überzeugt zu haben, Berlin, den 16, Mai 1833,

No. 186. Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Un-
terrihts- und Medicinal : Angelegenheiten an das Königl. Pro-
vinzial -Schul : Collegium zu Breslau, die Gewährung des Gna-

denquartals an die Hinterbliebenen und Erben katholi�her Gym-
na�iallehrer betreffend.

Auf den Bericht des Königl. Provinzial - Schul : Collegii vom 2.
v. Mets. genehmigt das Mini�terium hierdurch, daß der Wittwe des
am 19, Augu�t d. J. ver�torbenen Oberlehrers am fatholi�hen Gym-
na�ío da�elb�t, Dr. N. N., der Genuß des Gnadenquartals von dem

Gehalte ihres Gatten zu Theil, auh in ähnlichen Fällen �olches den

Hinterbliebenen und Erben anderer katholi�cher Gymna�iallehrer ge:
währt werde. Berlin, den 8. October 1833.

IV. Lehrmittel
No. 187, Verfügung des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen , Un:

terrihts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Provinzial: Schul - Collegien, die Erweiterung
der Bibliotheken der Gymna�ien betreffend.

Dem Mini�terio i� der in Ab�chrift beigefügte Plan, wie �ich die

Bibliotheken der Gymna�ien in Provinzial�tädten ohne Ko�ten im hi:
�tori�chen Fache erweitern können, vorgelegt worden. Den darin ent:

haltenen Vor�chlag findet das Mini�terium berük�ichtigungswerth, und

fordert daher das Königl. Con�i�torium auf, die�en Plan den Directo-
ren der Gymna�ien �eines Bezirks zu communiciren und ihnen de��en
Berück�ichtigung und Ausführung auf eine angeme��ene Wei�e zu
empfehlen. Nach Verlauf eines Jahres �ieht das Mini�terium der

Anzeige des Königl. Con�i�toriums darúber entgegen, ob und wie weit
es dem einen oder dem andern Gymna�ial - Director gelungen i�t, den

mehrgedachtenPlan zu verwirklichen. Berlin, den 4. Juli 1829.

Plan
wie �ich die Bibliotheken der Gymna�ienin Provinzial�tädten ohne

Ko�ten imhi�tori�chen Fache erweitern können.

Die Be�chränktheit der Fonds, welche den mei�ten Gymna�ien ge-
öóffnet�ind, thre Bibliotheken zu erweitern und zu vervoll�tändigen,
hat mehr oder weniger überall die üble Folge, daß nur das Aller-

wichtig�te ange�chafft werden kann, und zwar bei der mei�t vorherr-
�chenden Neigung der gelehrten Schulmnänner, vorzugswei�e aus der

philolegi�chen Litteratur. So kommt es, daß die�e Bibliotheken �elten
zu einem recht erfreulichen Flor kommen, was namentlich in ‘Provin-
zial�tädten um �o mehr zu bedauern i�t, da �ie hier oft die einzigen
einigermaßen bedeutenden Bibliotheken �ind. Jedenfalls al�o möchte
es wün�chenswerth �ein, ein Mittel ausfindig zu machen, wie die�em
Uebel ohne Schwierigkeiten abgeholfen werden könnte, und dazu
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möchte nuti auch der im Folgenden ganz gehor�am�t dargelegte Vor-

�chlag mitwirken.

In un�erer Zeit regt �ih überall das Bedürfniß,�ih auh mic
dem gei�tigen Elemente der Zeitge�chichte bekannt zu machen, wenn

auh hier und da die�es Streben eine �chiefe, ja oft lächerlicheNich:
tung annimmt. Aber vorhanden i�t es und zwar in einem höheren
Grade, als in den früheren Decennien, davon geben Zeugniß die un-

ter Theologen und Juri�ten, Medicinern, Philologen, Oeconomen 2c.

ge�chlo��enen Le�evereine, �o wie auch die auf die�en Zeitge�chma> be-

rechneten und allgemach zur Mode gewordenen , freilih oft nur ima-
ginár wohlfeilen Ta�chenausgaben�o vieler einheimi�cher und fremder
Schrift�teller. Einen Zweig des men�chlichen For�chens und Wi��ens
nun aber giebt es, wofür �ich die mei�ten auf Bildung An�pruch ma-

chenden Men�chen intere��iren , und das i�t die Ge�chichte, �o daß ein

Lefeverein, der �ih zum Zwe �ebte, hi�tori�che Werke, namentlich
Monographien über intere��ante Gegen�tände aus der älteren und
neueren Ge�chichte, in Umlauf zu �eßen, eine nicht kleine Anzahl von

Theilnehmern finden dürfte. Nun müßten �ich die Rectoren der Gym-
na�ien an die Spike einer �olchen Ge�ell�chaft �tellen, etwa in die�er
Art: Gegen einen jährlichen Beitrag von 2—3 Rthlr. von einem

jeden Mitgliede ver�prechen �ie für eine namhafte, nah dem Belauf
der Beiträge �ih rihtende Summe �olche Werke in Umlauf zu �eben,
die, nachdem �ie circulirt haben, der Gymna�iums : Bibliothek anheim-
fallen, wie ja das bei allen von Buchhändlerngeleiteten Le�e-Jn�tituten
der Fall i�, Die Um�icht der Rectoren würde �elb�t die nôthigen
Statuten, wodur< Ordnung und Pünktlichkeit im Zahlen der Bei
träge, in der Beförderung der Bücher und dergleichen aufrecht erhal:
ten würde, entwerfen können.

Ein je6t wohlbei jedem Gymana�io vorhandener Hilfslehrer könnte
die äußere Leitung des Jn�tituts Übernehmen. Es i� gewiß zu hof:
fen, daß eine vom Rector ausgehende Aufforderung zu einem �olchen
Le�everein in jeder Gymna�ial: Stadt und deren Umgebung unter Pre-
digern, Beamten, Gutsbe�ißern und Pächtern Theilnehmer finden
würde, zumal da es ja die Mei�ten, die ihre Bildung dem Gymna:
�ium der Stadt verdanken, als einen Act der Pietät betrachten dürf-
ten, auf eine ihnen �elber nübliche und angenehme Wei�e zur Vergrö-
ßerung der Bibliothek der An�talt beizutragen, die ihre Lehrerin ge:
we�en i�t. Wären auh der Intere��enten nur 30, und gäbe deren

Jeder jährlih nur 2 Rthlr., �o erhielte die Gymna�iums Bibliothek
jährlih einen Zuwachs von 60 Rthlr. für das hi�tori�che Fach, und

namentli<h eine Mengeintere��anter und fúr die Zukunft höch�t wich-
tiger Monographien, die �ie jeht bei der Be�chränktheit ihrer Fonds
ganz unbeachtet la��en muß. Aber auch für das Publikum wúrde eíne

�olche Le�ean�talt von großem Nukben �ein, da �ie, im re<hten Gei�te
geleitet, �ehr förderlih für die gei�tige Ausbildung der Theilnehmer
werden und dazu mitwirken könnte, daß dem Unwe�en einer ungere-
gelten und gei�tlo�en Le�erei oft der erbärmlich�ten Werke ge�teuert werde.

No. 188. Bibliotheken:Ordnung fúr die fatholi�hen Gymna�ien der

Provinz Schle�ien.
A. Lehrer-:-Bibliothek.

$. LL Die Lehrer- oder eigentliche Gymna�ien - Bibliothek �teht
unter der Auf�icht des jedesmaligen Directors der An�talt und des
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von
uns ernannten Lehrers, welcher das Amt des Bibiiotl;efars ver-

waltet.

$. 2, Der Director hält alljähr!ih nah dem Schlu��e des Schul:
jahres eíne Revi�ion der�elben in Gegenwart des Bibliothekars und
eines anderen ordentlichen Lehrers, und �endet Ab�chrift der darüber

aufgenommenen Verhandlung , welche im Original zu. den Acten der

Bibliothek gelegt wird, 'an uns ein.

$. 3, Die Lehrer �ind gehalten , vor die�er Revi�ion alle zur Zeit
der Bibliothek entlehnten Bücher einzuliefern, welche nah abgehaltes-
ner Revi�ion auf Verlangen ihnen wieder zuge�tellt werden.

$. 4, Alle die Bibliothek betreffenden Verordnungen der 2c. Be:

hörden werden nach dem Eingange vom Bibliothekar �ogleich zu den

Bibliothek - Acten geheftet, im Locale der Bibliothek aufbewahrt, und

�ind auch ein Gegen�tand der Revi�ion.
$. 9. Damit díe Auf�tellung der Bücher in den Repo�itorien nicht

ge�tört werde, giebt der Bibliothekar �elb�t die verlangten Werke her:
aus, und �tellt die zurü>gelieferten wieder ein.

$. 6. Jeder Lehrer {üßr die entlehnten Bücher während des

Gebrauchs gegen Be�chädigung, und �teht für die�elbe ein, zu welchem
Ende er �ih durch einen Revers, der den Titel des Buches und �ei
nen Namen be�agt, verbürgt. Das ausgelieheneBuh wird von dem

Bibliothekar in das dazu be�timmte Verleihungs - Journal eingetragen,
worin außer dem Titel de��elben der Namen des Empfängers , das

Datum des Empfangs und der Zurückgabe vermerkt wird.

$. 7. Der Bibliothekar �orgt auf Ko�ten der Ca��en: Verwaltung
fur Reinlichkeit des Locals, und hä!t die Bücher im guten Zu�tande.
Ein gänzliches Ab - und Aus�tauben der Bücher und Repo�itorien muß
alljährlich einmal vorgenommen werden.

$. S8. Um die Bücher der Sammlung kenntlich zu machen, wer-

den die�elben mit dem Bibliothek - Zeichen des Gymna�iums, zur leich:
teren Auffindung in den Repo�itorien aber mit einer der Nummer,
unter welcher jedes Buch im Catalog eingetragen i�t, ent�prechenden
äußerlichenBezeichnung ver�ehen.

$. 9. Die An�chaffung noh niht vorhandener Werke aus allèn

Zweigen der Gymna�ial - Wi��en�chaften erfolgt auf vorhergegangene
gemein�chaftliche Berathung der �ärmtiichen Lehrer in der Conferenz.
Hierzu hat jeder Lehrer das Recht, Vor�chläge zu machen, deren Be-

rú>�ihtigung von dem Bedürfni��e des Lehrfaches, für welches �ie ge-
macht werden, und von den vorhandenen Geldmitteln abhangt, welche
der Etat des Gymna�iums zu diefem Zwecke aué�ekt,

$. 10, Dagegen dürfen nur �o!he Werke ange�chafft werden,
ivelche von anerkannter allgemeiner Brauchbarkeit zu Gymna�ial-Lehr-
zwecken und von �olchem Umfange find, daß des höheren Prei�es
wegen deren Ankauf den einzelnen Lehrern nicht zugemuthet werden

kann. Dagegen bleiben �olche Bücher, welche �ih auf Lieblings�tudien
cinzelner Lehrer beziehen, von der An�chaffung ausge�chlo��en. Zum
Anfaufe mü��en be�onders Auctionen und Antiquare benubßt werden.

Der Ankauf �elb�t, �o wie der Verkehr mir Buchhändlern und Buch-
bindern ge�chieht dur<h den Bibliothekar, die Zahlung nach erfolgter
Be�cheinigung der Rechnungen aber von Seiten des Bibliothekars
dur<h die Ca��en-Verwaltung. Aller Rabatt kommt, wie �h von

�elb�t ver�teht, dem Bibliothek: Fonds zu Gute.
$. 11, Zur An�chaffung von Werken, deren Ladenpreis über zehn
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Thaler i�t, bedarf es un�erer Genehmigung. Bücher, welche neu unter

1 Thaler fo�ten, muß �ich jeder Lehrer aus eigenen Mitteln an�chaffen.
6. 12, Der Ankauf des Apparats für Mathematik, Naturwi��en:

�chaft und Geographie bleibt von der Bibliothek außge�chlo��en, da zur

An�chaffung der diesfälligenLehrmittel be�ondere Summen angewie�en
�ind. Doch i�t das nur auf den Apparat im engeren Sinne, nicht
aber auf die in jene Fächer ein�hlagenden Bücher auszudehnen. Wi�-
�en�chaftlihe Journale, z. B. eine Litteratur - Zeitung, eine kriti�che
Zeit�chrift für Philologie und Pädagogik und das �hle�i�<he Provin-
zial: Blatt dürfen, wenn die Lehrer keine Gelegenheit haben, die�e
Journale zu billigeren ‘Prei�en zu le�en, aus dem Fonds der Biblio-

thef, der �ie dann aber auh als Eigenthum verbleiben, ange�cha��t
werden.

$. 13. Die ange�chafftenBücher mü��en �ogleich gebunden werden.

Ungebundene Bücher dürfen weder in der Bibliothek behalten, noch
viel weniger von irgend einem Lehrer zum Gebrauche begehrt werden.

Noch vor dem Einbinden wird jedes Buch in das �ogenannte Ankaufs-
Journal in chronologi�cher Ordnung eingetragen, nah dem Einbinden
aber mit dem Bibliotheken - Zeichen ver�ehen, in den Catalog einge:
�chrieben und äußerlich bezeichnet, wona<h es er�t zum Ausleihen ge:

eignet i�t. Im Ankaufs: Journal i�t bei jedem Werke ín einer dazu
be�timmten Columne die Abtheilung und Nummer zu bemerken, unter

welcher es ín den Catalog eingetragen wird. Daher dient das An:

faufs : Journal bei der Revi�ion zur Controlle des Catalogs. Es mü�e
�en al�o in er�teres alle Bücher, auch die ge�chenkten niht ausgenom-:
men, eingetragen werden, derge�talt, daß aus dem�elben jeden Augen:
bli die Zahl der zur Bibliothekgehörigen Werke und Bände über:

�chen werden fann. Zur leichteren Behandlung größerer Bücher:
�ammlungen gehörtauch ein Stand

-

Catalog und ein alphabeti�ches
Verzeichnißder Bücher.

$. 14. Jeder am Gymna�ium arbeitende Lehrer und Candidat i�t
zur Benubung dev Bücher�ammlung berechtigt.

$. 15. Verlangt binnen6 Wochen ein anderer Lehrer das näm:

liche Buch, �o i�t es billig, daß der vorherige Benußer es nah Ab:

lauf die�er Zeit dem�elbenüberla��e. Begehren Mehrere ein und das:

�elbe Buch, �o giebt näch�t dem Vorzuge,welchen der Lehrer des be:

treffenden Faches hat, die Anciennetät das Vorrecht. Jn dringenden
Fällen wird Billigkeit der Lehrer dem augenbli>lichen Bedürfni��e ab:

zuhelfen"wi��en. E

$. 16. Unternimmtein Miétgliedder Lehran�talt eine Rei�e, �o
mü��en die Bücher, zur ein�tweiligen Benubung für die anderen, in

die Sammlung zurü>geliefert werden.

$. 17. Da die Bibliothek zum gemein�amen Gebrauche für alle

Lehrer errichtesi�t, �o dürfen die daraus entlehnten Bücher durchaus
nicht als gewöhnliche Handbücher bei dem Schulunterrichte benußt
werden, weil dadur<h dem übrigen Lehrer: Per�onale die Mitbenußung
der Búcher entgeht, die�e �elb�t aber zu �ehr leiden.

$, 18. Lexicali�che, �o wie andere bändereiche Werke zum Nach:
�chlagen werden am zwe>mäßigenim Bibliotheken- Local benukt, oder

können, des gemein�chaftlichen Gebrauches wegen, nur auf einigeTage
ausgegeben werden.

$. 19. Der Bibliothekar findet �ich an zwei be�timmten Tagen in

der Woche zu einer ihm bequemen Stunde, welche Tage und Stun:
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den er mit den Lehrern zu verabreden hat, im Bibliotheken : Local ein,
um Bücher auszugeben oder in Empfang zu nehmen, während wel:

cher Zeit auh größere Werke nachge�chlagen werden können.
$. 20. Durch die Ferienzeit i�t der Bibliothekar an die im vori-

gen $. fe�tge�eßte Zeit niht gebunden. Jn den Wintermonaten er-

wartet

e
da das Bibliotheken: Zimmer zur Verhütung von

Feuersgefahr nicht geheizt werden darf, zur be�timmten Zeit auf �einer
Stube Diejenigen, welche Bücher holen oder abliefern.

$. 21. Fleißige Schúler der oberen beiden Cla��en können nur

unter der Bürg�chaft eines ordentlichen Lehrers, welche auf dem Re-
ver�e vermerkt �ein muß, auf 14 Tage Bücher aus die�er Bibliothek
erhalten. Der �ih verbürgende Lehrer haftet für das Buch,

$. 22, Die zur Bibliotheken : Verwaltung erforderlihen Schreib-
materialien werden aus der Gymna�ien : Ca��e, und zwar aus dem
Titel „auf Amtsbedürfni��e“' be�tritten.

B, Schúler-Bibliothek.
$. 23. Die Vor�chriften und Grund�äße, welche im $. 1. 2. 4.

5. 7. 8. 13. 22. fúr die Lehrer: Bibliothef aufge�tellt worden, finden
auch in Beziehung auf die Schüler: Bibliothek Anwendung, wobei

�i<h von �elb�t ver�teht, daß für die leßteren ein be�onderes Ankaufs-
Journal, �o wie ein be�onderer Catalog von dem Bibliothekar, der

auh hier nah vorausgegangener Berathung in der Conferenz über
die anzu�chaffenden Böcher den Ankauf und das Einbinden der�elben
be�orgt, gefüdrewird.

$. 24. ie�e Sammlung, aus Schul: und Le�ebüchern be�tehend,
�oll theils den ärmeren Schülern, welche zugleih fleißig �ind, Erleich-
terung ín ihren Studien gewähren, theils allen, be�onders aus den

vier oberen Cla��en, in freien Stunden neben den Schularbeiten Ge:

legenheit geben, ihren Gei�t dur<h angeme��ene Lecture zu bilden, da:
mit der Schulunterricht unter�tÜßt werde.

$. 25, Daher i�t es nôthig, daß die Cla��en: Ordinarien vorzugs:
wei�e das Ge�chäft übernehmen , die Privat: Lecture der Schüler zu
leiten, und zugleich darauf zu �chen,daß der Schúler aus dem Gele-

�enen Nuten ziehe, weil der Bibliothekar über den Erfolg des Le�ens
iegen der großen Schülerzahl zu wachen niht im Stande ift.

$. 26. Jeder Schúler des Gymna�iums, welcher Bücher zum
Le�en aus der Jugend- Bibliothek erhalten will, wendet �ih deshalb
an �einen Ordinarius mit der Bitte, ihm die Gattung der Lectúre

(Ge�chichte, Rei�ebe�chreibung, Alterthümer, beurtheilende , morali�che
Werke 2c.) im Allgemeinen anzuwei�en.

$. 27. Mit die�er Anwei�ung begiebt �ich der Schüler in der vom

Bibliothekar zu be�timmenden allwöchentlihen Stunde in das Biblio-

theken: Local, wo er ein Buch der bezeichneten Gattung erhält.
$. 28. Sollte ein be�onderes gewün�chtes Buch �chon ausgegeben

�ein, �o muß der Schüler �ich be�cheiden, zu warten, dis es eingeht,
oder eín anderes ähnlichen Jnhalts zu nehmen. Ueber den Vorrang
ent�cheidet die Zeit der Theilnahme an der Bibiiothek , die Cla��e und

andere Rük�ichten.
$. 29. Das entlehnte Buch behält der Schüler 8 bis 14 Tage.

Hat er es längere Zeit nôthig, und i�t es von keinem anderen în der

Zwi�chenzeit verlangt worden, �o wird es ihm von Neuem auf die�e
Zeit geliehen; Werke, aus mehreren Bänden be�tehend, werden Bände-

wei�e in naturlicher Ordnung ausgegeben.
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$. 30. Der Schüler �teht für jede Verunreinigung und Be�chädi-
gung des erhaltenen Buches, Jedes verlorene Buch muß derjenige
Schüler , welchem es aus der Sammlung geliehen|worden, mit dem

Ladenprei�e und Buchbinderlohn er�even. Jt es ein Theil eines grd-
ßeren Werkes, welcher einzeln nicht verkauft wird,» �o muß er den

Preis des ganzen Werkes, de��en übrige Theile ihm überla��en wer:

den, er�tatten. Da��elbe findet Anwendung, wenn ein Schüler in dem

ihm geliehenen Buche ein oder mehrere Blätter herausreißt, oder es

dur<h bedeutende Fle>en unbrauchbar macht. Für geringere Be�chä-
digungen wird ein verhältnißmäßigerGeldbetrag entrichtet.

$. 31. Fúr die Benußung von Le�ebüchern werden vierteljährlich
8, 4 und 2 Silbergro�chen, nah Verhältniß, der Geldmittel der Schü-
ler, im Voraus entrichtet. Die�er Beitrag, �o wie die etwanigen
Strafgelder werden vom Bibliothekar eingenommen und zur An�chaf-
fung neuerBücher der Gymna�ien: Ca��en: Verwaltung vierteljährlich
Úbergeben.

$. 32, Der Schüler darf das ihm gelieheneBuch weder einem
Anderen zu le�en geben, noh gegen ein anderes mit einem anderen

Schúler vertau�chen, no<h — Krankheitsfälle abgere<hnet — durch
einen Anderen in die Sammlung abliefern.

$. 33. Um Schulbücher, Wörterbücher 2. aus der Jugend: Bi-

bliothek zu erhalten, (eine Begún�tigung, welche durhaus nur armen

Schülern zu Theil werden darf, da wohlhabende gehalten �ind, �i
dergleichen aus eigenen Mitteln zu be�chaffen) hat �ich der Schüler
an denjenigen Lehrerzu wenden, in de��en Lehr�tunden er ihrer bedarf.
Sie werden auf ein halbesSchuljahr zum Gebrauche überla��en,
mú��en aóer von Zeit zu Zeit dem Bibliothekar vorgewie�en werden,
damit er nach�ehen fônne, ob �ie der Jnhaber gut halte. Große und

mutlhwillige Verlebungen mü��en niht nur von dem Schuldigen ver:

gütiget werden, �ondern berechtigen au< zur Abnahme des Werkes
vor der fe�tge�eßten Zeit. |

$. 34. Das für den Gebrauch auch �olcher Búcher im Voraus

zu entrichtende mäßige Geldquantum hat der Director unter Zuziehung
des Bibliothekars fe�tzu�eken. Der daraus erfolgte Erlôs wird gleich-
falls vom Bibliothekar der La��en -Verwaltung übergebenund zur Ver-

mehrung der Sammlung verwendet.

6. 35. Kein Schüler darf ein Buch über die Schulferien hinter
�ich behalten, �ondern er muß vor �einer Abrei�e, �o wie vor �einem
Abgange von der Lehran�talt da��elbe an die Bibliothek zurückgeben.

$. 36. Auch Mißbrauch und kleine mit Geld nicht zu be�trafende
Be�chädigung, �o wie jede Art-des Unfugs bei dem Abholen und Zu-
rúbringen der Bücher i� unter�agt und wird nah Befinden be�traft.
Gegen unmäßiges und planlo�es Le�en mü��en die Ordinarien vereint

mit dem Bibliothekar wirkten.

$. 37. Jeder vom Gymna�ium abgehende, nicht völlig unvermö-

gende Schüler �oll die�e Sammlung mit einem nüßlichen Buche be-

enfen.i
6. 38. Was die Schüler von die�en Be�timmungen zu wi��en

nôthig haben, i�t ihnen zur Befolgung vor dem Gebrauche der Bücher
aus die�er Bibliothek bekannt zu machen.

Breslau , den 10. November 1831.

Königliches Provinzial - Schul - Collegium.
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V. Schul-Schriften und Programme.
No. 189. Circular: Re�cript des Königl. Mini�teriums der Geijk-

lichen, Unterrichts - und Medicinal : Angelegenheiten an �ämmtliche
“

FeneCon�i�torien, die Gymna�ial : Prüfungs :- Programme be-
treffend.

Um hin�ichtlih der Schulprogramme bet allen inländi�hen Gym:
na�ien theils die nöthige Gleichförmigkeit und Voll�tändigkeit zu be-

wirken, theils den Vor�tehern der Gymna�ien die�es Ge�chäft durch
geme��ene Vor�chriften zu erleichtern, ordnet das Mini�terium Fol-
gendes an.

L Zu der in einem jeden Gymna�io jährli<h um O�tern oder

Michaelis zu veran�taltenden öffentlihen Prüfung �oll dur< ein in

Quartform gedru>tes Programm eingeladen werden. Dem Königl.
Con�i�torio bleibt es úberla��en, mit Rük�icht auf die provinziellen oder
localen Verhältni��e und die bisherige Ob�ervanz zu be�timmen , ob

die�e öffentliche‘Prüfung um O�tern oder um Michaelis gehalten, und

�omit auch das zu der�elben einladende Programm um den einen oder
den andern Zeitpunkt auëgegeben. werden �oll.

Das von einem jeden Gymna�io jährlih auszugebende Pro-
gramm �oll in der Regel be�tehen: a) aus einer Abhandlung über
einen wi��en�chaftlichen, dem Berufe eines Schulmannes nicht frem-
den, ein allgemeines Intere��e, minde�tens der gebildeten Stande am

öffentlichen Unterricht im Allgemeinen oder an dem Gymna�ium in-

�onderheit erweckenden Gegen�tand, de��en Wahl innerhalb die�er
Grenzen der Beurtheilung des Verfa��ers überla��en bleibt; auch �oll
ge�tattet �ein, �tatt der obengedachten Abhandlung eine in dem betref:
fenden Gymna�io �chon gehaltene Rede in dem Programm abdrucken

zu la��en, wenn die�elbe jenem Zwecke ent�pricht, oder durch inneren

Werth �ich be�onders auszeichnet; b) aus den Schulnachrichten.
IT. Die den Schulnachrichten voranzu�chi>kende wi��en�chaftliche

Abhandlung �oll abwech�elnd das eíne Jahr in lateini�cher, das andere
in deut�cher Sprache ge�chrieben werden, und niht bloß dem Director,
�ondern auch den �ämmtlichen Oberlehrern des Gymna�ii �oll nach
einer von dem Königl. Con�i�torio näher. zu be�timmenden Reihefolge
die

iofereMENS obliegen, jene Abhandlung zu den Schulprogrammen
zu liefern.

IV. Der für die Schulnachrichten be�timmte zweite Theil des

Programms i� aus�chließlih von dem Director oder Rector des Gym-
na�ii, und zwar nur în deut�cher Sprache abzufa��en, und �oll folgende
Ab�chnitte enthalten: A. Der er�te Ab�chnitt �tellt die allgemeine Lehr:
verfa��ung des Gymna�ii dar, führt die Cla��en in ihrer Reihefolge
von der Prima abwärts auf, und bei. jeder der�elben 1) den Cla��en-
Ordinarius und die úbrigen Lehrer, 2) die Lehrgegen�tände und die

fúr einen jeden der�elben be�timmte wöchentliche Stundenzahl, 3) die

Lehrbücher mit be�timmter möglich�t kurzer Nachwei�ung, was während
des Schuljahres in jedem Gegen�tande behandelt, wo angefangen, wie

weit vorgerúckt, und wie viel gelei�tet worden i�t. Es können in die:

�em Ab�chnitte die Lehrgegen�tände die Ba�is ausmachen, an welche
�ich Lehrer und Lehrbücher an�chließen, �o daß es gerade nicht noth-
wendig i�t, die Lehrer, Lehrgegen�tändeund Lehrbücher, jedes unter

einer be�onderen Rubrik anzuführen. Die�er Ab�chnitt muß außerdem
nicht minder we�entlich alle diejenigen Anordnungen vortragen, welchc
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in dem Zeitraume, für welchen das Programmbe�timmt i�t, in Be:

ziehung auf innere und äußere Schuldisciplin, Lehrmethode,Lehrgegen-
�tände und jede andere Verhältni��e, �owohl vom Mini�terio und dem

Con�i�torio ,
als von der Local: und Schulbehörde erla��en und vor-

ge�chrieben werden, derge�talt, daß aus die�er Dar�tellung eine voll:

�tandige Ueber�icht aller die�e Gegen�tände betreffenden Veränderungen
hervorgeht , uud dem Publikum außerdem die Ueber�icht des ganzen
Lehr�y�tems jährlich gegeben wird. Die�er Ab�chnitt hat aber auch
zugleich die Be�timraung, durch öffentliche Erwähnung des Gelei�teten
dem Fleiß und Eifer derjenigen Lehrer, welche �ich hierin ausgezeichnet
haben, die verdiente Gerechtigkeitwiderfahren zu la��en, weshalb die

den�elben zu Theil gewordenen Belobungen und Anerkennungen in

dem�elben anzuführen �ind. — B. Der zweite Ab�chnitt �oll eine kurze
Chronik des Gymna�ii von dem ver�lo��enen Schuljahr enthalten. Als

regelmäßigeArtikel gehören hierher be�onders: 1) die Eröffnung des

Schuljahres, 2) die vateriändi�hen Schul - und etwaige andere Fe�te
zum Andenken an die Wohlthäter der An�talt, 3) Nachrichten won

Veränderungen im Lehrer: oder Beamtenper�onal des Gymna�i, län-

gere Krankheiten der Lehrer, von der für �olche Zeit angeordneten
Aushilfe 2c. und 4) außerordentliche Ereigni��e, welche �ich bei einem

Gymna�io während des Jahres zugetragen haben. — C. Der dritte

Ab�chnitt �oll eine �tati�ti�che Ueber�icht enthalten, welche haupt�ächlich
folgende Punkte zu berü>�ichtigen hat: 1) die Zahl der Schüler, �o-
wohl im Ganzen, als in jeder einzelnen Cla��e, 2) eine Angabe der

während des Schuljahres neu aufgenommenen, und der auf die Uni:

ver�ität, oder zu andern Lehran�talten , oder zu anderen Berufsarten
abgegangenen Schüler. Bei den zur Univer�ität abgegangenen Sch-
lecn �ind die Nummerndes Prúfungszeugni��es, welches �ie erhalten
haben, jedoch ohneein weiteresUrtheil úber �ie hinzuzufügen, �o wie
die ihnen ertheilten Prämien anzuführen, Y der Stand des Lehrap-
parats; neue bedeutende Vermehrungen de��elben in möglich�ter Kürze,
aber mit dankbarerErwähnung der Ge�chenke, welche etwa von pa-
trioti�chen Wohlthätern gereiht worden �ind, 4) die dankbare Erwäh:
nung der zum Be�ten des Gymna�ii gemachten frommen Stiftungen
und der Unter�tükungen, welche die Schüler theils aus dffentlichen,
theils aus Privatmitteln im Laufe des Schuljahres erhalten haben.
— PD. Endlich �oll der vierte Ab�chnitt úber die zu veran�taltenden
dffentlichen ‘Prüfungen, Declamations- und Redeübungen, und na-

mentli<h über die Cla��en, welche bei der Prúfung auftreten, die

Gegen�tändeder Prúfung und dieLehrer, welche die�elbe vornehmen
werden , Über die einzelnen Sthüler, welche Reden halten oder decla-

miren werden, �o wie endlich über den Anfang des neuen Lehrcur�us
und úber die zur Prüfung und Aufnahme neuer Schúler be�timmten
Tage die erforderlichenAnzeigen enthalten.

V. Durch die�e Be�timmungen �ollen übrigens die Directoren
oder Rectoren der Gymna�ien bei Abfa��ung der jährlichen Schulnach-
richten nicht auf die oben bezeichneten Rubriken allein be�hränft �ein;
vielmehr bleibt ihnenunbenommen,auch dasjentge, was �ie aus ihren
Beobachtungen für einen �olchen öffentlichenSchulbericht Geeignetes
vorzutragen wün�chen, und unter den im Obigen vorge�chriebenenAr-
tifeln keine angeme��ene Stelle findet, in der Einleitung oder am

Schlu��e der Schulnachrichten beizuf®gen.
Vi. Die Ko�ten, welche der Druck des jährlichenSchulprogramms
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verur�achen wird, �tud aus den etatömäßigen Fonds des betreffendeu
Gymna�ii, oder, falls die�e hierzu niht ausreichen, mittel�t eines von

�ämmtlichen Schülern des Gymna�ii aufzubringenden und von dem

Königl. Con�i�torio näher zu be�timmendenaußerordentlichen Beitrags
zu be�treiten, jedo< hat das Königl. Con�i�torium bei Entwerfung
neuer Etats für die Gymna�ien �eines Bezirks darauf zu achten, daß
bei einem jeden Gymna�io zur Be�treitung der Druckko�ten der Schul-
programme eine angeme��ene Summe möglich�t ausgeworfen werde.

Vorausge�eßt, daß die den Schlußnachrichten voranzu�chi>kende wi��en-
�chaftliche Abhandlung keine zu große Ausdehnung gewinnt, kann ein

�olhes Schulprogramm ganz füglih auf zwei oder drei Bogen in

Quartform be�chränkt, und �omit die jährlihe Ausgabe für den Druck
de��elben nicht �o bedeutend werden, daß die�elbe irgend einem Gym-
nafio zu �chwer fallen �ollte.

VII. Außer den Exemplaren der Programme und Schul�chriften,
welche vor�chriftsmäßig an die Königl. Bibliotheken in Berlin, Bres-
lau, Bonn, Halle, Königsberg und Greifswald jährlich einzu�enden
�ind, hat das Königl. Con�i�torium am Schlu��e eines jeden Jahres
von den, im Laufe de��elben ausgegebenenProgrammen der Gymna�ien
�eines Bezirks Zehn gebundene und mit einem Um�chlage ver�ehene
Exemplare dem Mini�terio einzureichen.

VIII Die�en Exemplaren �ind die vor�chriftsmäßigen Conduiten-
li�ten über die Lehrer der Gymna�ien alljährlih beizufügen, und hat
das Königl. Con�i�torium zugleih Úber den Zu�tand jedes einzelnen
Gymna�ii �eines Bezirks, úber die in dem�elben herr�chende mehr oder

wvoenigerbeifallswerthe Disciplin, �o wie Úber alle fúr ein Gymna�ium
wichtige Punkte, welche �ih zur Mittheilung an das Publikum nicht
eignen, und deéha�b auh in dem Schulprogramm nicht füglich eine
Stelle finden können, ausführlih zu berihten. Jn die�em Jahres:
bericht �ind zugleich �olhe Anfragen, Anzeigen und Vor�chläge oder

Ge�uche aufzunehmen, welche das Allgemeine der Gymna�ialverfa��ung
betreffen; die ein Gymna�ium im Einzelnen angehenden Bedürfni��e
und die hierauf bezüglichenAnträge mü��en aber nah wie vor der

�peciellen Berichtser�tattung des Königl. Con�i�torii vorbehalten bleiben.
Das Mini�terium beauftragt das Königl. Con�i�torium, den obigen

Be�timmungen gemäß das weiter Erforderliche �chleunig�t zu verfügen,
damit wo möglich �chon im bevor�tehenden Herb�te hiernach verfahren
werden könne. Falls Lekteres, wie jedoch ungern ge�ehen werden wird,
niht mehr zulä��ig �ein �ollte, �o i�t im näch�ten Programme die ad

1V. A. vorge�chriebene hi�tori�che Ueber�icht der erla��enen Lehr-:,Dis-

ciplinar- und übrigen Vor�chriften unfehlbar nachzuholen.
Berlin, den 23. Augu�t 1824.

No. 190. Ko�ten der Schulprogramme.
Das Mini�terium genehmigt auf den Antrag des Königl. Con�i�torü

und Provinzial : Schul-Collegii in dem Berichte vom 15. v., Mts.

hiermit, daß die Ko�ten der Schulprogramme jederzeit aus dem Fonds
der Gymna�ial - Ca��en be�tritten, und wo der zu�tändige Etatstitel

nicht ausreiht, bei dem�elben der Betrag des Fehlenden als Mehr-
ausgabe nachgewie�en werde.

Ñ

Zugleich wird das Königl. 2c. aufgefordert, die Directoren und

Lehrer der Gymna�ien in Folge der Verfügung vom 23. Augu�t 1824

nochmals anzuwei�en, der den Schulnachrichten in dem jährlichenPro-
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gramme voranzu�chikenden Abhandlung nicht einen zu großen Umfang
zu geben, �ich vielmehr �o einzurichten, daß das ganze Programm nicht
aus mehr als zwei, höch�tens drei Drukbogen be�tehe.— Uebrigens
fann das Mini�terium �i< mit dem in dem ab�chriftlicheingereichten
Voto ausge�prochenen Grund�ake, daß zwi�chen dem Gymna�io und

den Eltern der da��elbe be�uchenden Schüler ein eigentliches Contracts:

verhältniß, welches jeder im Laufe der Schulzeit für nöthig erachteten
Veränderung hemmend entgegen �tehen würde, Statt finde, aus nahe
tiegenden Gründen durchaus nicht einver�tanden erklären.

Berlin, den 10. März 1828.

An das Königl. Con�i�torium und Provinzial-Schul-
Collegium zu N. N.

No. 191. Circular : Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Kö-

niglicheConfi�torien und Provinzial-Schul:-Collegten(excl. Coblenz),
die wech�el�eitige Mittheilung von Schulprogrammen betreffend.

Die mittel�t der Verfügung vom 19. Februar 1825 angeordnete
wech�el�eitige Mittheilung der Schulprogramme durch die Königlichen
Con�i�torien und Provinzial- Schul - Collegien i�t bisher von mannig-
faltigem Nußben für die Gymna�ien gewe�en. Ste hat nicht nur die

Schulmänner mit den Lehrgegen�tänden und der Verfa��ung der Gym-
na�ien ín den übrigen Provinzen bekannt gemacht, �ondern auh durch
die Vergleichung der Eintheilung und Ordnung des Unterrichts bei

die�en unter �ehr ver�chiedenartigenBedingungen dem�elben Zwecke
dienenden Lehran�talten nicht �elten zu Verbe��erungen Veranla��ung
gegeben. Der daraus erwach�ende Vortheil würde aber noch viel be-
deutender �ein können,wenn die wech�el�eitige Mittheilung der Pro-
gramme regelmäßigerStatt fände, als es hin und wieder �owohl in

Rúek�icht der Zeit der Ueber�endung, als auh der Anzahl der Exem-
plare je nachdem re�p. Bedürfniß der Provinzen der Fall gewe�en i�t.
Um dahin für die Zukunft möglich�t zu wirken, findet das Mini�te-
rium es angeme��en: 1) daß �ämmtliche Königl. Con�i�torien und Pro-
vinzial-Schul : Collegien �ih die Zahl der Gymna�ien ihres Verwal:

tungs -Bezirks mit Angabe derjenigen, welche Programme ausgeben,
namentlich mittheilen; — 2) daß �ich die�elben über die dem Bedúrf-
ni��e der ver�chiedenen Provinzen ent�prehende Anzahl von Exempla-
ren der Schulprogramme in Kenntniß�ebenz; und — 3) daß die Pro-
gramme regelmäßig und zwar läng�tens innerhalb zweier Monate nach
ihrer Er�cheinung ver�andt werden.

Das Mini�terium beauftragt das 2c., hiernach die erforderlichen
Communicationen einzuleitenund von dem eventuellen Fortgange die-

�er Einrichtung �einer Zeit hierher Anzeigezu machen.
Berlin, den 1. September 1828.

No. 192, Circular: Verfügung des Königl. Mini�terlums der Gei�t:
lichen 2c. Angelegenheiten an �ämmtliche Königl. Con�i�torien und

Provinzial: Schul: Collegien(exel. Stettin, Berlin und Magde-
burg), betreffend die Verpflichtung der Directoren der katholi�chen
und evangeli�chen Gymna�ien, ein Exemplar des jährlichen Schul-
programms dem betreffenden Bi�chofe zu über�enden.

Das 2c. wird hierdurchbeauftragt, den Directoren der katholi�chen
Gymna�ien �eines Bezirks zur Pflicht zu machen, von jekt an ein
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Exemplardes jährlihen Schulprogramms dem Bi�chofe, in de��en
Didôce�e die betreffenden katholi�chen Gymna�ien �i< befinden, regel:
mäßig einzu�enden. Eben �o i� es au< von den Directoren der evan-

geli�chen Gymna�ien zu halten, im Fall ein evangeli�ches Gymna�ium
einc bedeutende Anzahl katholi�her Schüler zählt. Das 2c. wird an-

gewie�en, hierna<h das weiter Erforderliche zu verfügen.
Berlin, den 11. November 1830.

No. 193. Circular: Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten an �ämmtliche Kö-

nigliche Provinzial: Schul: Collegien, betreffend die Ein�endung
der Schulprogramme durch die Königl. Provinzial: Schul : Colle-

gien an das Mini�terium der Gei�tlichen 2c. Angelegenheiten.
Es �ind in der lestern Zeit niht nur von den Gymna�ien, �ondern

auch von andern und �elb�t Privat - Schulan�talten Programme direct

an das Mini�terium einge�andt worden. Das Mini�terium nimmt

daher Veranla��ung, das Königl, Provinzial - Schul - Collegium aufzu-
fordern, dur< Vermittelung der Königl. Regierungen die Vor�teher
der Schulan�talten auf eine angeme��ene Art anzuwei�en , dergleichen
Programme nur an das Königl, Provinzial-Schul - Collegium gelan-
gen zu la��en. Da��elbe hat dann �olche zu �ammeln, am Ende des

Jahres hierher einzureichen, und was darin vorzüglichbemerkenéwerth
und zur be��eren Kenntniß der betreffenden An�talt dient, hervorzu-
heben. Berlin, den 8. October 1833.

VI. Vermögens -Verwaitung.
No. 194. FJn�truction úber Entwerfung der Etats.

Um die vorhandenen Hilfsmittel der Gymna�ien und úbrigen Schu-
len, �o weit deren Etats zur Fe�t�ebung des Mini�terii fommen mú�:
�en, voll�tändig über�ehen zu können, i�t eine Gleichförmigkeit der

Etats unerläßlih. Zu dem Ende i�t das hier beigefügte Schema als

Norm angenommen, welche allgemein beobachtet werden �ol[, in�ofern
nicht ganz be�ondere Fälle eine Abweichung davon nothrwoendigmachen.

Hierher wird gerechnet, wenn ein Gymna�ium oder eine Schule
Einnahmen und Ausgaben haben �ollte, worauf keiner der im Etats:

Schema vorge�chriebenen Titel paßte. Alsdann �oll es überla��en blei-

ben, neue Titel den Um�tänden gemäß hinzuzu�eßen.
Alle Haupttitel, in der Einnahme 6 und in der Ausgabe 9, mü��en

beibehalten werden, auh wenn keine Einnahmen oder Ausgaben unter

einem oder mehreren der�elben vorkommen �ollten.
Eben �o mú��en die für jeden Titel vorge�chriebenen Abtheilungen

beibehalten werden, Nur da, wo unter einem der Titel gar nichts
vorfommt, fönnen die Abtheilungen wegbleiben. Sollten die Verhält:
ni��e mehrere oder andere Abtheilungen unter einem Titel unumgäng:
lih nothwendig machen, �o können die�elben projectirt werden.

Einnahme.
Tit. L, Vom Grundeigenthum.

Das Grundeigenthum muß nach �einer Gattung, �einen Be�tand-
theilen, �einer Lage, Größe 2c. bezeichnet,bei den Erb- und Zeitpachten der

Namen des Pächters, das Datum des Pachtbriefes oder Contractes,
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die Dauer der Zeitpacht und die Zahlungstermine angegeben werden.

Hat der Pächter außer dem baaren in der Linie auszuwerfenden Gelde

noch Etwas zu geben oder zu lei�ten, als z. B. Naturalien-Dien�te1,
es �ei an die An�talt oder an die Angehörigen der�elben, �o muß dies

ebenfalls im Etat angegeben und vor der Linie zu Gelde berechnet
werden.

Die anderen vom Grundeigenthum herrührenden Hebungen mü�-
�en �peciell im Etat aufgeführt, wenn aber deren zu viele wären, be-

�ondere Prá�tations: Tabellen darúber beigefügt werden. Etwanige
Natural - Hebungen 2c. werden �o behandelt, wie hin�ichts der Pach-
tungen eben bemerkt i�t, und dürfen niht vom Etat weggela��en
werden.

Von dem Grundeigenthum zur eigenen Benußung der An�talt wird

der Nußwerth vor der Linie bere<hnet; da��elbe muß ge�chehen, wenn

ein anderes, bei der An�talt befindliches und im Etat zu nennendes

Jndividuum die Nubung zieht.
Tit. IL Zin�en von Capítalien.

Hier muß der Namen des Schuldners, die einge�eßkte Sicherheit,
das Datum der darúber �prechenden Documente, der Zinsfuß, die

Zahlungstermine angegeben und die Capitals�ummen �elb�t �o einge-
tragen werden, daß die�elben �ummirt werden können.

Wenn Capitalien auf be�timmre Zeit ausgethan �ind, �o muß auch
dies im Etat bemerkt werden.

Tit. IL Von Berechtigungen.
Die Berechtigungenmü��en im Etat gehörig bezeichnet, deren Er-

werb und die Art, wie die�elben benußt werden, angegeben werden.

Be�teht der Nußen, der durch die Ca��e fließt, in baarem Gelde, �o
wird er in der Linie berechnet, fließt der�elbe aber niht durch die

Ca��e und kommt er den bei der An�talt ange�tellten Jndividuen viel-
leiht unmittelbar zu gut, �o wird er vor der Linie berechnet.

Tit. IV, Hebungen aus anderen Ca��en und Fonds.
Hierbei fommt es zunäch�t immer darauf an, ob den�elben Bedin-

gungen zurn Grunde liegen, in Folge deren �ie entweder ganz wieder

zurückgezogen oder vermehrt und vermindert werden können oder

mü��en. Daher i�t es nothwendig, den Erwerb und die hierauf Be-

zug habende Bedingung im Etat be�timmt anzuführen, und, je nach-
dem daß die Erwerbungsart es erhei�cht, die Hebungen nicht in �olle,
�ondern �peciell aufzuführen. Wenn z. B. aus einer Staatsca��e Zu-
�chuß gegeben würde:

1) Beítrag zur Be�oldung des zeitigen Directors der An�talt x Rtlr.,
2) Be�oldung des be�timmt bezeichneten Lehers „XxX

3) zur Ver�tärkung der Bibliothek . , X

4) Zu�chuß nah dem Bedúrfu��e eX

�o muß jede die�er Hebungen be�onders aufgeführt werden, in Folge
der hier zum Grunde liegenden ver�chiedenen Bedingungen, nämlich :

bei 1) �o lange der jeßíge Director im Amte i�t,
2 �o lange der in Rede �tehende Lehrer nothwendig und wirklich

im Amcei�t,
'

3) daß und �o lange die Bibliothek vermehrt wird,
4) �o viel und �o lange das Bedúrfniß es erfordert.

Tit. V. Hebungen von den Scholaren 2c.

Bei vielen An�talten laufen die von den Schülern 2c. unter man:

cherlei Benennungen zu entrichtenden Gelder nicht durch die Ca��e,
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�ondern �ie werden unmittelbaran die darauf angewie�enen Lehrer u.

A. gezahlt. Die�e die Verwaltung vereinfachende Einrichtung mag
da, wo �ie be�teht, auch �o bleiben, nur muß, um eine Ueber�icht zu
haben, welche Mittel vorhanden �ind und wie die�elben zum Be�ten
der An�talt verwender werden, theils aber auch die be�tehende Ein-

richtung aufrecht zu erhalten und gegen willkührlihe Aenderungen zu
�ichern, alles dies im Etat gehörig nachgewie�en werden. Wo die�e
Gelder dur< die Ca��e fließen, mü��en �ie in der Linie, wo �ie nicht
durch die Ca��e fließen, vor der Linie bere<hnet werden.

Die Berechnung muß nach den ver�chiedenen vorklommenden Säten
und unter die�en nach durh Fractionen ermittelten Fällen ge�chehen.

Wenn z. B. das Schulgeld nicht in allen Cla��en gleih wäre, �o
würde zu berechnen �ein :

in der 1�ten Cla��e à 1 Rthlr. . monatli<h von 30 Schúlern,
in der 2ten und 3ten Cla��e à 16 Gr. - : 70 ;

in der Aten und 5ten Cla��e à 12Gr. - - 100

u. �. w. Die Zahl der Schüler wird nach der Fraction angenommen,
mit Berück�ichtigung vorhandener Gründe zur Wahr�cheinlichkeit, daß
die�elbe die Fraction nicht erreichen oder Über�teigen werde.

Tit. VI. SnSégemein.
Die Einnahmen, welche unter keinem der vorhandenenTitel pa�:

�en, oder zu unbedeutend find, um unter einem be�onderen Titel auf:
geführt zu werden, alle bei unvorherge�ehenen Fällen eintretende Ein-

nahmenu. �. w., �ind hier mit gehörigerAusführlichkeitund Be�timmt-
heit aufzuführen.

Ausgabe.
Hier wird auf die allgemeinen Be�timmungen, und namentlich auf

die unterm 7. d. Mts. an die Königl. Con�i�torien und Regierungen
úber die Anfertigung der Etats im Allgemeinen erla��ene Verfügung
Bezug genommen.

Schließlich i�t zu bemerken, daß �owohl die Beträge vor, wie die

in der Linie, �owohl in Einnahme wie in Ausgabe, unter allen Ab-

theilungen und Titeln bis zum Total-Betrage �ummirt werden, und

-daß dann beide, die Einnahmen und Ausgaben, vor und in der Linie,
wenn richtig verfahren worden, einander gleih �ein mü��en.

Berlin, den $8. September 1819.
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No. 195. Die Ca��en:-Beamten betre�fend.
Es hat �ich bei einzelnen Unter�uchungen über Ca��en- Defecte in

neuerer Zeit ergeben, daß �olche zum Theil dadurch mit veranlaßt wor:

den, daß die Defectanten- �ich in Papier- Speculationen und andere

faufmänni�che Ge�chäfte eingela��en haben, Es wider�pricht �chon an

�ich �elb�t dem Jntere��e des Dien�tes, daß öffentlicheBeamte �ich mit

dergleichenSpeculationen und Ge�chäften abgeben, indem �ie dadurch
von ihrer eigentlichen Be�timmung abgezogenwerden und in Verwike-
lungen gerathen können, die dem Dien�te nachtheilig werden. Es wird

daher auh die�er Gegen�tand bei der jet im Werke �tehenden Revi�ion
des AllgemeinenLandrechts näher erwogen werden, um in Hin�icht des-

�elben das Intere��e des öffentlichenDien�tes mehr �icher zu �tellen.
Des Königs Maje�tät haben inde��en mittel�t Allerhöôch�terCabinetsordre
vom 30. December v. J. �chon jekt Folgendes fe�tzu�eßen geruhet:

SämimnmtlichenCa��en:- Beamten (worunter auh die Verwalter

Königlicher Magazine und Naturalien begriffen �ind), ingleichen
�ämmtlichen bei Geld- Ju�tituten ange�tellten Beamten ohne Un-
ter�chied, �oll unter�agt �ein, in Papieren oder Waaren zu �pecu-
liren, d. h. �elbige zum Wiederverkauf anzukaufen, und diejeni:
gen Beamten, welche �i da��elbe dennoch beikommen la��en, �ol:
�en ohne Nach�icht auf dem dur< die Allerhöch�te Cabinetsordre
vom 21. Februar 1823 (Ge�eß�ammlung No. 783.) vorge�chrie-
benen Wege, �ofort aus dem Dien�te entla��en werden , wobei es

�ich von �elb�t ver�teht, daß, wenn dem betreffenden Beamten,
außer dex unerlaubten Speculation auch anderweite Dien�twidrtg-
feiten zur La�t fallen, der�elbe dafür noh be�onders zur Unter-

�uchung und Se�trafunggezogen werden �oll. Sämmtliche Ver-

waltungs-:-Chefs und Vorge�eßte �ollen darauf �ehen, .daß von

den ihnen untergeordneten Beamten die�er Allerhöch�tenWillens-

meinung nicht entgegen gehandeltwerde, und, wenn es ge�chieht,
die betreffenden Beamten �ogleih vom Amte �uspendiren und
das weitere Verfahren einleiten. Dies �oll um �o utierläßlicher
ge�chehen, wenn der betreffende Beamte �elb�t zu den Dien�tvor-
ge�ebten gehört.

Des Königs Maje�täthaben jedoch dabei zu erklären geruhet, daß
Allerhöch�tderoAb�icht nicht �ei, einzelnen Beamten die Gelegenheitzu
nehmen, ihr Vermögen in Staats - oder anderen öffentlichenPapieren
anzulegen, daß vielmehr den vorgedachten Beamten der Ankauf derarti:

ger Papiere ge�tattet bleiben kann, wenn �ie darin blos ihr Vermögen
zinsbar unterbringen wollen. Es bleibt den vorge�eßten Behörden über-

la��en, in jedem einzelnen, zu ihrer Kenntniß fommenden Falle zu be-

urtheilen, ob der Beamte bei dem Anfkaufeeine verbotene Speculation
beab�ichtigt, oder blos �ein Vermögen hat anlegen wollen, und ob �o-
nach eine Veranla��ung zu einer Unter�uchung vorhanden i�t oder nicht.

Das Miní�teríum macht dem 2c. (der 2c.) die�e Allerhôch�ten Be-

�timmungen zur Nachricht und Achtung bei vorkommenden Fällen, �o
wie mit dem, Auftrage hierdurh bekannt, �olche zur Kenntniß der be-

treffenden, von dem�elben re��ortirenden Beamten zu bringen.
Berlín, den 26, Mai 1827.
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No. 196. Circular - Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheitenan, �ämmtliche Königl,
Ober - Prä�idien, die Vereidigung der Ca��en: Beamtenbetreffend.

Nach dem Erlaß des Königl. Finanz- Mini�terii vom18. December
v. FJ. an �ämmtliche Königl. Ober - Pra�idien �oll darauf geachtet wer:

den, daß jeder Ca��en- Beamte gehörig vereidigt i�t, und wo dies der

Fallnicht �ein �ollte, foll die�e Vereidigung noh nachträglich bewirkt
werden.

Die Ca��en der Gymna�ien und höheren Unterrichts - An�talten wer:

den größtentheils von den Vor�tehern oder Lehrern der In�titute unent-

geldlih ohne Cautionslei�tung und ohne be�ondere Verpflichtung als

Ca��en-Beamte verwaltet, Es kann den Lehrern niht zugemuthet wer:

den, daß �ie ihrer Ca��en- Verwaltung wegen, welche �o ganz von ihrem
eigentlichen Berufsge�chäftabweicht, in die Kategorie der wirklichen
Ca��en- Beamten �ich �tellen la��en, und eben �olche Verpflichtungen, wie

die�e, Übernehmen�ollen. Eben �o kann nicht in Abrede ge�tellt werden,
daß Nendantur- Ge�chäfte �ich niht für Lehrer eignen , indem die Be-

�orgung der mit einer Ca��en - Verwaltung verbundenen, dem Lehrerganz
fremdartigen Arbeiten für die�elben unverkennbar �ehr belä�tigend �ein
muß. Das Mini�terium erachtet es daher für zwe>mäßig, die Verwal:

tung der Ca��en von höheren Unterrichts : An�talten, �ofern zu die�em
Behufe nicht �hon be�ondere Beamte ange�tellt �ind, den in den Orten
der An�talten vorhandenenCa��en- oder anderen Beamten zu übertra:

gen, wozu �ich be�onders die Rendantender Orts- Kämmerei : Ca��en
eignen werden. Die Remunerationdafür mü��e inde��en aus den Fonds
der Lehran�talten erfolgen, da außerordentliche Zu�chü��e unter keinen

Um�tänden bewilligt werden können, Be�ondere Beamte für �olche Reir
danturen anzu�tellen, kann wegen der daraus erwach�enden größeren
Ko�ten nicht ge�tattetwerden, und wird auch wegen der in der Regel
nicht bedentendenMühwaltung unnôthig �ein, Jn dem Falle nun,
wenn eine �olhe Rendantur einem Beamten übertragen wird, der nicht
�chon anderweiteine zureichende Caution be�tellt hat, wird von dem�el:
ben eine Cautionnah der Verordnung vom 11." Februar d. J. zu for-
dern, �o wie für die Verwaltung eine Jn�truction zu ertheilen �ein,

Ew. 2c. er�ucht das Mini�terium ergebeu�t, hiernach und wegen Ent:

bindung der Lehrer von den Rendantur : Ge�chäften die nöthigen Einlei

tungen zu treffen, und damit die einzelnen Lehrer, welche bis jelzt die

Rendantur : Ge�chäfte ver�ehen haben, in deren Abnahme nicht etwa einc

Kränkung oder Mangel an Vertrauen finden, mü��en die Magßregeln
hierzu ganz allgemein angeordnet und ausgeführt werden.

Ueber den Erfolg der getro�fenen Maaßregeln �icht das Mini�terium
der gefälligenAuskunft Ew.-2c. baldig�t entgegen.

Berlin, den 21. Mai 1832.

No. 197. Das Rechnungswe�en.
Nachdem des Königs Maje�tät geruhet haben, die in dem $. 2.

der für un�er Collegium, unterm 18, December 1824 vollzogenen Jn:
�truction, Über die Frage: „Ob und welche Rechnungen von minderer

Wichtigkeit den Verwaltungs: Behörden zur Revi�ion und Deéharge
zu überla��en �ind?" vorbehaltene nähere Be�timmung, rü�ichtlich
der zum Re��ort der gehörendenRechnungen,
im Gefolge der diesfälligen Vor�chläge des Chefprä�identen un�ers
Collegi, und des Einver�tändni��es der Kduigl. Mini�terien der Gei�t:
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lichen 2c. Angelegenheiten und der Finanzen mittel�t Allerhôch�ter Ca-
binetéordre vom

ifbrdteamber
v. J. zu ertheilen, �o wird

zuförder�t
IL. aus dem Verzeichni��e derjenigen Rechnungen die�es Verwal-

tungszweiges, welche von dem abgelaufenen Jahre 1832 incl. ab,
nur zur dies�eitigen Superrevi�ion und Decharge einzu�enden �ind,
der den Ge�chäftsfreis betreffende Auszug in
der Anlage mitgetheilt. Hin�ichtlich der Abnahme die�er Nechnungen,
und der Termine zu ihrer Ein�endung an uns, behält es im Allge-
meinen bei den bisherigen Vor�chriften �ein Bewenden. Für die

Rechnung pro 1832 haben wir Termin des hie�igen Eíin-

ganges, gleich in dem Auszuge vermerken la��en, und erwarten

pünktlich�te Einhalcung unfehlbar, �o wie denn auch jede frühere
Nechnungs-Ein�endung uns �ehr willkommen �ein wird.

IL, Alle ÚbrigeRechnungen von Jn�tituten, Stiftungen, An�talser:ten u. �. w. aus dem Bereiche der

waltung, bleiben hinführo der alleinigen Revi�ion und Decharge
Úberla��en, ohne Rück�icht darauf,

ob die�e Rechnnngen bisher von uns revidirt worden �ind oder nichr.
Auch �ind die no< rü>�tändigen Notatenbeantwortungen über die vor-

hergehendenRechnungen die�er Kategorie bis incl. 1831, welche hier
�uperrevidirt worden, niht mehr an uns einzu�enden. Vielmehr wird

die Bewirkung der Erledigung der no< offenen Notaten über die�e
Rechnungen, und berhaupt der voll�tändigen Berichtigung der leh:
tern ebenfalls in�ofern wir nicht hin�ichtlich
einzelner Rechnungen ausdrü>klih noh cin Anderes be�timmen, über:

la��en. Dagegen i�t, nachdem
IITL. des Königs Maje�tät zu genehmigen geruhet, daß uns von

einer jeden Verwaltungs: Behörde eine von �ämmtlichen zu ihrem
Re��ort gehörigen oder in ihrem Bezirke gelegenen An�talten, Fonds
oder Zn�tituten, welche in die Verwaltung der

Angelegenheiten ein�chlagen, anzufertigende Nachwei�ung, in welcher
alie Einnahmen nach ihren Quellen und Beträgen, �o wie die fixirten
und zufälligen Ausgaben nach Haupttiteln vorgetragen, und in der

Folge dur die Jahresab�chlú��e ergänzt und re�p. berichtigt werden,
eingereicht werde, von die�e Nachwei�ung nach
dem hier beiklommenden Schema auf den Grund und nach Lage der

Rechnungen pro 1831 angefertigt, uns baldig�t und �päte�tens binnen
drei Monaten einzureihen. Es wird hierbei die möglich�te Voll�tän-
digkeit und Sorgfalt empfohlen, derge�talt , daß �ämmtliche Jun�titute,
Fonds 2c. ohne Ausnahme vorgetragen, und die Verhältni��e ihrer
Comptabilität in allen Titeln der Einnahme und Ausgabe über�ichtlich
darge�tellt werden. Sollten in die�em Schema für eíns oder das an-

dere Jn�titut 2c. Einnahme- oder Ausgabetitel fehlen, �o �ind dafür
die nôthigen Colonnen und Rubriken hinzuzufügen. Dagegen �ind in

die�e Nachwei�ung die Kirchen-, Stadt: und andere Elementar:Schul-
Fonds, worüber die Rechnungen bisher theils von den Kirchen : Colle-

gien oder Communal-Behörden abgenommen, theils von

allein revidirce und dechargirt worden �ind, nicht aufzu-
nehmen. Da ferner :

IV. des Königs Maje�tät auh zu be�timmen geruhet haben, daß
die Provinzial-Behörden bei der Revi�ion derjenigen Rechnungen,
welche ihnen allein úberla��en �ind, ganz da��elbe Verfahren und die-
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�elbe Strenge, �owohl in materieller als formeller Beziehung beob-

achten �ollen, welche der Oberrechnungs-Kammer obliegt, und daß es
der lebtern vorbehalten bleibe, niht nur nach eigener Auswah!l jähr:
lich eine �olche Zahl von die�en Rechnungen zu ihret, Revi�ion zu zie-
hen, als ihre Arbeitskräfte ver�tatten, und wozu ihr bei Prüfung der

Hauptrechnungen oder durch andere Um�tände eine be�ondere Veran-

la��ung gegeben werden möchte, �ondern auh �elb�t diejenigen Rech-
nungen mit den Actenzur Superrevi�ion einzufordern, welche von

den Provinzial-Behörden bereits revidirt, event. auch �chon dechargírt
�ind, und daß die�e Behörden für Alles, was bei der dies�eitigen Su-

perrevi�ion �olcher Rechnungen, �owohl in materieller als formeller
Beziehung, etwa zu erinnern �ein möchte, verhaftet bleiben: �o machen
wir

E
die�es hierdurh bekannt mit dem Bemer-

ken, daß wir diejenigen Rechnungen, welche wir außer den fortwäh-
rend hier zu revidirenden, von Zeit zu Zeit ausnahmswei�e zur Su-

perrevi�ion zu ziehen, uns veranlaßt finden, be�onders einfordern wer-

den. Rück�ichtlih des bei der dortigen Revi�ion der Rechnungen zu
beobachtenden:Verfahrens und der leitenden materiellen Grund�äte,
welche dabei im Auge zu behalten �ind, wird

einer�eits auf dasjenige zurückgeführt, was �chon bis:
her durch die âltern Bor�chriften, namentlich dur< die Ju�truction
fúr die Königl. Regierungen vom 23. October 1817 und durch die

dazu erla��ene Ge�chäftsanwei�ung vom 31. December 1825 vorge-
�chrieben i�t, anderer�eits auf die in den Jn�tructionen vom 4, und 18.

December 1824 für die General: Controlle und die Oberrechnungs-
Kammer enthaltenen Grund�äte, endlih auch auf die Vor�chriften
des Ca��en - Regulativs vom 17. März 1828 verwie�en. Unter gehö-
riger Beachtung der�elben wird ' im Stande

�ein, �owohl dieRechnungen�elb�t, als auch die Special-Verwaltungen
der Fonds, worüber jene abgelegt worden, mit der erforderlichen Sorg:
falt und Strenge zu prüfen. Wir erachten daher nur nöôthig,

hier no< auf einige Punkte be�onders aufmerk:
�am zu machen, bei denen die Provinzial: und Special:Verwaltungen,
wie die Erfahrung gelehrt hat, am häufig�ten fehlen: |

1) Jm Betreff der Form i�, in�efern es den Rechnungen bisher
noch an Ueber�ichtlichkeit gefehlt, und dazu noch nicht in jeder Bezie-
hung zweckmäßigeSchemata vorge�chrieben �ind, fúr leßtere pro lu-

turo zu �orgen, und event. deren Ein�endung zu un�erer Genehmi-
gung zu bewirken. Jnsbe�ondere i�t darauf zu �ehen, daß die Ab-

chlú��e und Balancen der Titel, die Schlußbalancen, wodurch die

Be�tände und Re�te �ich heraus�tellen, richtig und deutlich bewirkt,
und daß die Be�cheinigungenüber zu berechnen gewe�ene extraordinaire
Einnahmen und Úber das Vorhanden�ein der nah der Rechnung ver-

bliebenen Be�tänve, �o wie die �ichere Aufbewahrung der Capital-
Effecten entweder unter den Rechnungen�elb�t ertheilt, oder den Be-

lägen beigefügt, in den er�teren auch die von den Rechnungsführern
bejtellten oder re�p. noh zu be�tellenden Cautionen gehörignachge:
wie�en werden. -

2) Bei den Einnahmeni� be�onders darauf zu halten: a) daß dex

Vermögens�tand eines jeden Fn�tituts2c. treu bewahrt, und nachVor�chrift
des Etats oder nach den �i<h etwa noh ergebenen gün�tigern Um�iänden
vermehrt werde; — b) daß die Mehr: und Minder-Einnahmen gegen
die Etats genau gepruft, aufs voll�tändig�te ju�tificirt und Einnahme:
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Re�te möglich�tvermieden werden; — ce) daß alle Einnahmen unver-

fürzt in Rechnung ge�tellt, und die Antheile, Tantiemen 2c. , worauf
gewi��e Beamte An�prüche haben möchten, niht von den Einnahmen
abgezogen, �ondern le6tere ihrem Brutto-Betrage nach, und die Tan-
tiemen be�onders in Ausgabe nachgewie�en werden.

3) Bei den Ausgaben i�t vorzugswei�e darauf zu �ehen: a) daß
dabei durhgehends die größte Wirth�chaftlihkeit beobachtet werde,
und vorzüglichdie Etats, die überall für jeden Titel und Ab�chnicr
die Norm für die Verwaltung der dffentlihen Fonds bilden, nie ohne
vorgängige nah den be�tehenden Vor�chriften dazu erforderliche Ge-

nehmigungüber�chritten werden; — þb) daß unvermeidliche Ueber-

�chreitungen die niht nothwendige Folge Statt gefundener Mehr-
Einnahmen�ind, möglih� dur< Er�parni��e bei den�elben Titeln in
den näch�ten Jahren gede>t, oder dur extraordinaire Zu�chü��e —

wo �olche zu erlangen �ind — er�tattet werden; — c) daß die vor:

handenen Fonds, ihren etatêmäßigen Be�timmungen gemäß, und ins-

be�ondere die zu per�önlichen Zwecken be�timmten, nicht zu �ä <:
lichen Zwecken, und umgekehrt, verwendet werden.

4) Jn be�onderer Beziehung auf die Remunerationen, Gratificas
tionen, Unter�tübungen , Pen�ionen, Stipendien, und überhaupt alle

Gnadenbewilligungen i� �treng darauf zu halten: a) daß �ie niht in
anderer Wei�e, unter andern Bedingungen und an andere Jndividuen
erfolgen, als der Etat, das betre��ende Statut oder die �pecielle Be-

willigung bezeichnen; — b) daß dazu, den vorhandenen ausdrücklichen
und mehrmals wiederholten Allerhöch�ten Be�timmungen gemäß, nie-

malsandere Fonds, als die etatsmáßig dazu be�timmt �ind, verwendet
werden.

5) Die Behandlung der Baufonds unterliegt be�ondern Vor�chrifs
ten, in�ofern nämlich: a) die Er�parni��e bei den�elben niht den an-

dern Er�parni��en und re�p. Ueber�chü��en hinzutreten, �ondern aus

einem Jahre in das andere übertragen, und zur De>ung der Mehr-
bedürfni��e an Baulichkeiten folgender Jahre benubt, oder an Collecciv-
oder Central -:Bau-Fonds abgeführt werden, aus denen �odann die
vorkommenden Mehrbedürfni��e be�tritten werden; — þb) durch aus-

drü>lihe Allerhöch�te Be�timmung unter�agt i�t, die Baufonds aus

Ueber�chü��en anderer etatsmäßig zu per�önlichen oder �ächlichen Zwecken
be�timmten Fonds zu ver�tärken oder die Be�tände der Baufonds zu
andern Zwecken zu verwenden; — cc) die baulichen Ausführungen
�tets auf geprüften und genehmigten An�chlägen beruhen, und nach
den in Gemáäßheitvon Licitationen oder Submi��ionen abge�chlo��enen
Contracten auégeführt, auh die dabei etwa vorkommenden Ueber-

�chreitungen und Abweichungen durch genehmigte Nachan�chläge ge-
rechtfertigt werden �ollen. Von die�en Vor�chriften darf daher nie

abgewichen werden.

6) Bei dem Titel „„Jnsgemein““ oder „ad extraordinaria “/,
welchen die Etats zu enthalten pflegen, dürfen keine Ausgaben be-

rechnet werden, wofür irgend ein angeme��euer Titel oder Ab�chnitt
im Etat angegeben i�t. Die für den Titel Jnsgemein oder ad ex-
iraordinaria gehörendenAusgaben aber �ind, ihren ver�chiedenen Gat:

tungen nach, in den Rechnungen zu ordnen, und von einander abge:
�ondert aufzuführen.
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7) So wie alle außeretatêmäßige und extraordinaire Einnahmen
und Ausgaben aufs voll�tändig�te nahgewie�en und,gerechtfertigt wer-

den mü��en , �o i�t noch be�onders dahín zu �ehen, daß alle bedingte
Zu�chú��e für gegebene Zwecke, für be�timmte Zeit dder zur Aushilfe
bei temporairen Ausfällen in den Einnahmen, ferner zur Uebevtra-

gung von andern, eigentlich dazu verpflichteten Fonds Gemeinen 2c.

und endlich auch zu per�önlichen Verbe��erungen und Gehaltszulagen
bis zur A�cen�ion in be��ere Gehälter, oder bis zum Tode 2c. nach
Erfüllung der jedeëmaligen be�ondern Zwecke niht weiter gewährt,
fondern zu ihrer Quelle zurü>>geführtwerden.

8) Da die Verwaltungen der Special:Jn�titute �ehr häufig gegen
die Be�timmungen des Stempelge�eßes vom 7. März 1822 und des

Diäten - und Nei�eko�ten: Regulativs vom 28. Juni 1825 fehlen: �o
i�t hierauf bei. Revi�ion der Rechnungenaufmerk�am zu achten.

9) Von der ordnungémäßigen und richtigen Führung der Jnven-
tarien, �o wie von der vollkommenen Erhaltung der Sammlungen an

Büchern, Jn�trumenten, Naturalien u. �, w. darf nie verab�äumt
werden, bei Revi�ion der Rechnungen durch die den�elben beizufügenden
desfall�igen Be�cheinigungen Ueberzeugung zu erlangen.

10) Die Präfung dtr Rechnungen , �owohl in formeller als mate-

rieller Beziehung, darf niht den Büreau-:Beamten überla��en bleiben,
fondern muß von den Departements: Räthen �elb�t bewirkt werden,
welche �chon dur< die In�truction wegen prompter Beförderung des

Rechnungswe�ens vom 13. Februar1770, im $. 16. dazu verpflichtet
worden. Die Departements-Räthe �ind daher auh für die voll�tän-
dige und um�ichtige Bearbeitungder Rechnungs - Revi�ionen, in Ge:

máäßheit des ÿ. 34. der In�truction vom 23. October 1817 principa:
liter verantwortlich,welcheVerantwortlichkeithiernäch�t das ganze
Collegium, in Gemäßheit der Eingangs gedachten Allerhöch�ten Cabi-
netsordre vom 20. September v. J. und nach den diesfälligen ge�ehßz-
lichen Be�timmungen theilt,

11) Damit das Rechnungswe�en ordnungsmäßig und prompt ab:

gewi>elt werden könne, i�t für die Fe�t�egung angeme��ener Termine

zur Einreichung der Rechnungen und der Notatenbeantwortungen
Sorge zu tragen. Die $$. 47., 48. und 49. der mehrgedahten Jn-
�truction für un�er Collegium vom 18. December 1824 werden dabei
im Allgemeinen zum Anhalt dienen, mit deren Beachtung dahin zu
wirken �ein wird, daß �ämmrliche Rechnungen auh möglich�t prompt
revidirt und dechargirt werden.

Nach die�enallgemeinen. Andeutungenwird das Ge�chäft der

Rechnungs : Revi�ion unter fortwährenderBerück�ichtigung der Vor-

�chriften in den Eingangs bezeichneten Ju�tructionen ohne Schwierig-
keit durchgeführtwerden können. Treten dabei in irgend einer Be-

ziehung Zweifel und Bedenken ein, welche eine nähere Be�timmung
von un�erer Seite erhei�hen oder wün�chenöwerth machen, �o �chen
wir daruber be�onderem Berichte entgegen,

Potsdam, den 18, Februar 1833,
Ober - Rechnungs : Kammer.

No. 198. Sicher�tellung der Capitalien.
Der Königl. Regierungwird auf die Anfrage vom 19, Septem:

ber d. J, erdffnet, daß die unterzeichneten Mini�terien �ich zur Er-
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theilung der Autori�ation,die disponiblen Fonds öffentlicherAn�talten
zum Ankauf Kurkölni�ch-Land�tändi�cher Obligationen zu verwenden,
zur Zeit nicht für ermächtigt halten können.

Berlin, den 15. November 1833,

Mini�terium der Gei�tlichen2c. Mini�terium des Jnnern und

Angelegenheiten. der Polizei,
v. Alten�tein. v. Brenn.

An die Königl. Regierung zu Côln.

No. 199. Das Rechnungswe�en betreffend.
Bei Vergleichung der Rechnungen über die Gei�tliche und Schul:

Verwaltung und úber die Medicinal-Verwaltung mit der beim Mini
�terio treu nah den eingereihten Final Ab�chlü��en der Regierungs:
Haupt: Ca��en von die�en Verwaltungen zu�ammenzge�tellten Jahres:
Ueber�ichten findet die Königl. Oberrehnungs-Kammer viele Differen-.
zen, welche ihren Grund darin haben, daß die Regierungs: Haupt-
Ca��en in den Verwaltungs - Ab�chlú��en andere Re�ultate dar�tellen,
als in deu Haupt : Ab�chlü��en und in den Rechnungen. Um �olchen
für die Folge zu begegnen, macht das Mini�terium, im Einver�tändni��e
mit der Königl. Oberrechnungs-Kammer, die Königl. Regierung aus:

drúflih und ganz be�onders darauf aufmerk�am:
daß, da- nach Lage der Haupt - Etats der Regierungs : Haupt-
Ca��en, die Buchhaltereien für die Gei�tlihe und Unterrichts-
Verwaltung und für die Medicinal: und Sanitäts:Verwaltung
nicht abge�ondert für �ich be�tehen, vielmehr nur einen integri-
renden Theil der Haupt:Ca��en bilden, die in den Verwaltungs-
Ab�chlü��en nachzuwei�enden Einnahmen außer dem Etat und

etatsmáäßigen und außeretatsmäßigen Soll: und J�t- Ausgaben
und Re�te durchgehends auh mit den nämlichen Summen in
den Haupt:Ab�chlü��en unter den Ab�chnitten für die Gei�tliche,
Unterrichts- und Medicinal: Verwaltung — und folglich ganz
úberein�timmend demnäch�t auh in der Haupt- und re�p. in
der Buchhalterei:-Rechnung— er�cheinen mü��en.

Ferner :

daß, wie die etatémäßigen und außeretatsmäßigen Soll: und

J�t: Einnahmen und Ausgaben und Re�te in den Haupt: Ab:

�{lú}en und in der Haupt- und den Buchhalterei:Rechnungen
er�cheinen, auch eben �o in den, dem Mini�terio einzurei<henden
Auszúgen aus den Haupt: Ab�chlü��en oder in den �peciellen
Verwaltungs-Ab�chlü}�en er�cheinen mü��en.

Um die dem Mini�terio einzureichenden Verwaltungs : Ab�chlü��e in

eine gleichmäßigeund den Haupt:Ca��en und Buchhalterei-Rechnungen
ent�prechende Form zu bringen, wird der Königl. Regierung hierneben
ein Schema zu den�elben zugefertigt, und der�elben hierdurch aufgege-
ben, darauf zu halten, daß da��elbe von ihrer Haupt-Ca��e für die dem

Mini�terio einzureichenden Ab�chlú��e von der Gei�tlichen und Schul-
und von der Medicinal- und Sanitäts-Verwaltung zur Anwendung ge-

bracht werde. Da auh mehrere der gedachten Differenz zwi�chen
den Rechnungen und der beim Mini�terio aufge�tellten Jahres-Ueber-
�ichten ihren Grund darin haben, daß die Zu�chü��e, welcher die Gei�t,
liche und Unterrichts: und die Medicinal: und Sanitäts - Verwaltung
etatémäßig bedürfen, in den Ab�chlü��en �ehr ver�chieden darge�tellc
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mit der Königl.Oberrechnungs-Kammer:
daß, wenn gleich die Verfügung vom 2. September d. J.,
nah welcher künftig die Zu�chü��e aus den Etats der Gei�ts
lichen und Unterrichts- und der Medicinal- und Sanitäts-
Verwaltung weggela��en, und in den�elben nur die etwanigen
eigenthümlichenEinnahmen darge�tellt werden �ollen, bei den

jekt noch als gültig laufenden derartigen Etats noch nicht hat
in Ausführung gebracht werden können, doch �chon bei den

Ab�chlü��en pro 1833 und bis zur Etats: Berichtigung �o ver-

fahren werden �oll, als enthielten die�e Etats den Zu�chuß
niht, daß al�o in den Ab�chlü��en die�er Zu�chuß weder in
Soll: noh IJ�t-Einnahme darge�tellt und in Ausgabe nicht die
des ganzen ctatsmäßigen Zu�chu��es, �ondern nur die wirklich
aus dem�elben verwendeten Summen úbernommen werden.

Das Mini�terium fordert die Königl. Regierung hierdur< auf,
ihre Haupt:Ca��e hiernach zu in�truiren , und darúber zu wachen, daß
die�elde auh in vorge�chriebener Art verfahre.

Berlin, den 16. December 18333,

werden, H be�timmt das Mini�terium, ebenfalls

fi
Einoer�tändni��e
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Final :- Ab�chluß der Regterungs-Haupt : Ca��e zu N. N. in Betreff der

Ne�t - Verwaltung

E i n-

Soll - Ein-

nahme

(nach der vor-

hergehenden

Nechnung

pro 18 29

und re�p.

nach demvo:

rigen Etat),

rd �g [vf

QUugang,

rit, |a, [vf

Abgang.

rtl. [�a [ve

Wirkliche

Soll

Etnnahme.

rtl. [g. | vf.

12

2132

[e]782/12

2132 œ

2914 18 bini2914

Venennung der Etnnahß m.

A. Ne�t-Verwaltung pro
1829,

Titel.
L. An Defecten ,

11, An Ref�len. «6

Summa der Re�t-Verwaltung
pro 1829 6

B. Laufende Verwal-
tung pro 1830,

Titeltel.
l. An Be�tand des ctatsmäßkgen

Baufonds de 1828, welcher iu

der vorhergehendenRechnung
pro 1829, Behufs derVer�tär-
kung des etatsmäßigen Bau-
fonds pro 1830 verausgabtif,

IL. An Zu�chü��en aus der Gene-
ral-Ca��e des Königl.Mini-
fierii der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medicinal-Ange-
legenheiten,Behufs der Dek-

kung der gegen den Etat pro
1830 Statt findenden Mchr-
ausgaben.

Summa der laufenden Ver-

waltung Pro 1830 :
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Ge��illhen und Unterrichts:Verwaltung pro 1830,eln�{lleßlih der

de 1829 in 1830. y

nahme.

J�ts .

Einnahme.
Ne�t, Vemerfkungen.

etl [fa.[ve] ctf. Tg.[vf.

782/12] 8] ——-
|—

2132] 5| 8] —|— |—

2914/18| 44 —|— |—
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Aus-

Soll - Ausgate
(nah der vorher: Wirkliche
gehen Rechnunaÿ

Zugang, Abgang. Solls Benennung der Ausgate.
Pro 4829 und

Ausgabe
re�p. na< dem

,

Etat pro 1830)

rtl. [(g. [off rtl. |. lof.

}

rtl. [ca lof. ve. Teo,loe.

A. Re�t-Verwaltung
pro 1829,

Titel.
—_—|— 1 ——|—1 —|—|— —[-—-|—{1. An. zu gut gehendenBeträgen

549/28] 11 —|—|—t —|—|— 549/28] 11. An Re�ten .

549/281 11 —|—[—] —|—|—] 549/28/1 |Gumma der Re�t - Ver-
waltung pro 1829

B. Laufende Ver-

waltung pro 1830,
Abtheilung.

10447] 8| 6F 40[16| 21853/20| 1} 9634| 4] 6]. BehufderGei�tlichen
Verwaltung .

10870 |19|111 120|1— |—|} 30/23| 6} 10959|26/ 5H. SBehufs der Unter=
rihts-Verwaltun 183537| 4| 4/2754] 2j 2 6/| 5| 4] 6285| 1] 2/1. Zu gemein�chaftlichen
undnicht zu �cheidenden

Gei�il. u.Utter.-Zwe>en

24855

|

2 812914/18] 418901811] 26879] 2| 1SGumma der laufenden
Verwaltung pra 1830 ,
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gabe.

I�t-
Re�t, Bemerkungen.

Ausgabe. 7

rtl, [�a [vel rtl. |a. ]vf.

:
À. Balance

in An�ehung der Re�t-Verwaltung
pro 1829,

—[—|—

1

—[—|—[H DieEinnahme, be�tehendin dem Ref�igutha-
ben de 1829 dexGei�ilichenund Unterrichts-Ver-
waltung an die Regierungs - Haupt- Ca��e be-

949 /28| 1] —|—|—]} trägt... «+
+ 949 rt. 28 �g. 1 pf,

2) Die Aus gahe beträgt

549-

W-=

le

549/28] 11 —|— |— balancirt

'

B. Balance
in An�ehung der laufenden Verwaltung

pro 1830

9529| 4] 6]105|—|—]1) Einnahme.
a) an etatémäßigemZu�chuß aus der Reg.-Haupt=

10959 /26| 54 —|— |— Ca�e « ,, . , , 24855 rt, 2g. 8 pf.
b) an �on�tigen Einnahmen 2914 - 18 - 4 =

625520] 31 291011

26744 |21| 2/134/10/11 Summa der Einnahme 27769 rt. 21 �g. — pf.
2) Aus gabe,

adan wirklichenAusgaben,Be=
hufs der Geifilichen undUn-
terrichts-Verwaltung26744 rt, 21g. 2pf.

b)an AbgängenoderEr=
�parni��en, welchemit
den Ueber�chü��en der

Reg.-Haupt-Ca��e an

die General =Staats-
Ca��e abgeführt wor-

den �ind... . 80-18-11 -

Summa der Ausgabe 27635 rt. 10 �g. 1 pf.

Bleibt,Behufs der Be�treitung
der Ausgabe - Re�te von
134 rt, 10 �g, 11 pf.

3) Re�i-Guthabenpro1830
der Gei�tlichen und Unter-
richts- Verwaltung an die
NReg.-Haupt=Ca��e 134 rt. 10g. 11 pf.
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Zweiter Ab�chnitt.
Höhere Bürger-, Kun�t- und andere Schulen

für be�ondere Zwecke.

No. 200. Grund�äße zur zwe>EmäßigernOrgaui�trung der bereits
exi�tirenden und neu zu errichtenden Kun�t- und Handwerks:
�chulen, míc be�onderer Hin�icht auf die Unterwei�ung der Bau-
Handwerker.

I. Sr. Königl. Maje�tät Allerhöch�te Jntention bei Vervollkomm-

nung und Erweiterung des ge�ammten Provinzial-Kun�t-Schulwe�ens
geht dahin, daß �owohl die bereits exi�tirenden, als noch ferner zu
etablirenden Provinzial-Kun�t: und Handwerks-Schulen derge�talt ein-

gerichtet werden �ollen, daß, außer der bisherigen Unterwei�ung der-

jenigen Fabrikanten, Manufacturi�ten und Handwerker, bei denen es

auf eine ge�chma>velle Bearbeitung der Sachen ankommt, vorzüglich
auch auf die Bildung der Bau: Handwerker Rück�icht genommen
werde, damit �ie der Bau- Academie in die Hand arbeiten und das

Frigezur Anziehung ge�chi>kter Bau: Handwerker mit beitragen
nnen.

IL. Zur Erreichung die�es Endzweckes i�t es nothwendig, daß bei

�ämmtlichen Provinzial-Kun�t-Schulen nach�tehender Unterrichc in den

vorge�chriebenen Grenzen ertheilt werde.

1) Anfangsgrúnde in der Arithmetik und Geometrie,
neb�t Unterricht im geometri�chen Zeichnen.

In der Arithmetik wird das Rechnen mit Brüchen, die Lehre von

den Verhältni��en und Proportionen, und die damit verbundene Regel
de tri und ahnliche Rechnungen erläutert. Die bei dem Bau in den

ver�chiedenen Provinzen vorkommenden Maaße und Gewichte werden
erklärt und alle diejenigen Sáße aus Rechnungen auseinander ge�eßt,
welche bei „der Verfertigung eines An�chlags erforderlich �ind. Hier-
auf folge der Gebrauch des Lineals und Triangels , des Cirkels und

der Reißfeder. Es werden gerade Linien und Krei�e mit der Reiß-
feder gezogen, und wenn der Zögling hinlänglih mit dem Gebrauch
der Werkzeuge bekannt i�t, �o wird mit dem Zeichnen der rechten und

�chiefen Winkel nah Graden, der Parallel: Linien und geometri�chen
Figuren, der regulairen Viele>ke,Ovale, gedrücktenBögen und ande-
rer Figuren, welche aus geraden Linien und Círfkelbogenzu�ammen-
ge�e6t �ind, der Anfang gemacht. Bei Gelegenheit des Zeichnens
werden die Bemerkungen der vorzüglich�ten Figuren beigebracht, und

die Eigen�chaften der�elben , aber ohne �trenge mathemati�che Bewei�e,
erläutert, Kann der Anfänger die Figuren zeichnen, �o wird ihm zu-

gleih die Berechnung der�elben, nachdem er. zuvor einen Maaß�tab
zu zeichnen und zu gebrauchen belehrt worden, dur<h mehrere Bei-

�piele gezeigt. Hierauf folgt der Uebergang zur Körperlehre, wo ihm
durch Vorzeigung von Modellen die mathemati�chen Körper erklärt,
ihre Zeichnung gelehrt und hierauf die vorzüglich�ten Eigen�chaften
der�elben und ihre Berechnung erläutert wird. Das Zeichnen der
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geometri�chen Körper ge�chieht na< guten Vorbildungen, wobei der

Schüler auf Schatten und Licht aufmerk�am gemacht wird und einen

leichten Unterricht im Zeichnen körperlicherFiguren erhält, bei welchem
Lektern jedoch der Lehrer �eine Schüler zugleich auf die Gründe und

Ausführung der er�ten Regelu der Per�pective aufmerk�am machen muß.
2) Anfangsgrúnde der Mechanik.

Hier wird dur< Vorzeigung von Modellen der be�te und vor-

theilhafte�te Gebrauch der einfachen Nü�tzeuge, welche �ich auf den

Hebel, die Rolle, �chiefe Fläche,Schraube, Winde, das Räderwerk u. . w.

gründen, gelehrt, wobeidas Verhältniß der Kraft gegen die zu über-

wältigende La�t angeführt und dur< Ver�uche be�timmt wird. Eben

�o gehört die Lehre von denjenigen zu�ammenge�eßten Ma�chinen hier-
her, welche in der Ausübungam mei�ten vorkommen, �o wie auch ein

be�onderer Unterrichtdarüber zu ertheilen i�t, unter welhen Um�tänden
man die�e oder jene Ma�chine mit mehrerem Vortheil anbringen kann,

3) Freie Handzeichnung.
Der Unterricht davon �oll vorzüglich in der Bildung des Auges

und der Hand be�tehen, wobei be�onders auf Uebungen im Zeichnen
der einfach�ten Formen und �impeln Bau - Verzierungen Rück�icht zu
nehmen, wobei man �ich des Lineals und der Reißfeder nicht bedient.

4) Architektoni�che Zeichnungen und weitere Aus-

führung der vorigen Zeihnungsarten für
be�timmte Gewerke.

Wenn der Lehrlinggeometri�cheFiguren zeichnen kann, demnäch�t
in der freien Handzeichnung einigeFertigkeit erlangt hat, �o endet

�ich der allen Gewerben gemein�chaftliheUnterricht und die archi-
tektoni�che Zeichnen-Cla��e, worin außer den Gliedern und Ordnungen
der Baukun�t und der�elbenVerzierungen Anwei�ung gegeben wird,
enthält zugleich die Vor�chriften, welche nur be�onders Ti�chler, Zim-
merleute, Maurer, Steinmeßger, Schlo��er, Klempner, Silberarbeiter,
Schiffsbaumei�ter, Sattler, Stellmacher, Töpfer, Stuhlmacher u. �w.
angehen, und der Lehrer hat bei der Auswahl die�er Vor�chriften
das Metier in Betrachtung zu ziehen, welchem �ich der Lehrling widmet.

5) Architektoni�cher Unterricht.
Die�er wird von Maurern, Zimmerleuten und Ti�chlern vorzüglich

be�ucht und fommt Alles darauf an, den Vortrag ihrem Fa��ungs-
Vermögen angeme��en einzurichten. Es �oll hier nicht gelehrt werden,
wie der Zimmermann die Axt, der Maurer die Kelle führen �oll, eben

�o wenig, wie die Entwerfung großer Pallä�te und Ausführung außer-
ordentlicher Gebäude hierher gehört. Die�er Unterricht muß vielmehr
mit der Zu�ammen�eßung der einzelnen Theile eines gewöhnlichen
Gebäudes anfangen; bei die�er Gelegenheit muß auf Bequemlichkeit,
Schiklichkfeit, Fe�tigkeit und Er�parniß an Holz, Kalk und gebrannten
Materialien aufmerk�am gemacht werden, und wenn die ver�chiedenen
Einrichtungen der Stadt-, Land- und vorzüglih der Wirth�chafts-
gebäude durchgegangen�ind, �o werden die Zöglinge darin geüöt,
eigene Entwürfe nah be�timmten Zwe>en, und angegebener Localität
zu entwerfen, nicht nur das ganze Gebäude nach allen Seiten und

Durch�chnitten zu zeichnen, �ondern auch von denjenigen einzelnen
Theilen, welche zu ihrem Handwerk gehören, nah einem vergrößerten
Maaß�tabe genaue Zeichnungenanzufertigen. Die architektoni�che
Cla��e muß vorzüglich mit guten Modellen ver�ehen �ein, damit der

Unterricht�o viel als möglich ver�finnlicht wird, Auchi�t es gut,
,
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wenn die Zöglinge eine halbe Stunde vor und nah dem Unterrichte
die Erlaubniß erhalten, die Modelle zu be�ehen, und �i<h �chon vor-

läufig mit ihrer Zu�ammen�ebung bekannt gemaht haben. Die�er
architektoni�che Unterricht darf nur im Winter ertheilt werden, weil

�on�t zu fürchten i�t, daß Maurer und Zimmerleute, welche im Som-
mer �o viel verdienen mü��en, damit �ie im Winter �ub�i�tiren können,
niht in dem Grade Antheil nehmen möchten, wie es die Erreichung
des vorge�eßten Endzweks erfordert.

6) Modelliren und Bo��iren.
Das WModelliren in Holz, Thon und Gips wird hier �owohl für

Baugewerke, als auh des Sonntags fur Steinmeßger, Bildhauer
und die úbrigen Kün�tler, in einem �olchen Umfange gelehrt, �o weit
es in leßkterer Hin�icht die Bedürfni��e der Provinzial: Kun�t:Schulen
ge�tatten, Vollkommene und weitere Ausbildung hierin läßt �i
von den Provinzial-Kun�t-Schulen nah ihrem jezigen Umfange nicht
fordern und würde niht überall für zwe>mäßig zu halten �ein, da:

gegen bleibt es einem Jeden überla��en, �i<h �elb�t auszubilden , oder

zu die�em Ende an dem Unterrichte und die Hilfsmittel der Bau-
und Kun�t - Academie in Berlin Theil zu nehmen. Uebrigens gehören
zwar Per�pective und Malerei nicht zu dem allgemein nothwendigen
Unterricht bei den Provinzial-Kun�t-Schulen; damit aber die Wenigen
in den Provinzen, welche �ich der Malerei be�onders widmen möchten,
oder �olche, die zu ihrer eigenen Vervollkommnung. und bei hinläng-
lichen Anlagen weitere Fort�chritte in den zeihnenden Kün�ten machen
wollen, Gelegenheit haben, auh bei den Provinzial: Kun�t: Schulen
einen leihten Unterricht im per�pectivi�chen Zeichnen und demnäch�t
in dem maleri�chen Zeichnen und Coloriren zu erhalten, �o muß ein

jeder Lehrer der freien Handzeichnung bei den Kun�t�chulen diefe
Kenntniß be�ißen, und es bleibt ihm überla��en, die�e Kenntni��e durch
Privatunterricht zu verbreiten.

II. Zur Vereinfahung und Er�parung der Ko�ten �ollen vor

der Hand und bis eine etwanige künftigeVermehrung der Fonds eine

mehrere Ausdehnung ver�tattet, bei jeder Provinzial : Kun�t - Schule
nur zwei be�oldete Lehrer, namlich: :

1) ein Lehrer der architektoni�chen Wi��en�chaften, und

2) ein Lehrer der freien Handzeichnung
ange�tellt werden,

Er�terem �oll der Unterricht
a) in der Arithmetik,Geometrie und geometri�cher Zeichnung,
b) in den Anfangsgründen der Mechanik,
c) in den architeftoni�chen Zeichnungen,und

4) in den dem Bau- Handwerker nöôthigenarchitektoni�chen Wi��en-
�chaften ;

Lebterem aber

a) in den freien Handzeichnungen,
b) im Modelliren und Bo��iren, und

c) in der Per�pective und Malerei

Übertragen werden, wohingegen es Sr. Königl. Maje�tät zu einem

be�ondern Allergnädig�ten Wohlgefallen gereichen wird, wenn nah dem

rüúhmlichenBei�piele einiger patrioti�hen Männer zn Königsöbergund

Magdeburg, die �ih bereits aus eigenem Triebe zur Ertheilung eines

unentgeltlichen Unterrichts bei den dortigen Kun�t�chulen erboten ha-
ben, �ich mehrere patrioti�h ge�innte Ge�häftsmänner ent�chließen,
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auch ihrer�eits durch freiwilligen unentgeltlichen Unterricht das allge-
meine Be�te mit befördern zu helfen, und werden Allerhöch�tdie�elben
unverge��en �ein, auf die weitere Beförderung �olcher, dur<h Thätig-
feit und Gemeinnüßigfkeit�ich auszeihnender Männer vorzüglih Rüúk-

�iht zu nehmen.
IV. Die Ernennung der Lehrer, welche haupt�ächlich aus den

ge�chi>te�ten Elevender Kun�t: und Bau-Academie zu Berlin erwählt
werden �ollen ,

bleibt dem pflichtmäßigen Erme��en des Curatori der

Academie úberla��en, jedoh derge�talt, daß in An�ehung des archi:
tektoni�chen Fachesalle dahin ein�hlagende Sachen von den Directoren
der Bau:Academie bei dem Senat der Academie der Kün�te, bei dem

�ie deshalb als ordentlihe Mitglieder aufgenommen worden �ind, im

pleno vorgetragen und da�elb�t gemein�chaftlich ent�chieden werden

ollen. '�
Vv. Damit aber durch die Lehrer der Unterricht zwe>mäßig er-

theilt werde, und die�e �owohl! als die Zöglinge unter der nöthigen
Auf�icht �tehen, �oll bei jeder Provinzial:Kun�-Schule eine be�ondere
Provinzial - Direction con�tituirt werden, deren Obliegenheiten haupt-
�ächlich darin be�tehen �ollen :

1) generaliter: die�e Unterrichts-An�talt in allen ihren Theilen in

be�tändiger Auf�icht zu haben und die immer mehr zwe>mäßige Ein-
richtung, Fortführung und Verbe��erung der�elben �ich na< möglich�ten
Kräften angelegen �ein zu la��en; specialiter aber:

2) die Lehrfächer �o zu leiten, damit niht nur der durch die Pro:
vinzial-Kun�t: und Handwerks-Schulen beab�ichtigte Zwe> im Ganzen
ecreicht, �ondern dabei auh auf die Eigenheiten der Provinz, fúr
welche die An�talt etablirt i�t, be�onders Rück�icht genommen und de-

ren �pecielle Bedürfni��e vor allen Dingen befriedigt werden. Zu dem

Ende mú��en die Provinzial:Directionen nicht nur

3) úber die dahin ein�hlagenden wichtigenGegen�tände �ich dem Be-

finden nah mít den Magi�träten, Steuer: Räthen und Krieges: und

Domainen-Kammern in Corre�pondenz �eßen und die zum Be�ten des

ihnen anvertrauten Jn�tituts gereichenden Re�ultate bei dem Curatorio

zur weitern Verfügung einreichen ; �ondern �ie mü��en auch
4) �o oft �ie es nôchig und nüblich finden, eine Zu�ammenkunft

mit Zuziehung der Lehrerveran�talten, um alle dieKun�t-Schulen be-

treffende Angelegenheiten mit ihnen gemein�chaftlich zu überlegen. Da-

hin gehört be�onders die Be�timmung und Fe�t�ebung der Tage und

Stunden, an welchen der Unterricht nach der Localität und nah dem

Bedürfniß der Lehrlinge am zwe>mäßig�ten zu ertheilen �ei, ferner
die Auswahl der zwe>mäßig�ten Lehrbücher, welche bei dem Unter-

richte zum Grunde zu legen �ind. Jn Ermangelung der�elben mü��en
die Provinzial-Directionen durch dfe Lehrer einen Grundriß ausarbei-

ten la��en, �olchen dem Befinden nach rectificiren und dem Curatoríio

zur Approbation überreichen, damit danach, wenn die Materialien von

�ämmtlichen Provinzial - Directionen ‘voll�tändig bei�ammen �ind, ein

zweckmäßiges,für die Ab�iche völlig brauchbares Lehrbuch ausgearbeitet
und bei dem Unterrichte der Provinzial-Kun�t-Schulen als Elementar-
buch zum Grunde gelegt werden fann;

5) mú��en die Mitglieder der Provinzial-Direction die Kun�t�chule
�elb�t während des Unterrichts von Zeit zu Zeit per�önlich be�uchen,
um �ich zu úberzeugen, ob die Lehrer ihre Schuldigkeit thun, und die

Lehrlinge wirklicheFort�chritte machen, auh demnäch�t in jedem Jahre
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eine dffentlice Prüfung der Eleven veran�talten, ihr �elb�t beiwohnen
und dafür �orgen, daß zu den öffentlichenAus�tellungen, welche bei der
Academie der Kün�te zu Berlin gehalten werden, die be�ten Probe-
arbeiten der Kun�t-Schüler zur gehörigen Zeit nah Berlin ge�andt und
mit dem namentlichen Verzeichni��e der Verfertiger begleitet werden.

6) Bei Ein�endung die�er Probearbeiten haben die Directoren zu-
gleich nach der ihnen von dem Curatorio zu ertheilenden �peziellen Vor-

�chrift an da��elbe einen voll�tändigen Jahresberiht Úber den Zu�tand
der ihrer Aufficht anvertrauten Kun�t-Schulen zu er�tatten, und darin
das Verhalten der Lehrer �owohl, als der Lehrlinge gewi��enhaft anzu-
zeigen, auh zur Abhelfung der etwanigen Mängel und über Alles, was

�on�t zur Vervollkommnung der An�talt gereichen kann, zweckdienliche
Vor�chläge zu thun, und �oll, wenn die Berichte �ämmtlicher Directio-
nen bei�ammen �ind, das Curatorium daraus Sr. Königl. Maje�tät
alljährlich einen Hauptbericht er�tatten, damit Die�elben Allerhöch�tSelb�t
erfahren, welche Fort�chritte die�e An�talten von Zeit zu Zeit gewinnen,

E fich
der durch �ie beab�ichtigte Endzwe> auch wirklich erreicht werde.

ndlich liegt

7) den “Provinzial:Directoren ob, niht nur für die reinlihe und

�ichere Aufbewahrung der Vorbildungen, Zeichnungen, Bücher, Modelle
und aller zur Provinzial-Kun�t-Schule gehörigenGeräth�chaften zu �or-
gen und darüber ein voll�tändiges Jnventarium zu halten, �ondern auch
die zur Erhaltung der Provinzial: Kun�t- Schulen be�timmten Fonds
nach. Vor�chrift des Curatorii zu verroalten, genaue Rechnung darüber

zu führen und �olche zu den be�timmten Zeiten abzulegen.
VI. Die Con�tituirung der Provinzial-:Directionen und die Ernen-

nung des dazu gehörigen Per�onals bleibt den nähern Anordnungen
des Curatori derge�talt Úberla��en, daß cin �ich dazu �chi>endes Mitglied
aus dem Prá�idio der Krieges- und Domaîinen- Kammern, oder von

einem -dazu in Vor�chlag gebrachten Krieges- und Domainen-Rath oder

auch Landbaumei�ter dirigirt werden �oll, weil Leßteren die �peziellen
Bedürfni��e des Fabriken, Manufactur- und Handwerks�tandes und be-

�onders des Bauwe�ens durch ihre Ge�chäftsführung am genaue�ten be-
fannt �ind. Da jedoch bei einigen Provinzial-Kun�t-Schulen und zwar

a) zu Halle der Kanzler v. Hoffmann,und

b) zu Magdeburg der Regierungs-Prä�ident v. Vangerow,
vorher �chon die Direction aus wahrem Patriotismus ganz unentgelt-
lich Úbernommen und der�elben bisher rühmlich�t vorge�tanden haben, �o
�oll es auch in An�ehung die�er beiden Kun�t�chulen ferner dabei jedoch
derge�talt verbleiben, daß in wichtigen, das allgemeine Be�te der Pro-
vinz betreffendenKun�t�hul-Angelegenheiten das Prä�idium der Kammer
mit in Concurrenz ge�ebt und mit dem�elben gemein�chaftlih von den

Directionen an das Curatoriumbérichtet werden muß. Uebrigens aber
erwarten Se. Königl. Maje�tät von dem ge�ammten Per�onale der

übrigenProvinzial-Kun�t-Schulen-Directionen, daß �ie, nach dem rúhm-
lichen Bei�piel jener Männer , vereint, dur< Gemein�inn und Patrio-
tismus ihre Verpflichtungen ohne Hin�icht auf eine pecuniäre Beloh-
nung gern und willig Übernehmenund nur in dem Gefühl, Gutas be-

fördert und gemeinnükigeKenntni��e verbreitet zu haben, ihre vorzúgs
lich�te Belohnung finden werden.

VIL, Was aber die Remuneration der Lehrer für den von ihnen
zu ertheilenden Unterricht betrifft, �o �oll es

a) ín An�ehung der bisher �chon ange�tellt gewe�enen Lehrer bei dem
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den ihnen obliegenden Pflichten bei Verwaltung ihres Lehr-
amtes ein voll�tändiges Genüge lei�ten und al�o dur<h Vernach-
lä��igung ihres Amtes nicht �elb�t zu einer nothwendigenVerände-
rung Gelegenheit geben ;

b) dahingegen �oll feinem der von nun an bei den Provinzial:-Kun�t-
Schulen anzu�ekenden Lehrer ein be�tändiges Gehalt zuge�ichert,
�ondern nur ledigli< die Bezahlung für den Unterricht eines

Jahres, ohne �i< an die Per�on zu binden, gelei�tet werden, da-

mit das Curatorium freie Hände behalte, auf die pflichtmäßige
Anzeige der Provinzial-Kun�t-Schulen-Directionenüber den Man-
gel an Fleiß und Fähigkeiten der Lehrer, die unfleißigen und
minder ge�chi>ktenmit be��ern Subjecten zu vertau�chen.

VIII. Bei �ämmtlichen Provinzial-Kun�t-Schulen �oll der ge�ammte
Unterricht �owohl in der freien Handzeichnung,als auch in- den archi:
tektoni�chen Wi��en�chaften den Mei�tern, Ge�ellen und Lehrlingen des

Fabriken: und Handwerks�tandes in der Regel ganz unentgeltlich ertheilt,
auch kein Eín�chreibegeld,oder wie es �on�t Namen haben mag, von ih-
nen gefordert werdenz dahingegen �oll von bekanntlich wohlhabenden
Fabrikanten und Profe��ioni�ten oder bloßen Dilettanten, welche den

Unterricht in den Provinzial-Kun�t-Schulen zu ihrer mehreren Ausbil:

dung benußen wollen, nah dem pflichtmäßigen Erme��en der ‘Provinzial:
Kun�t - Schulen - Direction für den Receptionë�chein ein für allemal
1 Thaler, und für den Unterricht �elb�t ein ihren Vermögensum�tänden
angeme��ener Beitrag, der jedoch nicht über 20 Sgr. monatlih an�tei:
gen darf, entrichtet werden. Zu dem Ende mü��en �ich alle diejenigen,
welche an dem Unterricht derProvinzial-Kun�t- und Handwerks-Schulen
Theil nehmen wollen, zunäch�t an die Provinzial : Direction wenden,

, welche den Aufzunehmendeneinen gedru>ten Receptions�chein, den Um;

�tänden nah entwedergratis oder gegen Erlegung der obgedachten Ge-

bühren, ertheilen wird.
IX. Die durch die Receptions- und Jnformations : Gelder ent�te-

hende Einnahmefoll von der Direction zur General : Kun�t - Schulen-
Ca��e berechnet, und nachdem daraus die �peziellen Unterhaltungs-Ko�ten
für Feuerung, Beleuchtung,Aufwartung und Miethe be�tritten worden,
nach ihren pflichtrnaäßigenVor�chlägen theils zu Prämien für die vor-

zúglichfleißigen und ge�chickten Zöglinge, theils zur extraordinären Re-
muneration und Aufmunterung derjenigen Lehrer, welche �i<h dur<
Thätigkeit und Gemeinnütbigkeit bei Verwaltung ihres Lehramtes aus-

zeichnen,nach der Be�timmung des Curatorii verwandt werden.
Alle zum Zeichnen erforderliche Materialien mü��en �ich die

Zöglingeder Provinzial - Kun�t- und Handwerks-Schulen in der Regel
�elb�t auf ihre eigenen Ko�ten an�chaf�en; nur armen, welcheihr Unver-

mögen dazu be�cheinigen, be�onders wenn �ie �ich dur< Fähigkeit und

Sittlichkeit auszeichnen , �ollen die nothwendigen Materialien aus der

Provinzial-Schul-Ca��e gereicht werden.
E

XIl. Sämmtliche Provinzial-Kun�t-Schulen �ollen. für jeht mit den

zu ihrer erweiterten Einrichtung erforderlichen Vorbildern, Modellen,
Bäâchern, Geräth�chaften und Uten�ilien ver�orgt werden, zu welchem
Ende jede Provinzial-Direction eine De�ignation davon nah dem Be-

dürfniß der ihrer Auf�icht anvertrauten Kun�i�chule an das Curatorium
einreichen muß, welches autori�irt wird, die dazu erforderlichenNoltenaus den Be�tänden der General:Kun�t-Schul-Ca��e zu be�treiten, Für

etatsmäßig fixirten Gehalte der�elben �o

dern
verbleiben , als �ie
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dic Zukunft aber �oll ein aus den ge�chi>te�ten Kün�tlern der Kun�t-
und Bau-Academie eigends dazu zu ernennendes be�tändiges Comité
die den Zeitum�tänden nah zwe>mäßig�ten Vorbilder für die Pro-
vinzial -Kun�t- und Handwerks: Schulen vor�chiagen, und theils �elb�t
zeichnen, theils �olche nach ihren Erfindungen und Angaben durch die

ge�chi>te�ten Eleven beider Academien zeichnen la��en, damit �olche durch
die academi�che Kupfer�techerei und Form�chneiderei derge�talt verviel-

fáltigt werden können, daß man außer der Ver�orgung der Provinzial-
Kun�t-Schulen auch �elb�t den Fabrikanten und Handwerkern ge�chmack-
vollere Zeichnungen und Mu�ter zu ihren ver�chiedenen Arbeiten für
einen, im Verhältniß des ausländi�chen, weit geringern Preis in die

Hände geben, und �olcherge�talt, mit Verhütung eines nicht unbeträcht-
lichen baaren Geldausflu��es na<h dem Auslande, �elb�t den Fonds des

Kun�t- Schul: We�ens eine zu mehrerer Ausbreitung de��elben nübliche
Einnahme ver�chaffen kann.

XIL. Was die jährlicheUnterhaltung der bereits etablirten und in
der Folge no<h zu etablirenden Provinzial - Kun�t- und Handwerks-
Schulen anbetrifft, �o �oll Behufs der zwe>mäßigen Verwendung der
von Sr. Königl. Maje�tät dazu ausge�eßkten Fonds Sr. Königl. Ma-

je�tät von dem Curatoriío der Kun�i- und Bau-Academie alljährlich ein
den jedesmaligen Zeitum�tänden und Bedürfni��en die�er Partie ange-
me��ener Etat zu Hôch�tdero eigenen Vollziehung Überreicht, und die

danach zu führende Jahresre<hnung zur Ju�tification bei der Ober-

Rechnungs:Kammer überreicht werden.
|

XITI. Diejenigen Provinzial: Kun�t- und Handwerks: Schulen, be-

�onders die je6t und in der Folge neu zu etablirenden, für welche noch
fein eigenes, ko�tenfreies Emplacement ausgeméíttelti�t, �ollen, �o vtel
als möglich, in öffentlichendem Staate zugehörigenGebäuden fo�tenfrei
untergebracht werden, worüber Se. Königl, Maje�tät die gemein�chaft-
lichen Vor�chläge des General: Directorii und des Curatorii der Kun�t-
und Bau-Academie erwarten.

XIV. Se. Königl. Maje�tät be�tätigen niht nur im Allgemeinen
den �ämmtlichen jekt �chon etablirten und noch ferner zu etablirenden

Provinzial-Kun�t-Schulen die ihnen in dem Kun�t-Academie-Reglement
vom 26. Januar 1790 zuge�icherten Vorrechte, �ondern wollen auch,
daß außer der, dem ge�ammten Provinzial-Kun�t-Schul-We�en durch
die Cabinetsordre vom 13. April 1799 bewilligten Portofreiheit alle

da��elbe betreffendeAverti��ements und Publicanda unentgeltlich, �owohl!
in den Berliner als auch Provinzial-Zeitungen und Juntelligenzblättern
eingerú>t werden �ollen.

XV. Scqließlih wollen Se. Königl. Maje�tät, daß obige Grund-

�ake bei dem Maniement des ge�ammten Provinzial: Kun�t: Schul-
We�ens , in �ofern die Localität nicht hier oder da nach dem Erme��en
des Curatorii eine Abänderung erfordert, ein�tweilen und �o lange zum
Anhalte dienen �ollen, bis hinlänglicheErfahrungen ganz voll�tändige
Data an die Hand geben werden, um danach mit völliger Ueberzeugung
ein Überall zwec>mäßigesund ausführlichesReglement für das ge�ammte
Provinzial:-Kun�t-Schul-We�en auszuarbeiten, in welchem be�onders auch
zur Verdrängung des der National: JFndu�trie �o nachtheiligen Gewerks-

zwanges und der in An�ehung der Mei�ter�tücke damit verbundenen

Handwerks-Mißbräuche der Wirkungskreis der Provinzial-Kun�t-Schu-
len, �o wie auch die Vorrechte der Zöglinge der�elben mit Bezug auf
$. 25. des Reglements der Kun�t-Academie vom 26. Januar 1790 nä-
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her be�timmt und fe�tge�eßt werden �ollen. Hierzu werden die Pro-
vinzial-Kun�t-Schulen-Directionenbei ihrer �peziellen Leitung des Kun�t:
Schul - We�ens am leichte�ten die zwe>mäßig�ken Materialien zu �am-
meln und zu ordnen im Stande �ein, weshalb es Sr. Königl. Maje-
�ät zum gnädig�ten Wohlgefallen gereichen wird, wenn die�elben zum
Wohl des allgemeinenBe�ten �ih die�em Ge�chäfte mit Eifer unter-

ziehen, und bleibt es den�elben überla��en , �ich, was die Ab�tellung des

Gewerkszwanges Und der bisherigen Handwerks: Mißbräuche bei An-

fertigung der Mei�ter�tückeanbetrifft, des Raths und der Ein�icht ver-

núnftiger, vorurtheilsfreierund in ihrem Fache vorzüglich ge�chickter
Handwerks-Mei�terzu bedienen, welche zu die�em Ende bei den Direc-
tionen �elb�t, dem Befinden nah, als A��e��ores oder Vor�teher der

Handwerks�hulenmit ange�ebt werden können. Das Curatorium hat
demnäch�t das voll�tändige Reglement für das ge�ammte Provinzial-
Kun�t-Schul-We�en Sr. Königl. Maje�tät zu Dero Genehmigungund

Höôch�teigenerVollziehungvorzulegen.
GegebenBerlin, den 27. Juni 1800.

Friedri<h Wilhelm.
Freiherr v. Heinis. Freiherr v. Schrötter.

No. 201. Extract aus der Verfúgung des Königl. Mini�teriums der

Gei�tlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten an das

Königl. Con�i�torium zu Po�en, betreffend die Gründung höherer
Stadt�chulen in der dertigen Provinz.

Das Mini�terium kann die in dem Berichte des Königl. Con�i�torii
vom 20. v. M. ausge�procheneAn�icht, daß die Anfangsgründe der

Sprachen, der Naturge�chichte, der Ge�chichte und Geographie, wie

auch das Rechnenund Schreiben nicht zu dem Krei�e der Gymna�ial:
Lehrgegen�tändegehören, und daher aus den Gymna�ien wieder zu ent:

fernen �eien, eben �o wenig theilen, als es abzu�ehen vermag, wie durch
Entfernung der gedachtenLehrgegen�tändeaus den Gpmna�ien dem úüber-

máßigenAndrange zu den lebteren vorgebeugt werden föônne. Die

Gymna�ien haben jene Lehrobjectemit den Elementar- und Bürger-
�chulen gemein; aber die Art und Wei�e, wie �ie in den er�teren gelehrt
werden, oder doch bei einer zwe>mäßigenEinrichtung der untern Cla��en
der�elben gelehrt werden mü��en, i�t von der Behandlung die�er Lehr-
gegen�tände in den Elementar- und Bürger�chulen we�entlich ver�chieden,
éndem die höhere wi��en�chaftliche Richtung, zu deren Verfolgung die

Gymna�ien anleiten und vorarbeiten �ollen, und die aus die�em Zwecke
folgende Methodeauch �chon in den untern Cla��en vorherr�chend �ein
muß. Die Ur�ache, weshalb nah dem Berichte des Königl. Con�i�torii
in der dortigen Provinz Knaben von 10 bis 13 Jahren, welche weder

Fähigkeit no<h Neigung haben, den den Gymna�ien vorge�chriebenen
Bildungsgang zu verfolgen, denno< zu den Gymna�ien übergehen,
�cheint haupt�ächlichdarin zu liegen, daß die höhern Stadt�chulen der

Provinz bis jebt noch einerzwe>mäßigen Einrichtung entbehren, und

be�onders für diejenigen Schüler, welche�ih �paterhin nicht den wi��en-
�chaftlichenStudien, �ondern einem bürgerlichenGewerbe widmen wol:

len, nicht genügend�orgen. Das Mini�terium fann daher dem Königl,
Con�i�torio nicht dringendgenug empfehlen,auf alle zwe>dienlicheWei�e
gemein�chaftlichmit den Königl. Regierungen dahin zu arbeiten , daß
zunäch�t in jeder größerenStadtder dortigen Provinz eine zwe>mäßige,
dem vorwaltenden Bedürfni��e abhelfende, höhere Stadt�chule eingerich:
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tet werde. Jn den Städten, wo zur Gründung einer be�ondern höhern
Stadt�chule keine hinreichenden Mittel vorhanden �ind, wird es nôthig
�ein, �ich für jekt darauf zu be�chränken, daß die eine oder die andere

gute Elementar�hule durch An�tellung noh eines Lehrers und dur Er-

richtung einer neuen Cla��e erweitert, und auf die�e Wei�e für diejenigen
Schüler ge�orgt werde, welche wegen ihres künftigen Lebensberufes �ich
auf die Bildung, die �ie in einer gewöhnlichenElementar�chule erhalten,
nicht be�chränken können 2c.

'

Berlin, den 21, Juni 1825.

No. 202. Re�olution des Königl.Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medicinal - Angelegenheitenan den Director der ‘Petri-
�chule zu Danzig, den Nachweis der Schulreife von Seiten der

zum Staatsdien�te übergehendenjungen Leute betre�fend.
Das Mini�terium macht Jhnen im Verfolg der Verfügung vom

19, Juni c. hierdurch bekannt, daß das Königl. Finanz- Mini�terium
es ganz unbedenklich findet, diejenigen Zöglinge der dortigen ‘Petri:
�chule, welche bei den Abiturienten-Prúfungen dasjenige wirklich lei�ten,
was in dem Auszuge aus dem diesjährigen ‘Programme die�er An�talt
enthalten i�t, und mit dem Zeugni��e der Reife eutla��en �ind, hin�ichtlich
ihrer Schulbildung zu allen �olchen Stellen im Re��ort de��elben geeig:
nec zu halten, für welche nicht die Vollendung des academi�chen Cur-
�us, oder eine be�ondere te<hni�he, dem Prakti�chen �ih an�chließende
Vorbildung erfordert wird. Das Königl. Mini�terium des Jnnern
und der Polizei hat �ih dahin erklärt, daß diejenigen Schüler, welche
ein Gymna�ium oder eine höhere Bürger�chule frequentirt haben, und

aus der er�ten Cla��e einer �olchen An�talt mit dem Zeugniß der Reife
und guter fittlicher Führung entla��en �ind, als Civil-Supernumerarien
bei den Provinzial - Behörden zugela��en werden �ollen. Hierdurch i�t
al�o den Zöglingen der Petri�chule die�e Laufbahn bereits geöffnet. —

Was das Baufach anlangt, �o i�t bisher von den Candidaten, welche
�ich dem großen oder architektoni�chen Examen unterwerfen, und �ich
dadurch für den Staatsdien�t befähigen, kein anderer Nachweis erwor-

bener Schulkenntni��e gefordert worden, als �hon für ihre Prüfung
als Feldme��er vorge�chrieben i�t, nämli<h der Nachweis, daß �ie aus

Secunda eines Gymna�ii als tüchtig entla��en worden. Die�e Vor-

�chrift wird das Königl. Mini�terium des Jnnern für die Feldme��er
dahin declariren,daß ein unbedingtes Zeugniß der Reife der er�ten Cla��e
einer hôherenBürger�chule ihr gleichzu achten �ei. Das Königl. General-

Po�tamt findet es in Hin�icht der Schulbildung �olcher jungen Leute,
welche �ih dem Po�tdien�te widmen wollen, ebenfalls unbedenklich, daß
die Zöglinge der Petri�chule, wenn �ie mit dem Zeugniß der unbeding-
ten Reife abgehen, zur Aufnahme in den Po�tdien�t für hinreichend
befähigt gehalten werden: nur i�t dazu noch erforderlich, daß �ie in der

franzö�i�chen Sprache mehr, als das gedachte Programm unter ad 3.

vor�chreibt, gethan haben, und �o weit gekommen �ein mü��en, daß �ie
�ich darin mündlich geläufig ausdruken, und nach deut�chen Dietaten

richtig �chreiben können. Hiernach haben Sie das weiter Erforderliche
zu veranla��en. Berlin, den 19. Augu�t 1830.

An den Director der Petri�chule , Herrn Profe��or Dr. Hôpfner
zu Danzig.
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No. 203, Ueber die Einrichtung der Prüfungen. |

Nachdem die Königl. Mini�terien des Krieges ,. der Finanzen, des

Innern und der Polizei und das General : Po�tamt" �ich über die Be-

dingungen erklärt haben, unter welchen den mit dem Zeugni��e der

Reife entla��enen Zöglingen der höheren Bürger- und Real�chulen die-

jenigen Begün�tigungen zuge�tanden werden dürfen , deren Bewilligung
bisher von der Nachwei�e des Be�uchs der oberen Cla��en der Gymna-
�ien abhängig gemacht war, hat das Mini�terium be�chlo��en, bei den-

jenigen Schulen gedachter Kategorie, die dur< ihre Einrichtung den

Bedingungen zu ent�prechen im Stande �ind, förmliche Entla��ungs-
Prúfungen anzuordnen. Es i�t zu dem Behufe die vorläufige Jn�tru-
ction entworfen,welche der Königl. Regierung mit dem Auftrage zuge-
fertigt wird, die An�taltenihres Bereichs, welche dcn Bedingungen zu
ent�prechen im Stande �ein möchten, dem Königl. Schul- Collegio der

Provinz namhaft zu machen, damit die�es nah der ihm ertheilten An-

wei�ung von dem Zu�tande der Schule genaue Kenntniß nehmen und

zur weiteren Veranla��ung dem Mini�terio Bericht er�tatten kann.

Berlin, den 8, März 1832,

No. 204. Vorläufige Jn�truction für die an den höheren Bürger-
und Real�chulen anzuordnenden Entla��ungs- Prüfungen.

$. 1. Zweck der Prüfung. — Der Zwe> die�er Prüfungen
i�t: a) denjenigenJünglingen, welche den Unterricht in einer voll�tän-
digen höheren Bürger: und Real�chule geno��en haben, und mit genü-
genden Kenntni��en aus der�elben entla��en werden können, die bisher
an den Be�uch der oberen Cla��en der Gymna�ien geknüpfteBerechti-
gung zum Eintritt in den einjährigenfreiwilligen Militairdien�t, in das

Po�t-, For�t: und Baufach und in die Búreaux der Provinzial-Behör-
den zuzu�ichern;— b) den Eltern und Vormündern eine zuverlä��ige
Benachrichtigung über den Bildungs�tand des zu entla��enden Zöglings
zu gewähren, um danach zu erme��en, ob er zum Eintritte in die für
ihn be�timmte Laufbahn gehörig befähigt �eiz — e) den Schulen eine

Gelegenheit zu geben, �ich über ihre Lei�tungen vor den ihnen vorge�elz-
ten Behörden auszuwei�en, dur<h den gün�tigen Erfolg �ich in dem

Vertrauen des Publikums zu befe�tigen und in den Lehrern, wie in

den Schülern den würdigen Eifer für die Erreichung eines be�timmten
Zieles lebendig zu erhalten.

' :

6. 2. Zeit der Prüfung. — Die Prüfungen werden innerhalb
der beiden leßten Monate eines Seme�ters gehalten. Nur diejenigen
Schüler, welche wenig�tens ein Jahr Mitglieder der ober�ten Cla��e
der Schule gewe�en �ind, werden zugela��en. Der Director oder Rector
der An�talt wird, wenn er den zur Prüfung �i<h meldenden Schüler in

Hin�icht �einer wi��en�chaftlichen und �ittlichen Ausbildung noh nicht
für reif erkennt, nach vorhergegangenerBerathung mit �einen Collegen,
den Eltern und Vormündern, �o wie auh dem Schüler �elb�t �ein Ur-

theil unumwunden mittheilen und zu verhindern �uchen, daß er nicht
zu frúhe die Schule verla��e. Wird de��enungeachtet auf die Prüfung be:

�tanden, und i�t der Schüler bereitsein Jahr lang Mitglied der ober-

�ten Cla��e gewe�en, �o darf die Zula��ung zur Prüfung nicht verwei-

gert werden.
-

6. 3. Entla��ungs-Zeugni��e. — Die Entla��ungs- Zeugni��e
�ind entweder Zeugni��e der Reife mit den Prädicaten: vorzüglich,
oder gut, oder hinreichend be�tanden, oder der Nichtreife mit
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dem Prâädicate: nicht be�tanden. Das Zeugniß der Nichtreife �chließt
von dem An�pruch auf den Genuß der im $. 1. a. erwähnten Rechte
und Zuge�tändni��e aus.

$. 4. Erforderni��e und Bedingungen für die Erthei-
lung des Zeugni��es der Reife. — Das Zeugniß der Reife wird

erthei�t, wenn der Geprüfte in den Haupt- Unterrichtsgegen�tändender

höherenBürger- und Real�chulen vorzüglich, gut oder hinreichend
be�tanden, und Überhaupt in �einer gei�tigen und �ittlichen Ausbildung
�o weit vorgerú>t i�, daß er für den Eintritt in die für ihn be�timmte
Laufbahn hinreichendvorbereitet er�cheint. Dazu i�t erforderlich:

A. Fn Hin�icht auf Sprachen:
a) im Deut�chen muß der �chriftliche Ausdru> des zu Entla��enden

von grammati�chen Fehlern, von Undeutlichkeit und Verwech�elung des

Pro�ai�chen und Poeti�chen frei �ein, und im zu�ammenhangendenmúnd-

lichenVortrage, im Disponiren leichter Themata eine angeme��ene Fertig-
keit, �o wie au< Bekannt�chaft mit dem Bildungsgange der deut�chen
Litteratur, insbe�ondere mit den ausgezeichnet�ten Schrift�tellern �eit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts nachgewie�en werden ;

b) im Lateini�chen muß der Schüler Fertigkeit be�ißen, den Julius
Câ�ar und leichtere Stellen des Ovidius und Virgilius zu Úber�ekßen,
die Regeln der Etymologie und Syntax inne haben und anwenden fön-
nen, auch mit der Quantität und dem daktyli�chen Versmaaße be-
fannt �ein.

Anmerkung. Sollte in einer oder der andern höheren Bürger-
und Real�chule wegen der eigenthúmlichenBe�timmung der�elben
das Lateini�che no< von dem öffentlichenUnterrichte ausge�chlo�-
�en �ein, und der Schüler daher niht nachwei�en können, daß
er ín die�er Sprache die geforderte Kenntniß be�iße, �o i�t dies
ín dem Zeugni��e unter der Rubrik: lateini�che Sprache,
ausdrú>kli<h zu bemerken. Der Mangel an Kenntniß die�er
Sprache ver�chließt dem Schüler zwar den Eintritt in eine

Laufbahn, auf welcher �ie niht entbehrt werden kannz es �oll
ihm aber, wenn er in den übrigenUnterrichtsgegen�tänden gut
be�teht, das Zeugniß der Reife darum nicht ver�agt werden.

c) Jm Franzö�i�chen muß ein Brief oder ein Auf�aß über ein an-

geme��enes Thema richtig ge�chrieben, eine in Rük�ichr auf Jnhalt und

Sprache nicht zu �chwierige Stelle eines Dichters oder ‘Pro�aifkers mit

Geläufigkeit ÚÜber�eßt,ferner richtige Aus�prache und einige Fertigkeit
im Sprechen nachgewie�en werden können. Auch wird Bekannt�chaft
mit dem Entwickelungsgange der franzö�i�chen Litteratur und den wich-
tig�ten Schrift�tellern der franzö�i�chen Nation erfordert; -

d) wo das Engli�che und Jtalieni�che in der Schule gelehrt wird,
wird von den abgehendenSchülern erwartet, daß �ie darin eine ähn-
liche Kenntniß, wie im Franzö�i�chen, nachwei�en können.

B. An Hin�icht auf Wi��en�chaften:
a) in der Religion: Der Abgehendemuß mit dem Jnhalte der hei:

ligen Schrift im Allgemeinen, ferner mit der bibli�hen Ge�chichte und

den Hauptmomenten der Ge�chichte der chri�tlichen Kirche, �o wie mit
der chri�tlichen Glaubens: und Sittenlehre hinreichend bekannt �ein;

b) in der Ge�chichte: Eine deutliche Ueber�icht der wichtig�ten Bege-
benheiten und der eigenthümlichenVerhältni��e der alten und neueren

Vôlker, in�onderheit genauere Bekannt�chaft mit der Entwickelung, Ver-

fa��ung und den inneren Verhältni��en der jebt be�tehenden Staaten,
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wobei der Schüler nachzuwei�en hat, daß er ditwichtig�ten Epochen
chronologi�ch richtig anzugeben weiß und mit dem -Schauplaß der Be-

gebenheitenbekannt i�t;
'

c) in der Geographie: Genaue Kenntniß der Elemente der mathe-
mati�chen und phy�i�chen Geographie, ferner der europäi�chen und der

wichtig�ten Länderder andern Welttheile und ihrer gegen�eitigen Ver-

hältni��e in �tati�ti�cher und ethnographi�cher Hin�icht ;

a) in der Mathematik: Fertigkeit in allen Rehnungsarten des ge:
meinen Lebens und in der Rechnung mit Buchjtaben; Geäbtheit in

der Auflô�ung der Gleichungendes er�ten, zweiten und dritten Grades,
Kenntniß der Theorie der Logarithmen, der Planimetrie, Stereometrie,
ebenen Trigonometrie und des Gebrauchs der mathemati�chen Tafeln z

e) in den Naturwi��en�chaften :
'

1) in der Nacturbe�chreibung: auf An�chauung begründeteKennt-

,
niß der Cla��ification der Naturproducte, genauere Bekannt-
�chaft mit den merkwürdig�ten Producten, ihrer Anwendung
und Verarbeitung für die Bedürfni��e des Lebens;

2 in der Phy�ik: Bekannt�chaft mit den allgemeinen Eigen�chaf:
ten der Körper, den Ge�etzen des Gleichgewichts und der Be-

wegung, ‘mit der Lehre von der Wärme, der Electricität, dem

Magnetismus, ‘vom Lichte 2c. z
*

y

3) in der Chemie: Kenntniß von dem chemi�chen Verhalten der
Grund�toffe und ihrer Hauptverbindungen, der wichtig�ten or-

gani�chen Sub�tanzen und der Salze.
'

9. 5. Die Prüfungs-Commi��ion. — Die Prüfung wird
von der dazu be�telltenPrüfungs: Commi��ion gehalten. Die�e be�teht
aus einem Commi��arius der Negierung (in der Regel dem Schul-
Departements - Rathe), einem von der Regierung dazu ernannten Mit-

gliede der Local-Schulbehôrde (des Ephorats, Scholarchats, Curatorit
oder der Schul:-Commi��ion), dem - Director oder Rector der Schule
und den in der ober�ten Cla��e wi��en�chaftlichen Unterricht ertheilenden
Lehrern. Uebrigens �ind alle Lehrer der An�talc verpflichtet, der Prú-
fung beizuwohnen, und die übrigen Mitglieder der Local: Schulbehörde-
jedesmal dazu einzuladen. Auf das Urtheil über das Re�ultat der ‘Prú-
fung haben jedo<h nur- die Stimmen der wirklichen Mitglieder der

Práúfungs-Commi��ion Einfluß. : :

‘6. 6. Schriftliche und mündliche Prüfung. -— Die Prú-
fung zerfällt in eine �chriftliche und mündliche.

$. 7. Be�timmung der Aufgaben für die �chriftliche Prü-
fung.

— Die Aufgaben für die �chriftliche Prüfung werden von dem

Director und den Lehrerngemein�chaftlichbe�timmt und dem Königl.
Commi��arius zur Genehmigungeingereiht; doh �teht es dem leßtern
frei, nah Um�tänden die Themata �elb zu be�timmen. Alle zugleich
zu entla��enden Examinanden erhalten diefelben Aufgaben zur Bear-
beitung.

7

$. 8. Schriftliche Prüfung. — Die �chriftlichen Prüfungs-
Arbeiten be�tehen:

|

a) in einem deut�chen Auf�aße, welcher vorzüglichdie Bildung des

Ver�tandes und der Phanta�ie, und die Sicherheit und Gewandtheit
im Gebrauch der Sprache beurkunden �oll;

b) in einer Ueber�ebung eines deut�chen Stückes in das Lateini�che;
c) in einem franzö�i�chen Auf�aße, wozu das Thema aus dem
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Jdeet : Krei�e des Examinanden , be�onders aus der neueren Ge�chichte
zu wählen i�ts;

d) in eínem engli�chen , re�p. ttalieni�hen Auf�aße, wozu ein ähn-
liches oder auch da��elbe Thema, welches fár den franzö�i�chen gegeben
i�t, gewählt werden kann;z

e) in einem mathemati�chen, be�tehend in der Lö�ung von zwei geos
metri�chen und zwei arithmeti�chen Aufgaben;

�) in einem naturwi��en�chaftlichen, in welchem ein Thema aus der

Phyfik und ein Thema aus der Chemie zu bearbeiten i�t. Ñ

Die Anfertigung die�er Auf�äße, bei welcher außer den Wörter-
büchern der erlernten Sprachen und den mathemati�chen Tafeln durch-
aus feine Hilfsmittel zu ge�tatten �ind, ge�chieht unter ununterbrochener
Auf�icht eines Lehrers in einem Cla��enzimmer der Schule.

Für die Arbeiten a. c. e. f. wird mit Ein�chluß der Rein�chrift
eine Zeit von 5 Stunden ge�tattet. Für b. d. mú��en 2—3 Stunden

genügen. Unter jeder Arbeit wird von dem Lehrer, welcher die Auf-
�icht geführt hat, die Zeit bemerkt, in der �ie angefertigt worden i�t.
Die eingelieferten Arbeiten werden von den betreffenden Lehrerndurch:
ge�ehen und cen�irt, und cur�iren demnäch�t, nachdem der Director díe

�chriftliche Erklärung beigefügt hat, daß feine der ge�tellten Aufgaben
von den Schülern früher �chon behandelt �ei, bei allen Mitgliedern der

Práfungs-Commi��ion.
$. 9. Mándliche Prúfung. — Wie bei der �chriftlihen Prú-

fung es vorzüglichdarauf abge�ehen i�t, die gei�tige Fähigkeit des Exa-
minanden zu prúfen, �o hat �ich die mündliche Prüfung vielmehr auf
die Erfor�chung der po�itiven Kenntni��e in den $. 4. angegebenen Un-

terrichtsgegen�tänden zu richten, und wird hiernach der Königl. Com-

mi��arius, dem die Wahl des Prúfungstages überla��en i�t, die für
jeden Gegen�tand erforderliche Zeit be�timmen und den Gang der Prü-
fung �o leiten, daß ein unzweideutiges Re�ultat der�elben gewonnen
werde, Bei der Prúfung in den fremden Sprachen �ind zum Ueber-

�eßben in das Deut�che nur pa��end gewählte Stellen vorzulegen, die

früher in der Schule nicht gele�en und erklärt worden �ind, und dabei

Fragen zu �tellen, deren Beantwortung die Sicherheit des Examinanden
ín der Grammatik und die Fertigkeit im Sprechen der fremden Sprache
darthun fann.

:

‘

$. 10, Urtheil úber das Re�ultat der Prüfung. — Nach
der mündlichen Prüfung treten die Examinirten ab, und es wird nun,
mit Rúek�icht auf die �chriftlichen Arbeiten und das Re�ultat der münd-

lichen Prüfung, welches in dem über die ganze Verhandlung von einem

Lehrer zu führenden voll�tändigen Protocoll niedergelegt worden i�t, und

ferner mit Rúf�icht auf das Urtheilder Lehrer úber den Fleiß und die

�ittliche Aufführung des Geprüften, der Grad der Neife des zu Ent-

la��enden be�timmt. Jedes wirklicheMitglied der Prüfungs-Commi��ion
hat dabei eine Stimme. Bei Gleichheit der Stimmen giebt die des

Königl. Commi��arius den Aus�chlag.
$. 11. Bekanntmachung des Urtheils. — Das Urtheil der

Commi��ion wird den Geprüften dur< den Königl. Commi��arius oder

den Director der An�talt mitgetheilt.
$. 12, Form der Zeugni��e, — Die�e Zeugni��e werden auf

den Grund der Prúfungs-Verhandlung von dem Director oder Rector

nach folgendem Schema ausgefertigt:
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Zeugniß der Reife |
für N

den Zögling der höheren Bürger -, re�p+ Real�chule zu «+++

N. N. (Vor- und Zunamen)
aus ..…...- (Geburtsort) .. Jahr alt ...... (Confe��ion), Sohn des

++ (Namen und Scand des Vaters) zu +++++ (Wohnort de��elben)
[re�p. unter der Vormund�chaft des +. (Namen des Vormundes) zu

e (Wohnort de��elben)] war .. Jahre auf der Schule, .. Jahre
in der er�ten Cla��e.

I. Aufführung:
IT. Anlagen und Fleiß:

TTI. Kenntni��e:
1) Sprachen:

a) in der deut�chen Sprache,
b) in der franzö�i�hen «.

2) Wi��en�chaften :

a) Religionsfkenntni��e,
b) Ge�chichte 2c.

3) Fertigkeiten:

a) Schön�chreiben,

4

(worüber das Urtheil nach den

vorgelegten Probe�chriften und

b) Zeichnen, Zeichnungen des lebten Seme-
�ters abzugebeni�t.

Es i�t ihm auf den Grund der vor�tehenden Charakteri�tik in der

Prüfung vom „ten ....
18., das Zeugniß der Reife vorzüglich,

re�p. gut, re�p. hinreichend be�tanden zuerkannt worden,
„oo den „ten... 18,

E Königliche Prúfungs-Commi��ion.
(Siegel des Königl. Commi��arius.) (gez.) N.

N.Königl.Commi��arius.

, ez. N. N. Director.
(Siegel der Schule.)

(ged)
N. N. Oberlehrer2c.

Das Zeugniß der Nichtreife wird nur auf ausdrü>lichesVerlangen
des Geprüften oder de��en Angehörigenausgefertigt,nach obigem Schema,
jedo< mit Wegla��ung des Zu�aßes der Reife in der Ueber�chrift und

�tatt des Schlu��es ge�et: „Es hat ihm danachin der Prüfung vom

ten... 18.. das Zeugniß der Reife niht zuerkannt werden

Fönnen.
‘‘

:

’

$. 13. Einhändigung der Zeugni��e, — Die Zeugni��e wer-

den den Geprüften von dem Director in der Regel bei der feierlichen

Schulver�ammlungre�p. am Schlu��e der öffentlichen Prüfungen ein-

ehandigt.ge)
. 14. Der Director der Schule hat nah der Prúfung innerhalb

drei Wochen das Protocoll und die Prúfungs -: Arbeiten und Ab�chrift
der Atte�te dur<h den Schulrath der betreffenden Regierung an das

Schul-Collegiumder Provinz einzu�enden,welches darauf zu �ehen hat,
daß die Prüúüfungenvor�chriftsmäßiggehaltenwerden, und welches bei

*

Rúk�endung der in demArchiveder Schule aufzubewahrendenVerhand-
lungen dem Director die nôthigenBemerkungenzugehenla��en wird.

Berlin, den 8. März 1832,
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No. 205. Unterrichts-Gegen�tände in der Real�chule zu Berlin. Aus
dem Programm des Director Spillefke. 1823.

“AS pra <hen.

|

L Deut�ch.
°

Der Unterricht im Deut�chen i� dasjenige, was in der Elementar:
�chule als der Mittelpunkt des ganzen Unterrichts, in der höhern
Bürger�chule aber als einer der we�entlich�ten Theile ange�ehen wer-

den muß, daher �teht er hier billig oben än. Er beginnt in der un-

ter�ten Cla��e mit Le�en- und rihtig Sprechenlernen, Ganz zwe>-
mäßig i�t es freilih ni<t, das Kind gleih bei dem Eintritt in die
Schule mit dem Le�en zu be�chäftigen; es �ollte vorher er�t vielerlei
ge�ehen und gehört haben, und dadurch innerlich angeregt und lebendig
geworden �ein, indem es dadur< von �elb�t �ich zum Le�enlernen
würde getrieben fühlen; allein die�es i�t niht Sache der Schule,
wenig�tens nicht in ihrem gegenwärtigen Verhältni��e, und es bleibt

daher billig der häuslichen Erziehung Überla��en. Auf jeden Fall
aber i�t es deshalb zu früh, das Kind vielleicht �hon mit dem fünf:
ten oder gar mit dem vierten Jahre zur Schule zu führen, wobei

freilich erreiht wird, was die Eltern mitunter beab�ichtigen, daß die
Kinder �ollen �ill �igen lernen; es ge�chieht in der Regel noh mehr,
�ie �terben nämlich völlig ab.

Die Kinder �ind für das Le�enlernen in zwei Abtheilungen ge-
theilt; in der einen befinden �ih diejenigen, welche die er�ten Elemente

zu�ammen�eßen lernen, in der andern �olche, die �chon einige Fertigkeit
im Le�en erlangt haben. Daß die größte Qual der Kinder, das Buch-
�tabiren, aus der An�talt �chon läng�t verbannt i�t, wird wohl feiner

Erinnerung bedürfen, da es un�treitig wenig�tens keinen Schullehrer
mehr giebt, der irgend dem�elben das Wort reden fönnte. Die Er-

fahrungen für die neuere Methode �ind �o �hlagend, daß man es nur

damit ver�ucht zu haben braucht, um über die�en Punkt für immer

auf dem Reinen zu �ein. Jh kenne Kinder, die in An�ehung ihrer
Fähigkeiten einander fa�t gleich �ind, und von denen das eine mit dem

�iebenten Jahre anfing, nah der Buch�tabirmethode le�en zu lernen,
aber �ich länger als ein Jahr quälte, ehe es zu einiger Fertigkeit ge-
langte, dagegen das andere, welches im �echstenJahre nach der neuern

Methode anfing, �chon nah Verlauf von vier Wochen zu�ammen-
hangend zu le�en ver�tand. Jndeß muß ih mich hier ganz ent�chieden
gegen das ziemlih allgemein dabei beobachtete Verfahren erklären,
nach welchem man meint, daß man, um gründlich zu verfahren , das

Kind, ehe es ans Le�en geht, mit den ver�chiedenen Sprachorganen
und Mund�tellungen bekannt machen mü��e. Jrre ih nicht, �o �ind
es gerade die�e Um�chweife gewe�en, dur<h welche der Sache bei vielen

i�t ge�chadet worden, und das mit Recht, denn ih glaube, daß das

Kind durch dergleichen phy�iologi�che Belehrungen, wenn �ie niht an

�h �hort völlig unzwe>mäßig wären, eben �o wenig �chneller le�en
lernen wird, als es frúher gehen lernen möchte, wenn die Eltern �ih
die unnúke Múhe gäben, ihm von den Musfkeln vorzu�agen, welche
dabei in Thätigkeit ge�ezt werden. Auch habe i<h in meinem Krei�e
jene Verfahrungsart völlig überflü��ig gefunden; der Lehrer hat die

Laute vorge�agt, und die Kinder haben �ie nachge�prochen , damit war

der Sache volle Gnúge ge�hehen. War das Le�en �elb�t betrifft, �o
wird dabei zunäch�t die mechani�che Fertigkeit beab�ichtigt, indeß bin
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ih nicht der Meinung, welche Seiden�tä>ker in,der Vorrede zu �einer
„Eutonia“’ vertheidigt, daß das Le�enlernen eine rein mechani�che
Operation �ein mü��e, und daß man nur �olche Stúke dazu zu wäh-
len habe, welche �o wenig als möglih anderweitigesJntere��e dar-
bôten, weil �on�t die Aufmerk�amkeit getheilt,und mehr auf den Ge-
danken, als auf das Wort gerichtet würde. Jch glaube, daß das Kind
nur Lu�t zum Le�en bekommen kann, niht um der Sache �elb�t willen,
�ondern weil der Jnhalt �eine Aufmerk�amkeit fe��elt, und ihm Vers

gnúgen gewährt. J� die�es nun aber nicht der Fall, lenkt man �ogar
gefli��entlih die Aufmerk�amkeitvon dem Inhalte ab, �o i�t es gar
nicht anders möglich, als daß das Kind �ih gleih von vorn herein
an ein gedanfenlo�esLe�en gewöhne, welches dann entwederzu �tumpf-
�innigem Hinbrüten oder zu innerer Zer�treutheit führt, die das Kind

auch für andre Gegen�tände des Unterrichts gleichgültigmacht. Eben

�o i�t es feinesweges nôthig, daß, wie Seiden�tücker meint, das mecha:
ni�he und das logi�ch richtige Le�en �o �treng von einander gehalten
werden , veil, wenn man nur auf das er�tere hält, die Kinder �ich
leicht einen �ingenden, höch�t widerwärtigen Ton angewöhnen, welcher
�ih �paterhin, wenn er �ih er�t eingewurzelt hat, nur mit den größten
Schwierigkeiten wieder vertilgen läßt. Jch halte es für das Zwek-
máßig�te, daß jedes Stúk zweimal gele�en werde, und zwar das er�te
Mal fo, daß nur auf Reinheit und Richtigkeit dex einzelnen Laute,
be�onders auf gehörige Unter�cheidung der verwandten Diphthongen
und Umlaute, mit einem Worte, auf rihtiges Articuliren und Vocali:
�iren ge�ehen wird; dann, daß der Lehrer zuer�t �elb�t, vielleicht meh-
rere Mal nach einander, ‘das Stück lang�am und zwar �o vorlie�t,
daß durch das Sinken und Steigen des Tons das Verhältniß der

einzelnen Säbe zu einander bemerkbar wird, welches hierauf einzelne
Schüler wiederholen. Endlich, um die Sprehübungen nirgend zu
ver�äumen, hat der Lehrer das Stúk múndli< vorzutragen, be�on:
ders, wenn es in das erzählende Gebiet fällt, und die�es gleichfalls
von den Zöglingen wieder erzählen zu la��en. So kommt" Mannig-
faltigfeit in das an �ih �ehr einförmige Ge�chäft, und es i�t nicht
mêglich, daß die Kinder nicht daran Freude finden �ollten. Was nun

aber das Sprechen �elb�t als die Grundlagealles deut�chen Sprach:
unterrichts betrifft, �o muß dazu, wie �hon bemerkt, in jeder Lehr-
�tunde ohne Ausnahme Anleitunggegeben werden, und i< fann die

Bemerkung nicht oft genug wiederholen, daß Múhe und Arbeit in
den deut�chen Lectionen �o gut als vergeblich �ind, wenn es �ih nicht
jeder Lehrerzum unverbrüchlihenGe�eke macht, darauf zu halten,
daß der Zögling niemals mit einzelnenWorten, �ondern in voll�tän:
digen , zu�ammenhangendenSäßen antwortet, und falls der�elbe fih
verwickelt, oder �ich unrichtigausdruc>kt, es �ogleich zu verbe��ern, und
es dann voll�tandig, nicht von einem allein, �ondern öfter auch von

mehrern wiederholenzu la��en. Außerdem aber wird �chon in der
�ehsten Cla��e eine eigene Anleitung für das Richtig�prechen gegeben,
welche �ich insbe�onderean die �ogenannten Ver�tandesübungen

‘an�chließt, Die�e Uebungenwurden bekanntlich zuer�t von den philan-
thropini�chenPädagogen eingeführt;man trieb aber bald einen �olchen
Unfug damit, daß �ie fa�t ein Gegen�tand des allgemeinen Spottes
wurden. Indeß. �pottete auh wohlhier Mancher mit, der doh nicht
re<ht wußte, worauf es eigentlich anfam, indem er�t Pe�talozzi und
�eine Schüler den Gegen�tand zur vollen Klarheit gebracht haben.
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Die Sache war nämlichnicht an �i< verwerflich, der Fehler lag nur

darin, weil man niht bedachte, daß unter den men�chlichen Vermögen
keineswegesder Ver�tand zuer�t gebildet werden kann, daß die�em
vielmehrer�t der Stoff gegeben werden muß, worin �eine Thätigkeit
�i<h äußert, und daher vor der Uebung des Ver�tandes die Uebung
der Sinne und der An�chauung vorangehen, und daß die�e deshalb
die Grundlage alles Elementar: Unterrichts �ein muß, wenn es nicht
mit den Ver�tandes: Uebungen auf etwas völlig Leeres und Unfrucht-
bares hinausgehenfoll. Richtiger i�t daher auh �chon die�er Unter-
richt, der eigentlichden ganzen Kreis des Wi��ens in der unter�ten
Cla��e um�chließt, An�chauungslehre genannt worden, und es bedarf
der weitern Auseinander�ezungdarúber hier um �o weniger, da wir

�hon die trefflih�ten Anleitungen dazu be�ißen, vor allem Denzels
Einleitung in die Elementar-Schulkunde, dritter Theil, Stuttgart 1822,
welche auh von den Lehrern un�erer Schule mit dem glücklich�ten
Erfolge gebraucht wird. An alle die in der An�chauungslehre befaß-
ten Uebungen {ließt �ih zugleih das Auswendiglernen an, ver�teht
�i< poeci�her Stüke, theils weil das Gedächtniß �ie leichter faßt,
theils weil Poe�ie dem findlichen Alter näher liegt als Pro�a, wes-

halb auh die zu wählenden Le�e�tüke vornehmlicheine poeti�che Form
haben mú��en. Jch kenne dazu kein zwe>mäßigeres Buch, wenn auch
im Einzelnen Manches vielleicht anders �ein könnte, als die in die�em
Jahr zu Leipzig er�chienene Mu�ter�ammlung, welche von den Lehrern
an der dortigen Bürger�chule veran�taltet worden i�t.

Jn der fünften Cla��e wird zur Uebung des Sprechens auf ähn-
liche Wei�e wie in der �ehsten verfahren; zugleih wird hier der An-

fang in der Rechr�chreibung gemacht. Häufig behandelt man die�en
Gegen�tand zu wichtig, ja Mancher �cheint wohlgar zu glauben, daß
er die ganze eine Hälfte des deut�hen Sprachunterrichts in �ih fa��e,
da er �ich doh zunäch�t gar nicht auf die Sprache �elb�t, �ondern nur

auf die Schriftzeichen bezieht, und man �ih zugleich über eine große
Menge von Fällen �elb�t no< in Ungewißheit befindet. Das mei�te
fann hier nah meiner Ueberzeugungallein durch richtiges Le�en und

rihtiges Sprechen erreiht werden, und ohne die�es führt, wie die

Erfahrung lehrt, aller Unterricht zu nichts, es múßte denn �ein, daß
man der Sache einen viel größern Aufwand von Zeit �chenkte, als �ie
verdient. Be�ondere hierher gehörigeUebungen �ind folgende: die Kin-

der mú��en zu Hau�e einzelne zum Auswendiglernen be�timmte Stücke

aus dem Le�ebuche ab�chreiben; die Ab�chrift wird dem Lehrer einge-
reiht, und von ihm im Einzelnen verbe��ert. Die�e Uebung �cheint
bloß mechani�ch zu �ein, �ie i�t es aber nicht, die Menge der dabei

vorkommenden Fehler zeigt, daß eine für das Kind �chon ge�pannte
Aufmerk�amkeit dazu gehört, um jedes Mal das Richtige zu treffen.
Da die Stúcke zum Auswendiglernen be�timmt �ind, �o wird auch

die�es dadurh erleichtert, und daher zwei ver�chiedene Zwe>e zu

gleicher Zeit erreiht. Haben die Kinder hierin eine gewi��e Fertigkeit
erlangt, �o treten an die Stelle des Ab�chreibens Dictate, wodurch
die Thätigkeit �hon �tärker in An�pruch genommen wird, indem der

Zögling das Gehörte in etwas Sichtbares gleich�am úber�eßen muß.
Der Lehrer �ieht das von den Schülern Nachge�chriebene zu Hau�e
durch, und läßt da��elbe von neuem in ein be�onderes dazu be�timmtes
Buch eintragen. Allgemein herr�cht bei die�en Uebungen �owohl, als

bei den grammati�chen auh noch be�onders das Verfahren, Säke ab-
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�ichtlich fal�ch an die Tafel zu �chreiben, um n von den Schülern be-

richtigen zu la��en. Jch ge�tehe, daß mir die�eMethode niemals hat
recht zu�agen wollen: es i�t mir immer damit �o vorgekommen, als ob

man dur< das Vorhalten von la�terhaften Bei�pielen das Kind zur
Sittlichkeit führen wollte, da es doh hier Jeder für das einzig Rich-
tige hált, den Kindern das Urbild der Sittlichkeit �elb�t unmittelbar vor

Augen zu �tellen. — Das Le�en“tritt in die�er Cla��e zurü>, indeß wer-

den immer no< mehrere Stunden wöchentlich darauf verwandt, theils
um eine größereFertigkeitzu bewirken, theils um die Kinder immer

mehr zu einem logi�ch rihtigen und ä�theti�chen Le�en zu bilden, aus

welchem Grunde die Le�eübungen in keiner Cla��e der ganzen An�talt
vôllig wegfallen. Endlichnehmen in die�er Cla��e grammati�che Uebun-

gen, welche an�tatt der früheren An�chauungslehre eintreten , eine bedeu-
tende Stelle ein ; eine eigentlicheGrammatik wird dabei nicht gebraucht,
denn von die�er muß der Schüler nicht eher etwas erfahren, als bis er

die Sprache �elb�t bis auf einen gewi��en Grad in �eine Gewalt gebracht
hat. Nicht von der Ab�traction gelangt der Knabe zu der lebendigen
Wirklichkeit, wohl aber �päterhin von die�er in die Ab�traction. Auch
in un�erer Schule lernten �on�t die Kinder von der unter�ten Cla��e an -

die grammati�chen Regeln , und wußten �ie vortrefflih herzu�agen , aber

ihre Arbeiten wimmelten no< in den er�ten Cla��en von Fehlern; ein
Beweis, daß man die Mutter�prache auf eine andere Wei�e lernen �oll,
als eine fremde, insbe�ondere etwa eine todte. Die Mutter�prache kann
das Kind gar niht anders lernen, als durch unmittelbare Uebung, da-

her wird au in die�er Cla��e fleißig ge�prochen und erzählt und wieder

erzählt; das Grammati�che dient hier, und fann hier zu nihts Ande-
rem dienen �ollen, als zu einer Uebung des Ver�tandes, weshalb dabei
immer von dem Concreten ausgegangen, und der Zögling von da aus

allmälig zum Ab�tractengeführt wird. Es �ind für die�e Uebungen
wöchentlich �ieben bis aht Stunden be�timmt. Jn der vierten Cla��e
wird zuer�t zu eigenen kleinen Auf�äßen ge�chritten, dabei aber werden
die vorigen Uebungen alle fortge�eht. Was jene betri��t, �o ver�teht es

�ich von �elb�t, daß der Knabe niht im Stande i�t, etwas Eigenes zu

erfinden, vielmehr kann die ganze Arbeit nur darin be�tehen, daß die

Kinder dasjenige, was in der Cla��e vom Lehrer erzählt und von den

Kindern mündlich wiederholt i�, zu Hau�e nieder�chreiben , damit �ie
�ich dadurh gewöhnen, demjenigen , was �ie �hon wi��en, allmälig die

gehörige Form und Ge�talt zu geben. Eben �o muß das, was den Kin-
dern zum Behuf der Orthographieund Grammatik dictirt wird, von

der Art �ein, daß es unmittelbar in ihrem Bereiche liegt, und �ie es

nachher auswendig lernen.

Was die folgenden Cla��en betrif�t, �o gehen �ie fa�t ganz mit denen
des Gymna�iums parallel, nur �o, daß, da hier auf den Gegen�tand
weniger Zeit verwandt werden fann, als" in der Real�chule, indem in
die�er auchdie beiden oberen Cla��en vier bis fünf Stunden wöchentlich
Unterrichtim Deut�chenhaben, die Schüler �o weit vorrú>en können,
wie einer, der �ich in Obertertia auf dem Gymna�io befindet, Da in-
deß die Be�timmungder�elben eine ver�chiedene i�t, �o �ind auch die ih-
nen zu ertheilenden Aufgabennicht von gleicher Art. Der fünftige
Gelehrte �oll mehr in der Vergangenheit leben, um dadurch ein�t die

Zukunftbildenzu helfen; dem künftigenBürger i�t die unmittelbare
Wirklichkeit zum Gegen�tande �einer Thätigkeit angewie�en; daher die

Aufmerk�amkeitdes Er�teren mehr anf das hi�tori�che Gebiet , díe des
, 23
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Lebteren dagegen mehr auf die Natur gelenkt werden muß. Wie dic-

�es nun auf die Ertheilung des Unterrichts Überhaupt von bedeutendem

Einfluß i�t, �o darf es auch bei den Aufgaben für deut�che Arbeiten
nicht unberück�ichtigtbleiben; der Gymna�ia�t muß dabei mehr ins Ge-
biet der Ge�chichte, der Real�chüler mehr ins Gebiet der Naturkunde
und der Technologiegewie�en werden. Jnsbe�ondere gehören al�o hier-
her: Be�chreibungen von Werkzeugen, namentlich �olcher, die der Knabe
im vaterlichen Hau�e ge�ehen hat, �päterhin Be�chreibungen von Ma-
�chinen, phy�ikali�chen Jn�trumenten, genaue Schilderung einer Pflanze,
eines Thieres, und Aehnliches. Hierzu kommen Anleitungen zu Auf:
�äßen, wie �ie die Verhältni��e des gemeinen Lebens fordern, be�onders
Briefe ver�chiedener Art, wobei die Schüler zugleich mit der äußeren
Form der�elben bekannt gemaht werden; außerdem Be�cheinigungen,
Quittungen, Zeugni��e, Contracte und dergleichen. Man hat gegen die�e
Uebungen oft viel einzuwenden gehabt, und gemeint, wenn der Zögling
�ich überhaupt nur Fertigkeit und Gewandtheit erworben habe, �o finde
�ich das Alles von �elb�t; ohne die�es aber liefen jene Uebungen auf ein
blos mechani�ches Zu�tnßen hinaus, was überall die Schule als etwas

Unwäürdiges von �ich wei�en mü��e, Dergleichen Bemerkungen klingen
ganz vornehm, und �ind auh an �ich re<hr �hôn, aber es i� �chlimm,
fúr die Praxis taugen �ie nichts. Ja, wenn wir un�ere Schüler �o
weit führen könnten, und ihnen �olche Beweglichkeit im Reich der Ge-
danken zu geben vermöchten, daß jeder �ich einen eigenthümlichenStyl
anbildete, und daß jeder Gedanke, der fich ihm darbietet, auch fogleich
den ihm angeme��enen Ausdruck fände, dann allerdings wäre die Sache
anders, allein auf die Erreichung die�es Zieles mü��en wir wenig�tens
Verzicht lei�ten. Daß übrigens die ganze Sache �o leicht nicht i�t, wie

�ie �cheint, und daß allerdings viel richtiger Takt dazu gehört, um nur

eine ver�tändige, innerlich zu�ammenhängende und mit Präci�ion aus-

gedrü>te Anzeige zu machen, davon geben die öffentlichenBlätter Zeug-
niß, indem �ie oft, wie bekannt, gar ergößlicheBei�piele vom Gegen-
theil enthalten. Bei allen die�en Uebungen darf jedoch keinesweges die

Bildung der Phanta�ie und des Gefüh!s vernachlä��igt werden, denn

der Schüler �oll �ich niht allein zum Bürger, er �oll �ich auh zum

Men�chen bilden, deéhalb wird er în den er�ten Cla��en mit den bedeu-

tend�ten Schrift�tellern der Nation, die �einem Krei�e näher liegen, und

aus denen �ich zugleih Stoff für cigene Dar�tellungen hernehmen läßt,
befannt gemacht. Auch i� ex jeßt �o weit, einen zu�ammenhangenden
Unterricht in der Grammatik zu erhalten, der �ich dann nicht blos dar-

auf be�chränkt, das auswendig zu lernen, was er läng�t weiß, �ondern
durch den er be�onders den Gei�t und den inneren Zu�ammenhang der

Sprache �elb�t kennen lernt. Es werden übrigens auf den ge�ammten
deut�chen Sprachunterricht in allen Cla��en wöchentlichacht und dreißig
bis vierzig Stunden verwandt.

IL. Franzô�i�<.
Der Unterricht im Franzö�i�chen gehört nach der gegenwärtigenLage

der bürgerlichenund ge�elligen Verhältni��e immer noh zu den unent-

behrlich�ten Gegen�tänden einer höheren Bürger�chule, der Elementar-

�chule i� er an �ich fremd, indeß giebt es doh Gründe, um unter ge-

wi��en Bedingungen ihn auch hier aufzunehmen. J�t nämli< die Ele-

mentar�hule von der Art, daß die Zöglinge unmittelbaraus ihr ins

bürgerlicheLeben übergehen, �o hat �ie viel wichtigere Gegen�tände zu

bearbeiten, als daß fie Zeit übrig behielte für Etwas, was �ie doh nur
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�einen er�ten dürftig�ten Elementen nach (ehrenföónnte, und fie hat,
dunfkt mich , genug gethan, wenn �ie etwa die im gemeinen Leben vor-

fommenden franzö�i�chen Wörter richtigaus�prechen und �chreiben lehrt,
was �ich leiht mit den orthographi�chenund kalligraphi�chen Uebungen
verbénden läßt. Schließt �ich dagegen die Elementar�chulean eine hô-
here Bürger�chule an, und läßt �ich voraus�eßen, daß die Zöglingeauch
den Unterricht în die�er genießen werden, �o i�t es wichtig, was das

Franzö�i�che betrifft , natürlih nur in wenigen Stunden , gleich �o früh
als möglih den Mund für die Aus�prache zu bilden; denn hat man

die�es früher ver�äumt, �o läßt es �ih �päter fa�t unmöglich nachholen,
und zugleichhat man dabei den Vortheil, daß das Kind auch {on
frúh �ih von einer nachlä��igen Aué�prachedes Deut�chen entwöhnt,
und überhaupt eine größere Gewalt über �eine Organe gewinnt. :Aus
die�em Ge�ichtspunkte werden �chon in den Anfangscla��en einige Stun-
den wöchentlichdie�em Gegen�tande gewidmet, wobei es be�onders auf
rihtige Aus�prache und das Erlernen einer Anzahl von Wörtern und

Redensarten abge�ehen i�t, und wobei die �ehr zweckmäßigeSprachlehre
von Dielikß zum Grunde gelegt wird. Mit der vierten Cla��e beginnt
in vier wöchentlichenStunden ein mehr zu�ammenhangender Unterricht,
indem zuer�t aus dem Franzö�i�chen ins Deut�che Über�et wird, wobei
die Kinder nicht allein die einzelnen Wörter und Redensarten, �ondern
auch nach ge�chehener Ueber�ebung die ganzen gele�enen Stücké zu ler-
nen haben; aus der Grammatiklernen �ie der, richtigen Gebrauch des

Artikels, die Hilfszeitwörter,und, wenn fie recht fleißig �ind, die regel:
mäßigen Zeitwörter.Jn der dritten Cla��e wird da��elbe wiederholt,
be�onders die regelmäßigen Verben eingeprägt, und zugleich Uebungen
im Ueber�eken aus dem Deut�chen ins Franzö�i�che vorgenommen. Die
beiden er�ten Cla��en �ollen den Zögling dahin führen, daß er nicht al-

, lein ohneSchwierigkeiteneinen franzö�i�chen Schrift�teller zu le�en, �on-
dern fih auh �chriftlich und mündlich mit einer gewi��en Geläüfigkeit
auszudrüken im Stande i�t; bis dahin haben wir es jedoch noch nicht
gebraht, wiewohl ih mit Zuver�icht hoffe, da insbe�ondere jet der
Elementarunterricht in die�em Gegen�tande eine fe�tere Begründung er-

halten hat, daß wir nah Verlauf eines Jahres die�em Ziele um Vieles
näher gerú>t �ein werden.

INTL: Latein i�<. :

Schon in meiner vorjährigenSchul�chrift habe ih über die�en Ge-
gegen�tand meine An�ichten geäußert, und mich dahin erklärt, daß ih
für meine Per�on feinenGe�ichtspunktau�gufindenweiß, unter welchem
ihm eine zwe>mäßigeStelle in einer hôherenBürger�chule angewie�en
werden könnte, und daß er deshalban �i< nur in außerordentlichen
Stunden Solchen zu ertheilen�ei, welche ihres künftigenBerufs wegen
einige Kenntni��e davon be�ißenmü��en. Jideß i� da��elbe in der Real:
�chule bis jet als ein integrirender Theil des ge�ammten Unterrichts
behandelt worden,ein Um�tand , welcher aus der bisherigen Stellung
der An�talt hervorging.Indem �ie nämlich bis dahin noh nicht rein
als eine höhereBürger�chuleange�chen ward, �ondern zugleich als Vor-
bereitungs-An�talt für den Gymna�ial: Unterricht galt, �o war es nicht
andersmöglich, als daß auch die�er Gegen�tand eine eigene Berück�ich:
tigung erforderte.Man könnte �agen, wenn die von mir aufge�tellten
An�ichten die richtigen wären, �o hätte ja das Lateini�che nur ohne Wei-

teres abge�chafftwerden dürfen, und der Zwe> wäre erreicht ; allein
nirgends darf, auch im Klein�ten niht, etwas plôslich umgekehrt, es
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muß vielmehr allmälig umge�taltet werden, wenn es gedeihen �oll, und
�o bin ih überzeugt, daß, wenn in der An�talt! er�t die Jdee einer hö-
heren Bürger�chule vollkommen reali�irt i�t, auh das Lateini�che durh<
un�ere Behörden eine andere Stellung erhalten wird. Was den Unter-
richt in dem�elben jeßt betrifft, �o werden darauf wöchentlih in vier

Cla��en vierzehn bis �e<hszehn Stunden verwendet, indem bei einer ge-
ringeren Zahl, zumal bei einem �o fremdartigen Gegen�tande, das Re-
�ultat gar zu dürftig ausfallen würde. Jn den beiden unteren Cla��en
lernen die Zöglinge nah Brôders kleiner Grammatik die Formenlehre,
in den beiden oberen werden �ie im Ueber�eßen und in der Anwendung
der leichte�ten �yntakti�chen Regeln geübt, wobei der Lehrer im Ganzen
da��elbe Verfahren wie in den unteren Cla��en des Gymna�iums zu be-

obachtenhat,

B. Wi��en�chaften.
L. Religion.

Auch ín Hin�icht auf die Behandlung die�es Gegen�tandes kann ich
mich auf dasjenige berufen, was ih oben bei der Dar�tellung der Lehr-
objecte im Gymna�io ge�agt habe, da er nicht die�er oder jener be�onde:
ren Richtung angehört, �ondern das Inner�te der Seele berührt, und

recht eigentlich das Reinmen�chliche dadur< entwickelt werden �oll. Nur
die�es bemerke ih noh, daß wir auch hier keinen An�tand nehmen, das

Heilige �hon in der Seele der Kleinen anzuregen, anknüpfend an die

Gefühle der Liebe, des Vertrauens, des Gehor�ams , der Dankbarkeit,
welche �ie gegen Vater und Mutter empfinden, und �ie bald hinführend
zu dem, in welchem die göttliche Liebe �elb�t auf Erden er�chienen i�t.
Zugleich wird nicht ver�äumt, die Kinder nah und nah die fünf
Haupt�tüke lernen zu la��en, wie die�es au< in den Lehrkreis der un-

teren und mittleren Cla��en des Gymna�iums gehört, denn „Siehe, du

ha�t darín,“/ �agt Luther namentlih von den drei Artikeln, „das
ganze göttlicheWe�en, Willen und Werk mit ganz kurzen und reichen
Worten aufs allerfein�te abgemalet, darin alle un�ere Weisheit �tehet, �o
úber aller Men�chen Weisheit, Sinn und Vernunft gehet und �chwebt.

‘“

Uebrigens wird die�er Unterricht in der Real�chule bis auf den Punkt
geführt, welchen er in den mittleren Cla��en des Gymna�iums erreicht,
wiewohl auch hier die Kenntniß der er�ten Ausbildung und Erneuerung
der chri�tlichen Kirche nicht fehlen darf, dagegen eine Belehrung über
das Verhältniß des Erkennens und Glaubens in die�em Krei�e nicht
nur úberflü��ig, �ondern im Gegentheil verderblih �ein würde; vielmehr
muß der Unterricht hier dur<h und durch prakti�ch �ein, wie ih mi<
darüber �chon in meiner vorigen Schul�chrift geäußert habe.Es wer-

den übrigens die�em Gegen�tande in jeder Cla��e wöchentlih in der

Regel zwei bis drei Stunden gewidmet.
IT. Rechnen und Mathematik.

Der Unterricht im Rechnen hat den doppelten Zwe, theils den

Zöglingen als eins der vortrefflich�ten Bildungsmittelder Denkfraftzu

dienen, theils ihnen eine prakti�che Fertigkeitfür die Bedürfni��e des
gemeinen Lebens zu ver�chaffen. Jn früheren Zeiten behielt man in

den Elementar�chulen großentheils (denn einzelne ehrenwertheAusnah-
men hac es auh hier immer gegeben) den leßteren Zwe> allein im
Auge, und es i�t allerdings nicht zu leugnen, daß die Schuleauf die-
�em Wege zum Theil �ehr brauchbare Rechnenma�chinen lieferte,an die

man indeß in der Kun�t zu denken, zu urtheilen und zu �chließen oft
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feine großen An�prüche machen durfte. Jene Re�ultate �ind auh wohl
der Grund, die Bequemlichkeitabgerechnet, mit der �ich die Sache bei
der alten Methode treiben läßt, weshalb es immer hier und da no<
Einzelne geben mag, welche�ich von dem trägen, gei�tlo�en und gei�t:
tódtenden Mechanismus nicht losmachenwollen, ungeachtet �ie es vor

Augen �ehen, wie aufregend es für die Kinder i�t, wenn man �ie nicht
�hon bei dem er�ten Unterrichtean die Dien�tbarkeit des äußeren Le-
bens erinnert, �ondern zuer�t die gei�tige Kraft �o all�eitig als möglich
in ihnen entwi>elt, De�to erfreulicheri�t es, daß durch die wei�en Ein-

richtungen un�erer Regierung die Sache bei der Wurzel angegriffen i�t,
indem in un�eren Schullehrer: Seminarien zu Potsdam, Neuzelle,Bunz:
lau, Breslau, Jenkau , Weißenfelsu. �. w. die jungen Leute nur nah
der neuen, von ‘Pe�talozzi ausgegangenen und von �einen Schúlern theils
tiefer begründeten,theiis weiter ausgeführten Methode unterrichtet wer:

den, weshalb zu hoffen i�t, daß bald nirgend mehr die Kinder auch in

die�er Hin�icht unter der Hand des Mechanismus werden gei�tig getödtet
werden. Was nun die Real�chule betrifft, �o i�t �ie, wie �chon bemerkt,
eine Elementar: und Bürger�chule zugleich, �ie hat al�o den Vortheil,
dasjenige trennen zu können, und auf ge�ekmäßige Wei�e �ih entwickeln

zu la��en, was andere An�talten, welche in hren Mitteln be�chränkter
find , zu�ammen drängen mü��en. Deshalb �ehen- �ich freilich diejenigen
Eltern bei uns getäu�cht, welche verlangen, daß ihnen der Knabe �chon
in den unter�ten Elementar : Cla��en Exempel na< herkömmlicherWei�e
vorrecnen �oll, und es i�t für die�e, falls �ie ihren Kindern nur kurze
Zeit den Schulunterricht gönnen können, allerdings rath�am , die�elben
einer �olchen An�talt anzuvertrauen, in welcher Alles mehr abgekürztge-
trieben wird; können �ie es aber abwarten, �o werden �ie finden, daß
ihre Kinder nicht allein gründlich rechnen lernen, �ondern daß �ie, was

doch auh niht zu verachten i�t, nebenbei auh innerlich aufgeweckte,
ver�tändige und nachdenkende Men�chen werden.

._ An der �ehsten Cla��e fangen wir zuer�t mit dem Kopfrechnenan,
wobei �ich der Lehrer des trefflichen Leitfadens von Kawerau bedient.
Dadie Kinder bisweilen �chon einige Kenntniß des Zifferrechnens mit-

bringen, �o ent�tehen hiermancherlei Hemmungen, und es findenin der

Regel mehrere, gewöhnlich drei Abtheilungen Statt. Die Uebungen
�ind: Zählen vorwärts und rückwärts, zuer�t von eins bis zehn; dann

die Operationen der Addition, Subtraction, Multiplication und Divi-

�ion und die Elemente der Bruchrechnung, wobei der Lehrer die Pe�ta-
lozzi�che Einheitstabelle zum Grunde legt. Kenntniß und Bedeutung

‘der Ziffer. Hierauf die�elben Operationen in größerenZahlen, nachdem
die Kinder das Auf�teigen der�elben na< dem Zehnerge�eß kennen ge:
lernt haben. Wöchentlich vier bis fünf Stunden. '

Fúnfte Cla��e. Kurze Wiederholung des vorigen Cur�usund zugleich
Vervielfältigung de��elben. Bruchrechnung. Wöchentlich fünf bis �ehs
Stunden.

O E

Vierte Cla��e. Jn den beiden unteren Cla��en, in welchen die Kin-
der �ich in der Regel zwei Jahre befinden, i�t das reine Rechnengeübt,
von jeßt folgt das angewandte. Es werdendeshalbden Kindern die

Múnz-, Maaß- und Gewichts-Tabelleneingeprägt,die Rechnungsarten
in benannten Zahlen �ind hier Hauptgegen�tand, wöchentlichwerdenvier
bis fünf Stunden dazu verwendet. Die Schüler der dritten Cla��e
werden in vier wöchentlichen Stunden in der Regeldetri in Brüchen
geúbt. Fúr die zweite Cla��e �ind in drei bis vier Stunden zu�ammen-



398

ge�ebte Aufgaben aus der Regel de tri, dann Ge�ell�chaftsrehnung, der

inländi�che Wech�el nah der Kettenregel, die Regel quinque und die

Vermi�chungérehnung be�timmt, worauf in der er�ten Cla��e die �oge-
nannten Kaufmaunsrechnungen folgen. Jm Ganzen werden die�em
Object jede Woche vier und zwanzig Stunden gewidmet.

Die Mathematik fängt in der dritten Cla��e an, nachdem bis dahin
in den Zeichnen�tunden der Sinn für geometri�che Formen geübt wor-

den i�t. Der Lehrer ertheilt den Unterricht �o, daß ‘er dem Zöglinge,
wo es angeht, den bis dahin ihm fremdartigen Gegen�tand durch äu-

ßerliche An�chauungsömittel erleichtert, dabei ihn aber dennoch an eine

�trenge Form des Bewei�es gewöhnt. Jn der dritten Cla��e wird die

Planimetrie gelehrt, und zwar �o, daß den Schülern zuer�t die Figuren
erflärt werden , welche �ie zu Hau�e �auber nachzuzeichnenhaben; hier-
auf geht es zu den Lehr�äsen und Aufgaben, deren Bewei�e und Auf-
lô�ung zuer�t aus dem Schüler entwiekelt, dann vom Lehrer zu�ammen-
hangend vorgetragen, und zuleßt von jenem eben �o wiederholt werden

mú��en. Die durchgegangenen Säßze werden zu Hau�e in cin Buch
eingetragen, welches der Lehrer jedesmal nac Verlauf von vier Wochen
einer Revi�ion unterwirft. — Da die Arithmetik in ihrer Form als

Buch�tabenrechnung und Algebra bei Weitem ab�tracter i�t als die Geo-

metrie, �o kann die dritte Cla��e gewi��ermaßen nur er�t den Uebergang
zur Buch�tabenrehnung dadur<h machen, daß dem Schüler �chon be-
fannte Dinge, die Rechnungsarten in mathemati�cher Form, gegeben
werdenz der Unterricht er�tre>c �ich daher auf den Begriff der Zahl, die

ver�chiedenen Zahlenverbindungen, das Numeriren , die einfachen Rech-
nungsarten in ganzen Zahlen, die gewöhnlichenBrüche und die Deci-

malbrüche. Jn der zweiten Cla��e folgt auf die Wiederholung des ge-
nannten Pen�ums die Lehre vom Krei�e, von den regelmäßigenVier-
e>en und die darauf zu begrúndendeMe��ung des Krei�es. Da aber

die�e die Buch�tabenrehnung und Potenzlehre fordert, �o i�t Buch�taben-
rechnung, die Lehre von den entgegenge�eßtenGrößen, der Potenz und

das Ausziehen der Quadrat - und Cubikwurzel das arithmeti�che Pen�um
fúr die zweite Cla��e. Die Sache wird durch viele Exempel, welche die

Schüler von Stunde zu Stunde zu Hau�e rechnen, eingeübt, auh wer-

den den Fähigeren leichte Aufgaben aus der Geometrie mit nah Hau�e
gegeben. Endlich das Pen�um für die er�te Cla��e i� die Lehre von den

Proportionen, �owohi in der Arithmetik als in der Geometrie, und von

der leßteren noh die Stereometrie mit vorzüglicher Rück�icht auf die

�o nußbbare körperliche Jnhaltsbe�timmung. Die Schüler haben die in

der Cla��e durhgenommenen Säße nach Anleitung des für die�en Un-

terricht als Leitfaden zum Grunde liegenden Katechismus der Größen-
lehre von Herrn Wekel auëzuarbeiten, und die Bearbeitung dem Lehrer
zu be�timmten Zeiten vorzulegen, welcher die darin vorkommenden Feh-
ler �chriftlich bemerft. In der Arithmetik bieten die Gleichungen des

er�ten und zweiten Grades, womit �ich der Cur�us �chließt, hinlänglichen
Stoff zur häuslichen Be�chäftigung.

IL Naturkunde.
Da ich mich in meiner vorjährigen Schul�chrift über die�en Gegen-

�taud �ehr weitläuftig ausgela��en habe, �o werde ih hier nur angeben
dürfen, was von den dort aufge�tellten An�ichten bis jet unter uns hat
reali�irt werden können; und hier wollen wir es nur frei bekennen, daß
wir zwar in An�ehung der Phy�ik das zu lei�ten glauben, was Ur von

einer Bürger�chule erwartet werden kann , daß wir dagegen in Hin�icht
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auf die Naturge�chichte noh weit von detn Ziele eutferut �iud, weiches
wir für un�ere Be�trebungen uns vorge�tekt haben, Auch giebt es ueben

dem Zeichnen kein Lehrobject, welches größeren Schwierigkeiten unter-
lâge, als die�es. Denn zuer�t i�t es nôthig, namentlich in einer höhern
Bürger�chule, daß für da��elbe ein be�onderer Lehrer ange�tellt �ei, det

�ich durch ein eigenes Studium cine umfa��ende und genaue Kenntniß
von dem ganzen Gebiete dex Wi��en�chaft erworben hat, und frei úber
die erworbenen Schäke zu gebieten ver�teht, was aber bis jeßt noch
niche möglichgewe�en i�i. Eben �o bedarf es, falls die�er Unterricht ge-

deihen �oll, ganz unumgänglich wenn auch nicht ko�tbarer, dennoch hinu-
reichend voll�iändiger Sammlungen gus allen Gebieten der Natur , in-
dem der�elbe �on�t etwas durchaus Trockenes und Todtes i�t; allein wir

�tehen mit un�eren naturhi�tori�chen Sammlungen no< bei den er�ten
Anfängen , obgleich es mir höch�t erfreulich i�t, daß durch eine uns in

die�em Jahre erwie�ene Milde, deren i<h nachher noch be�onders dank:
bar erwähnen werde, wenig�tens der Grund dazu gelegt i�t, Für die
Technologiei�t bei uns be��er ge�orgt durch un�ere in ihrer Art cinzige
Modellen�ammlung, aber theils bedarf die�e jebt eine genaue Sichtung
und Reparatur, theils kann der Unterricht in dex Technologie �elb�t er�t
re<r gründli<h�ein, wenn ein eben �o gründlicher in der Naturge�chichte
und Phy�ik vorangegangen i�t. Auch kann der Unterricht er�t dann

recht nußbar werden, wenn neben der Sammlung der Nacturproducte
zugleichdíe aus ihnen gezogenen Kun�tproducte vorhanden �ind, um die

er�tere Sammlung eigentlich prafti�ch zu machen, und den Schüler be-

�tändig aus der Wi��en�chaft ins Leben, �o wie aus dem Leben in die

Wi��en�chaft zu führen. Auch hiervon haben wir bis jezt nichts be�e�-
�en, und wir �chicken uns �o eben nur an, den er�ten Grund zu einer

�olchen Sammlung zu legen. Dies �ind die Ur�achen, aus denen es

bis jekt uns unmöglich gewe�en i�t, in die�em allerdings höch�t wichti-
gen Gebiete etwas Umfa��endes zu unternehmen, und wir haben des:

halb uns damit begnügenmú��en, in den beiden Elementar : Cla��en das,
was deu Sinn für die Natur wet, und wodurch das Auge ‘gebildet
wird, an die An�chauungslehre anzu�chließen, dann aber in den beiden

folgenden eine allgemeineUeber�icht über die einzelnen Naturvreiche zu

geben. Für den Unterricht in der Phy�ik �ind wir �chon be��er ver�orgt,
indem wir einen für un�ere Bedürfni��e zunäch�t hinreichendenApparat
be�iben, und daher auch �chon im Stande �ind, den Gegen�tand gründ-

licher zu behandeln; leider haben wir dafür bis jezt nur wöchentlich
zwei Stunden in jeder der beiden oberen Cla��en anwenden können, in-

deß wird es wohl bald möglich �ein, jeder der�elben noh cine Stunde

zuzulegen. Der Unterricht fängt in der zweiten Cla��e mit den allge-
meinen und auffallenden Er�cheinungen der Schwere an, geht zur Me-
chanik fort, und giebt zuleßt eine Ueber�icht der Statikder flü��igen
und luftfórmigen Körper. Es dürfte vielleicht zwe>mäßiger�cheinen,
dies für die er�te Cla��e aufzu�paren, und in der zweiten die mehr auf:
fallenden Er�cheinungen der Electricität u. �. w.

vorzunehmen,dagegen
aber �pricht die Schwierigkeit, viele Ver�uche in einer zahlreichen Cla��e,
bei der zugleich das Local weniger gün�tig i�t, ohne Störungen zu
machen. Die Ma�chinenlehre läßt �ich aber beinahe ganz ohne Apparat
durch Zeichnung verdeutlichen; nur bleibt dem Lehrer die Aufgabe, �ie
fúr die jungen Leute elementari�h genug einzurichten, was allerdings
nicht ganz leicht i�t, Dazu kommt noch, daß manche Schüler bis jezt
die er�te Cla��e gar nicht erreicht haben, und deshalb i�t e un�erer Mei:
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nung nach be��er, daß ihnen die Kenntniß des Magnetismus und Gal-
vanismus mangele, als der deutliche Begriff eines Räderwerks u. dgl.
In die�er Cla��e wird übrigens das Vorgetragene kurz dictirt, häufig
wiederholt, und alle vierzehn Tage ein Auf�aß über ein aufgegebenes
Thema von den Schülern geltefert.

Für die er�te Cla��e i�t eine kurz gefaßte Chemie, die Lehre von der

Electricität, dem Galvanismus, dem Magnetiëmus, und in einem zwei-
ten Jahre das Wichtig�te der A�tronomie und eine Ueber�icht der phy-
�i�chen und mathemati�chen Erdkunde be�timmt, — Der Vortrag i�t,
mit Ausnahme der Repetitionen, ein be�tändiz fortlaufender, wie in der

Ge�chichte, von welchem die Schüler einzelne Hauptpunkte in der

Stunde nieder�chreiben, um zu Hau�e eine eigene Bearbeitung daran

zu knüpfen, welche zu Anfang einer jeden Stunde vorgele�en wird.
IV. Geographie und Ge�chichte.

Wie für die Naturkunde, �o liegen auh für die Geographie die er-

�ten Anknüpfungspunkte in der An�chauungslehre, denn nicht auf dem

Globus, noch viel weniger auf der Karte lernt der Knabe die Erde
fennen. Hieran fann Niemand zweifeln, be�onders �eit Carl von Rau-
mer in �einen vermi�chten Schriften �o höch�t gei�treih über die�en Ge-

gen�tand ge�prochen hat. Der Lehrer in der kleinen Stadt i�t freilich
in Hin�icht die�es Gegen�tandes viel be��er daran z er kann leichter hin-
aus mit �einen Schülern ins Freie, um ihnen dort Feld und Wald,
Berg und Thal, Fluß und Wie�e zu zeigen, und ihnen �o den Sinn
und Blick fàr die Erde zu öffnenz indeß findet der Lehrer, wenn er

�eine Zöglinge und �einen Beruf wahrhaft liebt, Überall offene Wege
und úÚberall Zeit, um ihnen das, was die enge Schul�tube nicht leh-
ren fann, in dem unermeßlichen Schulhau�e der Natur zu zeigen. —

Wenn in den beiden Elementar - Cla��en der Grund i�t gelegt worden,
�o beginnt in der vierten Cla��e der eigentliche Unterricht in der Geo-

graphie ganz auf die�elbe Wei�e und nah dem�elbigen Fort�chritt, wie

im Gymna�io, nur daß hier úberall no< mehr auf das, was ins Ges
biet der Jndu�trie und des Handels fällt, Rü>k�icht genommen wird.
Es �ind wöchentlich zu die�em Unterrichte zu�ammen acht Lehr�tunden
be�timmt. — Da von der Ge�chichte dem künftigen Bürger Über-

wiegend nur die neuere, vor Allem aber die �eines Vaterlandes wich:
tig i�, dabei aber tabellari�che Ueber�ichten ihm um #o weniger nüß-
lich �ein fônnen, da er �päterhin weiter feine Gelegenheit findet, ein

�olches Fachwerk auszufüllen , �o be�chränkt �ih der hi�tori�che Unter-

richt blos auf die beiden oberen Cla��en, und zwar �o, daß in der
*

zweiten das Wichtig�te aus der neueren Ge�chichte überhaupt, in der

er�ten aber eine in ein �o �pecielles Detail als möôglih gehende Ge-

�chichte von Deut�chland und vorzüglichvon un�erm be�ondern Vater-
laade vorgetragen wird. Auch hier mü��en die Schüler das Vorge-
tragene ausarbeiten, �o wie �ie zugleih dur< häufige Wiederholung
eine Aufforderung erhalten, das Gehörte dem Gedächtni��e einzu-
prägen.

C. Techni�che Fertigkeiten.
IL Schreiben.

Das Schreiben i�t für die Elementar: wie für die höhereBürger�chule
ein ungemein wichtiger Gegen�tand, weshalb in un�erer An�talt w0-

chentlih vier bis �ehs und zwanzigStunden darauf verwandt werden.
Der Unterricht i�t aus einem zweifachen Ge�ichtspunkte anzu�ehen,
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theils in �o fern er den Sinn für {dne Formen, theils in �o fern er

eine der nothwendig�ten Fertigkeiten für das Leben entwi>elt. Soll
er gelingen, �o kommt Alles darauf an, daß der Schüler nicht etwa

nah dem Alphabet die Buch�taben �chreiben lerne, �ondern von den

einfach�ten Elementen allmälig zu den daraus �ih entwielnden �chwie-
rigeren Formen geführt werde. Nichts i�t deshalb �chädlicher, als

wenn den Kindern �ogleich allerlei Vor�chriften vorgelegt werden, viel:

mehr i�t es nôthig, daß der Lehrer �elb�t an der Tafel den Kindern

zeige, wie ein Buch�tabe �ich aus dem andern bildet, und daß er ins-

be�ondere auf das fleißig�te ihnen die Grundelemente einúbe. Eben

�o i�t es unerläßlichesGe�e für den Lehrer, auf die gehörige Hal-
tung des Körpers zu �ehen, indem �on�t der Zögling theils nicht �chrei:
ben lernt, theils auh Gefahr für �eine Ge�undheit, wenig�tens für
die Augen, zu be�orgen i�t. Endlich i�t es durchaus nothwendig, daß
in einem �e umfa��enden Ju�ftitute, wie das un�rig", wo mehrere Leh-
rer die�en Unterricht unter �ich theilen, na< einerlei Sy�tem ge�chrie-
ben werde, indem �on�t das Auge und die Hand verwirrt werden. Früher
war die�es in un�erer Schule nicht der Fall, mit jeder Cla��e wech�elte
der Schüler die Hand�chrift, weil der Lehrer jedesmal einer anderen

Methode folgte; jekt werden, um Einheit in das Ganze zu bringen,
die Vor�chriften von Heinrigs zum Grunde ‘gelegt, jedoch mit der Ein-
�hränkung, daß es dem Lehrer frei �teht, einzelne Schriftzüge, welche
�einer Ein�icht nah niht zwe>mäßig �ind, oder wenig�tens noh niht
für die Cla��e pa��en, welcher er vor�teht, zu verwerfen, und andere
an deren Stelle zu �eßen. Ver�chiedene dur< �e<s Cla��en genau

vertheiiteCur�us la��en �ich begreifliher Wei�e für die�en Gegen�tand
nicht be�timmen , nur �teht fe�t, daß die Zöglinge von den einfach�ten
Elementen zur �ogenannten Kanzlei- und Fractur: Schrift, �o wie zu
andern kun�treichen Schrift genforegeführewerden,

. eihnen.
Wie wichtig,ja wie unentbehrlich der Unterricht im Zeichnen für

die hôhereBürger�chulei�, darüber habe ih mi �chon anderswo er-

flärt, wie �hwierig er zugleih anzuordnen und zu ertheilen �ei, i�t
oben beruhre. Jn der Real�chule �uchen wir dur< die Länge der

Zeit, roelche wir dem Gegen�tande widrnen, zum Theil wenig�tens die

Schwierigkeiten zu be�eitigen, mit denen wir zu kämpfen haben. Der

Unterricht fängt mit der �echsren Cla��e an, und wird bis in die er�te
fortgeführt, wöchentlich �ind achtzehn bis zwanzig Stunden dazu be-

�timmt, Jn der unter�ten Cla��e fälle er gewi��ermaßen mit dem

Schreibunterrihte zu�ammen, indem mit geraden und frummen Linien
ín allen Verhältni��en angefangen und hierauf in die�er und den fol-
genden Cla��en zu den ver�chiedenen Winkeln, den Drei-, Vier:, Fünf:
und Sechse>ken, dem Krei�e, dem Oval, der Ellip�e u. �. w. fortge:
�chritten wird; nach die�en folgen die carafteri�hen Hauptformen der

Körperwelt, wie �ie �ich in den Bildungen der Natur dar�tellen. Die-

�es i�t die Methode, welche RammSsauer in �einer vortrefflichen
Zeichnungslehre(Stuttgart und Tübingen 1821) durchführt, und de-

ren Befolgung in den Elementar - Cla��en {hon zu recht glü>>klichen
Re�ultaten, �o weit man �ie von Kindern verlangen kann, geführt hat.
Sie wird daher von jeßt an au<h in den mittleren Cla��en befolgt
werden können, wo �ich die Zöglinge mit dem Zeichnen einfacherBlät-

ter, Blumen, Früchte, mit Umri��en von Fi�chen, Vögeli, Jn�ecten,
vierfüßigen Thieren, der Hauptform des men�chlihen Kopfes und �ei:



3602

ner ver�chiedenen Stellung, und dem Zeichnen �chöner architektonijcher
Formen be�chäftigen werden. Jn den beiden oberen Cla��en erhalten
die Schüler Anleitung zum geometri�chen und per�pectivi�chen Zeich-
nen, �o wie zugleih näheren Unterricht über die Verhältni��e des

men�chlichen Körpers, um �ie dadur< zum Zeichnen nah der Natur
zu führen, was wir aber bis jekt no< niht zu erreichen im Stande
gewe�en �ind.

TIT. Ge�ang.
So wie die Schule durch den Unterricht im Zeichnen keine eigent:

�ichen Kün�tler, �o will �ie dur< den Unterricht im Ge�ange keine

eigentlichen Sänger bilden; �ondern �o wie jener nur dazu be�timmt
i�t, den Schönheite�inn zu entwickeln, �o hat die�er den Zwe>, auf die

Belebung und Stärkung des religiö�en Sinnes hinzuwirken. Von

die�er Jdee i�t in früheren Jahrhunderten der Ge�ang bei den Schu-
len ausgegangen, dahin muß er wieder zurückkehren, und innerhalb
die�es Krei�es muß er �ich halten, wenn er vor Verwirrung bewahrt
�ein will. Uebrigens i�t die�er Kreis ziemli<h groß, denn er geht vom

einfachen Choral bis zu Händel�chen und Bach�chen Chören , die Ele:
mentar: und Bürger�chule kann �ih al�o nicht einfallen la��en, ihn
ausfúllen zu wollen, �ie hat �ich mit einfachen Liedern und Choralen
zwei: und drei�timmig zu begnügen. Jn un�erer Schule i� die�er
Unterricht er�t �eit Michaelis methodi�ch eingeführt; es �ind wöchent:
lih �e<s Stunden dazu be�timmt, und die Zöglinge der er�ten vier

Cla��en nehmen daran Theil. Die Fort�chritte können natürlich noh
nicht bedeutend �ein, indeß i�t doh �chon ein �ehr �icherer Grund ge-

legt, auf welchen wir mit Ern�t und Eifer fortzubauen gedenken.

Anhang.
No. 206. Disciplinar : Ge�eße für die Scholaren des Königl. Gym.

na�ii zu Potrédam.
‘

A. Das Verhalten der Gymna�ia�ten im Allgemeinen.

$. 1. Jeder Schüler des Gymna�ii, als einer für �ittliche Ver-
edlung und wi��en�chaftlihe Ausbildung be�timmten An�talt, �oll die�en
Zweck des Ganzen zu �einem eigenen machen, �tets de��elben eingedenk
�ein und �ein ganzes Leben dem�elben gemäß einrichten. Sein Betra-

gen �ei der treue Ausdru> eines frommen Gemúths und reinen Her,
zens, das �ich in allem Reden und Thun durch Sitt�amkeit , Be�chei-
denheit und Wahrhaftigkeit bewähre.

$. 2. Insbe�ondere �ollen un�ere Zöglinge Ehrfurcht vor dem

Alter, Ehrerbietung gegen Männer von Verdien�t und Würde, und

Höôflichfeit gegen Jedermann bewei�en.
$. 3. Ueberall �oll jeder auf Ehrbarkeit und An�tand in �einem

Aeußern halten und den hierauf bezüglicheneinzelnen Wei�ungen �ei-
ner Lehrer pünktlich nachleben.

6. 4. An�tößige oder auffallende Kleidertrachten �ind unter�agk.
$. 5. Ohne die Begleitung �einer Aeltern oder anderer Per�onen,

denen die�e die Auf�icht anvertrauen, darf ke,n Schüler Wirthshäu�er,
Conditoreien, Pun�chläden , Billarde und andere dergleichen Orte be:

�uchen,
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6. 6. Diejenigen Schüler , deren Aeltern, Vormünder oder P�le-
ger nicht hier im Orte anwe�end �ind, haben bei ihrer Aufnahmedem

Director ihre Wohnung anzuzeigen, den ihnen be�tellten Auf�eher oder

Curator namhaft zu machen, und dürfen während ihres Aufenthalts
auf dem Gymna�ium weder ihre Wohnung noch ihren Auf�eher ohne
Vorwi��en des Directors wech�eln. Jn einem Wirthshau�e zu woh-
nen oder an einer Wirthstafel zu e��en, i�t keinem ge�tattet.

B. Pflichten der Gymna�ia�ten in Beziehung auf die
Schule und den Schulbe�uch.

$. 7. Jeder Schüler i� zur Theilnahme an den �ämmtlichen
Lectionen �einer Cla��e verpflichtet. Jedo<h werden in Rüf�icht der

prakti�chen Singübungen durch ärztliche Vor�chriften oder Mangel an

natúrlicher Anlage Ausnahmen begründet. Von den griechi�chen
Stunden i�t in einzelnen Fällen, aber nur aus wichtigen Gründen, �o
wie auch wegen eines Confe��ions: oder Religions: Unter�chiedes vom

Religions Unterricht, eine Befreiung zulä��ig. Jn jedem Falle muß
die Dispen�ation bei dem Director nachge�ucht werden.

$. 8. Die �treng�te Regelmäßigkeit im Be�uch der öffentlichen
Lehr�tunden i� eine der er�ten Pflichten eines Schúlers, und er darf
�ich hiervon in�onderheit nur durch Krankheit zurückhalten la��en. Tre-
ten jedoch andere Veranla��ungen zu unvermeidlichen Schulver-
�äumni��en ein, �o muß der Schüler, wenn �olches �ich nicht �chlechthin
unthunlih erwei�’t, hiervon dem Director des Gymna�iü und dem Or-
dinarius �einer Cla��e �chon vorher Anzeige machen. Jedesfalls hat
der�elbe, �ofort als er das Gymna�ium wiederum betritt, durch ein
von �einen Aeltern oder deren Stellvertretern auszufertigendes Atte�t
nachzuwei�en, daß, wie lange und aus welchen Gründen er mit deren

Genehmigungdie Schule ver�äumt habe.
«+ 9. Auf dem Gange zur Schule und bei der Heimkehraus

der�elben �oll jeder ruhig und an�tändig �eines Wegs gehen, �ich vor

allem Gedrängehüten, unnôthige Umwege und Aufenthalt vermeiden.
$. 10. Später, als fúnf Minuten nah dem Schlage der Gym-

na�ial:Uhr, und eher, als funfzehn Minuten vor Anfang der er�ten
Stunde, darf in der Regel keiner �ich im Schulgebäude einfinden;
da�elb�t angefommen, vor dem Schluß der lebten Lehr�tunde feiner

da��elbe ohne Erlaubniß eines Lehrers verla��en.
$. 11. Auf das mit der Glocke gegebene Zeichen des Anfangs je-

der Lehr�tunde muß �i<h der Schüler in �eine Cla��e und auf �einen
ihm angewie�enen Plab begeben, den er nicht willkührlih wech�eln darf.

6. 12. Während des Unterrichts foll jeder Schüler �itt�am und

bedächtig aufmerk�am �ein und alle Störung der Ruhe und Ordnung
�orgfältig vermeiden.

:

Die erforderlichenVorbereitungen und Wiederholungen, �o wie
die Erlernung des Aufgegebenen, dürfen nie ver�äumt �ein. Hefte
und Schuibücher muß jeder voll�tändig, reinli<h und in be�timmter
Ordnung halten, �tets mit Schreibmaterial ver�ehen fein und die ver-

langten �chriftlichen Arbeiten, �orgfältig angefertigt, zur ge�eßten Fri�t
und in der vorge�chriebenen Form abliefern.

$. 13. Jn dem Schulgebäude,in der Pedellswohnung und auf
dem Hofe �oll �ich jeder ruhig betragen, die Lehrzimmer,als geweihte
Stätten der Gei�tesbildung, ehren, und werth halten, vor aller Be-
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�hmußkung und Verleßbungdes Katheders, der Ti�che, Bänke, Schul-
geräth�chaften, Fußböden und Wände �ih �orgfältig hüten.

$. 14, Es i� unter�agt, Ob�t in die Schule mitzubringen. De-

nen, die niht mit Früh�tú> ver�ehen �ind, kann das Nöthige vom

Pedell geliefert werden. Doch darf zu die�em Zwe> die Wohnung
de��elben nur während der Pau�e na<h 10 Uhr betreten und nichts
anders, als gegen baare Bezahlung, entnommen werden.

$. 15, Jeder Schüler i� verpflichtet, die ihm behändigte Cen�ur
�einen Ae�ltern, oder denen, welche deren Stelle vertreten, zur Durch-
�icht, Uncer�chrift und Unter�iegelung vorzulegen und fie demnäch�t
wieder �einem Cla��en - Ordinarius vorzuzeigen.

F. 16, Will ein Schüler zur Univer�ität abgehen, �o hat er den

Director �päte�tens ein Vierteljahr vorher von �einem Ent�chlu��e in

Kenntniß zu �een. Jn jedem anderen Falle muß der bevor�tehende
Abgang wenig�tens acht Tage vorher dem Director und dem Cla��en:
Ordinarius angezeigt werden.

C. Pflichten gegen Lehrer und Vorge�ekßte.
$. 17, Sämmtliche Schüler �ind allen Lehrern des Gymna�ii

Ehrerbietung und Gehor�am �chuldig.
$. 18. Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit in Worten und Hand-

lungen i�t be�onders gegen Lehrer und Vorge�eßte eine unerläßliche
Pflicht.

D. Das Betragen der Gymna�ia�ten unter einander.

$. 19. Das Betragen der Schüler in ihrem wech�el�eitigen Um-

gange �oll �ittlich, �hamhaft, an�tändig und verträglich �ein. Jede
Neckerei oder Bedrúckung neu eingeführterMit�chüler wird nachdrú>-
lih geahndet.

$. 20, Ueberhaupt darf keiner es wagen, �< ein unre<htmäßiges
Uebergewicht über andere anzumaßen, �ich einen Anhang zu ver�chaf:
fen, oder eíne Partei zu �tiften. Alles eigenmächtigeZu�ammentreten
zu Unge�eßlichen Zwe>en , �o wie �ichtlihes oder geheimes Einver-

�tändniß zu gemein�chaftliczen gröberen Vergehungen, i�t im höch�ten
Grade �trafbar. |

$. 21. Alle Zu�ammenkünfte der Schüler zu Spielge�ell�haften,

Schmau�ereten,Trinkgelagen und anderem Müßiggange �ind �treng
verboten.

Daß freund�chaftliche Einladungen Einzelner in Privathäu�er und

ge�ellige Erheiterungen auf Veran�taltung und unter Auf�icht der Ael-
tern hierunter nicht begriffen �ind, ver�teht �ih von �elb�t.

E. Verpflichtung der Gymna�ia�ten auf die Shulge�eße.
F. 22. Feder Schüler i�t den obigen Ge�eßen und den in Folge

einer Uebertretung etwa zu verhängenden Strafen während der gan-
‘zen Dauer �eines Aufenthalts auf dem Gymna�ium unterworfen.

Namentlich �ind die Abiturienten auh nach be�tandener Entla��ungs-
prúfung von den Ge�eßen des Gymna�ií keineswegs entbunden; viel:

mehr bleiben �ie den�elben bis dahin verpflichtet, wo �ie das Abgangs-
zeugniß aus den Händen des Directors erhalten haben werden; Und
es wird von ihnen erwartet, daß �ie �i< während der lekten Zeit ih-
res Aufenthalts im Gymna�item um �o mehr befleißigen werden, ihren
Mit�chülern mit cinem guten Bei�piel voranzugehen.
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6. 23. Schließlich wird in voraus fe�tge�eßt, daß Zu�äße zu vor-

�tehenden Discéplinar: Ge�eßen, wenn �ie nöthig befunden und den

Schülern bekannt gemacht werden, imgleichen alle von dem Director,
den Cla��en: Ordinarien und den einzelnen Lehrern zur Ausfuhrung
jener allgemeinen Anordnungen zu treffenden , be�onderen Be�timmun-
gen, gleich verbindende Kraft haben �ollen.

Die vor�tehenden, in 23 $6. enthaltenen Disciplinar-: Ge:
�eße 2c. �ind ihrem ganzen Jnhalte nah von einem Königl. Hochlöb-
lichen Schul: Collegium der Provinz Brandenburg mittel�t Verfügung
vom 28. Februar d. FJ. be�tätigt, und es i�t zugleih der Abdruck der-

�elben, �o wie der folgenden 9 $$., welhe aus dem Reglement der

Le�ebibliothek ausgezogen �ind, genehmigt worden.

Potsdam , den 13, März 1831.

Der Director des Gymna�ii.
Dr. Blume.
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